
Internationalrechtliche und
europarechtliche Aspekte
des liechtensteinischen
Immaterialgüterrechts

mit besonderer Berücksichtigung
des Markenrechts und seiner
Erschöpfung





für Michael



© GMG Juris Verlags-AG, Schaan 1999
Druck: Gutenberg AG, Schaan
Grafische Gestaltung: Karin Beck, Triesen
ISBN 3-906264-09-2



G M G JURIS VERLAG

Internationalrechtliche und
europarechtliche Aspekte
des liechtensteinischen
Immaterialgüterrechts

Katja Gey-Ritter

mit besonderer Berücksichtigung des Markenrechts

und seiner Erschöpfung

Dissertation der Universität St. Gallen zur Erlangung
der Würde einer Doktorin der Staatswissenschaften

1999





7

Vorwort

Die nachfolgende Abhandlung ist von Mitte 1995 bis Ende 1998 ent-
standen. Viele haben zum Gelingen dieser Dissertation beigetragen.
Bedanken möchte ich mich zunächst bei Prof. Dr. Ernst-Ulrich Peters-
mann, der sich bereit erklärt hat, die Arbeit als Referent zu betreuen
und zu begleiten. Prof. Dr. Carl Baudenbacher danke ich für die
Übernahme des Korreferats und seine wertvollen Anregungen. Ein
besonderer Dank gebührt dem Liechtenstein-Institut, welches den
Anstoss zu dieser Arbeit gegeben und mir ein Stipendium gewährt
hat.

Bei meiner Familie möchte ich mich für die vielfältige Unter-
stützung bedanken, besonders bei meinem Mann Michael, der stets
als kritischer Gesprächspartner zur Verfügung stand und mich im-
mer wieder zur Fertigstellung der Dissertation motiviert hat. Herz-
lich danken möchte ich auch auch meinen gründlichen Korrektur-
lesern Roland Marxer und Karin Gey.

Nendeln, im August 1999 Katja Gey





9

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................ 11

Einführung .......................................................................................................... 16

Tei l I A l lgemeine Grundlagen des
Immater ia lgüterrechts

1 Gegenstand des Immaterialgüterrechts.................................................................... 20
2 Begründungen für den Schutz geistiger Eigentumsrechte........................................ 47
3 Stellung des Immaterialgüterrechts im Rechtssystem .............................................. 62
4 Internationaler Schutz geistiger Eigentumsrechte..................................................... 66

Tei l I I In ternat ional recht l iche und europarecht l iche
Grundlagen des l iechtenste in ischen
Immater ia lgüterrechts

1 Einleitung .................................................................................................................. 70
2 Vertragliche Verbindungen mit der Schweiz ............................................................. 73
3 Internationale Abkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte........................... 98
4 WTO/TRIPS............................................................................................................ 116
5 Europarechtliche Grundlagen ................................................................................. 148

Tei l I I I L iechtenste in isches Immater ia lgüterrecht

1 Regelung des Immaterialgüterrechts als Verfassungsauftrag? .............................. 208
2 Entwicklung des Immaterialgüterrechts - Geschichtlicher Hintergrund................... 211
3 Patentrecht.............................................................................................................. 220
4 Markenrecht ............................................................................................................ 221
5 Muster- und Modellrecht ......................................................................................... 243
6 Lauterkeitsrecht ...................................................................................................... 249
7 Sortenschutz ........................................................................................................... 252
8 Urheberrecht ........................................................................................................... 254



10

TEIL IV Erschöpfung von Immater ia lgüterrechten

1 Einführung - Problemstellung.................................................................................. 263
2 Begriff der Parallelimporte ...................................................................................... 265
3 Das Prinzip der Erschöpfung .................................................................................. 267
4 Parallelimporte: Wirtschaftliche Funktion und Interessenlage ................................ 273
5 TRIPS ..................................................................................................................... 278
6 EU........................................................................................................................... 281
7 Harmonisierung der markenrechtlichen Erschöpfung in der EU und im EWR........ 287
8 Abschliessende Würdigung..................................................................................... 303

Literaturverzeichnis .......................................................................................... 307

Materialienverzeichnis ...................................................................................... 323

Abkürzungsverzeichnis .................................................................................... 325

Stichwortverzeichnis......................................................................................... 329

Lebenslauf ........................................................................................................... 331



11

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG ........................................................................................................ 16

T E I L I

A L L G E M E I N E G R U N D L A G E N D E S
I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T S

1 GEGENSTAND DES IMMATERIALGÜTERRECHTS ....................................... 20
1.1 Immaterielle Güter als Rechtsobjekte - das geistige Gut und die geistige

Leistung .................................................................................................................... 20
1.2 Der Begriff des Immaterialgüterrechts und des geistigen Eigentums ....................... 24
1.3 Numerus clausus der Immaterialgüterrechte ............................................................ 27
1.4 Die Immaterialgüterrechte im einzelnen ................................................................... 29
1.4.1 Patentrecht................................................................................................................ 29
1.4.2 Gebrauchsmusterrecht ............................................................................................. 31
1.4.3 Muster und Modelle (Geschmacksmusterrecht) ....................................................... 31
1.4.4 Marken und Herkunftsbezeichnungen ...................................................................... 32
1.4.5 Lauterkeitsrecht ........................................................................................................ 34
1.4.6 Know-how, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse..................................................... 35
1.4.7 Urheberrecht ............................................................................................................. 36
1.4.7.1 Urheberrecht i.e.S..................................................................................................... 36
1.4.7.2 Leistungsschutzrechte .............................................................................................. 37
1.5 Rechtliche Gestalt der geistigen Eigentumsrechte: die

Ausschliesslichkeitsrechte an immateriellen Gütern ................................................. 38
1.5.1 Absolutheit der Rechte.............................................................................................. 38
1.5.2 Entstehung und Grenzen der Immaterialgüterrechte................................................ 41
1.5.2.1 Entstehung................................................................................................................ 41
1.5.2.2 Zeitliche und territoriale Grenzen.............................................................................. 42
1.5.3 Das Verhältnis der Immaterialgüterrechte untereinander ......................................... 46

2 BEGRÜNDUNGEN FÜR DEN SCHUTZ GEISTIGER
EIGENTUMSRECHTE ........................................................................................... 47

2.1 Eigenschaften der Immaterialgüter - immaterielle Güter als öffentliche Güter.......... 47
2.2 Individualrechtlicher oder gemeinwohlorientierter Ansatz - Interessen am Schutz

immaterieller Güter ................................................................................................... 50
2.3 Fazit .......................................................................................................................... 61



12

3 STELLUNG DES IMMATERIALGÜTERRECHTS IM RECHTSSYSTEM ....... 62

4 INTERNATIONALER SCHUTZ GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE .............. 66
4.1 Territorialität geistiger Eigentumsrechte ................................................................... 66
4.2 Notwendigkeit des internationalen Rechtsschutzes.................................................. 66

T E I L I I

I N T E R N A T I O N A L R E C H T L I C H E U N D
E U R O P A R E C H T L I C H E G R U N D L A G E N D E S
L I E C H T E N S T E I N I S C H E N I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T S

1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 70

2 VERTRAGLICHE VERBINDUNGEN MIT DER SCHWEIZ ............................... 73
2.1 Zollvertrag ................................................................................................................. 75
2.1.1 Allgemeines .............................................................................................................. 75
2.1.2 Vorschriften über geistige Eigentumsrechte ............................................................. 80
2.2 Patentschutzvertrag .................................................................................................. 85
2.3 Rezeption verschiedener gesetzlicher Vorlagen....................................................... 96
2.4 Fazit .......................................................................................................................... 97

3 INTERNATIONALE ABKOMMEN ZUM SCHUTZ GEISTIGER
EIGENTUMSRECHTE ........................................................................................... 98

3.1 Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ............................................... 98
3.2 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)...................................................................... 100
3.3 Madrider Markenabkommen (MMA) und Madrider Protokoll (MMP) ...................... 105
3.4 Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) und Europäisches

Patentübereinkommen (EPÜ) ................................................................................. 106
3.5 Berner Übereinkunft (RBÜ) und Welturheberrechtsabkommen (WUA).................. 108
3.6 Rom-Abkommen (RA) und weitere Abkommen...................................................... 111
3.7 WCT und WPPT ..................................................................................................... 113
3.8 Fazit ........................................................................................................................ 114

4 WTO/TRIPS .......................................................................................................... 116
4.1 Aufnahme des Schutzes immaterieller Güter in die neue Welthandelsordnung ..... 116
4.2 Inhalt des TRIPS-Abkommens................................................................................ 123
4.2.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze........................................................... 123
4.2.2 Bestimmungen über einzelne Immaterialgüterrechte ............................................. 125
4.2.3 Fazit ........................................................................................................................ 142



13

5 EUROPARECHTLICHE GRUNDLAGEN .......................................................... 148
5.1 EWR........................................................................................................................ 148
5.1.1 Besonderheiten der liechtensteinischen EWR-Mitgliedschaft................................. 148
5.1.2 Schutz geistiger Eigentumsrechte in der EU........................................................... 150
5.1.2.1 Die Rechtsgrundlagen zur Harmonisierung des geistigen Eigentums im EGV

und die Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH............................................... 151
5.1.2.2 Harmonisierung einzelner Bereiche des Immaterialgüterrechts ............................. 161
5.1.2.3 EU und TRIPS ........................................................................................................ 188
5.1.2.4 Fazit ........................................................................................................................ 189
5.1.3 Immaterialgüterrechtliche Regelungen des EWR-Abkommens - Übernahme von

Gemeinschaftsrecht und Judikatur des EuGH........................................................ 191
5.1.4 Fazit ........................................................................................................................ 199
5.2 EFTA....................................................................................................................... 200
5.2.1 Allgemeines ............................................................................................................ 200
5.2.2 Bestimmungen über geistige Eigentumsrechte....................................................... 203
5.2.3 Fazit ........................................................................................................................ 206

T E I L I I I

L I E C H T E N S T E I N I S C H E S I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T

1 REGELUNG DES IMMATERIALGÜTERRECHTS ALS
VERFASSUNGSAUFTRAG?.............................................................................. 208

2 ENTWICKLUNG DES IMMATERIALGÜTERRECHTS -
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND ............................................................. 211

2.1 Die liechtensteinische Rechtsordnung.................................................................... 211
2.2 Der Schutz immaterieller Güter............................................................................... 215

3 PATENTRECHT ................................................................................................... 220

4 MARKENRECHT .................................................................................................. 221
4.1 Begriff und Merkmale der Marke............................................................................. 222
4.2 Markenarten............................................................................................................ 223
4.3 Entstehung und Bestand des Markenrechts ........................................................... 225
4.4 Inhalt des Markenrechts.......................................................................................... 229
4.5 Übertragung und Änderungen ................................................................................ 231
4.6 Garantie- und Kollektivmarke.................................................................................. 232
4.7 Löschung der Marke ............................................................................................... 233
4.8 Herkunftsangaben................................................................................................... 233
4.9 Rechtsschutz .......................................................................................................... 235
4.10 Sonstige Kennzeichenrechte .................................................................................. 239
4.11 Fazit und Würdigung............................................................................................... 240



14

5 MUSTER- UND MODELLRECHT ...................................................................... 243
5.1 Begriff des Musters und Modells............................................................................. 243
5.2 Materielle und formelle Schutzvoraussetzungen .................................................... 244
5.3 Inhalt des Muster- und Modellrechts und Rechtsschutz ......................................... 246
5.4 Übertragung und Beendigung des Schutzrechts .................................................... 247
5.5 Ausblick................................................................................................................... 248

6 LAUTERKEITSRECHT........................................................................................ 249

7 SORTENSCHUTZ ................................................................................................ 252

8 URHEBERRECHT ................................................................................................ 254
8.1 Urheberrecht und verwandte Schutzrechte ............................................................ 255
8.2 Schutz von Halbleitertopographien ......................................................................... 261
8.3 Fazit ........................................................................................................................ 262

T E I L I V

E R S C H Ö P F U N G V O N I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T E N

1 EINFÜHRUNG - PROBLEMSTELLUNG........................................................... 263

2 BEGRIFF DER PARALLELIMPORTE .............................................................. 265

3 DAS PRINZIP DER ERSCHÖPFUNG ............................................................... 267
3.1 Nationale Erschöpfung............................................................................................ 268
3.2 Regionale Erschöpfung........................................................................................... 270
3.3 Internationale bzw. weltweite Erschöpfung............................................................. 271

4 PARALLELIMPORTE: WIRTSCHAFTLICHE FUNKTION UND
INTERESSENLAGE............................................................................................. 273

5 TRIPS..................................................................................................................... 278



15

6 EU........................................................................................................................... 281
6.1 Freier Warenverkehr versus territorial begrenzte Schutzrechte in der EU - die

Rechtsprechung des EuGH .................................................................................... 281
6.2 Rechtslage und Judikatur der EU bezüglich Drittstaaten........................................ 285
6.2.1 Fragestellung .......................................................................................................... 285
6.2.2 Freihandelsabkommen, EWR ................................................................................. 286

7 HARMONISIERUNG DER MARKENRECHTLICHEN ERSCHÖPFUNG
IN DER EU UND IM EWR ................................................................................... 287

7.1 Die Markenrichtlinie ................................................................................................ 287
7.1.1 Entstehungsgeschichte und Wortlaut...................................................................... 287
7.1.2 Zielsetzung.............................................................................................................. 291
7.1.3 Implementierung der Richtlinie in den EWR-Mitgliedsstaaten ................................ 293
7.2 Interpretation der Markenrichtlinie im Rahmen des EWR-Abkommens.................. 296
7.3 Unterschiedliche Entscheidungen des EFTA-Gerichtshofs und des EuGH zur

Zulässigkeit der internationalen Erschöpfung im EWR und in der EU.................... 297
7.3.1 Maglite .................................................................................................................... 297
7.3.2 Silhouette ................................................................................................................ 300

8 ABSCHLIESSENDE WÜRDIGUNG ................................................................... 303

LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................ 307

MATERIALIENVERZEICHNIS ........................................................................... 323

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS........................................................................... 325

STICHWORTVERZEICHNIS............................................................................... 329

LEBENSLAUF ...................................................................................................... 331



16

E I N F Ü H R U N G

Die Geschichte des Rechtsschutzes immaterieller Güter auf nationaler
Ebene reicht weit zurück. Auch auf regionaler und internationaler
Ebene gibt es schon seit dem letzten Jahrhundert bilaterale oder multi-
laterale Abkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte. Mit dem
Abschluss des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte
am geistigen Eigentum (TRIPS), des im Rahmen des Allgemeinen Han-
delsabkommens (GATT) bzw. der Welthandelsorganisation (WTO)
abgeschlossenen Übereinkommens über geistige Eigentumsrechte,
hat der internationale Schutz geistiger Eigentumsrechte eine neue
Dimension erhalten: die Handelspolitik. Jeder Staat, der Mitglied der
WTO werden will und von den internationalen Handelsregeln und
der Öffnung der Güter- und Dienstleistungsmärkte profitieren will,
muss auch dem Abkommen über den Schutz geistiger Eigentums-
rechte beitreten. 133 Staaten sind bereits Mitglied der WTO, mit vie-
len weiteren werden Beitrittsverhandlungen geführt. Das TRIPS-
Abkommen verbindet die individualrechtlichen Regelungen der
klassischen Konventionen über den Schutz geistiger Eigentumsrechte
mit den handelsrechtlichen Regelungen des GATT. Industrieländer
und Handelsnationen - vor allem die USA - betrachteten den fehlen-
den oder mangelhaften Schutz geistiger Eigentumsrechte in vielen
weniger entwickelten Ländern als Handelshemmnis und drängten in
den Verhandlungen der Uruguay-Runde darauf, dass immaterialgü-
terrechtliche Standards im Rahmen einer weltweiten Handelsord-
nung akzeptiert werden müssen.

Handelsorientierte Regelungen des Immaterialgüterrechts
sind vermehrt auch auf regionaler Ebene, etwa im Recht der Euro-
päischen Union und in Freihandelsabkommen wie dem Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) oder
auch dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) zu
finden. Geistige Eigentumsrechte sind heute wesentliche Elemente
des internationalen Wirtschaftsrechts und der aussenwirtschaftspoli-
tischen Aktivitäten der Staaten. In diesem Zusammenhang sei daran
erinnert, dass vor allem seit den 80er Jahren, namentlich seitens der
USA und der EU, vermehrt unilaterale Handelsmassnahmen gegen-
über Ländern ergriffen wurden, welche geistige Eigentumsrechte
nicht oder in nur geringem Masse schützten.
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Die liechtensteinischen Rechtsvorschriften über Immaterialgü-
terrechte sind weniger bekannt als die Besonderheiten des für den
Finanzdienstleistungssektor relevanten Rechts wie etwa des Perso-
nen- und Gesellschaftsrechts oder des Steuergesetzes. Für die in
Liechtenstein ansässigen Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungs-
betriebe sind indessen nicht nur die milde Besteuerung und weitere
wirtschaftsfreundliche Standortfaktoren, sondern auch günstige im-
materialgüterrechtliche Regelungen von Vorteil, zumal die Bedeu-
tung der Immaterialgüterrechte weltweit zugenommen hat. Nicht
nur inländische, sondern auch viele ausländische Firmen nehmen eine
internationale Markeneintragung über eine liechtensteinische Basis-
eintragung vor. Das Markenrecht hat neben dem Patentrecht die
grösste wirtschaftliche Bedeutung. Im Unterschied zum Patentrecht
ist Liechtenstein für die Schaffung und den Vollzug der marken-
rechtlichen Vorschriften selbst zuständig. Die Eintragung von Patenten
kann hingegen nicht bei einer liechtensteinischen Stelle vorgenom-
men werden. Dafür ist gemäss dem bilateralen Patentschutzvertrag
mit der Schweiz das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum
(IGE) zuständig. Anwendbar ist das schweizerische Patentrecht.

Immaterialgüterrechte stellen im heutigen Wirtschaftsleben
immer grössere Werte dar. Dies gilt in besonderem Masse für die
Markenrechte, die übertragbar sind und darüber hinaus keine zeitli-
che Schutzbeschränkung haben1. Es verwundert nicht, dass sich im
Niedrigsteuerland Liechtenstein eine zunehmende Zahl von Gesell-
schaften der Verwaltung und Verwertung von Marken- und Patent-
rechten widmet. Das liechtensteinische Immaterialgüterrecht ist daher
nicht nur für Industrie und Gewerbe, sondern auch für den Finanz-
dienstleistungsbereich wichtig. Nach Abschluss der laufenden Revi-
sion des Urheberrechts, aus welcher es in wirtschaftlich-gewerblicher
Hinsicht gestärkt hervorgehen wird, wird die Bedeutung des Urheber-
rechts in Liechtenstein voraussichtlich wachsen.

Das liechtensteinische Immaterialgüterrecht ist auch vor dem
Hintergrund der in der jüngeren Vergangenheit erfolgten aussen-
und aussenwirtschaftspolitischen Verselbständigung des Landes zu
sehen. Orientierte sich die liechtensteinische Wirtschaftsgesetzgebung

___________
1 Das amerikanische Magazin "Financial World" schätzte den Wert der Marken Marlboro auf

39.5 Mrd. USD, Coca-Cola auf 33.4 Mrd. USD und Intel auf 17.8 Mrd. USD. In den „Top-Ten“
waren nur zwei Marken nicht-amerikanischen Ursprungs vertreten: Nescafé und Bacardi. Vgl.
Annand/Norman, Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994, London 1994, S. 10. Der
Grossteil der Marken ist natürlich mindestens den Endkonsumenten weniger bekannt als die
eben genannten, aber dennoch vermitteln diese Zahlen einen Eindruck über Wert und Potential
von Marken.
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nach dem Abschluss des Zollvertrags - soweit dieser überhaupt eine
autonome liechtensteinische Gesetzgebung zuliess - mehr oder weni-
ger ausschliesslich an der Schweiz, so hat Liechtenstein nach seinem
Beitritt zur EFTA, zum EWR und zur WTO vermehrt eigenständige
Lösungen getroffen. Insbesondere durch seinen Beitritt zum EWR,
der ohne den Zollvertragspartner vollzogen wurde, hat Liechtenstein
direkte und selbständige völkerrechtliche Verpflichtungen in weitrei-
chendem Umfang übernommen. Dies gilt auch für das Immaterial-
güterrecht.

Die in Europa und weltweit vorherrschende rechtliche und
politische Ausrichtung der Immaterialgüterrechtsgesetzgebung ist
für Liechtenstein von wachsender Bedeutung, da immer umfassen-
dere Regelungen über geistige Eigentumsrechte in die für Liechten-
stein notwendigen allgemeinen Wirtschaftsabkommen aufgenom-
men werden. Für die Rechtsinhaber und die Verbraucher ist dies in-
sofern von Vorteil, als der Trend zu einer europa- bzw. weltweiten
Angleichung der Rechte die Rechtssicherheit und die Transparenz
erhöht. Mit der Angleichung können aber auch negative Effekte ver-
bunden sein, wenn Immaterialgüterrechte als wirtschaftspolitische
Instrumente in protektionistischer Weise missbraucht werden. Gera-
de für sehr kleine Staaten ist es wichtig, dass auch die “Spielregeln”
des Immaterialgüterrechts in der internationalen Rechtsgemeinschaft
verankert werden und dem Kleinen, der keine Handelsmacht hat,
Schutz und Verlässlichkeit gewähren. Dies gilt insbesondere für
Liechtenstein, dessen gesamte Wirtschaft auf den internationalen
Austausch von Gütern (vor allem deren Export) und Dienstleistun-
gen existentiell angewiesen ist.

Im Unterschied zu den bisherigen internationalen Abkommen
über Immaterialgüterrechte enthält das TRIPS-Abkommen umfang-
reiche Vorschriften zur Durchsetzung der Rechte und einen wirksa-
men Streitbeilegungsmechanismus. Die Mitgliedsstaaten der EU
bzw. des EWR müssen eine ganze Reihe von Verordnungen und
Richtlinien betreffend den Schutz von Immaterialgüterrechten um-
setzen, wobei mit der Schaffung von supranationalen Schutzrechten
die Regelungsintensität innerhalb der EU bereits höher ist als im
Rahmen des EWR.

Die vorliegende Arbeit betrachtet das liechtensteinische Im-
materialgüterrecht im Lichte der bilateralen und multilateralen ver-
traglichen Verbindungen, insbesondere des Zollvertrages mit der
Schweiz sowie der liechtensteinischen Mitgliedschaft im EWR und in
der WTO. Diese vertraglichen Verbindungen bilden die Grundlage
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und den Rahmen für das liechtensteinische Immaterialgüterrecht. Da
es in Liechtenstein sehr wenig Literatur über das Immaterialgüter-
recht gibt und dabei nur solche, die ausgewählte Fragen behandelt,
wird zunächst ein relativ umfassender Ansatz für die Darstellung der
Materie gewählt. Es würde aber zu weit führen, alle Bereiche des
Immaterialgüterrechts detailliert zu behandeln, so dass aufgrund
seiner bereits erwähnten besonderen praktischen Bedeutung das
Markenrecht etwas vertiefter betrachtet werden soll.

Bezüglich der wirtschaftspolitischen Relevanz der vielfältigen,
sich im Bereich des Immaterialgüterrechts stellenden Fragen ist das
Thema der Erschöpfung der Rechte besonders bedeutsam. Es soll
deshalb ausführlich behandelt werden, wobei auf den Zwiespalt zwi-
schen Handelsfreiheit und Immaterialgüterrecht, insbesondere mit Be-
zug auf das EU- und EWR-Recht sowie das TRIPS-Abkommen, ein-
zugehen ist.

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil beinhaltet
eine kurze Darstellung der allgemeinen Grundlagen des Immaterial-
güterrechts. Gegenstand des zweiten Teils sind die international-
rechtlichen und europarechtlichen Grundlagen des liechtensteinischen
Immaterialgüterrechts. Dazu gehören zunächst die bilaterale Ver-
tragsbeziehung zur Schweiz (Zollvertrag und Patentschutzvertrag),
verschiedene internationale Abkommen über den Schutz geistiger
Eigentumsrechte sowie das WTO/TRIPS-Abkommen und schliess-
lich das EWR-Recht. Im dritten Teil wird die Ausgestaltung des
liechtensteinischen Immaterialgüterrechts erläutert. Der letzte Teil
befasst sich mit der Thematik der Erschöpfung von Immaterialgüter-
rechten und insbesondere des Markenrechts.
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T E I L I

A L L G E M E I N E G R U N D L A G E N D E S
I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T S

1 GEGENSTAND DES IMMATERIALGÜTERRECHTS

1.1 Immaterielle Güter als Rechtsobjekte - das geistige Gut und die
geistige Leistung

Die Möglichkeit, den Geist zur Entfaltung zu bringen, ist eine spezifi-
sche Eigenschaft der Menschen. Diese Entfaltung vollzieht sich bei
jedem Menschen in besonderer, individueller Weise1. Quellen des
geistigen Wirkens und Schaffens können Erscheinungen der realen
Welt sein, aus dem Reich der Ideen oder dem “objektiven Geist”2

stammen. Der menschliche Geist schöpft aber auch aus seiner per-
sönlichen individuellen Phantasie3.

Die Formgebung dieser geistigen Inhalte erfolgt zunächst im
Innern des Menschen. Kreative Vorgänge, die sich im Innern des
Menschen abspielen, entziehen sich einer Erfassung durch die
Rechtsordnung. Wird der schöpferischen Gestaltung eine äussere
Form (Sprache, Schrift, Bilder, Töne usw.) gegeben4, kann sie von
anderen Menschen wahrgenommen werden und ist damit einer
rechtlichen Regelung zugänglich. Rechtsschutz erlangt daher nicht
die schöpferische Tätigkeit an sich, sondern es werden Rechte am Er-
gebnis dieser Tätigkeit verliehen.

___________
1 Zum Wesen und der Individualität des menschlichen Geistes Hubmann, Recht des schöpferi-

schen Geistes, S. 11ff.

2 Als objektiven Geist bezeichnet Hubmann die gemeinsame geistige Atmosphäre, die gleiche
geistige Wesensanlage, eine Art einheitliche Vernunft der Menschen. Zu diesem von Hegel
geprägten Begriff siehe m.w.Nachw. Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes, S. 23.

3 Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes, S. 25f.

4 Zum Vorgang der Objektivation des Geistes Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes,
S. 26ff.
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Wahrnehmbare Erscheinungen der empirisch erfassbaren
Welt, deren Genuss Menschen anstreben, werden als Güter bezeich-
net5. Entäusserungen des menschlichen Geistes in der Wirklichkeit
werden Immaterialgüter genannt, wenn es sich um geistige Güter
handelt, “die ideellen oder materiellen Nutzen zu verschaffen geeignet
sind”6. Zu Rechtsobjekten werden Güter und Leistungen, d.h. das
Handeln von Rechtssubjekten, nur dann, wenn die Rechtsordnung
vorsieht, dass entsprechende Rechte erworben werden können7. So
kann es sein, dass an einem Immaterialgut gar kein Recht entstehen
kann, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind.
Oder das Immaterialgüterrecht erlischt nach der vorgesehenen ge-
setzlichen Schutzfrist, während das Immaterialgut weiter Bestand
hat. Das Recht versucht, geistige Güter und Leistungen näher zu de-
finieren und einzuteilen, um den verschiedenen Produkten mensch-
licher geistiger Leistungen gerecht zu werden.

Ein geistiges Gut ist das Ergebnis einer individuellen geistigen
Leistung. Je nachdem, aus welchen Quellen solche Leistungen stam-
men, wieviel persönliche geistige Fähigkeiten, Bemühungen und
Kräfte das Individuum verwendet oder welchem Zweck sie dienen,
können die geistigen Leistungen ganz unterschiedlicher Art sein.
Wenn der individuelle Geist selbst in einer äusseren Form Ausdruck
findet und die Individualität dabei so wichtig ist, dass kaum vor-
stellbar ist, eine geistige Leistung eines anderen könne genau zum
selben Ergebnis führen, spricht man von einer Schöpfung, die sich in
einem Werk darstellt8. Das Ergebnis einer geistigen Leistung kann
aber auch nur wenig oder gar nichts individuell Persönliches enthal-
ten. Dies ist z.B. bei Entdeckungen der Fall, deren Inhalt aus allge-
meinen Quellen stammt und grundsätzlich von jedem entdeckt wer-
den könnte, der den notwendigen geistigen Einsatz leistet. Eine Er-
findung ist etwa das Auffinden einer in der Natur vorgegebenen
technischen Regel und ihre gewerbliche Nutzbarmachung, nicht aber
die Schöpfung einer neuen Regel9.

___________
5 Troller/Troller, S. 10.

6 Schönherr, S. 62. Beispiele dafür sind etwa literarische und künstlerische Werke, Fernsehsen-
dungen, Maschinenanlagen, mit denen ein ganz bestimmtes neuartiges Produktionsverfahren
durchgeführt werden kann, ein neuentwickeltes Medikament oder auch besondere Bezeich-
nungen von Waren und Dienstleistungen (Marken, geographische Herkunftsangaben). Alle
diese Güter bergen ideelle und/oder materielle Werte in sich.

7 Troller, IGR I, S. 49, unterscheidet zwischen Lebensgütern und Rechtsgütern.

8 Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes, S. 38f. Zum Werkbegriff vgl. Rehbinder, Urhe-
berrecht, S. 44ff. und Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, S. 36ff.

9 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 37.
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Zu den Immaterialgütern gehören Werke der Literatur, Wis-
senschaft und Kunst, Formgebungen gewerblicher Erzeugnisse (Mu-
ster und Modelle), Erfindungen (technische Regeln), Regeln nicht-
technischer Art10, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse sowie
Kennzeichen11. Immaterielle Güter und Leistungen waren für das
Wirtschafts- und Kulturleben schon immer wertvoll und unverzicht-
bar. Das Erwerben von Rechten an körperlichen Sachen und Leistun-
gen hat allerdings eine längere Tradition12.

Der traditionelle Ansatz der Lehre unterscheidet zwischen
gewerblich-geistigen Leistungen und kulturell-geistigen Leistun-
gen13. Aus dieser Unterscheidung, die historisch zu erklären ist, er-
gab sich die Unterscheidung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten. Gewerblich-geistige Leistungen dienen praktischen
Zwecken und sind vornehmlich zur Befriedigung materieller Be-
dürfnisse gedacht (z.B. technische Erfindungen und andere gewerb-
liche Leistungen). Die Inhalte der gewerblichen Leistungen sind mei-
stens in der Natur vorhanden und brauchen “nur” entdeckt und ge-
werblich verwertbar gemacht werden14. Der Schutz solcher Leistungen
ist mit Bestimmungen über den gewerblichen Rechtsschutz zu regeln.
Kulturelle Leistungen hingegen wollen vor allem geistige Bedürfnisse
befriedigen und sind oft Selbstzweck, was jedoch nicht bedeutet,
dass nicht auch wirtschaftliche Interessen damit verfolgt werden
können und sollen15. Kulturelle Leistungen können die oben be-
schriebenen Werke sein (z.B. Werke der Literatur, der bildenden
Kunst oder der Musik) oder auch geistige Leistungen bei der Auffüh-
rung solcher Werke. Solche Leistungen werden durch das Urheber-
recht bzw. durch sogenannte Leistungsschutzrechte, auch (dem Ur-
heberrecht) verwandte Schutzrechte oder Nachbarrechte genannt,
geschützt. Angesichts der neueren Rechtsentwicklungen, welche das
Urheberrecht zunehmend auch zum gewerblichen Schutzrecht ge-
macht haben (z.B. mit der Unterstellung von Computerprogrammen
unter den Urheberschutz), kann diese Zweiteilung des Immaterialgü-
terrechts nicht mehr überzeugen16.

___________
10 Mit Regeln sind Anweisungen an den menschlichen Geist gemeint, sie können technischer

(d.h. die Anwendung von Naturkräften lehrend) oder nichttechnischer Art (bspw. Lehrmetho-
den, Schrift- oder Buchhaltungssysteme) sein (Siehe Troller/Troller, S. 12).

11 Troller/Troller, S. 11.

12 Troller/Troller, S. 10.

13 Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes, S. 37.

14 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 36.

15 Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes, S. 37.

16 Vgl. zum Urheberrecht unten 1.4.7.
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Einige Autoren betrachten die geistigen Leistungen an sich als
Schutzgegenstand des Immaterialgüterrechts, so etwa Hubmann17,
der die erfinderische Leistung, die ästhetisch-gewerbliche Leistung,
die Werbeleistung und die Unternehmerleistung als Schutzgegen-
stand des gewerblichen Rechtsschutzes bezeichnet. Troller18 dagegen
sieht die Immaterialgüter selbst als Schutzgegenstand des Rechts.
Seine Definition des Schutzgegenstands erscheint naheliegender, da
sich die geistige Leistung in ihrem Ergebnis, dem Immaterialgut,
wiederfindet. Im Fall des Markenrechts stellt die Marke das Symbol
einer Leistung dar. Will man Leistungen als Schutzobjekte definieren,
ist die Grenze zwischen Schutzgegenstand und Schutzzweck des
Immaterialgüterrechts nicht eindeutig zu ziehen.

Nicht alle immateriellen Güter werden als Rechtsobjekte aner-
kannt, sondern nur bestimmte19. In den immaterialgüterrechtlichen
Erlassen werden deren Merkmale umschrieben und verschiedene
Rechtsinstitute20 zu deren Schutz ausgestaltet. Das Immaterialgüter-
recht entscheidet also darüber, welche technischen oder künstleri-
schen Leistungen und Kennzeichen geschützt werden sollen und
setzt materielle und formelle Erfordernisse des Rechtsschutzes fest21.
Materielle Erfordernisse sind beispielsweise Kriterien, welche die
Schutzfähigkeit einer Erfindung im Patentrecht festlegen. Ein Register-
eintrag zur Schutzbegründung, etwa durch die Hinterlegung einer
Marke, ist ein Beispiel für ein formelles Erfordernis. Der Rechtsschutz
wird in Form von Ausschliesslichkeitsrechten gewährt22.

Werden diese Erfordernisse nicht erfüllt und die betroffenen
Güter und Leistungen nicht durch Ausschliesslichkeitsrechte ge-
schützt, so sind sie der Allgemeinheit frei zugänglich und können
frei, d.h. ohne Entschädigungspflicht, genutzt werden. Für die
Schöpfer verlieren sie dadurch an wirtschaftlicher und ideeller Quali-
tät. Eine Erfindung, die nicht patentierfähig ist, weil sie nicht die
notwendige Erfindungshöhe aufweist, wird von ihrer Erfinderin zu-
nächst dennoch ökonomisch genutzt werden können. Ist aber das be-
treffende Produkt in den Markt eingeführt, geniesst es keinerlei

___________
17 Gewerblicher Rechtsschutz, S. 35ff.

18 IGR I, S. 55ff.

19 Siehe unten 1.4.

20 Patentrechte sowie Muster- und Modellrechte berechtigen zur ausschliesslichen Nutzung des
geschützten Gegenstands oder Verfahrens während einer bestimmten Zeit, so ist z.B. der Pa-
tentschutz auf 20 Jahre begrenzt. Markenrechte hingegen sind nicht grundsätzlich an eine zeit-
liche Begrenzung gebunden, sie können beliebig oft erneuert werden.

21 Dazu Troller, IGR I, S. 59.

22 Dazu unten 1.5.
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Schutz vor Nachahmung. So hat zwar die Erfinderin den Vorteil der
Ersteinführung und die Möglichkeit, die Stückkosten bei höherer
Produktion schneller zu senken als andere sowie auch die Chance,
sich als erste auf dem Markt zu etablieren. Bei leichter Kopierbarkeit
des Produkts kann aber dieser Vorteil schnell dahin sein, muss doch
die Erfinderin im Gegensatz zu ihren Konkurrenten die Entwick-
lungskosten des Erzeugnisses erst amortisieren. Der immaterielle
Wert des Gutes geht ohne Schutz nach und nach verloren. Die Schöp-
fer sind aber an einer dem Nutzwert entsprechenden Entlöhnung in-
teressiert, was verhindert wird, wenn sie am von ihnen geschaffenen
geistigen Gut keine Rechte erwerben können23.

1.2 Der Begriff des Immaterialgüterrechts und des geistigen Eigentums

Die Begriffsbildung im Immaterialgüterrecht ist nicht einheitlich, daher
erscheint es sinnvoll, zu erläutern, wie die Begriffe Immaterialgüter-
recht, geistiges Eigentum, Immaterialgüterrechte, geistige Eigen-
tumsrechte, gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte in der vor-
liegenden Arbeit zu verstehen sind.

Die Begriffe “geistiges Eigentum” und “Immaterialgüterrecht”
bzw. “Immaterialgüterrechte” und “geistige Eigentumsrechte” wer-
den weitgehend synonym verwendet. Dies obwohl diese Begriffe,
vor allem mit Blick auf ihre Entstehungsgeschichte, teilweise einen
anderen Inhalt haben und Gegenstand heftiger dogmatischer Debatten
waren, die heute allerdings weitgehend abgeflaut sind24. Will man
die erwähnten Bezeichnungen differenziert verwenden, so hat dies
sicher dann seine Berechtigung, wenn man etwa mit Troller den Be-
griff des geistigen Eigentums eher als Programmsatz, rechtspolitische
Leitidee und dogmatische Orientierung versteht, den Begriff des
Immaterialgüterrechts hingegen (der je nach Schutzrecht mehr ver-
mögensrechtliche oder mehr persönlichkeitsrechtliche Aspekte betonen
kann) zur Bezeichnung der besonderen Beziehungen der Personen zu
geistigen Gütern und zur Abgrenzung zu anderen Rechtsverhältnis-
sen als geeignet ansieht25.

Gerade auf internationaler Ebene hat sich der Gebrauch des
Begriffs “geistiges Eigentum” oder “propriété intellectuelle” bzw.

___________
23 Zu den Begründungen für den Schutz von Immaterialgüterrechten unten 2.

24 Zur historischen Entwicklung vgl. z.B. Troller, IGR I, S. 15ff.

25 Troller, IGR I, S. 104 und 112.
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“intellectual property” durchgesetzt. Die sogenannten gewerblichen
Schutzrechte werden als “propriété industrielle” bzw. “industrial
property”, Urheberrechte als “propriété littéraire et artistique” bzw.
“copyright” bezeichnet. Auch die mit dem internationalen Schutz
von Immaterialgüterrechten befasste Organisation nennt sich Welt-
organisation für Geistiges Eigentum (World Intellectual Property Or-
ganisation-WIPO, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectu-
elle-OMPI)26. Bei der Begriffsbildung im nationalen Recht sollte da-
her auch der Sprachgebrauch auf internationaler Ebene berücksich-
tigt werden, die für das geistige Eigentum zunehmend wichtiger
geworden ist. Die Kompatibilität der Begriffe auf nationaler und in-
ternationaler Ebene bringt vor allem für die Rechtssuchenden grosse
Erleichterungen. Für Liechtenstein ist dies insbesondere mit Blick auf
das Europarecht wichtig, dessen immaterialgüterrechtliche Rechtsakte
über die Mitgliedschaft im EWR ins Landesrecht einfliessen27.

Die Unterscheidung zwischen gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten hat sich vor allem in der deutschen und franzö-
sischen Lehre entwickelt und durchgesetzt28. Diese Trennung ist
auch in den internationalen Abkommen über geistige Eigentums-
rechte, der Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Li-
teratur und Kunst (RBÜ) sowie der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) vollzogen worden.
Eine Zusammenfassung beider Rechtsgebiete hat erst mit dem Ab-
schluss des TRIPS-Abkommens im Jahre 1994 stattgefunden.

Zu den gewerblichen Schutzrechten werden Patentrechte, Ge-
brauchsmusterrechte, Geschmacksmusterrechte (Muster- und Mo-
dellrechte) sowie die Kennzeichenrechte (z.B. Rechte an Marken,
Herkunftsangaben oder Ausstattungen) gezählt. Auch Aspekte des

___________
26 Mit “geistigem Eigentum” bezeichnet das Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation

für geistiges Eigentum die (nicht abschliessend aufgezählten) Rechte betreffend die Werke der
Literatur, Kunst und Wissenschaft, die Leistungen der ausübenden Künstler, die Tonträger und
Funksendungen, die Erfindungen auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit, die wissen-
schaftlichen Entdeckungen, die gewerblichen Muster und Modelle, die Fabrik-, Handels- und
Dienstleistungsmarken sowie die Geschäftsbezeichnungen und den Schutz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (Art. 2 viii WIPO-Übereinkommen).

27 Dazu unten Teil II, 5.1.

28 Diese Unterscheidung ist auf die historische Entwicklung der gewerblichen Schutzrechte
einerseits und des Urheberrechts andererseits zurückzuführen. Sie ist nicht allgemein aner-
kannt und die Zugehörigkeit der verschiedenen Rechtsgüter zum gewerblichen Rechtsschutz
oder zum Urheberrecht ist nicht unumstritten. So hält Hubmann (Gewerblicher Rechtsschutz,
S. 2) als Vertreter der deutschen Lehre an der Zweiteilung von gewerblichem Rechtsschutz
und Urheberrecht fest. Die schweizerische Lehre, als deren Hauptvertreter Troller (siehe sein
Standardwerk IGR I und II) bezeichnet werden kann, subsumiert hingegen alle Zweige des gei-
stigen Schaffens unter den Begriff Immaterialgüterrecht.
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Lauterkeitsrechts29 und der Know-how-Schutz30 gehören dazu. Dies
ergibt sich zum einen aus der internationalrechtlichen Lage - sowohl
die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) wie auch das TRIPS-
Abkommen enthalten Bestimmungen über die Lauterkeit des Wett-
bewerbs - als auch aus den engen Zusammenhängen zwischen dem
Kennzeichenrecht und dem Recht des unlauteren Wettbewerbs31.
Das Urheberrecht wird vor allem deshalb von den gewerblichen
Schutzrechten abgegrenzt, weil es nicht zum Schutz von technischen
und gewerblichen, sondern von “kulturellen” Immaterialgütern ge-
dacht war und ihm ein besonderer persönlichkeitsrechtlicher Gehalt
(Urheberpersönlichkeitsrechte) zugesprochen wird32. Zudem entsteht
das Urheberrecht im Unterschied zu den sog. gewerblichen Schutz-
rechten unabhängig von einer Registrierung, es ist also an keine for-
mellen Schutzvoraussetzungen gebunden. Dennoch ist diese Ab-
grenzung heute nur noch schwer zu rechtfertigen, da urheberrechtlich
geschützte Werke und Leistungen zunehmend wirtschaftliche und
gewerbliche Aspekte haben und bei neu entstehenden Werkformen
wie Computerprogrammen, Datenbanken oder Halbleitererzeugnis-
sen und Kommunikationstechnologien, welche urheberrechtlichem
oder urheberrechtsähnlichem Schutz unterworfen werden, der wirt-
schaftlich-gewerbliche Aspekt sogar im Vordergrund steht. Der von
der herrschenden schweizerischen Lehre vertretene Ansatz, alle diese
Rechte ohne Zweiteilung als Immaterialgüterrechte zu bezeichnen,
überzeugt angesichts der modernen Ausgestaltung des Schutzes gei-
stiger Eigentumsrechte und schliesst den besonderen Schutz der Ur-
heberpersönlichkeitsrechte nicht aus.

Die liechtensteinischen Immaterialgüterrechtsgesetze beruhen
auf schweizerischen Vorbildern und entsprechen daher der schwei-
zerischen Ausrichtung der Lehre33. So wird beispielsweise bei der
laufenden Gesamtrevision des Urheberrechtsgesetzes wiederum in
den Grundsätzen auf das schweizerische Gesetz zurückgegriffen. Im
Unterschied zum deutschen Recht beruht das schweizerische und

___________
29 Zum Schutzgegenstand des unlauteren Wettbewerbs vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechts-

schutz, S. 43ff.

30 Fikentscher, Wirtschaftsrecht, Bd. II, S. 411.

31 A.a.O., S. 410.

32 Siehe etwa Art. 6bis RBÜ sowie die Urheberpersönlichkeitsrechte in Art. 9 und 11 URGE (Recht
auf Anerkennung der Urheberschaft und Recht auf Werkintegrität).

33 In der liechtensteinischen und schweizerischen Gesetzessystematik ist dennoch eine gewisse
Inkonsistenz in der Tatsache zu sehen, dass dort zwischen Urheberrecht und gewerblichem
Rechtsschutz unterschieden wird (siehe LR (SR) 23 Geistiges Eigentum, LR (SR) 231 Urhe-
berrecht und LR (SR) 232 Gewerblicher Rechtsschutz).
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liechtensteinische Urheberrecht auf der dualistischen Theorie, d.h.
das Urheberrecht ist mit Ausnahme der Persönlichkeitsrechte über-
tragbar34.

Da den geistigen Eigentumsrechten bzw. den Immaterialgü-
terrechten kein einheitlicher Schutzgegenstand zugrundeliegt, orien-
tiert Schönherr seine meines Erachtens überzeugende Definition der
Immaterialgüterrechte an folgenden Kriterien:

“Immaterialgüterrechte sind Rechte an verselbständigten, ver-
kehrsfähigen Gütern. Sie sind Vermögenssrechte, weisen jedoch meist,
aber nicht notwendig, auch einen mehr oder weniger starken persönlich-
keitsrechtlichen Gehalt auf”35.

1.3 Numerus clausus der Immaterialgüterrechte

Das Immaterialgüterrecht beinhaltet keinen generellen Rechtsschutz
für Güter, welche die Definition eines Immaterialgutes erfüllen, da-
her kann von einem “numerus clausus” der Immaterialgüterrechte
gesprochen werden36. Die in Abschnitt 1.4 kurz dargestellten einzel-
nen Immaterialgüterrechte schützen bestimmte geistige Güter bzw.
deren Nutzung als Rechtsobjekte und ihre Inhaber als Rechtssubjekte.
Die Nutzung aller anderen geistigen Güter und Leistungen, an denen
keine derart besonderen Rechte erworben werden können, ist frei.

Zu den Immaterialgüterrechten gehören der Schutz von Er-
findungspatenten, Geschmacksmustern bzw. Mustern und Model-
len37 sowie der Kennzeichenschutz, worunter Marken, Herkunftsan-
gaben und andere geschützte Zeichen wie Firmennamen fallen. Das
Sortenschutzrecht, das den Schutz neu gezüchteter Pflanzensorten
beinhaltet, folgt in seiner Systematik dem Patentrecht. Durch Urhe-
berrechte werden Werke der Literatur und Kunst sowie sogenannte
Nachbarrechte wie Leistungen ausübender Künstler, Hersteller von
Ton- und Tonbildträgern und Sendeunternehmen geschützt. Zum
Bereich des Urheberrechts wird oft auch der Schutz von Halbleiterer-

___________
34 Siehe Art. 18 URGE. Gemäss der sog. monistischen Theorie können Urheberrechte nicht

übertragen, sondern nur wahrgenommen werden. Zur Begründung der Übernahme der
schweizerischen Doktrin siehe Bericht URG, S. 5.

35 Schönherr, S. 62. Als reine Immaterialgüterrechte bezeichnet er jene, die keinen persönlich-
keitsrechtlichen Gehalt haben.

36 Vgl. etwa Troller/Troller, S. 12; Chrocziel, S. 4ff. und S. 9ff. sowie David, Numerus Clausus, S.
1404.

37 Im deutschen Recht wird von Geschmacksmustern gesprochen, das liechtensteinische und
schweizerische Recht verwenden den Begriff “Muster und Modelle”.
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zeugnissen (Topographien) gezählt, wobei dieses Gebiet in der Regel
in einem separaten Erlass geregelt ist, da es sich um ein technisches
Schutzrecht handelt.

Dem Schutz geistiger Eigentumsrechte wird insbesondere in
hochentwickelten Industrieländern immer grössere Bedeutung bei-
gemessen38. Mit der technischen Weiterentwicklung sind neue im-
materialgüterrechtliche Schutzobjekte entstanden (Topographien von
Halbleitererzeugnissen, Computerprogramme, Datenbanken, Multi-
mediaanwendungen, Pflanzenzüchtungen, biotechnologische Er-
zeugnisse und Verfahren usw.), die entweder in das bestehende Im-
materialgüterrechtssystem eingeordnet werden oder für welche neue
Schutzinstrumente gefunden werden müssen. Der numerus clausus
der Immaterialgüterrechte hat zur Folge, dass die rechtliche Aner-
kennung neuer Immaterialgüter erst durch ihre spezialgesetzliche
Definition möglich ist. Aus diesem Grund hinkt der Rechtsschutz der
Immaterialgüter der technischen Entwicklung meist nach.

Aufgrund dieser Tatsache kann man sich fragen, ob es nicht
sinnvoller und einfacher wäre, den gesamten spezialrechtlichen Im-
materialgüterschutz durch ein generelles Nachahmungsverbot zu er-
setzen. Die Vereinheitlichung eines Rechtsgebiets hat immer gewisse
Vorteile. Im Fall der Immaterialgüterrechte ist aber zu bedenken,
dass ihr Schutz immer aus ganz konkreten Bedürfnissen und Interes-
senabwägungen entstanden ist, an welchen sich die Ausgestaltung
des Schutzes der einzelnen Rechte orientiert hat. Daher sind die In-
halte der einzelnen Rechte unterschiedlich. Herausragendes Beispiel
hierfür ist die unterschiedliche Schutzdauer, die beispielsweise für
Patentrechte 20 Jahre und für Urheberrechte 70 Jahre post mortem
beträgt. Es ist David zuzustimmen, der in seiner Untersuchung die-
ser Frage zur Auffassung kommt, dass ein generelles Nachahmungs-
verbot zu einem extensiven, einer liberalen Wirtschaftsverfassung
widersprechenden Investitionsschutz führen würde39.

___________
38 Das besondere Interesse der Industrieländer am Schutz geistiger Eigentumsrechte hat

verschiedene Gründe (dazu unten Teil II, 4.1). Die Ausgestaltung des Immaterialgüterrechts
spiegelt ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung wider; vom Einsatz für verstärkten internationa-
len Schutz versprechen sie sich eine Erhaltung und Stärkung ihrer Wettbewerbsposition im
Welthandel.

39 Lucas David, Numerus Clausus, S. 1409f. schliesst daraus, dass der numerus clausus der
Immaterialgüterrechte nicht ausgedient hat, sondern aktueller ist denn je.
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1.4 Die Immaterialgüterrechte im einzelnen

1.4.1 Patentrecht

Ein Patentrecht schützt neue gewerblich anwendbare Erfindungen40.
Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Me-
thoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren
für gedankliche Tätigkeiten, Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten
sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen (z.B. Computer-
programme) wie auch die Wiedergabe von Informationen werden
nicht als Erfindungen angesehen41. Patentfähig sind Erfindungen, die
neu42 sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit43 beruhen und gewerb-
lich anwendbar44 sind. Von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind
Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öf-
fentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, sowie
Verfahren der Chirurgie, Therapeutik und Diagnostik, die am
menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden45. Ein Pa-
tent gibt dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die patentierte Er-
findung zu benutzen bzw. Dritten die Benutzung zu verbieten. Als
Benutzung gilt neben dem Gebrauch und der Ausführung, d.h. der
Herstellung, insbesondere auch das Anbieten, der Verkauf und das
Inverkehrbringen46. Die Schutzdauer eines Patents beträgt 20 Jahre47.

___________
40 Vgl. Art. 1 CH-PatG und auch Art. 52 Abs. 1 EPÜ (Übereinkommen über die Erteilung Europäi-

scher Patente vom 5. Oktober 1973, EPÜ, LR 0.232.142.2).

41 Die genannten nicht als Erfindung geltenden immateriellen Güter sind beispielhaft aufgezählt in
Art. 52 Abs. 2 EPÜ. Einige dieser Güter können durch andere Immaterialgüterrechte geschützt
werden, z.B. ästhetische Formschöpfungen durch Muster- oder Modellrechte. Die übrigen ge-
niessen keinen immaterialgüterrechtlichen Schutz und sind damit im patentrechtlichen Sinn
gemeinfreie Güter (z.B. Entdeckungen und wissenschaftliche Theorien).

42 Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum gegenwärtigen Stand der Technik gehört (Art.
54 Abs. 1 EPÜ und Art. 7 CH-PatG). Vgl. dazu auch Art. 54 Abs. 2ff. EPÜ und Art. 55 EPÜ
(Neuheitsschonfrist).

43 Eine erfinderische Tätigkeit liegt vor, wenn sich die Erfindung für eine Fachperson in nicht
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 Abs. 1 EPÜ). Troller/Troller (S.
39) ziehen das Nichtnaheliegen der Erfindung als Merkmal für die patentfähige Erfindung dem
Begriff der erfinderischen Tätigkeit vor, da auch nichtpatentfähige Erfindungen das Ergebnis
erfinderischer Tätigkeit seien.

44 Im Sinne der EPÜ (Art. 57) bedeutet gewerbliche Anwendbarkeit, dass der Gegenstand der
Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschliesslich der Landwirtschaft hergestellt
oder benutzt werden kann.

45 Art. 2 CH-PatG. Nicht von der Patentfähigkeit ausgeschlossen sind Erzeugnisse, insbesondere
Stoffe oder Stoffgemische, die in einem der oben genannten Verfahren zur Anwendung kom-
men (Art. 52 Abs. 4 EPÜ).

46 Art. 8 Abs. 2 CH-PatG. Bei Verfahren erstreckt sich das Patentrecht auch auf die unmittelbaren
Erzeugnisse des Verfahrens (Art. 8 Abs. 3 CH-PatG, Art. 64 Abs. 2 EPÜ).

47 Art. 14 CH-PatG, Art. 63 Abs. 1 EPÜ.
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Zur Abwendung von Verletzung bzw. zur Durchsetzung des Pa-
tentrechts bestehen verschiedene Klagemöglichkeiten48.

Das Patentrecht ist ein Registerrecht, d.h. zum Erwerb dieses
Rechts sind nicht nur materielle, sondern auch formelle Vorausset-
zungen zu erfüllen. Registerrechte, zu welchen neben den Pa-
tentrechten auch Muster- und Modellrechte und Markenrechte ge-
hören, entfalten ihre volle Wirkung erst, wenn sie hinterlegt oder re-
gistriert sind49. Registerrechte entstehen jedoch nicht, wenn zwar ein
Registereintrag vorgenommen wurde, die materiellen Schutzvoraus-
setzungen aber nicht erfüllt sind50.

Da es umstritten ist, ob das Patentrecht auch den Schutz der
belebten Natur umfassen soll, wurde im Bereich der Pflanzenzüch-
tungen ein patentähnliches Sonderregime errichtet. Zahlreiche Län-
der haben ein separates Sortenschutzgesetz sowie ein mit der Regi-
strierung und Verwaltung der geschützten Pflanzensorten betrautes
Amt geschaffen51. Obwohl der Sortenschutz dem Patentschutz ähn-
lich ist, gibt es doch einige wesentliche Unterschiede. So können auch
reine Entdeckungen Schutz als Pflanzensorte beanspruchen52. Die
Voraussetzung einer gewissen Erfindungshöhe, die das Patentrecht
kennt, existiert im Sortenschutz nicht53. Neue Sorten müssen sich
durch wenigstens ein wichtiges Merkmal von bereits bekannten Sor-
ten unterscheiden54. Der Sortenschutz dauert maximal 25 Jahre55.

___________
48 Nichtigkeitsklage (Art. 26-28 CH-PatG), Abtretungsklage (Art. 29 CH-PatG), Klage auf Lizenz-

erteilung (Art. 37 CH-PatG), Klage auf Löschung des Patents (Art. 38 CH-PatG), Klage auf
Unterlassung oder Beseitigung (Art. 72 CH-PatG), Klage auf Schadenersatz (Art. 73 CH-PatG),
Klage auf Feststellung (Art. 74 CH-PatG), strafrechtliche Bestimmungen (Art. 81ff. CH-PatG)
sowie Rechtsmittel gegen Verfügungen des Patentamts (Art. 59c). Bzgl. europäischer Patente
vgl. auch die Bestimmungen über das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren (Art. 99ff. bzw.
106ff. EPÜ).

49 Auch wenn der Registereintrag ein Recht nicht entstehen lässt, wenn die materiellen Voraus-
setzungen fehlen, so wird dennoch vermutet, dass der Inhaber des eingetragenen Patents,
Musters oder der Marke auch der rechtmässige Inhaber ist (Troller /Troller, S. 117).

50 Die Hinterlegung hat in den meisten Ländern weder deklaratorische noch konstitutive Wirkung.
Troller, IGR I, S. 451ff., spricht von einem System des rechtsvollendenden Formalaktes.

51 Vgl. dazu z.B. das schweizerische Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
(Sortenschutzgesetz) vom 20.März 1975, SR 232.16. Das zuständige Amt ist das Büro für
Sortenschutz (Art. 23 CH-Sortenschutzgesetz). Die EU hat mit der Verordnung 2100/94 des
Rates vom 27.7.1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl. 1994 L 227/1, ein ein-
heitliches Sortenschutzrecht mit EU-weiter Geltung sowie ein gemeinschaftliches Sorten-
schutzamt geschaffen. Zum deutschen Sortenschutzgesetz vgl. die übersichtsartige Darstel-
lung von Chrocziel, S. 115ff.

52 Sorten sind nach schweizerischem Recht Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme oder Hybriden
ohne Rücksicht darauf, ob das Ausgangsmaterial, aus dem sie entstanden sind, künstlichen
oder natürlichen Ursprungs ist (Art. 1 Abs. 2 CH-Sortenschutzgesetz).

53 Zu den Voraussetzungen des Sortenschutzes vgl. Art. 5ff. CH-Sortenschutzgesetz.

54 Art. 5 Abs. 1 CH-Sortenschutzgesetz.

55 Art. 14 CH-Sortenschutzgesetz. Auch in der EU beträgt der Schutz maximal 25 Jahre (Siehe
auch EUB 7/95, S. 230).
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Die meisten Staaten kennen den Schutz von Patenten, wobei
zum Teil grosse Unterschiede in den Voraussetzungen und der
Reichweite des Patentrechts bestehen. Aufgrund des Patentschutz-
vertrags mit der Schweiz gilt in Liechtenstein das schweizerische Pa-
tentrecht56.

1.4.2 Gebrauchsmusterrecht

Das Gebrauchsmusterrecht ist eine besondere Form des Erfindungs-
schutzes. Es schützt neue gewerblich anwendbare Erfindungen und
gibt dem Inhaber ein ausschliessliches Recht auf die Benutzung der
geschützten Erfindung. Die Anforderungen an die erfinderische Lei-
stung sind beim Gebrauchsmuster geringer als beim Patent, es bietet
Schutz für “kleinere” Erfindungen57.

Der Schutz von Gebrauchsmustern ist weniger verbreitet als
der Patentschutz, hat aber in den letzten Jahren an Bedeutung ge-
wonnen. Liechtenstein und die Schweiz kennen bislang keinen Ge-
brauchsmusterschutz, wohl aber Deutschland und Österreich58.

1.4.3 Muster und Modelle (Geschmacksmusterrecht)

Muster- und Modellrechte bieten Schutz für zwei- und dreidimen-
sionale äussere Formgebungen, die bei der gewerblichen Herstellung
von Produkten als Vorbild dienen (z.B. Stoffe, Kleiderschnitte, Mö-
bel, Besteck)59. Sie sind im Gegensatz zu Patent- und Gebrauchsmu-
sterrechten, welche technische Werke schützen, exklusive Nutzungs-
rechte für ästhetische immaterielle Güter und daher auch unter dem
Begriff “Geschmacksmusterrecht” bekannt60.

___________
56 Vertrag vom 22. Dezember 1978 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag), LGBl.
1980/31.

57 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 79f. Weitere Besonderheiten des Gebrauchsmu-
sters, das in der Regel (zumindest in Deutschland) für Verfahren nicht zur Verfügung steht,
sind die halbjährige Neuheitsschonfrist, die eingeschränkte Prüfung und die geringere Dauer
als jene beim Patent (10 Jahre). Vgl. dazu Chrocziel, S. 102ff.

58 Das österreichische Recht kennt den Gebrauchsmusterschutz erst seit kurzer Zeit. Das
österreichische Gebrauchsmustergesetz ist am 1. April 1994 in Kraft getreten. Vgl. dazu Guido
Kucsko, Neu: Gebrauchsmusterschutz, ecolex 1994, S. 400ff. und Hans Collin, Das österrei-
chische Gebrauchsmuster, ÖBl 1995, S. 62ff.

59 Art. 2 MMG. An äusseren Formgebungen, die zur Kennzeichnung eines Produkts dienen,
können neben Muster- oder Modellrechten auch sogenannte Ausstattungsrechte bestehen
(Troller/Troller, S.101, 109, 111f.).

60 Im Gegensatz zu Deutschland und Österreich wird in der Schweiz und in Liechtenstein der
Begriff Geschmacksmuster kaum verwendet, sondern es wird von Muster- bzw. Modellrechten
gesprochen.
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Ein schutzfähiges Muster oder Modell muss neu sein und ein
gewisses Mass an Originalität aufweisen61. Die Schutzdauer für Muster
und Modelle ist in Zeitabschnitte von fünf Jahren eingeteilt und kann
in Liechtenstein - wie in der Schweiz - maximal 15 Jahre betragen62.

1.4.4 Marken und Herkunftsbezeichnungen

Marken und Herkunftsangaben sind der wichtigste Teil des immate-
rialgüterrechtlich relevanten Kennzeichenrechts63. Marken dienen
der Unterscheidung von Produkten eines Unternehmens von jenen
anderer Unternehmen. Erfüllen sie das Kriterium der Unterschei-
dungskraft, werden sie als Markenrechte ihren Inhabern zur aus-
schliesslichen Benutzung bzw. Verfügung vorbehalten. Anders als
bei den oben beschriebenen Immaterialgüterrechten steht beim Mar-
kenrecht nicht der Schutz einer schöpferischen Leistung im Vorder-
grund, sondern der immaterielle Wert, den die Verwendung einer
Marke im Zusammenhang mit einem Produkt erzeugt. Der Schutz
einer Marke wird durch Eintragung im Markenregister erlangt64.
Dabei hat das zu hinterlegende Kennzeichen verschiedene Voraus-
setzungen zu erfüllen, man spricht dabei von absoluten und relativen
Eintragungshindernissen65. Die Schutzdauer des Markenrechts be-
trägt in Liechtenstein wie auch in der Schweiz, in Österreich und in

___________
61 Gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG bedeutet neu “weder im Publikum noch in den beteiligten Ver-

kehrskreisen bekannt”. Siehe dazu auch Troller/Troller, S. 103ff. Das deutsche Geschmacks-
mustergesetz verlangt als zweite materielle Schutzvoraussetzung neben der Neuheit die “Ei-
gentümlichkeit” (§ 1 Abs. 2 GeschmMG), dazu Chrocziel, S. 120f.

62 Art. 8 MMG. Troller, IGR I, S. 133f., kritisiert die Dauer des Muster- und Modellschutzes als zu
kurz. In Deutschland beträgt der Geschmacksmusterschutz maximal 20 Jahre (§ 9
GeschmMG).

63 Zum Kennzeichenrecht zählen auch Rechte an Namen, Firma, Geschäftsbezeichnungen,
Handelsnamen, Ausstattung usw., worauf im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen
werden soll. Die Stellung des Markenrechts als Immaterialgüterrecht war lange umstritten. So
lehnte man in Deutschland unter Berufung auf Kohler und Gierke, die das Warenzeichenrecht
als reines Persönlichkeitsrecht ansahen, die immaterialgüterrechtliche Qualität der Marke ab.
Heute ist es als Immaterialgüterrecht anerkannt (Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz,
S. 53f.). Das Ausstattungsrecht ist dem Markenrecht ähnlich; Hubmann (Gewerblicher Rechts-
schutz, S. 54) sieht es als Immaterialgüterrecht mit persönlichkeitsrechtlichem Einschlag.

64 Art. 5 MschG.

65 Bestehen absolute Eintragungshindernisse (z.B. die Verwendung von Hoheitszeichen, vgl.
Art. 2 MschG), wird die Eintragung der Marke verweigert. Bei den relativen Eintragungshinder-
nissen geht es um ältere Rechte (Prioritätsrechte, Verwechslungsgefahr mit einer älteren Mar-
ke, vgl. Art. 3 MschG), die nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern vom Inhaber einer
älteren Marke geltend gemacht werden müssen.
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Deutschland zehn Jahre. Im Gegensatz zu Patent- oder Musterrechten
kann das Recht an der Marke nach Ablauf dieser zehnjährigen Schutz-
dauer beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden.

Herkunftsbezeichnungen weisen auf die geographische Ab-
stammung eines Produkts hin66. Wie die Marke auf bestimmte Quali-
täten eines Produkts, das aus einem bestimmten Unternehmen
stammt, hinweist, können auch geographische Angaben Qualitäts-
vorstellungen über aus einer bestimmten Gegend stammende Pro-
dukte hervorrufen67 und damit zur Unterscheidung von gleicharti-
gen Produkten dienen. Der Schutz von Herkunftsangaben ist in der
Regel unabhängig von einem Registereintrag68. Anders als Marken
stehen Herkunftsangaben keiner bestimmten, im Register eingetra-
genen Person in ausschliesslicher Weise zu, sondern können von allen
im betreffenden Gebiet wirtschaftlich Tätigen verwendet werden69.
Daher ist es nicht unmittelbar einsichtig, dass Herkunftsangaben zu
den Immaterialgüterrechten gezählt werden70. Obwohl sie nicht in
derselben Weise wie etwa Markenrechte Individualrechte sind, ha-
ben sie das Potential, dem materiellen Wert eines Produkts einen
immateriellen Wert hinzuzufügen.

___________
66 Art. 45ff. MschG.

67 Troller/Troller, S. 76. Die Begriffe Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen werden oft
synonym verwendet (z.B. in internationalen Abkommen), die Terminologie ist jedoch uneinheit-
lich. In der Schweiz wie auch in Liechtenstein sind Ursprungsbezeichnungen geographische
Namen, die auf die Herkunft eines Produkts hinweisen, dies jedoch unabhängig von damit ver-
bundenen Qualitätsvorstellungen. Der Begriff des Ursprungs (Ursprungsregeln, Ursprungs-
zeugnisse) wird im Warenverkehrsrecht verwendet. In Deutschland ist die Terminologie umge-
kehrt (Siehe m.w.Nachw. Christians, S. 74).

68 Es gibt aber auch Bestrebungen, für geographische Herkunftsangaben Registrierungssysteme
einzuführen. In der EU wurde mit der Verordnung 2081/92 vom 14.7.1992 zum Schutz geogra-
phischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ein
Registrierungssystem mit Kontrollapparat für Herkunftsbezeichnungen von Agrarprodukten und
Lebensmitteln geschaffen.

69 Vgl. aber die besonderen Vorschriften von Art. 48f. MschG.

70 Vgl. dazu David, Numerus Clausus, S. 1404f. In vielen Lehrbüchern zum Immaterialgüterrecht
werden Herkunftsbezeichnungen nicht behandelt. Internationale Abkommen über geistiges Ei-
gentum enthalten jedoch häufig Bestimmungen über Herkunftsangaben (PVÜ, MHA, TRIPS
usw.).
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1.4.5 Lauterkeitsrecht

Das Wettbewerbsrecht umfasst das Kartellrecht und das Lauterkeits-
recht71. Das Recht zur Abwehr des unlauteren Wettbewerbs kon-
struiert kein den zuvor dargestellten Immaterialgüterrechten ähnli-
ches Exklusivrecht. Zweck des Schutzes der Lauterkeit des Wettbe-
werbs ist nicht nur der Schutz der Mitbewerber gegen unlauteres
Verhalten im Wettbewerb, sondern auch der Schutz anderer Markt-
beteiligter, der Konsumenten bzw. der Allgemeinheit. Schutzgut ist
der “lautere und unverfälschte Wettbewerb”72. Obwohl die Aner-
kennung (von Teilen) des Lauterkeitsrechts als Immaterialgüterrecht
umstritten ist73, werden die Regeln zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs zu Recht zum Gebiet des Immaterialgüterrechts bzw.
zum gewerblichen Rechtsschutz gezählt74. Der wettbewerbsrechtliche
Schutz dient dabei als Ergänzung zu den immaterialgüterrechtlichen
Spezialgesetzen und hat eine Auffangfunktion75. Ist ein Immaterial-
gut nicht patent-, muster- oder markenrechtlich schützbar, wurde ein
solcher Schutz nicht erwirkt oder ist dieser erloschen, können keine
spezialrechtlichen Schutzwirkungen über das UWG erlangt werden,
wohl aber der wettbewerbsrechtliche Schutz. Insbesondere die Kenn-
zeichenrechte haben starke Berührungspunkte mit dem Lauterkeits-
recht. Gemäss Art. 3 Bst. d UWG handelt unlauter, “wer Massnah-
men trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Wer-
ken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbei-

___________
71 Dabei regelt das Kartellgesetz Fälle, in denen zu wenig Wettbewerb vorhanden ist, es sichert

die Freiheit und Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs. Das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) reguliert Fälle, in denen “zu viel” Wettbewerb herrscht, indem es die Rahmen-
bedingungen und Grenzen des Wettbewerbs vorgibt. Vgl. David, Wettbewerbsrecht, S. 25.

72 Art. 1 UWG. In der Schweiz und in Deutschland hatte man während Jahrzehnten angenom-
men, der unlautere Wettbewerb verletze ein Persönlichkeitsrecht (Hubmann, Gewerblicher
Rechtsschutz, S. 43, m.w.Nachw.). In Deutschland wurde versucht, den unlauteren Wettbe-
werb als Verletzung des Rechts am Unternehmen, einem Immaterialgut, darzustellen (Schön-
herr, S. 62; ablehnend Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 44). Gemäss Hubmann
(a.a.O., S. 44f.) will das UWG die selbständige Unternehmerleistung im Wettbewerb schützen
und dabei nicht nur die Interessen der einzelnen Wettbewerber (private Interessen), sondern
auch die Interessen der Allgemeinheit (öffentliche Interessen) berücksichtigen.

73 Zu dieser Diskussion Fikentscher, Wettbewerb, S. 157ff. und Troller, IGR I, S. 113ff. Fikent-
scher (m.w.Nachw. in Wirtschaftsrecht Bd. II, S. 152) meint, auch im Lauterkeitsrecht gebe es
subjektive Rechte, nämlich jene der Kunden und Konkurrenten, keinem unlauteren Wettbewerb
ausgesetzt zu sein. Troller (IGR I, S. 114f.) hingegen ist der Auffassung, dass es im Lauter-
keitsrecht nicht um die Verletzung subjektiver privater Rechte gehe.

74 Troller/Troller, S. 1; Fikentscher, Wirtschaftsrecht, Bd. II, S. 410.

75 Troller/Troller, S. 110. Hubmann (Gewerblicher Rechtsschutz, S. 57f.) jedoch stellt in Bezug
auf das deutsche Recht fest, dass die spezialgesetzlichen Regelungen des PatG, GebrMG und
GeschmMG den wettbewerblichen Schutz ausschliessen können, das Warenzeichenrecht hin-
gegen nur ein Ausschnitt des Wettbewerbsrechts sei und daher Anmeldung und Benutzung der
Zeichen nach lauterkeitsrechtlichen Vorschriften erfolgen müsse.
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zuführen”. Dies kann sowohl Marken als auch geographische Her-
kunftsangaben betreffen. Das Recht an der Ausstattung, welches in
Deutschland ausdrücklich im Markenschutzgesetz erwähnt wird (§ 4
Abs. 2 MarkenG), ist in der Schweiz (mangels ausdrücklicher gesetz-
licher Erwähnung) von der Rechtsprechung entwickelt worden. Es
wird aus Art. 3 d UWG abgeleitet76. Art. 5 UWG, der ebenfalls Bezü-
ge zum Immaterialgüterrecht aufweist, will die unbefugte Verwer-
tung einer fremden Leistung verhindern. Zweck dieses Artikels ist es
jedoch nicht, ein neues Immaterialgüterrecht für alle jene geistigen
Güter zu schaffen, welche nicht unter die speziellen immaterialgüter-
rechtlichen Normen fallen. Schutzobjekt ist das Arbeitsergebnis; der
numerus clausus der Immaterialgüterrechte wird mit Art. 5 UWG
nicht erweitert77.

1.4.6 Know-how, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Know-how kann umschrieben werden als Kenntnisse und Erfahrun-
gen technischer, kaufmännischer, administrativer, finanzieller oder
anderer Art, die gewerblich anwendbar sind und deren Verwendung
nicht durch ein Patent oder Gebrauchsmuster geschützt ist78. Am un-
ternehmerischen Know-how kann kein mit einem Patentrecht ver-
gleichbares Verfügungsrecht erworben werden, es ist Gegenstand
des lauterkeitsrechtlichen Schutzes. Wird es Dritten in rechtmässiger
Weise mitgeteilt, d.h. mit Zustimmung des Unternehmens und in der
Regel gegen Entgelt, ist es nicht mehr gesetzlich geschützt79. Gesetz-
lich geschützt ist nur das geheime Know-how. Der Verrat, das Aus-
spionieren oder die Verwendung widerrechtlich erlangten Wissens
ist verboten. Die Gesetze sprechen in ihren zivil- und strafrechtlichen
Bestimmungen daher nicht von Know-how-Schutz, sondern vom
Schutz bzw. der Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheim-
nissen bzw. Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen80. Know-how bzw.

___________
76 Troller/Troller, S. 109 und 190f. Auch im österreichischen Recht stützt sich der Ausstattungs-

schutz auf das Lauterkeitsrecht (vgl. Kucsko, Wettbewerbsrecht, S. 82).

77 Troller/Troller, S. 196ff.

78 Troller/Troller, S. 107f. sowie zu Definitionsversuchen für die Begriffe Know-how, Betriebs- und
Geschäftsgeheimis und trade secret Christians, S. 75f., m.w.Nachw.

79 Möglich ist auch der vertragliche Schutz von Know-how (Troller/Troller, S. 109).

80 Vgl. Art. 6 UWG (Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen) sowie § 122ff.
StGB (Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse). Die deutschen Gesetze (§§ 17ff. UWG und 203
StGB) sprechen von “Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen”. Art. 39 TRIPS handelt vom
“Schutz vertraulicher Informationen”.
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Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse sind immaterielle Güter und
können bedeutende Werte für Unternehmen darstellen, ihre Qualifi-
zierung als Immaterialgüterrechte ist jedoch umstritten. Trol-
ler/Troller bezeichnen daher das immaterielle Gut “Geheimnis” als
unvollkommenes Exklusivrecht81.

1.4.7 Urheberrecht

1.4.7.1 Urheberrecht i.e.S.

Urheberrechte dienen dem Schutz von geistigen Schöpfungen nicht-
technischer Art. Schutzgegenstand des Urheberrechts ist das Werk.
Als Werke werden kulturelle, nicht-gewerbliche Geistesschöpfungen
individueller Prägung bezeichnet82. Mit dem urheberrechtlichen
Schutz von Computerprogrammen, Datenbanken usw. ist das Urhe-
berrecht aber auch in den Bereich der Technik eingedrungen83. Wie
die zuvor dargestellten Immaterialgüterrechte schützt auch das Ur-
heberrecht nur das Ergebnis der schöpferischen Tätigkeit84, bei-
spielsweise sprachliche (literarische oder wissenschaftliche) und mu-
sikalische Werke oder Werke der bildenden Kunst. In kontinentaleu-
ropäischen Rechtsordnungen sind Urheberrechte im Gegensatz zu
Patent- oder Markenrechten nicht von einer Registrierung abhängig,
sie entstehen mit der Schaffung des Werks85. Auch Urheberrechte
sind befristete Schutzrechte. In der Schweiz und in den EU-
Mitgliedsstaaten beläuft sich die urheberrechtliche Schutzfrist auf 70
Jahre nach dem Tod des Urhebers86. Das liechtensteinische Urheber-

___________
81 Troller/Troller, S. 106. Auch das Ausstattungsrecht wird als unvollkommenes Exklusivrecht

bezeichnet. Vgl. dazu auch Christians, S. 76, Anm. 59.

82 Rehbinder, Urheberrecht, S. 15. Das Urheberrecht schützt in erster Linie kulturelle Werke, es
kann aber auch zu Überschneidungen mit anderen Schutzrechten kommen. Die Abgrenzung
zu Mustern und Modellen, Marken, zum Persönlichkeitsrecht, Arbeitsrecht und zum Wettbe-
werbsrecht ist nicht immer eindeutig. Die einzelnen Rechte können aber auch kumulativ zur
Anwendung kommen (a.a.O., S. 17f.).

83 Vgl. Art. 2 Abs. 2 und Art. 45ff. URGE sowie etwa die Richtlinie 91/250/EWG über den Rechts-
schutz von Computerprogrammen vom 14.5.1991 und die Richtlinie 96/9/EG vom 11.3.1996
über den rechtlichen Schutz von Datenbanken.

84 Das Werk ist aber unkörperlich und unterscheidet sich somit vom materiellen Werkexemplar,
das rechtlich durch das Sachenrecht bestimmt wird (Rehbinder, Urheberrecht, S. 15).

85 Im angloamerikanischen Rechtskreis bedarf es zur vollen Entfaltung von Urheberrechten
(Copyright) einer Registrierung.

86 Art. 1 der Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29.10.1993 zur Harmonisierung der Schutz-
dauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte, ABl. 1993 L 290/9.
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recht sieht gegenwärtig entgegen den EWR-rechtlichen Verpflich-
tungen nur eine 50-jährige Schutzfrist87 vor, die in der laufenden Re-
vision auf 70 Jahre angehoben werden wird88.

Urheberrechtsähnliche Sonderregimes gibt es in einem weite-
ren technischen Bereich, dem Schutz von Topographien von Halblei-
tererzeugnissen (Mikrochips)89. Im Gegensatz zu urheberrechtlich
geschützten Werken wird für Halbleitertopographien ein Register ge-
führt90.

1.4.7.2 Leistungsschutzrechte

Sog. Leistungsschutzrechte werden auch als (dem Urheberrecht)
verwandte Schutzrechte bezeichnet. Sie beziehen sich nicht wie das
Urheberrecht i.e.S. auf individuelle geistige Schöpfungen (Werke),
sondern auf Leistungen, welche der schöpferischen Leistung von Ur-
hebern ähnlich sind. Leistungsschutzrechte bestehen für ausübende
Künstler, Hersteller von Tonträgern und Filmen und Sendeunter-
nehmen91. So wird beispielsweise einer Künstlerin, welche ein musi-
kalisches Werk zur Aufführung bringt, das Recht zugesprochen, die
Aufzeichnung ihrer Darbietung verbieten zu können. Hersteller von
Ton- oder Tonbildträgern können über die Vervielfältigung ihrer
Ton- und Tonbildträger bestimmen92. Wichtig sind auch verschiedene
Vergütungsansprüche für Inhaber von verwandten Schutzrechten93.
Die Leistungschutzrechte sind von kürzerer Dauer als das Urheber-
recht, in Liechtenstein beträgt die Schutzfrist 50 Jahre94.

___________
87 Die internationalen Abkommen (RBÜ, TRIPS) schreiben eine Mindestschutzdauer von 50

Jahren vor.

88 Dazu unten Teil III, 8.1.

89 Vgl. z.B. das Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen
(Topographiengesetz, ToG) vom 9.10.1992, SR 231.2, welches dem von der liechtensteini-
schen Regierung vorgeschlagenen Topographiengesetz als Vorbild diente (siehe den Bericht
URG, S. 17, 42ff.).

90 Art. 14ff. ToGE.

91 Art. 37ff. URGE, Art. 6ff. VGE. Im Rom-Abkommen, einem internationalen Abkommen über
den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und Sendeunternehmen
wird der internationale Schutz von Leistungsschutzrechten geregelt. Auch die EU ist im Bereich
der verwandten Schutzrechte tätig geworden (vgl. dazu die Richtlinie 92/100/EWG des Rates
vom 19.11.1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht
verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums, ABl. 1992 L 346/61).

92 Art. 39 URGE.

93 Siehe etwa Art. 37 Abs. 4, Art. 41 URGE.

94 Art. 44 URGE (bereits Art. 13 VGE). Die EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Schutzdauer
des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte vom 29.10.1993 schreibt eine
Schutzdauer von 50 Jahren vor (Art. 3 der Richtlinie). In der Schweiz erlöschen die Leistungs-
schutzrechte ebenfalls nach 50 Jahren.
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1.5 Rechtliche Gestalt der geistigen Eigentumsrechte: die
Ausschliesslichkeitsrechte an immateriellen Gütern

1.5.1 Absolutheit der Rechte

Immaterialgüterrechte sind absolute Rechte, d.h. sie wirken gegen-
über jedermann. In den einschlägigen Gesetzen sind sie als Rechte
mit Ausschliessungswirkung, als sogenannte Ausschliesslichkeits-
rechte verankert95. Damit sind sie den Eigentumsrechten ähnlich. Im
Vergleich zum Eigentum an Sachen ist der Schutz geistiger Eigen-
tumsrechte zeitlich befristet96. Ein weiterer Unterschied zum Eigen-
tum an körperlichen Gütern ist die territoriale Beschränktheit der
Immaterialgüterrechte97.

Nur den Inhabern dieser subjektiven Privatrechte ist es gestat-
tet, ein Patent, Muster, Modell, eine Marke oder ein urheberrechtlich
geschütztes Immaterialgut zu benutzen und dabei Dritten die be-
stimmungsgemässe Benutzung des Immaterialguts zu untersagen.
Allerdings schränken die Gesetze die absolute Herrschaft über das
Immaterialgut ein. Als positiver Inhalt der geistigen Eigentumsrechte
können die den Berechtigten zustehenden Benutzungsbefugnisse
verstanden werden98. Rechte zur Abwehr unbefugter Nachahmung
und Ausbeutung eines Immaterialguts stellen den negativen Inhalt
der absoluten Rechte dar99. Positive und negative Inhalte der Imma-
terialgüterrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Dabei ist
der Aussage Schönherrs100 zuzustimmen, wonach das Verbotsrecht
als negative Seite des Immaterialgüterrechts im Vordergrund steht,
da ein Abwehrrecht nicht die Folge, sondern die Voraussetzung für
ein Herrschaftsrecht, also ein positives Recht, sei.

___________
95 Zur Absolutheit der Rechte vgl. m.w.Nachw. Troller, IGR I, S. 69f. Schönherr, S. 66, unter-

scheidet zwischen Immaterialgüterrechten mit Ausschliessungswirkung und solchen ohne die-
se Wirkung, da manche Immaterialgüterrechte keine Ausschliessungsbefugnisse, sondern
bloss Ansprüche auf angemessene Vergütung oder Entschädigung gewähren (z.B. Vorschrif-
ten über Zwangslizenzierung oder Vergütungsansprüche von Urhebern im Rahmen der Ver-
miet- und Verleihrechte).

96 Die zeitliche Befristung gilt nicht für den Markenschutz. Zwar hat die Eintragung der Marke eine
bestimmte Gültigkeitsdauer; diese ist aber beliebig oft verlängerbar.

97 Dazu unten 4.1.

98 Solche Benutzungsbefugnisse sind beispielsweise das Herstellen, Anbieten, Gebrauchen oder
Inverkehrbringen eines patentgeschützten Produkts (Art. 8 CH-PatG) oder der Gebrauch und
das Verfügungsrecht über eine Marke (Art. 13 Abs. 1 MschG).

99 Vgl. etwa Art. 13 Abs. 2 MschG. Zum positiven und negativen Gehalt der geistigen Eigentums-
rechte Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S.47f.

100 S. 64, 68ff., 70.
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Wirtschaftlich betrachtet wird den Berechtigten durch die
Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte als absolute Rechte eine
Monopolstellung verschafft. Andere Marktteilnehmer werden von
der Nutzung eines wirtschaftlich nutzbaren immateriellen Gutes
durch die Vergabe ausschliesslicher Verwertungsrechte z.B. in Bezug
auf eine Marke oder ein Patent ausgeschlossen.

Der Inhalt der Ausschliesslichkeitsrechte dient offensichtlich
insbesondere dazu, die materiellen Interessen der Rechtsinhaber zu
befriedigen, indem den Berechtigten jene Handlungen vorbehalten
werden, aus denen sich wirtschaftlicher Gewinn ziehen lässt101. Doch
auch den ideellen Interessen wird Rechnung getragen, was am deut-
lichsten beim Urheberrecht zum Ausdruck kommt102.

Die Urheberin hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen,
ob, wann und wie ein von ihr geschaffenes Werk verwendet wird103.
Die Entscheidung über Veröffentlichung, Herstellung von Werk-
exemplaren durch bestimmte Vervielfältigungstechniken, Verbreitung
durch Verkauf, Vorführung, Aufführung oder Sendung des Werks
liegt ausschliesslich bei ihr und sie kann sich gegen die Bearbeitung
und Veränderung ihres Werks wehren. Die Hinterlegerin einer Marke
kann Dritten verbieten, dass ihr Kennzeichen, das sie für eine oder
mehrere Produktkategorien hat eintragen lassen, für Waren und
Dienstleistungen derselben Art verwendet wird104. Dem Inhaber eines
Patentrechts ist es vorbehalten, seine Erfindung gewerbsmässig zu
nutzen, d.h. er allein ist berechtigt, über den Gebrauch und die Aus-
führung des Patents (Herstellung von Produkten mit einem patent-
geschützten Verfahren) sowie das Inverkehrbringen und den Ver-
kauf der patentgeschützten Produkte zu entscheiden. Handlungen,
die nicht im berechtigten wirtschaftlichen oder im ideellen Interesse
der Rechtsinhaber liegen, müssen ihnen nicht vorbehalten werden.
So ist es beispielsweise zulässig, dass eine bestimmte Marke in nicht
wettbewerbswirksamem Zusammenhang genannt oder die patentier-
te Erfindung bekannt gemacht wird105.

Die Ausschliesslichkeitsrechte sind wie erwähnt nicht nur als
Verwertungs- bzw. Benutzungsrechte zu verstehen, sondern insbe-
sondere auch als Verbotsrechte. Bei Rechtsverletzungen können Un-

___________
101 Troller, IGR I, S. 70.

102 Vgl. etwa die Bestimmungen über das Urheberpersönlichkeitsrecht, z.B. Art. 9 und 11 URGE
sowie Art. 6bis RBÜ.

103 Art. 10 Abs. 1 URGE.

104 Art. 13 Abs. 1 MschG.

105 Das schweizerische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) veröffentlicht die schweizerischen
und liechtensteinischen Patente im Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblatt.
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terlassungs- und Schadenersatzansprüche geltend gemacht wer-
den106. Die Berechtigung zur Verwertung geistiger Eigentumsrechte
ist nicht auf die ursprünglichen Rechtsinhaber beschränkt, denn die
geistigen Eigentumsrechte - insbesondere die wirtschaftlichen Rechte
- sind in der Regel übertragbar107.

Die absoluten Ausschliesslichkeitsrechte sind als einheitlich
und umfassend und nicht als Summe einzelner Teilbefugnisse zu
verstehen, wenngleich diese in den Gesetzen aufgeführt sind108 und
auch als Teilrechte übertragen werden können109. Ausdrücklich auf-
geführt sind auch die Ausnahmen110. Obwohl sich die Ausschliess-
lichkeitsrechte grundsätzlich nicht auf die körperlichen Sachen er-
strecken, mit welchen ein immaterielles Gut verknüpft ist, kann un-
ter bestimmten Voraussetzungen die Einziehung sowie die
Vernichtung oder Unbrauchbarmachung widerrechtlich hergestellter
Gegenstände verlangt werden111.

Das Exklusivrecht an einem Werk im Sinne des Urheberrechts
entsteht mit der Schaffung desselben, es bedarf keinerlei formeller
Handlungen. Im Gegensatz dazu bewirkt das Vollenden einer Erfin-
dung, eines Musters oder Modells oder der Erstgebrauch einer Marke
noch keinen Schutz. Das Ausschliesslichkeitsrecht wird erst mit einer
Eintragung ins entsprechende Register (oder der Patenterteilung des
damit befassten Amtes), was als rechtsvollendender Formalakt be-
zeichnet wird, wirksam, wobei bereits vorher eine Anwartschaft dar-
auf besteht112.

___________
106 Vgl. z.B. die Bestimmungen über die Leistungsklage im Markenrecht (Art. 53 MschG). Das

Verbotsrecht hat jedoch Grenzen: Die Benutzung einer gleichen oder ähnlichen Marke kann
nur innerhalb gleicher oder ähnlicher Warenkategorien verboten werden, die Benutzung für an-
dere Waren- oder Dienstleistungskategorien ist frei.

107 Laut der in der Schweiz und in Liechtenstein vorherrschenden dualistischen Theorie können
die vermögensrechtlichen Befugnisse des Urheberrechts abgetreten, auf das Urheberpersön-
lichkeitsrecht kann jedoch nicht verzichtet werden. Möglich ist aber die Überlassung des Urhe-
berrechts (auch der persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse) zur Ausübung (Abschluss von
Wahrnehmungsverträgen). Siehe dazu Rehbinder, Urheberrecht, S. 126ff.

108 Z.B. Art. 13 MschG oder Art. 9ff. URGE.

109 Ausführlich Troller IGR I, S. 71ff.

110 Z.B. dürfen bereits veröffentlichte Werke zum Eigengebrauch verwendet werden (Art. 22
URGE).

111 Siehe Art. 58 URGE oder Art. 55 Abs. 2 MschG. Dabei ist zu prüfen, ob die Zerstörung der
Produkte notwendig ist, oder ob es genügt, die Spuren des Immaterialgutes (z.B. die Marke) zu
beseitigen.

112 “Die vor dem Eintrag bestehenden, in ihrer Abwehrwirkung beschränkten und leicht verwund-
baren Rechte können wir als unvollkommene Exklusivrechte bezeichnen” (Troller, IGR I, S.
75). Die Unvollkommenheit der Ausschliesslichkeitsrechte ist auch im Bereich des Geheimnis-
und Ausstattungsschutzes zu beobachten. Geheimnisse, Ausstattungen, Geschäftsbezeich-
nungen und Handelsnamen sind indirekt über das Persönlichkeitsrecht und das Lauterkeits-
recht geschützt (Troller/Troller, S. 19f.).
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Die Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte als absolute,
einheitliche Schutzrechte ist insbesondere deshalb sinnvoll, weil sie
die Rechtsinhaber auch zu noch unbekannten, zukünftigen Nut-
zungs- und Verwertungsmöglichkeiten berechtigt. Die Rechtsinhaber
haben grundsätzlich das alleinige Recht, das geschützte Immaterial-
gut in allen möglichen Formen seiner Bestimmung gemäss zu nut-
zen. Treten im Zuge des technischen Fortschritts neue Nutzungsfor-
men auf, so müssen die Berechtigten nicht erst darauf warten, bis der
Gesetzgeber diese als neue Einzelbefugnisse rechtlich verankert hat,
was unter Umständen lange dauern und hohe wirtschaftliche Verlu-
ste zur Folge haben kann. Es steht dem Gesetzgeber immer noch of-
fen, im Interesse der Allgemeinheit die Exklusivrechte in bestimmten
Bereichen einzuschränken (wie z.B. Berechtigung zum Eigenge-
brauch von veröffentlichten Werken, Zwangslizenzen, Entschlüsse-
lung von Computerprogrammen usw.) oder aber den Rechtsschutz
zeitlich zu begrenzen.

1.5.2 Entstehung und Grenzen der Immaterialgüterrechte

1.5.2.1 Entstehung

Da nicht die schöpferische Tätigkeit an sich rechtlich geschützt ist,
bedarf es zunächst der Existenz der immateriellen Güter. Darüber
hinaus muss es sich um geistige Güter handeln, die unter den oben
dargestellten numerus clausus der Immaterialgüterrechte fallen. Den
Inhalt der Begriffe Erfindung, Muster, Werk der Literatur und Kunst,
Marke usw. und die Voraussetzungen der Anerkennung als rechtlich
geschütztes Immaterialgut bestimmen die entsprechenden Spezialge-
setze, die Rechtsprechung und die Wissenschaft113. Die Handlung,
die ein Immaterialgut entstehen lässt, ist ein Realakt und kein
Rechtsgeschäft114.

Zur Entstehung der Urheberrechts genügt die Schöpfung des
Werks. Dagegen müssen bei Registerrechten auch formelle Erforder-
nisse wie die Eintragung in für die verschiedenen Schutzrechte ge-
schaffene Register erfüllt werden. Um ein Patentrecht zu erlangen,
muss das Patent zunächst unter Angabe der erforderlichen Daten an-
gemeldet werden. Daraufhin wird es vom Patentamt einer Prüfung

___________
113 Troller/Troller, S. 26.

114 A.a.O.
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unterzogen. Sind die formellen und materiellen Voraussetzungen er-
füllt, wird das Patent erteilt. Ähnlich funktionieren Eintragungen von
Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen und Marken, wobei die
ausführlichste Form der materiellen Prüfung im Patentrecht zu fin-
den ist. Die Erfüllung formeller Erfordernisse dient auch der Be-
stimmung desjenigen, der ein bestimmtes Schutzrecht zuerst erlangt
hat. Der Grundsatz der Priorität bestimmt, dass der Inhaber des älte-
ren Rechts Vorrang hat115. Die meisten Länder kennen die Hinterle-
gungspriorität, d.h. das Recht steht demjenigen zu, der ein Patent,
eine Marke usw. zuerst hinterlegt bzw. angemeldet hat. Im liechten-
steinischen Markenrecht hat mit der jüngsten Markenrechtsrevision
ein Wechsel von der Gebrauchspriorität (das Vorrecht an der Marke
steht jener Person zu, die sie zuerst benutzt hat) zur Hinterle-
gungspriorität stattgefunden116.

1.5.2.2 Zeitliche und territoriale Grenzen

Mit Ausnahme des Rechts an einer Marke oder Firma erlöschen die
Immaterialgüterrechte nach einer bestimmten gesetzlichen Frist.
Gemäss europäischem Rechtsstandard besteht das Urheberrecht, so-
lange der Urheber lebt, und erlischt 70 Jahre nach seinem Tod117;
verwandte Schutzrechte bestehen 50 Jahre118. Die Geltungsdauer ei-
nes Patents ist auf maximal 20 Jahre beschränkt119, der Schutz für
Gebrauchsmuster ist wesentlich kürzer120. Muster und Modelle sind
während höchstens 15 Jahren rechtlich geschützt121. Die Höchstdauer

___________
115 Die in verschiedenen internationalen Abkommen zum geistigen Eigentumsrecht festgelegten

Prioritätsrechte gewähren einer Person das Recht, sich bei einer inländischen Anmeldung auf
eine frühere ausländische Anmeldung zu beziehen. Die Proritätsfrist beträgt gemäss Art. 4 C
PVÜ 12 Monate für Patente und Gebrauchsmuster sowie 6 Monate für Muster und Modelle
sowie Marken.

116 Art. 6 MschG.

117 Die Schutzdauer von 70 Jahren (50 Jahre für Computerprogramme) gilt in den EWR-Ländern
(wobei das liechtensteinische URG dies noch nicht berücksichtigt) und in der Schweiz. Andere
Staaten, wie z.B. die USA, haben kürzere Schutzdauern. Die RBÜ schreibt eine Schutzdauer
von mindestens 50 Jahren vor.

118 Die 50jährige Schutzdauer für verwandte Schutzrechte gilt in den EWR-Ländern und in der
Schweiz. Das Rom-Abkommen schreibt nur eine Mindestschutzdauer von 20 Jahren vor.

119 Dies gilt für liechtensteinische und schweizerische wie auch für österreichische, deutsche und
europäische Patente.

120 In Deutschland beträgt der Gebrauchsmusterschutz maximal 10 Jahre.

121 In Liechtenstein und in der Schweiz teilt sich die 15jährige Schutzdauer in drei 5-
Jahresperioden auf. In Deutschland geniessen die Geschmacksmuster maximal 20 Jahre
Schutz.
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des Schutzes von Halbleitertopographien beträgt 10 Jahre122. Mar-
kenrechte sind grundsätzlich beliebig oft erneuerbar: begrenzt ist die
Eintragungsperiode einer Marke, nicht aber die Schutzdauer123.

Die Bemessung der Schutzfristen ergibt sich nicht aus zwin-
genden Gründen, d.h. sie beruht nicht auf einer objektiven Berech-
nung. Sie reflektiert aber die Bedeutung, welche dem Wert bestimm-
ter Immaterialgüter von Gesellschaft und Wirtschaft beigemessen
wird124.

Die Gewährleistung von Immaterialgüterrechten entspricht
den Interessen der Rechtsinhaber auf monopolistische Verwertung,
mit ihrer zeitlichen Begrenzung kann den Interessen der Allgemein-
heit, etwa der Entwicklung des technischen Fortschritts oder des Zu-
gangs zu Kulturgütern, Rechnung getragen werden. Im Laufe der
Zeit wurden die Schutzfristen immer wieder verlängert125, was eine
stetige Verbesserung der Stellung der Rechtsinhaber bedeutete. Die
Dauer des Schutzes der Immaterialgüterrechte resultiert zwar einer-
seits aus der Wesensart des geschützten geistigen Gutes, zu einem
grossen Teil ist sie jedoch Folge der Bewertung und Gewichtung der
verschiedenen Interessen. Die Unbegrenztheit des Markenschutzes
liegt etwa darin begründet, dass eine Marke nicht das Resultat einer
einmaligen Leistung ist, sondern ein Symbol einer immer wiederkeh-

___________
122 Diese Frist gilt in den EWR-Staaten und der Schweiz.

123 Ab dem Hinterlegungsdatum ist die Marke zunächst während 10 Jahren geschützt (Art. 10 Abs.
1 MschG). Danach kann der Markenschutz auf Antrag jeweils um weitere 10 Jahre verlängert
werden (Art. 10 Abs. 2 MschG). Voraussetzung für den Weiterbestand des Markenrechts ist
auch der tatsächliche Gebrauch der Marke (vgl. dazu Art. 12 MschG). Eine 10jährige Gültig-
keitsdauer sehen auch das deutsche und das österreichische Gesetz sowie die EU-
Gemeinschaftsmarkenverordnung vor. Rechte an Firma, Handelsname, Ausstattung usw. sind
ebenfalls ohne zeitliche Begrenzung, wobei sie im Gegensatz zu Marken auch nicht erneuert
werden müssen.

124 Zum Patentrecht Troller, IGR I, S. 119ff. Der Erfinder, in der Regel ein Unternehmen, soll für
seine Leistung belohnt werden und es soll ihm durch das ausschliessliche Benutzungsrecht die
Gelegenheit gegeben werden, die Erfindung in der Praxis zu erproben und auf dem Markt ein-
zuführen, damit mit der Erfindung verbundene Risiken und Investitionen abgedeckt werden
können. Auf der anderen Seite soll der Patentschutz Motor und nicht Hemmnis der technischen
Entwicklung sein. Eine Erfindung wird in aller Regel nicht im leeren Raum selbständig entwik-
kelt, sondern mit Hilfe des Standes der Technik, zu dem viele andere, häufig auch die Konkur-
renten, beigetragen haben. Durch die Begrenzung der Patentschutzdauer können die Allge-
meinheit und die Konkurrenten auch wieder von der technischen Weiterentwicklung profitieren.
Beinahe alle Erfindungen werden von der technischen Entwicklung wieder überholt, oft schon
vor Ablauf des Patents (Troller/Troller, S. 27). Zur Schutzdauer des Urheberrechts m.w.
Nachw. Troller, IGR I, S. 124ff., der Begrenzung des Muster- und Modellrechts a.a.O. S. 133ff.
und der unbegrenzten Schutzdauer des Markenrechts a.a.O. S. 134.

125 Der schweizerische Gesetzgeber hat im Laufe der Zeit die Dauer des Patentschutzes von 10
bzw. 15 Jahren auf 18 und später 20 Jahre verlängert. Die Dauer des urheberrechtlichen
Schutzes betrug erst 30, später 50 Jahre und ist heute auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhe-
bers angehoben worden.
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renden unternehmerischen Leistung darstellt126. Eine zeitliche Be-
grenzung würde daher dem Sinn des Markenrechts widersprechen127.

Geistige Eigentumsrechte haben nicht nur zeitliche, sondern
auch territoriale Grenzen. Sie werden aufgrund der nationalen Ge-
setze der einzelnen Länder (oder allfälliger supranationaler Regelun-
gen) verliehen und in der Regel unabhängig von am selben Immate-
rialgut bestehenden Rechten im Ausland geschützt128. Im Ausland
muss daher unabhängig und selbständig Schutz für ein bestimmtes
Immaterialgut beantragt werden, wobei die materiellen und formel-
len Bestimmungen des ausländischen Rechts massgebend sind. Das
Herrschaftsrecht über das immaterielle Gut erstreckt sich nur auf das
Staatsgebiet des Landes, das urheberrechtlichen Schutz an einem
Werk für eine bestimmte Zeit vorsieht oder in dem Immaterialgüter-
rechte erteilt bzw. angemeldet worden sind129. Somit muss für Mar-
ken-, Patent- oder Musterrechte in jedem Land, in welchem Rechts-
schutz gewünscht wird, das entsprechende nationale Hinterlegungs-
bzw. Erteilungsverfahren durchlaufen werden. Voraussetzungen
und Inhalt des Rechtsschutzes bestimmen die nationalen Vorschrif-
ten130. Dies gilt auch für das Urheberrecht, welches grundsätzlich
ohne besonderen Erteilungs- oder Hinterlegungsakt entsteht131. Den

___________
126 Das Immaterialgut, der Wert der Marke als Unterscheidungsmerkmal zwischen Waren oder

Dienstleistungen, würde bei einer Freigabe zum Gemeingut untergehen. Die Konsumenten,
welche mit einer Marke bestimmte Vorstellungen über die Beschaffenheit und Qualität des ge-
kennzeichneten Produkts verbinden, würden getäuscht.

127 Troller/Troller, S. 29. Wird die Marke allerdings nicht gebraucht, so kann nach einem bestimm-
ten Zeitraum (5 Jahre, Art. 12 MschG) die Löschung der Marke beantragt werden.

128 Auch wenn der Tatbestand, auf welchem der Erwerb des Immaterialgüterrechts beruht, im In-
und Ausland derselbe ist (was nicht sein muss), sind die in verschiedenen Ländern daraus ab-
geleiteten Rechte voneinander unabhängig (Troller/Troller, S. 30). Die Territorialität ist histo-
risch aus dem Verständnis der geistigen Eigentumsrechte als staatlich verliehene Privilegien
erklärbar. Siehe auch unten 4.1.

129 Im Gegensatz dazu wirkt das Eigentumsrecht an körperlichen Sachen über die Staatsgrenzen
hinaus (Troller/Troller, S. 30; Chrocziel, S. 24). Das Eigentum an einem in Liechtenstein erwor-
benen Auto wird auch in Frankreich anerkannt (das anwendbare Recht wird dabei von den Re-
geln des internationalen Privatrechts (IPR) festgelegt). Liechtensteinische Marken, Muster oder
Patente, für welche in Frankreich kein Schutz beantragt oder erteilt worden ist, sind dort hinge-
gen schutzlos.

130 Die im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes existierenden internationalen Konventionen
(PVÜ, MMA usw.) heben das Territorialitätsprinzip nicht auf (Buck, S. 23, m.w.Nachw.); siehe
aber die Bestimmungen des PCT und EPÜ, unten Teil II, 3.4.

131 Zur Relevanz des Territorialitätsprinzips für das Urheberrecht vgl. Ulmer, Urheber- und
Verlagsrecht, S. 80ff. Die heute bedeutsamen internationalen Urheberrechtsabkommen (RBÜ,
TRIPS) weichen mit dem Grundsatz der Inländerbehandlung und des Schutzlandprinzips nicht
von der territorialen Beschränktheit der Urheberrechte ab. Die 1889 abgeschlossene Konventi-
on von Montevideo, welche jedoch nur auf dem amerikanischen Kontinent von Bedeutung war,
postulierte hingegen interessanterweise das Prinzip der Anwendung des Rechts des Ur-
sprungslandes.
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Grundsatz der territorialen Begrenzung fasst Troller132 wie folgt zu-
sammen:

“a) Die Ausschliesslichkeitsrechte an Immaterialgütern werden in jedem
Land unabhängig vom Rechtsschutz in einem anderen Land erwor-
ben.

b) Die Ausschliesslichkeitsrechte richten sich gegen alle Personen, auch
gegen diejenigen ausserhalb des Schutzlandes; sie betreffen aber nur
Handlungen, die im Schutzland vorgenommen werden.

c) Aus den in einem Land bestehenden Ausschliesslichkeitsrechten an
Immaterialgütern können keinerlei Folgen für den Rechtsschutz am
selben Immmaterialgut in einem andern Land abgeleitet werden.

d) Die Gesetze jedes Schutzlandes bestimmen Entstehen, Inhalt, Umfang
der Ausschliesslichkeitssrechte an Immaterialgütern völlig selbstän-
dig ..., sie verweisen nicht auf ausländische Rechte ... (Territoriali-
tätsprinzip im eigentlichen Sinne).”

Nationale Schutzrechte binden also nicht nur im Inland, son-
dern auch im Ausland wohnende Personen, in der Regel aber nur be-
treffend Handlungen auf inländischem Territorium (z.B. Verletzung
von Immaterialgüterrechten)133. Bei Verletzungshandlungen be-
stimmt das Internationale Privatrecht Gerichtsort und das anwend-
bare Recht134.

Die Regelungen über die Erschöpfung der Immaterialgüter-
rechte, welche im Zusammenhang mit dem internationalen Waren-
und Dienstleistungshandel bedeutsam sind, können auch an Hand-
lungen im Ausland anknüpfen. Das Prinzip der nationalen Erschöp-
fung besagt, dass ein Immaterialgüterrecht - genauer gesagt das Wei-
terverbreitungsrecht - nur durch rechtmässiges Inverkehrbringen ei-
nes immaterialgüterrechtlich geschützten Produkts innerhalb des
Staatsgebiets des betreffenden Landes erschöpft wird135. Ein Inhaber
eines Patents in Land A erschöpft sein Recht mit dem rechtmässigen
Invehrkehrbringen des Produkts in Land A. Gleichzeitig kann er,
falls er Inhaber desselben Patents in Land B ist, das Invehrkehrbrin-
gen des patentgeschützten Produkts in Land B verbieten, falls die
Rechte in Land A und B rein territorial verstanden werden. Dagegen

___________
132 Troller, IGR I, S. 138.

133 Dazu Troller, IGR I, S. 136f. Durchbrechungen des Territorialitätsprinzips gibt es in internatio-
nalen Abkommen etwa bei der Beurteilung der Neuheit einer Erfindung (siehe Buck, S. 24).

134 Vgl. etwa Art. 38 des liechtensteinischen Gesetzes vom 19. September 1996 über das Interna-
tionale Privatrecht (IPRG, LGBl. 1996/194). Art. 38 Abs. 1 IPRG bestimmt, dass Entstehen, In-
halt und Erlöschen von Immaterialgüterrechten nach dem Recht des Staates zu beurteilen ist,
in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird.

135 Vgl. etwa Chrocziel, S. 19f.
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postuliert ein Prinzip der weltweiten Erschöpfung, dass mit dem
rechtmässigen Invehrkehrbringen einer Ware in irgendeinem Land
das Immaterialgüterrecht grundsätzlich erschöpft wird. Sind mar-
kenrechtlich geschützte Produkte in Land A rechtmässig in Verkehr
gebracht worden, kann der Markeninhaber in Land A die Einfuhr
dieser Produkte von B nach A nicht verhindern136.

1.5.3 Das Verhältnis der Immaterialgüterrechte untereinander

Die immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze sind zum Schutz ganz
bestimmter, abgegrenzter geistiger Güter und Leistungen geschaffen
worden. Dennoch kann es in einzelnen Fällen Überschneidungen ge-
ben, wenn ein Sachverhalt die Voraussetzungen mehrerer dieser Ge-
setze erfüllt. Es stellt sich die Frage, ob sich in solchen Fällen die Im-
materialgüterrechte gegenseitig ausschliessen, nebeneinander an-
wendbar sind oder sich ergänzen137. Zudem muss bestimmt werden,
wann und in welcher Weise wettbewerbsrechtliche Bestimmungen
zur Anwendung kommen. Das Lauterkeitsrecht kann dabei ergän-
zend zum spezialrechtlichen Schutz eines Patents oder einer Marke
berücksichtigt werden138. Auch das Kartellrecht kann mit Blick auf
den Monopolcharakter der Immaterialgüterrechte kumulativ zur
Anwendung kommen (z.B. bei Lizenzverträgen und Koppelungsge-
schäften). Ferner kann ein patentgeschütztes Produkt zugleich mit
einer Marke geschützt sein, Muster- und Modell- oder Ausstattungs-
schutz beanspruchen139. Eine Marke, ein Muster oder Modell können
gleichzeitig ein Kunstwerk darstellen und damit auch urheberrechtli-
chen Schutz begründen. Überschneidungen von Patentrecht und Ur-
heberrecht sind hingegen kaum möglich, da sich der technische und
der ästhetische Schutzbereich nicht berühren140.

___________
136 Siehe dazu ausführlich Teil IV.

137 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 56ff.

138 Seit dem Inkrafttreten des UWG hat das schweizerische Bundesgericht die kumulative Anwen-
dung des Rechtsschutzes aus einem immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetz (PatG, MschG,
MMG, URG) und dem UWG anerkannt. Dabei benötigt insbesondere die Marke die Unterstüt-
zung der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Siehe dazu Kamen Troller, I, S. 371ff. Zum
deutschen Recht Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 57ff.

139 Detaillierter zu den “unechten Wechselbeziehungen zwischen Immaterialgüterrechten” Trol-
ler/Troller, S. 110ff. und Kamen Troller, I, S. 374ff. Es kann auch zu Kollisionen von geistigen
Eigentumsrechten mit Eigentumsrechten an materiellen Gütern kommen. Sind z.B. nachge-
ahmte markengeschützte Produkte in Umlauf gelangt, so kann der Erwerber solcher Produkte
mit der Tatsache konfrontiert werden, dass der rechtmässige Inhaber der Marke die Zerstörung
der gefälschten Ware verlangt. Weitere Beispiele bei Chrocziel, S. 16f.

140 Troller/Troller, S. 110 sowie Rehbinder, Urheberrecht, S. 17f.
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2 BEGRÜNDUNGEN FÜR DEN SCHUTZ GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE

2.1 Eigenschaften der Immaterialgüter - immaterielle Güter als
öffentliche Güter

Die Notwendigkeit des Schutzes von geistigen Eigentumsrechten
hängt mit deren Eigenschaften zusammen. Immaterialgüter zeichnen
sich - wie der Name schon sagt - zunächst durch ihre geistige, un-
körperliche Natur aus. Sie repräsentieren jedoch nicht einfach nur
körperliche Dinge, wie es etwa der Rechtsbegriff der Forderung tut,
sondern sie haben selbst einen geistigen, immateriellen Wert. Sie sind
von Zeit und Ort unabhängig, d.h. sie können zur selben Zeit an ver-
schiedenen Orten dargestellt und genutzt werden, wobei dies belie-
big oft wiederholt werden kann. Die Nutzung führt nicht zum “Auf-
brauchen” oder zur Abnutzung des immateriellen Gutes. Geistige
Güter können auf verschiedene Arten mitgeteilt werden, sind also
von den verschiedenen Mitteilungsformen unabhängig. Eine Erfin-
dung kann in einer Patentschrift, einer Maschine oder einem End-
produkt dargestellt sein. Ein literarisches Werk kann auf dem Papier
- z.B. in Form eines Buches - erscheinen oder auch auf der Bühne, im
Radio, Fernsehen oder Kino dargestellt werden. Soll ein Immaterial-
gut umfassend vor Nachahmung geschützt werden, so muss es un-
abhängig von einer bestimmten Mitteilungsform geschützt werden.
Wird an einer körperlichen Sache, in welcher das geistige Gut reprä-
sentiert ist, Eigentum erworben, bedeutet das in der Regel nicht den
Eigentumserwerb des Immaterialgutes141. Immaterialgüter sind nur
während einer bestimmten Zeit rechtlich geschützt, danach sind sie
Gemeingut. Die Ausnahme bildet die Marke, deren Hinterlegung
zwar nur während einer bestimmten Schutzperiode gültig ist, jedoch
beliebig oft erneuert werden kann.

Ein besonderes Merkmal der immateriellen Güter ist ihr Frei-
sein von Zeit und Ort, ihre potentielle Ubiquität142. Immaterielle Gü-
ter können genutzt werden, ohne irgendwo anders entbehrt werden
zu müssen. Diejenigen, welche ein solches Gut gleichzeitig nutzen,
behindern sich dabei nicht. Darüber hinaus können geistige Güter
nicht wie viele körperliche Gegenstände abgenutzt und verbraucht
werden, sondern sie gewinnen durch die häufige Nutzung eher noch

___________
141 Vgl. dazu Chrocziel, S. 4.

142 Troller, IGR I, S. 55.



48

an Wert143. Anders als bei materiellen Gütern kann die Schöpferin
eines immateriellen Gutes Dritte von der Nutzung nur solange aus-
schliessen und damit eine unbegrenzte Herrschaft darüber ausüben,
wie sie es verborgen hält und keinem Dritten preisgibt144. Kann je-
doch die Schöpferin sich die unbeschränkte Herrschaft nur durch
Geheimhaltung sichern, so bleibt ihr die wirtschaftliche Verwertung
des Gutes, die in aller Regel eine zentrale Stellung einnimmt, versagt.
Durch die Offenbarung des geistigen Gutes wird all jenen, die davon
Kenntnis genommen haben, im Prinzip auch die Nutzung ermög-
licht. Technische Erfindungen können nachgeahmt werden, ohne
dass dem Erfinder dafür ein Entgelt zukommt und er seine For-
schungs- und Entwicklungskosten amortisieren kann, welche die
Nachahmer nicht in ihre Absatzpreise miteinbeziehen müssen. Ähn-
liche oder gleiche Produkte können unter demselben Warenzeichen
vermarktet werden und dem Unternehmen, welches die Marke zu-
erst benutzt hat, unter Umständen grossen materiellen und immate-
riellen Schaden zufügen. Ausserdem können die Konsumenten da-
durch über die Herkunft, bestimmte Eigenschaften und Qualitäten
der Markenprodukte getäuscht werden.

Das Immaterialgut besitzt Eigenschaften eines öffentlichen
Gutes145. Ein solches ist dadurch gekennzeichnet, dass eine gleichzei-
tige Nutzung des Gutes ohne Behinderung anderer Nutzer möglich
ist und Dritte von der Nutzung nur schwer oder gar nicht ausge-
schlossen werden können146. Im Gegensatz zu privaten Gütern kann
sich für öffentliche Güter auf dem Markt kein spontaner Preismecha-
nismus, keine Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage heraus-
bilden, da Nichtzahlende (freerider) nicht von der Nutzung ausge-
schlossen werden können. Der Aufwand der Schöpfung des geistigen
Gutes - sei es geistig-kreative Tätigkeit oder finanzielle Investition -
wird nicht oder nur mangelhaft entschädigt, da die Konsumenten
freien Zugang zu dem Gut haben und daher nicht bereit sein werden,
eine Nutzungsentschädigung zu bezahlen. Aus der Sicht der Schöp-
fer geistiger Güter wird der Anreiz zur Schaffung und Vermarktung

___________
143 Z.B. die Kennzeichenrechte, vgl. Schönherr, S. 73.

144 Beim körperlichen Gut ermöglicht allein das Innehaben des Gutes den Ausschluss Dritter; ein
Immaterialgut kann grundsätzlich von einer unbegrenzten Zahl an Menschen innegehabt bzw.
genutzt werden. Über das immaterielle Gut kann nur allein verfügt werden, wenn es geheimge-
halten wird (Schönherr, S. 82).

145 Diesem Ansatz folgt auch Besen bei seiner Untersuchung von 1987 über die Auswirkungen
neuer Technologien auf den Immaterialgütermarkt.

146 Siehe etwa die Definition von Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, 1954, S.
387 (zitiert nach Besen, S. 1).
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solcher Güter geringer. Ohne rechtliche Regulierung läge bezüglich
geistiger Güter Marktversagen vor147. Es muss dabei aber bedacht
werden, dass geistige Güter in aller Regel nicht “im luftleeren Raum”
entstehen, sondern sich die schöpferisch Tätigen auf Wissen und
Werke anderer stützen und darauf aufbauen. Die geistigen Leistun-
gen sind auch jenen zu verdanken, die zuvor zum technischen Wis-
sen und Kulturgut, das zum Gemeingut geworden ist, beigetragen
haben. Eine Möglichkeit zur Behebung dieses Marktversagens ist die
Einführung von privaten Rechten, von Immaterialgüterrechten. Im-
materialgüterrechte stellen nicht die einzige Möglichkeit zur Behe-
bung des Marktversagens dar148. Denkbar wäre auch die staatliche
Herstellung von Immaterialgütern, wobei man wohl mit Recht deren
wirtschaftliche Effizienz anzweifeln darf, oder aber die Ausrichtung
von staatlichen Subventionen für die Forschung und für kulturelle
Institutionen. Letzteres wird in den meisten Ländern praktiziert,
wenn auch nicht explizit als Bestandteil des Schutzes von Immateri-
algütern. Subventionen sind daher nicht als Ersatz, sondern eher als
Ergänzung des Immaterialgüterrechts zu sehen.

Über die ökonomischen Wirkungen eines Schutzsystems für
Immaterialgüterrechte bzw. dessen Fehlen bestehen wenig gesicherte
wissenschaftliche Erkenntnisse, dafür aber umso mehr kontroverse
Ansichten. Bisherige Untersuchungen, ob nationaler und internatio-
naler Immaterialgüterschutz die Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeit signifikant verstärkt oder ob uneingeschränkter Wettbewerb
stärkere Anreize für Erfindungstätigkeit und Innovation auslöst, ha-
ben zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt149. Viele Untersu-
chungen über die Auswirkungen von Verletzungen von Immaterial-
güterrechten konzentrieren sich einseitig auf die Anbieterseite150.

___________
147 Anmerkungen zur wohlfahrtsökonomischen Sicht und zum Wissen als Gut mit öffentlichem

Charakter bei Hauser/Schanz, S. 224ff.

148 So auch Besen, S. 15ff.

149 Hauser/Schanz, S. 225 sowie z.B. Kamien/Schwartz, Market Structure and Innovation, New
York 1982; Paul A. David, Intellectual Property Institutions and the Panda’s Thumb: Patents,
Copyrights, and Trade Secrets in Economic Theory and History, In: Global Dimensions of In-
tellectual Property Rights in Science and Technology, Washington D.C. 1993, S. 19ff. Zu den
ökonomischen Wirkungen des Immaterialgüterrechts, dargestellt am Beispiel des Patentrechts
m.w.Nachw. Christians, S. 80ff. Taylor/Silberston (The economic impact of the patent system -
a study of the British experience, Cambridge 1973) analysierten 1973 die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des britischen Patentsystems und kamen dabei zum Schluss, dass das damals be-
stehende System einem System der Zwangslizenzen und damit einer Schwächung des Pa-
tentsystems vorzuziehen sei. Insbesondere die einseitige Schwächung des britischen Patent-
systems könnte wirtschaftliche Nachteile verursachen.

150 So beispielsweise die vielzitierte Untersuchung der U.S. International Trade Commission von
1988 (dazu unten Teil II, 4.1.).
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Wie auch immer künftige Forschungsergebnisse ausfallen werden, es
kann wohl kaum damit gerechnet werden, dass der Schutz von Im-
materialgüterrechten wieder aufgegeben wird. Ein Grund dafür ist,
dass die Existenz der Schutzrechte nicht primär aus wirtschaftlichen
Optimalitätsüberlegungen hergeleitet ist, sondern aus natur- und
grundrechtlichen Überlegungen.

2.2 Individualrechtlicher oder gemeinwohlorientierter Ansatz - Interessen
am Schutz immaterieller Güter

Die traditionellen Theorien zur Begründung des Schutzes geistigen
Eigentums gehen entweder von einer ethisch-moralisch naturrecht-
lichen Begründung oder einer Rechtfertigung, die auf dem öffentlichen
Interesse oder der wirtschaftlichen Notwendigkeit beruht, aus151.

Gemäss einem rein naturrechtlichen Ansatz steht jedem Men-
schen, jedem geistig Schaffenden ein ureigenes Recht am Ergebnis
und am Wert seiner Leistung zu152. Dies soll einer moralischen Ver-
pflichtung und der Gerechtigkeit entsprechen. Gemäss dieser Natur-
rechts- oder Eigentumstheorie hat die Rechtsordnung ein Eigen-
tumsrecht und damit ein ausschliessliches Recht an den eigenen Ideen
zu garantieren. Dem Urheberrecht wurde dabei zusätzlich noch ein
persönlichkeitsrechtlicher Aspekt zugesprochen. Die Natur-
rechtstheorie vermochte nicht zu überzeugen und war mit erhebli-
chen Unstimmigkeiten behaftet. Eine konsequente Anwendung der
Eigentumstheorie im Sinne, dass jeder ein natürliches Recht am Wert
seiner Arbeit hat, wird schnell problematisch. Jede unfreiwillige Ab-
gabe nur eines Teils der individuell geleisteten Arbeit müsste als
Enteignung gelten (z.B. Steuern). Schliesslich ist es fraglich, wann
oder ob überhaupt von einer eigenständigen individuellen Leistung
gesprochen werden kann, da Erfindungen oder andere Schöpfungen
immaterieller Güter immer auf irgendeine Weise auf bereits Beste-
hendem aufbauen, sei es auf konkreten früheren Erfindungen oder
generell auf der technischen und kulturellen Entwicklung sowie auf
den Ausbildungsgrundlagen einer Gesellschaft. Nicht einsichtig ist
auch, weshalb ein Naturrecht nach 10, 20, 70 oder sonst einer be-
stimmten Anzahl Jahren erlöschen soll. Die heftigste Kritik kam von
Seiten der Ökonomen, da die naturrechtliche Begründung jegliche

___________
151 Zur Unterscheidung von naturrechtlicher und gemeinwohlorientierter Begründung des Immate-

rialgüterschutzes siehe auch Christians, S. 78ff.

152 Hubmann, Recht des schöpferischen Geistes, S. 7.
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Argumentation hinsichtlich der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Nützlichkeit geistiger Eigentumsrechte ausschloss153. Die na-
turrechtliche Theorie wird heute kaum mehr als Rechtfertigung für
den Schutz geistiger Eigentumsrechte angeführt, zumindest nicht als
einzige Rechtfertigung. Übriggeblieben ist aber der Begriff des geisti-
gen Eigentumsrechts, wobei sich der Inhalt desselben nicht mehr mit
der ursprünglichen Idee deckt154.

Die Theorien der zweiten Kategorie versuchen, wirtschaftliche
Überlegungen in den Vordergrund zu rücken. Die zuvor dargestell-
ten individualrechtlich-naturrechtlichen Überlegungen spielen aber
nach wie vor eine Rolle.

Gemäss der Belohnungstheorie155 ist es ein Gebot der Gerech-
tigkeit, jede Person, die für die Allgemeinheit Dienste leistet, nach
der Nützlichkeit dieser Leistungen zu belohnen. Damit klingt in die-
sem Ansatz die naturrechtliche Begründung nach. Es ist aber er-
kennbar, dass im Recht selbst bereits eine Abwägung der Rechte mit
jenen anderer Beteiligter vorgenommen wurde. Um Erfindern, wel-
che der Gesellschaft nützliche Leistungen erbringen, eine angemes-
sene Belohnung zu sichern, sollen ihnen zeitlich befristete Monopol-
rechte in Form von Patentrechten gewährt werden. Diese Theorie
wurde erstaunlicherweise vor allem von den englischen klassischen
Nationalökonomen vertreten, welche ansonsten Monopole als schäd-
lich ablehnten, Patente jedoch als für die Gesellschaftsordnung not-
wendig betrachteten156. Die Gewährung von Monopolrechten sei
auch die wirksamste und kostengünstigste Massnahme zur Beloh-
nung der Erfinder157. Problematisch ist allerdings die Sichtweise,
dass die Belohnung, die beispielsweise ein Erfinder im Form eines
Monopolrechtes an seinem patentierten Produkt erhält, in einem an-
gemessenen Verhältnis zur gesellschaftlichen Nützlichkeit dieses
Produkts stehen soll. Dies würde erfordern, die Angemessenheit der
Belohnung generell und im Einzelfall zu definieren, was kaum prak-
tikabel ist. Die Höhe der Schutzdauer ist generell festgelegt und das
Schutzrecht wird entweder in vollem Umfang gewährt oder gar

___________
153 Zur Kritik an der Naturrechtstheorie Machlup, S. 377f. und 479.

154 Die naturrechtlichen Hintergründe des geistigen Eigentums hat kürzlich Alberto Donati (Natural
Law and Intellectual Property, UFITA Bd. 137/1998, S.65ff.) in Erinnerung gerufen.

155 Vgl. Machlup, S. 377.

156 So meinte Adam Smith, dass, obwohl Monopole “notwendigerweise gemeinschädlich” seien,
die Gewährung von befristeten Monopolen an Erfinder eine gutes Mittel sei, diese für ihr Risiko
und ihre Ausgaben zu belohnen (zitiert bei Machlup, S. 376).

157 So Jeremy Bentham, zitiert bei Machlup.
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nicht158. Auf diese Theorie wird heute praktisch nicht mehr zurück-
gegriffen.

Die Anspornungstheorie159 basiert auf der Annahme, dass
industrieller und wirtschaftlicher Fortschritt Erfindungen und insbe-
sondere die industrielle Verwertung von Erfindungen erfordert. Oh-
ne Erfindungsschutz würden weniger Erfindungen und Innovatio-
nen vollbracht bzw. würden diese nur unzureichend verwertet, da
Erfinder und insbesondere ihre Geldgeber (in der Regel Unterneh-
men) mit keinen oder nur geringen Gewinnen aus ihrer Tätigkeit
rechnen dürften, wenn die Ausnutzung der Innovationen und des
technischen Know-how der Unternehmen allen Wettbewerber sofort
offen stehen würde. Die Einführung zeitlich begrenzter Monopol-
rechte an Erfindungen sei die einfachste, billigste und wirkungsvoll-
ste Weise, Anreize zu erfinderischer Tätigkeit zu generieren und die
Gewinnerwartungen zu erhöhen. Der Gerechtigkeitsaspekt, der in
der Belohnungstheorie und insbesondere der Naturrechtstheorie
noch vorhanden war, ist hier nicht ausschlaggebend. Auch gegen
diese Theorie wurde eine Reihe von Gegenargumenten dahingehend
vorgebracht, dass Innovation und kreative Tätigkeit eines solchen
Ansporns nicht bedürften160. Verwandte Ansätze sehen die Funktion
des Patentschutzes nicht bloss in der Anregung der Erfindungstätig-
keit, sondern in der Förderung von Neuerungen und Investitio-
nen161. Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Analyse oder empi-
rische Untersuchung, welche die Meinung, das Patentsystem habe
den Fortschritt der Technik und die Produktivität der Wirtschaft ent-
scheidend gefördert, schlüssig bestätigt oder widerlegt162. In der
modernen nationalökonomischen Literatur scheint die Anspornungs-
theorie am meisten Anerkennung zu finden163, obwohl bis heute die
Kritik an der Gewährung von Monopolrechten zur Verwertung im-
materieller Güter nicht versiegt ist. Mangels einer besseren Lösung
wird das heutige Schutzsystem mit mehr oder weniger kritischer
Haltung aber akzeptiert und als gegeben betrachtet.

Die Vertragstheorie unterstellt den Abschluss eines Aus-
tauschvertrags zwischen Erfinderin und Allgemeinheit, in welchem

___________
158 Vgl. dazu Machlup, S. 382f., weitere kritische Bemerkungen S. 479f.

159 Vgl. a.a.O.

160 A.a.O., S. 378f. und 480f.

161 A.a.O., S. 480f. Insbesondere im Hinblick auf die Förderung von Investitionen muss man sich
fragen, ob das Immaterialgüterrecht ein Recht zum Schutz bestimmter Investitionen sein soll
bzw. darf.

162 Diese Aussage von Machlup (S. 537) hat heute noch Gültigkeit.

163 Vgl. Machlup, S. 384ff.
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die Erfinderin den Besitz an geheimem Wissen aufgibt, um dafür ein
befristetes Monopolrecht zur Verwertung dieses Wissens zu erhalten.
Es wird davon ausgegangen, dass ohne Erfindungsschutz neues
technisches Wissen geheimgehalten wird und es dadurch erst zu ei-
nem viel späteren Zeitpunkt für die Allgemeinheit nutzbar wird.
Neues technisches Wissen könnte sogar, etwa mit dem Tod der Er-
finderin, nie an die Öffentlichkeit gelangen. Durch diese Art Aus-
tauschvertrag würde die Erfinderin zur Offenbarung ihrer techni-
schen Errungenschaften angeregt. Gegner dieser Theorie führen un-
ter anderem an, dass ein Patentschutzsystem die Geheimhaltung eher
fördert als verhindert164.

Die oben genannten Theorien sind vornehmlich auf Patent-
und Urheberrechte ausgerichtet. Markenrechte unterliegen einer an-
deren Rationalität. In den modernen marktwirtschaftlichen Ordnun-
gen ist der funktionierende Wettbewerb von grundlegender Bedeu-
tung. Ziel der rechtlichen und politischen Massnahmen ist es, die
wirtschaftliche Wohlfahrt zu maximieren und das dabei erwirtschaf-
tete Einkommen gerecht zu verteilen, wobei die Freiheit des Wett-
bewerbs so weit als möglich gewahrt werden soll. Für die Gewährlei-
stung der wettbewerblichen Ordnung sind die Vorschriften des Mar-
kenrechts und des Lauterkeitsrechts von Bedeutung.

Über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des Marken-
schutzes bestehen keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse165.
Das Markenrecht wird mit dem Schutz der unternehmerischen Lei-
stung, deren Symbol die Marke darstellt, begründet. Marken sollen
in erster Linie zur Unterscheidung von Produkten dienen (Unter-
scheidungs- bzw. Individualisierungsfunktion) und über deren Her-
kunft Aufschluss geben (Herkunftsfunktion)166. Diese grundlegende
Funktionenlehre erschien im Laufe der Zeit ungenügend, und es
wurden weitere Markenfunktionen entwickelt, die rechtlich ge-
schützt werden sollten, beispielsweise die Verbraucherschutzfunkti-
on oder insbesondere die Qualitätssicherungs- oder Garantiefunkti-
on, welche aber kaum überzeugen konnten167. Neuere Ansätze ver-
suchen, unabhängig von den traditionellen Funktionstheorien, neue

___________
164 A.a.O., S. 379, 383 und 478f.

165 Vgl. Henning-Bodewig/Kur, S. 45ff. So können Marken die Markttransparenz erhöhen oder
senken, den Wettbewerb fördern oder zur Konzentration beitragen, das Preisniveau steigern
oder senken und sich positiv oder negativ auf das Qualitätsniveau auswirken (a.a.O., S. 56).

166 Zu den klassischen Funktionenlehren Schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht, S.
67ff.; Sack, Die rechtliche Funktion des Warenzeichens, GRUR 1972, S. 402ff. 445ff. sowie
Henning-Bodewig/Kur, S. 227ff.

167 Siehe m.w.Nachw. Baudenbacher/Caspers, S. 222f.
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Markenschutzkonzeptionen zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die
Property-Rights-Theorie, gemäss welcher Markenrechte als frei han-
delbare Property Rights anzusehen sind168. Eine verwandte Theorie
ist die Lehre von der Kommunikationsfunktion169. Beide Lehren ten-
dieren dazu, die Rechte der Markeninhaber zu stärken und dabei die
Interessen anderer Marktteilnehmer und insbesondere der Verbrau-
cher auszublenden170. Einen überzeugenderen Ansatz, der die ver-
stärkte Verankerung des Verbraucherschutzes im Markenrecht for-
dert, vertreten Henning-Bodewig und Kur171, indem sie für eine tie-
fere lauterkeitsrechtliche Durchdringung des Markenrechts eintreten.

Dass Erfindungen oder sonstige geistige Schöpfungen zu ih-
rem vollen Wert entschädigt werden müssen, ist auch heute noch der
wirtschaftliche Begründungsansatz des Immaterialgüterrechtsschut-
zes. Dabei spielt die Eigenschaft immaterieller Güter als öffentliche
Güter eine Rolle172. Es wird aber berücksichtigt, dass die Schaffung
von Immaterialgüterrechten nicht nur Nutzen bringt, sondern auch
Kosten. Durch die Schaffung von Monopolrechten und den Aus-
schluss von Wettbewerbern, welche geschützte Güter imitieren
könnten, wird ein höheres Preisniveau zulasten der Konsumenten
erzeugt. Der Immaterialgüterrechtsschutz eines jeden Landes ist das
Ergebnis eines politischen Entscheids im Zuge der Abwägung der In-
teressen innovativer und imitierender Wirtschaftszweige sowie der
Konsumenten. Je nachdem, welche Interessen in der wirtschaftlichen
und politischen Analyse stärker gewichtet werden, wird der Rechts-
schutz mehr oder weniger extensiv ausgestaltet sein. Entwicklungs-
länder ohne starke innovative Industrie haben aus diesem Grund
meist keinen oder nur geringen Immaterialgüterrechtsschutz einge-
führt und versuchen regelmässig von der anderswo entwickelten
Technologie als Imitatoren zu profitieren173. Sie hatten demzufolge
auch kein grosses Interesse am Abschluss des WTO/TRIPS-
Abkommens174, da sie befürchteten, dass ein höheres Schutzniveau
ihre wirtschaftliche Wettbewerbs- und Entwicklungsfähigkeit schwä-
chen werde.

___________
168 Siehe dazu Landes/Posner, S. 267ff. und Lehmann, Eigentum, S. 356ff.

169 Rupert Schreiner, Die Dienstleistungsmarke, Köln 1982.

170 So Henning-Bodewig/Kur, S. 256.

171 Marke und Verbraucher (2 Bände), 1989.

172 Siehe oben 2.1.

173 Diese Imitations-Strategie wurde beispielsweise auch in Japan während der 60er und 70er
Jahre praktiziert.

174 Dazu unten Teil II, 4.
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Folgt man einem naturrechtlich-individualrechtlichen Ansatz,
kann der Immaterialgüterschutz mit der Befriedigung der Interessen
und Bedürfnisse Privater begründet werden. Gemeinwohlorientierte
Ansätze orientieren sich an kulturellen und wirtschaftlichen Zielen,
welche der Allgemeinheit von Nutzen sind. Beide Begründungsan-
sätze stehen nebeneinander. Das heutige Immaterialgüterrecht re-
flektiert sowohl private Interessen der Schutzrechtsinhaber als auch
allgemeine Belange. Da die Interessen nicht immer gleichgerichtet
sind, sondern sich oft widersprechen, wird im politischen Entschei-
dungsfindungsprozess eine Bewertung und Abwägung der Interes-
sen vorgenommen. In der Ausgestaltung des Immaterialgüterrechts
zeigt sich, welche Interessen im Rechtsschutz berücksichtigt werden
und wie die oft gegensätzlichen Interessen der Privaten gegeneinan-
der abgewogen werden, um damit auch dem Allgemeininteresse -
dem Verbraucherschutz oder dem Streben nach wirtschaftlichem
Wachstum und technischem Fortschritt - zu dienen.

Die Unterscheidung zwischen individualrechtlichem und ge-
meinwohlorientiertem Begründungsansatz kann letztlich nicht über-
zeugen. Auch in einem individualrechtlichen Ansatz werden ver-
schiedene Interessen einander gegenübergestellt, wobei auch Überle-
gungen zum Allgemeininteresse einfliessen werden. Eine individual-
rechtliche Betrachtungsweise kann es nicht bei der Berücksichtigung
der Rechte aktueller und potentieller Inhaber geistiger Eigentums-
rechte bewenden lassen, sondern muss auch die (Individual-)Rechte
anderer berücksichtigen. Wie kommt man zum Inhalt des Begriffs
“Gemeinwohl”? Wird dieses nicht aus der Summe der Interessen
einzelner Individuen generiert? Eine solche Unterscheidung von Be-
gründungsansätzen erscheint vor allem dann fragwürdig, wenn das
Allgemeininteresse, dessen Befolgung als Steigerung des Gemein-
wohls gesehen wird, keinerlei Definition erfährt und nicht hinterfragt
wird.

Der Begriff des Gemeinwohls oder seiner Synonyme Allge-
meinwohl, Gemeininteresse, öffentliches Interesse, Allgemeininteres-
se gehört zu jenen Begriffen, die häufig verwendet, deren Bedeutung
aber fast ebenso häufig nicht erklärt wird175. Die modernen demo-

___________
175 Über die Gemeinwohlthematik orientieren übersichtartig Herzog in J. Ritter (Hrsg.), Histori-

sches Wörterbuch der Philosophie, Band 3, Basel 1974, S. 247ff. sowie Ker-
ber/Schwan/Hollerbach im Staatslexikon, 7. Aufl., Band 2, Freiburg i.B. 1986, S. 858ff. Vgl.
zum Folgenden auch: Achim von Arnim, Gemeinwohl und Gruppeninteressen - Die Durchset-
zungsschwäche allgemeiner Interessen in der pluralistischen Demokratie, Frankfurt a.M. 1977;
m.v.w.Nachw.; Albert Bleckmann, Die Entwicklung der Allgemeininteressen aus den Grund-
rechten der Verfassung - Zur Staatszwecklehre des Grundgesetzes und zur Interessenstruktur
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kratischen, pluralistischen Verfassungsstaaten haben ihre Wurzeln in
der Lockeschen Idee des Gesellschaftsvertrags176. Die rational choice
Theorie und spieltheoretische Ansätze erklären, dass rational han-
delnde, ihr Eigeninteresse maximierende Individuen sich nicht an
der Schaffung von Gemeinschaftswerken beteiligen, auch wenn sie
diese als nötig oder wünschbar erachten. Dieses Verhalten liegt darin
begründet, dass solche Gemeinschaftsgüter die Eigenschaften soge-
nannter öffentlicher Güter aufweisen177. Vom Konsum öffentlicher
Güter kann niemand ausgeschlossen werden. Rational handelnde In-
dividuen werden sich an ihrer Bereitstellung bzw. ihrer Bezahlung
nicht ohne weiteres beteiligen. Ohne Regeln werden öffentliche Gü-
ter folglich nicht oder nur in zu geringem Masse bereitgestellt. Spiel-
theoretisch gesprochen handelt es sich hierbei um eine Situation des
Gefangenendilemmas, das durch fehlende Kooperation und man-
gelndes Vertrauen der Akteure untereinander entsteht. Das Resultat
dieses Prozesses ist suboptimal, das Gemeinwohl kann durch die in-
dividuelle Rationalität nicht befriedigt werden. Dazu braucht es eine
Instanz, welche öffentliche Güter selbst bereitstellt oder Regeln auf-
stellt, damit öffentliche Güter von Privaten bereitgestellt werden. Ein
Beispiel für die Aufstellung von Regelungen für Private sind die
Immaterialgüterrechte, welche den privaten Rechtsinhabern be-
schränkte Monopolrechte gewähren.

Der Staat sollte bei der Aufstellung von Regeln nicht eigene
politische Ziele - sogenannte Staatsräson - unter dem Deckmantel des
Allgemeininteresses als Rechtfertigung für sein Handeln anführen.
Allgemeininteresse bedeutet im modernen Rechts- und Sozialstaat
“nichts anderes als die Summe der durch die klassischen und sozia-

_________
des Europäischen Gemeinschaftsrechts und des Völkerrechts, Vorträge, Reden und Berichte
aus dem Europa-Institut/Nr. 254, Saarbrücken 1991; Peter Häberle, Die Gemeinwohlproblema-
tik in rechtswissenschaftlicher Sicht, Rechtstheorie 1983, 257-284; ders., Öffentliches Interesse
als juristisches Problem. Eine Analyse von Gesetzgebung und Rechtsprechung, Bad Homburg
1970; ders., Die Gemeinwohlproblematik in rechtswissenschaftlicher Sicht, Rechtstheorie
14/1983, S. 257ff.

176 Anders als Thomas Hobbes, der die Legitimation des Staates und der staatlichen Gewalt aus
einem Vertrag der Bürger ableitete, mit welchem alle Rechte an den absoluten Herrscher ab-
getreten werden, um den Urzustand des Krieges aller gegen alle zu beenden, sieht John Locke
den Gesellschaftsvertrag als Vertrag zwischen den Bürgern und dem Souverän, welcher sich
insbesondere an die Rechte der Einzelnen auf “their Lives, Liberty and Estates, which I call by
the general Name, Property” (Locke, Second Treatise of Government IX, 123 zit. aus Histori-
sches Wörterbuch der Philosophie, Band 3, S. 479.), welche die Bürger im Gesellschaftsver-
trag nicht abtreten, gebunden ist. Diese Uridee der Menschenrechte wurde später weiterent-
wickelt.

177 Ein solches Gemeinschaftsgut ist etwa die innere und äussere Sicherheit des Staates. Vgl. zur
Thematik der öffentlichen Güter auch oben 2.1.



57

len Grundrechte geschützten Individualinteressen”178. Das Gemein-
wohl als allgemeinste Legitimationsgrundlage des Staates wird zwar
nicht in Frage gestellt, ist aber Gegenstand einer Reihe von Kritik-
punkten, die sich vor allem darauf beziehen, wie dem Gemeinwohl
zum Durchbruch verholfen werden kann, ohne dass der Begriff des
Allgemeininteresses als Verschleierung von Partikularinteressen ge-
braucht wird. Die demokratische Willensbildung führt dabei nicht
immer zu optimalen Ergebnissen, da sich allgemeine Interessen oft
weniger gut organisieren und durchsetzen können als Partikularin-
teressen.

Wie wird das Gemeininteresse gebildet? Im modernen, plura-
listischen Verfassungsstaat geschieht dies in erster Linie durch die
demokratisch gewählten Institutionen und damit insbesondere durch
das Parlament. Aber auch Institutionen wie die Regierung und die
Verwaltung, welche Teil der ausführenden Gewalt des Staates sind,
definieren bei ihrem Handeln und der Leistungserbringung für die
Bürger das Gemeininteresse. Schliesslich haben die Gerichte den Be-
griff des Allgemeininteresses auszulegen bzw. alle relevanten Inter-
essen zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen.

Auch die Ausgestaltung des Immaterialgüterrechts durch le-
gislatives staatliches Handeln ist von Interessen bestimmt. In der
Folge soll die Interessenslage im Bereich des Immaterialgüterrechts
näher beleuchtet werden. Es wird sich dabei zeigen, dass ideelle und
materielle Interessen untrennbar miteinander verbunden sind.

Materielle und immaterielle Güter haben im Wirtschaftsleben
eine grosse Bedeutung bei der Erzielung von Einkommen. In Markt-
wirtschaften steht das Erzielen eines maximalen Gewinns aus den
Erzeugnissen eigener Wirtschaftstätigkeit im Vordergrund. Daher
sind die wirtschaftlichen Interessen am Schutz von Immaterialgüter-
rechten, welcher die Zuordnung der Ergebnisse geistiger Leistungen
zu ihren Schöpfern, die sich dem Gesetz von Angebot und Nachfrage
unterwerfen müssen, sicherstellt, von grosser Bedeutung.

Ideelle Interessen, welche insbesondere im Urheberrecht be-
deutsam sind, ergeben sich aus der persönlichen Bindung zu einer
eigenen geistigen Leistung und haben nicht unbedingt einen wirt-
schaftlichen Hintergrund. Aus der Sicht eines Urhebers kann etwa

___________
178 Albert Bleckmann, Die Entwicklung der Allgemeininteressen aus den Grundrechten der

Verfassung, in: Georg Ress (Hrsg.), Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut Nr.
254, Saarbrücken 1991, S. 4. Andere Autoren (z.B. Hegel) vertreten hingegen eher kollektivi-
stische Ansätze des Gemeinwohlbegriffs, d.h. sie sehen ein über den und ausserhalb der Indi-
vidualinteressen stehendes Gemeinwohl.
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die Schaffensfreude, die Anerkennung der Urheberschaft oder der
Schutz der Werke vor Verstümmelung oder Aneignung durch Frem-
de das Schutzinteresse sein. Das Interesse einer Autorin an der Aner-
kennung ihrer Urheberschaft und der Abwehr von Änderungen
durch andere ist in der Regel auch wirtschaftlich motiviert, da die
Entscheidungsbefugnis über die Veröffentlichung ihres Werks (ob
überhaupt, zu welchem Zeitpunkt und durch welches Medium)
ökonomische Auswirkungen haben wird. Von einem gesonderten
ideellen Interesse am Schutz einer Marke kann man eigentlich nicht
sprechen. Die ideellen und materiellen Interessen sind deckungs-
gleich, da die Fremdbenutzung oder das Herabsetzen der eigenen
Marke die Wettbewerbsfähigkeit und damit die wirtschaftlichen Ge-
winnmöglichkeiten beeinträchtigt179.

Patent-, Muster- und Modellrechte sowie die aus dem Lauter-
keitsrecht fliessenden Rechte dienen in erster Linie dem Schutz priva-
ter Interessen wirtschaftlicher Natur, da sie primär auf eine gewerbli-
che Nutzung ausgerichtet sind. Produkte, die Ergebnis einer geisti-
gen Leistung sind, können zunehmend leichter nachgeahmt und
kopiert werden. Der “geistige Wertanteil” eines Produkts ist un-
trennbarer Bestandteil des betreffenden Produkts. Die geistige Lei-
stung muss nur einmal, nicht aber bei jedem Herstellungsvorgang
eines bestimmten Produkts wieder erbracht werden. Ist die geistige
Leistung durch Realisierung bekannt geworden, kann sie auf einfa-
che Weise nachvollzogen und kopiert werden. Ohne rechtlichen
Schutz vor Nachahmung bliebe es dem einzelnen versagt, Gewinn
aus seiner geistigen Leistung zu ziehen. Immaterialgüterrechte wol-
len eine leistungsgerechte Entlöhnung sicherstellen und können in
diesem Sinne als Teil der Wettbewerbsordnung gesehen werden.

Aber auch bei geistigen Leistungen im Hinblick auf einen ge-
werblichen Zweck sind die Interessen nicht rein wirtschaftlich. Er-
finder, Begründer von Mustern oder Modellen oder Markeninhaber
sind ihren Leistungsergebnissen oder -symbolen häufig auch persön-
lich verbunden, wenngleich diese Verbundenheit bei Urhebern von
künstlerischen und literarischen Werken sicher grösser ist180. Vor al-
lem eine qualitativ minderwertige Nachahmung schadet ihrer Berufs-

___________
179 Troller, IGR I, S. 68. Troller meint, dass bei der Beziehung des Erfinders zu seiner technischen

Schöpfung das ideelle Interesse, nämlich als Erfinder zu gelten und die Erfindung in möglichst
vollkommener Weise angewendet zu sehen, auch wenn die wirtschaftliche Verwertung nicht
oder nicht mehr in seiner Hand liegt, vom materiellen Interesse zwar getrennt werden könne.
Bei Erfüllung dieser ideellen Interessen würde jedoch auch die berufliche Entwicklung des Er-
finders gefördert und somit würden seine wirtschaftlichen Gewinnchancen verbessert.

180 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 36.
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ehre und der persönlichen Anerkennung ihrer geistigen Leistung,
was schliesslich auch wieder Auswirkungen auf ihre wirtschaftlichen
Erfolgsmöglichkeiten hat.

Die Interessen der übrigen Wirtschaftstreibenden und der
Konsumentinnen und Konsumenten sind jenem des einzelnen Ge-
werbetreibenden bzw. des Immaterialgüterrechtsinhabers gegen-
überzustellen. Die vor allem einem gewerblichen Zweck dienenden
immateriellen Güter sind meist Gemeingut oder sogar für die Exi-
stenz der Allgemeinheit nötig, dies im Gegensatz zu urheberrechtlich
geschützten kulturellen Werken, die ein ganz individuelles Gepräge
aufweisen und deren Genuss nicht unbedingt als existenznotwendig
bezeichnet werden kann181. Bei technischen Erfindungen, Mustern
und Modellen sowie Marken sind individuelle geistige Leistungen
vollbracht worden, indem in der Natur bereits vorgegebene Dinge
für die wirtschaftliche Nutzbarkeit entdeckt wurden. Dass diesen
geistigen Leistungen eine geringere “Qualität” der schöpferischen
Leistung als beispielsweise künstlerischen Werken zugesprochen
wird, hat darin Ausdruck gefunden, dass jene Schutzrechte zum Teil
erheblich kürzere Schutzfristen als Urheberrechte haben. Mit Blick
auf den technischen Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung
sollten neue technische Errungenschaften nicht zu lange den übrigen
Mitbewerbern vorenthalten werden, da dadurch die Weiterentwick-
lung, die oft durch andere Marktteilnehmer erfolgen wird, gehemmt
wird182. Immaterialgüterrechte sind, wie bereits erwähnt, Monopol-
rechte. Monopolistische Anbieterstrukturen führen zu erhöhten Prei-
sen der Monopolgüter und oft auch zu einer unzureichenden Ver-
sorgung mit den betreffenden Gütern. In Hinblick auf Markenrechte
haben die Konsumenten einerseits ein Interesse daran, dass Marken-
produkte infolge monopolistischer Marktstrukturen nicht unnötig
verteuert werden183. Auf der anderen Seite wollen sie sich darauf
verlassen können, dass sie bezüglich mit einem Markenprodukt ver-
bundener Vorstellungen von Eigenschaften, Qualitäten oder einer
bestimmten Herkunft nicht getäuscht werden184.

___________
181 A.a.O.

182 Mit dieser Aussage wird davon ausgegangen, dass Immaterialgüterrechte eine positive
Anreizwirkung in Bezug auf die Schaffung immaterieller Güter ausüben, eine Annahme, die
bisher eines fundierten wissenschaftlichen Beweises entbehrt.

183 Dies geschieht beispielweise, wenn inländische Markeninhaber Parallelimporte von rechtmäs-
sig mit derselben Marke gekennzeichneten Produkten verbieten dürfen und damit die Inland-
preise künstlich hochhalten. Zu dieser Problematik ausführlich unten Teil IV, 1 und 2.

184 Zur Interessenlage im Markenrecht vgl. zusammenfassend Schluep, Das Markenrecht als
subjektives Recht, S. 110ff. sowie Henning-Bodewig/Kur, S. 119ff. mit eingehender Darstellung
der Bedeutung der Marke für die Inhaber (S. 3ff.), die Verbraucher (S. 57ff. und 221ff.) und der
gesamtwirtschaftlichen Sicht (S. 45ff.).
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Im Bereich des Urheberrechts darf ein lebendiges Kultur- und
Geistesleben sicher als Interesse der Allgemeinheit, als Interesse der
“Konsumenten” bezeichnet werden. Die gesetzlichen Regelungen be-
schränken sich daher im Urheberrecht nicht nur auf Regeln, die einen
funktionierenden Marktmechanismus sicherstellen, sondern fördern
die Kultur in aktiver Weise185. Es geht jedoch nicht darum, Kunst
und Kultur als reines Mäzenatentum bzw. staatliche Veranstaltung
ohne jegliche Gewinnorientierung der Schaffenden zu gestalten. Bei
der Ausgestaltung der urheberrechtlichen Regelungen wird beson-
ders auf die Interessen der Urheber, aber auch auf jene der Nachfra-
ger und der ebenfalls in Kunst und Wissenschaft Tätigen sowie auf
die Werkvermittler (Verlage usw.) Bedacht genommen186. Beim
Schutz der Urheber stehen neben wirtschaftlichen Aspekten kultu-
relle und soziale Belange im Vordergrund. Die Urheber sollen be-
rechtigt sein, ihre Werke wirtschaftlich zu verwerten, vor Nachah-
mung und auch vor unberechtigter Veränderung und Verstümme-
lung ihrer Werke geschützt sein. Künstlern soll der Lohn ihrer
Arbeit, mit der sie einen Beitrag zum kulturellen Leben aller leisten,
gesichert und dadurch die Entfaltung ihrer schöpferischen Kraft un-
terstützt werden.

Das heutige Urheberrecht umfasst aber auch mehr und mehr
kommerzielle Schutzgegenstände. Einerseits sind kulturelle Güter zu
einem eigenen, bedeutsamen Wirtschaftszweig geworden und ande-
rerseits können die jüngsten urheberrechtlichen Schutzgegenstände
wie Computerprogramme, Datenbanken oder multimediale Wieder-
gaben nicht mehr oder nur im weitesten Sinne zum Kreis der Werke
der Literatur und Kunst gezählt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nutzen und Kosten
der Immaterialgüterrechte in Bezug auf ihre Wohlfahrtseffekte in ei-
nem ganzheitlichen Ansatz betrachtet werden müssen.

___________
185 Diese Förderung geschieht dabei nicht vorwiegend durch immaterialgüterrechtliche Gesetzge-

bung, sondern vor allem über direkte und indirekte finanzielle Beiträge des Staates an die ver-
schiedenen Institutionen, die im kulturellen Bereich tätig sind.

186 Zur Interessenlage im Urheberrecht vgl. ausführlich Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, S.
44ff.
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2.3 Fazit

Es gibt eine Reihe von Theorien und Ansätzen zur Rechtfertigung
von Immaterialgüterrechten, von denen keine vollständig überzeu-
gen kann. Einzelne rein rechtliche Ansätze berücksichtigen die wirt-
schaftlichen Folgen des Immaterialgüterschutzes nicht oder nur teil-
weise. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Immaterialgüterrech-
te sind nicht eindeutig geklärt, so dass bis heute ungewiss ist,
inwieweit Immaterialgüterrechte zu einer Steigerung der gesamt-
wirtschaftlichen Wohlfahrt führen oder ob ein Wirtschaftssystem ohne
Immaterialgüterrechte nicht bessere Ergebnisse brächte. Eine rein
wirtschaftliche Betrachtung, die indessen vor allem im Bereich des
Urheberrechts zu kurz greifen würde, hat sich bislang nicht durchge-
setzt. Da der Schutz der Immaterialgüterrechte sowohl in den euro-
päischen Wirtschaftsordnungen als auch in der Welthandelsorgani-
sation (TRIPS-Abkommen) als legitim anerkannt wurde, wird die
ketzerische Frage, ob eine weltweite Abschaffung von Immaterial-
güterrechten nicht zu einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Optimum führen würde, wohl kaum mehr ernsthaft untersucht wer-
den. Auch wenn es nicht möglich sein sollte, die Existenz der Imma-
terialgüterrechte nochmals ganz grundsätzlich in Frage zu stellen, ist
es doch wünschenswert, dass neue Erkenntnisse über die wirtschaft-
lichen Auswirkungen zu einer Optimierung der bestehenden Schutz-
systeme führen.

Die Begründung von Immaterialgüterrechten beruht auf einem
individualrechtlichen Ansatz, der von gesamtwirtschaftlichen Über-
legungen überlagert wird und in dem zumindest latent eine natur-
rechtliche Begründung eine Rolle spielt. Das Immaterialgüterrecht
will in einem “gemischten” Begründungsansatz die Leistungen des
Einzelnen honorieren und gleichzeitig die Interessen der Allgemein-
heit, die wirtschaftliche Wohlfahrt und den Wettbewerb berücksich-
tigen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, das die
Einordnung des Immaterialgüterrechts in das Rechtssystem Schwie-
rigkeiten bereitet.
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3 STELLUNG DES IMMATERIALGÜTERRECHTS IM RECHTSSYSTEM

Die Einordnung des Immaterialgüterrechts in das Rechtssystem ist
nicht ganz einfach. Bei den in der Vergangenheit ausgetragenen
dogmatischen Kontroversen ging es vor allem darum, ob die Imma-
terialgüterrechte den übrigen Privatrechten gleichzustellen seien, ob
sie den Persönlichkeitsrechten ganz oder teilweise zugehören oder ob
sie vom Eigentumsbegriff umfasst werden können187.

Die immaterialgüterrechtlichen Normen gehören zum Wirt-
schaftsrecht188. Wirtschaftsrechtliche Normen dienen der Regelung
der Wirtschaftsordnung und ergeben sich aus politischen Grundent-
scheidungen. Unter Wirtschaftsrecht, dessen Begriff und Positionie-
rung im Rechtssystem Gegenstand einer Vielzahl von Definitionsver-
suchen ist, können die Rechtsvorschriften verstanden werden, “wel-
che die Erzeugung von Sachgütern und die Bereitstellung von
Leistungen sowie deren Verteilung spezifisch betreffen”189. Es ist
Koordinationsrecht, welches die wirtschaftlichen Vorgänge Produk-
tion, Verteilung und Konsum in effizienter und gerechter Weise re-
geln will190. Bei der Herstellung eines funktionierenden Wettbe-
werbs sind die Belange aller Marktteilnehmer zu berücksichtigen.

Wirtschaftsgüter können nicht nur materielle, sondern auch
immaterielle Güter sein. Im Interesse eines funktionierenden Marktes
enthält das Recht nicht nur Bestimmungen über materielle Güter,
sondern auch Vorschriften über immaterielle Güter, namentlich über
den Schutz (bestimmter) immaterieller Güter sowie ihre Zuordnung,
Verwendung und Nutzung.

Die wirtschaftsrechtlichen Normen lassen sich nicht nahtlos in
die klassische Zweiteilung des Rechts in Privatrecht und öffentliches
Recht einfügen. Das Wirtschaftsrecht vereint privat- und öffent-
lichrechtliche Mittel zur Regelung der wirtschaftlichen Ordnung und
kann daher die grundsätzliche Dichotomie nicht einhalten191. Imma-

___________
187 Vgl. dazu Troller, IGR I, S. 86ff.

188 Dies ist in der Lehre umstritten, siehe dazu die Darstellung bei Baudenbacher/Caspers, S. 217.

189 Siehe Binder, S. 1.

190 Grundlegend Schluep, Wirtschaftsrecht, S. 25ff. Vgl. auch die übersichtartige Darstellung bei
Fikentscher, Wirtschaftsrecht, Bd. I, S. 16ff. Fikentscher (Wirtschaftsrecht, Bd. I, S. 41) gliedert
das allgemeine Wirtschaftsrecht “in einen Bereich von Rechtsnormen, die dem Erwerbenkön-
nen, der Offenhaltung des Marktes, dem Schutze des Wettbewerbs und ähnlichen Erwägungen
dienen. Diesem Rechtsbereich steht eine “Ordnung zum Haben” gegenüber, in der es um den
Eigentumsschutz im weitesten Sinne geht.” Zu dieser Ordnung des Habens zählt Fikentscher
auch den Immaterialgüterschutz.

191 Zur Zweiteilung der Rechtsordnung in öffentliches Recht und Privatrecht vgl. m.w.Nachw.
Caroni, S. 101ff.



63

terialgüterrechte gehören als private, subjektive Rechte zum Gebiet
des Privatrechts, haben aber auch öffentlichrechtliche Aspekte192.

Immaterialgüterrechte sind Rechte an verselbständigten, ver-
kehrsfähigen geistigen Gütern193. Die geistigen Güter sind als von
der Person, die sie geschaffen oder in Gebrauch genommen hat, los-
gelöst zu betrachten. Es geht dabei um die Verfügungsmacht über
bestimmte geistige Güter und um die Abwehr unerlaubter Mitbenut-
zung und damit um die Beziehung von Personen zu Sachen und
nicht um persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Zustände ei-
ner Person. Entgegen früherer Auffassungen werden Immaterialgü-
terrechte daher nicht als Persönlichkeitsrechte betrachtet194. Dem Ei-
gentum an körperlichen Sachen als im Rahmen der Rechtsordnung
unbeschränkter Herrschaft über eine Sache und dem geistigen Eigen-
tum ist vieles gemeinsam; Unterschiede ergeben sich aber insbeson-
dere aus der Verschiedenheit der beiden Rechtsobjekte195. Eine Un-
terordnung oder Gleichsetzung mit dem Sacheigentum ist nicht
möglich und der Begriff des geistigen Eigentums muss mit eigenem
Bedeutungsgehalt erfüllt werden. Während der Begriff des geistigen
Eigentums nach wie vor als dogmatischer Leitsatz zu überzeugen
scheint und auf internationaler Ebene Verwendung findet, bezeich-
net der Begriff Immaterialgüterrecht das Rechtsgebiet, in welchem es
um die konkrete Ausgestaltung der ausschliesslichen Herrschafts-
rechte an immateriellen Gütern geht.

Das Immaterialgüterrecht regelt Befugnisse von Privaten, die
Beziehung von Privaten zu von ihnen geschaffenen oder erworbenen
immateriellen Gütern. Auf den ersten Blick ist das Immaterialgüter-
recht ein privatrechtliches Rechtsgebiet196. Die Rechte sind grund-
sätzlich frei übertragbar, sofern nicht die Interessen der Berechtigten
oder anderer Privater (z.B. der Konkurrenten oder der Verbraucher)
dagegen sprechen197. Das moderne Immaterialgüterrecht macht die

___________
192 Troller, IGR I, S. 116.

193 Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 47.

194 Lange hatten das schweizerische Bundesgericht und die Literatur auch das Markenrecht als
Persönlichkeitsrecht betrachtet: Ebenso wurde versucht, den unlauteren Wettbewerb als Ver-
letzung eines Persönlichkeitsrechts zu konstruieren (Troller, IGR I, S. 87ff., m.w.Nachw.). Auch
das Urheberrecht, hinter welchem oft gewichtige ideelle, persönliche Interessen stehen, wird
trotz des missverständlichen Begriffs nicht zu den Persönlichkeitsrechten gezählt. Zur Unter-
scheidung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des Urheberpersönlichkeitsrechts Reh-
binder, Urheberrecht, S. 106ff.

195 Vgl. ausführlich Troller, IGR I, S. 91ff.

196 Troller/Troller, S. 25.

197 Zur Übertragbarkeit des Urheberrechts, bei welcher ein Verzicht auf die urheberpersönlich-
keitsrechtlichen Befugnisse nicht möglich ist, Rehbinder, Urheberrecht, S. 126ff.
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Entstehung geistiger Eigentumsrechte nicht mehr von der Verlei-
hung eines staatlichen Privilegs abhängig198. Die meisten Immaterial-
güterrechte sind jedoch Registerrechte, es bedarf also oft auch staat-
licher Handlungen, um den Rechtsschutz zu erlangen, wie z. B. im
Verlaufe der Erteilung eines Patents199. Die Bestimmungen über die
Tätigkeit der staatlichen Stellen, die mit der Erteilung und Verwal-
tung von Patent-, Muster-, Modell-, Marken- oder Sortenschutzrech-
ten betraut sind, haben öffentlichrechtlichen Charakter. Dasselbe gilt
für die mit der Amtstätigkeit zusammenhängenden verfahrens- und
prozessrechtlichen Bestimmungen und für strafrechtliche Vorschrif-
ten, die Immaterialgüterrechte betreffen200. Ansonsten erfolgt der
Rechtsschutz immaterieller Güter auf zivilrechtlichem Weg. Auch
mit Bestimmungen über die Gewährung von Zwangslizenzen oder
die gebührenfreie Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke
durchbrechen die staatlichen Regelungen den privatrechtlichen Cha-
rakter der Immaterialgüterrechte.

Aufgrund der Eigenschaft der potentiellen Ubiquität immate-
rieller Güter, der zunehmenden Internationalität der Wirtschaft und
des Kulturlebens sind geistige Güter zur gleichzeitigen Nutzung in
verschiedenen Ländern prädestiniert. Sehr häufig haben Immaterial-
güterrechte daher grenzüberschreitende, internationale Aspekte, da
Güter und Dienstleistungen, an welchen Immaterialgüterrechte be-
stehen, exportiert oder importiert werden. Bei grenzüberschreitenden
immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten stellen sich Fragen, welche
die internationale Gerichtszuständigkeit, das anwendbare Recht und
die Anerkennung ausländischer Entscheidungen und damit Fragen
des internationalen Privatrechts betreffen.

Immaterialgüterrechte sind nicht nur im nationalen, sondern
auch in hohem Masse im internationalen Wirtschaftsrecht bedeut-
sam201. Da in der Regel Immaterialgüterrechte gemäss den nationa-
len Rechtsordnungen nur innerhalb des entsprechenden staatlichen
Territoriums gelten, versuchen die Staaten bereits seit über 100 Jah-

___________
198 Eine Vorstufe des Immaterialgüterrechts ist das Privilegienwesen. Zum Schutz ihrer Leistungen

wurden Erfindern staatlich verliehene Privilegien erteilt (siehe dazu die kurze Darstellung bei
Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 13f.).

199 Sind allerdings die materiellen Grundlagen eines Marken- oder Patentrechts nicht erfüllt, ist das
Recht an der Marke oder am Patent trotz amtlicher Erteilung nicht entstanden.

200 Troller/Troller, S. 25.

201 Mit internationalem Wirtschaftsrecht seien analog zum nationalen Wirtschaftsrecht die Normen
gemeint, welche die internationale Wirtschaft gestalten und ihre Abläufe regeln, sei es nun öf-
fentliches oder privates Recht. Damit könnten auch die kollisionsrechtlichen Normen des inter-
nationalen Privatrechts zum internationalen Wirtschaftsrecht gezählt werden, worüber sich die
Autoren allerdings nicht einig sind (vgl. dazu m.w.Nachw. Christians, S. 49).
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ren mittels internationaler Verträge den Immaterialgüterrechtsschutz
ihrer Bürger im Ausland zu verbessern, den Rechtsschutz möglichst
einheitlich zu gestalten bzw. ein einheitliches Instrumentarium zur
Erlangung der verschiedenen Schutzrechte zu schaffen. Zu diesem
Zweck wurden auf bilateraler und multilateraler Ebene zahlreiche in-
ternationale Konventionen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte
abgeschlossen202. Die völkerrechtlichen Verträge definieren Rechte
und Pflichten der Staaten und können fremdenrechtliche Mindest-
standards oder internationales Einheitsrecht enthalten203. Mit dem
internationalen Schutz geistiger Eigentumsrechte befassen sich auch
eine Reihe von internationalen Organisationen wie die WIPO,
UNESCO, UNCTAD, UNIDO, die WTO und regionale Wirt-
schaftsorganisationen wie die EU sowie auch der Europarat. Die EU
hat sich in den letzten Jahren vermehrt mit dem Schutz immaterieller
Güter auseinandergesetzt und entsprechende Rechtsakte erlassen204.
Damit hat das Immaterialgüterrecht zusätzlich eine gewichtige euro-
parechtliche Komponente erhalten.

___________
202 Z.B. die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), die Berner Übereinkunft (RBÜ), das Madrider

Markenabkommen (MMA) usw. Zu diesen Abkommen im einzelnen unten Teil II, 3.

203 Wie das Völkerrecht im Staat Geltung erlangt, bestimmt das nationale Verfassungsrecht
(Theorien zur Einbeziehung des Völkerrechts ins nationale Recht: Transformationstheorie,
Vollzugstheorie oder Adoptionstheorie). Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob völkerrechtli-
che Bestimmungen zum geistigen Eigentum unmittelbar anwendbar sind, d.h. sich natürliche
oder juristische Personen direkt auf das Konventionsrecht berufen können. Dies muss wieder-
um durch das nationale Verfassungssrecht abgedeckt sein, wobei eine Konventionsbestim-
mung sich durch genügende Bestimmtheit zur direkten privatrechtlichen Anwendung eignen
muss. Viele der in den Konventionen zum geistigen Eigentumsrecht enhaltenen Regelungen
sind so bestimmt, dass ihre unmittelbare Anwendung bejaht wird (z.B. für die PVÜ siehe Bo-
denhausen, S. 6).

204 Dazu unten Teil II, 5.1.2.2.



66

4 INTERNATIONALER SCHUTZ GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE

4.1 Territorialität geistiger Eigentumsrechte

Mit der Internationalisierung der Wirtschaft und der stetigen Zu-
nahme der Handelsströme wurde der Bedarf nach internationalem
Rechtsschutz geistiger Güter offenbar, da gerade diese Güter zur
gleichzeitigen Nutzung in verschiedenen Staaten prädestiniert
sind205. Für exportorientierte Wirtschaftszweige der Industrieländer
ist der Schutz ihrer Marken-, Patent-, Muster- oder Modellrechte im
Ausland von Bedeutung. Ebenso will die Urheberin eines Geistes-
werkes auch die Nutzung ihrer Werke im Ausland entschädigt be-
kommen oder eine ungewollte Veränderung oder Verstümmelung
verhindern können. Geistige Eigentumsrechte zeichnen sich jedoch
gerade durch ihre territoriale Begrenztheit aus. Jedes Land bestimmt
Entstehen, Inhalt und Umfang der Ausschliesslichkeitsrechte an im-
materiellen Gütern selbst. Wie oben gezeigt wurde, ergeben sich die
verschiedenen nationalen Schutzssysteme in einem politischen Ent-
scheidungsprozess, der in jedem Land zu einem anderen Ergebnis
führen kann.

Immaterialgüterrechte können in einem Land unabhängig
vom Rechtsschutz in einem anderen Land erworben werden, und es
können aus dem Schutz in einem Land keine Folgen für den Schutz
in einem anderen Staat abgeleitet werden206. Die internationalen Ab-
kommen stellen das Prinzip der Territorialität der Rechte grundsätz-
lich nicht in Frage, unabhängig davon, ob sie die Prinzipien der In-
länderbehandlung, Meistbegünstigung oder Reziprozität enthalten,
Mindeststandards festlegen oder eine Rechtsvereinheitlichung her-
beiführen.

4.2 Notwendigkeit des internationalen Rechtsschutzes

Die wirtschaftlichen Aktivitäten vollziehen sich nicht nur innerhalb
der nationalen Grenzen. Geht man davon aus, dass die Existenz von
Immaterialgüterrechten gerechtfertigt ist, ist es für die Rechtsinhaber

___________
205 Troller, Internationales Privatrecht, S. 34.

206 Ausführlich zum Territorialitätsprinzip Troller, IGR I, S. 134ff. m. w. Nachw. (er hält allerdings
den Begriff “Territorialitätsprinzip” in diesem Zusammenhang für ungenau), Ulmer, Urheber-
und Verlagsrecht, S. 80ff. und auch Buck, S. 22ff. Siehe dazu auch oben 1.5.2.2.
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nicht einsichtig, dass die absolute Herrschaftsbefugnis über Immate-
rialgüter an der Staatsgrenze endet. Verletzungen von Immaterialgü-
terrechten durch Ausbeuten oder Nachahmen von Patenten, Mustern
und Modellen oder Marken wie auch durch unerlaubtes Vervielfälti-
gen oder Verstümmeln von literarischen oder künstlerischen Werken
kann sich auch im Ausland ergeben und dem Rechtsinhaber dadurch
ebenso wirtschaftlichen und immateriellen Schaden zufügen, wie
wenn dies im Inland geschehen wäre207. Wir befinden uns in einer
Zeit, in welcher der technische Fortschritt in grosser Geschwindigkeit
Bestehendes verändert und neue potentielle Schutzobjekte hervor-
bringt, in der die Kommunikationswege immer vernetzter, die Ver-
vielfältigungs- und Kopiermöglichkeiten immer einfacher werden
und alle diese technischen Errungenschaften sofort weltweit genutzt
werden können. Diese Entwicklungen sind dem nationalen und erst
recht dem internationalen Rechtsschutz ständig einen Schritt voraus,
was sich in Bereichen wie Software, Halbleitererzeugnisse, Gentech-
nologie und insbesondere auch im Multimediabereich immer wieder
deutlich zeigt. Die Eigenschaften digitaler Medien, wie etwa ihre
leichte Kopier- und Übertrag- und Manipulierbarkeit und die Kom-
paktheit des digitalen Materials, sind neue und noch ungenügend
bewältigte Herausforderungen für das Immaterialgüterrecht.

Die nationale Immaterialgüterrechtsordnung, falls überhaupt
vorhanden, bezieht sich in der Regel nur auf Inländer, oder Auslän-
dern ist der Erwerb des Rechtsschutzes in einem anderen Land zu-
mindest erschwert (etwa durch prohibitiv wirkende formelle Vor-
schriften)208. Der Staat kann Ausschliesslichkeitsrechte nur für sein
eigenes Territorium erteilen und garantieren. Ziel der internationalen
Verträge ist es, dass Erwerb bzw. Bestand von Immaterialgüterrech-
ten auch in anderen Staaten anerkannt werden und dass ausländi-
sche Rechtsinhaber inländischen gleichgestellt werden209.

Die internationalen Abkommen zum geistigen Eigentumsrecht
bezwecken, die Schutzrechte materiell möglichst einheitlich zu ge-
stalten, das Schutzniveau weltweit anzuheben und Verfahren zur
Erlangung internationalen Schutzes einzurichten bzw. zu vereinfa-
chen. Mittel hierzu können internationale Rechtsvereinheitlichung

___________
207 Vgl. Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 29f.

208 Begründet ist diese Haltung wohl darin, dass Immaterialgüterrechte in protektionistischer
Sichtweise immer noch als Privilegien gesehen werden, welche, wenn überhaupt, nur Inlän-
dern zugestanden werden. Es geht tendenziell darum, inländische Industrie, inländisches Ge-
werbe oder die nationale Kulturwirtschaft zu schützen (Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz,
S. 30).

209 Lutz/Heinzelmann , S. 43.
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und Harmonisierung formeller und materieller Vorschriften sein, wie
etwa Schaffung eines internationalen Einheitsrechts und eines ein-
heitlichen Rechtsinstrumentariums, die Statuierung von Min-
destrechten, die Verankerung des Prinzips der Inländerbehandlung,
der Meistbegünstigung oder der Reziprozität210.

Die Begründung eines internationalen Rechtsschutzes geisti-
ger Eigentumsrechte folgt einer ähnlichen Argumentation wie die
des nationalen Rechtsschutzes. Aufgrund der Eigenschaft der poten-
tiellen Ubiquität lassen sich Immaterialgüter gleichzeitig in verschie-
denen Staaten realisieren, die absolute Herrschaftsbefugnis endet
aber an der Staatsgrenze. Die Internationalisierung der Wirtschaft
und die ständige Zunahme der grenzüberschreitenden Handelsströme
liess das Bedürfnis entstehen, geistige Eigentumsrechte nicht bloss
auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene zu garantie-
ren. Schon im 19. Jahrhundert schlossen die Staaten zu diesem Zweck
internationale Abkommen im Bereich des gewerblichen Rechtsschut-
zes (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums von 1883, Madrider Markenschutzabkommen von 1891)
und des Urheberrechts (Berner Übereinkunft zum Schutz von Wer-
ken der Literatur und Kunst von 1886). Die genannten Verträge ent-
halten materielle Bestimmungen über die einzelnen Schutzrechte,
insbesondere schreiben sie einen gewissen Mindestschutz vor, und
tragen damit zu einer Vereinheitlichung der Schutzrechtsinhalte bei.
Einige dieser Konventionen haben im Laufe der Jahre eine beinahe
universelle Mitgliedschaft erreicht und konnten damit eine weltweite
Anhebung des Schutzniveaus bewirken. Die Konventionen verein-
fachten und vereinheitlichten im Rahmen ihrer formellen Bestim-
mungen die nationalen Registrierungsverfahren und richteten zu-
dem Systeme zur internationalen Anmeldung von Schutzrechten ein.
Dabei wurde allerdings das Territorialitätsprinzip nicht aufgehoben,
denn die Erteilung der Schutzrechte blieb weiterhin den nationalen
Behörden vorbehalten, welche dazu die (immer noch unterschied-
lichen) nationalen materiellen Rechtsvorschriften anwenden. Zudem
enthalten die internationalen Abkommen meist den wichtigen
Grundsatz der Inländerbehandlung, gemäss welchem auf Ausländer
dieselben Bestimmungen wie auf Inländer angewandt werden müssen.

___________
210 Zu verschiedenen Stufen der Rechtsvereinheitlichung und den Gleichbehandlungsklauseln in

den Übereinkommen zum geistigen Eigentum vgl. Buck, S. 49ff. und 70ff.
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Die Notwendigkeit eines international einheitlichen Rechts-
schutzes war und ist nicht unumstritten211, was sich etwa bei den
GATT-Verhandlungen über das TRIPS-Abkommen gezeigt hat. Die
Industrieländer vertraten dabei die Meinung, dass internationaler
Rechtsschutz unbedingt notwendig sei und fehlender Immaterialgü-
terschutz ein Handelshemmnis darstelle. Die weniger entwickelten
Länder waren hingegen der Ansicht, dass Immaterialgüterrechte ihre
wirtschaftliche Entwicklung hemmen und es den Industrieländern
nur um eine protektionistische Abschottung ihrer Unternehmen vor
Konkurrenz gehe, da die Industrieländer die Hauptnutzniesser des
internationalen Schutzes geistiger Eigentumsrechte seien. Im TRIPS-
Abkommen wurde neben dem Grundsatz der Inländerbehandlung
auch das Prinzip der Meistbegünstigung verankert, das eine Diskri-
minierung unter den ausländischen Staaten verhindern soll212. Damit
konnte eine weitere Verbesserung und Harmonisierung des interna-
tionalen Rechtsschutzes erreicht werden.

In jüngerer Zeit sind vor allem auch auf regionaler Ebene Be-
strebungen zu einer Vereinheitlichung nationaler Vorschriften über
geistige Eigentumsrechte und auch zur Schaffung regionaler Regi-
strierungssysteme zu verzeichnen (z.B. das Europäische Patentüber-
einkommen). Die Europäische Union hat heute in fast allen Bereichen
des geistigen Eigentumsrechts Harmonisierungsvorschriften erlassen
und ein supranationales Markenrecht geschaffen213. Die neueren
Freihandelsabkommen der EU und auch jene der EFTA-Staaten ent-
halten jeweils auch Bestimmungen zum geistigen Eigentum214.

___________
211 So kommt beispielsweise Paul A. David (S. 57) zum Schluss, dass es nicht sinnvoll sei, ein

international-einheitliches Schutzsystem für Immaterialgüterrechte zu errichten. Sherwoods
Analyse hingegen ergibt, dass ein weltweit einheitliches Schutzsystem mit hohem Schutzstand
eine positive Rolle in Bezug auf den Technologietransfer und damit auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung aller Länder hat (a.a.O., S. 87). Siehe dagegen Frischtak (S. 103ff.), der die wirt-
schaftlichen Kosten eines einheitlichen Systems höher einschätzt als sein Nutzen.

212 Siehe dazu ausführlich unten Teil II, 4.2.1.

213 Dazu unten Teil II, 5.1.2.2.

214 Dazu unten Teil II, 5.
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T E I L I I

I N T E R N A T I O N A L R E C H T L I C H E U N D
E U R O P A R E C H T L I C H E G R U N D L A G E N
D E S L I E C H T E N S T E I N I S C H E N
I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T S

1 EINLEITUNG

Das herausragende Strukturmerkmal des liechtensteinischen Staates
ist seine Kleinheit. Liechtenstein gehört zu den besonders kleinen
Staaten dieser Welt. Der Kleinststaat sieht sich einer “internen
Knappheit”1 gegenüber. Diese Knappheit führt zu vielfältigen Aus-
tauschbeziehungen mit dem Ausland, welche Liechtenstein eng mit
anderen Staaten, vor allen den Nachbarstaaten, verflechten, aber
auch abhängig machen2. Die tiefgreifenden wirtschaftlichen und
technischen Veränderungen (Industrialisierung, neue Kommunika-
tions- und Verkehrsmittel, Zunahme der Bedeutung der zoll- und
aussenhandelspolitischen Instrumente usw.), welche sich in den eu-
ropäischen Staaten Anfang des 19. Jahrhunderts vollzogen, stellten
eine Fülle neuer Aufgaben an die modernen Staaten: Die veränderten
Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen führten zu einem grösseren
Regulierungsbedarf. Die wirtschaftliche Isolation Liechtensteins in
der Mitte des 19. Jahrhunderts war insbesondere durch die hohen
Zölle der Nachbarstaaten, vor allem Österreichs, bedingt3. Deshalb
wurde eine Zolleinigung mit Österreich angestrebt, die 1852 zustande
kam und in den folgenden Jahren durch weitere Vereinbarungen er-
gänzt wurde. Auch wenn sich für Liechtenstein nicht alle mit der
Zollunion mit Österreich verbundenen Erwartungen erfüllt haben

___________
1 Diese äussert sich etwa in der geringen Bevölkerungszahl, der Kleinheit seiner Fläche, der

fehlenden militärischen und geringen politischen Verteidigungskraft oder der beschränkten
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch die Knappheit eigener Ressourcen (Arbeitskräfte,
Rohstoffe, Energie).

2 Vgl. dazu Waschkuhn, S. 13ff., 16; zum Begriff und der Begründung von Abhängigkeit im
allgemeinen sowie in Bezug auf die Strukturmerkmale Liechtensteins Malunat, S. 17ff. und
81ff.

3 Es gab keine Industrie in Liechtenstein, die Ausfuhr beschränkte sich auf landwirtschaftliche
Güter, die mit hohen Zöllen belegt waren (Geiger, Geschichte, S. 187ff.).
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und der Zollvertrag trotz der gewünschten rechtlichen, wirtschaft-
lichen und politischen Anbindung zu einer stark einseitigen Abhän-
gigkeit führte4, war er zusammen mit den weiteren Verträgen, die
mit der österreichisch-ungarischen Monarchie geschlossen wurden,
eine Existenzgrundlage des liechtensteinischen Staates und begün-
stigte die wirtschaftliche Entwicklung des Landes5.

Im Zuge der wirtschaftsrechtlichen Ordnung erschien im Jahre
1866 unter anderem auch der Erlass eines Markenschutzgesetzes
notwendig6. Weitere immaterialgüterrechtliche Bestimmungen wur-
den vorerst nicht geschaffen. Die eigentliche Geschichte des liechten-
steinischen Wirtschaftserfolges begann auch erst mit dem Abschluss
des Zollvertrages mit der Schweiz im Jahre 1923 bzw. vor allem auf
dessen Grundlage nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zollvertrag mag
mit eine Erklärung dafür sein, dass die weitere Immaterialgüter-
rechtsgesetzgebung erst aus der Zeit nach 1923 stammt.

Ob und wie weit ein kleiner Staat wie Liechtenstein wirt-
schaftlich wachsen und seine Staatsaufgaben erfüllen kann, hängt zu
einem wesentlichen Teil davon ab, wie er sich in einem anderen
funktionierenden Wirtschaftssystem integrieren und Staatsaufgaben,
die er nicht mit vernünftigem Aufwand selbst erfüllen kann, zu dele-
gieren vermag. Gerade im aussenpolitischen und aussenwirtschaftli-
chen Bereich sind Aufgaben zu erfüllen, welche die Ressourcen eines
Kleinststaates sprengen würden, aber dennoch für den Bestand und
das Funktionieren eines Staates unterlässlich sind7. Zum Ausgleich
seiner strukturellen Mängel hat sich Liechtenstein mit Vorteil eng an
einen Nachbarstaat - seit 75 Jahren an die Schweiz - angelehnt. Dass

___________
4 Österreich behinderte die liechtensteinischen Gemeinden beim Handels- und Gewerbeverkehr

mit der Schweiz. Zur Finanzierung des österreichisch-italienischen Krieges wurden die Verzeh-
rungssteuern massiv erhöht. Zu den Auswirkungen des Zollvertrags mit Österreich Geiger, Ge-
schichte, S. 206ff. Österreich war vom Deutschen Zollverein, dem insbesondere Preussen an-
gehörte, ausgeschlossen. Die Hoffnungen, dass sich im Rahmen des Deutschen Bundes eine
Zolleinigung mit anderen deutschen Staaten ergäbe, blieben unerfüllt. 1866 löste sich der
Deutsche Bund auf. Die Donaumonarchie blieb bestehen und auch Liechtenstein ging nicht im
wenig später von Bismarck geschaffenen Deutschen Reich auf, was für den kleinen Staat ei-
nen weiteren Schritt in der Anerkennung seiner Souveränität bedeutete.

5 Nach Abschluss des Zollvertrages mit Österreich fassten auch endlich die ersten Industriebe-
triebe Fuss in Liechtenstein und auch das Gewerbe erlebte einen Aufschwung. Zur Entwick-
lung von Gewerbe und Industrie Liechtensteins im 19. Jahrhundert ausführlich Ospelt, S. 227ff.

6 LGBl. 1866/5 (aufgehoben durch 1928/13).

7 Beispiele dafür sind die diplomatischen und konsularischen Beziehungen mit dem Ausland,
das Zollwesen, aussenwirtschaftliche Beziehungen mit Drittstaaten (Verhandlungen und Ab-
schluss von Handelsverträgen), aber auch weitere Politikbereiche wie Währung, Telekommu-
nikation, Gesundheit, soziale Sicherheit, Bildung, Umwelt und Kultur. Eine Zusammenarbeit in
den genannten Bereichen kann grundsätzlich allen Staaten von Nutzen sein, jedoch ist der
Kleinststaat, der sich zumeist in der Position des Nehmenden befindet, besonders auf eine sol-
che Zusammenarbeit angewiesen.
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die Abhängigkeit nicht einseitig verteilt werden darf und dass zur
Wahrung der Eigenstaatlichkeit neben einer starken bilateralen Bin-
dung auch eine multilaterale Einbettung des kleinen Landes not-
wendig ist, hat Liechtenstein nach der Erfahrung mit Österreich-
Ungarn und dem gescheiterten Versuch, in den Völkerbund aufge-
nommen zu werden, “gelernt”8. Neben einer starken bilateralen aus-
senpolitischen Verbindung mit einem Nachbarstaat hat Liechtenstein
daher stets auch eine Integration auf multilateraler Ebene gesucht.
Die zunehmende Integration in Europa ist mit immer mehr Rechts-
vereinheitlichung und Abgabe staatlicher Kompetenzen verbunden.
Für die Staaten und insbesondere für ein so kleines Land wie Liech-
tenstein ist die Erhaltung der Eigenstaatlichkeit langfristig nur mit
der Abgabe staatlicher Kompetenzen und mit dem (widerrufbaren)
Verzicht auf einen Teil der Souveränität möglich. Oder, positiv aus-
gedrückt: Die Integrationsfähigkeit eines kleinen Staates bestimmt in
hohem Masse seine Eigenständigkeit. Damit hat die Integrationsfähig-
keit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische Seite.

Heute steht Liechtenstein mit zwei Beinen in Europa. Auf der
einen Seite unterhält es ein enges Beziehungsnetz mit dem Nachbar-
staat Schweiz, welches Verträge und Vereinbarungen in den Berei-
chen Zollwesen, Aussenwirtschaft, diplomatische und konsularische
Vertretung, Währung, Post- und Telekommunikationswesen, Nie-
derlassung, direkte Steuern, Bildung, Gesundheit, Sozialversicherung
und andere Versicherungsbereiche usw. umfasst. Auf der anderen
Seite hat es mit dem Beitritt zum EWR-Abkommen9 eine weitgehen-
de Integration mit der EU und ihren Mitgliedsstaaten sowie den
EWR-EFTA-Staaten Norwegen und Island vollzogen. Diese beiden
Rechtskreise bestimmen heute zu einem wesentlichen Teil die liech-
tensteinische Rechtsordnung im allgemeinen und das Immaterialgü-
terrecht im besonderen. Hinzu kommt die globale Einbettung Liech-
tensteins in das Weltwirtschaftssystem als notwendiges drittes
Standbein: Liechtenstein ist Mitglied der WTO10 und damit auch an

___________
8 1920 hatte der künftige Zollvertragspartner Schweiz ein Gesuch um die Aufnahme Liechten-

steins in den Völkerbund eingereicht, das von der Völkerbundsversammlung einhellig (mit
Ausnahme der Schweiz) abgelehnt wurde, da der entscheidende Bericht zum Ergebnis ge-
kommen war, “dass Liechtenstein nicht imstande ist, alle internationalen Verpflichtungen zu
übernehmen, die ihm aufgrund der Völkerbundssatzung zukämen”. Siehe dazu Günther Unser,
Liechtenstein: rühriger Fürst, zögerndes Volk. Der Weg eines europäischen Kleinstaates in die
Vereinten Nationen, Vereinte Nationen 1990, S. 163ff. 164.

9 Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-
Abkommen/EWRA), LGBl. 1995/68. Liechtenstein gehört dem EWR seit dem 1. Mai 1995 an.

10 Abkommen über die Errichtung der Welthandelsorganisation, LGBl. 1997/108. Das WTO-
Abkommen ist für Liechtenstein am 1. September 1996 in Kraft getreten.
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die Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gebunden. Zudem ist das
Land Vertragspartei einer Reihe von internationalen Abkommen
zum Schutz geistiger Eigentumsrechte.

2 VERTRAGLICHE VERBINDUNGEN MIT DER SCHWEIZ

Die enge Anbindung an einen Nachbarstaat bringt es mit sich, dass
das wirtschaftliche Wohlergehen zu einem guten Teil von der Stabili-
tät und Zuverlässigkeit dieses Vertragspartners abhängig ist. Von
1852 bis 1919 war Liechtenstein mit Österreich-Ungarn in einer Zoll-,
Steuer-, Post- und Währungsunion verbunden und hatte einen gro-
ssen Teil der österreichischen Gesetzgebung übernommen11. Durch
diese starke Bindung an die Donaumonarchie hatte sich Liechten-
stein in eine grosse Abhängigkeit zu seinem Nachbarn begeben,
weshalb die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf Österreich-
Ungarn auch vor dem Fürstentum nicht Halt machten. Dies waren
zum einen wirtschaftliche Nachteile wie Arbeitslosigkeit, mangelnde
Rohstoff- und Nahrungsmittelversorgung, der Zusammenbruch der
österreichischen Währung sowie eine hohe Steuerbelastung. Zum
andern hatte der Partner eines Kriegsverlierers auch politische Nach-
teile zu gewärtigen12. 1919 beschloss der liechtensteinische Landtag
die Kündigung des Zollvertrages mit Österreich, woraufhin sich
Liechtenstein bemühte, ein ähnlich enge Vertragsverbindung mit der
Schweiz aufzubauen. Trotz anfänglich eher ablehnender und zö-
gernder Haltung der Schweiz konnte 1923 der Zollvertrag mit der
Schweiz unterzeichnet werden13. Der Vertrag trat am 1. Januar 1924
in Kraft.

___________
11 Zum Zollvertrag mit Österreich Geiger, Geschichte, S. 186ff. Ab 1880 übernahm Österreich

auch die diplomatische Vertretung Liechtensteins (Raton, S. 52).

12 Quaderer, S. 12. Liechtenstein hatte sich während des Ersten Weltkriegs politisch und militä-
risch neutral verhalten, jedoch war die Neutralitätspolitik nicht zuletzt wegen der verwandt-
schaftlichen Beziehungen des Fürstenhauses auch von Rücksicht auf den österreichischen
Vertragspartner geprägt.

13 Vertrag vom 29. März 1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des
Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet (Zollvertrag, ZV) LGBl. 1923/24
mit Änderungen vgl. LGBl. 1951/11, 1964/ 41, 1991/55, 1995/76 und der Zusatzvereinbarung
vom 2. November 1994, LGBl. 1995/77). Zur Haltung der Schweiz siehe Quaderer, S. 14ff. Der
Abschluss des Zollvertrages wurde von schweizerischer Seite vor allem als nachbarschaftliche
Hilfe für das wirtschaftlich arg gebeutelte, in Bedrängnis geratene kleine Liechtenstein gewer-
tet, obwohl sich wohl auch die Schweiz Vorteile von einer so engen Anbindung des liechten-
steinischen Staates erhofft hat. In einem 1923 von Jakob Lorenz für Liechtenstein erstellten
Gutachten über den Zollanschluss an die Schweiz wird festgestellt, dass ein Zollvertrag den
volkswirtschaftlichen Interessen des Landes förderlich sei und aus fiskalischen und volkswirt-
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Mit dem Abschluss des Zollvertrages ist die Schweiz der wich-
tigste bilaterale Vertragspartner Liechtensteins geworden14. Die
Schweiz vertritt Liechtenstein in diplomatischen und konsularischen
Belangen, soweit Liechtenstein seine Vertretung nicht selbst wahr-
nimmt15. Infolge der Kündigung der Wirtschaftsverträge mit Öster-
reich nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Schweizer Franken fort-
an als Zahlungsmittel verwendet und mit dem “Gesetz über die Ein-
führung der Frankenwährung”16 1924 einseitig übernommen. Eine
vertragliche Grundlage der Währungsbeziehungen mit der Schweiz
existiert jedoch erst seit dem Abschluss des Währungsvertrages im
Jahr 198017. Bereits 1920, vor dem Abschluss des Zollvertrages, hatte
Liechtenstein mit der Schweiz einen Postvertrag18 abgeschlossen,
welcher 1978 durch den Post- und Fernmeldevertrag19 ersetzt wurde.
Die Liberalisierung und Privatisierung im Post- und Telekommuni-
kationsbereich hat eine Neuregelung dieser vertraglichen Beziehun-
gen erforderlich gemacht. Der Postvertrag wird auf den 1. April 1999
einvernehmlich aufgelöst und durch neue Vereinbarungen ersetzt.

_________
schaftlichen Gründen eine selbständige Handelspolitik des Landes nicht nützlich sei. Als Part-
ner für einen Zollanschlussvertrag komme nur die Schweiz in Frage. Vgl. Lorenz, Gutachten
über den Zollanschluss Liechtensteins an die Schweiz an den Landtag des Fürstentums
Liechtenstein vom 15. Mai 1923.

14 Literaturauswahl zu den besonderen Beziehungen Liechtensteins zur Schweiz: Dieter J.
Niedermann, Liechtenstein und die Schweiz - Eine völkerrechtliche Untersuchung, LPS 5, Va-
duz 1976; Malunat, S. 159ff.; Markus R. Seiler, Die besonderen Beziehungen der Schweiz mit
dem Fürstentum Liechtenstein, LJZ 1991, S. 101ff.; Markus Büchel, Die besonderen Bezie-
hungen der Schweiz mit dem Fürstentum Liechtenstein, Neues Handbuch der schweizerischen
Aussenpolitik, Bern 1992, S. 1073ff.; Gerard Batliner, Die völkerrechtlichen und politischen Be-
ziehungen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, in: Batliner (Hrsg.), Beiträge zur liechtensteinischen Staatspolitik, LPS 2, Vaduz 1973,
21-48 sowie Sven Bradke und Heinz Hauser, 75 Jahre Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein, Ju-
biläumsschrift im Auftrag der Gesellschaft Schweiz-Liechtenstein, Schriftenreihe der Gesell-
schaft Schweiz-Liechtenstein Nr. 8, St. Gallen 1998.

15 Briefwechsel vom 21. und 24. Oktober 1919, teilweise wiedergegeben in BBl 1919 V 439f.

16 LGBl. 1924/8.

17 Währungsvertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 19. Juni 1980, LGBl. 1981/52. Siehe dazu u.a. Michael Kleine-Hartlage, Der
Währungsvertrag Schweiz-Liechtenstein, Diss., St. Gallen 1988; Emil-Heinz Batliner, Der Wäh-
rungsvertrag Schweiz-Liechtenstein, Vaduz 1981; m.w.Nachw. auch Gey-Ritter, S. 13f. Die Fi-
nanzbeziehungen zwischen der Schweiz und Liechtenstein werden auch regelmässig in den
Berichten der Schweizerischen Bankenkommission behandelt.

18 Übereinkommen betreffend die Besorgung des Post-, Telegraphen- und Telephondienstes im
Fürstentum Liechtenstein durch die schweizerische Postverwaltung und die schweizerische
Telegraphen- und Telephonverwaltung von 1921 (Postvertrag), LGBl. 1922/8.

19 Vertrag vom 9. Januar 1978 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über die Besorgung der Post- und Fernmeldedienste im Fürstentum Liech-
tenstein durch die Schweizerischen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (LGBl. 1978/37).
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Mit der schweizerischen Eidgenossenschaft und ihren Kantonen ver-
bindet Liechtenstein eine Vielzahl weiterer Abkommen20.

2.1 Zollvertrag

2.1.1 Allgemeines

Der Zollvertrag zwischen Liechtenstein und der Schweiz ist die um-
fassendste und bedeutendste vertragliche Verbindung zwischen den
beiden Staaten, der neben der rechtlichen auch eine symbolische Be-
deutung für die engen nachbarschaftlichen Beziehungen zukommt.
Er wurde verschiedentlich geändert und durch Zusatzvereinbarun-
gen ergänzt, bildet jedoch bis heute die massgebliche Rechtsgrundla-
ge für das bilaterale Verhältnis zwischen Liechtenstein und der
Schweiz.

Bezüglich Vertragsschliessung, -änderung, -kündigung (Art.
40 ZV) und schiedsgerichtlicher Schlichtung von Streitigkeiten (Art.
43 ZV) über die Vertragsauslegung (Art. 41 ZV) beruht der Vertrag
auf der Gleichheit beider Partner21. In materieller Hinsicht ist die
Schweiz eindeutig der dominierende Vertragspartner22. Der Vertrag
ist als klassischer Zollanschlussvertrag konzipiert. Dies kommt be-
reits im Vertragstitel zum Ausdruck23. Liechtenstein hat die gesamte
schweizerische Zollgesetzgebung und die übrige zollvertragsbeding-
te Bundesgesetzgebung zu übernehmen und verfügt dabei über
praktisch keine Mitbestimmungsrechte. Ein Mitspracherecht bei der
Änderung oder Neuschaffung zollvertragsrelevanter schweizerischer
Gesetzgebung besteht nicht, nicht einmal im Rahmen eines Ver-
nehmlassungsverfahrens. Von einer Zollunion im klassischen Sinn, in
welcher die Partner gleichberechtigt sind, kann also nicht gesprochen
werden. In dieser Hinsicht ist die liechtensteinische Stellung damit

___________
20 So etwa in den Bereichen Niederlassung und Aufenthalt, Fremdenpolizei, soziale Sicherheit

und Versicherung. Mit den Kantonen bestehen Vereinbarungen im Bildungs- und Gesund-
heitswesen. Liechtenstein ist auch Mitglied der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle
der Heilmittel und jener über die Hochschulbeiträge. Die engen Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarländern gehen über das enge vertragliche Netzwerk hinaus und haben auch
eine gewichtige gesellschaftliche, kulturelle und politische Komponente.

21 Niedermann, Liechtenstein und die Schweiz, S. 92.

22 Zur dominierenden Stellung der Schweiz im Zollvertrag vgl. die Aufstellung bei Niedermann,
Liechtenstein und die Schweiz, S. 89ff.

23 Vertrag...über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet,
vgl. auch Art. 1 Abs. 1 ZV (Hervorhebung hinzugefügt).
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gar noch geringer als die eines Kantons innerhalb des schweizerischen
Staatsgebildes. Die Schweiz ist nicht verpflichtet, ihren Zollvertrags-
partner über geplante Gesetzesänderungen oder -neuschöpfungen zu
informieren24. In einigen Bereichen wird Liechtenstein den schweize-
rischen Kantonen gleichgestellt: Art. 6 ZV weist Liechtenstein hin-
sichtlich der gemäss Art. 4 und 5 ZV anwendbaren Bundesgesetz-
gebung die Stellung eines Kantons zu25.

Durch den Zollvertrag wurden die Zollgrenzen zwischen der
Schweiz und Liechtenstein aufgehoben und im gegenseitigen Ver-
hältnis Abgaben sowie Beschränkungen oder Verbote der Ein- und
Ausfuhr untersagt26. Liechtenstein verpflichtet sich, der gesamten
schweizerischen Zollgesetzgebung sowie der übrigen Bundesgesetz-
gebung, soweit der Zollvertrag ihre Anwendung bedingt, zu unmit-
telbarer Geltung im Land zu verhelfen (Art. 4 ZV). Als Zollvertrag
bezieht sich der Vertrag nur auf den Warenverkehr, Art. 4 geht je-
doch mit seinem Wortlaut von einer weiten Rechtssetzungsbefugnis
der Schweiz aus27. Die in Liechtenstein anwendbaren Bundesgesetze
und völkerrechtlichen Verträge sind in den zwei Anlagen zum Zoll-
vertrag aufgelistet.

Zoll- und Handelsverträge, welche die Schweiz mit Drittstaa-
ten abgeschlossen hat oder noch abschliessen wird, gelten auch für
Liechtenstein (Art. 7 ZV). Art. 8 ZV schränkt die aussenhandelspoliti-
sche Vertragsschlusskompetenz Liechtensteins stark ein: Grundsätz-
lich darf Liechtenstein mit keinem Drittstaat selbständig Zoll- und
Handelsverträge abschliessen (Abs. 1). Die Schweiz ist ermächtigt,
Liechtenstein beim Abschluss solcher Verträge zu vertreten und sie
mit Wirksamkeit für Liechtenstein abzuschliessen (Abs. 2)28.

___________
24 Sie informiert aber in Einzelfällen, insbesondere auch dann, wenn die Gesetzgebungen in

Liechtenstein und in der Schweiz aufeinander abgestimmt werden müssen. Bei der nun regel-
mässigen Bereinigung der Anlagen des Zollvertrags und weiterer bilateraler Verträge (siehe
dazu weiter unten in diesem Abschnitt) hat Liechtenstein in der Praxis aber ein Mitsprache-
recht.

25 Siehe auch Art. 27ff. ZV, welche die “Verfolgung und Bestrafung von Widerhandlungen gegen
die in Liechtenstein anwendbare Bundesgesetzgebung” regeln und dazu die Zuständigkeit
schweizerischer Appellations- und Revisionsinstanzen festlegen. Dazu auch Batliner, S. 34.

26 Art. 1 Abs. 2 ZV.

27 Es geht um Bestimmungen aus folgenden Bereichen: Zollwesen, Kriegsmaterial, Kriegsvorsor-
ge und Vorratshaltung, Lebensmittelverkehr, Veterinärkontrollen, Gifte, Heilmittel (Interkanto-
nale Vereinbarung, bei welcher Liechtenstein Mitglied ist), Betäubungsmittel, Stempelsteuer,
Tabak, Alkohol, Umweltschutz, Niederlassung und Aufenthalt. Einen Überblick über den Um-
fang der anwendbaren Bundesgesetzgebung gibt die Anlage I zum Zollvertrag, vgl. die zuletzt
aktualisierte Fassung in LGBl. 1998/169 (mit Stand der schweizerischen Gesetzgebung vom
30. Juni 1998).

28 Vorgängig anzuhören ist die liechtensteinische Seite nur beim Abschluss von Handels- und
Zollverträgen mit Österreich (Art. 8 Abs. 3 ZV).
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Art. 8 ZV erfuhr eine erste Relativierung durch den 1991 ein-
gefügten Art. 8bis ZV29, der Liechtenstein erlaubt, internationalen
Übereinkommen und Organisationen selbständig beizutreten, sofern
die Schweiz diesen ebenfalls angehört. Nachdem die Verhandlungen
über die Errichtung eines Europäischen Wirtschaftsraumes in Gang
gekommen waren, hatte Liechtenstein erklärt, dass es bei einem sol-
chen Abkommen eigener Vertragsstaat werden wollte. Angestrebt
wurde auch die selbständige Mitgliedschaft bei der EFTA, welche
nach einem liechtensteinischen Beitrittsgesuch 1991 vom EFTA-
Ministerrat beschlossen wurde30. Infolge des EWR-Beitritts Liechten-
steins, welchen die Schweiz aufgrund des negativen Ausgangs ihrer
Volksabstimmung nicht vollziehen konnte, musste der Zollvertrag
erneut angepasst werden. Gemäss Art. 8bis Abs. 2 ZV kann Liechten-
stein nun auch Übereinkommen und Organisationen beitreten, denen
die Schweiz nicht angehört, es bedarf dazu aber einer besonderen
Vereinbarung zwischen der Schweiz und Liechtenstein. So wurde ei-
ne Vereinbarung zum Zollvertrag31 abgeschlossen, in deren Rahmen
neu und deutlich auch im Interesse Liechtensteins eine Gemischte
Kommission errichtet wurde, in welcher die beiden Seiten gleichbe-
rechtigt vertreten sind.

Ein Vergleich des Zollvertrags mit den Freihandelsabkommen
und Zollunionsverträgen aus jüngerer Zeit zeigt, dass sich diese Ab-
kommen längst nicht mehr nur auf den Warenverkehr beschränken.
Sie enthalten neben den Regelungen über den Warenverkehr Vor-
schriften über den Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, Wettbe-
werbsregeln (z.B. Bestimmungen über öffentliche Submissionen,
Monopole, Dumping, Steuern und Subventionen) und nicht zuletzt
Regelungen über den Schutz geistiger Eigentumsrechte32. Obwohl

___________
29 LGBl. 1991/55. Der Vertrag über die Änderung des Zollvertrages wurde am 26. November

1990 unterzeichnet und trat nach beidseitiger Ratifikation am 28. August 1991 in Kraft.

30 Als die EFTA gegründet wurde, wollte Liechtenstein ebenfalls Mitglied der Freihandelsassozia-
tion werden, doch der liechtensteinische Wunsch wurde - selbst bei einem Verzicht auf das
Stimmrecht - nicht akzeptiert. Das EFTA-Übereinkommen galt danach für Liechtenstein über
ein zwischen den EFTA-Staaten und Liechtenstein bestehendes Protokoll, gemäss welchem
das EFTA-Übereinkommen auf Liechtenstein so lange Anwendung finden würde, als es mit der
Schweiz eine Zollunion bildet und die Schweiz, welche Liechtenstein in den Belangen des
EFTA-Vertrages vertritt, Mitglied der Freihandelsassoziation ist. Vgl. Gey-Ritter, S. 21 und 31.

31 LGBl. 1995/76. Um den Beitritt Liechtensteins zum EWR-Abkommen zu ermöglichen, schlos-
sen die Schweiz und Liechtenstein am 2. November 1994 eine Vereinbarung, gemäss welcher
in Liechtenstein EWR-Recht und Zollvertragsrecht nebeneinander zur Anwendung kommen
(LGBl. 1995/77). Die Änderung des Zollvertrages und die Vereinbarung zwischen der Schweiz
und Liechtenstein bezüglich des EWR-Beitritts traten gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen am
1. Mai 1995 in Kraft.

32 Z.B. der EG-Vertrag, das EFTA-Übereinkommen, das Freihandelsabkommen der Schweiz mit
der EWG von 1972 oder die EFTA-Freihandelsabkommen mit Drittstaaten.
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der Zollvertrag im Prinzip nicht über den Warenverkehr hinausgeht,
hatte Liechtenstein die Anwendung zahlreicher Teile der schweizeri-
schen Wirtschaftsgesetzgebung sicherzustellen, um die Umgehung
der eidgenössischen wirtschaftspolitischen und -polizeilichen Mass-
nahmen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden33.

Da der Zollvertrag auf den Warenverkehr beschränkt ist, um-
fasst die Vertretungsbefugnis der Schweiz beim Abschluss von Han-
delsverträgen auch nur den Bereich des Warenverkehrs. So hatte die
Schweiz in den GATT-Verhandlungen der Uruguay-Runde, die zur
Unterzeichnung des WTO-Abkommens führten, nicht automatisch
über den Zollvertrag ein Mandat, da die Verhandlungen Dienstlei-
stungen (GATS-Abkommen) und geistiges Eigentum (TRIPS-
Abkommen) mit umfassten34. Ähnliches gilt für das EWR-
Abkommen, das neben dem Warenverkehrsbereich auch den
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Personenfreizügigkeit
regelt und Bestimmungen über flankierende Politiken enthält35. Im
bilateralen Verhältnis mit der Schweiz hat die Beschränkung des
Zollvertrags auf den Warenverkehr öfters zu Unklarheiten und Pro-
blemen geführt36.

Die liechtensteinische Regierung hat die aufgrund des Zollver-
trages in Liechtenstein anwendbaren Erlasse der Bundesgesetzge-
bung und die geltenden Staatsverträge in geeigneter Weise öffentlich

___________
33 Niedermann, Verhältnis, S. 908.

34 Liechtenstein trat in der Folge dem GATT 1947 als selbständiges Mitglied bei und unterzeich-
nete das WTO-Abkommen selbst. Siehe dazu ausführlich Bruha/Gey-Ritter, S. 171ff.

35 In den EWR-Verhandlungen trat Liechtenstein als selbständiger Verhandlungspartner auf und
wurde schliesslich ohne die Schweiz Vertragspartei des Abkommens.

36 Nach der Einführung der Mehrwertsteuer in der Schweiz ging der zuständige Bundesrat davon
aus, dass diese in Liechtenstein automatisch auch anwendbar sei, da Liechtenstein zuvor die
schweizerische Warenumsatzsteuer angewendet hatte. Die Anwendung des Bundesratsbe-
schlusses über die Warenumsatzsteuer vom 29. Juli 1941 wurde interessanterweise vom
Landtag beschlossen (gestützt auf Art. 4 und 10 ZV sowie Art. 3 EGV, was eigentlich keines
Landtagsbeschlusses bedurft hätte) und anschliessend von der Regierung kundgemacht
(LGBl. 1941/21). Da die Mehrwertsteuer auch Dienstleistungen besteuern sollte, betrachtete
Liechtenstein die entsprechenden schweizerischen Bestimmungen nicht als Zollvertragsmate-
rie (Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zum
Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
betreffend die Mehrwertsteuer im Fürstentum Liechtenstein und zur Vereinbarung zum Vertrag
betreffend die Mehrwertsteuer, Nr. 116/1994, S. 3). Liechtenstein schloss daraufhin mit der
Schweiz einen Vertrag über die Mehrwertsteuer und eine dazugehörige Vereinbarung (LGBl.
1995/30 und 31), worin es sich zur Übernahme der materiellen Bestimmungen der schweizeri-
schen Mehrwertsteuer verpflichtete. In der Folge wurde ein eigenes Mehrwertsteuergesetz er-
lassen (vgl. dazu das liechtensteinische Gesetz vom 24. November 1994 über die Mehrwert-
steuer (MWSTG), LGBl. 1994/84). Der Vollzug der Mehrwertsteuervorschriften erfolgt parallel:
Die liechtensteinische Steuerverwaltung ist für die Einhebung der Mehrwertsteuer auf Umsät-
zen von Steuerpflichtigen, die ihren Sitz in Liechtenstein haben zuständig, die Steuer auf Ein-
fuhren wird von der schweizerischen Zollverwaltung erhoben und später nach einem festge-
legten Schlüssel unter den beiden Vertragsstaaten verteilt.
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bekanntzumachen. Die Anlagen zum Zollvertrag enthalten die in
Liechtenstein anzuwendende Bundesgesetzgebung (Anlage I) sowie
die Staatsverträge (Anlage II). Im Zusammenhang mit der anwend-
baren Bundesgesetzgebung und ihrer Kundmachung haben sich in
der Vergangenheit zwei Problemfelder ergeben: Die Bestimmung des
anwendbaren Rechts sowie die Kundmachung.

Der Zollvertrag enthält keine Verfahrensbestimmungen, mit-
tels welchen das anwendbare schweizerische Recht bestimmt wird.
Vor allem der schweizerische Vertragspartner war der Ansicht, dass
Art. 4 und 10 ZV dahingehend interpretiert werden müssten, dass
allein der schweizerische Bundesrat das anwendbare Recht bestim-
me37. Mit der Zeit wurden die immer wieder entstehenden Abgren-
zungsprobleme im gegenseitigen Gespräch gelöst. Inbesondere der
liechtensteinische EWR-Beitritt hat zu einer substantiellen Stärkung
der liechtensteinischen Position bei der Festlegung des anwendbaren
Rechts geführt, das heute in bilateralen Konsultationen bestimmt
wird.

Die Kundmachung der gemäss Zollvertrag anwendbaren
schweizerischen Rechtsvorschriften und Staatsverträge konnte lange
nicht befriedigend gelöst werden, was eine Rechtsunsicherheit über
das anwendbare Recht zur Folge hatte38. Aufgrund einer Entschei-
dung des liechtensteinischen Staatsgerichtshofs wurde am 19. Febru-
ar 1996 die Nichtanwendbarkeit bestimmter schweizerischer Gesetze
sowie die Aufhebung einzelner Passagen des Einführungsgesetzes
zum Zollvertrag festgestellt39. Wenig später wurde ein Gesetz über
die Kundmachung der in Liechtenstein anwendbaren schweizeri-
schen Rechtsvorschriften erlassen, um den verfassungsrechtlichen

___________
37 Art 10 Abs. 1 ZV besagt: “Alle Ergänzungen und Abänderungen der in Anlage I erwähnten

Bundesgesetzgebung und der in Anlage II erwähnten Staatsverträge werden vom Schweizeri-
schen Bundesrate der Fürstlichen Regierung mitgeteilt und von ihr ebenfalls öffentlich be-
kanntgemacht” (Hervorhebung hinzugefügt). Als 1933 der Schweizer Bundesrat die Lotteriege-
setzgebung in Liechtenstein ohne Konsultation der Regierung anwendbar erklärte, wehrte sich
die liechtensteinische Regierung gegen dieses Vorgehen, lenkte aber schliesslich in der ge-
genständlichen Frage ein. Siehe dazu m.w.Nachw. Frick, S. 33f.

38 Siehe die Entscheidung des Staatsgerichtshofes von 1990, in der grundsätzlich die Publikation
in vollem Wortlaut der anwendbaren eidgenössischen Rechtsvorschriften für notwendig erach-
tet wird (LES 1990, S. 7). Die Anlage I des ZV, in welcher das anwendbare Bundesrecht ver-
zeichnet ist, war zu dieser Zeit letztmals 1979 nachgeführt, die für Liechtenstein anwendbare
Umweltschutzgesetzgebung 1987 kundgemacht worden. Vgl. aber auch die Vorschriften in Art.
2 und 4 des Einführungsgesetzes zum Zollvertrag (EGZV, LGBl. 1924/11).

39 Der Staatsgerichtshof bezeichnete Art. 2 Abs. 2 EGZV, gemäss welchem später anwendbare
Erlasse und Verträge (d.h. solche, die nach dem Inkrafttreten des Zollvertrages zum anwend-
baren schweizerischen Recht hinzukommen) zur gleichen Zeit wie in der Schweiz und ohne
weiteres in Liechtenstein in Kraft treten sollen, als verfassungswidrig. Vgl. LGBl. 1996/40.
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Vorschriften Genüge zu tun40. Die liechtensteinische Regierung hatte
binnen eines Jahres nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, d.h. bis
zum 1. September 1997, die in Liechtenstein anwendbaren schweize-
rischen Rechtsvorschriften kundzumachen41. Die längst überfälligen
Bereinigungen der Anlagen des Zollvertrages, welche die anwendba-
ren Rechtsvorschriften enthalten, mussten durchgeführt werden42. In
Konsultation werden die Anlagen nun regelmässig und mehrmals
jährlich aktualisiert und veröffentlicht.

Das Einführungsgesetz zum Zollvertrag enthält Ausführungs-
bestimmungen, die das anwendbare Bundesrecht (Inkrafttreten, Be-
kanntmachung usw.), die Zuständigkeit der Behörden, Regelungen
über Verwaltungsverfahren und Gerichtsbarkeit sowie Bestimmun-
gen über “besondere Verwaltungszweige”43 betreffen.

2.1.2 Vorschriften über geistige Eigentumsrechte

Art. 5 ZV bestimmt:

“Das Fürstentum Liechtenstein wird, sofern es der Schweizerische
Bundesrat als notwendig erachten sollte, für das Gebiet des Fürstentums

1. die Bundesgesetzgebung über gewerbliches, literarisches und künstle-
risches Eigentum, sowie alle andern bei ihrer Handhabung subsidiär
anwendbaren bundesgesetzlichen Erlasse für das Gebiet des Fürsten-
tums in Kraft setzen und die gemäss diesen Gesetzen und den auf sie
bezüglichen eidgenössischen Verordnungen sich ergebende Zustän-
digkeit der Bundesbehörden auch für das liechtensteinische Landes-
gebiet anerkennen;

2. die internationalen Übereinkünfte über gewerbliches, literarisches
und künstlerisches Eigentum, denen die Schweiz angehört, sowie die
von der Schweiz über diese Rechtsgebiete mit andern Ländern getrof-
fenen Sondervereinbarungen im Sinne des Artikels 7 des Vertrages
zur Anwendung bringen.

___________
40 LGBl. 1996/122. Dieses Gesetz betrifft nicht nur die Kundmachung von aufgrund des Zollver-

trags anwendbarer Bundesgesetzgebung, sondern auch die Veröffentlichung von anwendba-
ren Rechtsvorschriften aufgrund anderer Verträge mit der Schweiz, wie z.B. dem Patent-
schutzvertrag und dem Währungsvertrag (Art. 2). Subsidiär gilt das Kundmachungsgesetz vom
17. April 1985 (LGBl. 1985/41).

41 Vgl. Art. 8 und 10 des Gesetzes.

42 Gleichzeitig wurden auch die Anlagen weiterer bilateraler Verträge, wie z.B. des Patentschutz-
vertrages vom 22. Dezember 1978 (LGBl. 1980/31), bereinigt.

43 Art. 18ff. Es folgen Vorschriften über Edelmetalle, das Alkoholmonopol, die Stempel- und
Couponsteuer, über gefährliche Epidemien, den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsge-
genständen, die Bekämpfung von Tierseuchen, der Reblaus, fremdenpolizeiliche Bestimmun-
gen, fabrikgesetzliche Vorschriften und solche über die Ein- und Ausfuhr.
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Die Schweizerische Eidgenossenschaft wird, falls das Fürstentum
Liechtenstein seinerseits vorher den Willen bekunden sollte, die in ge-
genwärtigem Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen für das liech-
tensteinische Gebiet anzuerkennen und die erwähnten internationalen
Vereinbarungen im Fürstentum anzuwenden, zu einer entsprechenden
Regelung jederzeit Hand bieten.”

Diese Vorschrift war nicht dazu geeignet, nach dem Inkrafttre-
ten des Zollvertrages in Liechtenstein eine neue Rechtslage zu gestal-
ten, da ihr die Bestimmtheit fehlte. Dies im Unterschied zu Art. 4 ZV,
der die im Vertragsanhang aufgeführte Zollgesetzgebung und weite-
re Teile des Bundesrechts direkt in Liechtenstein anwendbar machte.
Art. 5 ZV ist programmatischer Natur und kann nicht als self-
executing Bestimmung und damit auch nicht als unmittelbar an-
wendbar betrachtet werden. Die Zielsetzung des Art. 5 ZV scheint
ohnehin nicht die Schaffung eines einheitlichen Immaterialgüter-
rechtsschutzes in beiden Ländern zu sein, sondern eher die Vermei-
dung von Problemen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr, die
bei einem starken Gefälle des Schutzniveaus auftreten können. In
Liechtenstein stand ja zur Zeit des Abschlusses des Zollvertrages im
Bereich des Immaterialgüterrechts lediglich ein Markenschutzgesetz
in Kraft44.

Liechtenstein ist gemäss Art. 5 ZV verpflichtet, die Bundesge-
setzgebung und die von der Schweiz eingegangenen internationalen
Abkommen über geistiges Eigentum in Kraft zu setzen, falls dies der
schweizerische Bundesrat für notwendig erachten sollte. Damit sollte
sichergestellt werden, dass in Liechtenstein ein umfassender Immate-
rialgüterrechtsschutz geschaffen wird. Denn falls nach Aufhebung
der Zollgrenzen zwischen den beiden Ländern in Liechtenstein kein
oder nur ein viel geringerer Immaterialgüterschutz bestehen würde,
würden einerseits die in der Schweiz erlangten Schutzrechte in
Liechtenstein nicht geachtet, andererseits könnten dank der offenen
Grenze in Liechtenstein unter Verletzung schweizerischer Schutz-
rechte hergestellte Güter ungehindert in die Schweiz gelangen, was
zu Wettbewerbsnachteilen für die schweizerischen Unternehmen
und anderen Schutzrechtsinhaber führen würde. Aus schweizeri-
scher Sicht erschien es dabei sicher am günstigsten, wenn Liechten-
stein die betreffende Bundesgesetzgebung einfach übernehmen und
den einschlägigen internationalen Abkommen synchron beitreten

___________
44 Becchio (S. 8) bezeichnet hingegen die Schaffung eines einheitlichen Schutzgebietes als Ziel

von Art. 5 ZV.



82

würde. Eine solche Verpflichtung geht jedoch aus Art. 5 ZV nicht
hervor. Aus der Formulierung “sofern es der Schweizerische Bundes-
rat als notwendig erachten sollte” ist zu erkennen, dass eine Identität
der Gesetzgebung grundsätzlich nicht als erforderlich angesehen
wurde. Ansonsten hätte das Immaterialgüterrecht auch nach dem
Muster des Art. 4 ZV erfasst werden können. Auch aus liechtenstei-
nischer Sicht hätte sich die Schaffung eines einheitlichen immaterial-
güterrechtlichen Schutzgebietes als sinnvoll erweisen können. Art. 5
ZV verpflichtet daher auch die Schweiz, zu einer “entsprechenden
Regelung” Hand zu bieten.

Seit Bestehen des Zollvertrags wurden von schweizerischer
Seite keine Schritte zur Durchsetzung dieser Bestimmung unter-
nommen, die Liechtenstein zur Übernahme schweizerischen Immate-
rialgüterrechts gezwungen hätten. Im Patentbereich hatte sich Liech-
tenstein mehrmals um eine Regelung hinsichtlich eines einheitlichen
Schutzgebietes bemüht. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepar-
tement (EJPD) hatte im Laufe der Jahre mehrere Vorschläge zum Ab-
schluss eines Staatsvertrages unterbreitet, nach welchen Liechten-
stein in patentrechtlicher Hinsicht die Stellung eines Kantons einge-
nommen hätte45. Damit wäre die Bundesgesetzgebung in weiten
Bereichen des Immaterialgüterrechts zu anwendbarer Gesetzgebung
im Sinne des Art. 4 ZV erhoben worden, womit Liechtenstein seine
Justizhoheit in diesem Bereich verloren hätte. Liechtenstein stand
den Vorentwürfen aus Souveränitätsgründen stets ablehnend gegen-
über, so dass es bis 1977 nie zur Aufnahme formeller Verhandlungen
kam. Zum Abschluss eines Staatsvertrages, der Liechtenstein und die
Schweiz zu einem einheitlichen Patentschutzgebiet erklärte, kam es
erst 197846.

Als Übergangsregelung bestimmt Art. 108 EGZV:
“Bis zum Erlass liechtensteinischer Gesetze über den Schutz des

gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums gemäss Art. 5
des Zollvertrages kann der in der Schweiz nach der dortigen Gesetzge-
bung erworbene Schutz auch im Inlande zivil- und strafrechtlich vor den
hiesigen Gerichten geltend gemacht werden.

Diese Bestimmung gilt rückwirkend vom 1. Dezember 1923 an.”

___________
45 Ein im Jahre 1931 ausgearbeiteter Vorschlag für einen Staatsvertrag sah die Vereinheitlichung

des Patentrechtes sowie des Muster- und Modellrechts vor. Weitere Vorentwürfe aus den 60er
Jahren umfassten nur noch das Patentrecht. Vgl. RF 111/90/1-119, Rech.ber. 1951, S. 48, 84
sowie Bericht und Antrag Patentschutzvertrag, S. 4.

46 Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag) vom 22. Dezember 1978 (LGBl.
1980/31). Siehe ausführlich unten 2.2.
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Auch Art. 108 EGZV unterstützt das soeben dargelegte Ver-
ständnis von Art. 5 ZV, dass Liechtenstein verpflichtet war, neben
dem Markenschutzgesetz weitere immaterialgüterrrechtliche Be-
stimmungen zu erlassen, nicht aber die schweizerische Gesetzgebung
unverändert übernehmen bzw. inhaltsgleiche liechtensteinische Ge-
setze erlassen musste. Nach der Ratifikation des Zollvertrages erliess
Liechtenstein 1928 weitere Rechtsakte über den Schutz geistiger Ei-
gentumsrechte, namentlich ein Urheberrechts-, ein Patent- sowie ein
Muster- und Modellgesetz47, welche allesamt Rezeptionen der da-
mals geltenden schweizerischen Gesetze waren. Nach schweizeri-
schem Vorbild wurde gleichzeitig auch ein neues Markenschutzge-
setz geschaffen48. Die Schaffung dieser Gesetze war im übrigen schon
seit einigen Jahren vorbereitet worden, da sie Voraussetzung für den
angestrebten Beitritt zu den internationalen Konventionen über den
Schutz geistiger Eigentumsrechte waren49. Zudem bestimmte auch
die liechtensteinische Landesverfassung von 1921, dass das Urheber-
recht50 wie auch “die Zulässigkeit ausschliesslicher Handels- und
Gewerbeprivilegien für eine bestimmte Zeit”51 gesetzlich zu regeln
seien. 1927 berichtete die Regierung von der Fertigstellung der Ge-
setzesentwürfe über den Erfindungsschutz, das Urheberrecht, den
Muster- und Modell- sowie den Markenschutz52. Nach erster und
zweiter Lesung im Landtag wurden alle vier Gesetze einstimmig
verabschiedet. Der Landtagspräsident53 hob den gleichen Charakter

___________
47 Gesetz vom 26. Oktober 1928 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst

(URG), LGBl. 1928/12; Gesetz vom 26. Oktober 1928 betreffend die Erfindungspatente, LGBl.
1928/11 und Gesetz vom 26. Oktober 1928 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle
(MMG), LGBl. 1928/14.

48 Gesetz vom 26. Oktober 1928 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der
Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Aufzeichnungen, LGBl. 1928/13.

49 Der Rechenschaftsbericht der Regierung aus dem Jahre 1922 erwähnt Verhandlungen
bezüglich eines Beitritts zu den internationalen Vereinigungen zum Schutz des geistigen Ei-
gentums - gemeint sind wohl der Pariser Verband zum Schutz des gewerblichen und der Ber-
ner Verband zum Schutz des literarischen und künstlerischen Eigentums. Diese befänden sich
allerdings infolge des Fehlens eines zeitgemässen Patent- und Literaturschutzes in der
Schwebe und könnten erst nach glücklicher Beendigung der Zollvertragsangelegenheiten ab-
geschlossen werden. Interessanterweise wollte Liechtenstein diesen Verbänden weniger we-
gen des Schutzes geistiger Eigentumsrechte als Stärkung seiner Eigenstaatlichkeit beitreten.
Siehe Rech.ber. 1922, 2. Teil, S. 18.

50 Art. 34 LV, LGBl. 1921/15.

51 Art. 36 LV.

52 Rech.ber. 1927, S. 52.

53 Vgl. die Ausführungen des Landtagspräsidenten in den Sitzungen vom 20.8.1928 (erste
Lesung) und 31.8.28 (zweite Lesung). Zur Diskussion gestellt wurde auch die Frage, ob ein ei-
genes Amt für geistiges Eigentum geschaffen werden sollte. Falls ja, sollte dies einem beste-
henden “Bureau” angeschlossen werden. Es wurde jedoch kein diesbezüglicher Vorschlag
gemacht, sondern die Regelung der Regierung überlassen.
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der Gesetze hervor und bezeichnete ihre Einführung als zweckdien-
lich, da die Bestimmungen den schweizerischen entsprächen. Die
provisorische Lösung des Art. 5 ZV solle nun durch einen definitiven
Zustand abgelöst werden. Die Schaffung dieser Gesetze wurde als
dringend notwendig angesehen. Sie ermöglichten nicht nur den An-
schluss Liechtensteins an die internationalen Konventionen, sondern
bedeuteten auch willkommene finanzielle Einnahmen54.

Obwohl die Gesetze von 1928 mit den schweizerischen Vor-
schriften materiell identisch waren, handelte es sich um eigenständi-
ges liechtensteinisches Recht. Die Übernahme der schweizerischen
Immaterialgüterrechtsgesetzgebung ist nicht vergleichbar mit der
Übernahme der Bundesgesetzgebung nach Art. 4 ZV. Der Vollzug
der letzteren erfolgt in der Regel durch schweizerische Behörden
(z.B. die Zollverwaltung) und die Gerichtsbarkeit liegt in zweiter und
letzter Instanz bei schweizerischen Gerichten55. Zur Registrierung
von Marken, Mustern und Modellen hingegen ist eine liechtensteini-
sche Amtsstelle zuständig und der Rechtsschutz erfolgt durch liech-
tensteinische Gerichtsinstanzen. Anders verhält es sich im Pa-
tentrecht. Liechtenstein hatte zwar 1928 ein eigenes Patentgesetz er-
lassen, jedoch keinerlei Ausführungsbestimmungen, die eine
zuständige Amtsstelle bezeichnet, das Verfahren im einzelnen be-
stimmt und die Gebühren festgelegt hätten. Deshalb konnte das
liechtensteinische Patentgesetz von 1928 materiell nie angewendet
werden56. Art. 108 EGZV, nach dem bis zum Erlass liechtensteini-
scher Immaterialgüterrechtsgesetzgebung die nach der Bundesge-
setzgebung erworbenen Schutzrechte auch in Liechtenstein zivil-
und strafrechtlich geltend gemacht werden können, konnte deshalb
im Patentbereich bis zum Inkrafttreten des bilateralen Patentschutz-
vertrages im Jahre 1980 Geltung beanspruchen. Die von der Schweiz
bis dahin erteilten Patente galten also auch in Liechtenstein. In Bezug
auf das Urheber-, Muster- und Modell- und Markenrecht war Art.
108 EGZV hingegen nur bis zum Erlass der Gesetze aus dem Jahr
1928 anwendbar57.

___________
54 Rech.ber. 1928, 19, S. 24.

55 Art. 27ff. ZV: Kantonsgericht St. Gallen bzw. Bundesgericht in Lausanne.

56 So auch Becchio, S. 13.

57 Allerdings konnte die Autorin keine marken- und modellrechtlichen Vollzugsverordnungen und
Gebührenordnungen finden, die vor den 1964 erlassenen Verordnungen (vgl. die Vollzie-
hungsverordnungen zum Markenrecht bzw. Muster- und Modellrecht, LGBl. 1964/39 bzw.
1965/28) existierten. Es ist aber davon auszugehen, dass von Anfang an Gebührenregelungen
existierten, welche kurz nach dem Erlass der Marken- und Mustergesetzgebung von der Regie-
rung getroffen wurden. Anlässlich der Landtagsberatung der Abänderung des Markengesetzes
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2.2 Patentschutzvertrag

Die Geltung von Patenten ist auf das Gebiet des Staates beschränkt,
der sie erteilt hat. Liechtenstein hatte zwar 1928 ein Patentgesetz er-
lassen, dieses jedoch nie mit Ausführungsbestimmungen versehen,
nach welchen ein bestimmtes liechtensteinisches Amt nationale Pa-
tente hätte erteilen können. Galten in Liechtenstein also keinerlei Pa-
tente? Der 1923 abgeschlossene Zollvertrag bestimmte im bereits zi-
tierten Art. 5, dass Liechtenstein, sofern es der Schweizerische Bun-
desrat für notwendig erachten werde, die Bundesgesetzgebung über
geistige Eigentumsrechte sowie die sich daraus ergebende Zustän-
digkeit der schweizerischen Behörden anzuerkennen habe. Der Bun-
desrat machte von dieser Ermächtigung wie erwähnt keinen Ge-
brauch und Liechtenstein erliess fünf Jahre später vier Immaterialgü-
terrechtsgesetze zum Schutz von Marken, Patenten, Mustern und
Modellen sowie Urheberrechten. Mit Ausnahme des Patentrechts
kamen diese Gesetze auch zur Anwendung. Die als Übergangsrege-
lung gedachte Bestimmung des Art. 108 EGZV galt hingegen im Pa-
tentbereich weiter. Danach konnten Patente, die gemäss der eidge-
nössischen Gesetzgebung in der Schweiz erworben wurden, auch in
Liechtenstein zivil- und strafrechtlich geltend gemacht werden. Der
Schutz schweizerischer Patente erstreckte sich also nach dem Inkraft-
treten des Zollvertrages einseitig nach Liechtenstein.

Liechtenstein hatte wie erwähnt nach dem Inkrafttreten des
Zollvertrages mehrmals versucht, mit der Schweiz eine vertragliche
Übereinkunft über den Patentschutz zu treffen. Es war jedoch nie zu
eigentlichen Verhandlungen gekommen58. 1973 unterzeichnete

_________
1952 wurde festgestellt, dass bereits ein Vierteljahrhundert seit der letzten Gebührenfestset-
zung für Markenangelegenheiten vergangen sei und die Schweiz seither ihre Gebühren bereits
um das Doppelte erhöht habe. In Zukunft sollten die Gebühren im Verordnungswege festgelegt
werden (vgl. LGBl. 1952/24). Eine neue Gebührenregelung solle es auch im Muster- und Mo-
dellschutz geben (LGBl. 1952/25). Vgl. dazu LTP vom 7. August 1952. Der Rechenschaftsbe-
richt der Regierung von 1965 berichtet (S. 62), dass 1930 die erste Fabrik- und Handelsmarke
im liechtensteinischen Markenregister eingetragen wurde. Vermutlich hat man sich bis zum
Erlass einer Verordnung an den schweizerischen Verfahrensvorschriften orientiert. Nicht ein-
deutig eruierbar ist, seit wann es ein liechtensteinisches Amt für geistiges Eigentum gab. Las-
sen die Aussagen des Landtagspräsidenten im Jahre 1928 noch darauf schliessen, dass es zu
dieser Zeit noch kein solches Amt gab, so ist es in den Regierungsakten seit den 30er Jahren
erwähnt. Seit 1933 war Liechtenstein Mitglied des Pariser Verbands (PVÜ), des Madrider Ab-
kommens über die internationale Eintragung von Marken und des Haager Abkommens über
die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle. Da diese Abkommen die
Existenz eines national zuständigen Amtes vorschreiben, darf man annehmen, dass dieses
Amt kurz nach der Schaffung der neuen Gesetze 1928 und kurz vor dem Beitritt zu den inter-
nationalen Abkommen im Jahre 1933 geschaffen wurde.

58 Zu den Gründen oben 2.1.2.
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Liechtenstein das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)59. Das
EPÜ richtete ein Europäisches Patentamt ein, welches befugt ist, bei
Erfüllung der formellen und materiell-rechtlichen Erfordernisse des
Übereinkommens ein europäisches Patent zu erteilen. Es handelt sich
dabei jedoch nicht um ein einheitliches Schutzrecht, das in allen EPÜ-
Vertragsstaaten automatisch einheitlichen Schutz geniesst. Der Pa-
tentschutz erstreckt sich nur auf diejenigen Vertragsstaaten, für wel-
che der Schutz gefordert und auch erteilt wurde. Ein europäisches
Patent unterliegt nur bezüglich formaler Gültigkeit, Schutzumfang
und -dauer den gemeinsamen EPÜ-Vorschriften, ansonsten jedoch
den (zum Teil unterschiedlichen) Vorschriften der nationalen Patent-
gesetzgebung. Beim europäischen Patent handelt es sich demnach
um ein Bündel nationaler Patente60.

Zudem plante Liechtenstein den Beitritt zum Patentzusam-
menarbeitsvertrag (PCT)61. Die PCT-Vertragsstaaten bilden einen
Verband zur Zusammenarbeit bei der Einreichung, der Recherche
und der Prüfung von Patentanmeldungen. Bei den nationalen Pa-
tentbehörden der Vertragsstaaten können Patentanmeldungen als in-
ternationale Anmeldungen eingereicht werden62. Sind die Former-
fordernisse des PCT erfüllt, hat ein international angemeldetes Patent
die Wirkung einer vorschriftsgemässen nationalen Anmeldung in je-
nen PCT-Staaten, die vom Anmelder benannt wurden. Das Ertei-
lungsverfahren findet nach nationalem Recht der PCT-
Vertragsstaaten selbst statt63. Sowohl der PCT als auch das EPÜ ver-
langen, dass die Vertragsstaaten ein eigenes Patentschutzsystem ha-
ben. Sie können sich aber auch mit anderen Staaten zu einem regio-
nalen Patentschutzgebiet zusammenschliessen64.

In jedem Fall musste also die patentrechtliche Situation Liech-
tensteins geklärt werden. Bis anhin wurden aufgrund vom Art. 108
EGZV die schweizerischen Patente einseitig von Liechtenstein aner-
kannt. Diese Rechtslage erschien aus verschiedenen Gründen unbe-

___________
59 Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkom-

men/EPÜ) vom 5. Oktober 1973 (LGBl. 1980/34/1), das für Liechtenstein am 1. April 1980 in
Kraft getreten ist.

60 Zum EPÜ Lutz/Heinzelmann, S. 52; zu Wirkung und Schutzbereich europäischer Patente siehe
Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, S. 335ff.

61 LGBl. 1980/35.

62 Für Mitglieder des EPÜ ist dies auch über das Europäische Patentamt möglich.

63 Zu Zusammenhängen der PVÜ, des PCT und des EPÜ sowie zu den Erfordernissen und zum
Verfahrensablauf einer internationalen Patentanmeldung Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, S. 27ff.

64 Vgl. Präambel und Art. 45 Abs. 1 PCT. Das EPÜ bezeichnet sich als Sonderabkommen im
Sinne von Art. 19 PVÜ und als regionalen Patentvertrag im Sinne von Art. 45 Abs. 1 PCT (vgl.
Präambel zum EPÜ).
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friedigend. So mussten Personen mit Sitz in Liechtenstein, die ein in
Liechtenstein anerkanntes (d.h. ein schweizerisches) Patent registrie-
ren lassen wollten, einen schweizerischen Vertreter zum Kontakt mit
dem Bundesamt für geistiges Eigentum bestellen65. Die patentierte
Erfindung musste in der Schweiz ausgeführt werden66. Obwohl
Liechtenstein die schweizerischen Patente anerkannte, existierten
zwei unterschiedliche Schutzgebiete. Dies zeigte sich insbesondere
im Rechtsschutz: Der Schutz eines schweizerischen Patents musste in
der Schweiz und in Liechtenstein in getrennten Verfahren durchge-
setzt werden67.

Zur Klärung der Situation waren grundsätzlich zwei Wege
denkbar: die Schaffung eines eigenständigen Patentsystems mit ei-
nem liechtensteinischen Patentamt oder der Abschluss eines Staats-
vertrages mit der Schweiz zur Schaffung eines einheitlichen Patent-
schutzgebiets. Die liechtensteinische Regierung entschied sich gegen
eine eigenständige Lösung. Dies war wohl ein vernünftiger Ent-
schluss, der, soweit ersichtlich, auch keine Kritik hervorrief. Anders
als beispielsweise im Markenrecht erfordert der Aufbau eines eige-
nen Patentschutzsystems nicht nur erhebliche finanzielle und perso-
nelle Ressourcen zur Errichtung einer mit den umfangreichen Prü-
fungsaufgaben betrauten Stelle, sondern auch Know-how, das in
Liechtenstein zu jener Zeit kaum vorhanden war. Die Regierung be-
gründete ihre Entscheidung damit, dass der mit dem Aufbau einer
eigenen Patentorganisation verbundene Aufwand in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen einer eigenständigen Regelung stünde68 und
schlug der Schweiz 1975 erneut die Schaffung eines einheitlichen Pa-
tentschutzgebiets vor, worauf die Schweiz nach der Revision ihrer
Patentgesetzgebung und der Ratifikation der internationalen Paten-
tabkommen Liechtenstein einen Vorschlag unterbreitete. Die Unter-
zeichnung des Vertrages erfolgte schliesslich am 22. Dezember 1978

___________
65 Art. 13 CH-PatG (Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente, CH-PatG, SR 232.14).

Ohne staatsvertragliche Bindung anerkannte die Schweiz Liechtenstein patentrechtlich nicht
als Inland (Botschaft Patentschutzvertrag, S. 260).

66 Art. 37 CH-PatG.

67 In Liechtenstein begangene Patentverletzungen - z.B. durch rechtswidriges Herstellen patent-
geschützter Produkte, welche anschliessend in der Schweiz in Verkehr gebracht wurden -
müssen vor schweizerischen und vor liechtensteinischen Gerichten verfolgt werden, um beide
Länder zu erfassen. Art. 108 EGZV ermöglicht den Inhabern schweizerischer Patente, gegen in
Liechtenstein begangene Verletzungen vor liechtensteinischen Gerichten vorzugehen, die Zu-
ständigkeit schweizerischer Gerichte ist damit ausgeschlossen. Es gab auch keinerlei Abkom-
men über die gegenseitige Anerkennung von Urteilen in Patentsachen. Siehe dazu Botschaft
Patentschutzvertrag, S. 260.

68 Vgl. Bericht und Antrag Patentschutzvertrag, S. 4.
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in Vaduz. Er trat am 1. April 1980 in Kraft. Gleichzeitig wurde das al-
te liechtensteinische Patentgesetz von 1928 aufgehoben69.

Der Patentschutzvertrag knüpft an die bereits durch den Zoll-
vertrag sehr enge vertragliche Verbindung mit der Schweiz an und
ist ein Sonderabkommen im Sinne von Art. 142 EPÜ und ein regio-
naler Patentvertrag im Sinne von Art. 45 PCT70. Er schafft ein ein-
heitliches Patentschutzgebiet für Liechtenstein und die Schweiz, in
dem dasselbe Recht, d.h. die schweizerische Patentgesetzgebung, zur
Anwendung kommt71. Die Einheitlichkeit des Rechtsschutzes gilt
auch in Bezug auf europäische Patente und internationale Patentan-
meldungen72. Liechtenstein musste bzw. konnte daher der PVÜ, dem
EPÜ und dem PCT beitreten73 und verpflichtete sich - soweit es die
Anwendung des Patentschutzvertrages verlangt - weiteren Überein-
kommen in gleicher Weise wie die Schweiz anzugehören74. In Bezug
auf den Abschluss bilateraler Patentabkommen mit Drittstaaten ent-
hält der Patentschutzvertrag eine ähnliche Delegationsnorm wie der
Zollvertrag. Liechtenstein wird vertragsgemäss keine bilateralen Pa-
tentschutzverträge mit Drittstaaten selbständig abschliessen und er-
mächtigt die Schweiz, solche Verträge mit Wirkung für Liechtenstein
abzuschliessen75. Die Schweiz ist verpflichtet, derartige Verträge nur
mit Wirkung für das gemeinsame Schutzgebiet abzuschliessen.

Nicht nur die materiellen Patentvorschriften sind einheitlich,
sondern auch der Vollzug der sich aus der Bundesgesetzgebung er-
gebenden Verwaltungsaufgaben. Die Verwaltung des Patentwesens

___________
69 Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. September 1979 zum Vertrag zwischen dem Fürstentum

Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Schutz der Erfindungs-
patente (LGBl. 1980/33). Obwohl das liechtensteinische Patentgesetz von 1928 nie angewen-
det wurde, war es nie formell ausser Kraft gesetzt worden.

70 Dies wird auch in der Präambel zum Patentschutzvertrag erwähnt.

71 Art. 1 und 5 PSV.

72 Art. 2 und 3 PSV. Europäische Patente können nur für beide Staaten gemeinsam erlangt
werden. Dies ist in Art. 149 EPÜ ausdrücklich vorgesehen. Derselbe Grundsatz gilt in Bezug
auf die internationale Patentanmeldung nach dem PCT. Zu Art. 3 Abs. 2 PSV ist anzumerken,
dass die Schweiz bis vor kurzem zum PCT einen Vorbehalt bezüglich der Anwendbarkeit des
Kapitels II PCT angebracht hatte. Dasselbe behielt sich Liechtenstein nach seinem Beitritt zum
PCT vor (kundgemacht 1981 in LGBl. 1981/33). 1995 nahmen die Schweiz und in Liechten-
stein ihren Vorbehalt zurück, so dass ab 1. September 1995 auch Kapitel II des PCT in den
beiden Staaten Geltung hatte (vgl. Kundmachung in LGBl. 1995/184).

73 Die Beitritte zum PCT, EPÜ und zum Europäischen Übereinkommen vom 27. November 1963
zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente wurden
gleichzeitig mit der Ratifikation des Patentschutzvertrages vollzogen.

74 Art. 6 Abs. 1 PSV. Liechtenstein hat den relevanten Staatsverträgen in gleicher Weise wie die
Schweiz als eigener Vertragsstaat anzugehören. Dies bezieht sich auf die für die Schweiz gel-
tenden Fassungen der Abkommen, die angebrachten Vorbehalte und auf die künftig von der
Schweiz ratifizierten Verträge.

75 Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 PSV.
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(Anmeldung, Prüfung, Erteilung und Registerführung76) wird einzig
vom nach der Bundesgesetzgebung zuständigen Eidgenössischen In-
stitut für Geistiges Eigentum besorgt77. Die Einheitlichkeit der für die
Schweiz und Liechtenstein gemeinsam erteilten Patente bedeutet,
dass das Patent nur für das gesamte Schutzgebiet erteilt, übertragen,
für nichtig erklärt oder erlöschen kann78. Das in Liechtenstein ge-
mäss Art. 5 PSV anwendbare Recht ist in der Anlage des Vertrages
aufgeführt. Kommt in der anwendbaren Gesetzgebung der Begriff
“Inland” vor, so ist darunter das gemeinsame Patentschutzgebiet zu
verstehen79. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Liechtenstein waren
fortan nicht mehr dem Vertreterzwang des schweizerischen Patent-
gesetzes unterworfen80. Ein Mitbenutzungsrecht im gesamten
Schutzgebiet konnte auch durch eine Vorbenutzung der patentge-
schützten Erfindung in Liechtenstein entstehen81 und eine Klage auf
Lizenzerteilung konnte mangels Ausführung der patentierten Erfin-
dung nicht erhoben werden, wenn die Erfindung in Liechtenstein
ausgeführt wurde. Auch die Erhebung einer Löschungsklage war
nur dann möglich, wenn die Lizenzerteilung weder dem schweizeri-
schen noch dem liechtensteinischen Marktbedarf genügte82.

Seit Vertragsabschluss wurde die relevante schweizerische Pa-
tentgesetzgebung mehrmals geändert. Die Anlagen zum Patent-

___________
76 Vgl. dazu Art. 49ff. CH-PatG sowie die Patentverordnung vom 19. Oktober 1977 (SR 232.141).

77 Siehe das Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31).

78 Art. 4 Abs. 1 PSV. Die Einheitlichkeit gilt auch für Zwangsvollstreckungsmassnahmen. Hinge-
gen können obligatorische Geschäfte wie z.B. Lizenzverträge auch nur für das eine oder das
andere Land abgeschlossen werden (Botschaft Patentschutzvertrag, S. 262). Eine Sonderre-
gelung wird im Falle der Enteignung getroffen, die wegen ihres hoheitlichen Charakters auf das
Staatsgebiet eines Landes beschränkt ist (Art. 4 Abs. 2 PSV). Schon vor dem Inkrafttreten des
Patentschutzvertrags wurde von einer sehr geringen praktischen Relevanz dieser Bestimmung
ausgegangen (Bericht und Antrag Patentschutzvertrag, S. 8), was sich auch bestätigt hat.

79 Art. 5 Abs. 2 PSV.

80 Art. 13 Abs. 1 CH-PatG. Die Vertretung in Patentsachen vor dem Eidg. Institut für Geistiges
Eigentum kann nur wahrnehmen, wer nach liechtensteinischem Recht zur geschäftsmässigen
Vertretung in Patentsachen befugt ist. In Anlehnung an die schweizerischen Bestimmungen
wurden diese Voraussetzungen in das liechtensteinische Gesetz vom 13. November 1968 über
die Rechtsanwälte, Rechtsagenten, Treuhänder, Vermögensverwalter, Buchprüfer, Finanzbe-
rater, Wirtschaftsberater und Steuerberater (LGBl. 1968/33) aufgenommen. Art. 30 verlangte
eine entsprechende technische Ausbildung (diplomierter Ingenieur oder Ingenieur HTL), das
Landesbürgerrecht, liechtensteinischen Wohnsitz, Geschäftserfahrung usw. Dieses Gesetz
wurde 1992 durch das Gesetz über die Patentanwälte (LGBl. 1993/43) ersetzt, welches die
Voraussetzungen für die Ausübung des Patentanwaltsberufs festlegt. Sind diese Vorausset-
zungen erfüllt, so ist die entsprechende Person zur geschäftsmässigen Beratung und Vertre-
tung in Patentsachen (und auch Muster-, Modell- und Markenangelegenheiten) berechtigt (Art. 8).

81 Art. 29 Abs. 3, 35 Abs. 1, 48 Abs. 1, 116 Abs. 2 CH-PatG.

82 Art. 37 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1 CH-PatG. Weitere Ausführungen in der Botschaft Patent-
schutzvertrag, S. 263.
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schutzvertrag mit der anwendbaren Gesetzgebung und den bilate-
ralen und multilateralen Übereinkommen sind seit dem Inkrafttreten
des Vertrages in Liechtenstein nicht mehr publiziert worden. Die
Anlage I enthält die anwendbare schweizerische Bundesgesetzge-
bung, insbesondere das Patentgesetz und die dazugehörenden Ver-
ordnungen sowie verschiedene Verfahrensgesetze (OG83, VwVG84

usw.). In der Anlage II sind die anwendbaren Staatsverträge aufge-
führt. Dies sind einerseits die multilateralen Abkommen wie die
EPÜ, PVÜ oder der PCT sowie die Freihandelsabkommen der EFTA-
Staaten mit Drittländern, bei welchen Liechtenstein selbst Vertrags-
partei ist, und andererseits bilaterale Abkommen der Schweiz über
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, welche Bestimmungen über den
Patentschutz enthalten85. Wie beim Zollvertrag86 war mit Blick auf
die Rechtssicherheit in Liechtenstein der Zustand unhaltbar, dass
bald 20 Jahre keine Publikation der Anlagen erfolgt war. Das neue
Gesetz über die Kundmachung der in Liechtenstein anwendbaren
schweizerischen Rechtsvorschriften87 gilt auch für die gemäss des
Patentschutzvertrages anwendbaren Bestimmungen des Bundes-
rechts. Darüber hinaus hatte der Staatsgerichtshof am 26. Juni 1997
entschieden, dass mangels verfassungsmässiger Kundmachung ver-
schiedene schweizerische Rechtsakte zum Patentschutz nicht anzu-
wenden seien und die Nichtanwendung der Vorschriften innerhalb
von drei Monaten wirksam werde. Da aber die Anlagen zum Patent-
schutzvertrag bereits gleichzeitig publiziert werden konnten, ist kein
“patentrechtsloser Zustand” eingetreten. Die Anlagen zum Patent-
schutzvertrag wurden inzwischen nachgeführt und publiziert und
sollen künftig wie die Anlagen zum Zollvertrag regelmässig aktuali-
siert und veröffentlicht werden88.

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung oder An-
wendung des Patentschutzvertrages, die beispielsweise dann entste-
hen können, wenn Liechtenstein mit der Aufnahme einer schweizeri-
schen Rechtsvorschrift in die Anlage des Vertrages nicht einverstan-

___________
83 Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG), SR 173.110.

84 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, SR 172.021.

85 In der Regel ist in solchen Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit ein allgemeiner
Artikel (MFN-Klausel) betreffend den Schutz geistiger Eigentumsrechte enthalten (Beispiel: Art.
13 des Abkommens vom 20. Juli 1995 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen der Schweiz und der Ukraine, SR 0.946.297.671).

86 Siehe oben 2.1.1.

87 LGBl. 1996/122.

88 Kundmachung vom 27. Oktober 1998, LGBl. 1998/168.
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den ist, werden der Gemischten Kommission vorgelegt89. Die Schaf-
fung einer Gemischten Kommission ist eine Neuerung im Vergleich
zum Zollvertrag, dort wurde ein solches gemeinsames Gremium erst
1994 eingeführt90. Die Gemischte Kommission zum Patentschutzver-
trag tagte zuletzt 1990 in Liechtenstein. Zu den 1997 und danach er-
folgten Bereinigungen der Anlagen war eine Einberufung der Ge-
mischten Kommission offenbar nicht notwendig - Liechtenstein und
die Schweiz einigten sich auf weniger formalisiertem Weg über das
anwendbare Recht91.

Der Patentschutzvertrag enthält im Vergleich zum Zollvertrag
einen wesentlich präziseren Streitbeilegungsmechanismus92. Kann
eine Meinungsverschiedenheit in der Gemischten Kommission, d.h.
unter den Regierungsvertretern, nicht ausgeräumt werden, so kann
auf Begehren eines Vertragsstaates eine Kommission zur Streit-
schlichtung eingerichtet werden, deren Mitglieder (Vertreter der Ver-
tragsstaaten) bei den Beratungen der Gemischten Kommission nicht
mitgewirkt haben dürfen. Wird vom anderen Vertragsstaat kein
Kommissionsvertreter bezeichnet, so nimmt dies auf Antrag des ei-
nen Vertragsstaates der Präsident des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte vor. Können die Meinungsverschiedenheiten binnen
drei Monaten gelöst werden, so ist im gegenseitigen Einvernehmen
ein drittes Kommissionsmitglied, welches nicht aus einem der Ver-
tragsstaaten stammt, beizuziehen. Ist innert zwei Monaten keine Ei-
nigung über das dritte Kommissionsmitglied zustandegekommen,
erfolgt die Benennung durch den Präsidenten des Europäischen Ge-
richtshofes für Menschenrechte. Die Kommission hat daraufhin die
Aufgabe eines Schiedsgerichts zu versehen, dessen Regeln entweder
von den Vertragstaaten oder vom Schiedsgericht selbst bestimmt
werden. Es entscheidet mit Stimmenmehrheit, und seine Entschei-
dung ist endgültig und bindend. Dieser Streitschlichtungsmechanis-
mus, der den neuen Streitbeilegungsvorschriften der EFTA-

___________
89 Art. 15 und 16 PSV. Vgl. auch Art. 5 Abs. 3 PSV. Die Gemischte Kommission wird zur “Er-

leichterung der Durchführung dieses Vertrages” (Art. 15 Abs. 1 PSV) geschaffen. Sie tritt auf
Verlangen eines Vertragsstaates zusammen.

90 Vereinbarung zum Zollvertrag vom 2. November 1994 (EWR-Anpassung), Art. 9ff.

91 Offene Fragen wurden, soweit nötig, im Rahmen der bilateralen Gespräche betreffend den
liechtensteinischen EWR-Beitritt behandelt.

92 Die Streitbeilegung im Zollvertrag wird in Art. 43 ZV geregelt. Streitigkeiten über die Auslegung des
Vertrages können einem Schiedsgericht unterbreitet werden, das aus je einem Schiedsrichter
der Vertragsparteien besteht. Sofern diese keine Einigkeit erzielen, “bestellen sie selbst einen
Obmann”. Ein solches Schiedsgericht wurde noch nie angerufen, somit kann auch nichts über
die Wirksamkeit dieses in vielen Punkten nicht geregelten Schiedsverfahrens ausgesagt werden.
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Freihandelsabkommen sehr ähnlich ist93, ist bisher noch nie zur An-
wendung gekommen.

Die Gerichtsbarkeit in zivil- und strafrechtlichen Belangen des
Patentrechts obliegt den liechtensteinischen Gerichten. In Überein-
stimmung mit Art. 10 PSV hat Liechtenstein die Gerichtsbehörden zu
bezeichnen, welche in Patentsachen als einzige Instanz über Zivilkla-
gen entscheiden. Im Gesetz zum Patentschutzvertrag, welches auch
die anwendbaren Verfahrensvorschriften regelt, bezeichnete Liech-
tenstein das Obergericht als erste und einzige Instanz für die in der
schweizerischen Patentgesetzgebung vorgesehenen Zivilklagen94.
Das Landgericht ist vor Anhängigkeit einer Zivilklage für die An-
ordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, das Obergericht nach
deren Anhängigkeit95. Die Verfahren werden nach dem liechtenstei-
nischen Zivilprozess- und Exekutionsrecht durchgeführt96. Straf-
rechtlich zu verfolgende Verstösse gegen das Patentgesetz sind durch
die liechtensteinischen Gerichte in erster und zweiter Instanz zu be-
urteilen. Den liechtensteinischen Zivil- und Strafrechtsinstanzen ist
allerdings noch eine schweizerische Instanz übergeordnet: das
schweizerische Bundesgericht97. Die letztinstanzlichen Entscheidun-
gen des Bundesgerichts sollen eine einheitliche Rechtsprechung sicher-
stellen98. Das liechtensteinische Obergericht ist also die erste und
einzige liechtensteinische Instanz für Zivilklagen in Patentsachen.
Die Berufung in solchen Fällen geht an das schweizerische Bundes-
gericht, der Rechtszug an den liechtensteinischen Obersten Gerichts-
hof ist ausgeschlossen. Dies kann aber nur für die materiellrechtliche
Entscheidung des Obergerichtes gelten, wie der Oberste Gerichtshof
zutreffend festgestellt hat99. Verletzungen von Vorschriften des in-

___________
93 Vgl. z.B. Art. 24 und Anhang VIII des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten und Litauen

vom 7. Dezember 1995, LGBl. 1998/11.

94 LGBl. 1980/33 - Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 Buchstabe a PSV. Die Bestim-
mungen über die Zuständigkeit der liechtensteinischen Gerichte sind mit den Vorschriften des
Patentgesetzes, welche die Zuständigkeit der kantonalen Behörden regeln, identisch (Art. 76
Abs. 1 und Art. 78 Abs. 1 CH-PatG). Die örtliche Zuständigkeit der liechtensteinischen Gerichte
bestimmt sich nach Art. 75 CH-PatG.

95 Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes zum Patentschutzvertrag.

96 Art. 2 des Gesetzes zum Patentschutzvertrag.

97 Art. 11 PSV. Dabei gelten die entsprechenden Bestimmungen der Patentgesetzgebung und
der Bundesrechtspflege, welche in der Anlage I zum Patentschutzvertrag aufgeführt sind. Sie-
he dazu auch Botschaft Patentschutzvertrag, S. 264f. In Zivilsachen kommt die Berufung sowie
die staatsrechtliche Beschwerde in Frage, in Strafsachen stehen die Nichtigkeitsbeschwerde
sowie die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung.

98 Botschaft Patentschutzvertrag, S. 261.

99 Beschluss des Obersten Gerichtshofs (OGH) vom 30.11.1981, 2 C 127/81-29. An diese
Entscheidung knüpfte der OGH in seinem Beschluss vom 9.9.1982 , 2 C 127/81-45, LES 1984,
S. 8ff., 10, an.
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nerstaatlichen Prozessrechts und des Exekutionsverfahrens können
weiterhin innerhalb der innerstaatlichen Zuständigkeitsordnung
beim Obersten Gerichtshof angefochten werden. Zweck des Patent-
schutzvertrages ist es, ein einheitliches Patentschutzgebiet zu schaf-
fen und damit insbesondere das materielle Patentrecht einheitlich zu
regeln. Deshalb greift der Patentschutzvertrag in die Verfahrensrechte
auch nur insofern ein, als das materielle Patentrecht dies bedingt100.
Für rein verfahrensrechtliche Aspekte kommt also das territoriale,
d.h. das liechtensteinische Verfahrensrecht zur Anwendung, “zumal
es sich ... um das Verfahrensrecht eines souveränen Staates handelt,
dem im eigenen Hoheitsgebiet immer der Vorrang vor anderen Re-
gelungen einzuräumen ist, auch dann, wenn diese Regelungen Ge-
genstand eines Staatsvertrages sind. Denn die Gerichtsbarkeit ist
Ausfluss der Hoheitsrechte eines Staates und Beschränkungen dieser
Hoheitrechte sind immer einschränkend auszulegen”101.

Die Zivil- und Strafentscheidungen der Gerichte beider Staa-
ten gelten für das gesamte Schutzgebiet: Sie werden gegenseitig an-
erkannt und vollstreckt. Die zuständigen Behörden leisten einander
Rechtshilfe nach den Regeln, die im Verhältnis der Kantone unter-
einander und im Verhältnis des Bundes und der Kantone Anwen-
dung finden102. Vorbehalten bleiben aus Gründen der Souveränität
die nationalen Gesetzgebungen über die Auslieferung. Die Regelung
der Zuständigkeit und des Verfahrens für den Vollzug der Gerichts-
entscheide, die im gesamten Schutzgebiet vollstreckbar sind, be-
stimmt sich nach dem Recht des Staates, in welchem die Vollstrek-
kung beantragt wird103.

Der Beitritt Liechtensteins zum EWR erforderte eine Anpas-
sung des Patentschutzvertrages, welche in einer Ergänzungsverein-
barung getroffen wurde104. Die Vereinbarung besteht aus drei Teilen.

___________
100 So kommt etwa die materiellrechtliche Komponente des Patentrechts im Verfahren zur

Erlassung einstweiliger Verfügungen nur insoweit zum Tragen, als ihre Bewilligung von An-
sprüchen abhängt, die im materiellen Patentrecht begründet sind (Beschluss des OHG vom
9.9.1982, S. 11). Vgl. dazu auch die Sonderzuständigkeiten nach Art. 77/78 CH-PatG.

101 Beschluss des OHG vom 9.9.1982, S. 12.

102 Art. 12 PSV. Das Abkommen vom 25. April 1968 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Anerkennung und Vollstreckung von gericht-
lichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivilsachen (LGBl. 1970/14) ist in diesem Zu-
sammenhang nicht relevant, da es davon ausgeht, dass den Gerichten beider Vertragsstaaten
eine selbständige, in der eigenen Landesgesetzgebung begründete Jurisdiktionsgewalt für das
eigene Staatsgebiet zusteht (vgl. auch die Botschaft über den Patentschutzvertrag mit Liech-
tenstein vom 9. Mai 1979, S. 265).

103 Art. 13 Abs. 1 PSV.

104 Ergänzungsvereinbarung vom 2. November 1994 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zum Vertrag vom 22. Dezember 1978 über den
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Im ersten Teil wird in Ergänzung zu Art. 4 PSV die Erschöpfung der
Patentrechte geregelt. Da die schweizerische Lehre zur Zeit des Ver-
tragsschlusses die einhellige Meinung vertrat, dass im Patentrecht
die nationale Erschöpfung gelte und in Liechtenstein aufgrund des
EWR-Rechtes fortan der Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung
zur Anwendung kommen sollte, bedurfte es einer Präzisierung in
Bezug auf die einheitliche Wirkung des Patentrechts, dass die Er-
schöpfung der Patentrechte in der Schweiz durch den liechtensteini-
schen EWR-Beitritt nicht berührt seien105. Damit sollte verhindert
werden, dass Parallelimporte von Produkten, die durch ein schwei-
zerisch-liechtensteinisches Patent geschützt sind, über das EWR-
Land Liechtenstein ungehindert in die Schweiz gelangen können. Die
Schweiz wollte dadurch eine einseitige Anwendung des Grundsatzes
der EWR-weiten Erschöpfung vermeiden, da angenommen wurde,
dass Parallelimporte aus der Schweiz in den EWR-Raum nach wie
vor untersagt werden können106. Konkrete Ausführungsbestimmun-
gen, die regeln, wie in der Praxis verhindert wird, dass solche Paral-
lelimporte nicht in die Schweiz gelangen, wurden bisher nicht erlas-
sen. Die Überprüfung auf unzulässige Parallelimporte gehört nicht
zum Aufgabenbereich des liechtensteinischen Marktüberwachungs-
systems, das mit dem Beitritt zum EWR errichtet wurde107. Da bisher
keine konkreten Fälle bekannt wurden und keine Klagen zur Ver-
hinderung von Parallelimporten über Liechtenstein in die Schweiz
angestrengt wurden, darf davon ausgegangen werden, dass die un-
terschiedlichen Erschöpfungsregeln - falls sie denn unterschiedlich
sind - zu keinen praktischen Problemen führen.

Eine weitere Ergänzung, die im zweiten Teil der Vereinbarung
geregelt wird, betrifft die ergänzenden Schutzzertifikate für Arznei-
mittel, zu deren Einführung Liechtenstein aufgrund des EWR-
Abkommens verpflichtet ist108. Ein solches ergänzendes Schutzzerti-

_________
Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag), LGBl. 1995/80.

105 Art. 1 Ergänzungsvereinbarung.

106 Ausführlich zur Erschöpfungsproblematik siehe Teil IV.

107 Dazu unten 5.1.1. Es wäre in der Praxis wohl auch kaum möglich, diese Überprüfung präventiv
vorzunehmen, da die Patente nicht auf den Zollpapieren identifizierbar sind.

108 Verordnung Nr. 1768/92/EWG vom 18. Juni 1992, ABl. L 182 vom 2. Juli 1992, S. 1, welche
mit Beschluss 1994/7 (LGBl. 1995/71) in den Anhang XVII EWRA aufgenommen wurde. Beim
ergänzenden Schutzzertifikat handelt es sich um einen Schutztitel sui generis, der sich unmit-
telbar an die Patentlaufzeit anschliesst und für Wirkstoffe und Wirkstoffzusammensetzungen
von Medikamenten erteilt werden kann, die vor dem Inverkehrbringen behördlich genehmigt
werden müssen. Da diese Genehmigungen oft erst Jahre nach Beginn der Patentdauer erteilt
werden, geht ein wesentlicher Teil der effektiven Patentdauer verloren. Dieser Verlust soll we-
nigstens teilweise wettgemacht werden, indem in solchen Fällen eine ergänzende Schutzdauer
von fünf Jahren gewährt wird.
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fikat existierte im schweizerischen Recht zur Zeit des Vertragssab-
schlusses noch nicht, sollte aber nach den Vorgaben des EG-Rechts
eingeführt werden. Angesichts des einheitlichen Patentschutzgebie-
tes, das auch nach dem EWR-Beitritt aufrecht bleiben sollte, erschien
es nicht sinnvoll, dass Liechtenstein eigene ergänzende Schutzzertifi-
kate eingeführt hätte. Somit wurde der Patentschutzvertrag entspre-
chend ergänzt. Die Artikel 2 - 5 der Ergänzungsvereinbarung schlies-
sen die Erteilung der ergänzenden Schutzzertifikate in den Anwen-
dungsbereich des Patentschutzvertrages mit ein und enthalten die
notwendigen EWR-Anpassungen in Bezug auf die Erschöpfung (Art. 3)
und die Nichtigkeitserklärung (Art. 4)109. Der dritte Vereinbarungs-
teil enthält die im Zusammenhang mit der Vereinbarung relevante
Definition des EWR-Rechts sowie die üblichen Schlussbestimmungen
über Ratifikation, Inkrafttreten usw. Die Vereinbarung trat mit Aus-
nahme des Teils über die ergänzenden Schutzzertifikate gleichzeitig
mit dem EWR-Abkommen am 1. Mai 1995 in Kraft. Die Bestimmun-
gen über die ergänzenden Schutzzertifikate traten nach Inkrafttreten
der entsprechenden schweizerischen Gesetzgebung am 1. September
1995 in Kraft110. Als in der EU solche ergänzenden Schutzzertifikate
auch für Pflanzenschutzmittel eingeführt wurden111, wurde dieselbe
Lösung wie im Fall der Schutzzertifikate für Arzneimittel gewählt.
Der Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses zur Übernahme
der entsprechenden EG-Verordnung bestimmt unter anderem fol-
gendes in Bezug auf Liechtenstein: “Angesichts der Patentunion zwi-
schen Liechtenstein und der Schweiz erteilt Liechtenstein keine er-
gänzenden Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel gemäss dieser
Verordnung. Die von der Schweiz erteilten Zertifikate für Pflanzen-
schutzmittel werden jedoch in Liechtenstein wirksam, sobald die ein-
schlägige Rechtsvorschrift in der Schweiz in Kraft tritt”112.

___________
109 In Art. 4 soll verhindert werden, dass ein schweizerisch-liechtensteinisches Zertifikat gestützt

auf in Liechtenstein geltendes EWR-Recht für die Schweiz nichtig erklärt werden kann. Wird
die Nichtigkeit eines solchen Zertifikats wegen der Unvereinbarkeit mit dem EWR-Recht fest-
gestellt, so bleibt diese Nichtigkeit auf den liechtensteinischen Teil des Zertifikats beschränkt.

110 AS 1995, 2879 und 3821.

111 Verordnung 1610/96/EG über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzen-
schutzmittel vom 23.7.1996, ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30.

112 Art. 1 Bst. e des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 59/97 vom 31. Juli
1997 zur Ergänzung des Anhangs XVII EWRA über geistiges Eigentum. Die Teilrevision des
schweizerischen Patentgesetzes zur Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflan-
zenschutzmittel gemäss der einschlägigen EG-Verordnung wurde bereits eingeleitet (Botschaft
zur Änderung des Patentgesetzes vom 19. Januar 1998, BBl. vom 14. April 1998, S. 1633).
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2.3 Rezeption verschiedener gesetzlicher Vorlagen

Nach dem Abschluss des Zollvertrages mit der Schweiz setzte eine
Harmonisierung mit schweizerischen Rechtsvorschriften ein, die
nicht nur die zollvertraglich anwendbare Gesetzgebung, sondern
auch die freiwillige Anlehnung an schweizerische Rechtsvorschriften
umfasste113. Die Übernahme ausländischen Rechts, z.B. des schwei-
zerischen, war und ist für Liechtenstein insofern vorteilhaft, als eine
Rezeption immer auch den Rückgriff auf die entsprechende Recht-
sprechung und auf weitere Hilfsmittel zur Rechtsauslegung (Kom-
mentare, Lehrbücher usw.) ermöglicht114.

Die liechtensteinischen Gesetze über den Schutz geistiger Ei-
gentumsrechte wurden weitgehend nach schweizerischem Muster
kodifiziert. Durch den Patentschutzvertrag ist ausschliesslich das
schweizerische Patentrecht anwendbar. Auch die übrigen Immateri-
algüterrechte haben bis heute schweizerisches Recht als Vorbild, je-
doch wurde zunehmend von der wörtlichen Übernahme der eidge-
nössischen Gesetze abgewichen. Vor allem zwei Gründe mögen da-
bei ausschlaggebend gewesen sein. Durch den Beitritt zum
Europäischen Wirtschaftsraum orientiert sich Liechtenstein vermehrt
am europäischen Recht bzw. ist zur Übernahme europarechtlicher
Bestimmungen aufgrund des EWR-Abkommens verpflichtet. Auch
die Schweiz orientiert sich in ihrer Gesetzgebung am europäischen
Recht und ist in der Regel bestrebt, das schweizerische Recht “euro-
pakompatibel” zu gestalten. Im Unterschied zu Liechtenstein ist die
Schweiz hierzu aber nicht rechtlich verpflichtet, sondern tut dies
freiwillig im Rahmen des “autonomen Nachvollzugs”. Angesichts
dieser Tatsache muss eine Rezeption schweizerischer Gesetzesvorla-
gen, die in der Vergangenheit oft unbesehen erfolgt ist, heute in je-
dem Fall kritisch überprüft werden. Ein zweiter wichtiger Grund ist,
dass sich die liechtensteinischen Bedürfnisse im Wirtschaftsrecht, zu
dem ja auch die Immaterialgüterrechte gehören, nicht immer mit den
schweizerischen decken. Dieser Tatsache ist sich der liechtensteinische
Gesetzgeber heute verstärkt bewusst, so dass gezielte, auf die liech-
tensteinischen wirtschaftlichen Bedürfnisse zugeschnittene Regelungen
in Abweichung vom schweizerischen Vorbild getroffen werden115.

___________
113 Beispiele dafür sind das Sachenrecht, das Personen- und Gesellschaftsrecht, das Arbeitsrecht

und das Sozialversicherungsrecht.

114 Weitere Ausführungen zur Rezeption ausländischen Rechts und der damit zusammenhängen-
den Problematik in Liechtenstein Teil III, 2. Vgl. auch Daniel Thürer, Liechtenstein und die Völ-
kerrechtsordnung, AVR 1998/2, S. 98ff., 122ff.

115 Ein Beispiel ist der Entwurf des neuen liechtensteinischen Urheberrechts. Siehe dazu Teil III, 8.
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2.4 Fazit

Die Schweiz ist der wichtigste bilaterale Vertragspartner Liechten-
steins. Die Grundlage der engen vertraglichen Verbindungen mit der
Schweiz bildet der Zollvertrag, der 1923 abgeschlossen wurde und
im Rahmen des liechtensteinischen Beitritts zum EWR durch Zusatz-
vereinbarungen ergänzt wurde. Der Zollvertrag verpflichtet Liech-
tenstein nicht zur Übernahme der schweizerischen Gesetzgebung
über den Schutz von Immaterialgüterrechten. Art. 5 ZV ist so zu in-
terpretieren, dass davon ausgegangen wird, dass Liechtenstein eige-
nes Immaterialgüterrecht mit vergleichbarem Schutzniveau erlässt.
Ansonsten ist der schweizerische Bundesrat befugt, Liechtenstein zur
Anwendung der entsprechenden Bundesgesetzgebung und der in-
ternationalen Abkommen, welchen die Schweiz angehört, anzuhal-
ten. Liechtenstein hat seinen gesetzgeberischen Auftrag erfüllt, und
der Bundesrat hat von seinem Recht nie Gebrauch gemacht.

Liechtenstein hatte zwar zusammen mit den Gesetzen über
den Schutz von Marken, Mustern und Modellen sowie Urheberrech-
ten 1928 auch ein Patentschutzgesetz erlassen, welches aufgrund
fehlender Ausführungsbestimmungen ein halbes Jahrhundert toter
Buchstabe geblieben war. 1978 wurde der bilaterale Patentschutzver-
trag mit der Schweiz abgeschlossen. Liechtenstein und die Schweiz
bilden seither ein einheitliches Patentschutzgebiet. Souveränitätspoli-
tisch bedeutet dieser Vertrag im Vergleich zum Zollvertrag einen
grossen Fortschritt. Der Vertrag sieht die Bestellung eines gemeinsa-
men Gremiums (die Gemischte Kommission) sowie einen wirkungs-
vollen Streitbeilegungsmechanismus vor.

Die liechtensteinischen Immaterialgüterrechtsgesetze orientie-
ren sich an ihren schweizerischen Vorbildern. Stellten sie kurz nach
Abschluss des Zollvertrags, abgesehen von einigen verfahrensrechtli-
chen Anpassungen, noch genaue Kopien des schweizerischen Rechts
dar, so weichen sie heute teilweise von ihren Vorlagen ab. Dies liegt
zum einen an der Notwendigkeit, europarechtliche Vorschriften zu
berücksichtigen, zum anderen wird auch bei der Konzeption des
Immaterialgüterrechts vermehrt auf spezifische liechtensteinische
Bedürfnisse geachtet.
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3 INTERNATIONALE ABKOMMEN ZUM SCHUTZ GEISTIGER
EIGENTUMSRECHTE

3.1 Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Pro-
perty Organization/WIPO) wurde 1967 gegründet und ist seit 1974
eine Spezialorganisation der UNO116. Mit ihren 171 Mitgliedern117

kann sie sich zu Recht “Weltorganisation” nennen. Liechtenstein ge-
hört seit 1972 der WIPO an118.

Zweck der Organisation ist es, den weltweiten Schutz des gei-
stigen Eigentums durch Zusammenarbeit der Staaten zu fördern und
die verwaltungsmässige Zusammenarbeit zwischen den Verbänden
zu gewährleisten119. Mit der Gründung der WIPO wurde ein grosser
Teil des international geregelten Schutzes geistiger Eigentumsrechte
in einer Organisation zusammengefasst. Um den Schutz geistiger Ei-
gentumsrechte weltweit zu verbessern, fördert die WIPO einerseits
Massnahmen zur innerstaatlichen Rechtsangleichung und bietet den
Mitgliedsstaaten, vor allem den Entwicklungsländern, juristische und
technische Hilfe an, arbeitet Modellgesetze aus usw. Andererseits ar-
beitet sie auf die Verbesserung bestehender und den Abschluss neuer
internationaler Übereinkünfte hin, deren Verwaltung sie überneh-
men oder sich daran beteiligen kann. Weitere wichtige Aufgaben der
WIPO sind das Sammeln und Publizieren von Informationen über
den Stand der Gesetzgebung in einzelnen Ländern und die Erstel-
lung oder Förderung von Studien, welche das Gebiet des geistigen
Eigentums betreffen. Die WIPO befasst sich mit allen Bereichen des
Immaterialgüterschutzes120. Eine wichtige Funktion des Internatio-
nalen Büros bzw. des Sekretariats der WIPO ist, neben der Erfüllung

___________
116 Die WIPO wurde durch das Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges

Eigentum, welches am 14. Juli 1967 in Stockholm unterzeichnet und am 26. April 1970 in Kraft
getreten ist, errichtet.

117 Stand November 1998.

118 Das Übereinkommen ist für Liechtenstein am 21. Mai 1972 in Kraft getreten (LGBl. 1986/69).

119 Art. 3 Abs. 1 und 2 WIPO-Übereinkommen. Mit “Verbänden” sind insbesondere der Verband
der Vertragsstaaten der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
und die Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums wie auch darauf beruhende Sonderabkommen und weitere internationale Abkommen,
deren Verwaltung die WIPO übernimmt, gemeint. Siehe dazu unten 3.2 bis 3.7.

120 Die in der Konvention erwähnten geistigen Eigentumsrechte sind nur beispielhaft aufgezählt,
so kann sich die WIPO jederzeit neuer “Rechte, die sich aus der geistigen Tätigkeit auf ge-
werblichem, wissenschaftlichem, literarischem oder künstlerischem Gebiet ergeben” annehmen
(Art. 2 Abs. 9 WIPO-Übereinkommen).
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der administrativen Aufgaben für die durch die verschiedenen Ab-
kommen geschaffenen Verbände, die Betreuung von vier internatio-
nalen Registrierungsdiensten für Patente, Marken, Muster und Mo-
delle sowie Ursprungsbezeichnungen.

1994 wurde die Schlichtungs- und Schiedsstelle der WIPO er-
richtet, welche Dienste zur Beilegung internationaler Streitigkeiten
betreffend geistige Eigentumsrechte zwischen Privaten anbietet. Es
stehen verschiedene Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren zur
Verfügung. Die Anrufung eines solchen Verfahrens ist möglich,
wenn im streitigen Vertrag eine entsprechende Klausel enthalten ist
oder wenn ein bestimmter Streitfall durch eine Schiedsvereinbarung
einem der Verfahren unterstellt wird121.

Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und die Berner
Übereinkunft (RBÜ) sind die grundlegenden völkerrechtlichen Ver-
träge zum Schutz des geistigen Eigentums, die heute von der WIPO
verwaltet werden. Von ihnen leiten sich zahlreiche multilaterale und
bilaterale Verträge ab. Neben diesen beiden grundlegenden Ab-
kommen verwaltet die WIPO folgende Abkommen122:
• Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von

Marken von 1891*
• Madrider Markenprotokoll von 1989*
• Markenrechtsvertrag von 1994*
• Abkommen von Nizza über die Klassifikation von Waren und

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken von 1957*
• Wiener Abkommen zur Errichtung einer internationalen Klassifi-

kation der Bildbestandteile von Marken von 1973
• Vertrag von Nairobi über den Schutz des Olympischen Symbols

von 1981
• Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irre-

führender Herkunftsangaben auf Waren von 1891*
• Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeich-

nungen und ihre internationale Registrierung von 1958
• Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung ge-

werblicher Muster oder Modelle von 1925*
• Abkommen von Locarno zur Errichtung einer internationalen

Klassifikation für gewerbliche Muster oder Modelle von 1968
• Patentzusammenarbeitsvertrag von 1970*

___________
121 Vgl. dazu WIPO-Regeln für Mediation, Schiedsverfahren und beschleunigte Schiedsverfahren,

WIPO-Publikation Nr. 446, Genf 1994. Siehe auch Christopher Kuner, Die neuen WIPO-
Schiedsregeln, RIW 12/1995, S. 965ff.

122 Bei den mit * bezeichneten Abkommen ist Liechtenstein Vertragspartei.
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• Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der
Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patent-
verfahren von 1977*

• Strassburger Abkommen über die internationale Patentklassifika-
tion von 1971*

• Rom-Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der
Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen von 1961

• Genfer Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträ-
gern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger von
1971

• Brüsseler Übereinkommen über die Verbreitung der durch Satelli-
ten übertragenen programmtragenden Signale von 1974

• WIPO Urheberrechtsvertrag von 1996123

• WIPO-Vertrag über künstlerische Darbietungen und Tonträger
von 1996124

• Vertrag über den Schutz des geistigen Eigentums an integrierten
Schaltkreisen von 1989125

Daneben gibt es aber noch eine Reihe von Abkommen ausser-
halb dieses Vertragsgefüges, wie z.B. das Pflanzensortenschutzab-
kommen (UPOV) oder das Welturheberrechtsabkommen126. Es wür-
de den Rahmen dieser Arbeit sprengen, all diese Übereinkommen
vollständig und ausführlich darzustellen. Die folgenden Abschnitte
sollen daher lediglich einen Überblick über die wichtigsten beste-
henden Übereinkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte geben.

3.2 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

Die Länder, welche an einem Schutz ihrer gewerblichen Eigentums-
rechte auch im Ausland interessiert waren, hatten im 19. Jahrhundert
bereits bilaterale Abkommen mit gleichgesinnten Staaten geschlos-
sen. Schon bald aber wurde die Unzulänglichkeit des Bilateralismus
offenbar und eine multilaterale Übereinkunft angestrebt127. Zunächst

___________
123 noch nicht in Kraft.

124 noch nicht in Kraft.

125 noch nicht in Kraft.

126 Die Büros des UPOV-Verbandes befinden sich zwar im WIPO-Gebäude in Genf, das UPOV ist
aber organisatorisch nicht der WIPO untergeordnet. Das Welturheberrechtsabkommen wird
von der UNESCO verwaltet.

127 Zur Entstehungsgeschichte der PVÜ vgl. Troller, IGR I, S. 36f. und Becher, S. 10ff. Einige
Autoren sehen diese Entwicklung in der als Folge der Weltwirtschaftskrise von 1873 protektio-
nistischeren und damit patentfreundlicheren Politik der Staaten begründet, für andere ist das
Aufkommen der Weltausstellungen und der dadurch initiierten Kongresse über die Vereinheitli-
chung des Erfindungsschutzes massgebend (Buck, S. 35).
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wurde eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung ins Auge gefasst,
welche aufgrund der zu unterschiedlichen nationalen Gesetze zu-
gunsten des Prinzips der Inländergleichbehandlung, der Prioritäts-
rechte zum Erwerb von gewerblichen Schutzrechten in anderen Ver-
tragsstaaten und der Verankerung von Mindestrechten aufgegeben
werden musste.

Am 20. März 1883 wurde die Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) unterzeichnet128.
Seither wurde sie mehrmals revidiert129. Die Mitgliedsstaaten der
PVÜ bilden einen Verband zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums130, dem 151 Staaten angehören131. Liechtenstein gehört der
Übereinkunft seit 1931 an. Seine jüngste Fassung von 1967 ist in
Liechtenstein seit dem 25. Februar 1972 in Kraft132.

Die Verbandsbildung bedeutet insbesondere, dass die Pariser
Verbandsübereinkunft eine “juristische Körperschaft des Völker-
rechts mit bestimmten Organen zur Erreichung ihrer Zielsetzun-
gen133” geschaffen hat. Der Begriff des gewerblichen Eigentums wird
weit verstanden, es fallen darunter die Erfindungspatente und alle
weiteren von den Verbandsländern zugelassenen Patentarten, die
Gebrauchsmuster, die gewerblichen Muster oder Modelle, die Fa-
brik- und Handelsmarken, die Dienstleistungsmarken, die Handels-
namen und die Herkunftsangaben oder Ursprungsbezeichnungen

___________
128 Der Beitritt zur PVÜ lag insbesondere im Interesse der in ihrer Entwicklung fortgeschrittenen

Industrieländer, die, sofern sie nicht wie Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande oder die
Schweiz zu den Gründungsmitgliedern zählten, innert kürzester Zeit Mitglieder des Verbandes
wurden (siehe Becher, S. 13f.).

129 In Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November
1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und zuletzt in Stockholm
am 14. Juni 1967. Die Möglichkeit, das Übereinkommen periodischen Revisionen zu unterzie-
hen, war von Anfang an in Art. 18 festgelegt. Zu den revidierten und hinzugefügten Artikeln vgl.
den Kommentar von Bodenhausen, S. 10ff.

130 Art. 1 Abs. 1 PVÜ. Nicht alle Staaten sind jedoch an dieselbe Fassung der Übereinkunft
gebunden, da mehrere die neueste Fassung nicht (oder noch nicht) unterzeichnet haben. Den-
noch ist ein Staat, welcher der jüngsten Fassung des Abkommens beigetreten ist, auch in die-
ser Weise gegenüber jenen Verbandstaaten gebunden, welche sie nicht unterzeichnet haben.
Ebenso gilt eine Kündigung eines Staates als Kündigung aller Fassungen, also als Austritt aus
dem Verband. Dazu Bodenhausen, S. 12 und 179ff.

131 12 davon haben die jüngste Fassung der PVÜ noch nicht ratifiziert.

132 LGBl. 1986/70. Publikation der Ratifikation der Stockholmer Fassung in LGBl. 1972/25.

133 Bodenhausen, S. 12. Wie die Vertragsparteien der PVÜ bilden auch die Vertragsparteien der
Berner Übereinkunft einen Verband. Die Rechtsnatur eines solchen Verbandes bzw. die Ab-
grenzung eines Verbandes von einem mehrseitigen völkerrechtlichen Vertrag ohne diese Be-
zeichnung, ist nicht eindeutig geklärt. Einige sehen in Art. 1 PVÜ bzw. Art. 1 RBÜ eine blosse
Bezeichnung des Vertragsverhältnisses, andere bezeichnen die Verbände zum geistigen Ei-
gentum als Staatengemeinschaften oder -bünde mit eigener Rechtsspersönlichkeit. Vgl. Bo-
denhausen, S. 12, Nordemann/Vinck/Hertin, S. 27 sowie m.w.Nachw. Buck, S.108ff.
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sowie die Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs134. Die Pari-
ser Verbandsübereinkunft enthält Vorschriften über Rechte und
Pflichten der Vertragsstaaten, wie z.B. die Verpflichtung, nationale
Ämter für gewerbliches Eigentum zu errichten (Art. 12 PVÜ) oder
die Berechtigung der Staaten, untereinander dem Abkommen nicht
zuwiderlaufende Sonderabkommen zu schliessen (Art. 19 PVÜ).
Darüber hinaus beinhaltet sie Regelungen über die Schaffung von
Organen und Verwaltungsvorschriften (Art. 13ff. PVÜ) sowie Ver-
pflichtungen und Ermächtigungen zur Rechtssetzung auf dem Ge-
biet des gewerblichen Eigentums, wie etwa die Sicherung des Schut-
zes vor unlauterem Wettbewerb (Art. 10bis PVÜ) oder Vorschriften
über die Gewährung von Zwangslizenzen (Art. 5A. Abs. 2 PVÜ). Ma-
teriellrechtliche Regelungen sind einerseits in Form von Vorschriften
statuiert, welche die Rechte und Pflichten der Rechtsunterworfenen
festlegen, indem sie die Anwendung der innerstaatlichen Gesetze der
Verbandsstaaten vorschreiben (Grundsatz der Inländerbehandlung
in Art. 2 PVÜ). Andererseits gibt es auch Vorschriften, die nicht nur
die Anwendung des nationalen Rechts verlangen, sondern bestimm-
te Tatbestände konkret regeln, wie z.B. das Prioritätsrecht in Art. 4
PVÜ oder das Recht des Erfinders auf Nennung im Patent in Art. 4ter

PVÜ135. Trotz der zahlreichen konkreten materiellrechtlichen Vor-
schriften ist der Regelungsspielraum der nationalen Gesetzgeber
gross. Es steht ihnen auch frei, die in der Übereinkunft geregelten
Schutzrechte weitergehend zu regeln, solange dadurch den in der
Übereinkunft vorhandenen Rechten kein Abbruch getan wird.

Die Pariser Verbandsübereinkunft ist ein umfassendes Ab-
kommen im Bereich des darin bezeichneten sogenannten gewerbli-
chen Eigentumsschutzes, das zur Hauptsache grundsätzliche Vor-
schriften enthält. Daher sieht sie in Art. 19 die Möglichkeit des Ab-
schlusses von Sonderabkommen vor, beispielsweise für genauere
oder weitergehende Regelungen in den Teilbereichen Patente, Mar-
ken sowie Muster und Modelle oder für regionale Abkommen136.
Die Pariser Verbandsübereinkunft bildet heute das Mutterabkom-
men für beispielsweise das Madrider Abkommen über die interna-

___________
134 Art. 1 Abs. 2-4 PVÜ.

135 Bodenhausen, S. 6. Zur vorgenommenen Einteilung der Bestimmungen der PVÜ vgl. a.a.O., S.
4ff.

136 Obwohl dies aus dem Wortlaut von Art. 19 PVÜ nicht eindeutig hervorgeht, steht dem Ab-
schluss von Sonderabkommen auch mit Nichtvertragsstaaten nichts im Wege. Dies gilt jeden-
falls betreffend die Möglichkeit des Abschlusses von Sonderabkommen zur RBÜ, die in Art. 20
eine ähnliche Bestimmung enthält (siehe Drexl, Entwicklungsmöglichkeiten, S. 312).



103

tionale Registrierung von Marken (MMA)137, das Madrider Abkom-
men über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunfts-
angaben auf Waren (MHA), das Haager Abkommen über die inter-
nationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle
(HMA)138, das Abkommen von Nizza über die internationale Klassi-
fikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von
Marken (NMKA) und den Vertrag über die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)139, um nur einige
zu nennen. Abschluss und Revisionen dieser Abkommen wurden
vom Büro des Pariser Verbandes vorbereitet, und sie werden vom In-
ternationalen Büro der WIPO verwaltet.

Nun gibt es aber auch Sonderabkommen der Pariser Ver-
bandsübereinkunft, die nicht aus dem Pariser Verband, sondern aus
der Initiative anderer internationaler Organisationen entstanden
sind. Der Europarat z.B. ist Schirmherr der Europäischen Überein-
kunft über die internationale Patentklassifikation und der Überein-
kunft über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen
Rechts der Erfindungspatente. Durch das Übereinkommen über die
Erteilung europäischer Patente (EPÜ), ebenfalls ein Sonderabkom-
men der PVÜ, wird mit der Europäischen Patentorganisation eine
regionale Organisation geschaffen, was in Art. 45 PCT ausdrücklich
vorgesehen ist. Auch bilaterale Abkommen, welche den Schutz des
gewerblichen Eigentums betreffen und in der Praxis recht häufig
vorkommen, können Sonderabkommen im Sinne der PVÜ sein140.

Die Pariser Verbandsübereinkunft lässt ihren Mitgliedern viel
Freiraum bei der Ausgestaltung des nationalen Rechts über gewerb-
liches Eigentum und unlauteren Wettbewerb und bezüglich Rechts-
schutzvereinbarungen der Verbandsstaaten untereinander, seien sie
nun allen PVÜ-Angehörigen zugänglich, regional oder bilateral141.

___________
137 Siehe unten 3.3.

138 Im Unterschied zur internationalen Markenhinterlegung nach dem Madrider Markenabkommen
kann nach diesem Abkommen eine Hinterlegung auch direkt beim Internationalen Büro vorge-
nommen werden, um in den bezeichneten Verbandsländern Schutz zu erlangen. Liechtenstein
ist ebenfalls Vertragspartei dieses Abkommens (LGBl. 1980/60).

139 Siehe unten 3.4.

140 Bspw. der Vertrag vom 7. März 1967 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
der Bundesrepublik Deutschland über den Schutz von Herkunftsangaben und anderen geogra-
phischen Bezeichnungen (SR 0.232.111.191.36). Der schweizerisch-liechtensteinische Patent-
schutzvertrag erwähnt zwar nicht wie andere Sonderabkommen Art. 19 PVÜ ausdrücklich, be-
zeichnet sich aber als regionaler Patentvertrag im Sinn von Art. 45 PCT und als besonderes
Übereinkommen laut Art. 142 EPÜ und kann auch in die Gruppe der bilateralen Sonderab-
kommen der PVÜ eingeordnet werden.

141 Die PVÜ verankert das Prinzip der Meistbegünstigung, im Gegensatz zum weiter unten zu
behandelnden TRIPS-Abkommen, nicht.
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Die PVÜ bildet infolge der zahlreichen Sonderabkommen und spe-
zialisierten Verbände, deren Mitgliedschaft variiert, das Dach eines
sehr heterogenen Verbandes. Dies soll jedoch nicht heissen, dass der
Pariser Verband nicht einen bedeutenden Beitrag zur Fortentwick-
lung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte geleistet hat.

Dennoch hatte sich in der nun über hundertjährigen Geschich-
te der Pariser Verbandsübereinkunft ein beinahe unüberwindbar
scheinender Interessengegensatz zwischen Entwicklungsländern und
Industrienationen entwickelt. Unmittelbaren Nutzen aus der Pariser
Verbandsübereinkunft und ihren Sonderabkommen scheinen nur
diejenigen Länder zu ziehen, welche eine leistungsfähige Exportin-
dustrie besitzen. Obschon in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine
Reihe von weniger entwickelten Ländern der Pariser Verbandsüber-
einkunft beigetreten waren, sahen diese doch Immaterialgüterrechte
als Hindernisse für ihre wirtschaftliche Entwicklung und als unge-
rechtfertigten Monopolanspruch auf Technologie und Know-how der
Industriestaaten. An der Frage, wie der Schutz der Immaterialgüter-
rechte unter der Übereinkunft weiterentwickelt werden und dabei
gleichzeitig ein Beitrag an die wirtschaftliche Entwicklung der Ent-
wicklungsländer geleistet werden kann, sind die Bemühungen um
eine Fortschreibung der Übereinkunft nach langer Stagnation
schliesslich gescheitert142. Revisionen klassischer völkerrechtlicher
Verträge wie der Pariser Verbandsübereinkunft erweisen sich gerade
bei grosser und heterogener Mitgliedschaft143 generell als schwierig
und langwierig, da Revisionen in der Regel einstimmig beschlossen
werden müssen144. Deshalb haben die reformwilligen Vertragsstaa-
ten von anderen Methoden der Weiterentwicklung Gebrauch ge-
macht: Sie haben Sonderabkommen abgeschlossen oder Protokolle
zu bestehenden Abkommen beschlossen, denen teilweise auch
Nichtvertragsstaaten beitreten können (z.B. das Protokoll zum Ma-

___________
142 Die Fortschreibung des internationalen Immaterialgüterschutzes gelang erst in anderer

Verhandlungskonstellation im Rahmen der Verhandlungen der Uruguay-Runde des GATT
(TRIPS-Abkommen). Siehe dazu unten 4.

143 Zusätzliche Heterogenität des Verbandes liegt in der Tatsache begründet, dass Vertragsstaa-
ten, welche die revidierte Abkommensfassung nicht ratifizieren, an die alte Fassung gebunden
bleiben, was eine Uneinheitlichkeit von Art und Umfang der eingegangenen Verpflichtungen
bewirkt. Zur Problematik der Geltung unterschiedlicher Fassungen m.w.Nachw. Buck, S. 154ff.
und zur PVÜ Bodenhausen, S. 174f. und 181ff.

144 Die Einstimmigkeitsklausel ist zwar nicht ausdrücklich in der PVÜ erwähnt, sie wurde jedoch
faktisch von den Mitgliedern seit Bestehen des Verbandes angewendet, d.h. die revidierten
Fassungen wurden immer einstimmig angenommen. An den (gescheiterten) Revisionsver-
handlungen der PVÜ wurde von den Entwicklungsländern gefordert, dass für eine Vertragsre-
vision eine qualifizierte Mehrheit zu genügen habe. Zur Problematik der Einstimmigkeit Buck,
S. 149ff.
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drider Markenabkommen). War es nicht möglich, neue Immaterial-
güterrechte in bestehenden Abkommen zu regeln, so wurden auch
neue Abkommen abgeschlossen145.

3.3 Madrider Markenabkommen (MMA) und Madrider Protokoll (MMP)

Das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken (MMA) wurde am 14. April 1891 abgeschlossen und seither
wie die Pariser Verbandsübereinkunft mehrmals revidiert146. Die
Mitgliedschaft ist an jene der PVÜ gebunden, wobei die MMA-
Vertragsstaaten einen eigenen Verband bilden. Bereits die Pariser
Verbandsübereinkunft enthält wichtige markenrechtliche Regeln,
wie das Prinzip der Unionspriorität (Art. 4 PVÜ), den Schutz noto-
risch bekannter Marken (Art. 6bis PVÜ), das telle-quelle Prinzip (Art.
6quinquies PVÜ) und den Schutz von Dienstleistungsmarken und Agen-
tenmarken (Art 6sexies, septies PVÜ) sowie die Bestimmung der zulässigen
Schutzverweigerungsgründe. Das Madrider Abkommen soll die Er-
langung des internationalen Markenschutzes und insbesondere die
internationale Registrierung von Marken vereinfachen und verbilli-
gen. Mit der Verwaltung ist die WIPO betraut, bei deren Internatio-
nalem Büro die Marken hinterlegt werden. Im Sinne der Pariser Ver-
bandsübereinkunft bzw. des Grundsatzes der Inländerbehandlung
wird kein einheitliches internationales Markenrecht geschaffen, son-
dern durch die internationale Hinterlegung der Marke soll den
Rechtsinhabern derselbe Schutz zuteil werden, wie wenn sie sie in
jedem Verbandsland unmittelbar hinterlegt hätten147. Der Schutz der
international eingetragenen Marke richtet sich nach dem jeweiligen
nationalen Recht. Der internationalen Registrierung der Marke (IR-
Marke) muss eine nationale vorausgehen. Die internationale Regi-
strierung führt zu einem “Bündel nationaler Marken”148. Für Liech-
tenstein ist das Madrider Markenabkommen gleichzeitig mit der Pari-
ser Verbandsübereinkunft 1933 in Kraft getreten, die jüngste Fassung
des Abkommens von Stockholm steht seit dem 25. Mai 1972 in Kraft.

___________
145 Beispielsweise das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen

(UPOV) vom 2. Dezember 1961, das zuletzt am 19. März 1991 revidiert wurde, oder das Wa-
shingtoner Topographienschutzabkommen (IPIC) vom 26. Mai 1989. Ein Beispiel aus dem Be-
reich der RBÜ bzw. des Urheberrechts ist das Rom-Abkommen (dazu unten 3.6).

146 Am 14. Dezember 1900 in Brüssel, am 2. Juni 1911 in Washington, am 6. November 1925 im
Haag, am 2. Juni 1934 in London, am 15. Juni 1957 in Nizza und am 14. Juli 1967 in Stock-
holm.

147 Art. 4 MMA.

148 Busse/Starck, S. 839.
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Trotz seines über hundertjährigen Bestehens findet das Ma-
drider Markenabkommen keine weltweite Anwendung. Es zählt
heute zwar immerhin 50 Vertragsstaaten, wirtschaftlich wichtige
Staaten wie die USA, Japan, Grossbritannien und die skandinavi-
schen Länder sind ihm jedoch ferngeblieben. Um die Mitgliedschaft
des Madrider Abkommens auszudehnen und um eine Möglichkeit
zu schaffen, die EG-Gemeinschaftsmarke mit dem Madrider System
zu verbinden - den Verbandsverträgen konnten nur Staaten, nicht
aber zwischenstaatliche Organisationen angehören - wurde das Pro-
tokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrie-
rung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP) ausgehandelt. Es ist am
1. Dezember 1995 in Kraft getreten und zählt 35 Vertragsstaaten.
Liechtenstein hat das Abkommen ebenfalls ratifiziert, nachdem es die
notwendigen Änderungen an seiner Markengesetzgebung vorge-
nommen hatte. Das Madrider Protokoll ist für Liechtenstein am
17. März 1998 in Kraft getreten149. Das Madrider Markenprotokoll ist
ein selbständiger Staatsvertrag, wobei seine materiellen Regelungen
grundsätzlich jenen des Madrider Markenabkommens entsprechen.
Damit die Verbindung zur Gemeinschaftsmarke faktisch hergestellt
werden kann, ist ein Beitritt der EU zum Markenprotokoll notwen-
dig, der seit längerem geplant ist150. Mitgliedsstaaten des Madrider
Verbandes, welche nicht der EU angehören, können dann über das
internationale Registrierungssystem auch Gemeinschaftsmarken an-
melden. Die Gemeinschaftsmarke wird auch als Basismarke für eine
internationale Registrierung anerkannt151.

3.4 Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) und Europäisches
Patentübereinkommen (EPÜ)

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag, PCT) begründet
einen Verband zur Zusammenarbeit bei der Einreichung, der Recher-
che und der Prüfung von Anmeldungen für den Schutz von Erfin-
dungen (Art. 1 Abs. 1 PCT). Er wurde am 19. Juni 1970 abgeschlos-
sen, ist seit dem 24. Januar 1978 in Kraft und wurde am 28. Septem-

___________
149 LGBl. 1998/55.

150 Siehe dazu den Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über die Genehmigung des
Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die in-
ternationale Registrierung von Marken, KOM/96/0367endg., ABl. EG Nr. C 293/11 vom 5. Ok-
tober 1996.

151 Art. 2 Abs. 1 MMP.
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ber 1979 ergänzt sowie am 3. Februar 1984 geändert. Die Anzahl der
Vertragsstaaten liegt mittlerweile bei 98. Bei der nationalen Behörde
der Vertragsstaaten können Patentanmeldungen als internationale
Anmeldungen eingereicht werden (für Mitglieder des Europäischen
Patentübereinkommens ist dies auch durch das Europäische Patentamt
möglich), welche in Art. 3ff. PCT und in der Ausführungsordnung
näher bestimmte Formerfordernisse erfüllen müssen. Für jede Anmel-
dung wird eine internationale Recherche durch das Internationale
Recherchebüro durchgeführt, welche der Ermittlung des Standes der
Technik dient. Das international angemeldete Patent hat die Wirkung
einer vorschriftsgemässen nationalen Anmeldung in den PCT-Staa-
ten, welche der Anmelder bestimmt hat. Die Erteilungsverfahren
finden jedoch nach nationalem Recht in den PCT-Staaten selbst statt.
Liechtenstein ist dem PCT nach Abschluss des bilateralen Patent-
schutzvertrages mit der Schweiz am 19. März 1980 beigetreten152. Da
Liechtenstein keine eigene nationale Behörde hat, läuft eine liechten-
steinische PCT-Anmeldung über die Schweiz oder die Europäische
Patentorganisation153. Gemäss dem schweizerisch-liechtensteinischen
Patentschutzvertrag können Liechtenstein und die Schweiz nur ge-
meinsam als Schutzgebiet bestimmt und ausgewählt werden154.

Das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
(EPÜ) wurde am 5. Oktober 1973 unterzeichnet und trat am 7. Okto-
ber 1977 in Kraft - auch für die Schweiz, den späteren Partner Liech-
tensteins im Patentschutzvertrag. Liechtenstein trat dem Abkommen
nach Abschluss des bilateralen Patentschutzvertrages auf den 1.
April 1980 bei155. Das EPÜ schafft gemeinsames Recht für die Ertei-
lung eines europäischen Patents. Es handelt sich beim europäischen
Patent aber nicht um ein einheitliches Schutzrecht, das in allen Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens automatisch einheitlichen Schutz
geniesst. Geschützt wird es nur in jenen Vertragsstaaten, für die Pa-
tentschutz gefordert und erteilt wird, und unterliegt nur bezüglich
formaler Gültigkeit, Schutzumfang und -dauer den einheitlichen
Vorschriften des Übereinkommens, ansonsten jedoch den (unter-
schiedlichen) nationalen Vorschriften wie ein nationales Patent156.

___________
152 LGBl. 1980/35.

153 Zu PVÜ, PCT und EPÜ und Zusammenhängen zwischen diesen Abkommen sowie zum
Verfahrensablauf und zu den Erfordernissen einer internationalen Anmeldung Preu/Brandi-
Dohrn/Gruber, S. 27ff.

154 Gemäss Art. 4 bzw. 31 PCT.

155 LGBl. 1980/34.

156 Lutz/Heinzelmann, S. 52; zu Wirkung und Schutzbereich europäischer Patente vgl. m.w.Nachw.
auch Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, S. 335ff.
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3.5 Berner Übereinkunft (RBÜ) und Welturheberrechtsabkommen (WUA)

Der älteste multilaterale Staatsvertrag auf dem Gebiet des Urheber-
rechts, das nach alter Doktrin streng von den sogenannten gewerbli-
chen Schutzrechten, die in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelt
sind, getrennt wurde, ist die Berner Übereinkunft zum Schutz von
Werken der Literatur und Kunst vom 9. September 1886. Auch im
Urheberrecht glaubte man erst an eine Vereinheitlichung der natio-
nalen Gesetze157.

Die Vertragsstaaten der Berner Übereinkunft bilden einen
Verband, welcher der Organisation des Pariser Verbandes ähnlich ist.
Beide Verbände kennen die Versammlung158, einen Exekutivaus-
schuss159 und ein Internationales Büro, welches später vereinigt
wurde und an der Stockholmer Revision durch das Internationale
Büro für geistiges Eigentum, das Sekretariat der WIPO, ersetzt wur-
de160. Auch die Berner Übereinkunft ist wie die Pariser Übereinkunft
auf ständige Revisionen ausgerichtet, um substantiell und geogra-
phisch erweitert werden zu können. Seit ihrer ersten Revision 1908
wird sie Revidierte Berner Übereinkunft (RBÜ) genannt161. Da die
Bestimmungen der Stockholmer Fassung der Übereinkunft von 1967
mangels der notwendigen Ratifikationen nicht in Kraft treten konnten,
wurde kurz darauf, 1971 in Paris, wieder eine Revision vorgenommen.
Art. 28 RBÜ sieht nun vor, dass die Vertragsstaaten die revidierte
Fassung unter Ausschluss der umstrittenen materiellen Bestimmungen
(Art. 1 - 21 RBÜ) und des Protokolls über Entwicklungsländer ratifi-
zieren können. Davon haben viele Länder, darunter auch Liechten-
stein, zunächst Gebrauch gemacht. Die notwendigen verwaltungs-
technischen Reformen konnten dadurch durchgeführt und von den
umstrittenen materiellen Revisionen abgekoppelt werden162. Die
geographische Ausdehnung der Berner Übereinkunft ist heute sehr
hoch, 133 Vertragsstaaten gehören ihr an163. Liechtenstein ist seit

___________
157 Troller, IGR I, S. 35.

158 Art. 13 PVÜ, Art. 22 RBÜ.

159 Art. 14 PVÜ, Art. 23 RBÜ.

160 Art. 15 PVÜ, Art. 24 RBÜ.

161 Weitere Revisionen wurden 1928 in Rom, 1948 in Brüssel, 1967 in Stockholm und 1971 in
Paris durchgeführt.

162 Von den Verbandsmitgliedern gehören 15 noch nicht der aktuellsten Fassung der Übereinkunft
an, darunter Liechtenstein. Die administrativen Bestimmungen der Pariser bzw. der Stockhol-
mer Fassung der RBÜ traten für Liechtenstein am 25. Mai 1972 in Kraft (LGBl. 1986/71).

163 Dass die Bestimmungen der RBÜ als Mindeststandard des weltweiten Urheberrechtsschutzes
zu werten sind, zeigt auch der Verweis auf ihre materiellen Bestimmungen (mit Ausnahme von
Art. 6bis) im TRIPS-Abkommen.
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1931 Mitglied des Berner Verbandes, hat aber die Pariser Fassung
noch nicht ratifiziert. Dies ist aber nach Vollendung der Revision des
Urheberrechtsgesetzes, voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres
1999, geplant.

Auch die Berner Übereinkunft folgt dem Grundsatz der Inlän-
derbehandlung, der die Vertragsstaaten verpflichtet, Urhebern ande-
rer Vertragsstaaten dieselbe Rechtsstellung zu gewähren, welche die
nationalen Gesetze den inländischen Urhebern einräumen164. Zur
weltweiten Vereinheitlichung und Fortbildung haben insbesondere
die in der Übereinkunft verankerten Mindestrechte, wie z.B. die
Schutzdauer in Art. 7 RBÜ, beigetragen165. Die meisten Rechte sind
so ausgestaltet, dass sich die Urheberin direkt darauf berufen kann,
so etwa das Übersetzungsrecht (Art. 8), das Vervielfältigungsrecht
(Art. 9), die Aufführungs- und Übertragungsrechte (Art. 11), das Be-
arbeitungsrecht (Art. 12) oder das Verfilmungsrecht (Art. 14)166. Um
den Verbandsländern die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig wei-
tergehende Rechte zu gewähren, behält Art. 20 das Recht vor, Son-
derabkommen zu schliessen. Im Gegensatz zur Pariser Verbands-
übereinkunft wurde davon wenig Gebrauch gemacht. Im Anhang
der Berner Übereinkunft wird der Status der Entwicklungsländer ge-
regelt: Sie können Sonderbestimmungen beanspruchen167.

Die Berner Übereinkunft ist stark auf das europäische Urhe-
berrecht ausgerichtet. Daher konnte sie lange nicht die globale Be-
deutung erlangen, welche die Pariser Übereinkunft auf dem Gebiet
der übrigen Immaterialgüterrechte erreicht hatte. Das kontinentaleu-
ropäische Recht geht vom Verständnis des Urheberrechts als ein na-
türliches Eigentumsrecht an den von der Urheberin geschaffenen

___________
164 Art. 5 RBÜ.

165 Wie die übrigen internationalen Konventionen regelt auch die RBÜ nicht das Verhältnis eines
Staates zu seinen Angehörigen, sondern das internationale Verhältnis von Angehörigen ande-
rer Verbandsländer zu diesem Staat. So kann es durchaus vorkommen, dass Inländer weniger
vorteilhaften Regelungen unterliegen als Ausländer. In der Regel wird dies den betreffenden
Staat aber zur Anpassung seiner Gesetze veranlassen, da dies ein kaum akzeptabler Zustand
sein wird. Siehe dazu Nordemann/Vinck/Hertin, S. 12.

166 Zur unmittelbaren Anwendbarkeit der Berner Übereinkunft Nordemann/Vinck/Hertin, S. 12f.
und 73ff. Die unmittelbare Anwendbarkeit ist indessen nur möglich, wenn die Rechtsordnung
eines Vertragsstaates dies zulässt, wie dies in Staaten, welche keine spezielle Transformation
völkervertraglicher Bestimmungen ins nationale Recht vorschreiben, der Fall ist.

167 Diese Bestimmungen sind Ergebnis der Pariser Revision. Zu den Bestimmungen im einzelnen
Masouyé, S. 164ff. Die weniger entwickelten Länder wollten ihre kulturelle und wirtschaftliche
Entwicklung nicht mit einem exzessiven Urheberschutz verbauen. In den Industriestaaten
drängte hingegen vor allem die wachsende Kulturwirtschaft und ihre Exponenten (Verlage,
Sendeunternehmen, verschiedene Urheber) auf die Verbesserung des internationalen Urhe-
berschutzes.
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Werken, das mit der Schöpfung der Werke entsteht, aus168. Hinge-
gen verfolgt der angloamerikanische Rechtskreis den Ansatz des so-
genannten Copyright. Zur Erlangung des urheberrechtlichen Schut-
zes müssen bestimmte Formvorschriften (wie z.B. ein Registerein-
trag) erfüllt werden, da das Urheberrecht als gesetzliches Monopol
angesehen wird, das künstlerische Schöpfungen fördern soll. Die die-
sem Prinzip folgenden lateinamerikanischen Länder und die USA
traten der Berner Übereinkunft daher lange nicht bei169.

Zur Überwindung dieser Systemdifferenzen wurde auf Initia-
tive der UNESCO170 als weiteres multilaterales Urheberrechtsab-
kommen das am 6. September 1952 unterzeichnete Welturheber-
rechtsabkommen (WUA)171 geschaffen. Auch das Welturheberrechts-
abkommen beruht auf dem Grundsatz der Inländerbehandlung,
weist aber im Vergleich zur Berner Übereinkunft ein wesentlich ge-
ringeres Schutzniveau auf. Art. III WUA erlaubt es den Vertragspar-
teien ausdrücklich, den Urheberschutz von Formvorschriften abhän-
gig zu machen172 und enthält keine Gewährleistung des aus der kon-
tinentaleuropäischen Tradition stammenden Urheberpersönlichkeits-
rechts173. Damit richtete sich das Welturheberechtsabkommen an
Länder, welche aus diesen Gründen der Berner Übereinkunft nicht
beigetreten waren, und es ermöglichte den Mitgliedern des Berner
Verbandes bei einem Beitritt eine internationale Regelung des Urhe-
berrechts im Verhältnis zu Nichtmitgliedern des Verbandes. Zur Klä-
rung des Verhältnisses des Welturheberrechtsabkommens zur Berner
Übereinkunft wurde mit Art. XVII WUA eine Erklärung beigefügt,
dass dem Funktionieren und dem Schutzniveau der Berner Überein-
kunft kein Abbruch getan werden soll. Zwischen Staaten, welche
beide Übereinkommen ratifiziert haben, gilt nur die Berner Überein-

___________
168 Dies erklärt wohl auch, dass die materiellrechtlichen Bestimmungen der RBÜ im Vergleich zu

jenen der PVÜ viel ausgeprägter sind.

169 Auf dem amerikanischen Kontinent hatte sich ein eigenes multilaterales Vertragssystem zum
Schutz von Urheberrechten herausgebildet. Massgebliche Abkommen sind bzw. waren der
Vertrag von Montevideo von 1889, die Konvention von Mexico City von 1902, der Vertrag von
Caracas von 1911, die Konvention von Buenos Aires von 1910 und die Konvention von Wa-
shington von 1946. Siehe m.w.Nachw. Drexl, Entwicklungsmöglichkeiten, S. 14f.

170 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur.

171 Das WUA wurde zusammen mit der RBÜ 1971 in Paris revidiert. Vgl. zum WUA generell Arpad
Bogsch, The law of Copyright under the Universal Convention, 3. Aufl. Leyden, New York
1968.

172 Die formellen Voraussetzungen sind von einer Vertragspartei als erfüllt anzusehen, wenn
zuerst ausserhalb ihres Staatsgebietes veröffentlichte Werke einer ausländischen Urheberin
mit dem Copyright-Zeichen © in Verbindung mit der Inhaberin des Urheberrechts und der Jah-
reszahl der ersten Veröffentlichung versehen sind.

173 Siehe aber Art. 6bis RBÜ.
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kunft. Das Welturheberrechtsabkommen ist damit gegenüber der
Berner Übereinkunft subsidiär anwendbar. Mit Ausnahme der Ent-
wicklungsländer werden Staaten, welche nach dem 1. Januar 1951
aus dem Berner Verband austreten und nur dem Welturheberrechts-
abkommen angehören, in den Berner Verbandsländern nicht nach
dem Welturheberrechtsabkommen geschützt, womit Austritte aus
dem Berner Verband nach dem Inkrafttreten des Welturheberrechts-
abkommens verhindert werden sollten174. Das Welturheberrechtsab-
kommen wurde von den USA, lateinamerikanischen Staaten, den
RBÜ-Vertragsstaaten und von Staaten ratifiziert, deren urheberrecht-
liche Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten war, um die
Verpflichungen der Berner Übereinkunft zu erfüllen175. Heute hat
das Welturheberrechtsabkommen praktisch keine Bedeutung mehr.
Die USA sind 1989 der Berner Übereinkunft beigetreten. Auch China,
Russland, die meisten osteuropäischen, lateinamerikanischen und
asiatischen Staaten sowie viele Entwicklungsländer gehören heute
der Berner Übereinkunft an.

3.6 Rom-Abkommen (RA) und weitere Abkommen

Nachdem vergeblich versucht worden war, die sogenannten Lei-
stungsschutzrechte, die mit dem Urheberrecht verwandt sind, deren
Schutzobjekte aber in ihrer individuellen und schöpferischen Quali-
tät hinter dem Urheberrecht zurückstehen, in die Berner Überein-
kunft aufzunehmen, wurde 1961 das Internationale Abkommen über
den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern
und der Sendeunternehmen (Rom-Abkommen, RA) abgeschlossen.
Auch das Rom-Abkommen postuliert in seinem Art. 2 die Inländer-
behandlung und enthält bestimmte Mindestrechte betreffend Ver-
bots- bzw. Verhinderungsrechte für ausübende Künstler, Tonträger-
hersteller und Sendeunternehmen. Gemäss Art. 7 RA darf eine Live-
Darbietung ausübender Künstler nur mit ihrer Zustimmung ausser-
halb des Lokals wahrnehmbar gemacht oder auf Ton- oder Bildträger
festgehalten werden. Die Tonträgerhersteller müssen gegen die un-
erlaubte Vervielfältigung ihrer Produkte geschützt werden (Art. 10

___________
174 Bappert/Wagner, Das Verhältnis zwischen dem Welturheberrechtsabkommen, der Revidierten

Berner Übereinkunft und anderen internationalen Abkommen über das Urheberrecht,
GRURAusl. 1956, S. 350ff. sowie Nordemann/Vinck/Hertin, S. 253ff.

175 So z.B. in den 70er Jahren die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten sowie später die
GUS-Staaten und andere nach der Auflösung der Sowjetunion entstandene Staaten.
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RA). Die Sendeunternehmen haben das ausschliessliche Recht, insbe-
sondere die Festlegung oder Weitersendung ihrer Sendungen und
die Vervielfältigung einer unerlaubten Festlegung ihrer Sendungen
zu verbieten (Art. 13 RA). Den Interpreten sind Vergütungsansprü-
che bei der sog. Zweitverwertung (z.B. der öffentlichen Wiedergabe
eines Tonträgers) zuzugestehen176. Das Abkommen sieht verschie-
dene Möglichkeiten für Vorbehalte und einschränkende Erklärungen
vor, von denen auch ausgiebig Gebrauch gemacht wurde177. Die
vielen Vorbehalte zeigen, wie umstritten der Regelungsbereich des
Rom-Abkommens immer noch ist. Beispielsweise ist die Gewährung
von Zweitverwertungsrechten nur fakultativ, d.h. es steht den Ver-
tragsstaaten frei, entsprechende Vorschriften zu erlassen oder nicht.
Verschiedene Staaten sind dem Rom-Abkommen ohne die Verpflich-
tung betreffend die Zweitverwertungsrechte beigetreten178 und ha-
ben einen entsprechenden Vorbehalt angebracht. Im Vergleich zu
den “grossen” Konventionen über den Schutz geistiger Eigentums-
rechte ist die Anzahl der Vertragsstaaten relativ gering, sie liegt bei
58 Staaten.

Liechtenstein ist dem Rom-Abkommen noch nicht beigetreten,
wird dies aber, wie im Fall der Pariser Fassung der Berner Überein-
kunft und der Pariser Fassung des Welturheberrechtsabkommens, im
Zuge der Gesamtrevision seiner Urheberrechtsgesetzgebung tun179.

Da seit Abschluss des Rom-Abkommens das unerlaubte Ko-
pieren von Tonträgern beträchtliche Ausmasse angenommen hatte,
wurde am 29. Oktober 1971 das Übereinkommen zum Schutz der
Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ih-
rer Tonträger (Genfer Tonträger-Übereinkommen) abgeschlossen.
Liechtenstein hat dieses Übereinkommen noch nicht ratifiziert, plant
dies aber gleichzeitig mit dem Rom-Abkommen zu tun.

Das Übereinkommen über die Verbreitung der durch Satelli-
ten übertragenen programmtragenden Signale (Brüsseler Satelliten-
abkommen) vom 21. Mai 1974 soll über das Rom-Abkommen hinaus
die Schutzbedürfnisse der Sendeanstalten vor der unbefugten Wei-
terverbreitung von Satellitensendungen befriedigen180.

___________
176 Ausführlich zum Rom-Abkommen etwa Nordemann/Vinck/Hertin, S. 263ff.

177 Siehe insbesondere Art. 16 RA, aber auch Art. 5, 6 und 17 RA.

178 Z.B. Finnland, Luxemburg oder Australien.

179 Siehe den Bericht UR-Abkommen.

180 Auf europäischer Ebene gibt es das Europäische Abkommen zum Schutz von Fernsehsen-
dungen (Europäisches Fernsehabkommen) vom 22. Juni 1960 und das Europäische Überein-
kommen zur Verhütung von Rundfunksendungen, die von Sendestellen ausserhalb der staatli-
chen Hoheitsgebiete gesendet werden (Piratensender-Übereinkommen) vom 22. Januar 1965.



113

3.7 WCT und WPPT

Die jüngsten internationalen Abkommen über Urheberrechte und
verwandte Schutzrechte wurden am 20. Dezember 1996 in Genf be-
schlossen181.

Im WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT) werden neue Rechte
der Urheber verankert, die in der Berner Übereinkunft nicht aus-
drücklich berücksichtigt waren. Er stellt insofern eine Verbesserung
der Berner Übereinkunft dar. Neu ist im Vergleich zum TRIPS-
Abkommen die Regelung des Verbreitungsrechts (Art. 6). Doch wie
im TRIPS-Abkommen blieb auch hier die Frage der Erschöpfungsre-
gelung ungelöst182. Das Recht der öffentlichen Wiedergabe in Art. 8
umfasst auch die online-Verbreitung, z.B. über Internet. In Art. 7
wird das Vermietrecht für die Urheber von Computerprogrammen,
Filmwerken und Werken, die auf einem Tonträger festgehalten sind,
geregelt. Computerprogramme werden in Art. 4 ausdrücklich als li-
terarische Werke im Sinne von Art. 12 RBÜ geschützt. Betreffend Fo-
tografien wurde eine Verlängerung der Schutzdauer von 25 (RBÜ,
TRIPS) auf 50 Jahre festgelegt (Art. 9), für Computerprogramme und
Datenbanken beträgt die Schutzdauer wie in den bereits bestehenden
Abkommen 50 Jahre. Neu sind die Bestimmungen über den Schutz
technologischer Massnahmen und von Identifizierungssystemen
(Art. 11 und 12 ). Das gleichzeitig von der WIPO vorgeschlagene Ab-
kommen zum Schutz von Datenbanken, welches den von der EU-
Datenbankrichtlinie verfolgten Ansatz eines Schutzes sui generis in-
ternational übernehmen wollte, konnte an der Diplomatischen Kon-
ferenz im Dezember 1996 nicht verabschiedet werden. Datenbanken,
die aufgrund der Auswahl und der Anordnung ihres Inhaltes eine
schöpferische Leistung darstellen, sind gemäss Art. 5 WCT urheber-
rechtlich geschützt. Kein Schutz besteht damit nur für solche Daten-
banken, die dieses Kriterium nicht erfüllen.

Im zweiten Abkommen vom Dezember 1996 geht es um den
Schutz der ausübenden Künstler und der Hersteller von Tonträgern
(WPPT). Anders als im Rom-Abkommen enthält das WPPT keine Be-
stimmungen betreffend Sendeunternehmen. Die ausübenden Künst-
ler werden sowohl persönlichkeitsrechtlich (Art. 5) als auch durch
die Einräumung ausschliesslicher Verwertungsrechte an ihren auf

___________
181 Siehe dazu Silke von Lewinski, Die diplomatische Konferenz der WIPO 1996 zum Urheber-

recht und zu verwandten Schutzrechten, GRURInt. 1997, S. 667ff.

182 Siehe unten 4.2.1.
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Tonträgern aufgezeichneten Darbietungen (Vervielfältigungs-, Ver-
breitungs-, Verleih- und Bereitstellungsrechte, Art. 6ff.) geschützt.
Den Tonträgerherstellern stehen die Verwertungsrechte, nicht aber
Persönlichkeitsrechte zu. Der Schutz des Persönlichkeitsrechts aus-
übender Künstler war im TRIPS-Abkommen noch ausgeklammert
worden183. Die Schutzfrist zugunsten der ausübenden Künstler und
der Tonträgerhersteller beträgt mindestens 50 Jahre. Auch das WPPT
enthält Schutzbestimmungen für technologische Massnahmen und
Identifizierungssysteme (Art. 18 und 19).

3.8 Fazit

Auf der Grundlage der beiden grossen Konventionen über den
Schutz geistiger Eigentumsrechte, der Pariser Verbandsübereinkunft
und der Berner Übereinkunft, hat sich in den letzten 100 Jahren ein
dichtes Netzwerk von Abkommen herausgebildet, deren Mitglieder-
zahl kontinuierlich gestiegen ist. Grundlegende Merkmale der Ab-
kommen sind das Prinzip der Inländerbehandlung, d.h. die Auswei-
tung des nationalen Rechtsschutzes auf Ausländer, und die Veranke-
rung gewisser Mindestrechte. Ansonsten richtet sich der Schutz nach
wie vor nach nationalem Recht.

Obwohl sie weit davon entfernt sind, internationales Einheits-
recht zu bestimmen, haben die zahlreichen internationalen Abkom-
men eine beachtliche Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften
bewirkt - dies nicht zuletzt dank der umfangreichen Aktivitäten be-
treffend technische Hilfe seitens der WIPO. Die Rechtsinhaber in den
Vertragsstaaten profitierten von vielfältigen Erleichterungen in Be-
zug auf Kosten und administrativen Aufwand sowie generellen Ver-
einheitlichungen der Registrierungsverfahren von Patenten, Marken
und Mustern oder Modellen.

Die grosse Zahl der Abkommen hat auf der anderen Seite aber
auch zu einer gewissen Verzettelung und Uneinheitlichkeit geführt.
Die Mitgliedschaften in den verschiedenen Abkommen waren sehr
heterogen, vor allem in Bezug auf die Mitgliedschaft bei Sonderab-
kommen und verschiedenen Fassungen der Abkommen. Die Weiter-
entwicklung des internationalen Schutzes der Immaterialgüterrechte
wurde in den letzten beiden Jahrzehnten nicht mehr auf internatio-
naler, sondern auf regionaler Ebene, vor allem in Europa, erreicht.

___________
183 Siehe den Ausschluss von Art. 6bis RBÜ in Art. 9 TRIPS.
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Mit dem Abschluss des TRIPS-Abkommens im Rahmen der WTO
wurden die bestehenden Übereinkommen konserviert, weiterent-
wickelt und durchsetzbar gemacht. Das Thema der Immaterialgüter-
rechte wurde in einen neuen Zusammenhang gestellt184.

Sind die klassischen völkerrechtlichen Verträge unter der Ob-
hut der WIPO durch den Abschluss des TRIPS-Abkommens obsolet
geworden? Keineswegs. Es ist erstaunlich, dass nur zwei Jahre nach
dem Abschluss des TRIPS-Abkommens in der WIPO zwei interna-
tionale Übereinkommen verabschiedet werden konnten, die einige
Verbesserungen im internationalen Schutz der Urheberrechte und
der verwandten Schutzrechte bringen werden und die neuen tech-
nologischen Entwicklungen und Verbreitungs- und Wiedergabe-
möglichkeiten berücksichtigen. Diejenigen, die befürchtet hatten, mit
dem Abschluss des TRIPS-Abkommens sei die Weiterentwicklung
des internationalen Schutzes geistiger Eigentumsrechte innerhalb der
WIPO nur schwer möglich, wurden eines besseren belehrt. Erst noch
weisen wird sich, mit welchen Erfolgen die WIPO die laufenden
Verhandlungen betreffend Themen, die im Rahmen des WCT und
des WPPT offen bleiben mussten (wie etwa der rechtlichen Schutz
von Datenbanken, der Schutz audiovisueller Darbietungen, von Sen-
deunternehmen und von Folklore) abschliessen kann.

Zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten und Widersprüchen
arbeiten WIPO und WTO eng zusammen. Das TRIPS-Abkommen hat
die bestehenden WIPO-Abkommen gestärkt und geographisch aus-
gedehnt. Mit ihrem Angebot von umfangreichen Leistungen für we-
niger entwickelte Länder wird die WIPO auch einen grossen Beitrag
zur Implementierung des TRIPS-Abkommens leisten.

___________
184 Zum TRIPS-Abkommen siehe nächster Abschnitt.
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4 WTO/TRIPS

4.1 Aufnahme des Schutzes immaterieller Güter in die neue
Welthandelsordnung

Während beinahe 50 Jahren war das Allgemeine Zoll- und Handels-
abkommen, das GATT, die wichtigste und umfassendste Grundlage
der Welthandelsbeziehungen. Obwohl es sich dabei um ein multila-
terales Abkommen zwischen Staaten handelte, das provisorisch an-
gewendet wurde, hat es sich nach und nach de facto zu einer interna-
tionalen Organisation entwickelt185.

Liechtenstein war vor dem Abschluss der Verhandlungen der
Uruguay-Runde, die zur Gründung der Welthandelsorganisation
führten, nicht Mitglied des GATT, konnte aber gemäss der sog.
Liechtenstein-Klausel im GATT-Beitrittsprotokoll der Schweiz alle
Rechte aus dem GATT sowie die meisten Rechte aus den GATT-
Sonderabkommen geltendmachen186. Wirtschaftliche und souveräni-
tätspolitische Gründe sprachen für eine selbständige Mitgliedschaft
Liechtensteins in der WTO, deren Regelungsreichweite weit über den
traditionell über den Zollvertrag mit der Schweiz geregelten Waren-
verkehrsbereich hinausgeht187.

Das TRIPS-Abkommen ist ein integraler Bestandteil des Ab-
kommens über die Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-
Abkommen), welches den institutionellen Rahmen der nach Ab-
schluss der Uruguay-Runde am 15. April 1994 in Marrakesch unter-
zeichneten Abkommen bildet, und stellt den dritten Pfeiler der neu-
en Welthandelsorganisation (WTO) dar. Unter dem Dach der WTO
sind die multilateralen Handelsabkommen, nämlich das Allgemeine
Zoll- und Handelsabkommen (GATT 1994), die Übereinkommen
über Landwirtschaft, technische Handelshemmnisse, Ursprungsre-
geln, Subventionen usw. sowie das Allgemeine Abkommen über den
Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Servi-
ces, GATS) und das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der
Rechte an geistigem Eigentum (Agreement on Trade-Related Aspects

___________
185 Benedek, S. 73ff., 248ff. Das 1947 von 23 Staaten unterzeichnete Protokoll beinhaltete die

provisorische Anwendung eines Teils der Havanna-Charta. Ursprüngliches Ziel war es, eine
internationale Handelsorganisation (ITO) als dritten institutionellen Pfeiler der Weltwirtschafts-
ordnung der Nachkriegszeit zu schaffen und das GATT-Provisorium darin zu integrieren.

186 Zur indirekten liechtensteinischen GATT-Mitgliedschaft über den Zollvertrag siehe Bruha/Gey-
Ritter, S. 171ff.

187 Dazu a.a.O., S. 174ff.
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of Intellectual Property Rights, TRIPS) vereint. Eine Mitgliedschaft in
der WTO verpflichtet gemäss Art. II Abs. 2 des WTO-Abkommens in
einem sogenannten single-package-Ansatz zur Übernahme der ge-
nannten Übereinkommen aus den drei Pfeilern (Anhang 1) sowie des
Streitbeilegungsmechanismus (Anhang 2) und des Mechanismus zur
Überprüfung der Handelspolitik (Anhang 3). Das Übereinkommen
über das öffentliche Beschaffungswesen hingegen ist ein plurilatera-
les Abkommen und nur für die WTO-Mitglieder verbindlich, die es
angenommen haben (Art. II Abs. 2 WTO-Abkommen).

Wie kam es, dass geistige Eigentumsrechte Gegenstand der
Verhandlungen in der Uruguay-Runde wurden? Immaterielle Güter
sind nicht nur Werte für sich, sondern bilden auch einen erheblichen
Wertanteil in den weltweit gehandelten Gütern und Dienstleistun-
gen, mit denen sie vermehrt verknüpft sind. Dieser Anteil hatte sich
infolge des verschärften Innovationswettbewerbs für technische Pro-
dukte und der neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien im Weltmarkt erheblich vergrössert188. In manchen Ländern,
insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, war für be-
stimmte immaterielle Güter kein oder nur geringer Schutz vorgese-
hen. Die Verletzung von Marken-, Patent- und Urheberrechten hatte
zu einer Überschwemmung der Weltmärkte mit sogenannten Pirate-
rieprodukten geführt189. Fälschungen und Nachahmungen betrafen
insbesondere renommierte Markenprodukte wie etwa Mode- und
Luxusartikel, Bekleidung, Pharmazeutika, chemische Produkte und
Nahrungsmittel. Unzureichend geschützt sind/waren auch Compu-
terprogramme und Halbleitertopographien wie Mikrochips, aber
auch urheberrechtliche Werke, die mit neuen Techniken leicht repro-
duziert oder übertragen werden können (unerlaubte Reproduktion
von Tonträgern, Kabel- oder Satellitenübertragung)190.

___________
188 Christians, S. 23f.

189 Zum Ausmass des Problems vgl. den Bericht der U.S.-International Trade Commission aus
dem Jahre 1988. Gemäss ihrer Untersuchung wurden von 193 international tätigen Unterneh-
men für das Jahr 1986 die Verluste, die auf unzureichenden Immaterialgüterschutz zurückzu-
führen waren, auf etwa 24 Mrd. Dollar geschätzt, was ca. 3% des Jahresumsatzes betrug. Am
meisten betroffen waren die Computer- und Software-Industrie, die Elektrotechnik, Chemie und
Pharmazeutik sowie die Unterhaltungsbranche (United States International Trade Commission,
Investigation No. 332-245: Economic Effects of Intellectual Property Rights Infringement, Fe-
bruary 1988. Auszugsweise auch abgedruckt in: JWTL 4/88, S. 101ff.). Die sogenannten Pira-
terieprodukte kamen vornehmlich aus asiatischen Schwellenländern (Taiwan, Korea, Hong-
kong, Singapur, Philippinen usw.) und aus lateinamerikanischen Staaten wie Brasilien, Kolum-
bien und Mexiko. Vgl. dazu m.w.Nachw. Christians, S. 28f. Die Ausdrücke “Piraterie” oder
“Piraterieprodukte” sind natürlich als Bezeichnungen zu sehen, die vom rechtlichen und politi-
schen Empfinden der Industriestaaten geprägt sind.

190 Über Erscheinungsformen und Ausmass der “Piraterie”, welche nahezu alle Branchen und
Immaterialgüterrechte erfasst, vgl. m.w.Nachw. Christians, S. 23ff.
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Um den Schutz geistiger Eigentumsrechte im GATT bzw.
WTO-System, welches durch die Zielsetzung des Abbaus aller Han-
delsbeschränkungen dem Ideal des Freihandels folgt, erfassen zu
können, muss ihre Verletzung bzw. ihr mangelhafter Schutz als
Handelshemmnis verstanden werden können191. Die klassische Frei-
handelslehre würde die Existenz von Immaterialgüterrechten wohl
eher als Eingriff des Staates in das freie Spiel der Marktkräfte be-
trachten, da es sich um territoriale Monopolrechte handelt, die den
freien Warenverkehr behindern können. Dies vor allem, wenn zwi-
schen den Ländern Unterschiede in der Immaterialgüterrechtsge-
setzgebung bestehen: Gäbe es ein Weltimmaterialgüterrecht (Welt-
marke, Weltpatent, Urheberrecht mit gleichen Voraussetzungen und
gleicher Dauer) so könnte wie bei völligem Fehlen geistiger Eigen-
tumsrechte nicht mehr von Handelshemmnissen gesprochen wer-
den192. Hat ein Land keine oder eine unzureichende Gesetzgebung in
diesem Bereich, stellt dies nicht notwendigerweise eine Diskriminie-
rung von Ausländern dar. Im GATT 1947 ist deshalb auch eine eher
skeptische Haltung zu Immaterialgüterrechten zu erkennen. Als all-
gemeine Ausnahme darf keine Bestimmung des Abkommens so aus-
gelegt werden, dass eine Vertragspartei daran gehindert wird, Mass-
nahmen zu beschliessen oder durchzuführen, welche zur Anwen-
dung der Vorschriften über den Schutz von Patenten, Warenzeichen
und Urheberrechten sowie über die Verhinderung irreführender
Praktiken erforderlich sind (Art. XX(d) GATT). Der Schutz von Im-
materialgüterrechten wird als übergeordnetes Anliegen betrachtet,
welches im Prinzip gegen die GATT-Philosophie verstösst, aber in
der Gesetzgebungshoheit der Nationalstaaten verbleiben muss193.

Das GATT sieht weder eine Eigentumsrechts- noch eine Wett-
bewerbsordnung vor, es bezieht sich nicht auf Rechtspositionen von
Personen, sondern nur auf Waren. Dennoch ist anerkannt, dass ein
Staat eine Eigentums- und Wettbewerbsordnung errichten muss, in
der sich der Wettbewerb in fairer Weise abspielen kann, und dazu
gehört auch der Schutz von geistigen Eigentumsrechten. Wie bereits

___________
191 Ausführlich zu diesem Thema Christians, S. 202ff. Cottier (Prospects, S. 383) bezeichnet “the

absence of sufficient legal protection or the existence of excessive protection of intellectual
creation” als “third generation of actual and potential trade distortions”.

192 Christians, S. 205f. Obwohl aus aussenhandelsrechtlicher Sicht eine völlige Harmonisierung
des geistigen Eigentumsrechts wünschenswert wäre, ist dies zumindest aus heutiger Perspek-
tive eine utopische Vorstellung.

193 Weitere immaterialgüterrechtlich relevante Bestimmungen des GATT-Abkommens finden sich
in Art. IX (Ursprungsbezeichnungen, deren Sinn vor allem für Zollzwecke, aber auch für den
Verbraucherschutz gesehen wird), Art. XII:3c und XVIII:10 (Beschränkungen zum Schutz der
Zahlungsbilanz).
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dargelegt, führt unzureichender Immaterialgüterschutz zu Markt-
Unvollkommenheiten, namentlich zu einer ungenügenden Produktion
von Kultur- und Wissensgütern194. Zu einer optimalen Ressourcen-
allokation gehört auch die optimale Nutzung schöpferischer Kräfte,
sei es im Bereich technischer Innovationen oder kultureller Werke.
Die zeitlich begrenzten Ausschliesslichkeitsrechte an immateriellen
Gütern sollen dafür sorgen, dass Privaten Anreiz geboten wird,
schöpferisch und innovativ zu sein, und dass sie dafür auch entlohnt
werden. Immaterialgüterrechte haben nicht nur eine wirtschaftliche,
sondern auch eine persönlichkeitsrechtliche Seite, die nicht unbe-
dingt in den Regelungsbereich des GATT passt. Jedoch sind diese
beiden Aspekte eng verwoben und nicht voneinander trennbar. Zur
Frage, ob das GATT überhaupt die Kompetenz besitzt, in diesem Be-
reich Regelungen zu treffen, sei bemerkt, dass die Vertragsparteien
grundsätzlich alle möglichen Regelungen treffen können, die dem
Ziel des Abkommens, der Erhöhung des Lebenstandards, des wirt-
schaftlichen Wachstums und der Handelsliberalisierung, förderlich
sind195.

Die Idee, geistige Eigentumsrechte im Rahmen des GATT zu
regeln, geht auf eine Initiative der USA zurück. Schon vor über 20
Jahren, während der Verhandlungen der Tokyo-Runde (1973-1979),
bemühten sich die Vereinigten Staaten und die EG, ein Überein-
kommen zur Bekämpfung der immer grössere Ausmasse annehmen-
den Markenpiraterie (counterfeiting) zu schaffen. Obwohl die Bemü-
hungen, einen “Anticounterfeiting-Code” abzuschliessen, vor allem
am starken Widerstand der Entwicklungsländer gescheitert waren,
blieb der Schutz geistiger Eigentumsrechte, insbesondere die Be-
kämpfung der Piraterie, auf der Tagesordnung des GATT196. 1985
erklärten die USA im Vorfeld der Uruguay-Runde, dass eines ihrer
Ziele in der neuen Verhandlungsrunde die Reduktion von Handels-
störungen durch unzureichenden Schutz geistiger Eigentumsrechte
sei. Die EG, Japan und andere Industrieländer sowie verschiedene
weniger entwickelte Länder - auch aus Südostasien, woher ein gros-
ser Teil der Piraterieprodukte stammte - unterstützten in der Folge
die Erteilung eines Verhandlungsmandates. In der Erklärung von
Punta del Este von 1986 wurden handelsbezogene geistige Eigen-
tumsrechte und der Handel mit nachgeahmten Waren ins Verhand-

___________
194 Hauser/Schanz, S. 224ff.

195 Zur Kompetenzfrage des GATT vgl. Roessler, S. 73ff.

196 Zur Verhandlungeschichte des TRIPS-Abkommens siehe Evans, S. 158ff.
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lungsprogramm aufgenommen. Der Wortlaut des Textes stellt eine
Kompromissformulierung dar, die, insbesondere in Bezug auf ihre
Beschränkung auf handelsbezogene Rechte an geistigem Eigentum,
nicht von allen Vertragsparteien gleich interpretiert wird197. Die am-
bitionierte Agenda der Uruguay-Runde198 liess die Verhandlungen
nicht in den dafür vorgesehenen vier Jahren, sondern erst nach sie-
ben Jahren zu einem Ende kommen. Im Bereich der geistigen Eigen-
tumsrechte standen sich die Interessen der Industrieländer und die-
jeniger einiger Entwicklungsländer (Group of Ten) gegenüber. Letz-
tere sträubten sich gegen das Vorhaben der entwickelten Länder, ein
umfassendes Abkommen über geistige Eigentumsrechte mit materi-
ellen Standards und effektivem Streitbeilegungsmechanismus zu-
stande zu bringen. Bis zur “midterm review” 1989 konnten keine
substantiellen Ergebnisse erzielt werden. Die Verhandlungsparteien
hatten grösste Mühe, sich über die Auslegung des Mandates einig zu
werden.

Der Gang der Verhandlungen zum Abschluss eines Abkom-
mens über geistige Eigentumsrechte, das einerseits individuelle
Rechte für Personen einführen sollte (was bisher nur in den klassi-
schen Konventionen zum geistigen Eigentum, nicht aber im GATT-
System geschehen war), andererseits auch die Grundprinzipien des
GATT wie Inländerbehandlung, Meistbegünstigung und Nichtdis-
kriminierung miteinbezieht, gestaltete sich äusserst schwierig. Die
Industrieländer, besonders die USA, drängten auf eine Regelung des
geistigen Eigentums im Rahmen des GATT. Die Entwicklungsländer
hingegen sahen darin nur Vorteile für die Industrieländer, auf die
sich der Löwenanteil des Besitzes solcher Rechte konzentriert. Aus
der Optik der weniger entwickelten Länder hatten geistige Eigen-

___________
197 Das Mandat von Punta del Este lautet folgendermassen:

Trade-related aspects of intellectual property rights, including trade in counterfeit goods
In order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into ac-
count the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and
to ensure that mesures and procedures to enforce intellectual property rights do not become
themselves barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions
and elaborate, as appropriate, new rules and disciplines. Negotiations shall aim to develop a
multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in
counterfeit goods taking into account the work already undertaken in the GATT. These nego-
tiations shall be without prejudice to other complementary initiatives that may be taken in the
World Intellectual Property Organization and elsewhere to deal with these matters. Ministerial
Declaration, 20 September 1986 BISD, 33S, 1987, 19 at 25-26.

198 Einbezug des Agrar- und Textilhandels, verschiedener nichttarifärer Handelshemmnisse und
wettbewerbsverfälschender und diskriminierender Massnahmen wie Dumping und öffentliche
Auftragsvergabe, des Dienstleistungshandels und der geistigen Eigentumsrechte, Stärkung
nicht nur der materiellen Spielregeln des Welthandels sondern auch der institutionellen Struktur
sowie eine Verbesserung des Streitbeilegungsverfahrens.
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tumsrechte eine Behinderung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zur
Folge und bedeuteten den Ausschluss von ihrer Ansicht nach gemein-
freiem technischem Fortschritt (moderne Technologien und Know-
how) sowie den Aufbau administrativer Schranken199. Schliesslich
meinten sie, dass im Rahmen des GATT die Kompetenz, sich dieses
Themas anzunehmen, nicht gegeben sei, da es in den Jurisdiktionsbe-
reich der damit befassten internationalen Organisation, der WIPO,
eingreife.

Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des TRIPS-
Abkommens war ein gewisser Meinungsumschwung gegenüber gei-
stigen Eigentumsrechten in den Entwicklungsländern200. Die weni-
ger entwickelten Staaten begriffen den Immaterialgüterschutz zu-
nehmend als Voraussetzung und Rahmenbedingung für ausländi-
sche Investitionen und für den Technologietransfer. Internationale
Handelsstreitigkeiten über Existenz oder Niveau von Immaterial-
güterschutz nahmen zu. Die Industrieländer reagierten immer häufiger
mit unilateralen Handelsmassnahmen gegenüber Ländern, welche
ihre geistigen Eigentumsrechte missachteten. Vor allem die Vereinig-
ten Staaten benutzten und verschärften ihre Handelsgesetzgebung
gegen Verletzungen von amerikanischen gewerblichen Schutzrech-
ten wie Patenten und Urheberrechten. Section 301 des United States
Tariff and Trade Act erlaubte dem US-Präsidenten, Importe aus Län-
dern mit unlauteren Handelspraktiken zu beschränken, was 1988
durch ein “Special 301”-Verfahren erweitert wurde. “Special 301”
ermöglichte dem United States Trade Representative (USTR) , Län-
dern mit in den Augen der USA unzureichendem Immaterialgüter-
schutz mit Handelssanktionen zu drohen, falls die angesprochenen
Länder ihre Gesetze nicht anpassten201. Eine Sanktionsmöglichkeit

___________
199 Cottier, Prospects, S. 384. Rapp/Rozek (S. 75ff.) kommen zum Schluss, dass der Schutz

geistiger Eigentumsrechte dem Technologietransfer und der Investitionstätigkeit und somit der
wirtschaftlichen Entwicklung der Entwicklungsländer insgesamt förderlich sei.

200 Zu den Gründen siehe auch Cottier, Prospects, S. 389f.

201 Zu diesem Zweck werden Länder im Rahmen der Berichterstattung des jährlichen National
Trade Estimate Report auch bezüglich ihrer Immaterialgüterrechtsgesetzgebung beobachtet
und bei unzureichendem Schutz auf abgestufte “watchlists” gesetzt. Die USA haben aus die-
sem Grund mit über 30 Ländern, etwa mit Südkorea, Thailand, Indonesien, Taiwan, Mexiko
oder China, zunächst bilaterale Verhandlungen geführt, welche bei ausbleibendem Erfolg zu
Sanktionen führten. Zu einer Untersuchung der GATT-Kompatibilität dieses Rechtsakts im
Rahmen eines Streitbeilegungsverfahrens ist es bisher nicht gekommen, obwohl diese mehr-
fach mit Recht bezweifelt wurde. Im Ergebnis hat das unilaterale bzw. bilaterale Vorgehen der
USA nach diesem Rechtsakt zu Verbesserungen des Immaterialgüterschutzes in vielen Län-
dern geführt. Mit dem Inkrafttreten des TRIPS sollte “Special 301” wohl überflüssig werden, aus-
ser vielleicht gegenüber Ländern, welche nicht Mitglied der WTO sind (wie derzeit noch China).
Zum Ganzen m.w.Nachw. O’Reagan S. 16ff. und Evans, S. 151f. und 156ff. sowie Bel-
lo/Holmer, “Special 301” Its Requirements, Implementation and Significance, 13 Fordham In-



122

war die Aufhebung oder Suspendierung von Handelspräferenzen202.
Section 337 des United States Tariff Act enthält Bestimmungen über
unfaire Wettbewerbsmethoden und unfaire Praktiken beim Import
oder Verkauf ausländischer Güter, welche einheimischen Unterneh-
men schaden. Ein spezielles, schnelles Verfahren vor der US Interna-
tional Trade Commission (USITC) bzw. dem US Federal Court steht
für die Behandlung von Klagen betreffend Verletzungen der ameri-
kanischen Gesetze über geistiges Eigentum durch Ausländer zur Ver-
fügung, welches jene allerdings, in GATT-widriger Weise, schlechter
behandelt als Inländer203. Auch die EG hatte ihre Handelsgesetzge-
bung zur Bekämpfung von Verletzungen von Immaterialgüterrech-
ten verschärft204. Die internationalen Dispute spielten sich aber nicht
nur zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ab, sondern auch
zwischen den USA und der EG, vor allem im Bereich des Urheber-
rechts205. Weitere Streitpunkte stellten die Patentschutzdauer und
das Patentierungsprinzip (First-to-invent oder first-to-file) für Erfin-
dungen, die Patentierbarkeit von Pflanzen- und Tierzüchtungen, Be-
dingungen für Zwangslizenzen, aber auch Fragen des Schutzes geo-
graphischer Herkunftsangaben und anderer markenrechtlicher Fra-
gen dar. Lange war man sich nicht einig über die Positionierung des
Abkommens: Sollte es ein Annex des Hauptabkommens und somit
integraler Bestandteil desselben werden oder sollten bestimmte Vor-
schriften wie Standards im Rahmen eines Codes zur individuellen
Ratifikationsmöglichkeit verankert werden? Der im “Dunkel-

_________
ternational Law Journal 1989-90, S. 259ff. Der National Trade Estimate Report on Foreign Tra-
de Barriers von 1996 beklagt unfaire Handelspraktiken und Exporthindernisse, von denen viele
im Bereich des geistigen Eigentumsrechts zu finden sind, in 44 Ländern (darunter Japan, Chi-
na, aber auch die EU). In der Prioritätenliste des USTR (US Trade Representative) über die
gravierendsten Handelshemmnisse stehen Verletzungen von Urheberrechten bei Musik und
Filmen ganz oben. Vgl. NZZ vom 3.4.1996, S. 23.

202 Seit dem Ende der Tokyo-Runde 1979 sind Entwicklungsländern Ausnahmen von fundamen-
talen GATT-Prinzipien wie dem Meistbegünstigungsprinzip ausdrücklich zugestanden worden.
Industrieländer, so auch die USA oder die EU gewähren weniger entwickelten Ländern nach
ihrem “Generalised System of Preferences (GSP)” Handelsvergünstigungen, die anderen Län-
dern nicht gewährt werden (müssen). Beispiele siehe O’Reagan, S. 18. Auch die EG suspen-
dierte Südkoreas GSP-Vergünstigungen zwischen 1989 und 1992, da US-Bürger gegenüber
anderen Staatsangehörigen bezüglich des geistigen Eigentumsschutzes bevorzugt wurden
(a.a.O., S. 22).

203 Section 337 wurde von einem GATT-Panel als nicht mit Art. III/4 GATT vereinbar erklärt (Fall
Akzo/Du Pont, GATT Panel Report von 1988, BISD 36S, 1988-89, 345).

204 Mit dem 1984 geschaffenen neuen handelspolitischen Instrument (EG-Verordnung 2641/84)
kann die EG unlautere Handelspraktiken von Drittstaaten auch mit Retorsionsmassnahmen
bekämpfen, worunter gerade auch Fälle betreffend geistige Eigentumsrechte verstanden wur-
den. Siehe dazu Arnold/Bronckers, S. 21ff.

205 Dabei ging es um Fragen wie den Einbezug von Urheberpersönlichkeitsrechten, Leistung-
schutzrechten, Schutzrechten für Computersoftware und integrierte Schaltungen, aber auch
von Designschutz. Siehe Evans, S. 172.
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Draft”206 von 1991 enthaltene Kompromissvorschlag betreffend das
TRIPS-Abkommen unterscheidet sich in substantieller Hinsicht kaum
von dem schliesslich in Marrakesch 1994 unterzeichneten Abkom-
men207.

Der wohl wichtigste Grund für das Zustandekommen des
TRIPS-Abkommens, das weitgehend nach der Philosophie der Indu-
striestaaten und insbesondere der EU ausgestaltet ist, stellt wohl der
gewählte ”single-package-Ansatz” der Verhandlungen der Uruguay-
Runde des GATT dar. Dadurch konnte ein Ausgleich der Interessen
zwischen Industrieländern und weniger entwickelten Staaten aus-
serhalb der Problematik der geistigen Eigentumsrechte gefunden
werden. Den Entwicklungsländern wurden verschiedenste Ausnah-
meregelungen und Übergangsfristen eingeräumt. Im Sinne des Pa-
ketansatzes waren Verhandlungserfolge im TRIPS-Abkommen mit
Fortschritten in den Liberalisierungsbestrebungen im Textil- und
Agrarbereich gekoppelt, an welchen die weniger entwickelten Län-
der besonders interessiert waren.

4.2 Inhalt des TRIPS-Abkommens

4.2.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze

Das TRIPS-Abkommen regelt die Immaterialgüterrechte in umfas-
sender Weise und gibt insoweit die traditionelle und veraltete Zwei-
teilung des Immaterialgüterrechts in gewerbliche Schutzrechte (PVÜ)
und Urheberrechte (RBÜ) auf. Es ist der erste universelle völker-
rechtliche Vertrag, der in so weitreichender Weise Regelungen über
den Schutz immaterieller Güter enthält.

Neben dem in den klassischen Konventionen vorherrschenden
individualrechtlichen Aspekt der Immaterialgüterrechte wird im
TRIPS-Abkommen gleichzeitig der wichtigen wirtschaftlichen und
handelspolitischen Seite Rechnung getragen. Das TRIPS-Abkommen
verbindet die GATT-Grundsätze des Freihandels mit den Individual-
rechten der internationalen Konventionen zum Immaterialgüterrecht.
Wie bei allen unter dem Dach der Welthandelsorganisation zusam-

___________
206 Annex III des Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral

Trade Negotiations, MTN.TNC/W/FA 20 December 1991.

207 Evans, S. 175. Vgl. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Final
Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 15 April,
1994, Annex 1C.
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mengefassten Abkommen steht die Verwirklichung der Handelsfrei-
heit auch im TRIPS-Abkommen im Vordergrund. Es wird als not-
wendig angesehen, “einen wirksamen und ausreichenden Schutz der
Rechte an geistigem Eigentum zu fördern”, dabei aber “sicherzustel-
len, dass die Massnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der
Rechte an geistigem Eigentum nicht selbst zu Schranken für den
rechtmässigen Handel werden”208. In diesem Zusammenhang ist
auch Art. 1 Abs. 1 TRIPS zu sehen, der es den Mitgliedern zwar er-
laubt, einen umfassenderen Schutz als den in dem Abkommen ge-
forderten zu gewähren, jedoch nur dann, wenn dieser Schutz dem
Abkommen nicht zuwiderläuft. Damit steht das TRIPS-Abkommen
in dieser Hinsicht im Gegensatz zur Pariser und Berner Ver-
bandsübereinkunft, welche sich auf einen möglichst weitgehenden
Schutz geistiger Eigentumsrechte konzentrieren. Art. 19 RBÜ etwa
erlaubt uneingeschränkt ein höheres Schutzniveau209.

Art. 2 TRIPS bekräftigt, dass es nichts am Weiterbestehen der
von der WIPO verwalteten Konventionen, namentlich der Pariser
und der Berner Übereinkunft, des Rom-Abkommens und des Wa-
shingtoner Abkommens und der dort übernommenen Verpflichtun-
gen ändert. Es inkorporiert - ganz oder teilweise - die Vorschriften
der genannten Konventionen und erweitert sie. Wie im Allgemeinen
Abkommen wird auch hier das Prinzip der Inländerbehandlung po-
stuliert, wobei auf die in den besagten Konventionen enthaltenen
Ausnahmen hingewiesen wird. Gemäss dem Prinzip der Meistbe-
günstigung, welches erstmals in ein internationales Abkommen über
geistige Eigentumsrechte aufgenommen wurde, sind alle Vorteile,
die einem WTO-Mitglied gewährt werden, unmittelbar und bedin-
gungslos allen anderen Mitgliedern zu gewähren210. Dadurch kön-
nen die Heterogenität der Schutzrechte ausgeglichen sowie Handels-
friktionen und Wettbewerbsverzerrungen vermindert werden. Neu
im Vergleich zu den bestehenden Abkommen sind die Regelungen
über die Durchsetzung der Immaterialgüterrechte und die Anwen-
dung eines effektiven Streitbeilegungsmechanismus, nämlich des all-
gemeinen, in der Uruguay-Runde revidierten und verbesserten Me-
chanismus der WTO211.

___________
208 Präambel zum TRIPS-Abkommen, Abs. 1 (LGBl. 1997/108).

209 Vgl. dazu auch Katzenberger, S. 449f.

210 Art. 4 a-d zählen mögliche Ausnahmen auf, wie bereits bestehende Verpflichtungen aus
internationalen Abkommen oder im Abkommen nicht vorgesehene Rechte der ausübenden
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und Sendeunternehmen.

211 Zu den Stärken und Schwächen des Streitbeilegungssystems des “GATT 47” Petersmann,
Procedures, S. 55ff. Auch vom GATT vorgesehende Klagen, bei denen es sich nicht um Ver-
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Das am stärksten handelsbezogene Thema in Bezug auf Imma-
terialgüterrechte ist wohl die Frage der Erschöpfung der Rechte, da
sie die Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit von Parallel-
importen von Originalprodukten bildet. Der Grundsatz der Erschöp-
fung besagt, dass eine Rechtsinhaberin ihr Immaterialgüterrecht bzw.
das damit verbundene Verbreitungsrecht dann erschöpft hat, wenn
das geschützte Produkt von ihr selbst oder mit ihrer Zustimmung
vermarktet wird. Die Grundsätze der nationalen, regionalen oder in-
ternationalen Erschöpfung bezeichnen dabei das Gebiet, innerhalb
welchem die Erschöpfung der Rechte eintritt. Industrie- und Ent-
wicklungsländer waren sich jedoch in hohem Masse uneinig in dieser
Frage, so dass die heutige TRIPS-Regelung (Art. 6) darin besteht, den
Vertragsstaaten die Regelung der Erschöpfung freizustellen, wobei
sie lediglich die Grundsätze der Inländerbehandlung und der Meist-
begünstigung zu beachten haben. Ansonsten kann die Erschöpfungs-
frage nicht Gegenstand eines Streitbelegungsverfahrens sein. Die
Frage der Erschöpfung wird in Teil IV der Arbeit ausführlich behan-
delt.

4.2.2 Bestimmungen über einzelne Immaterialgüterrechte

Die Bestimmungen über das Urheberrecht und die verwandten
Schutzrechte waren aufgrund der stark unterschiedlichen Konzep-
tionen in den einzelnen Ländern besonders umstritten. Art. 9 TRIPS
verweist auf die Geltung der materiellen Bestimmungen der RBÜ
(Art. 1 - 21 RBÜ) mit Ausnahme von Art. 6bis RBÜ, dem Urheberper-
sönlichkeitsrecht212. Wichtige Errungenschaften des TRIPS-
Abkommens sind die Anerkennung von Computerprogrammen als
urheberrechtliche Schutzobjekte im Sinne der RBÜ (Art. 10 TRIPS)
und die Verankerung des Vermietrechts (Art. 11 und 14 Abs. 4

_________
tragsverletzungen handelt (non-violation-Fälle, Art. XXXIII Abs. 1b und c GATT, Art. 64 Abs. 2
TRIPS), sind nach fünf Jahren nach dem Inkrafttreten zulässig. Ausserdem ist auch die soge-
nannte cross-retaliation möglich (Art. 22 Abs. 3 lit. c Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes), d.h. Sanktionen bei Nichterfüllung von Verpflichtungen
sind subsidiär auch durch Massnahmen in anderen Bereichen als den geistigen Eigentumsga-
rantien zulässig.

212 Gegen die Aufnahme des persönlichkeitsrechtlichen Aspekts des Urheberrechts in das TRIPS
opponierten vor allem die USA. Cottier (Prospects, S. 402) meint aber, dass der Einbezug oder
die Ausnahme des Urheberpersönlichkeitsrechts in der Praxis, d.h. im Fall einer Streitschlich-
tung, keinen grossen Unterschied machen wird, da GATT-Panels gemäss Art. XX(d) befugt
sind zu prüfen, ob die gesetzliche Verankerung von Persönlichkeitsrechten am geistigen Ei-
gentum eine willkürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung oder eine verschleierte Be-
schränkung des internationalen Handels darstellt.
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TRIPS) sowie die Festsetzung minimaler Leistungsschutzrechte (ins-
besondere für ausübende Künstler, aber auch für Tonträgerhersteller
und Sendeunternehmen, vgl. Art. 14 TRIPS) mit einer Schutzfrist von
50 Jahren (Art. 12 TRIPS)213.

Das TRIPS-Abkommen enthält in Art. 15 eine umfassende und
ausführliche Definition des Schutzgegenstandes des Marken-
rechts214. Die Eintragungsfähigkeit einer Marke darf von der Benut-
zung abhängig gemacht werden, jedoch nicht als Voraussetzung für
die Einreichung eines Antrages215. Art. 16 enthält grundlegende, we-
nig detallierte Aussagen über den Inhalt und den Umfang des Mar-
kenrechts, Abs. 1 bezieht sich dabei auf eingetragene Marken, Abs. 2
und 3 auf bekannte, nicht eingetragene Marken. Eine Marke kann
nach mindestens drei Jahren ununterbrochenem Nichtgebrauch ge-
löscht werden (Art. 19 TRIPS). Es besteht damit die Möglichkeit, Vor-
schriften zur zwingenden Benutzung der Marke einzuführen oder
beizubehalten. Die Laufzeit bei Ersteintragung bzw. Verlängerung
der Registrierung muss mindestens sieben Jahre betragen und kann
unbegrenzt verlängert werden (Art. 18 TRIPS). Art. 20 TRIPS verbie-
tet die ungerechtfertigte Erschwerung des Gebrauchs der Marke216.
Der Grundsatz der freien Übertragbarkeit der Marke und das Verbot
von Zwangslizenzen sind in Art. 21 TRIPS festgeschrieben. Anders
als bei den anderen Immaterialgüterrechten konnten Zwangslizenzen
im Markenrecht ausdrücklich ausgeschlossen werden, da sie zur
Aushöhlung der Grundfunktion der Marke, der Anzeige der Her-
kunft des bezeichneten Produkts, führen würden. Die Vertragsstaa-
ten sind hingegen relativ frei bei der Ausgestaltung der Bedingungen
für die Lizenzvergabe217. Gemäss Art. 2 TRIPS inkorporiert das
TRIPS-Abkommen die materiellen Bestimmungen der Pariser Ver-
bandsübereinkunft, enthält aber in materieller Hinsicht teilweise wei-

___________
213 Ausführlich zu den TRIPS-Regelungen im Urheberrecht siehe Katzenberger, S. 447ff.

214 Unterscheidungsfähige Zeichen und Zeichenverbindungen sind neben Wörtern, Buchstaben
oder Ziffern auch Bildelemente und Farbverbindungen, welche als Marke für Waren und
Dienstleistungen eingetragen werden können (Art. 15 Abs. 1 TRIPS).

215 Die Regelungen über die Benutzung der Marke versuchen das europäische System des
Registrierungsprinzips und das US-System des Benutzungserfordernisses unter einen Hut zu
bringen (vgl. auch Cottier, Prospects, S.404).

216 Diese Bestimmung ist vor dem Hintergrund von in verschiedenen Entwicklungs- und Schwel-
lenländern existierenden Vorschriften zu sehen, die den Gebrauch ausländischer Marken mit
Spezialvorschriften belegten (Beispiele bei Kur, Markenrecht, S. 995f.) und die nun mit Art. 20
unzulässig sein sollen.

217 Zu beachten sind aber die allgemeinen Bestimmungen von Art. 1 - 8 TRIPS, Art. 20 TRIPS und
Art. 40 TRIPS (wettbewerbswidrige Vereinbarungen in Lizenzverträgen).
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tergehende Bestimmungen; dies gilt auch für das Markenrecht218.
Mit den Bestimmungen des Madrider Markenabkommens und des
Madrider Protokolls gibt es insofern keine Überschneidungen, als das
TRIPS-Abkommen keine Regelung zum Verfahren der internationa-
len Registrierung von Marken enthält. Die Vorteile, die sich aus dem
Madrider System (und anderen regionalen oder internationalen Re-
gistrierungssystemen) ergeben, müssen gemäss Art. 5 TRIPS nicht in
Anwendung der Verpflichtung zur Inländerbehandlung und Meist-
begünstigung (Art. 3 und 4 TRIPS) weitergegeben werden219. Die
markenrechtlichen Bestimmungen des TRIPS-Abkommens sind
weitgehend den Vorschriften der EG-Markenrichtline nachgebildet:
Das europäische Recht hat sich damit als weltweiter Mindeststan-
dard durchgesetzt. Obwohl die markenrechtlichen Bestimmungen
des TRIPS-Abkommens viele Fortschritte bringen, ist der Weg zu ei-
nem weltweit vereinheitlichten Markenrecht noch weit220.

Auch der Schutz geographischer Angaben hat im Vergleich
zu den bestehenden internationalen Abkommen221 eine Verbesse-
rung erfahren. Das TRIPS-Abkommen definiert geographische An-
gaben als “Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines
Mitglieds oder einer Region oder aus einem Ort in diesem Hoheits-
gebiet stammend kennzeichnen, wenn eine bestimmte Qualität, ein
bestimmter Ruf oder ein sonstiges bestimmtes Merkmal der Ware im
wesentlichen seinem geographischen Ursprung zuzuschreiben
ist”222. Diese Definition umfasst alle Warenarten, nicht aber Dienst-
leistungen. Die Herkunftsbezeichnung ist so weit gefasst, dass so-
wohl Angaben darunter fallen, welche die Qualität eines Produkts

___________
218 Z.B. weitet Art. 62 Abs. 3 TRIPS Art. 4 PVÜ auf Dienstleistungsmarken aus.

219 Ein konkretes Beispiel hierzu bei Kur, Markenrecht., S. 989f. Zum Verhältnis des TRIPS-
Abkommens zu den internationalen Markenrechtsabkommen (PVÜ, MMA, MMP, TLT) siehe
ebenda.

220 Kur, a.a.O., S. 997.

221 Bereits in der PVÜ sind ansatzweise Regelungen zu geographischen Herkunftsangaben zu
finden (Art. 1 Abs. 2, Art. 2, Art. 10, Art. 10bis und 10ter). Ergänzende Bestimmungen enthält das
Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben
(MHA) vom 14. April 1891 (rev. in Lissabon am 31. Oktober 1958, Stockholmer Zusatzverein-
barung vom 14. Juli 1967), dem Liechtenstein ebenfalls angehört (LGBl. 1986/66 und 68). Dem
Lissaboner Abkommen über den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und ihrer internationa-
len Registrierung von 1958, das mit nur 18 Mitgliedsstaaten keine grosse Verbreitung erlangt
hat, ist Liechtenstein nicht beigetreten. Um den Schutz ihrer nationalen Herkunftsangaben im
Ausland zu erreichen, haben viele Staaten bilaterale Staatsverträge abgeschlossen (vgl. etwa
die Schweiz, die mit Deutschland, Spanien, Frankreich, Ungarn, Portugal u.a. solche Abkom-
men geschlossen hat, SR 0.232.111). Liechtenstein hat bis heute keine solchen Verträge ab-
geschlossen, was vor dem Hintergrund der Tatsache, dass keine bedeutsamen Exporte von
Produkten (Agrarprodukte, Weine, Spirituosen, Lebensmittel usw.) mit Herkunftsangaben getä-
tigt werden, nicht erstaunt.

222 Art. 22 Abs. 1 TRIPS.
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aufgrund seiner Herkunft garantieren223, als auch Herkunftsanga-
ben, die von der Qualität eines Produkts unabhängig sind224. Die
Entstehung des Rechts an einer geographischen Herkunftsangabe ist
im Unterschied zum Markenrecht grundsätzlich nicht von einem Re-
gistereintrag abhängig. Bestimmt wird, wann die Verwendung sol-
cher Angaben untersagt ist, nämlich wenn die Öffentlichkeit hin-
sichtlich des Ursprungs eines bezeichneten Produkts getäuscht wird
(Art. 22 Abs. 2 TRIPS). Zudem wird jede Verwendung, die unlaute-
ren Wettbewerb im Sinne von Art. 10bis PVÜ darstellt, verboten (Art.
22 Abs. 2 Bst. b TRIPS). Ganz im Sinne des lauterkeitsrechtlichen
Schutzes ist damit die Verwechslungs- bzw. Irreführungsgefahr
massgebend225. Geographische Angaben haben einen besonderen
Bezug zum Markenrecht, da sie oft auch als Bestandteil einer Marke
geschützt werden. Art. 22 Abs. 2 TRIPS verpflichtet die Behörden
aber, die Eintragung einer Marke, welche ungerechtfertigterweise ei-
ne geographische Angabe enthält, zu verweigern, sofern die Her-
kunftsangabe falsch oder irreführend ist. Geographische Angaben für
Weine und Spirituosen geniessen einen zusätzlichen Schutz, da die
Verwechslungsgefahr bezüglich des Ursprungs der Ware als Voraus-
setzung entfällt226. Art. 23 Abs. 4 TRIPS hält fest, dass die WTO-
Mitglieder darüber verhandeln werden, ein multilaterales System zur
Notifikation und Eintragung geographischer Angaben für Weine zu
errichten227. Die WTO-Mitglieder verpflichten sich in Art. 24 TRIPS,
weitere Verhandlungen im Hinblick auf eine Verbesserung des
Schutzes geographischer Angaben für Weine und Spirituosen zu füh-
ren. Die Überprüfung der Umsetzung der Bestimmungen über geo-
graphische Angaben ist, wie in Art. 24 Abs. 2 TRIPS gefordert, im
Gange. Es ist nicht absehbar, zu welchen Schlüssen der TRIPS-Rat in
seiner Überprüfung kommen wird. Verschiedene Länder fordern
wiederum eine Verbesserung des Schutzes nach Art. 23 TRIPS für ei-

___________
223 Sogenannte “appellations d’origine”, die in der schweizerischen und anderen Rechtsordnungen

insbesondere für Weine und andere landwirtschaftliche Produkte gebräuchlich sind. Eine be-
stimmte Qualität kann auch mit Garantiemarken (Art. 22 MschG) verbürgt werden.

224 Die Definition der schutzfähigen geographischen Angabe verlangt nach keiner bestimmten
Produktqualität. Sie gilt auch für Dienstleistungen und geht somit weiter als die Erfordernisse
des TRIPS-Abkommens (Art. 45ff. MschG).

225 Damit können auch Herkunftsangaben verboten werden, welche mit Zusätzen wie ”Typ”, “Stil”
oder “Imitation” versehen sind (siehe Art. 23 Abs. 1 TRIPS für Weine und Spirituosen sowie
allgemein dazu Knaak, S. 648).

226 Siehe Art. 23 TRIPS. Dies ist im MschG (Art. 47 Abs.3 Bst. a) bereits generell vorgesehen.

227 Ein konkreter Vorschlag für ein Registrierungssystem wurde bereits von der EU vorgelegt. Der
TRIPS-Rat hat sich darauf geeinigt, in seine Überlegungen grundsätzlich auch Spirituosen ein-
zubeziehen (Informationen über die neuesten Entwicklungen finden sich jeweils auf der
Website der WTO - www.wto.org).
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ne breitere Produktpalette als Weine und Spirituosen (vor allem für
weitere Lebensmittel). Art. 24 Abs. 4 TRIPS enthält eine “grand-
fatherclause” zugunsten vor der Unterzeichnung der Abkommen der
Uruguay-Runde am 15. April 1994 verwendeter Bezeichnungen für
Weine und Spirituosen228. Zumindest zur Zeit haben die Bestim-
mungen über geographische Angaben für Liechtenstein keine grosse
praktische Bedeutung. Das TRIPS-Abkommen führt zu einer Verbes-
serung des Schutzes von Herkunftsangaben auf den Exportmärkten,
insbesondere im Bereich der Weine und Spirituosen. Liechtenstein ist
zwar ein stark exportorientiertes Land, exportiert aber kaum Weine
und Spirituosen. Herkunftsangaben auf anderen Produkten sind in
der Regel durch Marken geschützt (z.B. Fleisch- und Wurstwaren der
“Malbuner”-Produktserie). So geht es vor allem darum, den Miss-
brauch ausländischer Herkunftsangaben in Liechtenstein zu verhin-
dern.

Der Schutz gewerblicher Muster oder Modelle (industrial de-
signs) erfährt durch Art. 25 und 26 TRIPS eine eher rudimentäre Re-
gelung229. Dies liegt einerseits an der generell eher stiefmütterlichen
Behandlung des sogenannten Designrechts im Vergleich zu anderen
Immaterialgüterrechten, andererseits aber auch an den sehr unter-
schiedlichen Schutzkonzeptionen in den WTO-Mitgliedsstaaten230.
Bereits die Pariser Verbandsübereinkunft enthält Bestimmungen
zum Schutz von Mustern und Modellen, jedoch kaum konkrete Vor-
schriften, wie dieser Schutz ausgestaltet werden soll231. Das Haager
Musterabkommen (HMA), dem auch Liechtenstein angehört232, ist
ein Abkommen zur Registrierung von Mustern und Modellen233.
Unter dem Begriff der angewandten Kunst werden Muster- und Mo-
dellrechte (Designrechte) teilweise auch in den internationalen Ab-
kommen zum Urheberrecht geregelt234. Gemäss Art. 25 und 26
TRIPS werden Designs mit einer Mindestschutzdauer von zehn Jah-
ren geschützt, wenn sie “new or original” sind, d.h. neu sind oder

___________
228 Weitere Ausnahmen und Weiterbenutzungsrechte enthalten Art. 24 Abs. 5,6,7,8 und 9.

229 Zu den designrechtlichen Bestimmungen des TRIPS-Abkommen vergleiche die Abhandlung
von Kur, Designschutz, S. 185ff.

230 Muster und Modellrechte nehmen eine Zwischenstellung zwischen Patent- und Markenrechten
sowie Urheberrechten ein.

231 Art. 1 Abs. 2, 5B, 4C Abs. 1 und 5D PVÜ.

232 LGBl. 1986/60 sowie 1972/25 und 1985/53,54.

233 Um die geographische Ausdehnung zu erhöhen, wird seit längerer Zeit eine Revision des
Abkommens vorbereitet, welche voraussichtlich Mitte 1999 an einer diplomatischen Konferenz
beschlossen werden soll.

234 Siehe z.B. Art. 2 Abs. 7 Satz 1 RBÜ und Art. 7 Abs. 4 RBÜ.
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Eigenart aufweisen. Unklar ist, ob das Recht durch Eintragung oder
durch blosse Nutzung entsteht. Es wird auch nicht vorgeschrieben,
wie dieser Schutz zu erfolgen hat, d.h. durch die Patent- oder Urhe-
berrechtsgesetzgebung oder durch ein gesondertes Gesetz über den
Designschutz235. Besondere neue Bestimmungen bestehen zum
Schutz von Textilmustern, da in diesem Bereich Fälschungen sehr
häufig vorkommen236. Welche Rechte hat eine Inhaberin eines ge-
schützten Designs nach dem TRIPS-Abkommen? Gemäss Art. 26
Abs. 1 hat sie das Recht, den Verkauf, die Herstellung und die Ein-
fuhr von Waren zu verbieten, die das geschützte Muster tragen oder
enthalten und dieses eine Nachahmung oder im Wesentlichen eine
Nachahmung des Musters ist, sofern damit ein gewerblicher Zweck
verbunden ist. Der private Gebrauch eines geschützten Musters stellt
damit keine Verletzung dar. Art. 26 Abs. 2 TRIPS enthält weitere
Ausnahmemöglichkeiten, um berechtigte Interessen Dritter zu be-
rücksichtigen, dabei aber die berechtigten Interessen der Schutz-
rechtsinhaber nicht unangemessen zu beinträchtigen237. Zwangsli-
zenzen sind, anders als im Markenrecht, nicht verboten. Die Bedin-
gungen, unter welchen sie erteilt werden dürfen, sind im Abschnitt
des Abkommens über den Designschutz nicht näher ausgeführt. Art.
31 TRIPS, der die Erteilung von Zwangslizenzen im Patentrecht be-
trifft, mag als Anhaltspunkt dienen238.

Die patentrechtlichen Bestimmungen in Art. 27 - 34 TRIPS
sind die wirtschaftlich wohl bedeutsamsten und politisch umstritten-
sten Vorschriften des Abkommens. Erstmals wird auf weltweiter
Ebene verbindlich geregelt, was und unter welchen Voraussetzungen
patentierbar sein muss (Art 27 und 29 TRIPS), welche Wirkungen Pa-
tente entfalten müssen (Art. 28), wie lange die Schutzdauer sein muss
(Art. 33 - mindestens 20 Jahre ab dem Tag der Anmeldung) und wen
bei der Verletzung von Verfahrenspatenten die Beweislast trifft (Art.
34). Wichtig sind auch die Bestimmungen über die Zwangslizenzen
und über abhängige Lizenzen239, d.h. die Umstände, unter welchen

___________
235 Die Mitgliedsstaaten haben damit bei der Umsetzung grossen Spielraum. Siehe auch Kur,

Designschutz, S. 188.

236 M.w.Nachw. Staehelin, S. 81f.

237 Beispiel hierzu, wie etwa die Wiedergabe eines Musters zu Versuchs- und Lehrzwecken, nennt
Kur, Designschutz, S. 191.

238 Kur, Designschutz, S. 192. Zwangslizenzen haben im Designschutzrecht allerdings wenig
praktische Bedeutung.

239 Siehe Art. 31 Bst. l TRIPS, das die Erteilungsvoraussetzungen für abhängige Lizenzen regelt.
Patente gelten als abhängig, wenn sie auf Erfindungen erteilt worden sind, die sich auf ältere,
bereits unter Patentschutz stehende Erfindungen stützen.
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die Benutzung einer patentierten Erfindung ausnahmsweise auch
ohne die Zustimmung des Patentinhabers gestattet werden darf (Art.
30 und 31). Die Gründe, aus denen die Erteilung von Zwangslizen-
zen als notwendig angesehen wird, können die Mitgliedsstaaten frei
definieren (z.B. Nichtausführung, öffentliches Interesse, Verletzung
der Anti-Trust-Gesetze, nationaler Notstand usw.), bei der Erteilung
müssen aber eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden240. Obwohl
die Bestimmungen über Zwangslizenzen als wichtiger Erfolg des
TRIPS-Abkommens gewertet werden, darf nicht vergessen werden,
dass in der Praxis die Erteilung von Zwangslizenzen nicht sehr ge-
bräuchlich ist. Die Vorschriften repräsentieren den zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern gefundenen Ausgleich der Interessen. Das
vordringlichste Interesse der Entwicklungsländer im Hinblick auf ihre
wirtschaftliche Entwicklung ist das des Technologietransfers, wofür
sie den Gebrauch von Patenten als unabdingbares Mittel betrach-
ten241. Für die Industriestaaten ist andererseits ein ausreichender Pa-
tentschutz Voraussetzung für Investitionen in weniger entwickelte
Länder. Bei der Ausgestaltung der Übergangsfristen ist man den
Entwicklungsländern entgegengekommen: Die Umsetzungsfrist bei
Erzeugnispatenten kann bis auf zehn Jahre verlängert werden, wenn
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des TRIPS-Abkommens kein
Schutz für den entsprechenden Technologiebereich bestand242. Für
agrochemische und pharmazeutische Patente wurde aber ein sog.
Pipeline-Schutz eingeführt, wonach ein Entwicklungsland, das bisher
keinen Patentschutz auf diesem Gebiet erteilt hat, ab dem Inkrafttre-
ten des WTO-Abkommens diesbezügliche Patentanmeldungen ent-
gegennehmen muss (Art. 70 Abs. 8 und 9 TRIPS)243. Wie bei den an-

___________
240 Die zu erfüllenden Bedingungen sind in Art. 31 TRIPS aufgelistet (Bst. l betrifft die abhängigen

Lizenzen). Unter anderem muss sich eine Antragsstellerin zunächst um die Erteilung einer
freiwilligen Lizenz bemüht haben, Umfang und Dauer der Zwangslizenz sind auf den Zweck zu
begrenzen, für den sie gestattet wurde, die Zwangslizenz darf nicht ausschliesslich sein, die
Benutzung ist vorwiegend für die Versorgung des Binnenmarktes des die Zwangslizenz ge-
währenden Mitgliedsstaates zu gestatten, dem Rechtsinhaber ist eine angemessene Vergü-
tung zu zahlen und die Entscheidung über die Gewährung der Zwangslizenz muss der gericht-
lichen Überprüfung unterliegen.

241 Gerade in Bezug auf Zwangslizenzen lagen die Positionen lange weit auseinander. Durch die
Gewährung von Zwangslizenzen wollten die Entwicklungsländer Missbräuche des Patentrechts
(d.h. den Nichtgebrauch patentierter Erfindungen) verhindern und den Wettbewerb im nationa-
len Markt gewährleisten. Zu den materiellen Schutzstandards des TRIPS-Abkommens über
Patente, biotechnologische Erfindungen und den Schutz von Pflanzensorten und den Konse-
quenzen für Entwicklungsländer siehe Pacón, S. 878ff. Die Thematik der Zwangslizenzen dis-
kutiert auch Straus, S. 198ff. Zum Patentschutz im TRIPS-Abkommen vgl. auch die Abhand-
lung von Correa, S. 327ff.

242 Art. 65 Abs. 4 TRIPS.

243 Zur Bedeutung von Art. 70 Abs. 8 und 9 Straus, S. 204.
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deren in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelten Immaterialgü-
terrechten stellt die PVÜ auch im TRIPS-Patentrecht die Grundlage
dar, auf welcher die weitergehenden TRIPS-Bestimmungen aufbau-
en244. Nicht nur Entwicklungsländer, sondern auch Industrieländer -
insbesondere die USA - mussten ihre Patentgesetzgebung mehr oder
weniger eingehend anpassen. Obwohl die Mitgliedsstaaten des Eu-
ropäischen Patentübereinkommens mit ihren nationalen Pa-
tentrechtsordnungen den TRIPS-Verpflichtungen sehr nahe kamen,
wurden auch im für Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Pa-
tentrecht Anpassungen notwendig245. Art. 27 Abs. 1 TRIPS nennt die
Voraussetzungen der Patentfähigkeit: Erfindungen sind, gleichgültig
ob es sich um Produkte oder Verfahren handelt, patentrechtlich zu
schützen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beru-
hen und gewerblich anwendbar sind. Viele Patentgesetze schützten
lediglich Verfahrenserfindungen. Deshalb ist die Verpflichtung zum
Schutz der Erzeugnisse eine bemerkenswerte Errungenschaft und
gleichzeitig auch grosse Konzession der weniger entwickelten Län-
der an die Industriestaaten. Dieser sog. Stoffschutz ist inbesondere
für die chemische und pharmazeutische Industrie von grosser Bedeu-
tung. Unzulässig ist es, den Patentschutz aufgrund des Orts der Er-
findung, des Gebiets der Technik oder der Tatsache, ob die Güter
eingeführt oder im Inland hergestellt werden, zu verweigern
(Grundsatz der Nichtdiskriminierung)246. Das TRIPS-Abkommen de-
finiert weder den Begriff der Erfindung noch wird erklärt, was unter
“Technik” zu verstehen ist, nennt aber als zulässige Ausnahmen vom
Patentschutz neben den bekannten Gründen der öffentlichen Ord-
nung, der guten Sitten, des Schutzes des Lebens und der Gesundheit
oder der Vermeidung schwerer Umweltschäden diagnostische, the-
rapeutische und chirurgische Verfahren zur Behandlung von Men-
schen oder Tieren sowie Pflanzen und Tiere (mit Ausnahme von Mi-
kroorganismen) und im wesentlichen biologische Verfahren für die

___________
244 Die PVÜ regelt bedeutende Aspekte der Verfügbarkeit und des Inhalts der Patentrechte nicht,

wie z.B. die Voraussetzungen und Wirkungen des Patentrechts, seine Schutzdauer oder aber
von der Patentierbarkeit ausgenommene Bereiche. Zu den Mängeln der PVÜ m.w.Nachw.
Straus, S. 183ff.

245 Diese betrafen zuallererst die Bestimmungen über Zwangslizenzen (Art. 36 und 40b PatG),
aber auch die vorsorglichen Massnahmen, richterliche Massnahmen im Zivil- und Strafprozess
u.a. Zu den Änderungen im schweizerischen Immaterialgüterrecht vgl. die Ausführungen in der
GATT-Botschaft I, S. 334ff. und II, S. 6ff. (Patente, S. 35ff.).

246 Welche (Teil-)Verbesserungen dies ausländischen Anmelderinnen und Anmeldern in Bezug
auf das im US-Patentrecht geltende Ersterfinderprinzip bringt, führt Straus, S. 192f., aus. Zu
den Konflikten zwischen Export- und Importländern (Entwicklungsländern) bezüglich der
Zwangslizenzen vgl. Cottier, Prospects, S. 407f.
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Züchtung von Pflanzen oder Tieren (mit Ausnahme von nicht-
biologischen und mikrobiologischen Verfahren) als Eingrenzung der
patentfähigen Erfindung247. Pflanzensorten müssen aber von den
Vertragsstaaten geschützt werden - entweder durch Patente oder
durch ein wirksames Schutzsystem sui generis.

Das liechtensteinische Recht enthält keine Bestimmungen zum
Sortenschutz. Das in Liechtenstein anwendbare schweizerische Pa-
tentrecht schliesst Pflanzensorten vom Patentschutz aus und unter-
stellt sie einem gesonderten Sortenschutzgesetz, welches für Liech-
tenstein jedoch nicht zur Anwendung kommt. Diese Rechtslage ist
mit Blick auf die Verpflichtungen des TRIPS-Abkommens problema-
tisch248.

1989 hatte man im Rahmen der WIPO versucht, den Schutz
von Topographien integrierter Schaltungen vertraglich zu regeln
(IPIC-Vertrag249). Dieses Abkommen ist aber mangels der notwendi-
gen Ratifikationen nicht in Kraft getreten, da seine Bestimmungen
von verschiedenen Ländern für inakzeptabel oder unzulänglich ge-
halten wurden250. Da die Entwicklung und Herstellung von Chips
(definiert durch bestimmte Strukturen - Topographien - eines Halb-
leitererzeugnisses) aber nicht nur eine erfinderische Leistung, son-
dern auch eine enorme Investition erfordern, das Endprodukt aber
immer leichter und kostengünstig kopiert werden kann, war der
Druck gross, auch den Schutz der Strukturen der Mikrochips im
TRIPS-Abkommen zu regeln. Die Bestimmungen des TRIPS-
Abkommens über den Schutz von Halbleitererzeugnissen beziehen
sich in Art. 35 auf die (unumstrittenen) Bestimmungen des IPIC-
Vertrages. Mit Art. 36 und 38 werden die IPIC-Bestimmungen er-
gänzt, wo im Rahmen der WIPO keine Einigung zustande gekom-
men war. Topographien von Halbleitererzeugnissen erhalten einen
patent- bzw. eher gebrauchsmusterähnlichen Schutz. Die Schutzfrist
beträgt mindestens zehn Jahre ab der Anmeldung der Topographie

___________
247 Vgl. Art. 27 Abs. 3 TRIPS. Die etwas unklar geratene, als Minimalkonsens zu sehende

Ausnahmebestimmung in Art. 27 Abs. 3 Bst. b TRIPS reflektiert die Tatsache, dass die Mei-
nungen über die Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren noch weit auseinanderklaffen. Dies
stellt auch Correa (S. 328) fest. Die Debatte über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfin-
dungen muss auch in Europa noch zu Ende geführt werden. Siehe aber die kürzlich von der
EU verabschiedete Biotechnologierichtlinie (siehe unten 5.1.2.2).

248 Siehe dazu unten Teil III, 7.

249 Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. Siehe auch Krieger/Dreier, Die
Washingtoner Diplomatische Konferenz zum Abschluss des Vertrags über den Schutz des gei-
stigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise, GRURInt. 1989, S. 729ff.

250 Liechtenstein hat wie die Schweiz das Abkommen nicht unterzeichnet. Die EU-Staaten, die
USA und Japan sind nicht beigetreten.
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(Art. 38 TRIPS)251. Die ausschliesslichen Rechte der Schutzinhaber
erstrecken sich auf Produkte, die unrechtmässig kopierte Topogra-
phien enthalten252. Es werden damit nicht nur die Chips selbst, son-
dern auch die zahlreichen Produkte, welche Chips enthalten, ge-
schützt253. Betreffend die Erteilung von Zwangslizenzen wird auf die
bereits aus dem Patentrecht bekannten Bestimmungen von Art. 31
TRIPS verwiesen. Allerdings können im Bereich der Halbleitertech-
nologie nur aus den bezeichneten Gründen Zwangslizenzen erteilt
werden, namentlich um den Missbrauch marktbeherrschender Posi-
tionen, d.h. wettbewerbswidriges Verhalten, zu verhindern und um
die Verwendung zu öffentlichen (nichtgewerblichen) Zwecken zu
erlauben (sog. government use)254.

In Art. 39 TRIPS wird der Schutz vertraulicher Informationen
gesichert. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen nach Art.
10bis PVÜ gegen unlauteren Wettbewerb geschützt werden. Nach Art.
17 (Markenrecht), Art. 22-24 (Schutz geographischer Angaben) findet
sich an dieser Stelle des Abkommens der dritte Ansatzpunkt eines
lauterkeitsrechtlichen Schutzes255. Natürliche und juristische Perso-
nen haben “die Möglichkeit zu untersagen, dass Informationen, die
sich rechtmässig in ihrer Verfügungsgewalt befinden, ohne ihre Zu-
stimmung in einer gegen die redliche Geschäftspraxis verstossende
Weise Dritten preisgegeben oder von diesen erworben oder verwen-
det werden”256. Die betreffenden Informationen müssen geheim sein,
deshalb einen Marktwert haben und Gegenstand von Geheimhal-
tungsmassnahmen einer Person sein, in deren Verfügungsgewalt sie

___________
251 Art. 35 TRIPS bezieht sich auf Art. 2 bis 7 (mit Ausnahme von Art. 6 Abs. 3) , 12 und 16 Abs. 3

des IPIC-Vertrages.

252 Art. 37 Abs. 1 TRIPS. Vorgesehen ist ein beschränkter Schutz des gutgläubigen Erwerbers
gefälschter Produkte sowie eine Entschädigungsregel, damit dem Schutzrechtsinhaber bei ei-
ner Rechtsverletzung wenigstens ein Ausgleich zukommt, der einer angemessenen Lizenzge-
bühr entspricht.

253 Die beachtliche Verbesserung der Position der Rechtsinhaber könnte bei missbräuchlichen
Schutzbehauptungen auch zu Handelsverzerrungen führen. Siehe Cottier, TRIPS, S. 197f.

254 Art. 37 Abs. 2 TRIPS.

255 Mit Recht weist Heinemann (S. 535) darauf hin, dass das Lauterkeitsrecht im TRIPS-
Abkommen nur punktuell geregelt wird, was nicht zu befriedigen vermag.

256 Art. 39 Abs. 2 TRIPS. Was unter einer “gegen die redliche Geschäftspraxis verstossende
Weise” verstanden werden soll, wird in einer Fussnote präzisiert. Es handelt sich dabei zumin-
dest um eine “Verhaltensweise wie Vertragsverletzung, Verletzung der Geheimhaltungspflicht
und Verleitung hierzu und schliesst den Erwerb vertraulicher Informationen durch Dritte ein, die
wissen oder grob fahrlässig nicht wissen, dass eine solche Verhaltensweise beim Erwerb eine
Rolle spielt.” Diese Definition lässt Interpretationsspielraum und birgt gemäss Ullrich (S. 630,
Fn 63) die Gefahr, dass Geschäftsgeheimnissen absoluter Schutz verschafft werden könnte,
dies unter anderem, weil keine Grenzen für die Zulässigkeit von Geheimhaltungsklauseln und
deren Inhalt festgelegt werden.
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sich rechtmässig befinden257. Vertrauliche Informationen werden
aber nur geschützt, wenn sie auf unlautere Weise beschafft worden
sind258. Gemäss Art. 39 Abs. 3 Satz 1 müssen vertrauliche Testergeb-
nisse, die im Rahmen eines Marktzulassungsverfahrens für pharma-
zeutische und agrochemische Erzeugnisse vorgelegt werden, vor
unlauterer gewerblicher Verwendung und vor der Preisgabe der In-
formationen durch die Behörden geschützt werden259.

Unter den Bestimmungen über das Markenrecht, den Schutz
geographischer Angaben und den Schutz vertraulicher Informatio-
nen begegnet man im TRIPS-Abkommen einigen lauterkeitsrechtli-
chen Regelungen. Doch nicht nur das Lauterkeitsrecht, sondern auch
das Kartellrecht weisen enge Bezugspunkte zu den Immaterialgüter-
rechten auf, die insbesondere bei der Lizenzvergabe zu Tage treten
können. Art. 40 TRIPS trägt den Titel “Bekämpfung wettbewerbs-
widriger Praktiken bei Lizenzverträgen”. Er enthält zwar keine ex-
plizite Aufzählung wettbewerbsschädigender Vorgehen, nennt aber
einige Beispiele für Praktiken und Bedingungen, die als wettbe-
werbsverzerrend eingestuft werden (Rückzessionspflichten, Nicht-
angriffsklauseln oder Kopplungsabreden, d.h. die zwangsweise Zu-
sammenfassung von Lizenzen)260. Denn die Vertragsparteien stimmen
überein, dass es Praktiken und Bedingungen bei Lizenzverträgen be-
treffend das geistige Eigentum gibt, die den Wettbewerb bzw. den
Handel und den Technologietransfer behindern, was besonders für
die weniger entwickelten Länder von Interesse ist. Die Bestimmun-
gen in Art. 40 sind jedoch so allgemein gehalten, dass von ihnen an-
gesichts des eher an eine politische Erklärung als an eine Rechtsnorm
erinnernden Wortlauts keine grosse praktische Bedeutung erwartet
wird261. Im Streitfall sind auch keine wirkungsvollen Massnahmen
ausser der Aufnahme von Konsultationen vorgesehen262. Auch wenn
man in diesem Artikel Ansätze eines internationalen Wettbewerbs-

___________
257 Art. 39 Abs. 2 Bst. a-c.

258 Dies ergibt sich aus Art. 39 Abs. 2 in Verbindung mit der Fussnote im Abkommen hierzu. Vgl.
auch Heinemann, S. 535.

259 Betroffen sind nur Erzeugnisse, die neue chemische Stoffe enthalten und daher einem Zulas-
sungsverfahren unterworfen sind. Andere Produkte, deren Entwicklung auch eine Reihe von
aufwendigen Tests erforderlich machte, werden nicht erfasst.

260 Art. 40 Abs. 2. Kartellrechtliche Ansätze gibt es auch im TRIPS-Patentrecht, dazu Heinemann,
S. 537.

261 Heinemann, S. 537.

262 Art. 40 Abs. 3 und 4. Abs. 3 (und 4 mit Verweis) enthält einen Souveränitätsvorbehalt.
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rechts erkennen mag, ist der Weg dahin noch weit, da Art. 40 in keiner
Weise etwa mit dem europäischen Kartellrecht vergleichbar ist263.

Obwohl die einzelnen WTO-Mitgliedsstaaten sehr unter-
schiedliche Rechts-, Gerichts- und Verwaltungssysteme haben, ist es
gelungen, detaillierte Bestimmungen über die Durchsetzung der
Immaterialgüterrechte, d.h. über den Rechtsschutz in das TRIPS-
Abkommen aufzunehmen (Teil III, Art. 41 - 61). Das “enforcement”
der Immaterialgüterrechte war eines der Hauptanliegen der Uru-
guay-Runde und stellt gegenüber den klassischen Konventionen eine
grosse Neuerung dar264. Art. 41 enthält allgemeine Verpflichtungen
betreffend die Ausgestaltung der Verfahren zur Durchsetzung der
Immaterialgüterrechte. Gegen Verletzungen von TRIPS-Normen
müssen wirksame, schnelle und abschreckende Massnahmen ergrif-
fen werden können; der Missbrauch der Verfahren muss verhindert
werden (Abs. 1). Sie dürfen weder unnötig kompliziert noch zeit-
aufwendig sein und müssen dem Grundsatz der Billigkeit entspre-
chen (Abs. 2). Sachentscheidungen sind vorzugsweise265 schriftlich
zu begründen und zumindest den Parteien unverzüglich zugänglich
zu machen, wobei die Entscheide nur auf Beweise gestützt werden
dürfen, zu denen die Parteien sich äussern konnten (Gewährung des
rechtlichen Gehörs)266. Letztinstanzliche Verwaltungsentscheide
müssen zumindest in ihren rechtlichen Aspekten gerichtlich über-
prüfbar sein (Abs. 4). Art. 41 Abs. 5 ist als Vorbehaltsregel zugunsten
der nationalen Rechtsordnungen zu verstehen. Die Vertragsparteien
sind nicht verpflichtet, zur Durchsetzung der Immaterialgüterrechte
eine gesonderte Gerichtsbarkeit, d.h. neue Rechtswege zu schaffen
oder zusätzliche Ressourcen für die Rechtsdurchsetzung bereitzu-
stellen, sofern sie bereits über ein allgemeines System verfügen267.

___________
263 Zur Geschichte des internationalen Wettbewerbsrechts und seiner Entwicklungschancen

Fikentscher, TRIPS-Agreement, S. 529ff. Zur Thematik internationaler Wettbewerbsregeln sie-
he auch Petersmann, Competition Rules, S. 231ff. (S. 251f. und 258f. speziell zum geistigen
Eigentumsschutz).

264 Faupel, S. 263 (Fn 10).

265 Es ist bedauerlich, dass die Schriftlichkeit der Entscheidungen nicht verpflichtend verankert
werden konnte. Damit bleibt es den Vertragsstaaten überlassen, ob sie Entscheide schriftlich
ausfertigen oder nicht. Es muss dabei jedoch der Grundsatz der Gleichbehandlung beachtet
werden, d.h. nur Inländern schriftliche Entscheide zukommen zu lassen, ist unzulässig.

266 Art. 41 Abs. 3.

267 Diese Bestimmung kam auf Bestreben der Entwicklungsländer zustande, die befürchteten,
ganz neue Institutionen und Rechtswege schaffen zu müssen, was hohe Kosten und teilweise
einen Umbau des Wirtschafts- und Rechtssystems bedingen würde. Die Effizienz der Rechts-
durchsetzung hängt daher immer noch in hohem Masse von der Ausgestaltung der nationalen
Rechtsordnungen und der konkreten Praxis ab, auf die grundsätzlich kein Einfluss genommen
werden soll. Dazu und zur in diesem Zusammenhang relevanten Bedeutung der informellen
Rechte in Entwicklungsländern siehe Pacón, S. 884. In gewisser Weise wird dadurch natürlich
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Detaillierten Vorgaben unterliegen zivil- und verwaltungsrechtliche
Verfahren, indem die formalen Rechte und Pflichten der Streitpartei-
en und die Sanktionsmöglichkeiten umschrieben werden (Art. 42 -
49)268. Einstweiliger Rechtsschutz ist gemäss Art. 50 zur Verhinde-
rung von Immaterialgüterrechtsverletzungen und insbesondere der
Vermarktung verletzender Produkte sowie zur Beweissicherung an-
zuordnen. Im Hinblick auf die Eindämmung des Handels mit nach-
geahmten Markenprodukten und sog. Raubkopien (unerlaubt herge-
stellten urheberrechtlich geschützten Waren) gelten besondere Vor-
schriften für Massnahmen an der Grenze (Art. 51-60)269. Die
Verfahren müssen nicht auf Parallelimporte (vgl. auch Art. 6 TRIPS),
auf Transitwaren und innerhalb von Zollunionen angewendet wer-
den270. Strafverfahren müssen zumindest bei gewerbsmässiger vor-
sätzlicher Nachahmung von Markenwaren und vorsätzlicher uner-
laubter Herstellung von urheberrechtlich geschützten Waren An-
wendung finden (Art. 61 TRIPS). Das Strafmass (Freiheits- und/oder
Geldstrafen) hat jenem von “entsprechend schweren Straftaten” zu
entsprechen und muss abschreckend wirken271.

In Art. 62 TRIPS werden Mindeststandards betreffend den
Erwerb und die Aufrechterhaltung von Immaterialgüterrechten be-
stimmt. Die für die Erteilung und Aufrechterhaltung der Rechte
notwendigen Verfahren und Formalitäten haben sich in einem ver-
nünftigen, angemessenen Rahmen zu halten und müssen mit den Be-
stimmungen des TRIPS-Abkommens vereinbar sein.

_________
der Inhalt des “enforcement”-Teils abgeschwächt, da die institutionelle Verankerung der Be-
stimmungen nicht in Frage gestellt werden kann. Die Bestimmung ist auf der anderen Seite si-
cher nicht so zu verstehen, dass damit im Abkommen niedergelegte verbindliche Verfah-
renserfordernisse ausgehöhlt werden können.

268 Z.B. Umschreibung des gerechten und billigen Verfahrens (Zugang zu Gerichten, Möglichkeit
der Vertreterbestellung, Anspruch auf rechtliches Gehör, Schutz vertraulicher Informationen),
Fragen der Beweisführung und -sicherung, Mindestregeln für richterliche Anordnungen (z.B.
Unterlassung), Schadenersatzforderungen, sonstige Abhilfemassnahmen wie Beschlagnahme
und Vernichtung, Recht auf Auskunft (bzw. Verpflichtung des Verletzers, Drittpersonen und
Absatzwege bekanntzugeben), Entschädigung der Antragsgegner bei missbräuchlichen Kla-
gen.

269 Der Grund für diese Beschränkung liegt darin, dass die Verletzung anderer Immaterialgüter-
rechte (z.B. Patente oder Topographien) nur sehr schwer erkannt werden kann, da die Gegen-
stände häufig in andere Erzeugnisse integriert sind. Siehe GATT-Botschaft I, S. 311.

270 Siehe die Fn 1 und 2 in Abschnitt 4 TRIPS.

271 Die Bestimmung des Strafmasses liegt damit in den Händen der einzelnen Staaten, was nicht
ganz zu befriedigen vermag (Staehelin, S. 117).
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Das in der Uruguay-Runde revidierte und verbesserte WTO-
Streitbeilegungsverfahren272 (Verkürzung und Straffung des Ver-
fahrens, Einführung einer Berufungsinstanz, keine Blockademöglich-
keit mehr durch den fehlbaren Staat, Ächtung unilateraler Handels-
sanktionen273 usw.) findet in den drei Pfeilern der Welthandelsord-
nung (Güterabkommen, Dienstleistungsabkommen und TRIPS-
Abkommen) gleichermassen Anwendung274. Dieses umfassende und
bindende Streitbeilegungssystem bildet einen weiteren entscheiden-
den Fortschritt gegenüber den klassischen Konventionen der WIPO,
welche keine wirksame Streitbeilegung kennen. Staaten ohne Han-
delsmacht, also kleinere Länder und Entwicklungsländer, können in
einem multilateralen Verfahren erstmals zu ihrem Recht kommen,
ohne dass der mächtigere Gegnerstaat eine Entscheidung mittels Ve-
to verhindern kann275. Ein wichtiges Mittel zur Verhütung von Strei-
tigkeiten ist zunächst die Transparenz. Gemäss Art. 63 TRIPS haben
die WTO-Mitglieder ihre einschlägigen Gesetze und sonstigen Vor-
schriften sowie die allgemein anwendbaren Gerichts- und Verwal-
tungsentscheidungen zu Immaterialgüterrechten zu veröffentlichen
oder, wenn dies nicht möglich ist, auf eine andere Weise öffentlich
zugänglich zu machen. Die Mitglieder notifizieren die entsprechen-
den Rechtsvorschriften dem TRIPS-Rat, der auch mit der Überprü-
fung der nationalen Gesetzgebung betraut ist. Jedes Mitgliedsland ist
zudem verpflichtet, schriftliche Informationsersuchen anderer Staa-
ten über die Rechtsvorschriften oder die Entscheidungspraxis zu be-
antworten276. Das allgemeine GATT/WTO-Streitbeilegungssystem
findet gemäss Art. 64 Abs. 1 auf TRIPS-Streitfälle Anwendung. Im
WTO-Streitbeilegungssystem haben die bilateralen bzw. multilateralen
Konsultationen nach wie vor Vorrang. Kann kein Kompromiss ge-
funden werden, so wird vom Streitbeilegungsorgan (DSB) ein Panel

___________
272 Vgl. Art. XXII und XXIII des GATT 1994 sowie die Vereinbarung über Regeln und Verfahren für

die Streitbeilegung, Anhang II.2 des WTO-Abkommens, auf welche Art. 64 TRIPS Bezug
nimmt.

273 Die Staaten müssen sich laut Art. 23 DSU bei einer behaupteten Verletzung der WTO-
Vorschriften an das dafür vorgesehene Verfahren halten. Ob damit unilaterale Handelsmass-
nahmen, die vor allem die USA mittels “Super 301” praktizieren, ganz von der Bildfläche ver-
schwinden werden, ist fraglich. In Fällen, in welchen (noch) keine WTO-Regelungen anwend-
bar sind (z.B. im Wettbewerbsrecht), werden sie wohl weiterbestehen.

274 Zur Evolution des GATT-Streitbeilegungsverfahrens seit 1948 Petersmann, The Dispute
Settlement System of the World Trade Organisation and the Evolution of the GATT Dispute
Settlement System since 1948, CMLR 31 (1994), S. 1157ff., 1167ff.

275 Zum Nutzen des Streitbeilegungssystems für Entwicklungsländer siehe Pacón, S. 884f.

276 Art. 63 Abs. 3. Im Rahmen von Abs. 4 besteht aber keine Verpflichtung zur Preisgabe von
vertraulichen Informationen, sofern dies die Durchsetzung des Rechts behindern oder auf an-
dere Weise dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen einzel-
ner öffentlicher oder privater Unternehmen beinträchtigen würde.
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zur Untersuchung der Angelegenheit eingesetzt277. Dem Panel-
Bericht wird Rechtskraft verliehen, wenn der DSB nicht einstimmig
die Ablehnung des Berichtes beschliesst oder eine Partei oder ein an-
derer Vertragsstaat Berufung bei der Berufungsinstanz (Appellate
Body) einreicht. Das Ergebnis der Prüfung des Appellate Body wird
dem DSB übermittelt. Sofern der DSB die Begründung nicht ein-
stimmig ablehnt, ist die Entscheidung endgültig und verbindlich. Für
alle Verfahrensschritte sind enge Fristen gesetzt. Die unterliegende
Partei muss die Empfehlungen des DSB zur Behebung des Verstosses
umsetzen und darüber Bericht erstatten. Wird das vertragsverletzen-
de Verhalten nicht beseitigt, so kann das klagende Land Entschädi-
gung fordern oder Gegenmassnahmen ergreifen. In der Regel sollten
diese Massnahmen zur Aussetzung von Rechten aus dem TRIPS-
Abkommen führen. Ausnahmsweise können die Massnahmen auch
in anderen Handelsbereichen getroffen werden (cross retaliation)278.
Da das TRIPS-Abkommen erst ab 1996279 der Streitbeilegung offen-
stand, wurden noch nicht viele Streitbeilegungsverfahren durchge-
führt280. Nach dem Ablauf der Übergangsfrist für die Entwicklungs-
länder im Jahr 2000281 darf mit einem Anstieg der Fälle gerechnet
werden. Die Anwendung sog. non-violation-complaints282 war stark
umstritten und ist laut Art. 64 Abs. 2 TRIPS fünf Jahre nach Inkraft-
treten des WTO-Abkommens, d.h. bis Ende 1999, nicht zulässig. Der
TRIPS-Rat hat den Anwendungsbereich und die Modalitäten der
non-violation-complaints binnen des genannten Zeitraums zu prüfen
und seine Empfehlungen der WTO-Ministerkonferenz zu unterbrei-
ten. Die Ministerkonferenz kann die Empfehlungen annehmen und
kann im Konsens auch eine Verlängerung der Frist der Nichtan-

___________
277 Zum Ablauf eines Streitbeilegungsverfahrens siehe etwa die Darstellung von Hauser/Schanz,

S. 236ff., 239. Zu den Stärken und Schwächen des Streitbeilegungssystems des “GATT 47”
vgl. Petersmann, Procedures, S. 55ff.

278 Hierzu Cottier, Connection, S. 102ff. und ders. TRIPS, S. 202.

279 Art. 65 Abs. 1.

280 Die bereits durchgeführten oder noch hängigen Verfahren betreffen u.a. folgende Themen:
Patentschutz für Pharmazeutika und agrochemische Produkte (Indien, Pakistan), Schutz von
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Irland) oder die Durchsetzung der Rechte
(Dänemark, Schweden). Über den aktuellen Stand der abgeschlossenen und hängigen Verfah-
ren informiert der WTO-Jahresbericht (Annual Report) 1998, S. 104ff. sowie die WTO-Website
www.wto.org.

281 Art. 65 Abs. 2.

282 Art. XXIII Abs. 1 Bst. b und c GATT 1994. Hierbei geht es um Massnahmen, die ein Staat in
einem bestimmten Bereich des Abkommens trifft, die keine Verletzung des Abkommens dar-
stellen, aber aus dem Abkommen resultierende Vorteile zugunsten anderer Mitgliedsstaaten
vermindern oder beseitigen. Dies kann sich bspw. dann ergeben, wenn die Schutzstandards
zwar hoch sind, jedoch bei der Prüfung, ob ein Recht besteht, allzu strenge Massnahmen an-
gewendet werden (vgl. dazu das Beispiel in der GATT-Botschaft I, S. 318).
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wendbarkeit beschliessen. Es bleibt abzuwarten, was die Gespräche
im TRIPS-Rat hierzu ergeben. Es scheint jedoch, dass die Zulassung
von non-violation-complaints im TRIPS-Kontext auf ungebrochenen
Widerstand einer Reihe von Industrie und Entwicklungsländern (z.B.
Kanada, Korea, Indien) stossen wird. Art. 6 TRIPS (Erschöpfungsre-
gel) kann nicht Gegenstand eines Streitbeilegungsverfahrens sein.

Sofort nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens waren die
allgemeinen Prinzipien der Inländerbehandlung und der Meistbe-
günstigung einzuhalten, die anderen Verpflichtungen waren nach
einer Übergangsfrist von einem Jahr, d.h. ab 1996, zu erfüllen. Für
Entwicklungsländer und sich im Wandel befindende osteuropäische
Staaten ist diese Frist auf fünf Jahre verlängerbar. Die am wenigsten
entwickelten Länder (LDC) haben eine generelle verlängerte Über-
gangsfrist von elf Jahren, welche auf Antrag vom TRIPS-Rat beliebig
verlängert werden kann (Art. 66 TRIPS). Bezüglich der Patentschutz-
bestimmungen (Art. 65 Abs. 4 TRIPS) gilt für Entwicklungsländer,
die erstmals Patentschutzregeln in bestimmten technologischen Ge-
bieten einführen, eine Zehnjahresfrist.

Der TRIPS-Rat ist die zuständige Institution zur Überwa-
chung des Funktionierens und der Implementierung des Abkom-
mens. Er nimmt die Notifikationen der Mitgliedsländer unter den
einzelnen Artikeln und auch die jährlichen Berichte der entwickelten
Länder über ihre Aktivitäten im Bereich der technischen Zusammen-
arbeit zur Kenntnis. Seit dem Inkrafttreten des Abkommens hat sich
der Rat während des grössten Teils seiner Sitzungszeit der eingehen-
den Überprüfung der Gesetzgebungen jener Mitglieder gewidmet,
welche die TRIPS-Verpflichtungen bereits erfüllen müssen. In Ergän-
zung zur Notifikation ihrer nationalen Gesetzgebung konnten den zu
überprüfenden Mitgliedsländern spezifische Fragen gestellt werden.
Bei komplexeren Themen wie der Durchsetzung der Rechte infor-
mierten die Mitglieder aufgrund einer Checkliste über ihre nationale
Rechtsordnung. Der TRIPS-Rat beschäftigt sich gegenwärtig insbe-
sondere mit Fragen betreffend die Verbesserung des Schutzes für
geographische Angaben, namentlich die Aufnahme von Verhand-
lungen über die Errichtung eines internationalen Registrierungssy-
stems über geographische Angaben283 und die Überprüfung der Be-

___________
283 Art. 23 Abs. 4 TRIPS. Siehe dazu auch weiter oben in diesem Abschnitt. Ein konkreter Vor-

schlag für ein (freiwilliges) multilaterales Notifikations- und Registrierungssystem für Weine und
Spirituosen ist bereits von Seiten der EU vorgeschlagen worden. Die einzelnen Länder hätten
die Möglichkeit, eine Registrierung für ihr Territorium aufgrund ihrer nationalen Gesetzgebung
zurückzuweisen (ähnlich wie im Madrider Markenabkommen). Die EU schlägt vor, zu einem
späteren Zeitpunkt weitere Produkte in das System aufzunehmen.
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stimmungen über geographische Angaben284. Einige Mitglieder285

schlagen ein multilaterales Notifikations- und Registrierungssystem
nicht nur für Weine, sondern auch für Spirituosen und weitere land-
wirtschaftliche Produkte vor. Andere286 befürworten einen restrikti-
ven Ansatz, der nur Weine (wie im Abkommen vorgesehen) und
eventuell Spirituosen umfasst. Die Darstellungen der Mitglieder ihrer
nationalen Systeme zum Schutz geographischer Angaben machen ei-
nes deutlich: Die Schutzvoraussetzungen und der Schutzinhalt und
die gesetzlichen Grundlagen sind zum Teil sehr verschieden, einige
Staaten haben Registrierungssysteme, andere entscheiden von Fall zu
Fall. Eine weitere Überprüfung steht 1999 im Bereich des Schutzes
von Pflanzensorten und Tierarten an, die mit Ausnahme von Mikro-
organismen von der Patentfähigkeit ausgenommen werden kön-
nen287, und betreffend die Ausnahme der non-violation-complaints,
die Ende 1999 ausläuft288. Des weiteren wird sich der TRIPS-Rat mit
dem Thema des elektronischen Handels zu befassen haben, um zu
klären, welche Bestimmungen des TRIPS-Abkommens bereits jetzt
eine Regelungsgrundlage hierfür bieten und wo noch Regelungsbe-
darf besteht.

Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wurde eine Koopera-
tionsvereinbarung mit der WIPO geschlossen, welche am 1. Januar
1996 in Kraft getreten ist289. Die Vereinbarung sieht eine Zusammen-
arbeit in drei Bereichen vor, namentlich der Notifizierung von Geset-
zen und Verordnungen, der Mitteilungen von staatlichen Hoheitszei-
chen und amtlichen Prüf- und Gewährzeichen gemäss Art. 6bis PVÜ
und der technisch-juristischen Hilfe und der technischen Zusam-
menarbeit zugunsten von Entwicklungsländern in Bezug auf die
Umsetzung des TRIPS-Abkommens. Der letzte Punkt ist im Hinblick
auf das Ablaufen der Übergangsfrist für die meisten Entwicklungs-
länder im Jahr 2000 der wichtigste Tätigkeitsbereich der Sekretariate
der beiden Organisationen.

___________
284 Art. 24 Abs. 2 TRIPS. In einem ersten Schritt wurden aufgrund einer Checkliste Informationen

über den Schutz geographischer Angaben in den einzelnen Mitgliedsländern zusammengetra-
gen. Aufgrund des Vergleichs des aktuellen Schutzniveaus für geographische Angaben soll der
Rat Handlungsbedarf für Änderungen und Verbesserungen der bestehenden TRIPS-
Vorschriften ableiten.

285 Z.B. EU, Schweiz, Island, Tschechien, Marokko, Venezuela, Indien und Türkei.

286 Z.B. USA, Australien, Japan, Korea, Kanada und Chile.

287 Art. 27 Abs. 3 Bst. b TRIPS. Pflanzensorten müssen, falls sie nicht patentfähig sind, durch
Schutzsystem sui generis geschützt werden.

288 Vgl. dazu auch den Absatz über die Streitbeilegung weiter oben.

289 Agreement between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Orga-
nization of 22 December 1995, wiedergegeben in der WIPO-Publikation Nr. 223, 1996.
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Art. 70 enthält verschiedene Übergangsbestimmungen (u.a.
Rückwirkungsverbot), auf die nicht näher eingegangen werden
soll290.

Mögliche Änderungen des Abkommens, z.B. die Anpassung
des TRIPS-Abkommens an immaterialgüterrechtliche Abkommen
mit höherem Schutzniveau, können vom TRIPS-Rat im Konsens vor-
geschlagen und der Ministerkonferenz zur Beschlussfassung vorge-
legt werden291. Vorbehalte sind laut Art. 72 nur mit Zustimmung
der anderen Vertragsparteien zulässig. Der letzte Artikel des Ab-
kommens enthält eine übliche Klausel für Sondermassnahmen zur
Aufrechterhaltung der staatlichen Sicherheit (Art. 73).

4.2.3 Fazit

Das TRIPS-Abkommen ist das umfassendste und weitreichendste in-
ternationale Übereinkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte.
Es umfasst alle Gebiete des Immaterialgüterrechts: Urheberrecht
(einschliesslich Computerprogramme und Datenbanken) und ver-
wandte Schutzrechte, Marken und Herkunftsangaben, Topographi-
en, Muster und Modelle, Patente und den Schutz vertraulicher In-
formationen. Für die einzelnen Immaterialgüterrechte sowie die
Durchsetzung der Rechte (verfahrensrechtliche Vorschriften) enthält
das Abkommen Minimalvorschriften, welche die Verpflichtungen
aus der Pariser und Berner Verbandsübereinkunft inkorporieren und
den dort garantierten Schutz erweitern. Neben der Inländerbehand-
lung ist die Meistbegünstigung - im Unterschied zu den WIPO-
Konventionen - ein grundlegendes Prinzip des TRIPS-Abkommens.
Wie die übrigen Abkommen, die Bestandteil der WTO sind, ist das
TRIPS-Abkommen dem wirksamen und bindenden Streitbeile-
gungsverfahren unterstellt.

Zahlreiche TRIPS-Vorschriften erfüllen die Kriterien der un-
mittelbaren Anwendbarkeit, indem sie eindeutig, hinreichend be-
stimmt und justiziabel sind292. Auch in der liechtensteinischen
Rechtsordnung könnten solche Normen zu einem Einzelfallentscheid

___________
290 Siehe m.w.Nachw. Staehelin, S. 133ff. Zum sog. Pipeline-Patentschutz siehe oben bei den

patentrechtlichen Bestimmungen.

291 Art. 71 Abs. 2 TRIPS.

292 Zur unmittelbaren Anwendbarkeit der TRIPS-Normen ausführlich und Staehelin, S. 138ff., m.w.
Nachw.
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herangezogen werden293. Mit dem TRIPS-Abkommen wird im
GATT-System, das sich bisher vornehmlich mit der Abschaffung
staatlicher Handelsbeschränkungen (Zölle, mengenmässige Be-
schränkungen, Subventionen usw.) befasst hat, ein wichtiger Teil von
Handelshemmnissen geregelt, welche durch die Existenz von priva-
ten Rechten errichtet werden. Durch die Schaffung internationaler
Mindeststandards für Immaterialgüterrechte, die mit dem TRIPS-
Abkommen innerhalb der Welthandelsordnung als legitime Schutz-
rechte anerkannnt werden, begibt sich das Abkommen ins Span-
nungsfeld zwischen einem möglichst hohen Immaterialgüterschutz,
der Handelsverzerrungen und -beschränkungen vermindern soll,
und dem Problem, dass ein exzessiver Immaterialgüterschutz als In-
vestitionsschutz selbst zur Wettbewerbsbeschränkung werden kann.
Der internationale Schutz geistiger Eigentumsrechte soll wirksam
und angemessen sein und gleichzeitig nicht zur Schranke für den
rechtmässigen Handel werden294. Ein Teil der Lösung dieser Pro-
blematik wird in der Schaffung eines internationalen Wettbewerbs-
rechts liegen, sei es im TRIPS-Abkommen selbst oder besser durch
eine gesonderte Vereinbarung, da dann eine umfassendere, über den
Bezug zu den Immaterialgüterrechten hinausgehende Regelung
möglich ist. Auch in Art. 8 Abs. 2 TRIPS werden Missbräuche von
Immaterialgüterrechten durch die Rechtsinhaber oder den Rückgriff
auf Praktiken, die den Handel unangemessen beschränken oder den
internationalen Technologietransfer nachteilig beinflussen, angespro-
chen, welchen die Mitgliedsstaaten durch “geeignete Massnahmen,
die mit dem Abkommen vereinbar sein müssen”295 begegnen kön-
nen (z.B. mit nationalen kartellrechtlichen Vorschriften). Eine Ver-
pflichtung zum Eingreifen gegen Missbräuche besteht aber nicht,
dies könnte nur ein international verbindliches Wettbewerbsrecht re-
geln. Dieses müsste insbesondere die im TRIPS-Abkommen nicht
näher erläuterten schädlichen und daher verbotenen Verhaltenswei-
sen definieren. Ein Entwurf eines solchen Wettbewerbsrechts wurde
vor einiger Zeit von einer Gruppe von Rechtswissenschaftlern in

___________
293 Zur Stellung des Völkerrechts im Rahmen der liechtensteinischen Verfassung siehe Daniel

Thürer, Liechtenstein und die Völkerrechtsordnung, AVR 2/1998, S. 98ff., 108ff.

294 Siehe dazu die Präambel und Art. 7 und 8 TRIPS. Immaterialgüterrechte sollen in einem
Gleichgewicht von Rechten und Pflichten zur Förderung der technischen Innovation einerseits
und zum Technologietransfer andererseits beitragen.

295 Zur Auslegung dieses Kompatibilitätsvorbehalts Heinemann, S. 536. Er interpretiert die Klausel
als Klarstellung, dass das System des Immaterialgüterrechts erhalten bleiben muss und dass
die Massnahmen nicht zu einer Aushöhlung einzelner Rechte führen dürfen.
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Form eines “Draft International Antitrust Code”296 vorgelegt. In der
WTO befasst sich eine nach der ersten WTO-Ministerkonferenz in
Singapur errichtete Arbeitsgruppe mit dem Thema, deren Überle-
gungen und Diskussionen sich noch in einer analytischen Phase be-
finden297.

Die Verknüpfung der Immaterialgüterrechte mit handelspoli-
tischen Aspekten und ihre Integration in die Welthandelsordnung
hat das Grundproblem des Immaterialgüterschutzes in den Vorder-
grund gerückt: Wie sind Immaterialgüterrechte zu schützen, damit
sie sich nicht als Monopole (zugunsten der entwickelten Länder)
auswirken? Es ist Heinemann zuzustimmen, dass materielles und
immaterielles Eigentum und Wettbewerb aufeinander angewiesen
sind. Immaterialgüterrechte haben wettbewerbsfördernde Elemente,
indem sie die Voraussetzungen für einen wirksamen Leistungswett-
bewerb schaffen, der das Geleistete honoriert298. Ziel eines funktio-
nierenden Wettbewerbs muss es sein, Marktordnungen zu schaffen,
in welchen der Lohn für produktspezifische Leistungen auch an die
Adressaten gelangt, welche die Leistung erbracht haben. Durch ihre
Ausschliesslichkeit ist den Immaterialgüterrechten aber auch eine
Hemmung des Wettbewerbs und damit eine Beschränkung der Betä-
tigung der übrigen Marktteilnehmer eigen. Die Immaterialgüterrech-
te müssen so ausgestaltet sein, dass ihre Ausübung nicht zu einer
einseitigen Belastung anderer Marktteilnehmer (Konkurrenten, Kon-
sumenten) führt, die eine neue Wettbewerbsverzerrung bewirkt oder
eine unverhältnismässige Beschränkung des freien Handels mit Gü-
tern und Dienstleistungen zur Folge hat. Dem kann entweder direkt
mit der Ausgestaltung der Immaterialgüterrechte oder mit der Kor-
rektur durch das Wettbewerbs- und Handelsrecht Rechnung getra-
gen werden299.

___________
296 Siehe Fikentscher/Heinemann/Kunz-Hallstein, S. 757ff. sowie Fikentscher/Immenga (Hrsg.),

Draft International Antitrust Code, Baden-Baden 1995.

297 Siehe dazu den WTO-Jahresbericht (Annual Report) 1998, S. 78.

298 Die Kennzeichnung der Produkte mit Marken ermöglicht den Unternehmen, die Herkunft eines
Produkts anzuzeigen, um sich vor allem gegenüber Konkurrenzprodukten abzugrenzen. Eine
konsequente Markenpolitik wird auch Verbundenheit und Goodwill erzeugen. Mit der zeitlich
begrenzten Einräumung von Patentrechten an Erfindungen soll die Motivation zur Innovations-
tätigkeit gesichert werden. Patentrechte ermöglichen dem Erfinder bzw. Markteinführer, die
Früchte seiner Tätigkeit zumindest während der Schutzdauer selbst zu ernten, da während
dieser Zeit ein Nachahmungsschutz besteht. Zur Begründung des Immaterialgüterschutzes vgl.
auch Teil I, 2.

299 So werden der Ausübung der Immaterialgüterrechte im EG-Recht vor allem durch die Bestim-
mungen über den freien Warenverkehr und durch das Wettbewerbsrecht Grenzen gesetzt.
Siehe dazu ausführlicher unten 5.1.2.1.



145

Die Bestimmungen des TRIPS-Abkommens sind weitgehend
nach den Vorstellungen der Industrieländer ausgestaltet, wobei sich
mindestens ein Teil dieser Länder in bestimmten Bereichen noch ein
höheres Schutzniveau gewünscht hätte. Welche Auswirkungen das
TRIPS-Abkommen auf den Welthandel hat, wird wohl erst nach dem
Jahr 2000 richtig deutlich werden können, wenn die Mehrheit der
weniger entwickelten Länder sich an die TRIPS-Standards halten
muss. Zu den Ländern, die sich bereits jetzt freiwillig an die Normen
halten, gehören insbesondere die EU-Beitrittskandidaten, welche ihre
Gesetzgebungen für den laufenden Screening-Prozess bereits TRIPS-
und europakonform ausgestaltet haben.

Die Vorteile des TRIPS-Abkommens für die Industrieländer,
welche im Besitz des grössten Teils der Immaterialgüterrechte sind,
sind offenkundig. Der unkontrollierte Abfluss von Technologien in
Länder mit geringerem Schutzniveau wird vermindert werden, wo-
mit die Wettbewerbsposition der Industrieländer auf den Märkten
mit immaterialgüterrechtlich geschützten Produkten gesichert wird.
Der Wirtschaftsstandort Europa wird dadurch gestärkt.

Doch wird das TRIPS-Abkommen auch für die weniger ent-
wickelten Länder Vorteile bringen?300 Die “Legalisierung” der ge-
schützten Güter und die Verringerung billiger Imitationen wird das
Preisniveau für diese Güter in weniger entwickelten Ländern erhö-
hen. Das TRIPS-Abkommen bietet nur wenig Spielraum für die Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung beim geforderten
immaterialgüterrechtlichen Schutzniveau. Weshalb sollten den Ent-
wicklungsländern Standards aufgezwungen werden, welche die In-
dustriestaaten auf vergleichbarem Entwicklungsniveau auch nicht
hatten? Wird das TRIPS-Abkommen wirklich den Technologietrans-
fer in die Entwicklungsländer erhöhen?301 Oder hätte das Zuge-
ständnis tieferer Schutzstandards für Entwicklungsländer nicht auch
im Sinne einer Solidarabgabe bzw. einer Einkommensumverteilung
der Industrieländer an die Entwicklungsländer dienen können?302

Historische Erfahrungen aus den Industrieländern zeigen, dass sich
das Schutzniveau erst mit der wirtschaftlichen Entwicklung erhöht

___________
300 Die unterschiedlichen Argumente betreffend die möglichen Auswirkungen des TRIPS-

Abkommens auf die nichtindustrialisierten Länder diskutiert Staehelin, S. 161ff., eingehend.

301 Bei Investitionsentscheidungen spielt das Schutzniveau für Immaterialgüterrechte sicher eine
Rolle, ausschlaggebend werden in der Regel aber andere wirtschaftliche Faktoren sein (so
Correa (Fn 86), S. 96f.). Entsprechende Klarheit würden entsprechende Studien bringen.

302 Zum Aspekt der Umverteilung Manfred Rehbinder, Umverteilung geistigen Eigentums durch
internationale Verträge über den Schutz geistigen Eigentums? Entwicklungshilfe auf Abwegen,
UFITA 99 (1985), S. 7ff.
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hat und nicht umgekehrt. War der Schaden für die Wirtschaft der In-
dustrieländer, der durch die sog. Pirateriewaren verursacht wurde,
wirklich so hoch? Die eigene Geschichte hätte ihnen doch zeigen
müssen, dass ihre wirtschaftliche Entwicklung selbst genauso verlau-
fen ist und dass sie ab einem gewissen Entwicklungsstand aus eige-
nem Antrieb Immaterialgüterrechte eingeführt haben. Natürlich ist
das heutige weltwirtschaftliche Umfeld mit der Zeit der Industriali-
sierung nur bedingt zu vergleichen. Dennoch gibt es heute auch Bei-
spiele von Ländern, die mit der Garantie von Immaterialgüterrechten
ihre wirtschaftliche Enwicklung vorantreiben, und zwar dadurch,
dass gerade sie ausländische Investitionen angezogen haben303. Der
Schutz von Immaterialgüterrechten wird in der Regel nicht den ein-
zigen Grund für eine Investitionsentscheidung bilden. Gerade in Be-
zug auf die Ausgewogenheit gegenüber weniger entwickelten Län-
dern ist es bedauerlich, dass das TRIPS-Abkommen die Erschöp-
fungsfrage bzw. die Regelung der Parallelimporte nicht lösen konnte
und deshalb Parallelimporte in die Industrieländer weiterhin verhin-
dert werden können.

Das Verhandlungsergebnis im TRIPS-Abkommen akzeptierten
die Entwicklungsländer aus verschiedenen Gründen. Die Zustim-
mung der meisten Entwicklungsländer haben Marktzutrittszuge-
ständnisse in anderen Sektoren bewirkt, wobei man aber annehmen
darf, dass einige wenige mit den Zielen und dem Inhalt des TRIPS-
Abkommens sogar einverstanden waren304. Letztlich zogen die Ent-
wicklungsländer, die sich wohl insgesamt als Verlierer der Uruguay-
Runde sehen, die multilaterale Lösung ihrer Handelsbeziehungen
bilateralen Arrangements vor.

Gerade im Hinblick auf den Ablauf der Übergangsfrist für
viele Länder im Jahr 2000 ist die Zusammenarbeit der WTO und der
WIPO im Bereich der technischen Hilfe bedeutsam. Beide Organisa-
tionen bieten koordiniert Hilfeleistungen an. Das Engagement der
WIPO für die Umsetzung des TRIPS-Abkommens ist für die weniger
entwickelten Länder besonders wichtig, weil sie die WIPO eher als
“ihre” Organisation sehen. Die bereits sehr gut funktionierende Zu-

___________
303 Z.B. Mexiko oder Malaysia. China und verschiedene ASEAN-Staaten hatten ihr Wirtschafts-

wachstum zunächst dem Kopieren zu verdanken (wie übrigens auch Japan). Vor allem in den
90er Jahren wurden in diesen Ländern enorme Steigerungsraten bei den Patentanmeldungen
verzeichnet. Siehe dazu Christopher Heath, Bedeutet TRIPS wirklich eine Schlechterstellung
von Entwicklungsländern?, GRURInt. 1996, S. 1196ff, 1172.

304 Die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung der meisten Länder (auch der heutigen
Industriestaaten) zeigt aber, dass eine tiefere Entwicklungsstufe auch mit einem tieferen Ni-
veau des Schutzes immaterieller Güter (und ev. auch der Ausnutzung von im Ausland ge-
schützten Immaterialgütern) verbunden ist.
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sammenarbeit zwischen der WTO und der WIPO ist generell eine
Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Schutzes in beiden
Organisationen. In der WIPO sind bereits Abkommen geschlossen
worden, welche über das Schutzniveau des TRIPS-Abkommens hin-
ausgehen.

Verschiedene Fragen, insbesondere in den Bereichen Pa-
tentrecht (Biotechnologie), Herkunftsangaben, Urheberrecht, betref-
fend die Erschöpfung der Rechte und die Zulässigkeit der non-
violation-complaints sind noch offen. Es ist zu hoffen, dass sich auch
in der WTO wieder Dynamik und Gestaltungskraft entwickelt, um
die notwendigen Verbesserungen im Sinne eines angemessenen,
ausgewogenen, wettbewerbs- und entwicklungsverträglichen Schut-
zes immaterieller Güter zu beschliessen.
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5 EUROPARECHTLICHE GRUNDLAGEN

5.1 EWR

5.1.1 Besonderheiten der liechtensteinischen EWR-Mitgliedschaft

Auf die Inhalte des EWR-Abkommens305 soll an dieser Stelle nicht
im Detail eingegangen werden306. Hauptinhalt des EWR-Abkom-
mens ist die Ausdehnung des EU-Rechts über die Errichtung des
Binnenmarktes und damit der vier Marktfreiheiten (Waren, Dienst-
leistungen, Kapital und Personenfreizügigkeit) auf die EFTA-Staaten,
ohne dass dazu ein Beitritt zur EU notwendig ist. Um zwischen den
EU und EFTA-Staaten den Binnenmarkt so weit wie möglich zu ver-
wirklichen, übernimmt das EWR-Abkommen das binnenmarktrele-
vante Gemeinschaftsrecht weitgehend, d.h. die einschlägigen Bestim-
mungen des EGV und die entsprechenden Rechtsakte des EG-Sekun-
därrechts (EWR-Acquis), sowie Bestimmungen über flankierende
und horizontale Politiken im Zusammenhang und ausserhalb der
vier Freiheiten (Sozialpolitik, Verbraucherschutz, Umwelt, Statistik,
Forschung und Entwicklung, Bildung usw.). Im Unterschied zum
EGV begründet das EWR-Abkommen aber keine Zollunion und sieht
daher auch keine gemeinsame Aussenwirtschaftspolitik vor. Die Be-
ziehungen der EWR-Staaten zu Drittländern sind nicht Gegenstand
des Abkommens. Das EWR-Abkommen beinhaltet keine gemeinsame
Agrarpolitik und auch keine gemeinsame Finanz- und Steuerpolitik.
Ferner ist auch keine Teilnahme der EWR-EFTA-Staaten an der Eu-
ropäischen Währungsunion oder der gemeinsamen Aussen- und
Verteidigungspolitik vorgesehen. Das EWR-Abkommen ist also
grundsätzlich nicht als politische Union konzipiert.

___________
305 Abkommen vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWRA), LGBl. 1995/68-

75. Weitere Änderungen/Ergänzungen sind der Übersicht im aktuellen Register zur Systemati-
schen Sammlung der liechtensteinischen Rechtsvorschriften zu entnehmen (LR 0.110).

306 Zum EWR-Abkommen siehe etwa Jacot-Guillarmod (Hrsg.), Accord EEE: Commentaires et
Réflexions, 1992; Zäch/Thürer/Weber, Das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum - Eine Orientierung, Zürich 1992; Sven Norberg u.a., The European Economic Area. EEA
Law. A Commentary on the EEA Agreement, 1993. Mit Bezug zur liechtensteinischen Mitglied-
schaft im EWR Thomas Bruha, Staats- und völkerrechtliche Grundfragen einer EWR-
Mitgliedschaft Liechtensteins, LJZ 1992, S. 3ff.; Michael Ritter, Das Fürstentum Liechtenstein
im Europäischen Wirtschaftsraum - Ein besonderes Integrationsmodell, LJZ 1996, S. 1ff. sowie
Bruha/Gey-Ritter, S. 154ff., 161ff.



149

Als Ausgleich sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheiten im
EWR-Raum sieht das Abkommen einen Finanzierungsmechanismus
vor (Kohäsionsfonds). In institutioneller Hinsicht folgt das EWR-
Abkommen einem Zwei-Pfeiler-Modell. Zur Entscheidungsfindung
und Beschlussfassung werden gemeinsame Organe eingerichtet
(EWR-Rat, Gemeinsamer EWR-Ausschuss, Mitwirkung der EWR-
EFTA-Staaten in EU-Ausschüssen und Arbeitsgruppen usw.); für die
Überwachung der Einhaltung der Vertragsbestimmungen sind auf
Seiten der EWR-EFTA-Staaten eigene Organe, die EFTA-Überwa-
chungsbehörde (ESA) und der EFTA-Gerichtshof, zuständig.

Da Liechtenstein dem EWR beitreten und dabei die zollver-
traglichen Beziehungen mit dem Nicht-EWR-Mitgliedsland Schweiz307

beibehalten wollte, war ein Lösungsmodell notwendig, das die Mit-
gliedschaft Liechtensteins in beiden Integrationsräumen ermöglichte.
Dazu wurde ein innovativer wie pragmatischer Lösungsansatz aus-
gearbeitet, der einige Anpassungen der bilateralen Verträge mit der
Schweiz, insbesondere des Zollvertrags und des Patenschutzvertrags,
erforderte. Damit in Liechtenstein Waren sowohl aufgrund des Zoll-
vertragsrechts als auch des EWR-Rechts verkehrsfähig sind, kommt
der Grundsatz der sog. parallelen Verkehrsfähigkeit zur Anwen-
dung, der eine gleichzeitige Anwendung des Zollvertragsrechts und
des EWR-Rechts vorsieht308. Diese beiden Rechtsordnungen decken
sich weitgehend. Wo sie voneinander abweichen, ist Liechtenstein im
Verhältnis zu den EWR-Vertragspartnern zur Anwendung des EWR-
Rechts verpflichtet309. Wegen der offenen Grenzen zur Schweiz wur-
de in Liechtenstein zur Vermeidung eines Umgehungsverkehrs bei
nicht übereinstimmendem Zollvertrags- und EWR-Recht ein
Marktüberwachungssystem eingeführt, das bislang dank der Klein-
heit und Überschaubarkeit des Marktes problemlos funktioniert310.
Das EWR-Recht über den freien Personenverkehr - für ein so kleines
Land wie Liechtenstein mit seiner Wirtschaftsstruktur und dem ver-
gleichsweise hohen Ausländeranteil in der Arbeits- und Wohnbevöl-

___________
307 Das Schweizer Volk hatte den Beitritt zum EWR-Abkommen am 6. Dezember 1992, eine

Woche vor der liechtensteinischen Volksabstimmung, abgelehnt.

308 Zur Funktionsweise der parallelen Verkehrsfähigkeit siehe Baur, S. 83ff., 90ff.

309 Siehe Art. 3 der Vereinbarung über die Änderung des Zollvertrages vom 2. November 1994,
LGBl. 1995/77. Einzelheiten der getroffenen Lösung siehe Michael Ritter, Das Fürstentum
Liechtenstein im Europäischen Wirtschaftsraum - ein besonderes Integrationsmodell, LJZ
1996, S. 1ff., 6ff. sowie Baur, S. 83ff.

310 Dazu auch Hummer/Prager, Zur GATT-Kompatibilität von Mehrfachmitgliedschaften in regio-
nalen Präferenzzonen - dargestellt am Beispiel Mexikos in der NAFTA/ALADI und Liechten-
steins im EWR/Zollanschlussvertrag Schweiz, AVR 35/1997, S. 367ff., 441ff., 419ff.
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kerung ein sensibles Thema - ist aufgrund der vor dem Hintergrund
der besonderen geographischen Situation und der damit verbunde-
nen begrenzten Aufnahmekapazität getroffenen Sonderregelung
(Übergangsregelung, anschliessend Überprüfung) noch nicht voll zur
Anwendung gekommen. Die Übergangsregelung im Protokoll 15
zum EWRA ist Ende 1997 abgelaufen, so dass derzeit mit der EU Ge-
spräche darüber geführt werden, ob und wenn ja wie die Übergangs-
frist verlängert werden kann311. Es scheint, dass die Verhandlungen
mit der EU bald abgeschlossen werden können und dass Liechten-
stein auch in Zukunft nicht zur schrankenlosen Freizügigkeit ver-
pflichtet werden wird.

5.1.2 Schutz geistiger Eigentumsrechte in der EU

Die immaterialgüterrechtlichen Regelungen des EWR-Abkommens
decken sich im wesentlichen mit jenen, welche in der EG im Laufe
der Zeit in Form von Rechtsprechung, Richtlinien und Verordnun-
gen entwickelt worden und als im EWR anwendbares Recht über-
nommen worden sind. Aus diesem Grund wird nachstehend der
Schutz von Immaterialgüterrechten in der EU erläutert.

Wie alle hochentwickelten Volkswirtschaften haben die Mit-
gliedsstaaten der EU mittlerweile einen hohen immaterialgüterrecht-
lichen Schutzstandard erreicht. Die Rechtsordnungen in den europäi-
schen Staaten haben zum Teil unterschiedliche Wurzeln oder haben
sich unterschiedlich entwickelt. Denn ob und wie ein Staat solche
Monopolrechte gewährt und ausgestaltet, ist immer eine wirtschafts-
politische Entscheidung, die in jedem Staat etwas anders ausfallen
wird.

Ziel des Wirtschaftsvertrages der Europäischen Gemeinschaft,
EWGV, ist Schaffung eines Binnenmarktes. Das Funktionieren des
Binnenmarktes beruht auf den vier Freiheiten, dem freien Verkehr
von Waren, Dienstleistungen und Kapital und der Personenfreizü-
gigkeit. Der Handel zwischen den Mitgliedsstaaten soll frei von
Hemmnissen sein, seien sie tarifärer oder nichttarifärer Art. Wirt-
schaftliche Entwicklung und Wachstum sowie soziale Ziele312 sollen

___________
311 Die Übergangsregelung ist in Protokoll 15 zum EWRA enthalten. Zur rechtlichen Problematik

einer Verlängerung Bruha/Gey-Ritter, S. 164ff. Liechtenstein hat nach Ablauf der Übergangs-
regelung mangels einer Einigung mit der EU betreffend einer weiteren Regelung die Schutz-
klausel angerufen, um gewisse Beschränkungen des freien Personenverkehrs aufrechterhalten
zu können.

312 Zu den Zielen der Gemeinschaft vgl. Art. 2 EGV.
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durch die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion ebenso
gefördert werden wie durch die im Vertrag genannten gemeinsamen
Politiken313. Der Binnenmarkt soll durch Rechtsangleichung ver-
wirklicht werden. Für seine Errichtung und sein Funktionieren sind
gemeinsame Regeln über den Wettbewerb314 und eine Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten, “die sich unmittelbar
auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Mark-
tes auswirken”315 bzw. “welche die Errichtung und das Funktionie-
ren des Binnenmarktes zum Gegenstand haben”316, erforderlich.
Notwendig ist neben der Bildung eines gemeinsamen Aussenzolls
aber auch eine gemeinsame Handelspolitik317. Im folgenden Ab-
schnitt soll kurz erläutert werden, welche Stellung geistigen Eigen-
tumsrechten im europäischen Binnenmarkt zukommt und warum
und wie es zu einer Harmonisierung dieses Rechtsbereiches im eu-
ropäischen Recht gekommen ist.

5.1.2.1 Die Rechtsgrundlagen zur Harmonisierung des geistigen Eigentums
im EGV und die Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH

Schon vor der Gründung der EG bemühten sich die europäischen
Staaten um Anerkennung ihrer nationalen Immaterialgüterrechte im
Ausland und um einen verbesserten, formell vereinfachten Schutz
auf bilateraler und multilateraler Ebene. Die Mitgliedsstaaten der EU
sind heute Vertragsparteien der vielen regional und weltweit im Be-
reich des Urheberrechts und der gewerblichen Schutzrechte geschlos-
senen völkerrechtlichen Verträge. Der Immaterialgüterrechtsschutz
folgte in den einzelnen europäischen Staaten in materieller und for-
meller Hinsicht oft unterschiedlichen Konzeptionen318, weshalb die

___________
313 Eine gemeinsame Politik ist vorgesehen im Bereich der Landwirtschaft, des Verkehrs, des

Aussenhandels, der Währung usw., die Gemeinschaft ist aber auch tätig in den Bereichen So-
ziales, Gesundheit, Bildung, Forschung, Umwelt, Kultur, Verbraucherschutz und der Industrie-
und Regionalpolitik.

314 Art. 85ff. EGV.

315 Art. 100 EGV.

316 Art. 100a EGV. Dieser Artikel wurde durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986
Teil des Vertrages. Er ermöglicht der Gemeinschaft Harmonisierungsmassnahmen über Art.
100 EGV hinaus, da sich die zu harmonisierenden Vorschriften nicht mehr “unmittelbar” auf die
Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken müssen und vom Rat mit
qualifizierter Mehrheit entschieden werden können. Vgl. dazu Langeheine, Rechtsangleichung
unter Art. 100a EWGV, EuR 1988, S. 235ff. und ders. in Grabitz/Hilf, Kommentar zur Europäi-
schen Union, Art. 100a.

317 Art. 110ff. EGV.

318 Ein Beispiel hierfür sind die verschiedenen Urheberrechtssysteme Kontinentaleuropas und
Englands.
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Staaten auch nicht denselben internationalen Verträgen angehörten319.
Diese Diskrepanzen haben sich im Laufe der Zeit verkleinert, was
insbesondere der zunehmenden Aktivität der Gemeinschaft in diesem
Bereich zuzuschreiben ist. Das TRIPS-Abkommen wurde zusammen
mit den anderen Abkommen der Uruguay-Runde des GATT von der
EU und den Mitgliedsstaaten unterzeichnet und ratifiziert.

Die Gründung der EG sollte an den nationalen Eigentumsord-
nungen nichts ändern: Art. 222 EGV hat die Regelung der Eigen-
tumsrechte der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten überlassen. Na-
tionale Bestimmungen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte wur-
den im Hinblick auf das Ziel der Verwirklichung eines europäischen
Binnenmarktes eher als problematisch betrachtet. Denn Immaterial-
güterrechte tangieren gleich mehrere Grundprinzipen und Ziele der
Gemeinschaft, insbesondere den freien Warenverkehr (Art. 30-34 EGV)
und die gemeinsamen Wettbewerbsregeln (v. a. Art. 85 und 86 EGV).

Im primären Recht der EU ist bis heute keine unmittelbare
Zuständigkeit der Gemeinschaft für die Regelung oder Harmonisie-
rung des Immaterialgüterrechts zu finden. Zählt man die Immateri-
algüterrechte zum Privatrecht, mag dies auch kaum verwundern, da
der EG-Vertrag grundsätzlich keine Übertragung von Kompetenzen
zur Regelung des Privatrechts beinhaltet. An der Konkretisierung der
Stellung der (nationalen) Immaterialgüterrechte in der Rechtsord-
nung der EG hat der EuGH wesentlichen Anteil. Lange bevor der
EG-Gesetzgeber Richtlinien und Verordnungen über Immaterialgü-
terrechte erliess, legte der Gerichtshof die Fundamente des Verhält-
nisses von Patent-, Marken- und Urheberrechten zum freien Waren-
verkehr und zu den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.

In vielen Politik- und Rechtsbereichen (z.B. Steuern) kann man
sich fragen, ob eine Rechtsangleichung oder -vereinheitlichung sinn-
voll ist bzw. ob man jene Bereiche, auch mit Blick auf die Subsidiarität,
nicht besser den einzelnen Staaten überlassen sollte, damit sich im
“Wettbewerb der Systeme” die beste Ordnung oder Regulierung

___________
319 Einige Mitgliedsstaaten ratifizierten lange nicht die letzte (Pariser) Fassung der Revidierten

Berner Übereinkunft, so etwa Grossbritannien (1990) und die Niederlande (1986). Belgien und
Irland haben noch nicht ratifiziert. Belgien, Irland und Portugal sind keine Vertragsparteien des
Genfer Tonträgerübereinkommens, Portugal und Belgien sind im Gegensatz zu den anderen
EU-Mitgliedern nicht Vertragsparteien des Rom-Abkommens. Dem EPÜ ist Dänemark erst
1990, Finnland 1996, Griechenland und Spanien 1986, Irland und Portugal 1992 beigetreten.
Belgien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Luxemburg, die Niederlande und Österreich sind
dem Madrider Herkunftsabkommen nicht beigetreten. Dasselbe gilt bezüglich des Madrider
Markenabkommens für Dänemark, Griechenland, Irland, Schweden und Grossbritannien. Au-
sser Irland und Griechenland sind diese Staaten aber dem 1989 abgeschlossenen Madrider
Markenprotokoll beigetreten.
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durchsetzen möge. Auch wird es keinen Sinn machen, in Bereichen
eine Rechtsharmonisierung herbeiführen zu wollen, die gar nicht
oder nur am Rande von einer gemeinsamen Rechtsordnung oder
festgelegten gemeinsamen politischen Zielen erfasst sind. So werden
im Rahmen des EWR Landwirtschaftspolitik und Steuern nicht harmo-
nisiert, weil diese Bereiche nicht Gegenstand des Abkommens sind.

Gerade im Bereich des Immaterialgüterrechts scheint aber ein
“Wettbewerb der Systeme” bzw. scheinen ganz unterschiedliche
Ordnungen nicht sinnvoll zu sein, weil unterschiedliche materielle
und formelle Bestimmungen zu Diskriminierungen und Beschrän-
kungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr führen können,
deren Beseitigung ja das Ziel des Binnenmarktes ist. Unterschiedliche
nationale Immaterialgüterrechtsvorschriften können dabei insbeson-
dere mit den für den Binnenmarkt grundlegenden Bestimmungen
über den freien Warenverkehr in Konflikt stehen320. Im Sinne einer
funktionalen Integration werden Bestimmungen, welche den Aus-
tausch von Gütern und Dienstleistungen in einer Wirtschaftsgemein-
schaft negativ beinflussen, früher oder später vereinheitlicht werden.

So entwickelte sich in der EG offensichtlich ein Bedürfnis, die
nationalen Bestimmungen über verschiedene Immaterialgüterrechte
einander anzunähern sowie Schutzrechte zu schaffen, die gemein-
schaftsweite Geltung haben (Gemeinschaftsmarke, Gemeinschaftspa-
tent, Gemeinschaftsmuster). Dies einerseits wegen der zunehmenden
Bedeutung geistiger Eigentumsrechte für die Wirtschaft, die sich bei
mangelhaften oder einfach unterschiedlichen materiellen oder for-
mellen Bestimmungen in verschiedenen Ländern der Gemeinschaft
als Hindernis für den freien Warenverkehr, aber auch für einen wirk-
samen Wettbewerb herausstellen können. Andererseits sah sich die
europäische Wirtschaft infolge der Nachahmungen und unerlaubten
Kopien von marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten
und anderen Verletzungen in Drittländern mit zum Teil massiven
Einbussen konfrontiert, so dass die EU auch an vertraglichen Rege-
lungen mit Drittstaaten Interesse zeigte.

Im einzelnen betreffen folgende Bestimmungen des EGV den
Schutz geistiger Eigentumsrechte:

Art. 222 EGV anerkennt die nationalen Eigentumsordnungen
und belässt den Mitgliedsstaaten die Gestaltung ihrer Eigentums-

___________
320 Art. 30ff. EGV. Dabei bieten natürlich nicht nur die Unterschiede, sondern auch die generelle

Existenz der nationalen Immaterialgüterrechtsvorschriften Reibungspunkte mit den Prinzipien
des freien Warenverkehrs. In Art. 36 EGV werden aber nationale Immaterialgüterrechte als ge-
rechtfertigte nationale Massnahmen zur Beschränkung des freien Warenverkehrs anerkannt.
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ordnung und damit auch die Konzeption eines nationalen Immateri-
algüterrechts321. Die Patent- und Gebrauchsmusterrechte, Muster-
oder Modellrechte, Markenrechte und Urheberrechte werden grund-
sätzlich von den Mitgliedsstaaten für ihr Territorium erteilt bzw. ga-
rantiert322. Dieser Artikel beinhaltet aber keine generelle Ausnahme
zugunsten der nationalen Immaterialgüterrechtsordnungen; die Be-
stimmungen zur Errichtung des Binnenmarktes, namentlich die Re-
geln zu den vier Grundfreiheiten kommen voll zur Anwendung323.

Diese territoriale Begrenzung der Immaterialgüterrechte führt
zum zweiten wichtigen Berührungspunkt des geistigen Eigentums
mit dem EG-Recht: Den Bestimmungen über den freien Warenver-
kehr (Art. 30-36 EGV). Der freie Warenverkehr wird verwirklicht
durch die Bildung einer Zollunion, in welcher die Binnenzölle und
Abgaben gleicher Wirkung (Art. 9, 12ff. EGV) beseitigt werden und
ein gemeinsamer Aussenzolltarif aufgestellt wird (Art. 18ff. EGV).
Die Lösung des Konfliktes zwischen Immaterialgüterrechten und
den Regeln des freien Warenverkehrs wurde auf der Grundlage der
Art. 30 und 36 EGV in der Rechtsprechung des EuGH gesucht. Art. 30
EGV verbietet mengenmässige Einfuhrbeschränkungen und Mass-
nahmen gleicher Wirkung324. Werden Immaterialgüterrechte, wie
z.B. Patente oder Marken, dafür eingesetzt, um Importe aus anderen
Mitgliedsstaaten zu verhindern, so stellen sie Massnahmen gleicher
Wirkung dar. In diesem Zusammmenhang bereitet die Einordnung
von Immaterialgüterrechten als staatliche Massnahmen keine Mühe325.
Welche Regelungen unter das Verbot von Art. 30 fallen, hat der
EuGH in den Grundsatzurteilen “Dassonville” und “Cassis-de-

___________
321 Oppermann, Europarecht, S. 366 (Rn 959). Das Eigentumsrecht gehört zu den in der EU

garantierten Gemeinschaftsgrundrechten: “Das Eigentumsrecht wird in der Gemeinschafts-
rechtsordnung gemäss den gemeinsamen Verfassungskonzeptionen der Mitgliedsstaaten ge-
währleistet, die sich auch im Zusatzprotokoll zur EMRK widerspiegeln” (EuGH Rechtsprechung
im Fall Hauer, Rs. 44/79, Slg. 1979, 3727).

322 Seit dem Inkrafttreten der Gemeinschaftsmarke ist dieses Prinzip bereits teilweise durchbro-
chen worden: Die Gemeinschaftsmarke wird vom EU-Markenamt in Alicante für alle Mitglieds-
staaten gleichzeitig erteilt und erlangt so gemeinschaftsweite Geltung. Daneben existieren
weiterhin die nationalen Markenrechte. Die weiteren geplanten Gemeinschaftsimmaterialgüter-
rechte (Patente, Gebrauchsmuster, Muster) werden derselben grundsätzlichen Konzeption folgen.

323 Siehe dazu Hochbaum, Groeben/Thiesing/Ehlermann, Art. 222.

324 Art. 34 enthält die analoge Bestimmung für Ausfuhrbeschränkungen, was aber im Zusammen-
hang mit Immaterialgüterrechten weniger relevant ist.

325 Durch die verschiedenen Gesetze über den Schutz von Immaterialgüterrechten und insbeson-
dere die entsprechenden Rechtsschutzbestimmungen gibt ja der Staat den einzelnen
Rechtsinhabern die Möglichkeit, auf den zwischenstaatlichen Handel einzuwirken. Vgl. dazu
Matthies/von Borries, Grabitz/Hilf, Art. 30, Rn 6.
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Dijon” entwickelt326. Als Massnahme gleicher Wirkung gilt “jede
Handelsregelung der Mitgliedsstaaten, die geeignet ist, den inner-
gemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich
oder potentiell zu behindern”327. Diese Regel gilt auch für Mass-
nahmen, die unterschiedslos auf importierte und inländische Waren
angewendet werden328. In seiner Cassis-de-Dijon-Rechtsprechung
hat der EuGH den zitierten Grundsatz des Dassonville-Urteils einge-
schränkt, indem er festgestellt hat, dass begrenzte Einschränkungen
durch die nationale Gesetzgebung dann zulässig sind, wenn sie auf
unterschiedslos anwendbaren Regelungen beruhen, die aus zwin-
genden Erfordernissen - unter diesen versteht man nicht in Art. 36
EGV genannte Ausnahmegründe, unter anderem den Verbraucher-
schutz und die Lauterkeit des Handelsverkehrs - gerechtfertigt sind
und für die keine gemeinschaftliche Regelung besteht, wobei im
Merkmal des zwingenden Erfordernisses das Verhältnismässigkeits-
prinzip verankert ist329. Immaterialgüterrechtliche Regelungen fallen
aber nicht unter die zwingenden Erfordernisse330. Bleibt noch Art. 36
EGV, der den Mitgliedsstaaten erlaubt, Einfuhr-, Ausfuhr- und
Durchfuhrverbote oder -beschränkungen aus Gründen des Schutzes
des gewerblichen oder kommerziellen Eigentums aufrechtzuerhal-
ten, sofern diese “weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminie-
rung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen
den Mitgliedsstaaten darstellen” und verhältnismässig sind331. Die
Ausnahmemöglichkeiten werden jedoch eng ausgelegt332, d.h. das
Vorhandensein nationaler Schutzrechte wird nur bei Erfüllung be-
stimmter Bedingungen geduldet. Um aus Gründen des Schutzes gei-
stiger Eigentumsrechte zulässige und unzulässige Einfuhrbeschrän-
kungen abzugrenzen, wählte der EuGH den nicht ganz überzeugen-

___________
326 EuGH Rs. 8/74, Staatsanwalt/Dassonville (Dassonville), Slg. 1974, 837 resp. EuGH Rs.

120/78, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), Slg. 1979, 649.

327 Rs. 8/74 (Dassonville), 852.

328 Rs. 120/78 (Cassis de Dijon), 649. Das Vorliegen einer Massnahme gleicher Wirkung setzt
keine Diskriminierung, d.h. keine fehlende Inländergleichbehandlung, voraus, obwohl dies ein
starkes Indiz dafür ist (Matthies/von Borries, Grabitz/Hilf, Art. 30, Rn 17 sowie m.w.Nachw.
Ebenroth/Hübschle, S. 74f.).

329 Siehe hierzu Matthies/von Borries, Grabitz/Hilf, Art. 30, Rn 20f.

330 Dies führte der EuGH im Hinblick auf patentrechtliche Regelungen im Fall Merck/Stephar (Rs.
187/80, Slg. 1981, 2063) aus.

331 Der Begriff des “gewerblichen und kommerziellen Eigentums” ist unglücklich gewählt. Man
kann aber davon ausgehen, dass mit dieser Ausnahmebestimmung sämtliche Immaterialgüter-
rechte erfasst sind. Siehe dazu m.w.Nachw. Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Wa-
renverkehr, S. 609. Beier kritisiert wohl mit Recht den fehlenden Einbezug des schon seit über
hundert Jahren zum Gebiet des geistigen Eigentums zählenden Lauterkeitsrechts.

332 Vgl. Müller-Graff, Groeben/Thiesing/Ehlermann, Art. 36, Rn 23ff.
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den Ansatz der Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung
der Immaterialgüterrechte. Der Bestand der Schutzrechte könne
durch die übrigen Bestimmungen des EGV nicht berührt werden,
wohl aber die Ausübung der Schutzrechte333. Die Zulässigkeit der
Ausübung der Schutzrechte sei nur dann gegeben, wenn sie sich im
Rahmen des spezifischen Gegenstands des jeweiligen Immaterialgü-
terrechts bewege334. Den sog. spezifischen Gegenstand des Schutz-
rechtes definierte der EuGH jedoch nicht abstrakt und allgemeingül-
tig, sondern konkret und für jedes Schutzrecht einzeln. Den spezifi-
schen Gegenstand des Patentrechts sieht der EuGH darin, dass der
Inhaber zum Ausgleich für seine schöpferische Tätigkeit das aus-
schliessliche Recht hat, das fragliche Produkt als erster auf den Markt
zu bringen und sich gegen Verletzungen von Dritten zur Wehr zu
setzen335. Die Marke gewähre ihrem Inhaber Schutz vor Mitbewer-
bern, welche den Bekanntheitsgrad und den guten Ruf der Marke
missbrauchen, um andere Produkte besser absetzen zu können, wo-
durch die Zielsetzung der Marke, nämlich die Ware ohne Ver-
wechslungsgefahr von Gütern anderer Herkunft zu unterscheiden, in
Frage gestellt werde336. Von dieser im Einzelfall schwierig zu voll-
ziehenden Wesensgehaltsprüfung des einzelnen Schutzrechts hat
sich der EuGH später gelöst und ist zu einer Abgrenzung von recht-
mässiger gegenüber missbräuchlicher Ausübung übergegangen337.
Eine solche missbräuchliche Ausübung von Schutzrechten liegt bei-
spielsweise vor, wenn gegen die Einfuhr und den Vertrieb von Wa-
ren vorgegangen wird, die vom Schutzrechtsinhaber selbst oder mit
seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedsstaat in Verkehr ge-
bracht worden sind (Verbot von Parallelimporten). Aus diesen Erwä-

___________
333 Vgl. etwa in Centrafarm/Sterling Drug (Rs. 15/74, Slg 1974, 1147, 1163, Rn 6/8). Die Unter-

scheidung von Bestand und Ausübung der Immaterialgüterrechte, die demnach nicht nur zur
Abgrenzung gegenüber den Vorschriften über den freien Warenverkehr, sondern auch gegen-
über anderen Vertragsbestimmungen wie etwa dem Wettbewerbsrecht (Art. 85ff. EGV) heran-
gezogen werden kann, scheint doch etwas gewagt. Was soll denn der Inhalt eines Rechtes in
seinem blossen Bestand sein, wenn es nicht ausgeübt werden kann? Eine Beschränkung der
Ausübung eines Rechtes wird sich immer auch auf seinen Bestand auswirken. Trotz vielfacher
Kritik (siehe etwa T.E. Lüder, Die Rolle des nationalen Markenrechts in einem europäischen
Binnenmarkt, EuZW 1994, S. 112 und H.W. Rengeling, Grundrechtsschutz in der Europäischen
Gemeinschaft, 1993, S. 44) verharrte der EuGH mehr oder weniger in dieser Terminologie.

334 So der EuGH in Centrafarm/Sterling Drug und in der späteren Rechtsprechung.

335 Centrafarm/Sterling Drug, Rn 9.

336 Zum spezifischen Schutzgegenstand der Marke vgl. Centrafarm/Winthrop, Rs. 16/74, Slg 1974,
1183, 1195, Rn 8 und Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Rs. 102/77, Slg. 1978, 1139, 1165.

337 Die Rechtmässigkeit der Ausübung bestimmt sich dabei nach nationalem Recht, die Miss-
bräuchlichkeit wird jedoch gemeinschaftsrechtlich nach Art. 36 EGV beurteilt. Vgl. Beier, Ge-
werblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr, S. 610.
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gungen entwickelte der EuGH den Grundsatz der sog. gemein-
schaftsweiten Erschöpfung338.

Zum gewerblichen und kommerziellen Eigentum zählen nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs insbesondere Patentrechte,
Markenrechte, Urheberrechte, Schutz von Mustern und Modellen
und Sortenschutzrechte339. Man darf aber davon ausgehen, dass
grundsätzlich alle Immaterialgüterrechte darunter fallen. Der Ge-
richtshof hat darüberhinaus klargestellt, dass die Ausnahmebestim-
mungen von Art. 36 nicht so zu verstehen sind, dass die dort be-
zeichneten Sachgebiete der ausschliesslichen Zuständigkeit der Mit-
gliedsstaaten vorbehalten wären340.

Art. 36 EGV schliesst auch die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Art. 85f. EGV auf Sachverhalte, die das “gewerbliche und
kommerzielle Eigentum” betreffen, nicht aus341. Immaterialgüter-
rechte wie Patent- oder Urheberrechte, welche ihren Inhabern ein
monopolartiges Recht zur Herstellung und Verbreitung von be-
stimmten Produkten einräumen, stehen in einem Spannungsverhält-
nis zur gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbsordnung, deren Kar-
tellverbot grundsätzlich auch in diesem Bereich anwendbar ist342.
Wettbewerbsrechtlich problematisch ist auch die aus der territorialen
Begrenztheit der nationalen Schutzrechte resultierende Aufspaltung
des Gemeinsamen Marktes in nationale Märkte343. Lizenzverträge

___________
338 Dazu unten Teil IV, 6 (inbesondere mit Blick auf das Markenrecht).

339 Mit Verweisen auf die entsprechenden Urteile Müller-Graff, Groeben/Thiesing/Ehlermann, Art.
36, Rn 72ff. Nicht erfasst sind aber die Regeln über den unlauteren Wettbewerb (a.a.O, Rn 74).

340 Zur Verneinung dieses Souveränitätsvorbehaltes vgl. Rs. 153/78, Kommission/Deutschland,
Slg. 1979, 2555ff. und Matthies/von Borries, Grabitz/Hilf, Art. 36, Rn 6. Solange es an einer
Gemeinschaftsregelung fehle, sei es zwar grundsätzlich Sache der Mitgliedsstaaten, den
Schutz der in Art. 36 genannten Rechtsgüter zu regeln. Allerdings müssen sie dabei die vom
Gemeinschaftsrecht gezogenen Grenzen für das Verständnis dieser Rechtsgüter wie für die
Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit der diesbezüglichen Massnahmen beachten.

341 Dies nach ständiger Rechtsprechung des EuGH seit Consten/Grundig, verb. Rs. 56 und 58/64,
Slg. 1966, 322ff.

342 Das Markenrecht als Kennzeichnungsmonopol für ein Produkt steht im Gegensatz zu den
anderen Schutzrechten nicht im Widerstreit mit der Wettbewerbsordnung, da die Ausbeutung
des Rufes einer andern Unternehmung durch die widerrechtliche Benutzung ihrer Marke wett-
bewerbswidrig ist. Vgl. dazu mit Hinweisen auf die Rechtsprechung Koch, Grabitz/Hilf, Art. 85,
Rn 195ff.

343 Hat ein Erfinder Patentrechte in Staat A und B, so kann er unter Anwendung des Territoriali-
tätsgrundsatzes einerseits die Ausfuhr von in A hergestellten Produkten nach B verbieten oder
auch den Import von in B unter Lizenz hergestellten Waren nach A verhindern (Bleckmann, S.
559). Zum vom EuGH mit Rückgriff auf Art. 36 EGV entwickelten Prinzip der gemeinschafts-
weiten Erschöpfung vgl. auch unten 5.1.2.2. Der EuGH hat eine recht eigentümliche Unter-
scheidung zwischen dem Bestand nationaler geistiger Eigentumsrechte, der gemeinschafts-
rechtlich garantiert ist, und ihrer Ausübung entwickelt, die, wenn sie nicht im Einklang mit den
wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen oder den Grundsätzen des freien Warenverkehrs ge-
schieht, beschränkt sein kann. Dabei wird geprüft, ob die Ausübung zur Wahrung der Rechte
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können, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 86 EGV erfüllen,
auch eine missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden
Stellung bedeuten und somit unzulässig sein344. Art. 86 Abs. 3 EGV
ermöglicht die generelle Freistellung von bestimmten nach Abs. 1
wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen oder Gruppen von
Vereinbarungen. Solche Freistellungen werden auch im Bereich von
Patentlizenz- und Know-how-Vereinbarungen gewährt345.

Art. 3 lit. h EGV nennt die “Angleichung der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren des Gemein-
samen Marktes erforderlich ist”, als eine Aufgabe der Gemeinschaft.
Rechtsangleichung kann durch in Art. 100-102 EGV vorgesehenen
Mechanismen oder durch die zahlreichen Einzelkompetenzen für die
Harmonisierung von Rechtsvorschriften346 vorgenommen werden.
Eine Angleichung von Rechtsvorschriften durch völkerrechtliche
Verträge ist in Art. 220 EGV vorgesehen347. Art. 100 ermöglicht eine
Rechtsangleichung von Vorschriften, “die sich unmittelbar auf die
Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes aus-
wirken”, wobei deren Erlass einstimmig beschlossen werden muss.
Eine Harmonisierung von Immaterialgüterrechten ist unter diesem
Artikel bisher noch nie erfolgt . Da zur Verwirklichung des Binnen-
marktes eine intensivere und schnellere Rechtsangleichung für not-
wendig erachtet wurde, wurden mit der Einheitlichen Europäischen
Akte (EEA) Art. 100a und 100b in den EWG-Vertrag aufgenommen.
Art. 100a darf nur angewendet werden, sofern keine anderen ver-
traglichen Vorschriften über die Rechtsangleichung eines Sachbe-
reichs existieren und ist hauptsächlich zur Angleichung von natio-
nalen Vorschriften bestimmt, welche den freien Warenverkehr betref-

_________
erforderlich ist, die den spezifischen Gegenstand des gewerblichen Eigentums ausmachen
(Vgl. Rs. 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Slg. 1974, 1147, 1163 und Matthies/von Borries,
Grabitz/Hilf, Art. 36, Rn 21.

344 Zu Schutzrechtslizenzen vgl. Koch, Grabitz/Hilf, Art. 85, Rn 207 und 247ff. Zu den Tatbe-
standsvoraussetzungen des Art. 86 siehe z.B. Bleckmann, S. 562ff.

345 Früher gab es Gruppenfreistellungsverordnungen für Patentlizenzvereinbarungen bzw. Know-
how-Vereinbarungen, EWG-VO der Kommission 2349/84, ABl. 1984 L 219, S. 15 und EWG-
VO der Kommission 556/89, ABl. 1989 L 61, S. 1. Diese Verordnungen wurden im Februar
1996 durch eine einzige Freistellungsverordnung ersetzt, vgl. die EG-Verordnung vom
31.1.1996 zur Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologie-
transfer-Vereinbarungen (EG-VO 240/96, ABl. 1996 L 31/2, in Kraft seit 1.4.1996). Vgl. hierzu
etwa Helmuth Lutz, Technologie-, Patent- und Know-how-Lizenzverträge im EG-Recht, RIW,
4/1996, S. 269ff.; Werner Kleinmann, Die neue EG-Gruppenfreistellungsverordnung für Tech-
nologietransfer-Vereinbarungen, EWS 5/1996, S. 149ff.; Andreas Meyer, Die EG-
Gruppenfreistellungsverordnung zum Technologietransfer, GRURInt.1997, S. 498ff.

346 Z.B. Art. 43, 49, 56, 57 usw. Siehe dazu Bleckmann, S. 620.

347 Art. 220 sieht eine solche Angleichung für bestimmte Sachbereiche vor (Inländerbehandlung
über die Freiheiten des EGV hinaus, Beseitigung der Doppelbesteuerung usw.).
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fen348. Er dient vor allem der Angleichung jener nationalen Vor-
schriften, die nach der Rechtsprechung des EuGH zum freien Wa-
renverkehr gemäss Art. 30ff. den innergemeinschaftlichen Handel
noch in zulässiger Weise beeinträchtigen dürfen349. Zudem kann mit
Art. 100a das Erfordernis der Einstimmigkeit umgangen werden: Der
Rat kann mit qualifizierter Mehrheit Richtlinien, aber auch Verord-
nungen und Entscheide erlassen. Art. 100a hat besonders auch im Be-
reich der geistigen Eigentumsrechte einen Harmonisierungsschub
ausgelöst.

Der Vertrag von Maastricht350 hat der Gemeinschaft keine
expliziten Kompetenzen im Bereich der Immaterialgüterrechte über-
tragen und damit an den Rechtsgrundlagen für die Harmonisierung
nichts geändert. Mit Blick auf die ausdrückliche Verankerung des
Subsidiaritätsprinzips im Maastrichter Vertrag dürfte man sogar eher
davon ausgehen, dass für eine Rechtsharmonisierung in Zukunft eine
Einzelermächtigung im Vertrag vorliegen müsste351. Im Fall des Im-
materialgüterrechts hat die Gemeinschaft jedoch eine beträchtliche
Harmonisierung ohne Einzelermächtigung erreicht, so dass kaum
damit gerechnet werden konnte, dass weitere Vorschläge erst bei der
Aufnahme einer solchen Ermächtigung folgen würden. Die Kommis-
sion blieb bei ihrer Praxis, die neuen Richtlinien auf Art. 100a EGV
abzustützen, und damit bei der direkten Binnenmarktrelevanz des
Immaterialgüterrechts. Der Maastrichter Vertrag hat den Einfluss des
Europäischen Parlaments vergrössert. Harmonisierungsrichtlinien
gemäss Art. 100a, welche jeweils die Rechtsgrundlage für das Imma-
terialgüterrecht bilden, werden neu im Mitbestimmungsverfahren
nach Art. 189b EGV entschieden.

Der Vertrag von Amsterdam352 lässt die für die Immaterialgü-
terrechte besonders relevanten Bestimmungen über den freien Wa-
renverkehr und den Wettbewerb unverändert. Ob sich die verbesser-
te Stellung des Verbraucherschutzes im Gemeinschaftsrecht auch auf
die Gestaltung der Immaterialgüterrechte auswirken wird, bleibt ab-

___________
348 Zu den Anwendungsbereichen der Art. 100 und 100a vgl. m.w.Nachw. Bleckmann, S. 611ff. Zu

Art. 100a vgl. auch Langeheine, Rechtsangleichung unter Art. 100a EWGV-Harmonisierung vs.
nationale Schutzinteressen, EuR 1988, S. 235ff.

349 Schweitzer/Hummer, S. 343.

350 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) in der Fassung des Vertrages
über die Europäische Union vom 7. Februar 1992, siehe ABl. 1995, L1, 1.

351 Einer der wichtigsten Grundsätze der Gemeinschaftsrechtsordnung ist das Prinzip der be-
grenzten Ermächtigung. Gemäss Art. 3b EGV dürfen sich Handlungsbefugnisse nicht aus rei-
nen Zielvorgaben ableiten. Vgl. auch von Bogdandy/Nettesheim, Grabitz/Hilf, Art. 3b.

352 Siehe EU- und EG-Vertrag. Konsolidierte Fassungen im Rahmen des Vertrages von Amster-
dam, Baden-Baden, Köln. Zürich und Wien 1997.
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zuwarten353. Im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik kann die
Kommission mit einem einstimmigen Ratsbeschluss zur Führung
von internationalen Verhandlungen über geistige Eigentumsrechte
beauftragt werden354, sofern diese nicht als Teil der gemeinsamen
Handelspolitik angesehen werden355. Eine bereits bestehende Ge-
meinschaftskompetenz wird dann angenommen werden, wenn im
Innenverhältnis der Gemeinschaft bereits gemeinsame Regeln erlassen
worden sind. Die entsprechende Bestimmung ist Ausdruck der bereits
früher vom EuGH festgestellten geteilten Kompetenzen zwischen der
Gemeinschaft und den Mitgliedsstaaten im Bereich des Immaterial-
güterrechts. Die Abgrenzung wird nicht immer einfach sein. Materi-
elle Schutzstandards oder Verfahren vor nationalen Ämtern oder Ge-
richten sind immer mindestens teilweise auch Kompetenzen der
Mitgliedsstaaten. Durch einen einstimmigen Beschluss kann der
Kommission aber beispielsweise die Kompetenz zur Aushandlung
eines internationalen Abkommens über geistige Eigentumsrechte -
z.B. ein Abkommen über den Schutz von Mustern und Modellen in
der WIPO oder weitere Verhandlungen im WTO/TRIPS-Bereich - er-
teilt werden356.

Mit der begonnenen Harmonisierung der geistigen Eigen-
tumsrechte ist die Rechtsprechung des EuGH wesentlich immaterial-
güterrechtsfreundlicher geworden. Dies zeigt sich beispielsweise in
der Korrektur des vielfach kritisierten HAG I-Urteils357 oder in der
Silhouette-Entscheidung358. Ein Grund dafür ist sicher in der Tatsa-
che zu suchen, dass die Vollendung des Binnenmarkts praktisch er-
reicht ist und sich die Ziele der EU heute vermehrt auf die Stärkung
dieses europäischen Marktes und seiner Unternehmen ausrichten.
Als wichtige Rahmenbedingungen dafür werden neben einer Förde-
rung von Technologie und Innovation durch Rahmenprogramme
auch die Harmonisierung des Immaterialgüterrechts und die Schaf-
fung von gemeinschaftsrechtlichen Schutzrechten angesehen.

___________
353 Siehe Titel XIV über den Verbraucherschutz (Art. 153). Die Gemeinschaft hat den Erfordernis-

sen des Verbraucherschutzes bei Massnahmen zur Verwirklichung des Binnenmarktes und
anderen Gemeinschaftspolitiken und -massnahmen Rechnung zu tragen bzw. soll sie die Ziele
des Verbraucherschutzes, wozu neben der Gesundheit und der Sicherheit auch die wirtschaft-
lichen Interessen der Verbraucher gehören, aktiv verwirklichen.

354 Art. 133 (ehemals Art. 113) Abs. 5 besagt: “Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluss die Anwendung der
Absätze 1 bis 4 auf internationale Verhandlungen und Übereinkünfte über Dienstleistungen und
Rechte des geistigen Eigentums ausdehnen, soweit sie durch diese Absätze nicht erfasst sind.”

355 Über die gemeinsame Handelspolitik wird mit qualifizierter Mehrheit entschieden.

356 Siehe dazu auch unten 5.1.2.3.

357 Vgl. Joliet, Hag I, S. 177ff.

358 Dazu ausführlich unten Teil IV, 7.3.2.
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In welchen Bereichen des Immaterialgüterrechts der Gemein-
schaftsgesetzgeber bereits tätig geworden ist bzw. welche weiteren
gemeinsamen Regelungen geplant sind, zeigt die folgende Übersicht
der wichtigsten Regelungen betreffend Patente, Gebrauchsmuster,
Muster und Modelle, Marken und Urheberrechte. Die Gemeinschaft
ist daneben auch betreffend den Schutz von geographischen Her-
kunftsangaben359 und Halbleitertopographien360 tätig geworden.

5.1.2.2 Harmonisierung einzelner Bereiche des Immaterialgüterrechts

Bereits der vorangegangene Abschnitt hat deutlich werden lassen,
welchen entscheidenden Anteil der EuGH an der Entwicklung des
Gemeinschaftsrechts im Bereich geistiger Eigentumsrechte hat. Ein
Beispiel hierfür ist der Grundsatz der Erschöpfung der Rechte, der
später auch Eingang in die sekundären Rechtsakte gefunden hat.
Wenn ein Erzeugnis vom Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zu-
stimmung - etwa durch einen Lizenzproduzenten oder eine wirt-
schaftlich verbundene Gesellschaft - in einem Mitgliedsstaat in Ver-
kehr gebracht worden ist, kann er den Parallelimport dieser Erzeug-
nisse nicht mehr verhindern361. Der Erschöpfungsgrundsatz gilt
insbesondere für Patent-, Marken- und Urheberrechte und soll ver-
hindern, dass der gemeinsame Markt in nationale Märkte aufgespal-
tet wird362.

a) Patentrecht und Gebrauchsmusterschutz

Es war nicht gelungen, mehr als rudimentäre Patentschutz-
vorschriften in die 1883 abgeschlossene und später mehrmals revi-
dierte Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) aufzunehmen. Die Be-

___________
359 Dazu Beier/Knaak, Entwicklung, S. 603ff.

360 Vgl. etwa die Richtlinie 87/54 vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topographi-
en von Halbleitererzeugnissen, ABl. L 24/37 vom 27.1.1987, diverse auf diese Richtlinie ge-
stützte Entscheidungen des Rates zur Ausdehnung des Rechtsschutzes der Topograhien von
Halbleitererzeugnissen auf Personen aus bestimmten Ländern oder Gebieten, z.B. die Aus-
dehnung des Rechtsschutzes auf Personen aus einem Mitgliedsstaat der Welthandelsorgani-
sation (94/824/EG, ABl. L 349 vom 31.12.94).

361 Eine solche Beschränkung kann nicht mit dem spezifischen Gegenstand des Immaterialgüter-
rechts gerechtfertigt werden, vgl. Rs. 78/80, Deutsche Grammophon, Slg. 1971, 487, 500. Dies
gilt auch, wenn das Erzeugnis im Mitgliedsstaat des ersten Inverkehrbringens keinen Schutz
geniesst (Rs. 187/80, Merck/Stephar, Slg. 1981, 2063, 2082). Es gilt nicht für Dienstleistungen
(Vorführung von Filmen), vgl. Rs. 69/79, Coditel, Slg. 1980, 881, 903f. Vgl. weitere Hinweise
bei Müller-Graff, Groeben/Thiesing/Ehlermann, Art. 36, Rn 109ff. Zu den Hag-Fällen, bei denen
es um die Teilung des Warenzeichens gegen den Willen des Inhabers (infolge einer Enteig-
nung) ging, siehe insbesondere Joliet, Hag I, S. 177ff.

362 Ausführlich zum Thema der Erschöpfung vgl. Teil IV.
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mühungen, das internationale Patentrecht zu vereinheitlichen und zu
verbessern, blieben bis nach dem 2. Weltkrieg erfolglos363. Nach
Kriegsende wurde die Haltung der Staaten patentfreundlicher, einige
europäische Staaten schlossen Verträge zum Patentschutz364. Auf
weltweiter Ebene folgte der 1970 unterzeichnete und 1978 in Kraft
getretene Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT-Patent Cooperation
Treaty).

Nach der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft 1958 bemühten sich die sechs Mitgliedsstaaten, ein “EWG-
Patent” mit einem gemeinsamen Patentbüro für den Gemeinsamen
Markt zu schaffen, wobei die nationalen Erfindungspatente nicht
verschwinden, aber harmonisiert werden sollten365. Das Vorhaben,
das europäische Patentrecht in die EWG einzubinden, scheiterte
1965. Die Verhandlungen wurden drei Jahre später mit der Zielset-
zung wieder aufgenommen, dass eine Europäische Patentkonvention
auch Staaten ausserhalb des Gemeinsamen Marktes offenstehen soll-
te. Zu diesem Zweck sollten zwei Verträge abgeschlossen werden366.
Der erste sollte ein europäisches Patent schaffen, das ein Bündel na-
tionaler Patente darstellen und von einem europäischen Patentbüro
nach einheitlichen materiellen und formellen Kriterien erteilt werden
sollte, und für möglichst viele europäische Staaten Geltung erlangen.
Der zweite Vertrag war nur für die EWG-Mitgliedsstaaten gedacht
und sollte weitere Vereinheitlichungen vornehmen und ein suprana-
tionales Gemeinschaftspatent einführen. Das Europäische Pa-
tentübereinkommen (EPÜ) wurde 1973 in München unterzeichnet
und ist seit 1977 in Kraft367.

___________
363 Patente betreffen neben der grundlegenden Bestimmung der PVÜ, der Inländerbehandlung,

folgende Vorschriften: das Prioritätsrecht aus Art. 4 und die in späteren Revisionen hinzuge-
fügten Art. 4ter, 4quater, 5, 5bis, 5ter und 5quater. Zur historischen Entwicklung Ladas, vol. I, S. 283ff.
Zur PVÜ siehe oben 3.2.

364 Aus dem Jahr 1947 stammt der Vertrag über die Errichtung eines Internationalen Patentbüros
in Den Haag. Im Rahmen des Europarates wurden die Konvention betreffend die bei Patentge-
suchen verlangten Formalitäten (1953), die Konvention über die internationale Klassifikation
von Patenten (1954) und das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des
materiellen Rechts der Erfindungspatente (1963) abgeschlossen.

365 Bossung, S. 923.

366 Diese Idee stammte ursprünglich von den EFTA-Staaten, die von Anfang an sehr am Vorhaben
der EWG, ein Patentübereinkommen zu schliessen, interessiert waren. Zum Ganzen Ladas,
vol. I, S. 631ff.

367 Heute gehören dem EPÜ 19 Mitgliedsstaaten an: EU-Staaten: Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, die Nie-
derlande, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien; Nicht EU-Staaten: Schweiz, Liechten-
stein, Monaco und Zypern.
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1975 wurde das Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)
unterzeichnet, das jedoch nie in Kraft getreten ist, obwohl mittels
Folgekonferenzen 1985 und 1989 versucht wurde, die notwendigen
Ratifikationen zu erreichen. Das Gemeinschaftspatent sollte schliess-
lich als Bestandteil der Vollendung des Binnenmarktes vorangetrie-
ben werden, deren Zieldatum die Einheitliche Europäische Akte mit
dem 31. Dezember 1992 festgelegt hatte. Am 21. Dezember 1989 un-
terzeichneten die 12 Mitgliedsstaaten das Übereinkommen über das
Gemeinschaftspatent mit weiteren Vertragsinstrumenten368. Mit dem
“Protokoll über eine etwaige Änderung der Bedingungen für das In-
krafttreten der Vereinbarung über das Gemeinschaftspatent” wurde
die Möglichkeit zu einer abgestuften Integration geschaffen, indem
mit einstimmiger Entscheidung die notwendige Zahl der Ratifikatio-
nen für das Inkrafttreten herabgesetzt werden kann369.

Während einer zeitlich nicht begrenzten und nur durch ein-
stimmigen Beschluss der EU-Mitglieder aufhebbaren Übergangsfrist
können die Unternehmen wählen, ob sie ihr Patent als Gemein-
schaftspatent oder Europäisches Patent (nach dem EPÜ) anmelden
bzw. erteilt bekommen wollen. Das Gemeinschaftspatent ist ein ein-
heitliches, supranationales Schutzrecht, das für alle EU-Staaten ge-
meinsam nach den Regeln des EPÜ erteilt werden kann. Auch der
Rechtsschutz wird vereinheitlicht: Das “Protokoll über die Regelung
von Streitigkeiten über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von
Gemeinschaftspatenten” sieht als Instanzen einige nationale Gerichte
als Gemeinschaftspatentgerichte, dann das neu zu schaffende Ge-
meinsame Berufungsgericht für Gemeinschaftspatente (COPAC) und
schliesslich den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor370. Die sog.
Wirtschaftsklauseln regeln den Konflikt zwischen gewerblichen
Schutzrechten (hier: Patentrechten) und dem freien Warenverkehr,
zu welchem der EuGH eine reichhaltige Rechtsprechung entwickelt

___________
368 Vgl. zur folgenden kurzen Übersicht über die Bestimmungen des GPÜ Krieger, Gemein-

schaftspatente, S. 105ff. und ders., Das Gemeinschaftspatent - ein Essential des Europäischen
Binnenmarktes, in: Festschrift für Ulrich Everling, 1995, S. 701ff.

369 Am 4./5.5.1992 fand in Lissabon eine Gemeinschaftspatentkonferenz statt, zu welcher auch
Schweden, Norwegen, Finnland und die Schweiz eingeladen waren. Spanien und Portugal
wollten sich das Inkrafttreten des GPÜ für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten. In Irland und
Dänemark bestanden verfassungsrechtliche bzw. politische Probleme. Da Spanien beim Ge-
meinschaftspatent nicht ohne Irland und Dänemark mitmachen wollte und andere darauf be-
harrten, dass es ohne Spanien kein Gemeinschaftspatent geben werde, scheiterte die Konfe-
renz und somit auch das Inkrafttreten des GPÜ bis zum 1.1.1993. Vgl. dazu GRURInt. 7/1992,
S. 560f. An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert.

370 Weitere Ausführungen zur Vereinfachung des Rechtsschutzes bei Krieger, Gemeinschaftspa-
tente, S. 108f.
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hat371. Die Rechtsprechung wurde hier also in einem Vertragswerk
kodifiziert, auf welches sich der EuGH als “tertiäres” Gemeinschafts-
recht stützen können wird372. Das GPÜ konnte noch nicht in Kraft
treten, da verschiedene Staaten die Ratifikation verzögern373. Es be-
stünde jedoch die Möglichkeit, mittels des 1989 vereinbarten Mecha-
nismus die notwendige Zahl der Ratifikationen herabzusetzen. Die
Hauptkritikpunkte374 des GPÜ betreffen finanzielle Fragen (Vertei-
lung der finanziellen Verpflichtungen und Einnahmen) sowie die
Notwendigkeit der Übersetzung in alle Amtssprachen der Gemein-
schaft. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Abkommen keine Regelun-
gen für Erweiterungen vorsieht: Mit neuen EU-Mitgliedern müssten
also neue Übereinkommen ausgehandelt werden. Kritisiert wird fer-
ner die unbegrenzte Übergangslösung mit der Wahlmöglichkeit zwi-
schen europäischem Patent und Gemeinschaftspatent. Das deutsche
Patentamt widersetzt sich der vorgesehenen Arbeitsteilung zwischen
EPA und den nationalen Patentämtern, welche die Befugnis zur Pa-
tentprüfung und -erteilung verlieren würden. Einige halten schliess-
lich das bewährte Patentsystem der EPÜ für ausreichend.

Im Vergleich zur 1996 in Kraft getretenen Gemeinschaftsmar-
ke, welche durch eine Verordnung nach Art. 235 EGV eingeführt
wurde, würde das Gemeinschaftspatent nicht auf einem Rechtsakt
der EU, sondern auf einem internationalen Abkommen beruhen, das
von allen Staaten ratifiziert werden muss und sehr schwer revidier-
bar ist. Die Form des internationalen Abkommens wurde gewählt, da

___________
371 Zu den Wirtschaftsklauseln gehören insbesondere Art. 28 und 76 GPÜ, welche die Erschöp-

fung der Gemeinschaftspatente bzw. der nationalen Patente bestimmen. Die Erschöpfung des
Patentrechts bei Inverkehrbringen des geschützten Produkts durch einen Dritten tritt ausdrück-
lich nur dann ein, wenn das Produkt mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers inner-
halb der Gemeinschaft in Verkehr gebracht worden ist. Des weiteren tritt die Erschöpfung nicht
ein, wenn sie nach gemeinschaftsrechtlichen Regeln (EGV und anderes Gemeinschaftsrecht,
aber auch allgemeine Rechtsgrundsätze wie Treu und Glauben usw.) nicht gerechtfertigt er-
scheint. Wichtig sind auch die Vorschriften über vertragliche Lizenzen in Art. 42 (Zulässigkeit
sachlich und territorial beschränkter Lizenzen, ausschliesslicher und nicht-aussschliesslicher
Lizenzen). Vgl. dazu Krieger, Gemeinschaftspatente, S. 113ff.

372 Zu beachten ist, dass nach Art. 2 Abs. 1 GPÜ dem EGV absoluter Vorrang eingeräumt wird,
was dem Gerichtshof einerseits den Spielraum seiner Rechtsprechung bewahrt, andererseits
die Vereinbarkeit des Vertragswerkes mit dem übrigen Gemeinschaftsrecht nicht bezweifeln
lässt (Krieger, Gemeinschaftspatente, S. 114).

373 In Dänemark gibt es Ratifikationsprobleme, da eine Fünfsechstel-Mehrheit des Parlamentes
erforderlich ist, in Irland bestehen verfassungsrechtliche Schwierigkeiten. Vgl. dazu Mary Ro-
binson, The Constitutional Problem in Ratifiying the Community Patent Convention, in: Intel-
lectual Property-Papers from the I.C.E.L. Conference, April 1989, Dublin 1989. Das eigentliche
Zieldatum, das GPÜ mit der Vollendung des Binnenmarktes am 31.12.1992 in Kraft zu setzen,
ist längst überschritten.

374 Vgl. m. w. Nachw. Schwarze, S. 279f. Besonders die Notwendigkeit der Übersetzung in allen
Sprachen habe dem Gemeinschaftspatent den “Todesstoss” versetzt, meint Bossung (S. 930).
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man bis Anfang der 70er Jahre unsicher war, ob die Gemeinschaft die
Befugnis habe, einen solchen Schutztitel durch originäres Gemein-
schaftsrecht, mit einer Verordnung, zu schaffen. Der EuGH hat mitt-
lerweile die Frage, ob Art. 222 und 36 EGV den nationalen Gesetzge-
bern die Regelung des Kernbereichs des Patentrechts vorbehalte,
verneint375 und die Kompetenz der Gemeinschaft, Patentrechtsver-
einheitlichungen oder eine Rechtsangleichung auf dem Gebiet des
Patentrechts vorzunehmen, bejaht376. Im WTO-Gutachten von
1994377 bestätigte der EuGH seine Ansicht, dass der EU eine Harmo-
nisierungsbefugnis gemäss Art. 100 und 100a EGV auch im Bereich
des Immaterialgüterrechts zustehe. Die Gemeinschaft könne, gestützt
auf Art. 235 EGV, der eine subsidiäre Rechtssetzungsbefugnis der
Gemeinschaft enthält, sofern dies zur Erreichung eines der Ziele des
Vetrages notwendig ist, neue Schutztitel schaffen, welche die natio-
nalen Titel überlagern. Der Erlass einer Verordnung über das Ge-
meinschaftspatent nach Art. 235 EGV wäre demnach möglich378. Da-
bei würde das Erfordernis der Zustimmung aller Mitgliedsstaaten
zwar nicht wegfallen, wohl aber jenes der Ratifikation durch die na-
tionalen Parlamente. Die nationalen Gesetze könnten zudem über
den vermehrt auch im Bereich des Immaterialgüterrechts herangezo-
genen Art. 100a EGV harmonisiert werden. Im Grünbuch über das
Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa379 gibt
die EU-Kommission einen Überblick über den Stand des Patent-
schutzes in Europa bzw. in der Gemeinschaft. Im Hinblick auf die
anhaltenden Ratifikationsprobleme des GPÜ und unter Berufung auf
die eben erwähnte Praxis des EuGH schlägt sie vor, einen einheitli-
chen Patentschutz analog zum Marken-, Muster- und Gebrauchsmu-
sterrecht, in einem gemeinschaftsrechtlichen Instrument festzulegen.
Auch die Mängel des GPÜ, das Übersetzungsproblem, die Einheit-

___________
375 Rs. C-350/92, Königreich Spanien/Rat der Europäischen Union, Slg. 1995, I-1985.

376 Rs. C-30/90, Kommission/Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, Slg. 1992, I-
829 und Rs. C-350/92, vgl. oben.

377 Gutachten 1/94 über die “Zuständigkeit der Gemeinschaft für den Abschluss völkerrechtlicher
Verträge auf dem Gebiet der Dienstleistungen und des Schutzes des geistigen Eigentums -
Verfahren nach Art. 228 Abs. 6 des EG-Vertrags” vom 15.11.1994, Slg. 1994, I-5267, Rn. 59.

378 Zu beachten ist dabei allerdings, dass in der heutigen Konstellation das europäische Patentsy-
stem auch für die EU auf zwei Säulen ruht: der EPÜ und dem GPÜ, was bedeutet, dass nicht
nur die Inhalte der GPÜ, sondern auch jene der EPÜ in einer solchen Verordnung Platz finden
müssten. Den Vorschlag, das europäische Patentrecht in die EU zurückzuführen, das EPÜ
aufzuheben und in EU-Recht zu transformieren, wobei heute beteiligten Drittstaaten (Schweiz,
Liechtenstein, Monaco, Zypern) und anderen west- und auch osteuropäischen Staaten (Nor-
wegen, Island, EU-beitrittswillige Osteuropastaaten) eine Beteiligung ermöglicht werden
müsste, diskutiert Bossung a.a.O.

379 KOM (97) 314 endg.
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lichkeit der gerichtlichen Kontrolle, die Gebühren und das Verhältnis
zum europäischen Patent und mögliche Lösungen werden angespro-
chen380.

Mit der Verordnung über die Schaffung eines ergänzenden
Schutzzertifikats für Arzneimittel381 hat die Gemeinschaft nach Art.
100a kein neues Schutzrecht, sondern ein zu einem existierenden na-
tionalen oder europäischen Patentrecht ergänzendes Schutzrecht für
Arzneimittel geschaffen. Durch den oft recht langen Zeitraum zwi-
schen der Einreichung einer Patentanmeldung und der behördlichen
Genehmigung zur Vermarktung eines Arzneimittels wird die tat-
sächliche Patentschutzlaufzeit erheblich verringert. Mit einem ergän-
zenden Schutzzertifikat kann die Laufzeit bis maximal fünf Jahre
verlängert werden. Der EuGH hat dieses Vorgehen des Rates aus-
drücklich gebilligt382.

Im 1995 erschienenen Grünbuch zum Gebrauchsmuster-
schutz383 erwägt die Kommission die Einführung eines Gebrauchs-
musterschutzes auf europäischer Ebene, der, ähnlich wie beim Mar-
kenschutz, mit einer Verordnung und einer Harmonisierungsrichtli-
nie eingeführt werden könnte. Zum Schutz einer Erfindung als
Gebrauchsmuster sind weniger strenge Voraussetzungen, d.h. eine
geringere Erfindungshöhe, als beim Patentschutz zu erfüllen (“klei-
nes Patent”). Da der Schutz schneller, einfacher und billiger als bei
einem Patent erlangt werden kann, ist er für kleinere Unternehmen
und für bestimmte Branchen attraktiv, für welche der Patentschutz
mehr Aufwand als Nutzen bringen würde. Gebrauchsmuster sind
für kurzlebige technische Erfindungen, z.B. Gebrauchsgegenstände
oder Arbeitsgeräte, oder auch als vorläufiger Schutz für Patente ge-

___________
380 Siehe die kurze Darstellung in EU B 8/97, S. 429f.

381 Verordnung 1768/92/EG, ABl. 1992, L-182, in Kraft seit 2.1.1993.

382 Rs. C-350/92, Königreich Spanien gegen Rat der Europäischen Union, Slg. 1995, I-1985.
Spanien erachtete diese Verordnung als unzulässig, weil der Gemeinschaft die Zuständigkeit
für ein Tätigwerden im Bereich des Patentrechts infolge der Bestimmungen von Art. 36 und Art.
222 EGV fehle. Die Verordnung hätte des weiteren nicht gestützt auf Art. 100a, sondern auf
Art. 235 EGV erlassen werden müssen. Der Gerichtshof wies die Klage ab und bekräftigte die
schon in früheren Urteilen vertretene Ansicht, dass weder Art. 222 noch Art. 36 EGV dem na-
tionalen Gesetzgeber die Befugnis zur Regelung des geistigen Eigentumsrechts, auch nicht
des “Kernbereichs des Patentrechts” (Rn 22), vorbehalten und jede Massnahme der Gemein-
schaft in diesem Bereich ausschliessen. Die Gemeinschaft verfügt also über die Zuständigkeit,
nationale Rechtsvorschriften gemäss Art. 100 und 100a zu harmonisieren und kann auf der
Grundlage von Art. 235 neue Titel schaffen, welche die nationalen Titel überlagern (Gutachten
I/94, Slg. 1994, I-5267, Rn 59). Die Verordnung ist zulässigerweise auf Art. 100a gestützt wor-
den und hätte nicht auf der Grundlage von Art. 100 oder gar Art. 235 (da unstreitig kein neuer
Titel geschaffen werde, Rn 27) erlassen werden dürfen (vgl. die Erwägungen Rn 25ff.).

383 Grünbuch zum Gebrauchsmusterschutz im Binnenmarkt, KOM(95) 370 endg. vom 19. Juli
1995.
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eignet. Deutschland kennt den Gebrauchsmusterschutz schon seit
über 100 Jahren384. Mit Ausnahme von Luxemburg, Schweden und
dem Vereinigten Königreich haben mittlerweile auch die übrigen
EU-Staaten die Vorteile des Gebrauchsmusterschutzes entdeckt. In
Bezug auf die Voraussetzungen und die Dauer des Schutzes sehen
die Mitgliedsstaaten aber zum Teil sehr unterschiedliche Regelungen
vor385. Da die Überlegungen zur Einführung eines europaweiten-
bzw. gemeinschaftsweiten Schutzrechtes (EPÜ-System oder suprana-
tionales EU-Schutzrecht) wenig Anklang gefunden hatten, be-
schränkte sich der erste Vorschlag der Kommission Ende 1997 auf ei-
ne Richtlinie zum Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmu-
ster386. Das Gebrauchsmusterrecht orientiert sich am Patentrecht und
lehnt sich dabei stark an die Vorschriften des Europäischen Pa-
tentübereinkommens (EPÜ) sowie in seinen wesentlichen Zügen an
das deutsche Gebrauchsmusterrecht an387. Der Schutzgegenstand
entspricht dabei dem Patentrecht und die Voraussetzung der Neu-
heit muss gegeben sein388. Das Erfordernis einer bestimmten Erfin-
dungshöhe regelt der Richtlinienvorschlag nicht verbindlich, es
bleibt damit den Mitgliedsstaaten überlassen, wie hoch sie die Hürde
vor allem im Vergleich zum Patentrecht ansetzen wollen. Bei der
Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist es im Unterschied zum Pa-
tentrecht nicht notwendig, Neuheit, Erfindungshöhe oder die ge-
werbliche Anwendbarkeit der Erfindung zu prüfen389. Vom Ge-
brauchsmusterschutz ausgeschlossen sind biologisches Material,
chemische und pharmazeutische Stoffe oder Verfahren sowie Erfin-
dungen im Zusammenhang mit Computerprogrammen. Eine Ku-
mulation von Schutzrechten für dieselbe Erfindung ist zulässig390.
Die Schutzdauer, die keinesfalls länger als zehn Jahre sein kann, ist
Ausdruck für die Natur des Gebrauchsmusterrechts als halbes Pa-
tentrecht: Das Gebrauchsmusterrecht soll zunächst für sechs Jahre er-
teilt werden und kann dann zweimal um zwei Jahre verlängert wer-

___________
384 Verschiedene Hinweise auf Literatur zum deutschen Gebrauchsmusterrecht siehe Hubmann,

Gewerblicher Rechtsschutz, S. 5f. und 79ff.

385 Ein kurzer Überblick hierzu findet sich in EU B 10/95, S. 349 sowie bei Joller, ELR 2/98, S. 78.

386 KOM (97) 691 endg.

387 Zu den Bestimmungen im einzelnen Joller, ELR 2/98, S. 79ff.

388 Es wird in Art. 5 des Vorschlags der in den meisten Mitgliedsstaaten gebräuchliche absolute
Neuheitsbegriff, nach dem die Erfindung im Vergleich zum allgemeinen Stand der Technik neu
sein muss, verwendet.

389 Art. 15 des Vorschlags.

390 Dies ist gemäss Art. 22 des Vorschlages ausdrücklich vorgesehen. Das Gebrauchsmusterrecht
wird daher mit Sicherheit als vorpatentrechtlicher Schutz attraktiv sein.
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den391. Mit der Abstützung auf die Regeln des EPÜ, dem Ausschluss
des biologischen Materials sowie chemischer und pharmazeutischer
Stoffe und der Offenheit des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit ist
man bereits zu Beginn potentiellen Konflikten aus dem Weg gegan-
gen - wenn auch zu Lasten der Vereinheitlichung des Rechts. Damit
bildet der erste Vorschlag bereits einen Mittelweg zu den national
sehr unterschiedlichen Systemen. Allerdings müssten aufgrund der
Richtlinie drei EU-Länder neu die Möglichkeit des Gebrauchsmu-
sterschutzes schaffen und andere zum Teil erhebliche Anpassungen
vornehmen. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form dieser
Vorschlag die Zustimmung von Parlament und Rat finden wird.

Ein Entwurf über den Schutz biotechnologischer Erfindun-
gen wurde erstmals 1988 vorgelegt und wurde im März 1995 im Eu-
ropäischen Parlament abgelehnt392. Der Richtlinienentwurf hatte
wegen seines gentechnologiefreundlichen Ansatzes heftige Diskus-
sionen über die ethische Dimension der Patentierbarkeit lebender
Materie ausgelöst. Biotechnologische Erfindungen sind in Europa
nicht völlig schutzlos, denn das Europäische Patentamt erteilt nach
der Interpretation der EPÜ zulässige biotechnologische Patente, wie
dies auch die nationalen Patentämter nach Massgabe der innerstaatli-
chen Gesetze tun. Die Notwendigkeit zu einer Rechtsvereinheitli-
chung bzw. zur Verbesserung des biotechnologischen Patentschutzes
sah man aber aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung
der Biotechnologie und der diesbezüglich grosszügigen Patentpraxis
anderer Länder, insbesondere der USA. Bereits wenige Monate nach
der Ablehnung der Richtlinie im Parlament legte die Kommission er-
neut einen Richtlinienvorschlag vor393, der mit vielen Änderungsan-
trägen im Juli 1997 die Zustimmung des Parlaments finden konnte.
Die daraufhin modifizierte Fassung der Biotechnologierichtlinie
wurde vom Rat und vom Parlament im Mai 1998 verabschiedet394

und muss bis zum 31. Juli 2000 umgesetzt werden. Nach der Richtli-
nie sind damit Erfindungen, d.h. Erzeugnisse und Verfahren, auch
dann patentierbar, wenn sie aus biologischem Material bestehen oder

___________
391 Art. 19 des Vorschlags.

392 Vgl. GRURInt. 4/1995, S. 356. Zur Vorgeschichte dieser Richtlinie vgl. Vinje, S. 367.

393 KOM (95) 661 endg.

394 Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. L 213
vom 30.7.1998, S. 13ff.
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auf solches angewendet werden395. Von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen sind Pflanzensorten und Tierrassen sowie im wesentlichen
biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren396. Der
menschliche Körper ist von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, was
seine Entstehung und Entwicklung sowie die blosse Entdeckung ei-
nes seiner Bestandteile betrifft. Die Patentierung eines isolierten Be-
standteils des menschlichen Körpers, einschliesslich der Teilsequenz
eines Gens, ist aber möglich. Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene
Erfindungen werden mit einer Generalklausel und Beispielen erfasst:
Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstossen, z.B. Verfahren zum Klo-
nen menschlicher Lebewesen, zur Veränderung der genetischen
Identität der Keimbahn des Menschen oder die Verwendung von
Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken397. Wie
im Sortenschutz398 ist in der Biotechnologierichtlinie auch das sog.
Landwirteprivileg verankert. Die Richtlinie ist durch ihren weiten
Schutzbereich nach wie vor gentechnologiefreundlich ausgestaltet
und lässt gerade bei den Bestimmungen über die Grenzen der Paten-
tierbarkeit Interpretationsspielraum. Die Umsetzung der Bestim-
mungen in der Praxis wird zeigen, inwieweit die ethischen Beden-
ken, denen vor allem in den Erwägungsgründen der Richtlinie Rech-
nung getragen wurde, wieder aufflammen werden399.

Es existiert auch ein gemeinsames Sortenschutzrecht, auf das
hier nicht näher eingegangen werden soll400.

___________
395 Gemäss Art. 2 der Richtlinie ist biologisches Material solches, das genetische Informationen

enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden
kann. Es kann Gegenstand einer Erfindung bilden, auch wenn es in der Natur schon vorhan-
den ist, sofern es mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung
isoliert oder hergestellt worden ist. (Art. 3 Abs. 2).

396 Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie. Diese Ausschlussmöglichkeit ist auch in Art. 27 Abs. 3 Bst. b
TRIPS vorgesehen.

397 Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie. Die Verwendung von Embryonen in der Forschung ist damit nicht
ausgeschlossen. Bei Tieren ist man weniger streng, hier muss eine Verhältnismässigkeitsprü-
fung vorgenommen werden, bei der das Leiden der Tiere dem medizinischen Nutzen für Men-
schen oder Tiere gegenübergestellt wird.

398 Vgl. die Sortenschutzrichtlinie 2100/94/EG. Gemäss dem Landwirteprivileg können Landwirte
mit dem Kauf von pflanzlichem Vermehrungsmaterial und der Zustimmung des Patentinhabers
ihr Erntegut zur Vermehrung im eigenen Betrieb verwenden. Analoges gilt für Zuchtvieh und
tierisches Vermehrungsmaterial.

399 Auf Initiative des europäischen Parlaments wurde ein Ethikausschuss gebildet, der die ethi-
schen Aspekte der Biotechnologie untersuchen und bewerten soll.

400 Verordnung 2100/94/EG über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom 27. Juli 1994, ABl.
vom 1.9.1994 L 227, S. 1ff. Näheres dazu in EUB 1994, S. 321. Beim Gemeinschaftlichen
Sortenamt können parallel zu den nationalstaatlichen Regelungen Pflanzensorten durch eine
einzige Eintragung gemeinschaftsweit geschützt werden.
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b) Designschutz: Muster und Modelle

Nachdem die Kommission 1991 ein Grünbuch über den recht-
lichen Schutz von gewerblichen Mustern oder Modellen veröffent-
licht hatte und eine Vielzahl von Stellungnahmen dazu eingegangen
waren, legte sie im Dezember 1993 erste Vorschläge für eine Verord-
nung über die Schaffung eines Gemeinschaftsmusters und -modells
sowie eine Richtlinie über die Angleichung der Rechtsvorschriften
von Mustern und Modellen (industrial designs) vor401. Wie im Mar-
kenrecht wurde auch im Designrecht das parallele Konzept der An-
gleichung der Bestimmungen über die weiterbestehenden nationalen
Muster- und Modellrechte und die Schaffung eines supranationalen
Schutzrechts mit weitgehend identischen materiellen Vorschriften
gewählt. Ein neuer Vorschlag der Kommission über die Harmonisie-
rungsrichtlinie, der die Änderungsvorschläge des Parlaments be-
rücksichtigte, wurde im Frühjahr 1996 vorgelegt, aber dennoch im
Oktober 1997 vom Europäischen Parlament abgelehnt. Unüberwind-
bare Meinungsverschiedenheiten bestanden in der Frage der Schran-
ken des Designschutzes für Ersatzteile (v.a. für Kraftfahrzeuge, deren
Herstellerlobby sich mit aller Kraft gegen eine Einschränkung des
Schutzes für Ersatzteile wehrte)402. Im Oktober 1998 konnte schliess-
lich die Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Mustern und
Modellen verabschiedet werden403. Der erzielte Kompromiss in der
Frage der Ersatzteile bestand darin, dass die Regelung des Schutzes
der Ersatzteile von der Musterrichtlinie vorerst offen gelassen wird,
so dass die Mitgliedsstaaten diese Frage weiterhin selbst regeln. Die
Kommission wird drei Jahre nach der Umsetzungsfrist, die auf den
28. Oktober 2001 festgelegt ist, Bericht über die Auswirkungen der
Richtlinie auf die betroffenen Industriesektoren und den Wettbewerb
zu erstatten haben, aufgrund dessen die notwendigen Änderungen
der Richtlinie insbesondere betreffend den Schutz von Ersatzteilen
Parlament und Rat vorgeschlagen werden sollen404. Ob es auf der
Basis der materiellen Vorschriften der Richtlinie nun auch zu einer
Gemeinschaftsmusterverordnung kommen wird, ist noch offen.

___________
401 ABl. C 345/14 vom 23. Dezember 1993 bzw. ABl. C 29/29 vom 31. Januar 1994. Übrigens

hatte die Kommission Verordnung wie Richtline zunächst auf Art. 110a gestützt. Nach den Er-
kenntnissen des EuGH-Gutachtens I/94 (GATS/TRIPS), dass neue gemeinschaftsweite
Rechte auf Grundlage von Art. 235 EGV geschaffen werden müssten, wurde die Verordnung
fortan auf Art. 235 gestützt.

402 Der Vorschlag von 1993 hatte eine sog. Reparaturklausel enthalten, nach der ein Musterrecht
nach drei Jahren nicht mehr ausgeübt werden könnte, wenn das Erzeugnis, in welches das
Muster aufgenommen wurde, Teil eines komplexen Erzeugnisses ist, von dessen Erschei-
nungsform das geschützte Muster abhängig ist, und der Zweck der Verwendung darin besteht,
die Reparatur des komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, damit seine ursprüngliche Er-
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c) Markenschutz

Zur Zeit der Gründung der EWG existierte auf internationaler
Ebene das Madrider Abkommen über die internationale Registrie-
rung von Marken (MMA), das auch zwischen den sechs Gründer-
staaten galt. Mittels dieses Abkommens können Markenhinterleger,
basierend auf einer nationalen Eintragung über eine internationale
Eintragung, bei der WIPO Markenschutz in den gewünschten Mit-
gliedsstaaten erlangen405. Die nachträglich der Gemeinschaft beige-
tretenen Staaten Grossbritannien, Irland, Dänemark, Schweden,
Finnland und Griechenland sind bis heute jedoch nicht Mitglieder
des MMA geworden406. Das Protokoll zum MMA, das von der EU
und den Mitgliedsstaaten unterzeichnet worden ist, erweitert durch
verschiedene Verbesserungen den Mitgliederkreis auf diese Staa-
ten407. Mit der Unterzeichnung und Ratifizierung des Trademark
Law Treaty (TLT) durch die EU und die Mitgliedsstaaten nimmt die
Gemeinschaft an einem weiteren internationalen Vertrag zur Har-
monisierung des internationalen Markenrechts, der sich wie auch das
MMA im wesentlichen auf die Vereinfachung von Anmeldung, Regi-
strierung und Verwaltung von Marken beschränkt, teil408.

_________
scheinungsform wieder hergestellt wird (Art. 14 Vorschlag Musterrichtline 1993). Damit wollte
man den Ersatzteilmarkt v.a. von Karosserie-Ersatzteilen aus wettbewerbspolitischen Gründen
auch unabhängigen Ersatzteilherstellern öffnen. Die Änderung von 1996 liess die Schutzfrist-
Beschränkung wieder fallen, sah aber die Möglichkeit vor, dass die Hersteller von Ersatzteilen
gegen eine angemessene Vergütung an den Rechtsinhaber (Hersteller von Kraftfahrzeugen)
eine Zwangslizenz zur Herstellung der geschützten Teil erhalten können (Art. 14 Vorschlag
Musterrichtlinie 1996).

403 Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vom 13. Oktober
1998, ABl. 1998 Nr. L 289/28 vom 28. Oktober 1998.

404 Art. 14 (Übergangsbestimmungen) und 18 (Revision) der Richtlinie. Siehe dazu auch Erw. 19.

405 Der Markenschutz bestimmt sich allerdings weiterhin nach nationalem Recht, weshalb die
internationale Marke ein Bündel nationaler Marken darstellt.

406 Dass sich die Mitgliederzahl des MMA in den letzten Jahren erheblich erhöht hat, darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass sich dieser Zuwachs vor allem durch die Auflösung des Ost-
blocks und Jugoslawiens ergeben hat und wichtige Staaten wie die EFTA-Länder Norwegen
und Island ebenso fehlen wie die USA, Kanada und Japan.

407 Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen vom 27.6.1989, dem gerade auch Nichtmitglie-
der des MMA beitreten können, dehnt den Geltungsbereich des MMA entscheidend aus. Da
Grossbritannien und die USA das System der vollen Amtsprüfung (Prüfung der absoluten und
der relativen Ausschlussgründe) kennen, was die Gefahr des Verlustes des Prioritätsrechts
infolge der längeren Prüfungsdauer in sich birgt, verlangt das Protokoll nicht mehr eine natio-
nale Registrierung, sondern anerkennt auch eine nationale Anmeldung. Als zweite Verfahrens-
sprache wurde neben Französisch Englisch eingeführt, was unter anderem für die nicht dem
MMA beigetretenen EU-Länder von Wichtigkeit ist. Das Protokoll zum MMA wird auch eine
Verbindung zwischen dem Gemeinschaftsmarkensystem und der internationalen Registrierung
des MMA schaffen können, sobald die EU das Protokoll ratifiziert hat (Art. 14 Abs. 1 P-MMA).
Zum Madrider Protokoll ausführlich oben 3.3.

408 Von der EU und den meisten Mitgliedsstaaten ist der Vertrag bereits unterzeichnet und zum Teil
ratifiziert, die Unterzeichnung der Fehlenden wird erwartet. Zum TLT vgl. Schneider, S. 719ff.
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Nach jahrelanger Vorarbeit konnte der Rat 1988 eine Richtli-
nie zur Angleichung der Markenrechtsvorschriften der Mitglieds-
staaten erlassen. Die Kommission hatte bereits 1959 eine Anglei-
chung oder Vereinheitlichung des Kennzeichenrechts initiiert. Von
der 1964 in einem Entwurf vorliegenden Idee, einen völkerrechtli-
chen Vertrag über das europäische Markenrecht zu schliessen, kam
man später wieder ab. Erst 1973 kamen die Arbeiten wieder richtig in
Gang und 1976 veröffentlichte die Kommission eine Denkschrift über
die Schaffung der EWG-Marke. Eine Harmonisierung sollte einerseits
durch die Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften erfolgen,
andererseits durch die Schaffung einer EWG-Marke, welche die na-
tionalen Marken (zunächst) nicht verdrängen sollte. Inzwischen hatte
auch der EuGH auf dem Weg der Rechtsprechung zum Markenrecht
das europäische Recht weiterentwickelt. 1980 legte die Kommission
dem Rat einen Vorschlag über eine Gemeinschaftsmarkenverord-
nung sowie einen Vorschlag zu einer Richtlinie zur Angleichung der
nationalen Markenrechte vor. Nach Stellungnahmen der Organe der
Gemeinschaft und anderer Institutionen und einigen Änderungen
erliess der Rat 1988 die “Erste Markenschutzrichtlinie”409. Gestützt
auf Art. 100a EGV soll die Richtlinie der Errichtung und dem Funk-
tionieren des Binnenmarktes dienen und Behinderungen des freien
Waren- und Dienstleistungsverkehrs und des Wettbewerbs im Ge-
meinsamen Markt durch die unterschiedlichen nationalen Vorschrif-
ten entgegenwirken. Eine vollständige Angleichung der Markenrech-
te wird als vorerst nicht notwendig erachtet, es reiche aus, die An-
gleichung auf die Rechtsvorschriften zu beschränken, “die sich am
unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswir-
ken”410. Insbesondere die nationalen Bestimmungen für das Eintra-
gungsverfahren der Marke, den Verfall oder die Ungültigkeit und
deren Rechtswirkungen sind von der Angleichung ausgenommen411.
Für den Erwerb und die Aufrechterhaltung der eingetragenen Mar-

___________
409 Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der

Mitgliedsstaaten über die Marken, RL 89/104, ABl. L 40 vom 11.2.1989. Art. 100a ermöglicht
eine Harmonisierung mit qualifizierter Mehrheit statt Einstimmigkeit, was im vorliegenden Fall
zum Erfolg auch nötig war, da Frankreich und Spanien dagegen stimmten. Siehe dazu von
Mühlendahl, Gemeinschaftsmarke, S. 75. Zur Entstehungsgeschichte vgl. Schweer, S. 15ff.

410 Vgl. Erw. 1 und insbesondere 3. Es ist also nicht auszuschliessen bzw. sogar anzunehmen,
dass dieser “ersten Richtlinie” noch weitere Harmonisierungsschritte folgen werden. Eine voll-
ständige Harmonisierung des Markenrechts und auch die Aufhebung der nationalen Marken-
rechte zugunsten der europäischen Marke wird damit nicht ausgeschlossen. Es darf aber be-
zweifelt werden, dass sich für die Aufhebung der nationalen Rechte je ausreichende Gründe
finden lassen.

411 Vgl. Erw. 5.
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ken sollen in den Mitgliedsstaaten grundsätzlich gleiche Bedingun-
gen gelten. Die Richtlinie konzentriert sich daher auf Eintragungs-
hindernisse und Ungültigkeitsgründe der Marke (auch bei Kollision
der Marke mit älteren Rechten). Die Richtlinie enthält nicht nur
zwingende Vorschriften, sondern auch Optionen, beispielsweise bei
den absoluten und relativen Eintragungshindernissen (Art. 3 und 4
MRL)412. Art. 5 MRL umschreibt den Inhalt des Markenrechts, das
Recht, Dritten die Benutzung gleicher oder verwechselbar ähnlicher
Zeichen zu untersagen. Art. 7 MRL schreibt die EU- bzw. EWR-weite
Erschöpfung des Markenrechts vor413. Wichtige markenrechtliche
Prinzipien, die in der Richtlinie verbindlich festgelegt werden, sind
ferner die freie Übertragbarkeit der Marke, der Schutz der kommer-
ziellen Verwertbarkeit bekannter Marken oder die Dinglichkeit der
Markenlizenz. Daraus folgt, dass die Marke im europäischen Mar-
kenrecht als selbständiger Vermögensgegenstand verstanden wird.

Den wichtigsten Beitrag zur Vereinheitlichung und Integrati-
on des europäischen Markenrechts stellt jedoch die Gemeinschafts-
markenverordnung (GMVO)414 dar. Die EU hat mit ihr erstmals er-
folgreich einen supranationalen immaterialgüterrechtlichen Schutzti-
tel geschaffen, der grundsätzlich auf denselben materiellen
Bestimmungen wie die Markenrichtlinie aufbaut und einheitlichen
Schutz in der gesamten EU verleiht. Der Grundsatz der Territorialität

___________
412 Art. 3 Abs. 1 zählt in Bst. a-h die Ungültigkeitsgründe auf, die zwingend vorgeschrieben sein

müssen, wie z.B. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, reine Beschaffenheitsanga-
ben sind, ausschliesslich aus der Form bestehen, welche die Art der Ware selbst bedingt oder
zu einer Täuschung betreffend Art, Beschaffenheit oder Herkunft des Produkts führen können.
Art. 3 Abs. 2 enthält weitere Optionen für Ausschlussgründe (“jeder Mitgliedsstaat kann vorse-
hen”), z.B. wenn die Benutzung der Marke nach anderen Rechtsvorschriften als jenen des
Markenrechts untersagt werden kann. Art. 4 folgt demselben Muster: Abs. 1-3 enthalten die
zwingenden Vorschriften betreffend die älteren Rechte, welche als relative Schutzhindernisse
in der Regel von den Markenämtern nicht beim Eintragungsverfahren geprüft werden, etwa bei
einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen, bei Identität oder Ähnlich-
keit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken er-
fassten Produkte, falls eine Verwechslungsgefahr besteht. Abs. 4 enthält weitere Optionen, wie
den verbesserten Schutz von bekannten (älteren) Marken über die Warengleichartigkeit hin-
aus, bei Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Rufausnutzung; ein Prioritätsrecht für
nicht eingetragene Marken oder sonstige im Geschäftsverkehr benutzte Zeichen, die ihrem In-
haber das Recht verleihen, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen oder die Marke
kann aufgrund von Namensrechten, Rechten an der eigenen Abbildung, Urheberrechten oder
gewerblichen Schutzrechten untersagt werden.

413 Zur Erschöpfungsproblematik unten Teil IV. Da die Erschöpfungsbestimmung in der Marken-
richtlinie zu Unklarheiten betreffend ihre Reichweite (Mindestvorschrift oder verbindliche ab-
schliessende Regelung) geführt hat, wurden die Erschöpfungsregelungen späterer immaterial-
güterrechtlicher Richtlinien eindeutiger im Hinblick auf eine lediglich gemeinschaftsweite Er-
schöpfung formuliert (z.B. Art. 9 Abs. 2 der Vermietrechtsrichtlinie, Art. 15 Musterrichtlinie, Art.
21 Vorschlag Gebrauchsmusterrichtlinie).

414 Verordnung 40/94/EG vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke , ABl. L 11 vom
14.1.1994, S. 1. Die Verordnung wurde auf Art. 235 EGV gestützt.
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der Markenrechte, der durch blosse Angleichung der Markenrechte
nicht aufgehoben werden kann, verschwindet jedoch auch mit der
Existenz der Gemeinschaftsmarke noch nicht, da die nationalen Mar-
ken bestehen bleiben415. Dies wird vermutlich auch in Zukunft so
bleiben, da viele Unternehmen, gerade auch kleinere und mittlere Be-
triebe, einen gemeinschaftsweiten Schutz gar nicht anstreben, sei es
wegen der Beschränkung ihres Produkts auf regionale Märkte oder
wegen der sprachlichen Unterschiede416. Ist nicht die gesamte EU
Zielmarkt des mit einer Marke versehenen Produkts, so werden se-
lektive nationale Eintragungen nach wie vor wesentlich kostengün-
stiger sein417. Als Gemeinschaftsmarkenamt fungiert das Harmoni-
sierungsamt für den Binnenmarkt (für Marken, Muster und Model-
le/HABM) mit Sitz in Alicante/Spanien, welches seine Tätigkeit am
1.4.1996 offiziell aufgenommen hat418. Die GMVO ermöglicht es
Markenanmeldern aus der EU, aber auch aus Drittländern wie Liech-
tenstein, der Schweiz, Japan, den USA usw.419, mittels einer einzigen
Eintragung einheitliche EU-weite Schutzwirkung zu erlangen420. Die
bisherige Bilanz des Harmonisierungsamtes ist positiv. Beinahe
100’000 Markenanmeldungen sind zu verzeichnen421. Die Ableh-
nungsquote liege unter 5% und die Zahl der Widersprüche sei unter
den Erwartungen (ca. 10’000 bisher)422.

___________
415 Der Grundsatz, dass nationale Markenrechte gegenüber den unabhängig davon im Ausland

bestehenden identischen oder ähnlichen Zeichen voll durchgesetzt werden können (vgl. lea-
ding-case Terrapin/Terranova, Rs. 119/75, Slg. 1976, 1039) gilt somit weiterhin.

416 Die Frage, in welchen Sprachen das Markenamt zu prüfen hat, war ein äusserst umstrittener
Punkt. Die Dreisprachigkeit (Deutsch, Englisch, Französisch) des europäischen Patentsystems
hat sich nicht durchsetzen können, die Sprachen des Markenamtes sind Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch und Spanisch (Art. 115 GMVO).

417 Der Nachteil der Gemeinschaftsmarke, dass nationale Eintragungshindernisse, die vom
Anmelder im einzelnen von vornherein schwer zu beurteilen sind, nicht mehr nur die jeweilige
nationale Marke, sondern die Gemeinschaftsmarke als Ganzes zu Fall bringen können, wird
zwar durch die Möglichkeit der Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung (Art. 108
GMVO) entschärft, jedoch sind damit mehr Kosten verbunden, und es wurde ein langes kom-
pliziertes Verfahren vergeblich durchexerziert. Gemeinschaftsmarken werden daher insbeson-
dere für europaweit agierende Grossunternehmen aus der EU oder andere Länder attraktiv
sein.

418 Mit der Verordnung 2869/95/EG über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. EG L 303/33 vom 15.12.1995)
sind die Gebühren für Anmeldung, Verlängerung, Änderung usw. der Gemeinschaftsmarke
festgelegt worden. Vgl. dazu GRURInt. 3/1996, S. 270. Die Gemeinschaftsmarke unterliegt ei-
nem Widerspruchsverfahren (Art. 42f. GMVO), das auch das schweizerische, nicht aber das
liechtensteinische Recht kennt.

419 Art. 5 GMVO.

420 Zu den grundlegenden Bestimmungen der Gemeinschaftsmarke vgl. etwa Lindner/Schrell, S. 7ff.

421 95’353 gemäss Statistik des HABM (Stand Oktober 1998).

422 Information aus einem Vortrag des Vizepräsidenten des HABM, Alexander von Mühlendahl,
anlässlich des Immaterialgüterrechtsforums an der Universität St. Gallen am 26. November 1998.
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Das neue EU-Markenregime beruht abgestützt auf die Recht-
sprechung des EuGH auf Art. 100a bzw. Art. 235 EGV. Art. 100a wird
zur Harmonisierung des nationalen Rechts, Art. 235 zur Schaffung
der Gemeinschaftsmarke als neuer Schutztitel herangezogen. Diese
Praxis wird in den späteren Richtlinien- und Verordnungsentwürfen
beibehalten. Insbesondere was die Schaffung neuer Schutztitel an-
geht, ist die generelle, subsidiär zur Anwendung kommende ver-
tragliche Grundlage unbefriedigend und intransparent. Die Kompe-
tenzen zur Rechtssetzung im Bereich der Immaterialgüterrechte und
zur Schaffung supranationaler Schutztitel sollten daher im EG-
Vertrag eindeutig festgelegt werden423.

d) Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

Schon seit über 100 Jahren besteht die heute praktisch welt-
weit geltende Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Li-
teratur und Kunst (RBÜ)424. Da seit der Pariser Revision von 1971
die Konvention weder revidiert, noch über ein Zusatzprotokoll er-
gänzt werden konnte, nimmt sie auf neuere urheberrechtliche Pro-
bleme wie Schutz von Computerprogrammen, Satelliten- und Kabel-
übertragung, Datenbanken usw. keinen Bezug425. Verwandte Schutz-
rechte konnten nicht in die Berner Konvention integriert werden, sie
werden in einer separaten internationalen Übereinkunft, dem Rom-
Abkommen426, geregelt. Da es von Anfang an vor allem die europäi-
schen Urheberrechtstraditionen waren, die zu internationalen Ab-
kommen geführt hatten, und eine Entwicklung der Berner Überein-
kunft und des Rom-Abkommens zum Stillstand gekommen war, lag
es nahe, dass die europäischen Institutionen diese Lücke füllen woll-
ten427.

Wie für die übrigen vorhin besprochenen Immaterialgüter-
rechte gibt es auch im Bereich des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte keine ausdrückliche Legitimationsgrundlage zur
Rechtsangleichung im EG-Vertrag oder im Maastrichter Vertrag. Die
Kommission428 und vor allem der EuGH haben die Grundsteine zum

___________
423 Dies regte Bossung (S. 934) für die Revision des Maastrichter Vertrages 1996 an.

424 Siehe oben 3.5.

425 Dillenz, S. 354f.

426 Siehe oben 3.6.

427 Dillenz, S. 356.

428 Vgl. etwa die 1971 ergangene GEMA-Entscheidung der Kommission, bei der es um die Frage
der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch nationale Urhe-
berrechtsverwertungsgesellschaften (Art. 86 EGV) ging. Die Entscheidung ist abgedruckt in
GRURInt. 1973, S. 86.
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Verhältnis der nationalen Urheberrechte zum freien Warenverkehr,
zu den Wettbewerbsregeln bzw. zum Binnenmarktkonzept gelegt429.
Urheberrechte haben einerseits einen kulturellen Bezug - für Kultur
hat die Gemeinschaft erst im Maastrichter Vertrag eine (subsidiäre)
Kompetenz erhalten430 - auf der anderen Seite hatten sie immer
schon eine wirtschaftliche und kommerzielle Seite, was nationale ur-
heberrechtliche Regelungen ins Wirkungsfeld der Grundfreiheiten
des Gemeinsamen Marktes, insbesondere der Warenverkehrsfreiheit,
aber auch der Dienstleistungsfreiheit und der gemeinschaftsrechtli-
chen Wettbewerbsordnung bringen kann. Mit dem Entstehen neuer
urheberrechtlicher Schutzobjekte wie Computerprogramme, Daten-
ansammlungen (auf CD-ROM, online-services usw.) und moderner
Reproduktions-, Kopier- und Sendetechniken ist der grenzüber-
schreitende Schutz von Urheberrechten schwieriger, unerlaubtes Ko-
pieren einfacher und günstiger und somit die binnenmarktrelevante
Seite der Urheberrechte noch offensichtlicher geworden431. Die
Kommission ist seit den 70er Jahren im Gebiet des Urheberrechts tä-
tig und konzentriert sich heute auf Massnahmen im Hinblick auf die
Realisierung des Binnenmarktes432. Im Zuge der technischen Ent-
wicklung und der neuen Schutzobjekte erlangen Urheberrechte und
Leistungsschutzrechte immer mehr technisch-wirtschaftliche Rele-
vanz433.

Vor den legislativen Harmonisierungsschritten der Gemein-
schaft spielte der EuGH eine bedeutende Rolle. Seit 1971 erging eine
ganze Reihe von Urteilen zu urheberrechtlichen Fragen, wobei sich
der Gerichtshof besonders mit dem Verhältnis nationaler Urheber-
rechtsbestimmungen und den Bestimmungen des EG-Vertrags aus-
einandersetzte. Trotz der terminologischen Unterscheidung zwischen
“gewerblichen Schutzrechten” und “Urheberrechten” wird das Ur-
heberrecht gleich wie die übrigen Immaterialgüterrechte behandelt,

___________
429 Der EuGH subsumiert auch Urheberrechte und verwandte Schutzrechte unter den Begriff

“gewerbliches und kommerzielles Eigentum” des Art. 36 EGV (vgl. etwa Rs. 55 und 57/80, Mu-
sikvertrieb, Slg. 1981, 147/162 sowie Rs. 78/70, Deutsche Grammophon, Slg. 1971, 487).

430 Vgl. Art. 128 EGV, der in Abs. 5 jegliche Harmonisierung von Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften auf kulturellem Gebiet ausdrücklich ausschliesst.

431 Vgl. dazu auch das Grünbuch der Kommission über “Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft” vom 19.7.1995, KOM (95) 382.

432 Kreile, S. 24. Vgl. zur früheren Tätigkeit der Gemeinschaftsorgane auch Dietz, Harmonisierung
des Urheberrechts in der Europäischen Gemeinschaft, ZUM 1984, S. 343ff. und Reinbothe, Die
Harmonisierung des Urheberrechts in der Europäischen Gemeinschaft, ÖBl. 1990, S. 145ff.

433 Obwohl im Europarecht an der terminologischen Unterscheidung zwischen Urheberrechten
und gewerblichen Schutzrechten festgehalten wird, wird diese aufgrund der Veränderungen im
modernen Urheberrecht bald überflüssig.
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was die Anwendbarkeit der übrigen Vertragsbestimmungen des
EGV betrifft, namentlich der Vorschriften über den freien Warenver-
kehr und den Dienstleistungsverkehr, der Wettbewerbsbestimmun-
gen434 und des allgemeinen Diskriminierungsverbots. Um zu ver-
hindern, dass Urheberrechte nicht zur Abschottung nationaler Märk-
te benutzt werden, wurde das Prinzip der gemeinschaftsweiten
Erschöpfung postuliert435. Eine Entscheidung, die das internationale
Urheberrecht einschneidend verändert hat, ist “Phil Collins”436: Die
letzte Festung der materiellen Gegenseitigkeit, die in der RBÜ und
den internationalen Leistungsschutzabkommen noch existierte, wird
gebrochen, d.h. die Inländerbehandlung gilt innerhalb der EU (und
des EWR) wegen des Diskriminierungsverbots von Art. 6 EGV bzw.
Art. 4 EWRA ohne Einschränkungen437. Angehörige eines EU-
Landes mit tieferem Schutzniveau kommen also in Mitgliedsstaaten
mit hohem Schutz, wie z.B. Deutschland, in den vollen Genuss der
Urheber- und Leistungsschutzrechte. Es ist zu erwarten, das sich
deshalb auf längere Sicht ein Druck zu einer weitreichenden Harmo-
nisierung des europäischen Urheberrechts ergeben wird438.

___________
434 Zum Verhältnis des Urheberrechts zu Art. 86 siehe die Magill-Entscheidung, verb. Rs. C-

241/91 P und Rs. C-242/91 P, RTE und ITP/Kommission, Urteil vom 6.4.1995, abgedruckt in
GRURInt. 1995, S. 490ff. Danach ist es möglich, dass die Verweigerung einer Lizenz eines
marktbeherrschenden Unternehmens einen Missbrauch nach Art. 86 EGV darstellt und dass
dieser Zustand durch eine Zwangslizenzierung beseitigt werden kann. Das Urteil wurde im Er-
gebnis in der Literatur zwar weitgehend begrüsst, aber wegen seiner mangelnden Begründung
kritisiert, in der es versäumt wurde, die bisherige Rechtsprechung weiterzuentwickeln und end-
lich auf die fragwürdige Unterscheidung von Bestand und Ausübung des Immaterialgüterrechts
zu verzichten.

435 Vgl. den Fall Polydor ( Slg. 1971, 487ff.), in dem der EuGH das Verbot von Parallelimporten als
Verstoss gegen Art. 86 EGV bezeichnete. Im Fall Coditel (Rs. 69/79, Slg. 1980, 881) entschied
der EuGH, dass diese gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung im Dienstleistungsverkehr nicht
zur Anwendung komme. Die Kabelweiterleitung in einen anderen Vertragsstaat durfte verhin-
dert werden, obwohl der Rechtsinhaber des Vorführerrechts des einen Vertragsstaats die Aus-
strahlung gestattet hatte. Auch Verwertungsgesellschaften sind sowohl auf Anbieter- als auch
auf Nachfragerseite Träger von Monopolmacht und können mit ihren Handlungen unter die
Verbote von Art. 85f. EWGV fallen.

436 Verb. Rs. C-92/92 und C-326/92, abgedruckt in GRURInt 1/1994, S. 53ff. Der EuGH betont
ausdrücklich, dass, obwohl die Entscheidung im Bereich der verwandten Schutzrechte ergan-
gen ist, sie genauso für das Urheberrecht gilt.

437 Der wichtigste Anwendungsfall jener materiellen Gegenseitigkeit, der Schutzfristenvergleich
nach Art. 7 Abs. 8 RBÜ, laut dem die Schutzdauer im Schutzland nicht höher sein kann als im
Ursprungsland, ist nun innerhalb der EU nicht mehr zulässig. Auch darf etwa die Gewährung
eines Folgerechts nicht mehr von der Existenz eines solchen Rechts im Heimatland des
Künstlers abhängig gemacht werden, wie dies Art. 14 RBÜ erlaubt. Vgl. dazu m.w.Nachw. Dil-
lenz, S. 358f., Karnell, S. 733ff. und kritisch Flechsig/Klett, Europäische Union und europäi-
scher Urheberschutz, ZUM 1994, S. 685ff.

438 So Dillenz, S. 359.



178

Anders als im Bereich des Marken- und Patentrechts strebte
die Kommission keine Gesamtharmonisierung des Urheberrechts der
Mitgliedsstaaten an. Sie konnte im Fall des Urheberrechts schliesslich
auch nicht dem bei den Registerrechten gewählten Modell des pa-
rallelen Vorgehens (Richtlinie zur Harmonisierung des nationalen
Rechts - Verordnung zur Schaffung eines koexistenten supranatio-
nalen Rechts) folgen. Im 1988 veröffentlichten “Grünbuch für das
Urheberrecht und die technologische Herausforderung”439 zeigte
sich die Kommission zurückhaltend, beschränkte sich auf wenige
Punkte, betonte die Geltung der Subsidiarität im Gebiet des Urheber-
rechts. Sie vertrat damit die Meinung, dass es für die Gemeinschaft
keinen Harmonisierungsbedarf in den Bereichen gebe, wo die Mit-
gliedsstaaten selbst Rechtsakte erstellt haben oder schaffen werden
und das nationale Recht keine Wettbewerbsverzerrungen oder Han-
delsbeschränkungen zwischen den Mitgliedsstaaten entstehen lässt.
Die Reaktion der Fachkreise war recht negativ440, worauf die Kom-
mission 1991 ein urheberrechtliches Arbeitsprogramm441 präsentier-
te, das eine urheberfreundlichere Haltung einnahm und den Willen
zur Verbesserung des Schutzes von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten in der Gemeinschaft erkennen liess. Denn nicht nur
die nationalen Urheberschutzrechte sollten angeglichen, sondern das
Niveau des Schutzes angehoben werden, um so die rechtliche und
wirtschaftliche Stellung der Urheber zu stärken442. Wie bei den ande-
ren Immaterialgüterrechten sind die Harmonisierungsbestrebungen
bezüglich des Urheberrechts der EU erst mit der beschleunigten
Verwirklichung des Binnenmarktes Ende der 80er und vor allem An-
fang der 90er Jahre so richtig ins Rollen gekommen. Im Mitte 1995
herausgegebenen Grünbuch über Urheberrecht und verwandte

___________
439 Grünbuch über Urheberrecht und die technologische Herausforderung, KOM (88) 172 endg. Im

Weissbuch über die Vollendung des Binnenmarktes hatte sich die Kommission schon 1985 zu
einer Harmonisierung geistiger Eigentumsrechte geäussert und dabei ausdrücklich die Gebiete
Computer-Software, Mikrokreisläufe und Biotechnologie genannt. Weissbuch zur Vollendung
des Binnenmarktes vom 14. Juni 1985, KOM (85) 310, S. 36ff.

440 Kritisiert wurde vor allem, dass die Kommission die Interessen der Urheber zu wenig berück-
sichtige, dass sie “ein Urheberrecht ohne Urheber” schaffen wolle und zu stark den Interessen
der Werkverwerter (z.B. der Tonträgerindustrie) nachgebe. Die Kritik kam insbesondere vom
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbs-
recht in München, vgl. z.B. Gerhard Schricker, Harmonisierung des Urheber- und Urheberver-
lagsrechts im EG-Binnenmarkt, in: Becker (Hrsg.), Der Buchhandel im Europäischen Binnen-
markt, 1989, S. 29.

441 Arbeitsprogramm auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte vom
17.1.1991, KOM (90) 584 endg.vgl. dazu Silke von Lewinski, Arbeitsprogramm der Kommissi-
on auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte, GRURInt. 1990, S.
1001f.

442 Dillenz (S. 357) spricht gar von einem “flammende(n) Bekenntnis zum Urheberrecht”.
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Schutzrechte in der Informationsgesellschaft443 beschäftigt sich die
Kommission mit den Auswirkungen der Digitalisierung444, der Ver-
netzung, von Multimedia und von interaktiven Systemen auf das be-
stehende System des Urheberrechts und der verwandten Schutzrech-
te. Ziel der Kommission ist es, im Zeitalter der Informationsgesell-
schaft einen wirkungsvollen Rechtsrahmen zum Schutz des geistigen
Eigentums zur Verfügung stellen445, damit einerseits Urheber und
Werkverwerter geschützt werden, andererseits die Anwendung neu-
er Technologien (Teleshopping, -banking, Pay-per-view, on- und off-
line Datenbanken, digitale Übertragung usw.) erleichtert werden
soll446. Da die angebotenen Dienste in zunehmendem Masse grenz-
überschreitend sein werden, drängen sich gemeinschaftsrechtliche
Regelungen auf447. Wichtige Bereiche, die einer Klärung bedürfen,
sieht die Kommission in der Frage des anwendbaren Rechts (Ur-
sprungsland- oder Schutzlandprinzip), der Definition des Vervielfäl-

___________
443 KOM (95) 382.

444 Text, Klang und Bilder können heute in digitaler Form dargestellt und gespeichert (digitale
Kompression) werden, aber so auch leicht bearbeitet (z.B. Sampling und Kolorierung) und ver-
breitet werden. Hier stellt sich z.B. die Frage, ob das Vermiet- und Verleihrecht der Urheber-
rechtsinhaber analog auf die digitale Übertragung angewendet werden soll.

445 Die Informationsgesellschaft ist nach Ansicht der Kommission das Kernstück der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklung im nächsten Jahrhundert, das betreffend seine Wir-
kung mit der ersten industriellen Revolution vergleichbar sei (Kommission im Weissbuch
“Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung - Herausforderung der Gegenwart und Wege
ins 21. Jahrhundert” von Ende 1993, ISBN 92, 826, 74, 24-X-1994).

446 Die Kommission versucht dabei, nicht nur die binnenmarktrelevante, wirtschaftliche Seite,
sondern auch die kulturelle und soziale Dimension des Urheberrechts zu betonen - dies im
Bewusstsein, dass sich die Rechtsordnung im Hinblick auf die neu entstehenden Marktstruktu-
ren, eine Konzentration von Anbietern, eine stärker diversifizierte Produktstruktur und einen
immer grösseren Nachfrage- bzw. Benutzerkreis, weiterentwickeln muss. Die altgedienten Be-
griffe des Urheberrechts, wie etwa der des Urhebers, der Grundsatz der Originalität oder der
Erstveröffentlichung müssen neue Inhalte bekommen.

447 Die Kommission macht einige interessante Vorschläge, wie die Rechtsordnung des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft aussehen soll. Das
herkömmliche Verständnis des Urheberrechts und der Leistungsschutzrechte ist vom Grund-
satz der Territorialität und demzufolge vom Schutzlandprinzip geprägt. Die Kommission fragt
sich nun, ob die Frage des anwendbaren Rechts nicht besser mit dem Ursprungslandprinzip
gelöst werden sollte, zumal dieses Prinzip schon in der Richtlinie zum Satellitenrundfunk und
zur Kabelweiterverbreitung zur Anwendung kommt. Im Gegensatz zur Verbreitung auf materi-
ellen Trägern, wo die Regeln des freien Warenverkehrs und somit der Grundsatz der gemein-
schaftsweiten Erschöpfung zur Anwendung kommen, soll bei immaterieller Verbreitung und
Dienstleistungserbringung dieser Grundsatz nicht angewandt werden. Die Digitalisierung von
Werken und Leistungen soll Gegenstand eines ausschliesslichen Vervielfältigungsrechts mit
gewissen Ausnahmen sein. Durch die Erleichterung der Bearbeitung durch die neuen digitalen
Technologien und die daraus resultierende Vergrösserung der Gefahr von Verstümmelungen
der Werke und Leistungen will die Kommission eine Gemeinschaftsinitiative zur Harmonisie-
rung des Urheberpersönlichkeitsrechts prüfen. Zur Gewährleistung der Urheber- und Lei-
stungsschutzrechte an in digitaler Form gespeicherten und verbreiteten Informationen müsse
die Einführung von Systemen, welche die Identifizierung, die Kennzeichnung, den Schutz und
die Verwaltung ermöglichen, geprüft werden. Vgl. zum Ganzen Lewinski, Grünbuch, S. 831ff.



180

tigungsrechts, des Rechts der öffentlichen Wiedergabe und des (digi-
talen) Verbreitungsrechts sowie des Urheberpersönlichkeitsrechts;
des weiteren betreffend die Wahrnehmung von Urheberrechten und
die Errichtung von technischen Identifizierungs- und Schutzsyste-
men zur Kennzeichnung, Verwaltung und zum Schutz von Werken
und Leistungen.

Fünf Richtlinien zum Urheberrechtsschutz sind bislang erlassen
worden; weitere sind geplant. Charakteristisch an der Harmonisierung
des Urheberrechts ist der selektive Ansatz: Teilbereiche des Urheber-
rechts - einzelne Werkkategorien oder Teilrechte - werden in geson-
derten Richtlinien geregelt448. Dennoch wird aus den verschiedenen
Puzzle-Teilen allmählich ein europäisches Urheberrecht sichtbar449.

Die erste Richtlinie der Gemeinschaft im urheberrechtlichen
Bereich wurde 1991 erlassen und bezieht sich auf den Rechtsschutz
von Computerprogrammen450. Computerprogramme müssen von
den Mitgliedsstaaten als Werke der Literatur und Kunst mit einem
Ausschliesslichkeitsrecht geschützt werden. Die Richtlinie legt fest,
wer schutzberechtigt ist451, was schutzwürdig ist452 , welche Hand-
lungen der Zustimmung des Rechtsinhabers bedürfen453 und wie
lange die Schutzfrist454 ist.

Als nächstes wurde eine Richtlinie zum Vermiet- und Ver-
leihrecht und zu verwandten Schutzrechten455 verabschiedet. Die
Mitgliedsstaaten werden damit verpflichtet, Rechte für das Vermie-

___________
448 Als übergreifend bezeichnen kann man aber die Schutzdauerrichtlinie und die vorgeschlagene

Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft - siehe dazu hernach.

449 Loewenheim, Harmonisierung des Urheberrechts in Europa, GRURInt. 1997, S. 285ff.

450 Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen vom 14. Mai 1991,
ABl. 1991 L 122, 42ff. Ein erster Vorschlag lag 1989 vor (KOM (88) 816 endg., ABl. C 91/4 vom
12.4.1989).

451 Natürliche und juristische Personen gemäss dem innerstaatlichen Urheberrecht (Art. 3 der
Richtlinie, man beachte aber Art. 2).

452 Computerprogramme müssen das Ergebnis einer individuellen geistigen Schöpfung des
Urhebers oder der Urheberin sein. Andere Kriterien zur Begründung der Schutzwürdigkeit, ins-
besondere qualitative, sind nicht zulässig (Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie).

453 So etwa die dauerhafte oder vorübergehende ganze oder teilweise Vervielfältigung eines
Programms, die Übersetzung und Bearbeitung, die öffentliche Verbreitung der Originale oder
von Kopien wie auch die Vermietung, vgl. Art. 4 der Richtlinie). Keine Rechtsverletzung be-
deutet z.B. die Erstellung einer Sicherheitskopie (weitere Ausnahmen von der Zustimmungs-
bedürftigkeit vgl. Art. 5 und 6). Zur Entstehungsgeschichte und zu den einzelnen Bestimmungen
der Richtlinie über Computerprogramme vgl. m.w.Nachw. Lehmann, Computerprogramm, S. 327ff.

454 Die Richtlinie bestimmt eine Schutzfrist von 50 Jahren. Diese wurde aber mit der Schutzfri-
stenharmonisierungsrichtlinie (vgl. weiter unten) auf 70 Jahre angehoben.

455 Richtlinie 92/100/EWG zum Vermiet- und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht
verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums vom 19.11.1992, ABl. L 346
vom 27.11.1992, 61ff. (Vermietrechtsrichtlinie).
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ten und Verleihen von Werkstücken für bestimmte Gruppen vorzu-
sehen und die Rechte der Aufzeichnung, Vervielfältigung, Verbrei-
tung sowie der öffentlichen Sendung und Wiedergabe für bestimmte
Rechtsinhaber im Bereich der verwandten Schutzrechte festzule-
gen456. Für das Verbreitungsrecht enthält die Richtlinie ausdrücklich
den Grundsatz gemeinschaftsweiter Erschöpfung (Art. 9 Abs. 2), den
der EuGH für die geistigen Eigentumsrechte, insbesondere für das
Marken- und Patentrecht entwickelt hat. Die Erschöpfung des Ver-
breitungsrechts erfolgt aber nur mit dem Erstverkauf des Gegenstan-
des eines verwandten Schutzrechts (Tonträger, Filme, Sendungen
usw.) innerhalb der Gemeinschaft, d.h. eine Vorschrift eines Mit-
gliedsstaats über die internationale Erschöpfung des Verbreitungs-
rechts ist nicht zulässig457. Urheber, ausübende Künstler sowie Film-
und Tonträgerhersteller haben das Recht, die Vermietung von Werk-
kopien ohne ihre Einwilligung zu verbieten458. Falls ein Urheber
oder ausübender Künstler sein Vermietrecht an einen Produzenten
(Tonträgerhersteller oder Filmproduzent) abtritt, was in der Praxis
die Regel ist, hat er einen unverzichtbaren Anspruch auf angemesse-
ne Vergütung459. Bezüglich des Verleihrechts erhalten die Mitglieds-
staaten weiten Handlungsspielraum, sie können das öffentliche Ver-
leihwesen vom Ausschliesslichkeitsrecht der Urheber ausnehmen,
wobei sie dem Vergütungsanspruch der Urheber Rechnung tragen
müssen460. Die Richtlinie bewirkt eine bedeutende Verbesserung der
Stellung der Urheber und bewirkt eine sehr weitgehende Harmoni-
sierung der verwandten Schutzrechte461.

Die internationalen Konventionen über Urheberrechte und
verwandte Schutzrechte schreiben nur Mindestschutzrechte vor und
konnten in Europa keine Harmonisierung der Dauer der Schutzrech-
te bewirken. Die Richtlinie zur Harmonisierung der Schutzdauer

___________
456 Vgl. Art. 6ff. und Art. 12 (Dauer der verwandten Schutzrechte, Bezugnahme auf das RA).

457 Vgl. dazu auch die Antwort der Kommission durch Herrn Vanni d’Archirafi auf die schriftlichen
Anfragen eines Abgeordneten vom 26.4.1994 betreffend die internationale Schutzrechtser-
schöpfung, abgedruckt in GRURInt. 3/1995, S. 205.

458 Art. 1 Abs. 1. Das Verleihrecht ist somit ein eigenes, unabhängiges Recht der Urheber-
rechtsinhaber, das sich nicht bei Veräusserung des Originalwerks oder von dessen Kopien
oder anderen Verbreitungshandlungen erschöpft, durch welche Werke in Verkehr gebracht
worden sind und denen der Rechtsinhaber zugestimmt hat (vgl. Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie).

459 Art. 4 der Richtlinie. Diese Regelung ist ein gutes Beispiel für die heute recht urheberfreundli-
che Haltung der EG.

460 Über die Höhe der Vergütung wird nichts ausgesagt, sie braucht nicht “angemessen” zu sein.
Sie wird, je nachdem wie stark die Länder das öffentliche Verleihwesen als Bestandteil ihrer
Kulturpolitik einsetzen wollen, tiefer oder höher ausfallen (Vgl. Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie).

461 Siehe auch die Einschätzung von Silke von Lewinski, Die Umsetzung der Richtlinie zum
Vermiet- und Verleihrecht, ZUM 1995, S. 442.
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des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte462

schreibt nun die gemeinschaftsweite Geltung einer Schutzdauer von
70 Jahren nach dem Tod des Urhebers für das Urheberrecht und von
50 Jahren für verwandte Schutzrechte vor463. Mit dieser Harmonisie-
rung auf hohem Niveau, das der kulturellen Förderung und Ent-
wicklung, der harmonischen Entwicklung der literarischen und
künstlerischen Kreativität in der Gemeinschaft464, dienen soll, hat die
EG der im “Arbeitsprogramm”465 genannten Zielsetzung Folge ge-
leistet. Behinderungen des freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehrs im Binnenmarkt durch unterschiedliche nationale Schutzfristen
sollten künftig vermieden werden466. Für die meisten EU-Länder
verursachte diese Richtlinie einschneidenden Rechtsanpassungsbe-
darf, d.h. eine Angleichung der Schutzfristen für Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte nach oben. Werke, die bereits gemeinfrei
geworden sind, können unter Umständen für einige Zeit wieder un-
ter den urheberrechtlichen Schutz fallen; eine Verlängerung der Lei-
stungsschutzrechte (Rundfunksendungen, Lichtbilder usw.) hat
Auswirkungen auf bestehende Verträge zwischen Rechtsinhabern
und Verlagen, Tonträgerherstellern, Rundfunkanstalten und Film-
herstellern467.

Mit der Richtlinie zur Koordinierung bestimmter urheber-
und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satelliten-
rundfunk und Kabelweiterverbreitung468 sollen Hindernisse im

___________
462 Richtlinie 93/98/EWG, ABl. L 290, 9ff. vom 24.11.1993.

463 Damit kein Land zu einer geringeren Schutzfrist zurückkehren musste, wurden die längsten in
einem Mitgliedsland bestehenden Schutzfristen betreffend Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte “europäisiert”. Kritisch zu diesen langen Fristen z.B. Parrinder, S. 391ff. und
Kurlantzick, Harmonization of Copyright Protection, EIPR 1994, S. 463f.

464 Erw. 11 der Richtlinie.

465 Arbeitsprogramm der Kommission auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte (Mitteilung der Kommission), KOM (90) 584 endg. vom 17.1.1991.

466 Im Urteil EMI Electrola/Patricia des EuGH von 1989 (Rs. 341/87, Slg. 1989, 79ff.) wird konsta-
tiert, dass unterschiedliche Schutzfristen den freien Warenverkehr beeinträchtigen können. Art.
30ff. EWGV standen einer Geltendmachung des Verbreitungsrechts an Tonträgern, die in ei-
nem Mitgliedsland (Deutschland) noch unter Schutz stehen, nicht entgegen, wenn diese Ton-
träger in einem anderen Mitgliedsland (Dänemark) wegen des dort bereits erfolgten Ablaufs der
Schutzfrist rechtmässig, aber ohne die Zustimmung des deutschen Rechtsinhabers in Verkehr
gesetzt wurden. Wegen des bestehenden Schutzfristenunterschieds bei einem verwandten
Schutzrecht zwischen Dänemark und Deutschland konnten die Tonträger nicht frei im EG-
Markt zirkulieren. Vgl. auch die Zielsetzung im “Arbeitsprogramm”, S. 368. Zur Entstehung vgl.
von Lewinski, Schutzdauer, S. 724ff. und zu den einzelnen Bestimmungen m.w.Nachw. Dietz,
S. 670ff. Vgl. aber auch die Kritik von Schack, S. 310ff.

467 Für Österreich vgl. Dillenz, S. 362f.

468 Richtlinie 93/83/EWG vom 27.9.1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungs-
schutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung, ABl. L
248, 15ff. vom 6.10.1993. Vgl. auch die Richtlinie 89/552 EWG vom 3.10.1989 zur Koordinie-
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Hinblick auf einen einheitlichen audiovisuellen Raum abgebaut wer-
den. Für die Urheber geht es hier um ihr Senderecht und um Vergü-
tungsansprüche bei Satelliten- oder Kabelweiterverbreitung. Die
Richtlinie statuiert die Sendelandtheorie, die zur Folge hat, dass die
Erlaubnis der Urheber auf den Sendeakt im Ursprungsland be-
schränkt wird469. Dies zum grossen Vorteil für die Sendeunterneh-
men, die bei einer Sendung, die in mehreren oder gar allen Mitglieds-
staaten ausgestrahlt wird, nicht mehr der Unsicherheit verschiedener
nationaler Verbotsrechte ausgesetzt sind. Die Senderechtserlaubnis
kann nur vertraglich erworben werden, gesetzliche Zwangslizenzen
sind ausgeschlossen. Urheber, ausübende Künstler und Tonträger-
hersteller müssen eine angemessene Vergütung bei der öffentlichen
Wiedergabe ihrer Werke, Leistungen und Tonträger erhalten470. Die
Kabelweiterverbreitung von Rundfunksendungen aus anderen Mit-
gliedsstaaten soll auf der Grundlage individueller oder kollektiver
Verträge zwischen Urheberrechtsinhabern, Leistungsschutzberech-
tigten und Kabelunternehmen erfolgen, wobei die Schutzrechtsinha-
ber ihre Rechte grundsätzlich nur über Verwertungsgesellschaften
geltend machen können (Art. 8 und 9ff.).

Anfang 1996 wurde eine Richtlinie über den rechtlichen
Schutz von Datenbanken471 beschlossen. Das geeignete Schutzrecht
für Datenbanken ist nach Ansicht des Gemeinschaftsgesetzgebers das
Urheberrecht472. Nationale urheberrechtliche Vorschriften betreffend
den Inhalt von Datenbanken mit online oder offline Zugang sollen
harmonisiert werden, damit im europäischen Informationsmarkt
vergleichbare Schutzbedingungen gelten. Im Rahmen eines ange-
messenen und einheitlichen Schutzniveaus soll sicherstellt werden,
dass der Hersteller einer Datenbank die ihm zustehende Vergütung
bekommt473. Hierzu sieht die Richtlinie im Rahmen des Urheber-
rechts ein Schutzrecht sui generis für die Herstellung und den Be-

_________
rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Ausübung
der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17.10.1989, 23), auf die auch Erw. 4 und 12 der Richtlinie
Bezug nehmen.

469 “Die öffentliche Wiedergabe über Satellit [vgl. Def. in Art. 1 Abs. 2 a] findet nur in dem Mit-
gliedsstaat statt, in dem die programmtragenden Signale unter der Kontrolle des Sendeunter-
nehmens und auf dessen Verantwortung [Sendeort] in eine ununterbrochene Kommunikations-
kette eingegeben werden, die zum Satelliten und zurück zur Erde führt.” (Art. 1 Abs. 2 b).

470 Die Richtlinie bezieht sich hier auf die vorhin besprochene Richtlinie 92/100.

471 Richtlinie 96/9/EG über den Rechtsschutz von Datenbanken vom 12.2.1996, ABl. L 77/28 vom
27.3.1996.

472 Erw. 5 der Richtlinie. Zur Richtlinie siehe auch die Darstellung von Kaye, S. 583ff.

473 Erw. 48.
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trieb einer Datenbank vor474. Eine Datenbank ist “eine Sammlung
von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die sy-
stematisch oder methodisch angeordnet mit elektronischen Mitteln
oder auf andere Weise zugänglich sind”475. Wie bei der Richtlinie
über Computerprogramme ist es nicht zulässig, Qualitätskriterien
zur Voraussetzung des Schutzes einer Datenbank zu machen476, es
wird aber erwartet, dass die Auswahl oder Anordnung des Stoffes
einer Datenbank eine urheberrechtliche Schöpfung darstellt (Art. 3
Abs. 1). Voraussetzung des Schutzes ist es aber, dass bei der Beschaf-
fung, der Überprüfung oder der Darstellung des Inhalts der Daten-
bank in qualitativer oder quantitativer Hinsicht eine wesentliche In-
vestition erforderlich ist477. Damit bildet das Recht zum Schutz von
Datenbanken ein ausdrückliches Investitionsschutzrecht, was eine
wesentliche Neuerung im Urheberrecht darstellt. Der Urheber einer
Datenbank hat das ausschliessliche Recht, folgende Handlungen vor-
zunehmen oder zu erlauben: Die vorübergehende oder dauerhafte
Vervielfältigung (ganz oder teilweise), die Übersetzung, Bearbeitung
oder andere Umgestaltung, jede Form der öffentlichen Verbreitung
der Datenbank oder ihrer Vervielfältigung, die öffentliche Wiederga-
be sowie die Vorführung oder Aufführung478. Das Schutzrecht be-
steht im übrigen darin, dass der Hersteller einer Datenbank die Ent-
nahme und/oder die Weiterverwendung des gesamten Inhalts oder
eines in qualitativer oder quantitativer Hinsicht wesentlichen Teils
untersagen kann479. Die Mitgliedsstaaten müssen “geeignete Sank-
tionen” bei Verletzungen des Datenbankschutzrechts vorsehen, des-
sen Dauer auf 15 Jahre festgelegt ist (Art. 12 und 10)480. Die Daten-

___________
474 Siehe die Überschrift zu Kapitel III der Richtlinie (Schutzrecht sui generis).

475 Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie. Der Schutz der Datenbank-Richtlinie erstreckt sich aber ausdrück-
lich nicht auf Computerprogrammen, welche für die Herstellung oder den Betrieb von Daten-
banken verwendet werden (Art. 1 Abs. 3).

476 Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie 91/250/EWG (Computerprogrammrichtlinie).

477 Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie. In den Erwägungsgründen wird ausdrücklich betont, dass norma-
lerweise die Zusammenstellung mehrerer Aufzeichnungen musikalischer Darbietungen auf ei-
ner CD nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt, da eine solche Zusammenstellung
weder die Kriterien des Urheberschutzes erfüllt noch eine wesentliche Investition bedeutet,
welche die Entstehung des Rechtes sui generis rechtfertigen würde (Erw. 19).

478 Art. 5. Art. 6 enthält verschiedene Ausnahmen des Ausschliesslichkeitsrechts, z.B. zu privaten
Zwecken. Ob die Bestimmungen der Richtlinie zu einer solchen Machtposition der Anbieter von
Informationen führen werden, wie sie Heinz, S. 456f., befürchtet, die das Recht Einzelner auf
Zugang zu Informationen zu vertretbaren Kosten untergraben wird, muss sich zeigen. Wenn ja,
müssten entsprechende Schutzbestimmungen (etwa mittels Zwangslizenzen, wie in einem frü-
heren Kommissionsentwurf) greifen.

479 Art. 7 Abs. 1, die Begriffsklärungen finden sich im Folgeabsatz. Der öffentliche Verleih stellt
keine Entnahme oder Weiterverwendung dar.

480 Heinz, S. 458, kritisiert mit Recht die willkürlich erscheinende Festlegung der Schutzdauer von
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bankrichtlinie berührt den Schutzbereich der übrigen Urheberrechts-
richtlinien, namentlich der Richtlinien über den Schutz von Compu-
terprogrammen, über das Vermiet- und Verleihrecht und über die
Schutzdauer wie auch die Vorschriften der Datenschutzrichtlinie481,
nicht482.

Im Frühjahr 1996 legte die Kommission einen Richtlinienvor-
schlag zum Folgerecht vor483. Das Folgerecht gibt einem Künstler
oder seinen Erben einen Anspruch auf einen Teil des Erlöses, der bei
einer Weiterveräusserung eines Werkes (in einer Versteigerung oder
im Kunsthandel) erzielt wird. Dieser Vorschlag fügt sich nahtlos in
die Politik eines hohen, urheberfreundlichen Schutzniveaus. Das
Folgerecht ist in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich geregelt,
in den Niederlanden, Österreich, Irland und im Vereinigten König-
reich gibt es (noch) kein solches Recht. Die Einführung des Folge-
rechts würde einschneidende Veränderungen im internationalen
Kunsthandel bewirken. Die Richtlinie ist sehr umstritten und konnte
noch nicht verabschiedet werden484.

Der Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft485 vom
Dezember 1997 ist eine Reaktion auf die Auswirkungen der Digitali-
sierung auf urheberrechtliche Schutzobjekte, mit der sich die Kom-
mission im “Grünbuch”486 auseinandergesetzt hatte. Hauptgegen-
stand des Richtlinienvorschlags sind drei Verwertungsrechte: das
Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht und das Recht der öf-
fentlichen Wiedergabe, welche in der Richtlinie samt ihren Ausnah-

_________
Datenbanken auf 15 Jahre und weist auf das generelle Problem der nicht dogmatisch be-
gründbaren Schutzdauerfestlegung hin. Allerdings geht er doch zu weit, wenn er die Aufhe-
bung der zeitlichen Begrenzung geistiger Eigentumsrechte als Rechte an Informationen in
Analogie zur Unbegrenztheit des materiellen Eigentums fordert und damit die geistigen Eigen-
tumsrechte als reine Schutzrechte für Investitionen sieht.

481 Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr vom 24. Oktober 1995, ABl. L 281 vom 23.11.95, 31.

482 Siehe Art. 2 und Erw. 48.

483 Single Market News 3/1996, 13. Das Folgerecht ist untrennbar verbunden mit dem Urheber-
recht, welches die Gemeinschaft auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers festgelegt hat (vgl.
RL 93/98 EG), nach Ablauf dieser Frist geht also auch das Folgerecht unter. Die Niederlande,
Österreich, Irland und das Vereinigte Königreich kennen kein Folgerecht, in den übrigen Staa-
ten ist es oft sehr unterschiedlich geregelt, so dass Wettbewerbsverzerrungen auf dem Kunst-
markt innerhalb der Gemeinschaft entstehen können.

484 Siehe den geänderten Vorschlag der Richtlinie über das Folgerecht des Urhebers des Originals
eines Kunstwerks, ABl. C 125/8 vom 23.4.98. Auf Anregung des Parlaments wurden mehrere
Änderungen vorgenommen. Beispielweise sollen die Mitgliedsstaaten nicht zur Unterstellung
von Veräusserungen unter 1’000 Euro unter das Folgerecht verpflichtet sein. Siehe auch ELR
6/98, S. 287.

485 KOM (97) 628 endg.

486 Siehe weiter oben in diesem Abschnitt.
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men definiert werden487. Die Vervielfältigungsrechte und das Recht
der öffentlichen Wiedergabe stehen neben den klassischen Urhebern
grundsätzlich auch Inhabern verwandter Schutzrechte (ausübende
Künstler, Tonträgerhersteller und Sendeunternehmen) zu. Das Ver-
vielfältigungsrecht als zentrales Recht der Urheber wird im Richtlini-
envorschlag grosszügig definiert488, d.h. es wird das ausschliessliche
Recht zur Vervielfältigung in jeder denkbaren Form und Methode -
materiell oder immateriell, elektronisch, online oder offline - erfasst.
Es wird weder zwischen unmittelbarer und mittelbarer noch zwischen
dauerhafter und vorübergehender Vervielfältigung unterschieden489.
Das Recht der öffentlichen Wiedergabe erfasst alle Werkarten, analoge
und digitale, insbesondere sollen aber die im Multimedia-Kontext
wichtigen Abrufdienste erfasst werden490. Wegen des definitionsge-
mäss weiten Anwendungsbereichs wurden verschiedene Ausnahmen
richtlinienmässig abschliessend, aber nicht zwingend festgelegt491.
Normiert wird auch das Verbreitungsrecht, in Bezug auf welches
auch die Erschöpfungsregelung festgeschrieben wird. Aus handels-
politischen Gründen wird zwingend auf der gemeinschaftsweiten,
nicht der internationalen Erschöpfung bestanden492. Wichtig sind
auch die Bestimmungen betreffend den Rechtsschutz gegen die Um-
gehung technischer Schutzvorrichtungen, welche z.B. in Form einer
Zugangskontrolle oder Verschlüsselungstechniken bestehen493. Der
Richtlinienvorschlag hat nicht nur neue Nutzungsarten, die sich z.B.
durch das Internet ergeben, sondern eine generelle Regelung des Ur-
heberrechts im Auge und ist damit sektorübergreifend. Die Regelung
des Vervielfältigungsrechtes ersetzt die Regelung in der Vermiet-

___________
487 Siehe dazu auch ausführlich von Lewinski, Informationsgesellschaft, S. 637ff.

488 Art. 2 des Richtlinienvorschlags.

489 Eine vorübergehende Vervielfältigung, die zur Nutzung des Werks nötig ist und keine eigen-
ständige wirtschaftliche Bedeutung hat, ist ohne Zustimmung des Rechtsinhabers möglich (z.B.
Browsing im Internet).

490 Art. 3 des Vorschlags. Das Recht der öffentlichen Wiedergabe ist bereits in der Kabel- und
Satellitenrichtlinie sowie in der Datenbankrichtlinie zu finden. Mit Abrufdiensten können die
Nutzer zu einem beliebigen Zeitpunkt von unterschiedlichen Orten auf beliebige Inhalte zu-
greifen (Internet, Video-on-demand). Werke werden dabei nicht wie bei einer Sendung tatsäch-
lich öffentlich zugänglich gemacht, sondern nur angeboten.

491 Art. 5 Abs. 2 und 3 des Richtlinienvorschlags. Zulässige Ausnahmen vom Vervielfältigungs-
recht sind z.B. die Reprographie auf Papier, Vervielfältigung auf Ton- oder Tonbildträger für die
private Nutzung. Die zulässigen Ausnahmen werden mit Hilfe des “Drei-Stufen-Tests” (Art. 5
Abs. 4) eng ausgelegt. Mit der praktisch ausschliesslich fakultativen Festlegung der Ausnah-
men wird der Harmonisierungsgrad des Vervielfältigungsrechts erheblich gemindert.

492 Art. 4 Abs. 2 des Richtlinienvorschlags bestimmt die gemeinschaftsweite Erschöpfung des
Verbreitungsrechts. Die zwingende regionale Erschöpfung ist bereits in der Vermietrechtsricht-
linie (Art. 9 Abs. 2) explizit enthalten.

493 Siehe dazu Buschle/Joller, S. 116.
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rechtsrichtlinie, hingegen lässt das Verbreitungsrecht die Regelung in
der genannten Richtlinie unberührt. Der Richtlinienentwurf setzt die
Bestimmungen der 1996 verabschiedeten WIPO-Urheberrechts-
abkommen (WCT und WPPT) um und enthält in wenigen Punkten
weitergehende Regelungen494. Insgesamt darf er wohl als urheber-
freundlich bezeichnet werden495. Mit Sicherheit werden die Beratun-
gen der Richtlinie im Parlament einige Änderungsanträge zur Folge
haben496.

Weiterer Regelungsbedarf wird insbesondere in den Bereichen
Digitalfernsehen, Urheberpersönlichkeitsrecht und betreffend die
Haftungsfrage im Online-Bereich gesehen497.

Ferner erliess der Rat 1992 eine Resolution498, die die Mit-
gliedsstaaten verpflichtet, bis zum 1. Januar 1995 den jüngsten Fas-
sungen der Revidierten Berner Übereinkunft499 und des Rom-
Abkommens500 beizutreten. Eine direkte Verpflichtung zum Beitritt
zu diesen Konventionen bis zum 1. Januar 1995 ergibt sich für alle
EWR-Staaten und damit auch für die EU-Länder aus dem EWR-
Abkommen501.

___________
494 Zum WCT und WPPT siehe oben 3.7.

495 So Buschle/Joller, S. 114ff. Von Lewinski (Informationsgesellschaft, S. 642) mahnt jedoch,
dass Europa sich nicht zur aus den USA stammenden Vorstellung der unantastbaren Informa-
tionsgesellschaft verleiten lassen solle und hofft auf Verbesserungen des Richtlinienvor-
schlags.

496 Eine Koalition verschiedener Unternehmen (Internet Service Providers, European Bureau of
Library, Information and Documentation Associations, Europäische Blinden-Union, verschiede-
ne Unternehmen wie Nokia, Philips) zeigte sich in einer Petition, die am 2. Dezember 1998
dem Europäischen Parlament übergeben wurde, besorgt über die zu urheberrechtsfreundliche
Ausgestaltung der Richtlinie, die nur monopolistischen Medienunternehmen zugute kommen
würde (siehe european report no. 2366, 1998, IV, S. 7).

497 Siehe Frost, S. 92 sowie Buschle/Joller, S. 118.

498 Ratsresolution vom 14.5.1992 über die Verstärkung von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten, ABl. C 138/1.

499 Die jüngste Form der Berner Übereinkunft ist die Pariser Fassung vom 24.7.1971. Nach 1992
beigetreten sind Belgien, Irland und Schweden (Schweden ist 1993 in Erfüllung einer gleich-
lautenden Verpflichtung des EWR-Abkommens beigetreten). Die RBÜ ist das “internationale
Grundgesetz des Urheberrechts” und gilt in 117 Staaten (Stand 1.1.1996).

500 Das Rom-Abkommen, das Internationale Abkommen über den Schutz der ausübenden
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen, wurde am 26.10.1961 ab-
geschlossen. Beitreten mussten noch die folgenden EU-Länder: Belgien, Griechenland, die
Niederlande und Portugal. Das RA kann nicht die universelle Geltung der RBÜ beanspruchen,
es gilt nur in 50 Ländern (Stand 1.1.1996).

501 Art. 5 des Protokolls 28 zum EWRA.



188

5.1.2.3 EU und TRIPS

Das TRIPS-Abkommen ist für alle Mitgliedsstaaten der EU verbind-
lich. Der EuGH hatte in seinem Gutachten 1/94 geklärt, dass die Zu-
ständigkeit für den Abschluss des Abkommens zwischen den Mit-
gliedsstaaten und der EU geteilt ist, so dass es als gemischtes Ab-
kommen unterzeichnet wurde502. Es existierte also weder eine
ausschliessliche noch eine implizite503 Gemeinschaftskompetenz zum
Abschluss des TRIPS-Abkommens, da in den meisten Regelungsbe-
reichen des TRIPS keine oder nur teilweise gemeinschaftsrechtliche
Vorschriften bestanden. Insofern gilt zwischen den EU-Staaten auch
das TRIPS-Abkommen als Mindestschutz für Immaterialgüterrechte,
sofern die Richtlinien nicht weitergehende Bestimmungen enthalten.
Insbesondere was die Bestimmungen zur Durchsetzung der Immate-
rialgüterrechte (Verfahren vor nationalen Behörden und Gerichten)
betrifft, regelt das TRIPS-Abkommen einen Bereich, der in den
Richtlinien weitgehend ausgeklammert ist.

Bisher hat der EuGH die unmittelbare Anwendbarkeit der
GATT-Regeln für natürliche und juristische Personen und für die
Mitgliedsstaaten abgelehnt504. Der EuGH begründete seine Ableh-
nung insbesondere mit der Rechtsnatur, der Struktur, dem Sinn und
Zweck des GATT sowie namentlich der Unverbindlichkeit des Streit-
beilegungsverfahrens und dem weitgehend unbedingten Charakter
der Vorschriften505. Die gegen die unmittelbare Anwendbarkeit der
GATT-Vorschriften vorgebrachten Argumente treffen auf die WTO

___________
502 Das Gutachten ist auch abgedruckt in GRURInt. 1995, S. 239. Zum TRIPS-Abkommen siehe

oben 4.2.

503 Eine implizite Vertragsschlusskompetenz kommt der Gemeinschaft nur zu, wenn dies im
Einzelfall zwingend notwendig sein sollte, um eine bestehende interne Regelungskompetenz
umzusetzen. Im Verhältnis zu den Mitgliedsstaaten wird diese zu einer ausschliesslichen Kom-
petenz, wenn und soweit von der internen Regelungsbefugnis Gebrauch gemacht worden ist
und ein in Frage stehendes völkerrechtliches Abkommen mit Drittstaaten das interne Vertrags-
bzw. Sekundärrecht beeinträchtigen könnte. Diese Argumentation führte beim TRIPS-
Abkommen zu einem negativen Ergebnis, da die Regelungsbereiche des TRIPS-Abkommens
intern nicht vollständig harmonisiert sind und die bestehenden internen Regelungen nicht not-
wendigerweise durch Abkommen mit Drittstaaten begleitet sein müssen. Dazu m.w.Nachw.
auch Oliver Dörr, Die Entwicklung der ungeschriebenen Aussenkompetenzen der EG, EuZW
2/1996, S. 39ff, 42, 43.

504 Die Rechtsprechung des EuGH, die im Urteil “International Fruit Company” begründet ist,
wurde insbesondere von Ernst-Ulrich Petersmann kritisiert (siehe etwa 20 CMLR (1983), S.
397ff., 424ff.). Petersmann argumentiert, dass die unmittelbare Anwendbarkeit im Interesse der
Gemeinschaft läge, weil sie dem Grundsatz des effet utile entsprechend eine effiziente Durch-
setzung von Völkerrecht vor den nationalen Gerichten fördert (S. 435ff.).

505 Siehe dazu m.w.Nachw. Astrid Becker-Celik, Unmittelbare Anwendbarkeit der GATT-
Vorschriften durch den EuGH, EWS 1997, S. 12ff.
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nicht mehr zu506. Eine ganze Reihe von Bestimmungen des TRIPS-
Abkommens erfüllen die Kriterien der unmittelbaren Anwendbar-
keit507.

Der EuGH hat sich bereits mit der Auslegung des TRIPS-
Abkommens befasst508, dabei aber nicht zur Frage der unmittelbaren
Anwendbarkeit Stellung genommen509. Was der EuGH mit seiner
missverständlichen Feststellung, wonach die für die Gemeinschafts-
marke zuständigen Gerichte “im Rahmen des Möglichen” verpflich-
tet seien, den Wortlaut und Zweck von Art. 50 TRIPS zu berücksich-
tigen, gemeint hat, bleibt ungeklärt510. Es ist bedauerlich, dass der
EuGH die Chance nicht ergriffen hat, die unmittelbare Anwendbar-
keit des TRIPS-Abkommens grundsätzlich festzustellen, zumal es
sich im vorliegenden Fall zweifellos um eine unmittelbar anwendbare
Bestimmung handelt511.

5.1.2.4 Fazit

Im Bereich des Immaterialgüterrechts bestehen zwischen der EU und
ihren Mitgliedsstaaten konkurrierende Kompetenzen. Rechtsverein-
heitlichungen bedürfen der Zustimmung einer qualifizierten Mehr-
heit der EU-Staaten, seit sie gestützt auf den in der Einheitlichen Eu-
ropäischen Akte eingefügten Art. 100a EGV durchgeführt werden.
Seit der Maastrichter Vertragsrevision wird das Mitbestimmungsver-
fahren zwischen Europäischem Rat und Parlament gemäss Art. 189b
EGV angewendet. Neue supranationale Schutzrechte können laut der
Rechtsprechung des EuGH unter Berufung auf die in Art. 235 EGV
enthaltene Gemeinschaftskompetenz mit einstimmigem Beschluss
erlassen werden.

___________
506 A.a.O., S. 16. Die unmittelbare Anwendbarkeit des TRIPS befürwortet auch Drexl, TRIPS-

Abkommen, S. 777ff., 787.

507 Bereits vor dem Abschluss des Abkommens erörterte Petersmann, Functions, S. 49ff., die
Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit des TRIPS-Abkommens.

508 Hermès International/FHT Marketing Choice BV, EuGH vom 16. Juni 1998, C-53/96 (publiziert
in GRURInt. 1998, S. 698ff.). Siehe auch die Besprechung von Aschenbrenner, ELR 7/98, S.
345f.

509 Der Gerichthof erwähnt in seinem Urteil zwar, dass diese Frage verhandelt wurde, lehnt aber
eine Entscheidung aus prozeduralen Gründen ab, da die unmittelbare Anwendbarkeit nicht Be-
standteil der Vorlagefrage ist (Erw. 35).

510 Erw. 28. Völkerrechtliche Verträge gehen aber dem sekundären Gemeinschaftsrecht vor.

511 Art. 50 regelt die Befugnis der Gerichte zur Anordnung einstweiliger Massnahmen.
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Trotz des dualistischen Kompentenzsystems, das eine Anglei-
chung der Rechtsvorschriften nicht einfach gemacht hat, konnten die
Grundsteine für ein europäisches Immaterialgüterrecht gelegt wer-
den. In verschiedenen Bereichen, insbesondere im Patentrecht, fehlen
die entscheidenden Schritte noch.

Die neueren Richtlinien machen deutlich, dass Immaterialgü-
terrechte immer weniger als Handelshemmnisse im Sinne der Aus-
nahmebestimmung von Art. 36 EGV verstanden werden. Als Teil der
Gemeinschaftsrechtsordnung werden die einzelnen Immaterialgüter-
rechte als Rechte gesehen, die der Erhaltung und Förderung von
Kreativität und Innovation von Personen und Unternehmen dienen
und einen Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung
leisten. Markenrechte stellen in der stark diversifizierten Wirtschaft
mit einer immer unüberschaubareren Produktepalette ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal dar und sind auch für europäische Unter-
nehmen entscheidende Wettbewerbsfaktoren.

Auf der anderen Seite stehen die nationalen (und europäi-
schen) Immaterialgüterrechte im Spannungsfeld zwischen den
grundlegenden Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts für den Bin-
nenmarkt und den Grundsätzen des freien Waren- und Dienstlei-
stungsverkehrs sowie des Wettbewerbsrechts, da sie monopolistische
Strukturen schaffen und handelsbeschränkende Auswirkungen ha-
ben können, indem sie zur Begründung von Importverboten herhal-
ten oder Gegenstand einer marktbeherrschenden Position oder einer
wettbewerbsrechtlich problematischen vertraglichen Absprache sein
können. Innerhalb der EU sind diese Spannungsfelder recht geschickt
ausgeglichen worden, beispielsweise mit dem Grundsatz der ge-
meinschaftsweiten Erschöpfung, da der EuGH die Immaterialgüter-
rechte seit Beginn seiner Rechtsprechung an den Grundsätzen des
EGV gemessen hat512. Eine weitere Möglichkeit des Ausgleichs des
Spannungsfelds zwischen nationalen immaterialgüterrechtlichen
Vorschriften und den gemeinschaftsrechtlichen Marktfreiheiten bil-
det ihre Harmonisierung und die Schaffung gemeinschaftsrechtlicher
Schutztitel. Die Harmonisierung ist besonders im marken- und urhe-
berrechtlichen Bereich schon weit fortgeschritten. Bereits geschaffene
(Gemeinschaftsmarke) und noch geplante (Gemeinschaftspatent,
Gemeinschaftsmuster) supranationale Schutztitel sollen (vorerst) die
nationalen Schutzrechte nicht verdrängen. Sollten die Mitgliedsstaa-

___________
512 Zur Rechtsprechung des EuGH im Fall Magill und Ideal Standard vgl. Ebenroth/Bohne, S.

397ff. und Tritton, S. 422ff.
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ten an der Vollendung eines europäischen Immaterialgüterrechts in-
teressiert sein, so wird dies wohl nur oder mindestens am leichtesten
mit durch die Aufnahme einer entsprechenden Gemeinschaftskom-
petenz in den EG-Vertrag erreicht werden können.

Die neueren Entwicklungen zeigen, dass die EU Sinn und
Zweck der Immaterialgüterrechte in Bezug auf die EU- bzw. EWR-
Mitgliedsstaaten und gegenüber dem Rest der Welt unterschiedlich
beurteilt. Immaterialgüterrechte dienen zunehmend als handelspoli-
tisches Argument und Instrument der Gemeinschaft. Mit dem jüngst
ergangenen Urteil im Fall “Silhouette”513, der das Verbot von Paral-
lelimporten aus Drittstaaten unter Berufung auf ein Markenrecht und
damit die Unzulässigkeit des von einigen Mitgliedsstaaten vertrete-
nen handelsliberalen Prinzips der internationalen Erschöpfung sta-
tuiert, wurde eine Form der Abschottungspolitik höchstrichterlich
sanktioniert. In den jüngeren Richtlinien ist die ausdrückliche Be-
schränkung auf den Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöp-
fung ohnehin schon enthalten.

5.1.3 Immaterialgüterrechtliche Regelungen des EWR-Abkommens -
Übernahme von Gemeinschaftsrecht und Judikatur des EuGH

Das EWR-Abkommen folgt nachstehender Systematik: Teil I enthält
Ziele und Grundsätze, Teil II die Grundfreiheiten im gemeinsamen
Wirtschaftsraum (freier Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr,
Freizügigkeit), Teil IV Wettbewerbsvorschriften und sonstige ge-
meinsame Regeln, Teil V horizontale Bestimmungen im Zusammen-
hang mit den vier Freiheiten (Sozialpolitik, Verbraucher- und Um-
weltschutz, Statistik und Gesellschaftsrecht), Teil VI Bestimmungen
über die Zusammenarbeit ausserhalb der vier Freiheiten (Beteiligung
an EU-Programmen), Teil VII institutionelle Vorschriften, Teil VIII
Bestimmungen über den Finanzierungsmechanismus und schliess-
lich Teil IX allgemeine und Schlussbestimmungen. Die Bestimmun-
gen über geistige Eigentumsrechte sind im Teil IV des EWR-
Abkommens, d.h. unter dem Titel Wettbewerbsvorschriften und son-
stige gemeinsame Regeln, zu finden.

Das EWR-Abkommen reflektiert die im EGV vorgegebene
Kompetenzverteilung in der EU. Es ist daher nicht erstaunlich, dass
das Immaterialgüterrecht auch im EWR-Abkommen keinen promi-

___________
513 Siehe ausführlich unten Teil IV, 7.3.2.
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nenten Platz einnimmt. Dass das EWR-Abkommen als sog. gemisch-
tes Abkommen von der EG und ihren Mitgliedsstaaten abgeschlossen
wurde, lag unter anderem an den Bestimmungen über den Schutz
des geistigen Eigentums514.

Die für Immaterialgüterrechte relevanten Bestimmungen des
EWR-Abkommens decken sich im wesentlichen mit den in obiger
Darstellung erläuterten EGV-Vorschriften. Art. 11 bis 13 EWRA sind
die Kernbestimmungen für den freien Warenverkehr, dabei ent-
spricht Art. 11 EWRA Art. 30 EGV und Art. 13 EWRA Art. 36 EGV.
Art. 36 - 39 EWRA enthalten die Grundsätze für den freien Dienstlei-
stungsverkehr und Art. 53, 54 und 59 das Wettbewerbsrecht, wobei
es sich bei den erstgenannten Bestimmungen um die Äquivalenzbe-
stimmungen zu Art. 85 und 86 EGV handelt. Art. 125 EWRA (Vorbe-
halt der innerstaatlichen Eigentumsordnung) deckt sich mit Art. 222
EGV.

Im dritten Kapitel zu Teil IV des EWR-Abkommens515 sind in
Art. 65 Abs. 2 EWRA unter dem Titel “sonstige gemeinsame Regeln”
die Bestimmungen über den Schutz des geistigen Eigentums zu fin-
den. Art. 65 EWRA enthält jedoch keine materiellen Vorschriften,
sondern verweist auf Protokoll 28 und Anhang XVII des Abkom-
mens. Anhang XVII listet die anwendbaren EG-Verordnungen,
Richtlinien und Entscheidungen über Immaterialgüterrechte auf. Art.
1 Abs. 1 des Protokolls 28 stellt klar, dass unter dem Begriff “geistiges
Eigentum” unter anderem auch der Schutz des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gemäss Art. 13 EWRA zu verstehen ist.
Daraus ergibt sich auch, dass die EFTA-Staaten ihre Rechtsvorschrif-
ten über den Schutz geistiger Eigentumsrechte mit der auch im EWR
geltenden Waren- und Dienstleistungsfreiheit in Einklang bringen
müssen (Art. 1 Abs. 2 Protokoll 28). Die gemeinsamen Regeln über
den Schutz des geistigen Eigentums wurden in das EWR-Abkommen
aufgenommen, damit in den EWR-EFTA-Staaten kein geringeres
Schutzniveau als das zur Zeit der Abkommensunterzeichnung in der
EU bestehende herrsche516. Die EFTA-Staaten verpflichteten sich zur
Übernahme der zu dieser Zeit in der EU geltenden Verordnungen
und Richtlinien zur Vereinheitlichung des Schutzes geistiger Eigen-

___________
514 Cottier, Schutz, S. 28.

515 Teil IV regelt im ersten Kapitel Vorschriften für Unternehmen (Äquivalenzbestimmungen zu Art.
85 und 86 EGV), im zweiten folgen Bestimmungen über staatliche Beihilfen (Äquivalenzbe-
stimmungen zu Art. 92ff. EGV).

516 Die Zielsetzung, nicht aber der Inhalt und die Reichweite der EWRA-Bestimmungen über
Immaterialgüterrechte ist damit mit Art. 5 des liechtensteinisch-schweizerischen Zollvertrages
vergleichbar (siehe oben 2.1.2).
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tumsrechte, welche im Anhang XVII verzeichnet sind. Mit der Über-
nahme der entsprechenden Rechtsprechung des EuGH (Art. 6
EWRA) wurde im Ergebnis das Schutz- bzw. Harmonisierungsni-
veau der EU-Staaten auf die EWR-EFTA-Staaten übertragen.

Darüberhinaus verpflichtet das EWR-Abkommen seine Mit-
glieder zum Beitritt zu den neuesten Fassungen wichtiger internatio-
naler Übereinkommen, namentlich der Pariser und der Berner Über-
einkunft, zum Rom-Abkommen, zum Madrider Markenprotokoll,
zum Nizzaer Klassifikationsabkommen für Marken, zum Budapester
Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von
Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren sowie zum
Patentzusammenarbeitsvertrag517.

Was die Beziehungen zu Ländern ausserhalb des EWR betrifft,
sind die der EFTA angehörenden EWR-Staaten gemäss der Grund-
konzeption des EWR-Abkommens nach wie vor autonom. Es existie-
ren also keine Beschränkungen beim Abschluss von multilateralen
(TRIPS, WIPO) und bilateralen Abkommen zum Schutz geistiger Ei-
gentumsrechte. Art. 7 Protokoll 28 EWRA sieht aber vor, dass sich
die Vertragsparteien gegenseitig über die Arbeiten in internationalen
Organisationen und betreffend Übereinkommen betreffend geistige
Eigentumsrechte auf dem laufenden halten. Ein unkoordiniertes
Vorgehen in Bezug auf Drittlandbeziehungen kann auch Auswir-
kungen auf den Handel im EWR haben, beispielsweise wenn es um
die Anerkennung des Schutzes eines Immaterialgüterrechts in einem
Drittland geht518. Es sei aber daran erinnert, dass mit dem Abschluss
des TRIPS-Abkommens in den Beziehungen der EFTA-Staaten und
der EU zu Drittländern ein grosser Harmonisierungsgrad eingetreten
ist. Betreffend die Zulässigkeit von Parallelimporten immaterialgü-
terrechtlich geschützter Güter aus Drittstaaten folgen die EU- und
die EFTA-Staaten einem unterschiedlichen Ansatz. In der EU gilt als
Minimal- und Maximalstandard der Grundsatz der EWR-weiten Er-

___________
517 Art. 5 Abs. 1 Protokoll 28. Die materiellen Bestimmungen der drei erstgenannten Abkommen

mussten beim Inkrafttreten des EWRA in innerstaatliches Recht umgesetzt werden (Abs. 3).
Das TRIPS-Abkommen war zur Zeit der Unterzeichnung des EWRA noch nicht abgeschlossen.
Art. 6 Protokoll 28 bestimmt in Antizipation der Ergebnisse der TRIPS-Verhandlungen, dass die
durch das EWRA begründete Regelung im Hinblick auf die Verhandlungsergebnisse der Uru-
guay-Runde verbessert werden soll.

518 Siehe die Regelung betreffend Halbleitererzeugnisse in Art. 4 Protokoll 28 EWRA. Eine
Vertragspartei (hierbei ist die EU als Einheit zu sehen), die den Schutz von Halbleitererzeug-
nissen auf Drittstaaten ausdehnt, hat alles zu versuchen, damit dieser Drittstaat den anderen
Vertragsparteien des EWRA denselben Schutz gewährt. Solche Reziprozitätsabkommen zwi-
schen einer Vertragspartei und einem Drittstaat werden von den übrigen EWR-Mitgliedern an-
erkannt. Sollten dadurch ungleiche Verhältnisse entstehen, so können die übrigen Mitglieder
Einfuhrbeschränkungen vorsehen.
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schöpfung für alle Schutzrechte; die EFTA-Staaten519 hingegen gehen
über diese Regelung hinaus und wenden den Grundsatz der interna-
tionalen Erschöpfung im Markenrecht an520. Diese unterschiedliche
Behandlung von Drittlandimporten kann auch eine Verzerrung des
Handels im EWR-Raum bewirken. Da das EWR-Abkommen aber
keine gemeinsame Drittlandpolitik vorsieht, kann es nicht nur dies-
bezüglich, sondern auch aufgrund anderer Unterschiede in der
Drittlandpolitik zu Uneinheitlichkeiten kommen.

Das EWR-Abkommen will die rechtliche Homogenität im
EWR so weit wie möglich gewährleisten521. Da gemäss dem im
Zweipfeilerprinzip EU und EFTA-Staaten eigene Organe zur Über-
wachung des Funktionierens des EWRA und zur Gerichtsbarkeit ha-
ben, ist das Erreichen einer homogenen Auslegung des Abkommens
nicht so einfach, wie wenn es eine gemeinsame Überwachung und
Gerichtsbarkeit gäbe522. Aus diesem Grund enthält das EWR-
Abkommen Regeln, welche die Homogenität sicherstellen sollen.
Zum einen wird ein gewisser Homogenitätsgrad dadurch erreicht,
dass das EWR-Recht mit dem in den betreffenden Bereichen existie-
renden Gemeinschaftsrecht praktisch identisch ist523. Zum anderen
bestimmt Art. 6 EWRA, dass bei der Durchführung und Anwendung
des Rechts die Bestimmungen des EWR-Abkommens, soweit sie mit
den Bestimmungen des EGV und der darauf gestützt erlassenen
Rechtsakte im wesentlichen identisch sind, im Einklang mit der
Rechtsprechung des EuGH vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung
des EWR-Abkommens ausgelegt werden. Die einschlägige Recht-
sprechung vor dem 2. Mai 1992 betreffend des EWR-Acquis wird

___________
519 Auch die Schweiz.

520 Die EFTA-Staaten müssen die internationale Erschöpfung nicht vorsehen, gemäss “Maglite”-
Urteil des EFTA-Gerichtshofs können sie dies aber tun. Siehe dazu ausführlich unten Teil IV,
7.3.1.

521 Wichtigstes Ziel des EWR-Abkommens ist es, einen “dynamischen und homogenen Europäi-
schen Wirtschaftsraum zu errichten” (Präambel Abs. 4) und “bei voller Wahrung der Unabhän-
gigkeit der Gerichte eine einheitliche Auslegung dieses Abkommens und der gemeinschafts-
rechtlichen Bestimmungen, die in ihrem wesentlichen Gehalt in dieses Abkommen übernom-
men werden, zu erreichen und beizubehalten und eine Gleichbehandlung der Einzelpersonen
und Marktteilnehmer hinsichtlich der vier Freiheiten und der Wettbewerbsbedingungen zu er-
reichen” (Abs. 15).

522 Das Vorhaben gemeinsamer EWR-Institutionen hatte der EuGH in seinem Gutachten Nr. 1/91,
das er gestützt auf Art. 228 Abs. 2 EWGV (in der damals gültigen Fassung) abgegeben hatte,
abgelehnt. Vgl. dazu Leif Sevon, The EEA Judicial System and the Supreme Court of the
EFTA States, in: Olivier Jacot-Guillarmod (Hrsg.), EWR-Abkommen, Zürich 1992, S. 605.

523 In dieser Hinsicht soll der gemeinsame EWR-Ausschuss daher so bald wie möglich nach dem
Erlass eines neuen EWR-relevanten Rechtsakts der EU eine gleichartige Regelung für den
EWR beschliessen, damit die neuen Vorschriften möglichst gleichzeitig in der EU und den
EWR-EFTA-Staaten in Kraft treten. Zur Entscheidungsfindung und Beschlussfassung siehe
Holzinger, S. 245f.
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damit von den EWR-EFTA-Staaten übernommen. In Bezug auf die
EuGH-Rechtsprechung vor der Unterzeichnung des EWRA hat da-
mit der EFTA-Gerichtshof eine Befolgungsobliegenheit, soweit die
Entscheidungen zu materiell identischen Vorschriften ergangen
sind524. Was die Rechtsprechung nach dieser Zeit betrifft, wird in
Art. 3 Abs. 2 ÜGA525 ein Berücksichtigungsgebot statuiert, wonach
die EFTA-Überwachungsbehörde und der EFTA-Gerichtshof ver-
pflichtet sind, die in den relevanten Entscheidungen dargelegten
Grundsätze gebührend zu berücksichtigen526. Die Gefahr der Inho-
mogenität besteht insbesondere dann, wenn der EFTA-Gerichtshof in
einer Frage zu entscheiden hat, in der noch kein Präjudiz des EuGH
vorliegt527. Der Gemeinsame EWR-Ausschuss hat die möglichst ein-
heitliche Auslegung des EWR-Abkommens, insbesondere durch die
beiden Gerichte, zu überwachen und sich für eine homogene Ausle-
gung einzusetzen528.

Zentraler Punkt bei der Übernahme von Gemeinschaftsrecht
über Immaterialgüterrechte in das EWR-Abkommen bildet die Aus-
dehnung des Grundsatzes der gemeinschaftsweiten Erschöpfung
auf den EWR-Raum529. Um keine Meinungsverschiedenheiten auf-
kommen zu lassen, ob sich die Übernahme dieses Prinzips bereits aus
Art. 6 EWRA ergeben hätte, wurde die Geltung dieses Grundsatzes
in Art. 2 Protokoll 28 ausdrücklich festgehalten530. Hier zeigt sich
deutlich, dass das EWR-Abkommen wesentlich weiter als die zuvor
bestehenden Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und

___________
524 Siehe Baudenbacher, Vier Jahre EFTA-Gerichtshof, S. 392. Zu den Zuständigkeiten des

EFTA-Gerichtshofs und zur Bedeutung der EUGH-Rechtsprechung für den EFTA-Gerichtshof
und umgekehrt ders., Gerichtshof, S. 84ff.

525 Abkommen über die Errichtung einer EFTA-Überwachungsbehörde und eines EFTA-
Gerichtshofes (Überwachungs- und Gerichtshofsabkommen, ÜGA).

526 Die EWR-EFTA-Staaten, die Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten haben ausserdem
bestimmte Beteiligungsrechte im Verfahren vor dem EuGH bzw. vor der ESA und dem EFTA-
Gerichtshof in das EWR-Recht (inkl. übernommenes Gemeinschaftsrecht) betreffenden Fragen.

527 Zu Fällen, in denen der EFTA-Gerichtshof vor dem EuGH entschieden hat, siehe Baudenba-
cher, Vier Jahre EFTA-Gerichtshof, S. 396ff. und Liechtensteiner Vaterland vom 7. Januar
1998, S. 7. Zum Fall Maglite, in welchem der EFTA-Gerichtshof einen anderen Weg als der
EuGH eingeschlagen hat und sich zugunsten der internationalen Erschöpfung ausgesprochen
hat, siehe ausführlich unten Teil IV, 7.3.1.

528 Art. 105 EWRA. In abweichenden Fällen kann das Streitbeilegungsverfahren nach Art. 105
Abs. 2 und 3, 111ff. EWRA angewendet werden.

529 Art. 2 Abs. 1 Protokoll 28.

530 Der Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung wurde in der Rechtsprechung des EuGH
zu Art. 30/36 EGV, die Art. 11 und 13 EWRA entsprechen, entwickelt. Die gemeinschaftsweite
Erschöpfung ist darüber hinaus in verschiedenen Richtlinien verankert, z.B. in der Markenricht-
linie.
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der EU geht531. Sowohl das schweizerische Bundesgericht als auch
der EuGH hatten mit der Begründung der Rechtsnatur der Freihan-
delsabkommen die Ansicht vertreten, dass die Erschöpfungsregeln
des Gemeinschaftsrechts ausserhalb des Regelungsbereiches des
Gemeinschaftsrechts zu betrachten sind532. Der Grundsatz der EU-
bzw. der EWR-weiten Erschöpfung besagt, dass alle Schutzrechte, für
welche der EuGH diesen Grundsatz entwickelt hat oder der Grundsatz
im Sekundärrecht festgeschrieben ist, in ihrer Ausübung erschöpft
sind, sobald ein Produkt durch den Rechtsinhaber oder mit seiner
Zustimmung in einem EWR-Staat in Verkehr gebracht worden ist.

Im Markenrecht wird der Grundsatz der gemeinschaftsweiten
Erschöpfung in der Markenrichtline erwähnt, die Bestandteil des
EWR-Acquis ist. Da die EWR-EFTA-Staaten allesamt bereits das
Prinzip der internationalen Erschöpfung des Markenrechts anwende-
ten, ergab sich für sie im Markenrecht kein weiterer Liberalisie-
rungsbedarf. Anders im Patentrecht, im Muster- und Modellrecht
sowie im Sortenschutz. Vor allem im Patentrecht hatten die EFTA-
Staaten zuvor das Prinzip der nationalen Erschöpfung angewendet.
Für Liechtenstein gilt über den Patentschutzvertrag mit der
Schweiz533 das schweizerische Patentrecht, welches keine ausdrück-
liche Bestimmung über die Erschöpfung enthält. Soweit ersichtlich,
hat sich das Bundesgericht noch nie zu dieser Frage geäussert, und
die kantonale Rechtsprechung ist unterschiedlich. Die herrschende
Lehre nimmt jedoch die Geltung des Prinzips der nationalen Er-
schöpfung an534. Da die Schweiz dem EWR-Abkommen nicht beige-
treten ist, hat die EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins eine Ergänzung
des Patentschutzvertrages notwendig gemacht.

Im liechtensteinischen Muster- und Modellrecht gibt es keine
explizite Bestimmung in Bezug auf die Erschöpfung und auch die
Gerichte konnten zu dieser Frage noch nicht Stellung nehmen. Auch
in der schweizerischen Rechtsprechung - das liechtensteinische Ge-
setz ist mit dem schweizerischen praktisch identisch - gibt es zu die-
ser Frage soweit ersichtlich keine richterlichen Entscheide. In der
schweizerischen Lehre wird die Geltung des Grundsatzes der natio-

___________
531 Für Liechtenstein und die Schweiz galten die Freihandelsabkommen von 1972, siehe immer

noch Anhang II zum Zollvertrag, SR 0.632.401.

532 Vgl. Bossard Partners Intertrading/Sunlight, BGE 105 II 49 (OMO-Fall) und Rs. 270/80, Polydor
vs. Harlequin Records Shops, Slg. 1982, 329. Vgl. dazu Friedl Weiss, The Functioning of the
Free Trade Agreements, in: Olivier Jacot-Guillarmod (Hrsg.), L’avenir du libre-échange en Eu-
rope: vers un Espace économique européen?, Bern/Zürich 1990, 61, 71ff.

533 Zum Patentschutzvertrag oben 2.2.

534 Vgl. m.w. Nachw. Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 559ff.
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nalen Erschöpfung angenommen535. Es darf davon ausgegangen
werden, dass im liechtensteinischen Urheberrecht wie im alten
schweizerischen der Grundsatz der internationalen Erschöpfung
gilt536. Im neuen schweizerischen Gesetz fehlt eine ausdrückliche Be-
stimmung, die neuere schweizerische Lehre tendiert jedoch zur An-
nahme internationaler Erschöpfung, was vom Bundesgericht kürzlich
bestätigt wurde537.

Im Patentrecht brachte das EWR-Abkommen bisher keine
grossen Änderungen, sieht man von der Einführung des Grundsatzes
der gemeinschaftsweiten Erschöpfung und der Übernahme des er-
gänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel ab538. Das EWR-
Abkommen enthält keine Verpflichtung zu einem Beitritt zum Euro-
päischen Patentübereinkommen (EPÜ), aber immerhin die Verpflich-
tung zur Übernahme der materiellen Bestimmungen des EPÜ539. Art.
3 Abs. 3 Protokoll 28 sieht vor, dass die EFTA-Staaten nach dem In-
krafttreten des Gemeinschaftspatents zur Aufnahme von Verhand-
lungen betreffend eine Teilnahme eingeladen werden, falls sie dies
wünschen. Da das Inkrafttreten des Gemeinschaftspatents noch nicht
in Sichtweite ist, bleibt den EFTA-Staaten noch Zeit, sich einen sol-
chen Schritt zu überlegen. Obwohl die nationalen Patentrechte durch
das Gemeinschaftspatent nicht aufgehoben werden, wäre für Liech-
tenstein eine Teilnahme am Gemeinschaftspatent ohne die Schweiz
nicht ohne weiteres möglich, da in Liechtenstein das schweizerische
Patentrecht zur Anwendung kommt und Liechtenstein und die
Schweiz einen einheitlichen Schutzraum für Patente bilden. Sollte
das Gemeinschaftspatent in Kraft treten, können aufgrund der Ver-
einbarung über das Gemeinschaftspatent aber nicht nur die EWR-
EFTA-Staaten, sondern auch andere Freihandelspartner und damit
auch die Schweiz zur Teilnahme eingeladen werden540. Nach der
Verabschiedung der Biotechnologie-Richtlinie wird nun ihre Über-
nahme in den EWR diskutiert werden. Wie auch bei den anderen pa-

___________
535 Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 572.

536 Vgl. Art. 56 URG, der Art. 58 des alten schweizerischen Urheberrechts entspricht. Siehe
m.w.Nachw. Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 568.

537 Vgl. Bieri-Gut, Ton- und Tonbildträger, S. 816f. Zum Urteil des Bundesgerichts siehe unten Teil
IV, 3.3.

538 Verordnung 1768/92/EWG über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für
Arzneimittel vom 18. Juni 1992, ABl. L 182 vom 2.7.1992, S. 1.

539 Art. 3 Abs. 4 Protokoll 28. Diese Bestimmung ist vor allem für Länder relevant, die dem EPÜ
noch nicht beigetreten sind, wie Norwegen und Island.

540 Art. 8 der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente 89/695/EWG sieht vor, dass Freihandels-
partner zu einer Teilnahme eingeladen werden können.
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tentrechtlichen Harmonisierungsvorschriften, wie der Einführung
der ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel und Pflanzen-
schutzmittel, ist für Liechtenstein eine Übernahme der Vorschriften
nur möglich, wenn die schweizerische Patentgesetzgebung entspre-
chend geändert wird541.

Im Bereich des Markenrechts ist die Markenrichtlinie an-
wendbar, deren Bestimmungen in der Revision des liechtensteini-
schen Markenrechts umgesetzt wurden542. Die Möglichkeit der Auf-
nahme von Verhandlungen über eine Teilnahme an der Gemein-
schaftsmarke ist im EWR-Abkommen wie im Fall der Gemein-
schaftspatente vorgesehen543. Bisher hat aber noch kein EFTA-Staat
um die Aufnahme solcher Verhandlungen ersucht. Eine Teilnahme
an der Gemeinschaftsmarke würde zwar einige Erleichterungen
bringen, ist aber zur Möglichkeit der Hinterlegung von Gemein-
schaftsmarken durch EFTA-Angehörige nicht notwendig.

Das EWR-Abkommen enthält mit Ausnahme eines besonde-
ren Schutzes für Spirituosen und Weine keine Bestimmungen zum
Schutz von geographischen Herkunftsangaben544.

Über den Schutz von Mustern und Modellen gibt es bisher
noch keine EWR-rechtlichen Vorschriften. Die kürzlich verabschiede-
te Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Mustern und Model-
len545 wird wohl zur Übernahme in den EWR vorgelegt werden.
Sollte es zur Errichtung eines Gemeinschaftsmusters kommen, so ha-
ben die EWR-EFTA-Staaten wie bei der Gemeinschaftsmarke den
Anspruch auf die Aufnahme von Verhandlungen betreffend eine
Teilnahme.

Die fünf urheberrechtlichen EG-Richtlinien sind Bestandteil
des EWR-Acquis (Richtlinie über den Rechtsschutz von Computer-
programmen, Vermietrechtsrichtlinie, Schutzdauerrichtlinie, Satelli-
tenrichtlinie und Datenbankrichtlinie546). Diese Richtlinien werden

___________
541 Es ist aber kaum zu erwarten, dass die Schweiz einen von der Biotechnologierichtlinie abwei-

chenden Weg einschlägt (siehe auch NZZ vom 21.10.1998, S. 17).

542 Dazu siehe unten Teil III, 4.

543 Art. 8 Abs. 1 Protokoll 28 bestimmt: “Die Vertragsparteien kommen überein, in Verhandlungen
einzutreten, um interessierten EFTA-Staaten die volle Beteiligung an künftigen gemeinschafts-
rechtlichen Massnahmen auf dem Gebeit des geistigen Eigentums zu ermöglichen.”

544 Protokoll 47 Anlage Ziffer 22 sowie Anhang II Ziffer XXVII EWRA. Die Verordnung zum Schutz
geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit-
tel vom 14.7.1992, ABl. L 208 vom 24.7.1992 ist nicht anwendbar.

545 Siehe oben 5.1.2.2.

546 Siehe oben 5.1.2.2.
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in der laufenden Revision des liechtensteinischen Urheberrechts um-
gesetzt547.

Die Richtlinie zum Schutz von Halbleitererzeugnissen sowie
zwei Rats- und eine Kommissionsentscheidung gehören ebenfalls
zum EWR-Acquis548.

Ohne EU-Mitgliedschaft ist ein direktes Mitwirken an Ent-
scheidungen über künftige Rechtsakte im Immaterialgüterrecht nicht
möglich, auch wenn es sich dabei um Rechtsakte handelt, die mit ho-
her Wahrscheinlichkeit Bestandteil des EWR-Acquis werden. Es sei
daran erinnert, dass es keinen Automatismus bei der Übernahme von
EU-Rechtsakten in den EWR gibt, sondern dass dazu ein Beschluss
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses notwendig ist. Es hat sich bis-
her gezeigt, dass in den vorgesehenen Informations- und Konsultati-
onsmechanismen auch für die EFTA-Staaten akzeptable Lösungen
erarbeitet werden konnten. Es finden regelmässige gemeinsame Ex-
pertengespräche statt, in welchen über die EU-internen Vorhaben zur
Erweiterung der Harmonisierung des Immaterialgüterrechts berich-
tet wird. Die EFTA-Staaten können auch koordinierte Stellungnah-
men zu Kommissionsvorschlägen abgeben und werden zu Hearings
eingeladen549.

5.1.4 Fazit

Mit dem EWR-Abkommen wurden die gemeinschaftsrechtlichen
Vorschriften über den Schutz von Immaterialgüterrechten auf das
Gebiet des EWR ausgedehnt. Die bereits verabschiedeten EU-
Richtlinien zum Schutz geistiger Eigentumsrechte gelten für alle
EWR-Staaten. Die Übernahme der Biotechnologie-Richtlinie ist noch
ausstehend. Keine EWR-weite Geltung haben hingegen die suprana-
tionalen Schutzrechte - bisher sind dies die Gemeinschaftsmarke und
der EU-Sortenschutz. Die EWR-EFTA-Staaten haben aber eine Option
zur Aufnahme von Verhandlungen über eine Teilnahme. Nicht nur
das sekundäre Gemeinschaftsrecht, sondern auch die relevante
Rechtsprechung der Gemeinschaftsorgane wurde zumindest bis zum

___________
547 Siehe unten Teil III, 8.

548 Richtlinie 87/54/EWG über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen
sowie die Entscheidungen 90/510/EWG und 90/511/EWG des Rates zur Ausdehnung des
Rechtsschutzes auf Personen aus bestimmten Ländern oder Gebieten und die Entscheidung
90/541/EWG der Kommission, siehe Anhang XVII EWRA.

549 Je nach Thema kann die EFTA-interne Meinungsbildung aufgrund verschiedener nationaler
Rechtsvorschriften (z.B. im Patentrecht) und Interessen schon schwierig sein.
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Datum der Unterzeichnung des EWR-Abkommens übernommen.
Man darf davon ausgehen, dass sich die Rechtsprechung des EuGH
und des EFTA-Gerichtshofs auch weiterhin grundsätzlich homogen
weiterentwickeln wird, sofern sich Inhalt und Kontext der auszule-
genden Bestimmungen decken. Bei der Auslegung und Weiterent-
wicklung des europäischen Immaterialgüterrechts werden die Orga-
ne der EU die Hauptrolle spielen. Aber auch die EWR-EFTA-Staaten
haben Gelegenheit, ihre Anliegen und Ideen bei der Weiterentwick-
lung des Rechts im Entscheidungsfindungsprozess einzubringen. Der
EFTA-Gerichtshof wird, soweit ihm entsprechende Fälle vorgelegt
werden, seinen Beitrag zur Rechtsfortentwicklung insbesondere in
Fragen leisten können, die von seinem Schwestergerichtshof EuGH
noch nicht entschieden worden sind.

5.2 EFTA

5.2.1 Allgemeines

Die Haltung Liechtensteins zu den nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs in Europa einsetzenden Bemühungen nach wirtschaftlicher In-
tegration wurden wegen des Zollvertrags stark durch die schweizeri-
sche Position beeinflusst. Die Schweiz gehörte zu den Staaten, welche
einer Abtretung von staatlichen Funktionen an übergeordnete euro-
päische Behörden skeptisch gegenüberstanden. Ein Mitwirken in der
1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftgemeinschaft (EWG550),
welche von Beginn an auch eine politische Integration zum Ziel hat-
te, war aus diesem Grund für sie nicht möglich. Die Staaten, welche
nicht der EWG beigetreten waren (Vereinigtes Königreich, Schwe-
den, Norwegen, Dänemark, Portugal, Österreich und die Schweiz)
strebten die Verwirklichung ihrer wirtschaftlichen Integrationsziele
durch die Gründung der Europäischen Freihandelsassoziation
(EFTA551) an. Das EFTA-Übereinkommen regelt Zoll- und Handels-
fragen, insbesondere die Beseitigung von Zöllen und mengenmässi-

___________
550 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. März 1957. 1965

erfolgte der funktionelle Zusammenschluss der EWG mit der EGKS (Vertrag über die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom 18. April 1951) und der
EURATOM (Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft vom 25. März 1957)
zu den Europäischen Gemeinschaften (EG).

551 Übereinkommen vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation,
LGBl. 1992/17.
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gen Beschränkungen für gewerbliche und industrielle Güter. Diese
Hauptelemente des EFTA-Übereinkommens betrafen jedoch auch
das zollvertragliche Verhältnis zwischen Liechtenstein und der
Schweiz. Da nicht alle Bestimmungen des EFTA-Übereinkommens
ohne weiteres über den Zollvertrag anwendbar gemacht werden
konnten552, Liechtenstein aber von dessen Vorteilen profitieren woll-
te, erklärte es, dass es die bereits im Zollvertrag angelegte Vertre-
tungsvollmacht der Schweiz auf den gesamten Regelungsbereich des
EFTA-Übereinkommens ausdehnen wolle553. Mittels eines Protokolls
kamen die EFTA-Staaten mit Liechtenstein überein, dass das EFTA-
Übereinkommen auf Liechtenstein Anwendung finden werde, solan-
ge es mit der Schweiz durch eine Zollunion verbunden ist und die
Schweiz, welche Liechtenstein in der EFTA vertritt, Mitglied der As-
soziation bleibt554.

Als Anfang der 70er Jahre die Schweiz wie die verbleibenden
EFTA-Staaten mit der EG Gespräche über bilaterale Freihandelsab-
kommen führte, war Liechtenstein in der schweizerischen Verhand-
lungsdelegation vertreten, da es dem geplanten Abkommen geson-
dert beitreten und auch in den gemeinsamen Organen vertreten sein
wollte555. Wie schon der EFTA-Übereinkommen ging auch das zwi-
schen der EU und der Schweiz 1972 geschlossene Freihandelsab-
kommen556 über die Reichweite des Zollvertrages hinaus. Ein drei-
seitiges Abkommen zwischen der Schweiz, der EG und Liechten-
stein557 legt fest, dass das Freihandelsabkommen der Schweiz mit der
EG auch für Liechtenstein gelte und Liechtenstein in der schweizeri-

___________
552 Das EFTA-Abkommen enthält auch Bestimmungen über staatliche Beihilfen (Art. 13), öffentli-

che Unternehmen (Art. 14), wettbewerbsbeschränkende Praktiken (Art. 15), Niederlassung
(Art. 16), landwirtschaftliche Erzeugnisse (Art. 31ff.) usw.

553 Gyger, S. 69.

554 Protokoll vom 4. Januar 1960 über die Anwendung des Übereinkommes zur Errichtung der
Europäischen Freihandelsassoziation auf das Fürstentum Liechtenstein, LGBl. 1960/13. Vgl.
auch den Bericht der Regierung an den Landtag vom 23. März 1960 über die Beteiligung des
Fürstentums Liechtenstein und der Europäischen Freihandels-Assoziation.

555 Gyger, S. 70f.

556 Es waren genauer gesagt zwei Abkommen, nämlich eins mit der EWG und eins mit der EGKS.
Vgl. dazu Gyger, S. 72ff.

557 Es ging also genauer gesagt um zwei dreiseitige Abkommen, das Zusatzabkommen vom 22.
Juli 1972 über die Geltung des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Fürstentum Liechtenstein, LGBl.
1973/10 sowie das Zusatzabkommen vom 22. Juli 1972 über die Geltung des Abkommens
zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 für das Fürstentum Liechtenstein,
LGBl. 1974/17. Vgl. auch den Bericht der Regierung an den Landtag vom 22. September 1972
über die zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der Schweiz und den Europäischen Ge-
meinschaften abgeschlossenen Zusatzabkommen zu den Abkommen vom 22. Juli 1972 zwi-
schen den Europäischen Gemeinschaften und der Schweiz. Vgl. dazu Gyger, S. 90ff.
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schen Delegation im Gemischten Ausschuss des Abkommens vertre-
ten ist.

Als die EG und die EFTA-Staaten Ende der 80er Jahre be-
schlossen hatten, Verhandlungen über einen “Europäischen Wirt-
schaftsraum” aufzunehmen, war Liechtenstein bestrebt, als eigene
Partei an den 1990 begonnenen Verhandlungen aufzutreten. Die im
EWR-Abkommen geregelten Bereiche gingen weit über die Zollver-
tragsmaterie und auch über die im EFTA-Übereinkommen enthalte-
nen Vorschriften hinaus558. Vor allem aus diesem Grund wurde
Liechtenstein 1991 Vollmitglied der EFTA, um unter anderem das
EWR-Abkommen 1992 als eigene Vertragspartei unterzeichnen zu
können.

Die heutige Politik der EFTA hat zwei Schwerpunkte: die Be-
ziehungen zur EU und die Beziehungen zu Drittstaaten. Die Bezie-
hungen zur EU werden durch das 1992 abgeschlossene EWR-
Abkommen bestimmt, das durch die Übernahme neuer Rechtsakte
laufend weiterentwickelt wird. Die Beziehungen im EWR werden
allerdings nur von den drei Staaten Norwegen, Island und Liechten-
stein wahrgenommen. Kern der Tätigkeit der gesamten EFTA-
Staatengruppe (einschliesslich der Schweiz) bildet die Verwaltung
und Weiterentwicklung eines immer dichteren Netzes von Freihan-
delsabkommen mit Drittstaaten. Dies mag erstaunen, da eine Frei-
handelsassoziation normalerweise keine gemeinsame Drittlandpoli-
tik pflegt. Von einer gemeinsamen Politik zu sprechen ist auch nicht
ganz korrekt, es handelt sich vielmehr um ein gemeinsames Auftre-
ten nach aussen. Ausschlaggebend dafür war in erster Linie, dass die
EFTA-Staaten mit der Tatsache konfrontiert waren, dass die EU nach
1989 eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen abschloss, was zu
einer Diskriminierung der EFTA-Staaten auf diesen Märkten führte.
Die EFTA-Staaten kamen überein, dass ein gemeinsames Auftreten
gegenüber potentiellen Freihandelspartnern jedem EFTA-Staat eine
günstigere Verhandlungsposition und damit grösseren Nutzen brin-
gen würde. Die ersten Freihandelsabkommen wurden mit den Re-
formstaaten Mittel- und Osteuropas abgeschlossen. Hauptziel war
ein Schritthalten mit der EU, um Diskriminierungen zu vermeiden
oder möglichst bald auszugleichen. Daher folgten die EFTA-
Drittlandabkommen im wesentlichen dem Muster der Assoziations-
bzw. der Europaabkommen, zumindest was den Warenverkehr be-

___________
558 Das EWR-Abkommen (siehe auch oben 5.1.1) enthält neben Vorschriften über den Warenver-

kehr Bestimmungen über Dienstleistungen, Kapitalverkehr und die Freizügigkeit der Personen.
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trifft559. Da die EFTA-Staaten unter sich keine Einheit bilden, gelten
die Drittlandabkommen nur zwischen den einzelnen EFTA-Staaten
und dem betreffenden Drittland, nicht aber zwischen den EFTA-
Staaten560.

Die EFTA-Staaten haben mit der Unterzeichnung eines Frei-
handelsabkommens mit der PLO Ende November 1998 14 Dritt-
landabkommen abgeschlossen561. Der Kreis der aktuellen und künf-
tigen Freihandelspartner der EFTA-Staaten beschränkt sich heute
längst nicht mehr auf die ehemaligen Ostblockstaaten, sondern hat
sich in erster Linie auf die Länder des Mittelmeerraumes ausgedehnt.
Ausserdem gibt es Kontakte mit Ländern Nord- und Südamerikas,
den arabischen Golfstaaten, den Asean-Staaten und Südafrika. Mit
der Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen
mit Kanada haben die EFTA-Staaten erstmals ihre Tradition des
“Nachvollzugs” der EU-Freihandelsabkommen gebrochen. Ziel ist es,
noch 1999 mit einem Abkommen zwischen den EFTA-Staaten und
Kanada das erste transatlantische Freihandelsabkommen abzuschlies-
sen.

5.2.2 Bestimmungen über geistige Eigentumsrechte

Das EFTA-Übereinkommen enthält einen ausdrücklichen Hinweis
auf geistige Eigentumsrechte nur im Artikel über die Ausnahmen
vom Verbot mengenmässiger Beschränkungen562, welcher an Art. 36
EGV erinnert. Das EFTA-Übereinkommen konnte damit nicht direkt
zu einer Harmonisierung des Immaterialgüterrechts seiner Mitglie-
der beitragen.

___________
559 In der Regel wird zuerst eine Zusammenarbeitserklärung abgeschlossen und anschliessend

über ein Freihandelsabkommen verhandelt.

560 Siehe z.B. Art. 32 Abs. 1 des Freihandelsabkommens mit Estland vom 7. Dezember 1995,
LGBl. 1998/12. Zwischen den EFTA-Staaten gilt nach wie vor die sog. Stockholmer Konvention
(Übereinkommen vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation,
LGBl. 1992/17). Zwischen drei EFTA-Staaten ist das EWR-Abkommen als höherer Integrati-
onsvertrag massgebend.

561 Weitere Freihandelspartner sind die drei baltischen Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien,
Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Türkei, Israel und Marokko. Verhandelt wird mit
Tunesien, Ägypten, Zypern, Jordanien und Kanada.

562 Art. 12 Bst. e: “Unter der Voraussetzung, dass die nachstehenden Massnahmen nicht als ein
Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen den Mitgliedsstaaten
oder als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen ihnen gehandhabt werden,
hindert keine Bestimmung von Art. 10 und 11 einen Mitgliedsstaat daran, Massnahmen zu
treffen oder durchzuführen, [...] e) die erforderlich sind, um das gewerbliche Eigentum oder Ur-
heberrechte zu schützen und irreführende Praktiken zu verbieten”.
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In den letzten Jahren sind in Freihandelsabkommen immer
häufiger Bestimmungen über geistige Eigentumsrechte aufgenom-
men worden. Die von der EG geschlossenen Freihandelsabkommen
der ersten Generation, wie z.B. das Freihandelsabkommen von 1972
mit der Schweiz, enthielten keine gesonderten Bestimmungen über
Immaterialgüterrechte, mit Ausnahme der Sonderbestimmung nach
dem Muster von Art. 36 EGV. Die bilateralen EG-Freihandelsabkom-
men, die ab Ende der 80er Jahre nach dem Zusammenbruch des Ost-
blocks abgeschlossen wurden (Assoziationsabkommen und Europa-
abkommen), enthalten hingegen explizite Regelungen über den
Schutz von Immaterialgüterrechten. Schliesslich verpflichtet das
EWR-Abkommen die EFTA-Staaten ausser der Schweiz zur Über-
nahme der bisherigen Rechtsprechung des EuGH und der Richtlinien
und Verordnungen über Immaterialgüterrechte.

Die Freihandelsabkommen der EFTA-Staaten orientieren sich
an den Freihandelsabkommen, welche die EU abgeschlossen hat. Die
dort enthaltenen Verpflichtungen betreffend den Schutz von Imma-
terialgüterrechten bestehen im wesentlichen aus der Verpflichtung
zu nichtdiskriminierenden Bestimmungen über den Schutz von Im-
materialgüterrechten, zur Garantie von Massnahmen zur Durchset-
zung der Rechte sowie zum Beitritt zu den wichtigen internationalen
Übereinkommen, insbesondere zur Pariser und Berner Übereinkunft.
Bestimmte Rechte werden ausdrücklich erwähnt, wie z.B. der Schutz
von Computerprogrammen. Um auch in Bezug auf den Schutz gei-
stiger Eigentumsrechte nicht diskriminiert zu werden, enthielten die
ersten EFTA-Freihandelsabkommen (Anfang der 90er Jahre) mit den
Freihandelsabkommen der EU vergleichbare Bestimmungen.

Nach dem Abschluss des TRIPS-Abkommens und der Weiter-
entwicklung des Schutzes auf europäischer Ebene563 waren die
EFTA-Staaten bestrebt, die Verpflichtungen betreffend den Schutz
geistiger Eigentumsrechte in bereits bestehenden Freihandelsab-
kommen mindestens auf das TRIPS-Niveau zu erhöhen und arbeite-
ten eine neue Formulierung aus. Für die meisten Freihandelsab-
kommen wurden die verbesserten Vorschriften bereits beschlossen,
die Abkommen entsprechend angepasst oder von vornherein so for-
muliert (Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Türkei, Tschechien, Slo-
wakei, Estland, Lettland, Litauen und Marokko). Mit der Aufnahme

___________
563 Obwohl rein rechtlich nur die EFTA-Staaten, welche Vertragsparteien des EWR-Abkommens

sind, zur Umsetzung einer Reihe von EG-Richtlinien und Verordnungen verpflichtet sind, hat
bisher auch die Schweiz faktisch das im EWR anwendbare Gemeinschaftsrecht im Bereich des
Schutzes geistiger Eigentumsrechte umgesetzt.
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der Bestimmungen über geistige Eigentumsrechte ist es möglich, all-
fällige Meinungsverschiedenheiten in diesem Bereich im Rahmen des
vereinbarten Konsultations- bzw. Streitbeilegungsmechanismus zu
lösen.

Kern der Vorschriften ist ein Abkommensartikel564, der die
Vertragsparteien zur Gewährung eines angemessenen, wirksamen
und nichtdiskriminierenden Schutzes geistiger Eigentumsrechte ver-
pflichtet, wozu auch Massnahmen zur Rechtsdurchsetzung bei Ver-
letzung dieser Rechte gehören. Wie im TRIPS-Abkommen werden
die Grundsätze der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung
vorgeschrieben. In einem dazugehörigen Anhang wird erläutert,
dass geistige Eigentumsrechte inbesondere den Schutz von Urheber-
rechten und verwandten Schutzrechten (einschliesslich Computer-
programmen und Datenbanken), Marken für Güter und Dienstlei-
stungen, geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen,
Mustern und Modellen, Patenten, Pflanzensorten, Topographien von
Halbleitererzeugnissen und den Schutz des unlauteren Wettbewerbs
umfassen565. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Verpflich-
tungen des TRIPS-Abkommens, der Berner Übereinkunft und der
Pariser Verbandsübereinkunft einzuhalten sowie verschiedenen in-
ternationalen Abkommen im Bereich der geistigen Eigentumsrechte
beizutreten. Welche Abkommen das sind, hängt vom entsprechen-
den Partnerland ab566. Vorgeschrieben werden auch bestimmte Min-
deststandards, die insbesondere betreffend den Schutz von Patenten
(zusätzlicher Schutz für Pharmazeutika und Pflanzenschutzmittel,
Zwangslizenzen), Marken, Mustern und Modellen (höhere Schutz-
dauer), geographischen Angaben (Schutz für alle Produktkategorien
und Dienstleistungen) und Urheberrechten (Verpflichtung, dem
Rom-Abkommen beizutreten) über das TRIPS-Abkommen hinaus-
gehen.

Wie oben erwähnt, gelten die EFTA-Freihandelsabkommen
nicht unter den EFTA-Staaten, sondern nur zwischen jedem einzel-
nen EFTA-Staat und dem Partnerland. Der Regelungsbereich der
Drittlandabkommen geht weiter als das EFTA-Übereinkommen

___________
564 Siehe zuletzt Art. 16 des Freihandelsabkommens mit Marokko vom 19. Juni 1997 (noch nicht in

Kraft).

565 Art. 1 Anhang V des Marokko-Abkommens.

566 Beispiele sind das Madrider Markenabkommen, das Madrider Protokoll, das Nizzaer Klassifi-
kationsabkommen, der Patentzusammenarbeitsvertrag, das Rom-Abkommen oder das UPOV-
Übereinkommen. Die Formulierung von Artikel und Anhang variiert leicht, wenn die Partnerlän-
der (noch) nicht WTO-Mitglied und damit noch nicht formelle Vertragspartei des TRIPS-
Abkommens sind.
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selbst, enthält letzteres doch keine konkreten Verpflichtungen betref-
fend geistige Eigentumsrechte oder Bestimmungen über das öffentli-
che Beschaffungswesen sowie Dienstleistungen567. Die Bestimmun-
gen zum geistigen Eigentum der EFTA-Freihandelsabkommen sind
für Liechtenstein somit vor allem im Verhältnis mit Drittstaaten von
Bedeutung. Bestimmte Freihandelsabkommen enthalten Verpflich-
tungen, die auch Liechtenstein noch zu erfüllen hat, beispielsweise
den Beitritt zum UPOV-Übereinkommen spätestens im Jahr 2000568.
Einige Freihandelspartner der EFTA-Staaten, wie etwa die baltischen
Staaten Estland, Lettland und Litauen sind (noch) nicht Mitglieder
der WTO und damit auch nicht des TRIPS-Abkommens und haben
sich im Freihandelsabkommen bereits zum Schutz auf dem TRIPS-
Niveau verpflichtet - dies natürlich auch mit Blick auf ihren ange-
strebten EU-Beitritt569.

5.2.3 Fazit

Das Übereinkommen zur Gründung der EFTA enthält zwar eine Be-
stimmung, welche den Schutz von Immaterialgüterrechten erwähnt,
allerdings handelt es sich dabei um die bekannte Ausnahmebestim-
mung betreffend das Verbot mengenmässiger Beschränkungen nach
dem Muster von Art. 36 EGV. Eine Harmonisierung von Immaterial-
güterrechten aufgrund des EFTA-Übereinkommens, eines reinen
Freihandelsabkommens, ist nicht zustandegekommen.

Die Angleichung der Rechtsvorschriften in den EFTA-Staaten
geschah durch einen Impuls von aussen. Mit dem Abschluss des
EWR-Abkommens verpflichteten sich die EFTA-Staaten zu einer An-
gleichung an das Schutzniveau in der EU. Obwohl die Schweiz als
Nicht-EWR-Mitglied dazu nicht verpflichtet ist, hat sie sich bisher
faktisch in den meisten Fragen den EWR-rechtlichen Bestimmungen
über Immaterialgüterrechte angepasst. Ein weiterer Harmonisie-
rungsimpuls folgte durch den Abschluss des TRIPS-Abkommens in-
nerhalb der WTO, der alle EFTA-Staaten angehören.

___________
567 Bisher enthalten die EFTA-Drittlandabkommen allerdings neben einer generellen Evolutivklau-

sel zur weiteren Liberalisierung auch in den Bereichen öffentliches Beschaffungswesen und
Dienstleistung eine solche Bestimmung.

568 Siehe etwa Art. 2 Abs. des Abkommens mit Marokko.

569 Z.B. Art. 16 und Anhang V des Abkommens mit Litauen, LGBl. 1998/11. Aufgrund der fehlen-
den WTO-Mitgliedschaft deckt sich die Formulierung des Textes nicht mit jenen, die bereits
WTO-Mitglieder sind.
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Die EFTA-Staaten haben mittlerweile 14 Freihandelsabkom-
men mit Drittstaaten (d.h. Nicht-EU-Staaten) abgeschlossen. All diese
Abkommen enthalten Bestimmungen zum Schutz von Immaterialgü-
terrechten, welche nicht nur die Einhaltung der Verpflichtungen aus
dem TRIPS-Abkommen fordern, sondern auch weitergehende Ver-
pflichtungen enthalten (z.B. betreffend Patente, Urheberrecht, Muster
und Modelle oder Herkunftsangaben). Da die EFTA-
Drittlandabkommen nicht zwischen den EFTA-Staaten - dort gilt mit
Ausnahme der Schweiz das EWR-Abkommen - , sondern nur im
Verhältnis zum entsprechenden Drittland massgebend sind, bedeu-
ten die Vorschriften betreffend geistige Eigentumsrechte für Liech-
tenstein eine Verbesserung des Schutzes von Immaterialgüterrechten
im Verhältnis zu Drittstaaten. Die Verpflichtung dieser Länder zum
Schutz nach einem “TRIPS-plus” Ansatz bedeutet eine bedeutende
Verbesserung gegenüber den Partnerländern, die noch nicht der
WTO angehören, aber auch eine Verbesserung über das TRIPS-
Niveau hinaus mit jenen, die bereits dazugehören. Es ist auch durch-
aus denkbar, dass durch das Netzwerk der Drittlandabkommen der
EFTA-Staaten und jenem der EU in internationalen Organisationen
(WTO, WIPO) eine Einheit entsteht, die sich erfolgreich um die Wei-
terentwickung des Schutzes auf internationaler Ebene bemühen
kann.
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T E I L I I I

L I E C H T E N S T E I N I S C H E S
I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T

In Liechtenstein gibt es keine gesamthafte Darstellung des Immateri-
algüterrechts, generell sehr wenig Literatur und kaum Rechtspre-
chung über immaterialgüterrechtliche Themen. Nach der Darstellung
der internationalrechtlichen Grundlagen des liechtensteinischen Im-
materialgüterrechts folgt nun ein Überblick über das nationale liech-
tensteinische Immaterialgüterrecht. Eine ausführliche Behandlung
aller immaterialgüterrechtlichen Themenkreise kann dabei nicht Ge-
genstand dieser Arbeit sein. Da das Markenrecht in der Praxis die
grösste Bedeutung zu haben scheint, soll es als Beispiel etwas aus-
führlicher dargestellt werden.

1 REGELUNG DES IMMATERIALGÜTERRECHTS ALS
VERFASSUNGSAUFTRAG?

Die immaterialgüterrechtlich relevanten Verfassungsvorschriften
finden sich im IV. Hauptstück der Landesverfassung1, das “von den
allgemeinen Rechten und Pflichten der Landesangehörigen” handelt.
Obwohl dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, enthält dieser Verfas-
sungsteil die garantierten Grundrechte (z.B. die Meinungsfreiheit in
Art. 40 LV). Die Einhaltung der “verfassungsmässig gewährleisteten
Rechte” - der Grundrechte - ist beim Staatsgerichtshof einklagbar2.

Art. 34 LV gewährleistet in Abs. 1 die Unverletzlichkeit des
Privateigentums und enthält in Abs. 2 den Auftrag, das Urheberrecht
gesetzlich zu regeln3. Welche Rechtspositionen unter den verfas-
sungsrechtlich garantierten Eigentumsschutz fallen, hat Wolfram

___________
1 Verfassung des Fürstentums Liechtenstein vom 5. Oktober 1921, LGBl. 1921/5.

2 Art. 104 Abs. 1 LV.

3 Art. 24 LV lautet:

“Die Unverletzlichkeit des Privateigentums ist gewährleistet; Konfiskationen finden nur in den
vom Gesetze bestimmten Fällen statt.

Das Urheberrecht ist gesetzlich zu regeln.”
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Höfling4 exemplarisch aufgeführt. Dazu gehören nicht nur das sa-
chenrechtliche Eigentum, sondern auch obligatorische Rechte oder
öffentlich-rechtliche Rechtspositionen. Auch Immaterialgüterrechte
unterliegen dem vermögensrechtlichen Schutz von Art. 34 Abs. 1 LV.
Für das Urheberrecht ergibt sich dies aus der Verfassung selbst, hat
doch der Verfassungsgeber im Artikel über die Eigentumsgarantie
den Zusammenhang zwischen dem Urheberrecht und dem Recht auf
Privateigentum selbst hergestellt. Das Urheberrecht wird damit ei-
nerseits als Eigentumsrecht klassifiziert, andererseits kann der aus-
drückliche Auftrag zur gesetzlichen Regelung des Urheberrechts
auch bedeuten, dass Urheberrechte sich möglicherweise einschrän-
kend auf andere Eigentumsrechte, z.B. materielle, auswirken können.

Art. 36 LV gewährleistet die Handels- und Gewerbefreiheit
“innerhalb der gesetzlichen Schranken” (Halbsatz 1)5. Gesetzlich ge-
regelt werden muss “die Zulässigkeit ausschliesslicher Handels- und
Gewerbeprivilegien für eine bestimmte Zeit”( Halbsatz 2). Unklar ist,
was mit “ausschliesslichen Handels- und Gewerbeprivilegien für ei-
ne bestimmte Zeit” gemeint ist. Die Formulierung wurde aus der
konstitutionellen Verfassung von 1862 übernommen und muss daher
in diesem Zusammenhang gesehen werden. Einerseits können unter
Handels- und Gewerbeprivilegien Monopolrechte (Bergbau, Post-
und Transportwesen usw.) oder die Notwendigkeit einer Konzession
für die Ausübung gewisser gewerblicher Tätigkeiten (z.B. Gastge-
werbe, Banken, medizinische Berufe) verstanden werden. Die liech-
tensteinische Gewerbeordnung war jedoch bis auf einige wenige
Staatsmonopole und Monopolgewerbe recht frei ausgestaltet6. In der
neuen Verfassung von 1921 wurde die Handels- und Gewerbefreiheit
unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen postuliert. Kuno Frick

___________
4 S. 172ff. (m.w.Nachw. und Verweisen auf die relevanten Urteile des Staatsgerichtshofs).

5 Eingriffe in die Handels- und Gewerbefreiheit werden damit unter einen einfachen Gesetzes-
vorbehalt gestellt. Innerhalb der Verfassungen des deutschsprachigen Raums nimmt Art. 36 LV
eine eigenartige Zwischenposition ein. Zu dieser Einschätzung kommen Winkler/Raschauer,
Die Pflichtmitgliedschaft zur Gewerbe- und Wirtschaftskammer im Fürstentum Liechtenstein,
LJZ 1991, S. 119ff., 128; zustimmend Höfling (S. 185f.) und Frick (S. 76).

6 Zur Situation Mitte des 19. Jahrhunderts Ospelt, S. 227ff. Für Mühlen und Wasserwerkbetriebe
bestand ein landesherrliches Regal. Monopolgewerbe war etwa die Bierbrauerei, die mit Un-
terbrüchen zwischen 1794 bis 1916 ausgeübt wurde. Handel und Ausschank waren an eine
amtliche Konzession gebunden. 1832 wurde jede Gewerbeausübung als bewilligungspflichtig
erklärt. Da aber die Bewilligungen nur ganz selten verweigert wurden, bewirkte die Bewilli-
gungspflicht faktisch keine Einschränkung der Gewerbefreiheit. Die erste Gewerbeordnung
stammt aus dem Jahr 1865 und basiert auf dem Grundsatz der Gewerbefreiheit. Nur Gewerbe,
die mit Gefahren für die Gemeinschaft verbunden waren, wurden als bewilligungspflichtig er-
klärt. Die Gewerbeordnung erfasste lediglich Handel, Fabrikation und Handwerk, Urproduktion
und freie Berufe fielen nicht darunter. Zu den ersten liechtensteinischen Gewerbeordnungen
auch Frick, S. 20ff.
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bezeichnet daher den 2. Halbsatz als überflüssig, da die Notwendig-
keit einer gesetzlichen Regelung von “Handels- und Gewerbeprivile-
gien” bereits von diesem allgemeinen Gesetzesvorbehalt erfasst ist7.
Mit dem Erlass einer Gewerbeordnung habe der Gesetzgeber den
Verfassungsauftrag erfüllt8. Andererseits könnte der Begriff der
“ausschliesslichen Handels- und Gewerbeprivilegien für eine be-
stimmte Zeit” auf eine anzustrebende gesetzliche Regelung von sog.
gewerblichen Schutzrechten (Patente, Muster und Modelle) hindeu-
ten. Die alte Bezeichnung “Privilegien” könnte sich auf die im Zoll-
vertrag mit Österreich enthaltene Bestimmung beziehen, welche
Liechtenstein verpflichtete, die österreichischen Erfinderprivilegien
anzuerkennen9. “Privilegien” sind hier sicher auch nicht (mehr) im
Sinne hoheitlich verliehener Monopolrechte zu verstehen, es wird
ausdrücklich gesagt, dass sie gesetzlich zu regeln sind. Wegen des
grundsätzlichen Bekenntnisses zur Handels- und Gewerbefreiheit
wurden gewerbliche Schutzrechte, “ausschliessliche Handels- und
Gewerbeprivilegien für eine bestimmte Zeit”, als Einschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit gesehen, die gesetzlich geregelt wer-
den muss. Die ausdrückliche Erwähnung der Handels- und Gewer-
beprivilegien deutet darauf hin, dass die “Zulässigkeit” (Satz 2) sol-
cher Ausschliesslichkeitsrechte als notwendig erachtet wurde. Ob-
wohl dies nirgends ausdrücklich erwähnt wird, können
Immaterialgüterrechte - als zeitlich begrenzte Ausschliesslichkeits-
rechte an immateriellen Gütern verstanden - in diesem Verfassungs-
artikel angesprochen sein. Denn Immaterialgüterrechte gewähren ih-
ren Inhabern zeitlich begrenzte Exklusivrechte zur Herstellung und
Verbreitung bestimmter geschützter Produkte. Ob aber der 2. Halb-
satz des Art. 36 LV wie im eben dargestellten Verfassungsartikel über
die Eigentumsgarantie (Art. 34 LV) als ausdrücklicher Auftrag an den
Gesetzgeber zur Regelung der übrigen Bereiche des Immaterialgüter-
rechts verstanden werden kann, ist fraglich, obwohl eine solche In-
terpretation gerade in Verbindung mit der Bestimmung in Art. 34 LV
nicht unlogisch zu sein scheint. Dennoch erscheint Art. 36 Halbsatz 2
zu wenig spezifisch, und es fehlen auch Anhaltspunkte in den Mate-
rialien, welche diese Interpretation stützen würden. Keines der spä-
teren Gesetze über Immaterialgüterrechte bezieht sich explizit auf

___________
7 S. 2f. Zu den Gründen der Beibehaltung der Formulierung S. 29f.

8 Frick, S. 302.

9 Vgl. Art. 11 des ZV mit Österreich von 1852, der 1919 gekündigt wurde. Seit 1866 hatte
Liechtenstein ein nationales Markengesetz, in den Bereichen des Erfindungs- oder Muster-
schutzes war der Gesetzgeber aber bis 1921 nicht tätig geworden.
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diese Verfassungsbestimmung (was rechtlich auch nicht erforderlich
ist)10. Dies gilt auch für das Urheberrecht, das sich auf den obenbe-
schriebenen Verfassungsartikel über die Eigentumsgarantie beziehen
könnte.

Die liechtensteinische Verfassung erteilt dem Gesetzgeber in
Art. 34 LV einen ausdrücklichen Auftrag, das Urheberrecht gesetz-
lich zu regeln. Ob ein ähnlicher gesetzgeberischer Auftrag in Art. 36
LV enthalten ist, ist fraglich. Jedenfalls gibt es keine Verfassungsbe-
stimmung, welche dem Erlass von Rechtsnormen über Immaterialgü-
terrechte entgegenstehen würde.

2 ENTWICKLUNG DES IMMATERIALGÜTERRECHTS -
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND

Die Entwicklung des Immaterialgüterrechts eines Landes steht in en-
gem Zusammenhang zur allgemeinen staatlichen, rechtlichen und
gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Entwicklung.

2.1 Die liechtensteinische Rechtsordnung

Mit dem Erwerb der Herrschaft Schellenberg im Jahre 1699 durch das
österreichische Fürstenhaus Liechtenstein und der Vereinigung die-
ses Besitzes mit der später erworbenen Grafschaft Vaduz im Jahre
1719 wurde das Land durch ein Diplom von Kaiser Karl VI. zum
Reichsfürstentum mit Namen Liechtenstein erhoben und somit ein
Teil des feudalistischen Heiligen Römischen Reichs Deutscher Na-
tion11. Die zuvor bestehenden Rechte des Volkes wurden beseitigt
und die Landammänner abgeschafft. 1733 gewährte der Fürst eine
reduzierte Art der Landammannverfassung, durch die die Landam-
männer zumindest formell wieder eingesetzt wurden. Die alte Ord-

___________
10 Im Gegensatz etwa zu schweizerischen Bundesgesetzen, in deren Präambel stets auf die

Kompetenzgrundlage in der Verfassung für den nachfolgenden Rechtsakt Bezug genommen
wird, finden sich in liechtensteinischen Gesetzen keine Verweise auf relevante Verfassungsar-
tikel; dies ist auch nicht erforderlich, da sich die Frage der Kompetenzaufteilung zwischen
Bund und Gliedstaat in Liechtenstein nicht stellt. Der Gesetzgeber ist, im Rahmen der verfas-
sungsrechtlichen und völkerrechtlichen Schranken, zur Gesetzgebung in grundsätzlich allen
Bereichen befugt.

11 Raton, S. 18ff.



212

nung wurde 1808 endgültig abgeschafft12. Die Liechtenstein in ab-
solutistischer Weise beherrschenden Fürsten wohnten weiterhin in
Wien oder Prag, erst 1842 besuchte der damals regierende Fürst
erstmals das Land13. Nach dem Untergang des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation wurde Liechtenstein 1806 von Napoleon in
den Rheinbund aufgenommen und erlangte dadurch seine Souverä-
nität, die auch vom Wiener Kongress anerkannt wurde. Von 1815 bis
1866 war Liechtenstein Mitglied des Deutschen Bundes, in welchem
sich die Grossmächte Preussen und Österreich gegenüberstanden.
Als Bundesmitglied erhielt Liechtenstein 1818 die vorgeschriebene
landständische Verfassung, die 1862 durch die erste konstitutionelle
Verfassung des Landes abgelöst wurde. Liechtenstein lehnte sich eng
an Österreich an, mit dem es ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch ei-
ne Zoll- und Währungsunion verbunden war14. Diese wurde mehr-
mals verlängert und hatte bis zum Zusammenbruch der Donaumon-
archie nach dem Ersten Weltkrieg Bestand. Liechtenstein musste als
ein mit dem Kriegsverlierer eng verbundenes Land dramatische
Verluste infolge der Kronenentwertung hinnehmen und kündigte im
Jahre 1919 den Zollvertrag mit Österreich15. Die Verfassung von 1921
begründete in Liechtenstein einen demokratischen Rechtsstaat mit
der Staatsform einer konstitutionellen Erbmonarchie auf demokrati-
scher und parlamentarischer Grundlage (Art. 2 LV). 1923 ging Liech-
tenstein eine Zollvertragsbindung mit der Schweiz ein16, die heute
noch Bestand hat.

___________
12 Dienstinstruktion für den Landvogt Josef Schuppler vom 7. Oktober 1808, abgedruckt in LPS

Band 8, Anhang. S. 247-258. Siehe auch Georg Malin, Die politische Geschichte des Fürsten-
tums Liechtenstein in den Jahren 1800-1815, JBl 1953, S. 5ff., 49f.

13 Raton, S. 20.

14 Zum Zollanschluss an Österreich vgl. m.w.Nachw. Geiger, Geschichte, S. 186ff. Der Zollver-
trag mit Österreich wurde vom liechtensteinischen Landtag am 2. August 1919 gekündigt.
Weitere Verträge mit dem österreichischen Kaiserreich: Münzvertrag von 1857 (abgedruckt in
LGBl. 1900/2), Übereinkommen zwischen der k.k. österreichischen und fürstlich-
liechtensteinischen Regierung betreffend die Verwaltung des Post-, Telegraphen- und Tele-
phondienstes im Fürstenthume Liechtenstein vom 4.10.1911 (LGBl. 1911/4), zur Übernahme
der österreichischen Währung vgl. das Gesetz betreffend die Einführung der Kronenwährung
als Landeswährung vom 17.8.1900 (LGBl. 1900/2).

15 Siehe z.B. Rech.ber. 1923, S. 24 und den Kündigungsbeschluss des Landtages in LTP
1919/067.

16 LGBl. 1923/24. Genau genommen handelt es sich um einen Zollanschlussvertrag, in der Praxis
wird jedoch, vor allem von Seiten Liechtensteins, von einer Zollunion gesprochen. Die Anleh-
nung an die Schweiz hatte wirtschaftliche, aber auch politische Gründe. Vgl. dazu Raton, S.
75ff. und Geiger, Anschlussgefahren, S. 69ff. Den Weg von der Beendigung des Zollvertrages
mit Österreich bis zum Abschluss des Vertrages mit der Schweiz beschreiben auch Hau-
ser/Bradke, S. 13ff.
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Die Rechtsentwicklung des Landes wurde von der engen Ver-
bundenheit der Fürsten zu Österreich17, der Mitgliedschaft im Deut-
schen Bund und seit dem Abschluss des Zollvertrages mit der
Schweiz vom immer enger werdenden Verhältnis zur Eidgenossen-
schaft geprägt. Liechtenstein hat aus wirtschaftlichen und politischen
Gründen (insbesondere zur Sicherung seiner Eigenstaatlichkeit) mit
seinen grösseren Nachbarn, Österreich oder der Schweiz, stets eine
enge bilaterale Verbindung gesucht. Daneben versuchte das Land
aber auch, sich auf multilateraler Ebene zu integrieren, beispielsweise
durch seine Mitgliedschaft im Rheinbund und im Deutschen Bund
oder das (abgelehnte) Gesuch um Aufnahme in den Völkerbund. In
jüngerer Zeit sind die Mitgliedschaft in der UNO, der KSZE/OSZE,
im Europarat, der WTO, EFTA und im EWR Beispiele für die erfolg-
reiche multilaterale Integration des Landes.

Aufgrund der Geschichte des liechtensteinischen Staates er-
staunt es nicht, dass das liechtensteinische Recht österreichische und
schweizerische Wurzeln hat. Daneben gibt es auch einige eigene
liechtensteinische Rechtsschöpfungen.

Infolge der engen Anlehnung an Österreich im letzten Jahr-
hundert wurde die liechtensteinische Rechtsordnung zunächst ge-
prägt von den im 19. Jahrhundert bis zur Auflösung des Zollvertrages
mit Österreich übernommenen Teilen der österreichischen Gesetzge-
bung18. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie von 1811 wurde durch eine Fürstli-
che Verordnung vom 18. Februar 1812 in Liechtenstein eingeführt -
dies zunächst ohne den erbrechtlichen Teil, welcher mit einigen Än-
derungen erst 1846 rezipiert wurde, wie auch ohne zum ABGB erlas-
sene Dekrete. Gleichzeitig mit dem ABGB wurden die Allgemeine
Gerichtsordnung von 1781 und das Strafgesetzbuch sowie die Straf-
prozessordnung von 1802 übernommen19. Als Mitglied des Deutschen
Bundes übernahm Liechtenstein wie Österreich das Allgemeine
Deutsche Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 186220. Die automatische

___________
17 Landvogt Schuppler hatte beispielsweise im Jahre 1809 das österreichische Allgemeine

Bürgerliche Gesetzbuch eingeführt (Raton, S. 23).

18 Während des Bestandes der liechtensteinisch-österreichischen Zollunion (1852-1919) wurde
eine Reihe die Zollvertragsmaterie betreffende österreichischer Gesetze automatisch über-
nommen (der Zollvertrag von 1852 ist abgedruckt in Ospelt, S. 242, Anhang 78; die zuletzt gül-
tige Fassung ist LGBl. 1876/3 zu entnehmen).

19 Zur Rezeption des ABGB Brauneder, 175 Jahre “Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch” in
Liechtenstein, LJZ 1988, S. 94 und In der Maur, Die Rezeption des ABGB in Liechtenstein,
Festschrift zur 100-Jahrfeier des ABGB, Wien 1911.).

20 LGBl. 1865/10. Ein Teil der Bestimmungen ist erstaunlicherweise heute noch in Kraft (vgl.
Bösch, S. 42).
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Übernahme späterer österreichischer Rechtsakte beruhte auf einer
dementsprechenden Fürstlichen Verordnung. Die souveränitätsrecht-
lich sehr bedenkliche automatische Rezeption währte bis 1842, danach
wurden nur noch ausdrücklich bezeichnete Rechtsakte übernommen21.
Überdies wurde fortan auch nicht mehr unverändert rezipiert.

Nach der Auflösung der Zollunion mit Österreich im Jahre
1919 und dem Abschluss des Zollvertrages und eines Postvertrages
mit der Schweiz sowie der Übernahme der schweizerischen Wäh-
rung folgte eine Ablösung von der österreichischen Rechtsordnung
und eine Angleichung an die eidgenössische Gesetzgebung22. Es
wurde fortan schweizerisches Recht rezipiert oder die Rechtssetzung
geschah zumindest nach schweizerischem Vorbild (z.B. im Personen-
und Gesellschaftsrecht). In Bereichen des Zivilrechts, in welchen kein
schweizerisches Recht übernommen worden war, wurden weiterhin,
zumindest teilweise, österreichische Gesetzesnovellen rezipiert23. In
den 20er Jahren war eine völlig neue Privatrechtskodifikation nach
schweizerischem Vorbild geplant, die aber nur teilweise durchge-
führt wurde24. Daraus resultierte die heute noch bestehende Unein-

___________
21 Zur Rezeption des österreichischen Rechts siehe Gschnitzer, S. 27. 1819 erklärte der Fürst in

einer Weisung an das Oberamt in Vaduz die gesamte österreichische Gesetzgebung in Zivil-
und Strafsachen für verbindlich (abgedruckt in: Coing, 2. Band, S. 1828f.). Nach der Aufgabe
der automatischen Rezeption wurde neue österreichische Gesetzgebung oft mit grosser zeitli-
cher Verzögerung übernommen, wie etwa im Fall der Zivil- und Strafprozessordnung (zu der
sich daraus ergebenden Problematik bezüglich der Nützlichkeit der Rezeption Gschnitzer, S.
29, 33 und 38f.).

22 Der Vertrag über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische
Zollgebiet vom 29.3.1923 (Zollvertrag) enthält umfangreiche Verpflichtungen zur Übernahme
der einschlägigen schweizerischen Bundesgesetzgebung (Art. 4 und 5 ZV) und eine Abgabe
der Kompetenz zur Aushandlung von Handels- und Zollverträgen mit anderen Staaten (Art. 8
ZV). Schon 1920 wurden der Postvertrag, das Übereinkommen betreffend die Besorgung des
Post-, Telegraphen- und Telephondienstes im Fürstentum Liechtenstein durch die schweizeri-
sche Postverwaltung und die schweizerische Telegraphen- und Telephonverwaltung (LGBl.
1922/8) abgeschlossen, der 1978 durch den Vertrag über die Besorgung der Post- und Fern-
meldedienste im Fürstentum Liechtenstein durch die schweizerischen Post-, Telefon- und Te-
legraphenbetriebe (LGBl. 1978/37) ersetzt wurde. Mit dem Gesetz betreffend die Einführung
der Frankenwährung (LGBl. 1924/8) wurde 1924 die schweizerische Währung einseitig über-
nommen, einen Währungsvertrag mit der Schweiz schloss Liechtenstein erst 1980 ab
(LGBl.1980/52).

23 Gschnitzer, S. 30.

24 Geplant war eine umfassende Revision des bürgerlichen Rechts nach schweizerischem
Vorbild (ZBG und OR), d.h. die Schaffung eines neuen Bürgerlichen Gesetzbuchs, welches
das Sachen-, Obligationen-, Personen und Gesellschaftsrecht, das Familien- und Erbrecht ent-
halten und das ABGB sowie das Handelsgesetzbuch ersetzen sollte. Neu geschaffen werden
konnte allerdings nur das Sachenrecht (LGBl. 1923/4) und das Personen- und Gesellschafts-
recht (LGBl. 1926/4). Siehe m.w.Nachw. Bösch, S. 43f. Im Personen- und Gesellschaftsrecht
finden sich auch Rezeptionen aus anderen Rechtsordnungen, namentlich die Übernahme des
Trust aus dem Common Law (vgl. dazu die Abhandlung von Biedermann, Die Treuhänder-
schaft des liechtensteinischen Rechts, dargestellt an ihrem Vorbild, dem Trust des Common
Law, Bern 1981). Zu Unterschieden des schweizerischen und liechtensteinischen Sachen-
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heitlichkeit der privatrechtlichen Kodifikation. Das Personen- und
Gesellschaftsrecht sowie das Sachenrecht sind schweizerischen Ur-
sprungs, das Schuld-, Familien- und Erbrecht hingegen leitet sich aus
österreichischen Quellen ab25. Die neueren Gesetzesrevisionen än-
derten an dieser Verteilung der Rezeptionsgrundlagen nichts We-
sentliches26. Mit der Ratifikation des EWR-Abkommens, das für
Liechtenstein am 1. Mai 1995 in Kraft getreten ist, ist durch die Über-
nahme des Acquis Communautaire das EG-Recht als weitere Rezep-
tionsgrundlage hinzugekommen27.

2.2 Der Schutz immaterieller Güter

Die liechtensteinische Wirtschaft war bis Mitte des 19. Jahrhunderts
von der Landwirtschaft geprägt28. Mit gewerblichen Tätigkeiten
konnten sich nur wenige ihren Lebensunterhalt verdienen, einerseits,
weil die Absatzmöglichkeiten im auf Selbstversorgung ausgerichte-
ten Land sehr gering und der Zugang zu ausländischen Absatzmärk-
ten vor Abschluss des Zollvertrags mit Österreich reduziert war, an-
dererseits, weil die Qualität und Vielfalt der Erzeugnisse äusserst
dürftig waren29. Obwohl seit 1832 die Ausübung einer Handels- oder

_________
rechts vgl. Max Rümelin, Liechtensteinisches Zivilgesetzbuch vom 31. Dez. 1922, Archiv für ci-
vilistische Praxis 121/1923, S. 120.

25 Dieser Rezeptionsbruch führte zu einer Uneinheitlichkeit des liechtensteinischen Rechts in der
Systematik und auch teilweise in der Terminologie (dazu mit Beispielen Bösch, 43f.).

26 Einen Überblick über die Rechtsreformen in Liechtenstein bis 1980 geben Dworak/Stotter, Die
Reform des Justizrechts in Liechtenstein, LJZ 1980, S. 10ff. Durchgeführt wurden Revisionen
des ABGB nach österreichischem Muster, das Arbeitsvertragrecht (LGBl. 1974/18) allerdings
ist aus der schweizerischen OR-Vorlage entstanden (Dworak/Stotter, S. 17ff.), genauso wie
das Mieterschutzrecht (LGBl. 1975/6). Revisionen des liechtensteinischen Straf- und Strafpro-
zessrechts Ende der 80er Jahre orientierten sich wie bisher an den einschlägigen österreichi-
schen Bestimmungen (LGBl.1988/37 bzw. 1988/62).

27 Die am EWR teilnehmenden EFTA-Staaten übernehmen im Anwendungsbereich des EWRA
grundsätzlich den Acquis Communautaire, die binnenmarktrelevanten Vorschriften des EGV
und die entsprechenden Bestimmungen des Sekundärrechts. Z.Zt. des Inkrafttretens am
1.1.1994 handelte es sich dabei um etwa 1500 EG-Rechtsakte, was jedoch dem Stand der
EG-Gesetzgebung von Mitte 1991 entsprach. Daher musste das EWR-Recht mit einem am
1.7.1994 in Kraft getretenen Beschluss über die Übernahme des Zusatzacquis (vgl. Beschluss
7/94 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 21. März 1994) auf den Stand des EG-
Rechts gebracht werden. Danach fasste der EWR-Ausschuss bereits wieder Dutzende von
Beschlüssen zur Übernahme neuen EG-Rechts. Die Anzahl der übernommenen Rechtsakte
dürfte sich mehr als verdoppelt haben.

28 Noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts waren fast 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft
tätig. Siehe Ospelt, S. 83, der in seiner Schrift die Entwicklung der liechtensteinischen Wirt-
schaft im 19. Jahrhundert eingehend darstellt.

29 Ospelt, S. 227ff. Handwerk und Gewerbe reichten gerade für den Bedarf eines Dorfes, die
Gewerbefreiheit führte wegen fehlender unternehmerischer Initiative nicht zu wirtschaftlichem
Aufschwung von Gewerbe, Handel oder gar Industrie. Zudem hatte Liechtenstein bei der Aus-
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Gewerbetätigkeit bewilligungspflichtig war, galt der Grundsatz der
Gewerbefreiheit bis auf wenige Ausnahmen30.

Nach dem Wiener Kongress und der Einführung der land-
ständischen Verfassung im Jahre 1818 waren der absoluten Macht
des Fürsten keine Grenzen gesetzt. Das Fürstentum übernahm eine
grosse Zahl österreichischen Rechtsakte, ohne dass diese überhaupt
kundgemacht wurden. 1843 bestimmte der Fürst, dass Gesetze, wel-
che in Liechtenstein Geltung erlangen sollen, vom Fürsten sanktio-
niert und danach kundgemacht werden müssen31. Österreich hatte
bis ins 19. Jahrhundert wie viele andere Staaten Ausschliesslichkeits-
rechte auf Erfindungen und Einführungspatente im Sinne einer mer-
kantilistischen Industrieförderungspolitik nicht als eine Art Eigen-
tumsrecht, sondern als Privilegien erteilt, wobei sich nach und nach
eine feste Vergabepraxis und allgemeine Regelungen herausbilde-
ten32. Das Hofkammerdekret von 1810, welches als erstes Patentge-
setz gilt, wurde 1820 ersetzt und später mehrmals revidiert33. Grund-
sätzlich ist dazu anzumerken, dass am Privilegiencharakter der Er-
findungspatente trotz Rechtsvergleichen mit den Systemen Englands
und Frankreichs festgehalten wurde, wobei einige Elemente jener
Gesetzgebungen, wie z.B. das Anmeldeprinzip, übernommen wur-
den. Obwohl keine Gesuche um Erteilung von Erfindungsprivilegien
bzw. tatsächliche Gewährungen derselben in Liechtenstein in der
Zeit vor dem Zollvertrag mit Österreich eruierbar sind, darf davon
ausgegangen werden, dass die entsprechenden kaiserlichen Patente
aufgrund der damals üblichen automatischen Rezeption in das liech-
tensteinische Recht übernommen wurden. Es ist anzunehmen, dass
in dem damals sehr armen, ausschliesslich agrarwirtschaftlich ge-
prägten Land, das kaum exportierte, kein Bedürfnis nach dem Schutz
von Erfindungen bestand.

_________
fuhr von Waren hohe Zollschranken zu gewärtigen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts befand
sich Liechtenstein in einer desolaten wirtschaftlichen Lage. Vgl. dazu auch die Ausführungen
bei Geiger, Geschichte, S. 32ff.

30 Ospelt, S. 229ff. So gab es einige landesherrliche Monopole und die Polizeiordnung von 1843,
welche die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit betreffende Vorschriften enthielt.

31 RF 49/39 - 1843 - No. 914.

32 In Österreich sind im 16., 17. und 18. Jahrhundert zahlreiche Beispiele für Privilegien zu finden,
welche für Erfindungen oder die Einführung technischer und gewerblicher Neuerungen gewährt
wurden. Siehe Coing, 3. Band, S. 4172ff.

33 A.a.O. Das Hofkammerdekret von 1810 kennt noch keinen Rechtsanspruch auf Erteilung eines
Patents (die Erteilung bleibt ein Majestätsrecht), enthält dennoch allgemeine Grundsätze be-
züglich der Patentierbarkeit (Ausschluss landwirtschaftlicher und nur beschränkte Zulassung
chemischer Erfindungen) und einer Vorprüfung, welche allerdings sehr eingeschränkt war, da
die betreffende Erfindung nicht auf Neuheit überprüft wurde.
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Die Entwicklung des Urheberrechts ging in Österreich und
Deutschland in vergleichbarer Weise vor sich. Im 18. Jahrhundert
wurden Nachdruckverbote in Form kaiserlicher Privilegien erlas-
sen34. Wie im Patentrecht war der Schutz von Autoren und Verle-
gern gegen Nachdruck weniger als Eigentumsschutz für die Erfinder
und Werkschöpfer, sondern eher als gewerberechtliche und wirt-
schaftspolitische Massnahme gedacht35; das Recht des Autors taucht
erstmals anfangs des 19. Jahrhunderts auf. In der Zeit des Deutschen
Bundes trat Österreich, und somit auch Liechtenstein, den in den
20er Jahren abgeschlossenen Konventionen über den Schutz literari-
scher Werke nicht bei, es unterstützte jedoch später die Vereinheitli-
chungsbestrebungen des Deutschen Bundes im Urheberrecht36. 1846
erliess Österreich ein kaiserliches Patent zum Schutze des literari-
schen und artistischen Eigentums gegen unbefugte Veröffentlichung,
Nachdruck und Nachbildung, welches in Liechtenstein jedoch keine
Geltung erlangte37. Innerhalb des Deutschen Bundes gab es Bemü-
hungen, einheitliches Recht im Bereich des Urheberschutzes zu
schaffen, welche zwar nicht zu einem bundesweit einheitlichen Ur-
heberrecht führten, aber dennoch Einfluss auf die Gesetzgebung der
Mitgliedsstaaten hatten38.

Nach Inkrafttreten des liechtensteinisch-österreichischen Zoll-
vertrags begannen ab den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die Be-
mühungen zur Förderung gewerblicher und industrieller Tätigkeiten
in Liechtenstein Früchte zu tragen. Die Anzahl der Gewerbebetriebe
und der in den verschiedenen Branchen Beschäftigten erhöhte sich
bis zum Ersten Weltkrieg kontinuierlich. Gewerbegesetzliche Rege-
lungen drängten sich auf, und 1865 wurde das im Rahmen des Deut-
schen Bundes entstandene Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch
(ADHGB) eingeführt39. Auch die erste Phase der Industrialisierung,
in der sich vornehmlich Betriebe aus der Textilbranche, die von
schweizerischen Unternehmern gegründet wurden, ansiedelten, fiel

___________
34 Zur Ausgestaltung und zu Beispielen früherer sog. Druckerprivilegien, die es bereits ab Ende

des 15. Jahrhunderts in Deutschland, England und Frankreich gab, siehe Hubmann/Rehbinder,
S. 21f. und Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, S. 52.

35 Coing, 3. Band, S. 4176.

36 Vgl. A.a.O., S. 4038ff.

37 Einen Blick auf die Geschichte und Entwicklung des liechtensteinischen Urheberrechts werfen
Baur/Seeger, S. 107ff.

38 So bildete der Frankfurter Entwurf für ein Urheberrechtsgesetz von 1864 eine Grundlage für
das österreichische Urheberrechtsgesetz von 1895 (hierzu Coing, 3. Band, S. 4041f.).

39 “Gesetz betreffend die Einführung des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches im
Fürstentum Liechtenstein”, LGBl. 1865/10.
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in die Zeit nach Abschluss des Zollvertrags mit Österreich40. 1865
verabschiedete der liechtensteinische Landtag die erste liechtenstei-
nische Gewerbeordnung, die weitgehend auf der Gewerbefreiheit be-
ruhte und nur wenige Betriebe als konzessionspflichtig erklärte41.

Art. 11 des Zollvertrages mit Österreich von 1852 besagte, dass
“Privilegien auf die ausschliessliche Benützung von Erfindungen,
Entdeckungen und Verbesserungen, welche nach österreichischen
Gesetzen erworben werden”, im Fürstentum Liechtenstein ebenfalls
als gültig anzusehen sind. Die österreichischen Bestimmungen über
den Schutz von Erfindungen waren damit aufgrund des Zollvertrags
anwendbar. Art. 11 des Zollvertrags mit Österreich bestimmt weiter,
dass Angehörige des Fürstentums zudem “in Allem, was die Erwer-
bung solcher Privilegien betrifft, den österreichischen Unterthanen
gleichgestellt werden, und die Ausübung der ihnen erteilten Privile-
gien im Fürstenthume von derselben Rechtwirkung angesehen wird,
als wenn die Ausübung auf österreichischem Gebiete stattfinden
würde”. Der liechtensteinischen Regierung werden “in Ansehung
der von den fürstlichen Unterthanen angesuchten und erlangten Pri-
vilegien dieselben Befugnisse zugestanden und dieselben Verpflich-
tungen auferlegt, welche die österreichischen Gesetze den Statthalte-
reien auferlegt haben, oder in der Folge auferlegen sollen”42. Der
damalige Fürst beauftragte daher seinen Landesverweser, das öster-
reichische Privilegiengesetz in Liechtenstein kundzumachen43.

Die Landesverfassung von 1862 enthielt in § 17 die Bestim-
mung, dass die Zulässigkeit ausschliesslicher Handels- und Gewer-
beprivilegien für eine bestimmte Zeit durch ein besonderes mit den
einschlägigen Bundesgesetzen, also jenen des Deutschen Bundes,
übereinstimmendes Gesetz normiert werde44. 1899 stellt das österrei-
chische Handelsministerium fest, dass es “nach wie vor der unver-
änderten Auffassung ist, dass die auf fürstl. Liechtensteinischem

___________
40 Grund für die Ansiedelung schweizerischer Unternehmer in Liechtenstein war die Umgehung

der österreichischen Schutzzölle (Ospelt, S. 262 m.w.Nachw.); zum einsetzenden industriellen
Aufschwung a.a.O., S. 265ff, mit Hinweisen auf die ersten die Industrie betreffenden Gesetzes-
regelungen wie das Wasserrechtsgesetz, die Gewerbeordnung und das Steuergesetz.

41 LGBl. 1865/9. Die Vorgaben der österreichischen Gewerbeordnung, welche jegliche Ausübung
einer gewerblichen Tätigkeit von einer Konzession der Behörden abhängig machte, wurden in
Liechtenstein nicht übernommen. Vgl. auch Ospelt, S. 232f.

42 Auch nach der Erneuerung des Zollvertrags 1876 hatte Art. 25 denselben Wortlaut (vgl. LGBl.
1876/3).

43 Vgl. RC 120/190 (1852) “...so beauftrage ich hiermit meinen Landesverweser, das anliegend
mitfolgende für das Kaiserthum Österreich vom 15. August d.J. sanktionierte Privilegiengesetz
in Folge dieses Übereinkommens in meinem Fürstentum zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.”

44 Zu den (schliesslich gescheiterten) Bestrebungen, das Patentrecht im Deutschen Bund zu
vereinheitlichen und ein Bundespatent zu schaffen vgl. Coing, 3. Band, 4154ff.
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Staatsgebiete stattfindende Ausübung österreichischer Privilegien in
jeder Hinsicht der auf österreichischem Staatsgebiete stattfindenden
Ausübung gleichsteht”45. Damit waren wohl aber nicht Patente oder
andere Immaterialgüterrechte gemeint, sondern gewerberechtliche
Bewilligungen.

Auch der liechtensteinischen Gewerbeordnung von 1910 ist zu
entnehmen, dass es in Liechtenstein einen Schutz für Patente gab46.
Aus dem Jahre 1866 stammt die erste liechtensteinische immaterial-
güterrechtliche Gesetzesvorlage, nach welcher offenbar ein Bedürfnis
bestand: das Gesetz zum Schutz gewerblicher Marken47. Weitere Ge-
setze über den Schutz von Immaterialgüterrechten wurden bis zum
Abschluss des Zollvertrages mit der Schweiz nicht erlassen.

Art. 5 des Zollvertrages mit der Schweiz48, der die Möglichkeit
der Anwendbarerklärung des einschlägigen eidgenössischen Rechts
vorsieht, bewog Liechtenstein im Jahr 1928 zum Erlass von vier Ge-
setzen über den Schutz immaterieller Güter:
- Gesetz betreffend Erfindungspatente (LGBl. 1928/11),
- Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und

Kunst (LGBl. 1928/12),
- Gesetz betreffend den Schutz von Fabrik- und Handelsmarken,

der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen
Auszeichnungen (LGBl. 1928/13),

- Gesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (LGBl.
1928/14).

Alle vier Gesetze wurden den diesbezüglichen schweizeri-
schen Bestimmungen nachgebildet und ermöglichten den Beitritt
Liechtensteins zu verschiedenen internationalen Abkommen über
den Schutz geistiger Eigentumsrechte49. Die vier Gesetze bildeten
Gegenstand einer umfassenderen mehrere Jahre dauernden Rechtsre-

___________
45 Vgl. das Schreiben des Handelsministeriums an die liechtensteinische Regierung vom

6.4.1899, SF 14/658/58 (1899).

46 Art. 7 des Gesetzes betreffend die Erlassung einer neuen Gewerbeordnung von 1919, LGBl.
1910/3.

47 LGBl. 1866/5. Nach diesem Gesetz, welches, wie damals üblich, der österreichischen Rechts-
setzung folgte, schien ein tatsächliches Bedürfnis zu bestehen, es wurde ”im Interesse der
Gewerbetreibenden und des consumirenden Publikums” (aus der Präambel zum Gesetz) er-
lassen. Der Landtag jedenfalls nahm die Vorlage auf Antrag der Kommission einstimmig an
(Vgl. LTP 1866, Sitzung vom 4.07.1866). Das “Alleinrecht zum Gebrauch der Marke” wird
durch Registrierung derselben erworben (Art. 2 MschG 1866). Ab demselben Jahr führte das
Landgericht ein Handelsregister (vgl. LGBl. 1865/10).

48 Siehe Teil II, 2.1.

49 Z.B. den Pariser und Berner Verbandsübereinkünften und dem Madrider Markenabkommen;
dazu oben Teil II, 3.
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form. Die Regierung bezeichnete die Schaffung der Gesetze als über-
fällig und dringend nötig50.

3 PATENTRECHT

Das 1928 nach Abschluss des Zollvertrags mit der Schweiz erlassene
liechtensteinische Patentgesetz entsprach in materieller Hinsicht dem
damals in Kraft stehenden schweizerischen Patentgesetz. Das “Ge-
setz betreffend die Erfindungspatente vom 26. Oktober 1928”51 wur-
de zwar in Kraft gesetzt, konnte aber wie erwähnt nicht angewendet
werden, da die Regierung die erforderlichen Durchführungsbestim-
mungen nie erlassen hat. Es wurde keine Amtsstelle zur Ausübung
der Funktionen im Zusammenhang mit der Registrierung von Paten-
ten bezeichnet. Bis 1978 wurden diese Funktionen auch nicht staats-
vertraglich einem anderen Staat oder einem ausländischen Amt über-
tragen52.

Erst 50 (!) Jahre später, am 22. Dezember 1978, schloss Liech-
tenstein mit der Schweiz einen Vertrag über den Schutz der Erfin-
dungspatente (Patentschutzvertrag), der am 1. April 1980 in Kraft
trat53. Mit diesem Staatsvertrag wurde die schweizerische Patentge-
setzgebung in Liechtenstein anwendbar. Seither bilden Liechtenstein
und die Schweiz ein einheitliches Schutzgebiet für Patente.

___________
50 Rech.ber. 1928, S. 19, 24. Aus der Sicht der Regierung scheinen die Gesetze auch aus

finanzieller Hinsicht interessant gewesen zu sein.

51 LGBl. 11/1928. Durch dieses Gesetz wurden “die bisherigen Bestimmungen über das Pa-
tentrecht aufgehoben” (Art. 60 Abs. 1 APatG). Mit den bisherigen Bestimmungen werden wohl
österreichische Patentrechtsbestimmungen gemeint sein, wobei mangels Publikation nicht ge-
nau ersichtlich ist, welche Bestimmungen zu dieser Zeit (noch) anwendbar waren. Die Anwen-
dung des österreichischen Patentrechts beruhte auf dem österreichisch-liechtensteinischen
Zollvertrag, der 1919 gekündigt wurde. Die Patentvorschriften werden jedenfalls auch in Art. 7
der 1910 erlassenen Gewerbeordnung erwähnt (vgl. den gleichen Wortlaut des Art. 7 in der
geänderten Gewerbeordnung, LGBl. 14/1915, gemäss dem die durch die Vorschriften über Pri-
vilegien den Inhabern von Erfindungs-, Verbesserungs- und Entdeckungsprivilegien gewährten
Rechte durch das Gesetz nicht berührt werden). Art. 60 Abs. 1 des Patentgesetzes war jeden-
falls geeignet, die unklare bisherige Rechtslage zu beseitigen.

52 Von diesen Möglichkeiten sprach Art. 25 des Patentgesetzes.

53 Zum Patentschutzvertrag Teil II, 2.2.
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4 MARKENRECHT

Mit dem Gesetz vom 12. Dezember 1996 über den Schutz von Mar-
ken und Herkunftsangaben54 ist ein neues liechtensteinisches Mar-
kengesetz in Kraft getreten. Es ersetzt das Gesetz vom 26. Oktober
1928 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der
Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Aus-
zeichnungen55, welches auf dem alten schweizerischen Marken-
schutzgesetz von 1890 basierte56.

Dem Markenrecht kommt unter den im liechtensteinischen
Recht geregelten Immaterialgüterrechten derzeit die grösste prakti-
sche Bedeutung zu. Marken werden von im Inland tätigen Unter-
nehmen, aber auch von vielen Sitzgesellschaften hinterlegt. Einige
dieser Gesellschaften verwalten Marken- und Patentrechte aus steu-
erlichen Gründen. Da die Markenhinterlegung in Liechtenstein mit
wenig bürokratischen Hinternissen verbunden ist und es - anders als
etwa in der Schweiz - kein Widerspruchsverfahren gibt, ist die Hin-
terlegung in Liechtenstein für viele ausländische Unternehmen at-
traktiv. Mit einer liechtensteinischen Basiseintragung kann beim In-
ternationalen Büro der WIPO eine Schutzausdehnung auf die Ver-
tragsstaaten des Madrider Markenabkommens oder das Madrider
Protokoll beantragt werden57. Das Madrider Markenabkommen
verlangt, dass als Hinterleger nur anerkannt wird, wer eine tatsächli-
che und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche bzw. Han-
delsniederlassung hat58. Bei strenger Auslegung dieses Wortlauts
sind Hinterlegungen von liechtensteinischen Sitzgesellschaften nicht
unproblematisch, da sie ausser dem Unterhalt eines Büros im Inland
nicht tätig sind und insbesondere keine Produktionsstätte führen. In

___________
54 LGBl. 1997/60. Das Gesetz ist am 31. März 1997 in Kraft getreten. Die Bestimmungen, die sich

auf den Beitritt zum Madrider Markenprotokoll und zum Markenrechtsvertrag beziehen, traten
erst mit dem liechtensteinischen Beitritt zu diesen beiden Abkommen am 17. März 1998 in
Kraft.

55 LGBl. 13/1928, revidiert durch LGBl. 12/1964, 19/1986 und 38/1988. Zum alten liechtensteini-
schen Markengesetz siehe Müller, S. 21ff., 25ff.

56 Vgl. das schweizerische Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken,
der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. Sep-
tember 1890, das 1992 vom Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsanga-
ben (Markenschutzgesetz, MschG) vom 28. August 1992 (SR 232.11), welches am 1. April
1993 in Kraft getreten ist, abgelöst wurde.

57 Siehe dazu Teil II, 3.3.

58 Art. 1 Abs. 3 MMA sowie Art. 2 Abs. 1 MMP. Das Madrider Protokoll verlangt, dass die Person,
auf deren Namen das Gesuch lautet, Angehörige des Vertragsstaates ist oder in diesem Ver-
tragsstaat ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende ge-
werbliche oder Handelsniederlassung hat.
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der Praxis hat das Internationale Büro liechtensteinische Sitz- und
Holdinggesellschaften als Hinterleger im Sinne des Madrider Mar-
kenabkommens anerkannt59.

Mit der Gesamtrevision des Markenrechts sollten insbesonde-
re die EG-Markenrichtlinie60, welche Bestandteil des EWR-Acquis ist,
und die Bestimmungen des TRIPS-Abkommens61 umgesetzt werden.
Zudem wurde das Gesetz so ausgestaltet, dass es den Anforderungen
des Madrider Markenprotokolls und des Markenrechtsvertrags ge-
nügt. Auch dem neuen liechtensteinischen Markengesetz liegt das
revidierte schweizerische Markengesetz zugrunde62. Abgewichen
wurde von der schweizerischen Vorlage nur dort, wo spezifisch
liechtensteinische Interessen oder Gegebenheiten berücksichtigt
werden sollten (z.B. bei der Vertreterregelung)63.

4.1 Begriff und Merkmale der Marke

In Art. 1 Abs. 1 MschG wird die Marke definiert als “ein Zeichen, das
geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von
solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden”64.

Der so umschriebene Markenbegriff betont die Unterschei-
dungs- und Herkunftsfunktion der Marke. In der Praxis kommen
Marken weitere Funktionen zu, wie z.B die Werbefunktion oder eine
Qualitäts- und Garantiefunktion, gemäss welcher die Marke den
Konsumenten eine gleichbleibende Qualität der bezeichneten Waren
und Dienstleistungen garantieren soll. Die reine Herkunftsfunktion
ist in der Realität etwas in den Hintergrund getreten. Denn für die
Konsumenten ist es nicht nur von Interesse, dass die Markenproduk-
te stets denselben betrieblichen Ursprung haben, sondern für sie sind
auch gleichbleibende Eigenschaften bzw. Qualitätsmerkmale der
Produkte von Bedeutung65. Im Vordergrund des gesetzlichen Schut-

___________
59 Dies stellte schon Müller (S. 27f.) fest.

60 Dazu oben Teil II, 5.1.2.2 sowie Teil IV, 7.1.

61 Dazu oben Teil II, 4.2.

62 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (SR
232.11), in Kraft seit dem 1. April 1993.

63 Bericht MschG 1996, S. 4.

64 Der Text stimmt mit Art. 1 Abs. 1 des CH-MschG überein. Zur Erläuterung des Markenbegriffs
kann deshalb auf die einschlägige schweizerische Literatur und Gerichtspraxis verwiesen wer-
den.

65 Bericht MschG 1985, S. 3. Zur Qualitätsfunktion der Marke siehe Henning-Bodewig/Kur, Band
I, S. 107ff.
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zes steht indessen die Herkunftsfunktion der Marke66. Der rechtliche
Schutz von weiteren wirtschaftlichen Markenfunktionen, insbeson-
dere einer Garantiefunktion, würde in der Praxis schwierig sein,
müssten doch die Gerichte die Qualitätsstandards bestimmen, wel-
che die Verbraucher mit einer bestimmten Marke verbinden67. Die
übrigen Funktionen werden rechtlich nicht selbständig geschützt68.
Ihr Schutz ist jedoch im Rahmen der Herkunfts- und Unterschei-
dungsfunktion, z.B. bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit und
der Irreführungsgefahr, möglich.

Das Markenrecht wird im neuen liechtensteinischen Recht
(wie auch im schweizerischen) als subjektives Vermögensrecht ver-
standen, wobei der Schutz der Interessen der Markeninhaber im
Vordergrund steht69. Als solches kann die Marke frei übertragen
oder lizenziert werden.

4.2 Markenarten

Marken können in verschiedenen Formen auftreten, als Wortmarken
(z.B. Weight Watchers, Bio-Ländle), Bildmarken (z.B. das Symbol der
Kreditkarte Mastercard, die Muschel als Zeichen für Shell) oder einer
Kombination davon (z.B. das Bayer-Kreuz), als Sammelmarken
(Marken, die aus mehreren Einzelteilen bestehen, jedoch eine Einheit
bilden), Buchstabenmarken (CK, IBM), Zahlenmarken oder eine
Kombination davon (K2), dreidimensionale Zeichen (z.B. der Merce-
des-Stern) oder Formmarken. Die Formmarke ist eine der Neuerun-
gen im Markenrecht. Durch ihre Einführung wird die äussere Form

___________
66 Die Herkunftsfunktion wird auch ausdrücklich in der Markenrichtlinie erwähnt: “Zweck des

durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion
der Marke zu gewährleisten...” (Erw. 10). Zu den klassischen Funktionenlehren und insbeson-
dere zur Herkunftsfunktion der Marke siehe etwa Schluep, Das Markenrecht als subjektives
Recht, S. 67ff.

67 Baudenbacher/Caspers, S. 223.

68 Vgl. Botschaft MschG, S. 19. Zu den klassischen markenrechtlichen Funktionenlehren
Schluep, Das Markenrecht als subjektives Recht, S. 67ff. Zu Weiterentwicklungen der Funktio-
nenlehren, neueren Markenschutzkonzeptionen und ihre Berücksichtigung im Recht Bauden-
bacher/Caspers, S. 222ff. Zu den neueren Ansätzen gehört die Property-Rights-Theorie, wel-
che die Kommunikationsfunktion der Marke betont und die freie Übertragbarkeit der Marke
(ohne Übertragung des Geschäftsbetriebes) fordert. Im Ergebnis führt dieser Ansatz eher zu
einer weiteren Stärkung der Markeninhaber im Vergleich zu den Interessen anderer Marktteil-
nehmer (Baudenbacher/Caspers, S. 224).

69 Im Bericht MschG 1996 (S. 5) konstatiert die Regierung, dass der Gesetzesentwurf in erster
Linie dazu dient, die Stellung des Markeninhabers zu stärken. “Daneben” würden aber auch die
Interessen der Konsumenten “gebührend” berücksichtigt.
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eines Produkts oder seiner Verpackung als Marke anerkannt70. Art. 1
Abs. 2 MschG ist bezüglich der zulässigen Markenformen offen:
“Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche
Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher
Elemente oder mit Farben sein.” Auch akustische Marken oder Ge-
ruchsmarken können damit als zulässige Markenarten anerkannt
und eingetragen werden71.

Will man Marken nach ihrer Bestimmung gegeneinander ab-
grenzen, können Warenmarken, Fabrik-, Handels- und Produkti-
onsmarken sowie Dienstleistungsmarken unterschieden werden72.
Unternehmens- oder Einzelmarken gehören einem einzelnen Unter-
nehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen die Marke kennzeich-
net, Kollektivmarken hingegen berechtigen die Mitglieder von Ver-
einigungen von Fabrikations-, Handels- oder Dienstleistungsunter-
nehmen wie Konzerne oder Verbände, eine Marke für ihre Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen (z.B. Fleurop)73.

Nach liechtensteinischem Recht kann jede Person eine Marke
hinterlegen (Art. 29 Abs. 1 MschG). Auch Holdinggesellschaften,
welche keinen eigenen Fabrikations- oder Handelsbetrieb tätigen,
können Markeninhaber sein (Holdingmarke) und die Rechte dann
auf ihre Tochtergesellschaft oder eine andere Lizenznehmerin über-
tragen74. Die Tätigkeit einer Gesellschaft ist nicht Voraussetzung, da-
her können auch die in Liechtenstein in grosser Zahl vorhandenen
Sitzgesellschaften als Markenhinterleger auftreten, um die Marke
dann an tätige Unternehmen im Ausland in Lizenz zu vergeben.

___________
70 Vgl. aber die Beschränkungen in Art. 2 Bst. b MschG: Formen, die das Wesen der Ware

ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, sind vom
Markenschutz ausgeschlossen. Solche Formen waren bisher lediglich über den Ausstattungs-
schutz des UWG (Art. 3 lit. d) rechtlich geschützt.

71 Der Kreis der zulässigen Markenformen wird durch die Ausführungsvorschriften, namentlich die
Verordnung vom 1. April 1997 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Marken-
schutzverordnung - LGBl. 1997/77), näher bestimmt. Art. 10 der Verordnung bestimmt, dass
die Marke grafisch darstellbar sein muss (Abs. 1); handelt es sich um eine akustische Marke,
muss diese notenmässig umschrieben werden (Abs. 5).

72 Vgl. zu diesen Unterscheidungen etwa Troller/Troller, S. 80f.

73 Art. 23 MschG. Nach Art. 7bis aMschG wurde noch gefordert, dass die Vereinigung Rechts-
persönlichkeit besitzen müsse.

74 Vgl. dazu den Bericht MschG 1985, S. 9. Die Holdingmarke wird auch in der Schweiz aner-
kannt, andere Länder sind diesbezüglich zurückhaltender (Troller/Troller, S. 82).
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4.3 Entstehung und Bestand des Markenrechts

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register und folgt
damit dem Hinterlegungsprinzip75. Das Markenrecht steht damit
demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt76. Das Eintragungs-
verfahren wird mit der Anmeldung der Marke eingeleitet. Dazu ist
ein Eintragungsgesuch mit weiteren gesetzlich festgelegten Unterla-
gen einzureichen77. Hinterlegungsberechtigt ist jede Person, d.h. na-
türliche und juristische Personen können unabhängig von ihrer Na-
tionalität oder ihres Wohn- oder Geschäftssitzes Marken hinterlegen.
Es ist nicht notwendig, dass die Anmelderin ein bestimmtes Interesse
an der Markenanmeldung nachweist oder dass sie sich mit dem An-
gebot von den Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke
beansprucht wird, befasst78. Die Marke wird eingetragen, wenn die
formellen Erfordernisse erfüllt und die Gebühren bezahlt sind sowie
keine absoluten Ausschlussgründe vorliegen. Garantie- oder Kollek-
tivmarken haben den Erfordernissen der Art. 22 bis 24 MschG zu ge-
nügen79.

Absolute Eintragungshindernisse, welche von Amtes wegen
geprüft werden, sind in Art. 2 MschG geregelt. So sind vom Marken-
schutz ausgeschlossen: Zeichen, die Gemeingut sind80, Formen, die

___________
75 Art. 5 und 6 MschG. Nach altem Recht galt noch die Gebrauchspriorität. Das Eintragungsprin-

zip bietet die grössere Rechtssicherheit und zwingt die Markenbenutzer zur Eintragung ins Re-
gister. Das Gebrauchsprinzip erlaubte es, gegenüber eingetragenen Marken ältere Rechte
beim Erstgebrauch geltendzumachen.

76 Eine Hinterlegungspriorität kann auch nach den Regeln der PVÜ enstehen (Art. 7 MschG).
Hinterlegt jemand vorschriftsmässig eine Marke in einem Verbandsland der PVÜ, so geniesst
er in einem anderen Verbandsland, z.B. in Liechtenstein, während sechs Monaten die sog.
Unionspriorität. Wird eine solche Marke innerhalb von sechs Monaten in Liechtenstein hinter-
legt, so kann das Datum der Ersthinterlegung auch als Datum der liechtensteinischen Hinterle-
gung beansprucht werden. Dadurch wird einem Markeninhaber, der seine Marke in mehreren
Ländern hinterlegen will, eine Schonfrist gewährt, innerhalb welcher er entscheiden kann, ob
und wo überall er seine Marke hinterlegen will.

77 Siehe dazu im einzelnen die Bestimmungen der Markenschutzverordnung (LGBl. 1997/77). Die
Kosten regelt die Verordnung vom 1. April 1997 über die Einhebung von Gebühren nach dem
Markenschutzgesetz (LGBl. 1997/78).

78 Siehe dazu auch David, Kommentar MschG, Art. 28 Abs. 1, S. 185 (Rn 3ff.).

79 Art. 31 Abs. 2 und 3 MschG.

80 Davon ausgenommen sind solche, die sich als Marke für die Waren und Dienstleistungen
durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Bst. a). Nach der Rechtsprechung des
schweizerischen Bundesgerichts werden unter Zeichen, die zum Gemeingut gehören, Zeichen
verstanden, welche die Ware (und Dienstleistung) in irgendeiner Weise beschreiben (Be-
schaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen), Zeichen, die unterscheidungskräftig waren, je-
doch infolge ihrer allgemeinen Verbreitung zur Beschaffenheitsangabe degeneriert sind (Frei-
zeichen), aus Zahlen und Buchstaben geformte Zeichen, welche keine Unterscheidungskraft
haben (Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die
Marke bestimmt ist, sowie Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig sind, wie z.B. geometri-
sche Figuren, einzelne Buchstaben oder Zahlen, vgl. BGE 113 II 205 Erw. 3 und BGE 109 II
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das Wesen der Marke ausmachen, und Formen der Ware oder Ver-
packung, die technisch notwendig sind81, irreführende Zeichen und
solche, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder gel-
tendes Recht verstossen82. Auch die im alten Recht noch ausdrück-
lich erwähnten Wappen und Hoheitszeichen des Fürstentums Liech-
tenstein und seiner Gemeinden und andere öffentliche Zeichen (Ro-
tes Kreuz, Olympische Ringe) werden dadurch erfasst83.

Die in Art. 3 MschG aufgeführten sogenannten relativen Ein-
tragungshindernisse werden im Unterschied zu den absoluten Ein-
tragungshindernissen nicht von Amtes wegen überprüft84. Sie die-
nen dem Schutz älterer Markenrechte. Aufgrund relativer Aus-
schlussgründe vom Markenschutz ausgeschlossen sind: Zeichen, die
mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, sowie Zeichen, die mit einer älteren
Marke identisch oder ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt85. Der Begriff der Verwechslungsgefahr
ist oft Gegenstand der gerichtlichen Auslegung bei markenrechtli-
chen Zivilprozessen. Die Markenrichtlinie enthält dazu folgende illu-

_________
258 Erw. 2 und 3). Freizeichen sind Zeichen, welche ursprünglich Unterscheidungskraft besa-
ssen, jedoch aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung zu reinen Sachbezeichnungen degene-
riert sind (BGE 114 II 172 Erw. 2 a).

81 Bst. b betrifft dreidimensionale Marken sowie Formmarken. Die Kriterien der Schutzfähigkeit
von dreidimensionalen Marken und Formmarken wird die Gerichtspraxis genauer festlegen
(Botschaft MschG, S. 20). Im übrigen können Waren- und Verpackungsformen auch durch Mu-
ster- und Modellrechte geschützt werden, ein Schutz der im Unterschied zum Markenrecht
nicht unbegrenzt ist, sondern maximal 15 Jahre betragen kann.

82 Bst. c und d. Ausgenommen sind Zeichen, die etwa zu einer Täuschung über die Zusammen-
setzung oder Beschaffenheit eines Produkts, über seine geographische Herkunft oder die Ge-
schäftsverhältnisse des Markeninhabers führen (Troller/Troller, S. 75f.).

83 Vgl. dazu Art. 3 Abs. 2 und 3 und Art. 13bis aMschG sowie das Gesetz vom 4. Dezember 1962
zum Schutz des Namens des Fürstenhauses, LGBl. 1963/2, rev. durch LGBl. 1988/38, das
Gesetz vom 30. Juni 1982 über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums
Liechtenstein (Wappengesetz), LGBl. 1982/58, rev. durch LGBl. 1988/38, das Gesetz vom 27.
Mai 1957 betreffend den Schutz des Zeichens und Namens des Roten Kreuzes, LGBl.
1957/15, rev. durch 1988/38 und Art. 1013 PGR (Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20.
Januar 1926, LGBl. 1926/4) betreffend die Verwendung nationaler Bezeichnungen in Firmen-
namen und die Verwendung des Namens des Roten Kreuzes in Firmennamen.

84 Das Amt für Volkswirtschaft recherchiert dennoch, zumeist nur auf nationaler Ebene, ob
gleichlautende oder ähnliche Marken eingetragen sind. Allerdings wird die Eintragung aus die-
sem Grund nicht verweigert, wenn der Antragsteller sein Gesuch nicht von sich aus zurück-
zieht (Auskunft des Amtes für Volkswirtschaft). Nachforschungen über Marken, welche mit
Wirkung für Liechtenstein hinterlegt oder eingetragen wurden und mit einem bestimmten Zei-
chen identisch oder ähnlich sind, werden gegen Bezahlung einer über Verordnung festgelegten
Gebühr durchgeführt (Art. 37 MschG, Art. 38 MschVO). Dabei haftet das Amt nicht für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

85 Art. 3 Abs. 1 MschG. Als ältere Marken gelten laut Art. 3 Abs. 2 MschG hinterlegte oder
eingetragene Marken, die eine gesetzliche Priorität geniessen (Art. 6 bis 8) und Marken, die im
Sinne von Art. 6bis PVÜ in Liechtenstein notorisch bekannt sind.
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strative Erwägung: “Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der
Ähnlichkeit86 im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen.
Die Verwechslungsgefahr stellt die spezifische Voraussetzung für
den Schutz dar; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Um-
ständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im
Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder einge-
tragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähn-
lichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den
damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen”87. Wie die
Verwechslungsgefahr verfahrensmässig festgestellt wird, bestimmt
die Richtlinie freilich nicht, da die Regelung der nationalen Verfah-
ren Sache der Mitgliedsstaaten ist.

Speziell geschützt ist die bekannte Marke. Sie geniesst einen
über den Gleichartigkeitsbereich hinausgehenden Schutz gegen
Rufausbeutung, Rufschädigung und Verwässerungsgefahr. Die Be-
nutzung einer bekannten Marke kann für jede Art von Waren und
Dienstleistungen verboten werden, “wenn ein solcher Gebrauch die
Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt
oder beeinträchtigt” (Art. 15 Abs. 1 MschG)88. Gehen die Verbrau-
cher davon aus, dass Verwendungen der Marke ausserhalb gleichar-
tiger Produkte ebenfalls vom Markeninhaber wahrgenommen wer-
den, so liegt die Ausnutzung der Werbekraft einer solchen Marke
nahe. Im Vordergrund steht damit der Schutz der vermögensrechtli-
chen Interessen der Markeninhaber.

Die Eintragung einer Marke ist während zehn Jahren gültig,
sie kann nach Ablauf dieser Frist auf Antrag beliebig oft um jeweils
zehn Jahre verlängert werden (Art. 10 MschG)89.

___________
86 Im liechtensteinischen Gesetz wird der Begriff Gleichartigkeit verwendet.

87 Erw. 10. Hinweise auf die schweizerische Rechtsprechung über die Verwechslungsgefahr, die
auch von den liechtensteinischen Gerichten als massgeblich angesehen wird, bei David,
Kommentar MschG, S. 65ff., Rn 18ff.

88 Diese Vorschrift ist mit jener im schweizerischen Markenschutzgesetz identisch, ausser dass
das liechtensteinische Recht den europarechtlichen Begriff der bekannten Marke gewählt hat.
Zum Schutz der berühmten Marke nach schweizerischem Recht vgl. etwa Heinzelmann, S.
531ff. Des weiteren, insbesondere auch zum Unterschied der berühmten und bekannten Marke
Karl Wolfgang Gladt, Zum Rechtsschutz für berühmte und bekannte Marken, ÖBl 1993, S.
49ff., J.E. Moll, Die berühmte und die bekannte Marke, GRUR 1993, 8ff. sowie Schweer. Im
Europarecht wird kein Unterschied zwischen berühmten und nur bekannten Marken gemacht
(siehe etwa Art. 5 Abs. 2 der Markenrichtlinie). Die Abweichung des schweizerischen Rechts,
welches den Schutz der berühmten und der notorisch bekannten Marke gesondert regelt, ist
nicht so zu interpretieren, dass damit eine Einschränkung des Anwendungsbereiches von Art.
15 MschG, des Schutzes gegen Rufausbeutung, Rufschädigung und Verwässerungsgefahr,
beabsichtigt wurde (Heinzelmann, S. 533f.).

89 Nach altem Recht betrug die Schutzfrist 20 Jahre (Art. 8 aMschG).
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Möglichkeiten einer internationalen Markeneintragung bie-
ten sich nach dem Madrider Markenabkommen und dem Madrider
Protokoll90. Art. 41 bis 44 MschG enthalten grundsätzliche Bestim-
mungen über die internationale Markeneintragung und das diesbe-
zügliche Verfahren, soweit ihre Regelung dem nationalen Gesetzge-
ber vorbehalten ist bzw. die Vorschriften der relevanten internatio-
nalen Verträge durch das nationale Recht umgesetzt werden. Das
liechtensteinische Amt für Volkswirtschaft vermittelt nicht nur na-
tionale, sondern auch internationale Markeneintragungen, welche
nach den Regeln des Madrider Markenabkommens sowie des Proto-
kolls zum Madrider Markenabkommen und den entsprechenden
Ausführungsbestimmungen vorgenommen werden. Die internatio-
nale Registrierung einer Marke, für die auch in Liechtenstein Schutz
beansprucht wird, hat dieselbe Rechtswirkung wie eine nationale
Hinterlegung beim Amt für Volkswirtschaft und die Eintragung im
liechtensteinischen Markenregister91.

Der Bestand des Markenrechts ist nicht nur abhängig von der
Verlängerung, sondern auch vom tatsächlichen Gebrauch der Marke.
Die Marke unterliegt damit einem Benutzungszwang. Wird die Mar-
ke während fünf Jahren nicht benutzt, so kann sich der Inhaber nicht
mehr auf sein Markenrecht berufen92. Als Gebrauch der Marke gilt

___________
90 Siehe oben Teil II, 3.3.

91 Art. 43 Abs. 1 MschG. Diese Wirkung gilt als nicht eingetreten, wenn und soweit der internatio-
nale registrierten Marke der Schutz für Liechtenstein verweigert wird. Die Eintragung einer in-
ternationalen Marke darf nur aus den in Art. 6quinquies Bst. B PVÜ angeführten Gründen verwei-
gert werden:

“1) wenn die Marken geeignet sind, Rechte zu verletzen, die von Dritten in dem Land erworben
sind, in dem der Schutz beansprucht wird;

2) wenn die Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen
zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Men-
ge, der Bestimmung des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeu-
gung dienen können, oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständi-
gen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind;

3) wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbeson-
dere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Es besteht Einverständis darüber,
dass eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstossend angese-
hen werden kann, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, dass
diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betrifft.”

Siehe auch die betreffend eine Ungültigkeitsklage des liechtensteinischen Anteils an einer IR-
Marke getroffene Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (Gucci Gucci II, Beschluss vom
11.12.89), nach der die Zuständigkeit der liechtensteinischen Gerichte zu bejahen sei, da im
Hinblick auf die Bestimmungen des Madrider Abkommens dem liechtensteinischen Anteil der
IR-Marke derselbe Schutz in Liechtenstein zukomme, wie wenn sie unmittelbar in Liechtenstein
hinterlegt worden wäre.

92 Art. 11 und 12 MschG (vgl. Art. 12 Abs. 2 zur Wiederaufnahme des Gebrauchs nach mehr als
fünf Jahren und Abs. 3 zur Beweislastregel: Der Beweis des Gebrauchs obliegt bei Glaubhaft-
machung des Nichtgebrauchs dem Markeninhaber). Der Gebrauch der Marke muss ernsthaft
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gemäss Art. 11 Abs. 3 MschG auch ein Markengebrauch durch Dritte,
der mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist (z.B. durch
Tochtergesellschaften oder auch Lizenznehmer). Aufgrund der
Kleinheit des liechtensteinischen Marktes und der starken bis aus-
schliesslichen Exportorientierung der liechtensteinischen Unterneh-
men wird der Gebrauch der Marke im Inland dem Gebrauch im Ge-
biet des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder der Schweiz
gleichgestellt (Art. 11 Abs. 4 MschG). Der Nichtgebrauch einer Marke
ist nicht als allgemeiner Verfallsgrund konzipiert, er kann nur auf
Einrede hin im Rahmen von Verletzungsstreitigkeiten sanktioniert
werden93.

4.4 Inhalt des Markenrechts

Art. 13 Abs. 1 MschG enthält die Definition des Ausschliesslichkeits-
rechts an der Marke und eine allgemeine Beschreibung der Befugnis-
se der Markeninhaber94: “Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen
und darüber zu verfügen.”

_________
sein, auch wenn das liechtensteinische Gesetz nicht die Formulierung von Art. 10 Abs. 1 der
Markenrichtlinie übernimmt, nach welcher die Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung im betref-
fenden Mitgliedsstaat ausdrücklich gefordert wird. Im Bericht und Antrag (S. 21) heisst es zwar,
dass Art. 11 Abs. 1 MschG vom Markeninhaber ausdrücklich eine ernsthafte Benutzung ver-
langt. M.E. kann dies aus der Gesetzesbestimmung nicht direkt abgeleitet werden. Jedoch
müsste die Bestimmung bei der Rechtsanwendung in diesem Sinne ausgelegt werden, um
nicht von Art. 10 Abs. 1 der Markenrichtlinie abzuweichen.

93 Die Markenrichtlinie überlässt es den Mitgliedsstaaten bzw. den EWR-Vertragsstaaten, wie das
Erfordernis des Benutzungszwanges der Marke verfahrensrechtlich umgesetzt wird (vgl. Erw. 7
der Markenrichtlinie).

94 Die schweizerische Lehre geht davon aus, dass die Markenrechte wie die übrigen Aus-
schliesslichkeitsrechte an immateriellen Gütern eher als Verbotsrechte, d.h. als Abwehrrechte
gegen Dritte zu betrachten sind (Troller, IGR I, S. 71; auch David, numerus clausus, S. 1404).
Die deutsche Lehre versteht hingegen das Markenrecht sowohl als positives Benutzungsrecht
wie auch als negatives Verbietungsrecht (Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, S. 236;
Chrocziel, S. 132). Das deutsche Recht spricht von einzelnen Benutzungsbefugnissen, das
schweizerische von Verbietungsrechten. Der liechtensteinische Entwurf scheint sich diesbe-
züglich eher der deutschen Lehre zuzuwenden. Im Bericht und Antrag (S. 23) heisst es : “Abs.
1 gewährt dem Markeninhaber nicht nur negative Rechte zur Abwehr unerwünschter Einwir-
kungen, sondern auch ein positives Recht, die eingetragene Marke zu benutzen und darüber
zu verfügen. Aus diesem Beherrschungsrecht über die Marke fliesst das Recht, über deren
Schicksal zu bestimmen und über sie durch Abtretung, Verpfändung oder Lizenzierung zu
verfügen. [...] Die aus diesem Ausschliessungs- oder Verbietungsrecht fliessenden Einzelbe-
fugnisse werden in Abs. 2 näher definiert.”
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Der Markeninhaber kann aufgrund dieses Ausschliesslich-
keitsrechts Dritten den Gebrauch95 von Zeichen im Sinne von Art. 3
Abs. 1 MschG verbieten. Der Umfang des Schutzes wird von Art. 3
Abs. 1 MschG bestimmt. Das Markenrecht bietet Schutz gegen die
Benutzung identischer Zeichen, die für gleiche Waren oder Dienstlei-
stungen oder für gleichartige Waren oder Dienstleistungen verwen-
det werden. Der Schutz erstreckt sich aber auch auf die Benutzung
ähnlicher Zeichen, die für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen verwendet werden. Ein Verbot der Benutzung eines
identischen oder ähnlichen Zeichens ist nur dann möglich, wenn sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Mit der Umsetzung der Markenrichtlinie wird das Prinzip der
EWR-weiten Erschöpfung der Markenrechte in Art. 13 Abs. 4 und 5
MschG ausdrücklich verankert96. Der Markeninhaber kann einem
Dritten nicht untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die un-
ter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in Liechten-
stein oder in einem anderen Mitgliedsstaat des EWR in Verkehr ge-
bracht worden sind. Ein Verbot von Parallelimporten aus Gründen
des Bestandes einer nationalen Marke kann also unter Beachtung
dieses Grundsatzes nicht durchgesetzt werden. Art. 13 Abs. 5 MschG
relativiert diesen Grundsatz insoweit, als sich der Markeninhaber aus
berechtigten Gründen dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzen
kann, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inver-
kehrbringen verändert oder verschlechtert ist, die Waren also verän-
dert wurden97. Damit kann die Marke ihre Garantie- und Qualitäts-
funktion erfüllen. Über den Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung
hinaus bestimmt Art. 13 Abs. 6, dass der Grundsatz der Erschöpfung
auch dann gilt, wenn es sich um ein Inverkehrbringen ausserhalb des
EWR-Raumes handelt. Parallelimporte von Original-Markenwaren
aus Drittstaaten müssen vom Markeninhaber grundsätzlich geduldet
werden, ausser wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr für die
Konsumenten ergibt. Damit wird - im Unterschied zum schweizeri-

___________
95 Die Gebrauchshandlungen, welche dem Markeninhaber vorbehalten bleiben, sind in Art. 13

Abs. 2 MschG beispielhaft aufgezählt. So hat er das ausschliessliche Recht, das Zeichen auf
Waren oder deren Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr
zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern, unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten
oder zu erbringen, unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen oder das Zeichen im ge-
schäftlichen Verkehr zu verwenden.

96 Art. 7 Abs. 1 Markenrichtlinie. Die EWR-weite Erschöpfung wird im Unterschied zum schweize-
rischen Markenschutzgesetz ausdrücklich geregelt. Für die Schweiz als Nicht-EWR-
Mitgliedsland drängte sich diese Regelung auch nicht auf.

97 Art. 7 Abs. 2 Markenrichtlinie.
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schen Markengesetz - der Grundsatz der internationalen Erschöp-
fung im liechtensteinischen Markengesetz ausdrücklich festgeschrie-
ben98.

Art. 21 MschG enthält einen allgemeinen Vorbehalt völker-
rechtlicher Verträge (Abs. 1). Liechtenstein ist Mitglied einer Reihe
von internationalen Abkommen, welche Bestimmungen über geistige
Eigentumsrechte im Allgemeinen bzw. markenrechtliche Vorschrif-
ten enthalten (namentlich PVÜ, MMA sowie insbesondere das EWR-
Abkommen). Vor allem die klassischen Konventionen über den in-
ternationalen Schutz geistiger Eigentumsrechte sind grundsätzlich
nicht auf Inländer anwendbar. Daher bestimmt Art. 21 Abs. 2 MschG,
dass, falls für Liechtenstein verbindliche völkerrechtliche Verträge
weitergehende Rechte als das aktuelle Markengesetz gewähren, diese
Bestimmungen auch für liechtensteinische Staatsangehörige (ebenso
für juristische Personen im Sinne des PGR) gelten99.

4.5 Übertragung und Änderungen

Markeninhaber können ihre Rechte frei übertragen, sei es für alle
Waren oder Dienstleistungen, für die das Markenrecht beansprucht
wird, oder nur für einen Teil davon. Die Übertragung bedarf der
Schriftlichkeit und kann zudem unabhängig vom gleichzeitigen
Übergang des zugehörigen Geschäftsbetriebes auf den neuen Mar-
keninhaber vorgenommen werden100. Das Markenrecht stellt für den
Inhaber dadurch ein selbständiges Vermögensrecht dar, über wel-
ches er frei verfügen kann.

Die Vergabe von Lizenzen101 ist ein häufig verwendetes In-
strument der Markennutzung und ist ohne Einschränkungen mög-
lich (Art. 19 MschG)102. In der Praxis kann zwischen ausschliesslichen

___________
98 Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung wurde aber von der Rechtsprechung im

bundesgerichtlichen Urteil “Chanel” anerkannt. Siehe auch unten Teil IV, 7.1.3.

99 Bericht MschG 1996, S. 28.

100 Diese Entkoppelung des Markenrechtes vom zugehörigen Unternehmen vollzog der liechten-
steinische Gesetzgeber im Gegensatz zur Schweiz bereits in der Revision von 1985 (vgl. Art.
11 Abs. 2 aMschG, LGBl. 1986/19. Die rechtsgeschäftliche Übertragung hat in schriftlicher
Form zu erfolgen (Art. 17 Abs. 2). Es wird vermutet, dass mit der Übertragung eines Unter-
nehmens auch die zugehörigen Marken mitübertragen werden (Art. 17 Abs. 4).

101 Eingehend zum Thema der Markenlizenzierung Gregor Bühler, Die freie Markenlizenzierung -
eine Untersuchung nach marken-, lauterkeits- und produkthaftpflichtrechtlichen Gesichtspunk-
ten, unter Berücksichtigung der Rechtslage in der Europäischen Union, Diss., St. Gallen 1995.

102 Art. 19 MschG entspricht Art. 18 CHMschG. Die schweizerische Literatur geht weitgehend
davon aus, dass infolge der freien Übertragbarkeit der Marke auch die Lizenzierbarkeit der
Marke frei ist (m.w.Nachw. Bühler, a.a.O., S. 86).
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Lizenzen (welche die Marke dem Lizenznehmer zum alleinigen Ge-
brauch überlassen) und nicht ausschliesslichen Lizenzen (welche den
Gebrauch der Marke auch anderen Lizenznehmern gestatten) unter-
schieden werden. Das Gesetz erlaubt in richtlinienkonformer Umset-
zung beide Lizenzierungsarten ebenso wie eine territorial beschränk-
te Lizenzierung103. Gemäss Art. 19 Abs. 2 MschG kann die Lizenz im
Markenregister eingetragen werden104. Wie das schweizerische Ge-
setz kennt auch das liechtensteinische Markengesetz keine Vorschrift,
nach welcher ein Lizenzvertrag nur gültig ist, wenn Qualitätskon-
trollvorschriften oder sonstige Massnahmen die Gefahr der Irrefüh-
rung der Konsumenten ausschliessen105.

Darüber hinaus können Markenrechte Gegenstand von dingli-
chen Rechten wie einer Nutzniessung oder eines Pfandrechts sowie
von Vollstreckungsmassnahmen sein (Art. 20 MschG).

4.6 Garantie- und Kollektivmarke

Der Garantie- und der Kollektivmarke ist ein separates Kapitel im
Markengesetz gewidmet, da sich diese Marken grundlegend von den
zuvor geregelten Individualmarken unterscheiden.

Die Garantiemarke ist nicht primär dazu bestimmt, Waren
und Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden (vgl. Art. 1 Abs.
1 MschG), sondern sie ist ein Zeichen, das von mehreren Unterneh-
men gleichzeitig benutzt wird, “und dazu dient, die Beschaffenheit,
die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere
gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Un-
ternehmen zu gewährleisten”106. Eine Garantiemarke (z.B. ein Güte-

___________
103 Art. 8 Abs. 1 Markenrichtlinie.

104 Vgl. auch Bericht und Antrag MschG 1996, S. 27f. Wird die Marke übertragen und die Lizenz
ist nicht eingetragen, so verliert der Lizenznehmer gegenüber dem gutgläubigen Markenerwer-
ber den Anspruch auf Duldung des Markengebrauchs. Ist die Lizenz aber eingetragen, so
muss der Markenerwerber dem Lizenznehmer die Weiterbenutzung der Marke im Rahmen des
Lizenzvertrages weiterhin gestatten.

105 Eine solche Vorschrift war nach der Markenrechtsrevision von 1985 im liechtensteinischen
Gesetz enthalten. Art. 9 Abs. 4 aMschG besagte: “Der Gebrauch der Marke durch einen dem
Inhaber wirtschaftlich eng verbundenen Dritten oder einen Lizenznehmer ist dem Gebrauch der
Marke durch den Inhaber selbst gleichzusetzen, wenn dieser die Kontrolle über die Qualität der
bezeichneten Waren bzw. Dienstleistungen innehat und der Gebrauch keine Täuschung des
Publikums zur Folge hat.” Es wurde aber kein schriftlicher Lizenzvertrag mit ausdrücklichem
Weisungs- und Kontrollrecht verlangt (vgl. David, Teilrevision, S. 200).

106 Art. 22 Abs. 1 MschG. In der Praxis handelt es sich dabei häufig um Güte- oder Prüfzeichen für
technische Vorrichtungen, Apparate und Geräte. Deshalb muss der Inhaber einer solchen Mar-
ke auch jedem, der die Voraussetzungen des Markenreglements erfüllt, den Gebrauch der
Marke gegen Entgelt gestatten (Abs. 3).
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oder Prüfzeichen) weist damit nicht auf die Herkunft der markenbe-
zeichneten Produkte aus einem bestimmten Unternehmen hin, son-
dern garantiert bestimmte gemeinsame Merkmale oder Qualitäten
eines Produkts.

Die Kollektivmarke dient der Unterscheidung von Waren oder
Dienstleistungen, die in einer Vereinigung zusammengeschlossen
sind, von jenen anderer Unternehmen oder Unternehmensgruppen.
Eine solche Marke bezieht sich also nicht auf ein ganz bestimmtes
Unternehmen, sondern auf die Herkunft aus einer Unternehmens-
vereinigung. Der Kreis der Unternehmen, der zur Benutzung der
Marke berechtigt ist, muss in einem Reglement definiert sein107.

4.7 Löschung der Marke

Die Markeneintragung wird ganz oder nur für bestimmte Waren
oder Dienstleistungen gelöscht, wenn der Inhaber auf die Marke ver-
zichten will und die Löschung beantragt108 oder die Schutzdauer ab-
gelaufen ist, ohne dass die Marke verlängert worden ist109. Wird die
Marke durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil für nichtig erklärt,
wird sie ebenfalls aus dem Register gelöscht110.

4.8 Herkunftsangaben

Ein besonderer Titel des Markengesetzes ist dem Schutz geographi-
scher Herkunftsangaben gewidmet111. Art. 45 Abs. 1 MschG definiert
sie folgendermassen: “Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte
Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstlei-
stungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf

___________
107 Solche Vereinigungen können Konzerne, Verbände und, da das Vorhandensein eines Ge-

schäftsbetriebes nicht gefordert wird, auch Holdinggesellschaften sein. Die Hinterleger einer
Garantie- oder Kollektivmarke müssen beim Amt für Volkswirtschaft ein Reglement hinterlegen,
welches vom Amt zu genehmigen ist (Art. 24 und 25 MschG). Eine weitere Besonderheit der
Garantie- und Kollektivmarke ist es, dass Lizenzen nur gültig sind, wenn sie im Register einge-
tragen sind (Art. 28 MschG). Bezüglich weiterer Bestimmungen über die Garantie- und Kollek-
tivmarke vgl. Art. 24ff. MschG, die Ausführungen im Bericht MschG 1996, S. 30f. und auch Da-
vid, Kommentar MschG, Art. 23ff., S. 175ff.

108 Art. 32 Bst. a MschG.

109 Art. 32 Bst. b MschG, zur Gültigkeitsdauer und Verlängerung vgl. auch Art. 10 MschG.

110 Art. 32 Bst. c MschG.

111 Art. 45ff. MschG. Die Vorschriften über den Schutz der geographischen Herkunftsangaben sind
im wesentlichen der schweizerischen Vorlage nachgebildet und bedeuten eine Ausdehnung
des bisherigen gesetzlichen Schutzes der Herkunftsangaben (Bericht MschG 1996, S. 37).
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Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen”112. Ein di-
rekter Hinweis ist der Name des Herkunftsortes der Ware oder der
Dienstleistung (z.B. Liechtenstein, Unterland oder Malbun); ein indi-
rekter Hinweis besteht aus einem Wort oder einem graphischen Zei-
chen, dem ein geographischer Charakter eigen ist, ohne den tatsäch-
lichen Herkunftsort zu bezeichnen, wie z.B. der Name eines Berges
(Schönberg), eines touristischen Ortes (Burg Gutenberg) oder einer
berühmten Persönlichkeit (Peter Kaiser). Nicht als Herkunftsbe-
zeichnungen gelten geographische Namen oder Zeichen, die gemäss
der Auffassung der massgeblichen Verkehrskreise nicht als Hinweis
auf eine bestimmte Herkunft verstanden werden113. Art. 45 Abs. 3
MschG verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben
und von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsan-
gabe verwechselbar sind, wobei eine Täuschungsgefahr nicht vorzu-
liegen braucht114. Unzulässig ist der Gebrauch eines Namens, einer
Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit Waren oder
Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täu-
schungsgefahr ergibt115. Art. 46 und 47 MschG legen die Kriterien
fest, die zur Bestimmung der Herkunft einer Ware bzw. Dienstlei-
stung herangezogen werden. Art. 48 ermöglicht der Regierung mit-
tels Verordnung gesetzlich geschützte Ursprungsbezeichnungen mit
einer Qualitätsgarantie für bestimmte Produkte einzuführen. Mit
Verordnung kann auch die obligatorische Anbringung eines Produ-
zentenkennzeichens vorgeschrieben werden116.

___________
112 Da der Dienstleistungssektor für Liechtenstein eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung

hat, sind Herkunftsangaben nach dem MschG auch in Verbindung mit Dienstleistungen zu
schützen. Mit “Hinweisen auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zu-
sammenhängen” können auch Bezeichnungen wie “nach Vaduzer Art” oder “nach Liechten-
steiner Rezept” erfasst werden. Durch Zusätze wie Typ, Stil usw. wird oft auch versucht, einen
Hinweis auf die Beschaffenheit oder Qualität eines Produkts zu geben, indem vom Ruf einer
fremden Herkunftsangabe profitiert wird (z.B. Schokolade nach Schweizer Art, Pasta nach ita-
lienischem Rezept). Auch Ursprungsbezeichnungen für Weine (z.B. Vaduzer Beerli) fallen un-
ter diese Bestimmung. Vgl. den Bericht MschG 1996, S. 37.

113 Art. 45 Abs. 2 MschG. Darunter fallen beispielsweise Gattungsbezeichnungen (Berliner
Pfannkuchen, Wiener Würstchen, eau de Cologne) und Phantasiebezeichnungen (z.B. “Mat-
terhorn” für Bananen), bei denen eine Täuschungsgefahr ausgeschlossen ist, da die Konsu-
menten nicht erwarten, dass das Produkt vom fraglichen Ort stammt (a.a.O.).

114 Bst. a und b.

115 Bst. c. Siehe auch Bericht MschG 1996, S. 38.

116 Vgl. dazu Bericht MschG 1996, S. 40.
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4.9 Rechtsschutz

Erwähnenswert ist zunächst die Vertreterregelung: Markeninhaber,
welche weder Wohnsitz noch Sitz oder Niederlassung im Inland ha-
ben, müssen zur Teilnahme an einem durch das Markengesetz gere-
gelten Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren einen inländischen
Rechtsanwalt oder Patentanwalt bestellen (Art. 39 MschG)117.

Gegen Verfügungen des zuständigen Amtes für Volkswirt-
schaft, welche im Rahmen des Eintragungs- oder Löschungsverfah-
rens ergehen, kann zunächst Beschwerde bei der Regierung erhoben
werden. Gegen die Entscheidung der Regierung kann Vorstellung
bei der Regierung bzw. Beschwerde bei der Verwaltungsbeschwerde-
instanz (VBI) erhoben werden118.

Der Markenrechtsentwurf der Regierung enthielt ursprünglich
die Einführung eines Widerspruchsverfahrens, welches analog zur
schweizerischen Regelung ausgestaltet war. Ein solches verwaltungs-
rechtliches Verfahren hat den Zweck, die zivil- und strafrechtlichen
Verfahren zum Markenrechtsschutz zu ergänzen, und vor allem den
Markeninhabern schnell und günstig Klarheit über ihre Rechtsstel-
lung zu geben119. Das Widerspruchsverfahren wird auf Begehren des
Inhabers einer älteren Marke eingeleitet, der sich gegen einen neue-
ren Markeneintrag wehrt. Das Amt für Volkswirtschaft war als zu-
ständige Behörde vorgesehen, um über Widersprüche zu entschei-
den, bei Gutheissung des Widerspruchs die Markeneintragung zu
widerrufen oder andernfalls den Widerspruch abzuweisen120. In der

___________
117 Mit dieser Vertreterregelung weicht das liechtensteinische Gesetz vom schweizerischen ab.

Das CH-MschG schreibt in Art. 42 für Personen, die an einem Verwaltungs- oder Gerichtsver-
fahren beteiligt sind und Sitz oder Wohnsitz im Ausland haben, zwar auch einen in der Schweiz
niedergelassenen Vertreter vor, jedoch wird die Vertretung, vorbehaltlich der Bestimmungen
über die berufsmässige Prozessvertretung, nicht den Rechts- oder Patentanwälten vorbehal-
ten. Für die Übernahme dieser liberaleren Bestimmung aus dem schweizerischen Gesetz vo-
tierte im Vernehmlassungsverfahren auch der Liechtensteinische Bankenverband. Die Lobby
der Rechtsanwälte und Patentanwälte war wohl stärker, denn der Vorschlag des Bankenver-
bandes wurde von der Regierung ohne überzeugende Begründung nicht berücksichtigt (Bericht
MschG, S. 12).

118 Art. 33 MschG.

119 Zum Widerspruchsverfahren im schweizerischen Recht vgl. Claude Schluep, Das Wider-
spruchsverfahren im neuen schweizerischen Markenschutzgesetz, AJP 5/93, S. 542ff. Im Wi-
derspruchsverfahren wird über das Bestehen relativer Eintragungshindernisse, welche wäh-
rend des Eintragungsverfahrens nicht überprüft werden, entschieden. Die Behörde hat dabei
vor allem die Aufgabe, über die Verwechslungsgefahr identischer Zeichen, die für gleichartige
Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, und über die Verwechslungsgefahr bei ähnli-
chen Zeichen, die für die Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Waren oder Dienstleistun-
gen gebraucht werden, zu entscheiden.

120 Der Rechtsmittelweg hätte wie bei den anderen markenrechtlichen Verwaltungsverfahren nach
Art. 33 über die Regierung zur VBI geführt.
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ersten Lesung des Markenrechtsentwurfs im Landtag am 19. Sep-
tember 1996 kündigte die Regierung jedoch ein erneutes Überprüfen
der Einführung des Widerspruchsverfahrens an. In der Stellungnah-
me zur zweiten Lesung schlug die Regierung schliesslich den Ver-
zicht auf das Widerspruchsverfahren vor121. Die Einführung eines
Widerspruchsverfahrens habe einen nicht abschätzbaren Mehrbedarf
an Personal und eine Ausdehnung des Verwaltungsapparates zur
Folge122. Die gegenwärtige Verwaltungsstruktur und das sowohl in
der Verwaltungsbehörde als auch in den Rekursinstanzen nicht un-
bedingt vorhandene markenrechtliche Fachwissen hätten es wohl
kaum zugelassen, dass die Widerspruchsentscheide schnell, sachge-
recht und überzeugend hätten erfolgen können123. Dies ist wohl rich-
tig. Dazu kommt das Kostenargument: Ein besonderer Vorteil des
liechtensteinischen Markeneintragungsverfahrens ist seine Kosten-
günstigkeit. Die Einführung eines Widerspruchsverfahrens hätte die
Schaffung zusätzlicher Stellen und beachtliche Investitionen in die
Ausbildung der befassten Personen bedingt, Kosten, die wohl nur
mit einer kräftigen Gebührenerhöhung aufzufangen gewesen wä-
ren124.

In Art. 50 bis 58 MschG ist der zivilrechtliche Schutz, in Art. 59
bis 67 der strafrechtliche Schutz geregelt. Art. 50 MschG umschreibt
in allgemeiner Weise die Feststellungsklage, die Klage auf Bestehen
oder Nichtbestehen eines Rechts, die von jedem angestrengt werden
kann, der ein rechtliches Interesse nachweisen kann. Die wichtigste
Art der Feststellungsklage im Markenrecht ist die Nichtigkeitsklage.
Sie dient dazu, eine eingetragene Marke für ungültig zu erklären,
worauf sie aus dem Register gelöscht wird125. Im Fall der Anma-
ssung einer Marke hat der wahre Berechtigte die Wahl, entweder auf
Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung oder auf Über-

___________
121 Stellungnahme MschG, S. 3ff.

122 Die Einführung des Widerspruchsverfahrens stand ohnehin im Widerspruch zur im Bericht und
Antrag der Regierung enthaltenen Feststellung, dass das Inkrafttreten des neuen Marken-
schutzgesetzes “keine nennenswerten Auswirkungen in finanzieller und auch in personeller
Hinsicht” zur Folge haben werde (Stellungnahme MschG, S. 16). Die Erfahrungen der Schweiz
zeigen, dass ca. gegen ein Viertel der Markeneintragungen Widerspruch eingelegt wird (a.a.O.,
S. 3).

123 Auch zur Einrichtung einer speziellen Rekursstelle, welche die Schweiz mit der Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum geschaffen hat, fehlen in Liechtenstein Fachleute (a.a.O, S. 4).

124 A.a.O.

125 Die Nichtigkeitsklage wird bereits durch Art. 32 Bst. c vorausgesetzt, der bestimmt, dass das
Amt die Markeneintragung zu löschen hat, wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, das die Mar-
ke für nichtig erklärt.
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tragung der angemassten Marke zu klagen126. In der Praxis wird dies
vor allem Fälle betreffen, in denen ein Agent, Vertreter, Händler usw.
eine Marke ohne die Zustimmung des Berechtigten hat eintragen las-
sen oder in denen diese Zustimmung entzogen wird127. Für diese
Klagemöglichkeit besteht eine zweijährige Verwirkungsfrist, die mit
der Veröffentlichung der Eintragung der angemassten Marke oder
nach dem Wegfall der Zustimmung, wenn der Berechtigte die Ein-
tragung der Marke gebilligt hat, zu laufen beginnt. Unter dem Titel
der Leistungsklage128 sind weitere zivilrechtliche Klageansprüche für
Markeninhaber, die sich in ihrem Markenrecht verletzt oder gefähr-
det sehen, zu finden. Art. 53 Bst. a und b statuiert einen Unterlas-
sungs- bzw. Beseitigungsanspruch gegenüber rechtswidrigen
Handlungen. Mittels des in Bst. c enthaltenen Auskunftsanspruchs
kann vom Beklagten verlangt werden, die Herkunft der sich in sei-
nem Besitz befindenden, widerrechtlich mit einer Marke oder Her-
kunftsangabe gekennzeichneten Gegenstände preiszugeben. Dane-
ben bestehen noch die zivilrechtlichen Klagen auf Schadenersatz,
Genugtuung sowie auf Herausgabe des Gewinns gemäss den Be-
stimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag129. Ebenfalls
als Markenrechtsverletzung anzusehen ist der reglementswidrige
Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke durch einen an sich
zum Gebrauch dieser Marke Berechtigten130. Zur Beurteilung mar-
kenrechtlicher Streitigkeiten ist das Landgericht zuständig, sofern
sich der Wohnsitz des Beklagten, der Ort, wo die Handlung began-
gen wurde, oder der Ort, wo der Erfolg eingetreten ist, in Liechten-
stein befindet (Art. 56 Abs. 1 MschG). Gemäss Art. 56 Abs. 2 MschG
ist das Landgericht in jedem Fall für Klagen wegen der Verletzung
einer liechtensteinischen Marke zuständig131. Art. 57 MschG regelt
den Erlass einstweiliger Verfügungen, wie etwa Massnahmen zur
Beweissicherung, zur Herkunftsermittlung widerrechtlich gekenn-
zeichneter Gegenstände, zur Wahrung des bestehenden Zustands
oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseiti-
gungsansprüchen durch das Landgericht. In zweiter Instanz ent-

___________
126 Art. 51 Abs. 1 MschG.

127 Siehe auch Botschaft MschG, S. 43.

128 Art. 53 MschG.

129 Art. 53 Abs. 2 MschG.

130 Art. 53 Abs. 3 MschG.

131 Vgl. dazu auch Art. 38 Abs. 1 des Gesetzes über das internationale Privatrecht,
LGBl. 1996/194: "Das Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Immaterialgüterrechten
sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Verletzungs-
handlung gesetzt wird."
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scheidet das Obergericht über zivilrechtliche Markenstreitigkeiten;
dritte und letzte Instanz ist der liechtensteinische Oberste Gerichts-
hof132.

Markenrechtsverletzungen unterliegen nicht nur zivilrechtli-
chen, sondern auch strafrechtlichen Sanktionen. Die strafrechtlichen
Bestimmungen wurden im Vergleich zum aMschG, welches bereits
durch die Strafgesetzrevision133 geändert wurde, erheblich ver-
schärft. Art. 59 Abs. 1 MschG bestimmt, dass auf Verlangen des in
seinem Markenrecht Verletzten bestraft wird, wer vorsätzlich das
Markenrecht eines anderen verletzt, in dem er sich die Marke eines
anderen anmasst, diese nachmacht oder nachahmt oder auch unter
der angemassten, nachgeahmten Marke Waren in Verkehr setzt oder
Dienstleistungen erbringt, solche Waren oder Dienstleistungen an-
bietet oder für sie wirbt134. Die Markenrechtsverletzung nach Abs. 1
ist ein Antragsdelikt und in subjektiver Hinsicht ist nur die vorsätzli-
che Handlung strafbar. Ebenso wird gemäss Abs. 2 bestraft, wer sich
weigert, die Herkunft der mit der angemassten, nachgemachten oder
nachgeahmten Marke versehenen und in seinem Besitz befindlichen
Gegenstände anzugeben. Wer eine Markenrechtsverletzung ge-
werbsmässig begeht, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu
bestrafen (Art. 59 Abs. 3 MschG). Die Verfolgung dieses Delikts ge-
schieht nicht auf Antrag des Verletzten, sondern findet durch den öf-
fentlichen Ankläger statt. Art. 60 MschG regelt den “betrügerischen
Markengebrauch” und erfasst damit die typischen Fälle der soge-
nannten Markenpiraterie135. Art. 61 MschG stellt den vorsätzlichen
reglementswidrigen Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke
unter Strafe, Art. 62 MschG den vorsätzlichen Gebrauch unzutref-
fender Herkunftsbezeichnungen. Dabei wird eine gewerbsmässige

___________
132 Zu den gerichtlichen Instanzen vgl. grundsätzlich Art. 101 LV sowie das Gerichtsorganisations-

gesetz vom 7. April 1922 (GOG), insbesondere § 1 und § 3. Für zivilrechtliche Streitigkeiten in
Markensachen schrieb Art. 29 Abs. 2 aMschG vor, dass der Instanzenzug unter Auslassung
des Obergerichts vom Landgericht direkt an den normalerweise erst dritt- und letztinstanzlich
zuständigen Obersten Gerichtshof führt. Diese Bestimmung wurde vom Staatsgerichtshof auf
seine Verfassungsmässigkeit überprüft, nachdem in einem Zivilverfahren mit Blick auf den zu-
vor genannten Art. 101 LV die Verfassungswidrigkeit von Art. 29 Abs. 2 aMschG behauptet
worden war. Der Staatsgerichtshof kam zum Schluss, dass Art. 29 Abs. 2 aMschG nicht ver-
fassungswidrig sei. Vgl. den “Bericht des Fürstlich Liechtensteinischen Staatsgerichtshofes
betreffend das Prüfungsergebnis der Verfassungsmässigkeit einer Gesetzesstelle” (entschie-
den am 26.6.1967), in Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe (ELG) von 1962
bis 1966, S. 270ff.

133 LGBl. 1988/38.

134 Ein solches Vergehen kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft werden (Art. 59 Abs. 1 MschG).

135 Botschaft MschG, S. 48. Dabei geht es nicht nur um die Verletzung des Markenrechts, sondern
darüber hinaus um die Täuschung der Allgemeinheit.
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Verletzung jeweils von Amtes wegen verfolgt136. Art. 63 MschG be-
trifft Widerhandlungen betreffend das Produzentenkennzeichen.
Auch der Instanzenzug im strafrechtlichen Bereich erfolgt über das
Landgericht als erste Instanz, das Obergericht als zweite und den
Obersten Gerichtshof als letzte Instanz137.

Das neue liechtensteinische Markengesetz enthält auch Vor-
schriften über Massnahmen, die bei der Ein- und Ausfuhr von Waren
ergriffen werden, um die sog. Markenpiraterie zu bekämpfen138. Die
in Art. 68-70 MschG enthaltenen Vorschriften entsprechen im We-
sentlichen den schweizerischen Bestimmungen139. Die für diese
Massnahmen zuständige Stelle, welche den Vollzug der Grenzmass-
nahmen übernimmt, muss von der Regierung in einer Verordnung
bestimmt werden (Art. 71 Abs. 1 MschG). Sie kann damit einzelne
Amtstellen der Landesverwaltung oder Dritte beauftragen (Abs. 2).
Völkerrechtliche Verträge, womit wohl insbesondere der Zollvertrag
mit der Schweiz und das EWR-Abkommen gemeint sind, bleiben
vorbehalten (Abs. 3). Die Ausführungsbestimmungen sind in Art.
44ff. MschVO enthalten. Aufgrund des Zollvertrages werden diese
Massnahmen von den schweizerischen Zollbehörden durchgeführt.
Ein Antrag auf Hilfeleistung wird in der Regel beim Amt für Volks-
wirtschaft gestellt, in dringenden Fällen kann der Antrag auch direkt
bei der Zollverwaltung gestellt werden.

4.10 Sonstige Kennzeichenrechte

Auf Kennzeichen, welche nicht im Markengesetz geregelt werden,
wie Firma, Geschäftsbezeichnung, Handelsname, Ausstattung usw.,
soll hier nicht näher eingegangen werden. Das Recht an der Firma
wird im Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) geregelt140, ergän-
zend wirkt der Schutz durch das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG)141 sowie der persönlichkeitsrechtliche Schutz142. An-

___________
136 Art. 61 Abs. 4 MschG und Art. 62 Abs. 2 MschG.

137 § 4 Abs. 1 und § 5 GOG.

138 In der EG ist am 1.1.1988 eine “Verordnung über Massnahmen zum Verbot der Überführung
nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr” in Kraft getreten, welche für Liechten-
stein infolge der EWR-Mitgliedschaft relevant ist (siehe Cottier, Schutz,. S. 40f.). Auch das
TRIPS-Abkommen verlangt in Art. 51ff. Massnahmen an der Grenze.

139 Bis auf Art. 70 Abs. 3 und 4 MschG.

140 Vgl. Art. 1011ff. PGR. Das alte Markenschutzgesetz enthielt in Art. 2 die Regelung, dass
liechtensteinische Geschäftsfirmen, die als Marken gebraucht werden, mit der Eintragung in
das Handelsregister den Schutz des Markenschutzgesetzes geniessen. Eine solche Bestim-
mung enthält das neue Markenschutzgesetz nicht mehr.

141 LGBl. 121/1992. Vgl. insbesondere Art. 3 d UWG.
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ders als beispielsweise im deutschen Recht sind im liechtensteini-
schen (wie auch im schweizerischen) Markenrecht keine Bestimmun-
gen über den Ausstattungsschutz zu finden143, dieser fällt in den
Schutzbereich des Lauterkeitsrechts144.

4.11 Fazit und Würdigung

Das neue liechtensteinische Markengesetz entspricht den Vorgaben
des EWR-Rechts und insbesondere der Markenrichtlinie. Bereits das
alte liechtensteinische Markengesetz war in seiner letzten Fassung
recht modern, nachdem bereits 1985 die Dienstleistungsmarke einge-
führt, die Hinterlegungsberechtigung erweitert und die freie Über-
tragbarkeit der Marke anerkannt worden war. Mit dieser Revision
war das liechtensteinische Markenrecht dem schweizerischen sogar
einen Schritt voraus, da die Schweiz diese Änderungen erst 1992 ein-
führte145. Hat Liechtenstein mit der Rezeption des neuen schweizeri-
schen Gesetzes wieder einen Schritt zurück gemacht?

Man kann sich angesichts der durch die Markenrichtlinie
schon recht breiten Erfassung des Markenrechts durch das EG-Recht
fragen, ob es sinnvoll war, erneut das schweizerische Markengesetz
als Rezeptionsgrundlage zu verwenden. Obwohl das schweizerische
Markengesetz ebenfalls als grundsätzlich europakompatibel bezeich-
net werden kann, können sich einige Reibungspunkte aus den Dikti-
onsunterschieden ergeben. So spricht das schweizerische (und das
liechtensteinische) Recht von der “Gleichartigkeit” von Waren oder
Dienstleistungen, die Richtlinie hingegen von “Ähnlichkeit”. Die
Warenähnlichkeit muss im Hinblick auf ihre Verwechslungsgefahr

_________
142 Vgl. dazu allgemein Art. 38ff. und 43 PGR sowie über den Schutz der Persönlichkeit der

Verbandspersonen Art. 115 PGR.

143 Vgl. § 3 Abs. 1 und § 4 Ziff. 2 DMarkenG, abgedruckt in Dreiss/Klaka, S. 105ff. Das Recht an
der Ausstattung entsteht mit der Verkehrsgeltung (Verkehrsdurchsetzung), es gewährt dem In-
haber dieselben Ansprüche, Schutzwirkungen und denselben Schutzumfang wie das Marken-
recht, es bedarf jedoch keiner formellen Registrierung. Übrigens ist der Schutz der geschäftli-
chen Kennzeichnungen, d.h. der Unternehmenskennzeichnungen und Werktitel, auch im neu-
en deutschen Markengesetz geregelt (vgl. § 5 DMarkenG). Im österreichischen Recht ist
dagegen der Schutz von Unternehmenskennzeichen und von Ausstattungen im UWG geregelt
(vgl. § 9 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl 1984/448 idF
1994/422).

144 Art. 3 d UWG. Der Ausstattung kommt somit im liechtensteinischen Recht nicht dieselbe
Wirkung wie einem Markenrecht zu. Mit der Möglichkeit der Registrierung der Formmarke wird
sich die Grenze zwischen Ausstattung und Marke verschieben und verwischen.

145 Siehe dazu auch David, Teilrevision, S. 199, der das unverständliche Zögern des schweizeri-
schen Gesetzgebers kritisiert und Liechtenstein zu seiner Revision gratuliert.
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ausgelegt werden146. Im liechtensteinischen Recht nicht übernom-
men wurde der schweizerische Begriff der “berühmten” Marke, Art.
15 MschG spricht vom Schutz der “bekannten” Marke147. In der Ver-
nehmlassung wurde die “sklavische Rezeption” des schweizerischen
Gesetzes vom Liechtensteinischen Patentanwaltsverband mit der Be-
gründung kritisiert, dass Liechtenstein als EWR-Mitglied künftig
ebensosehr von der europäischen, insbesondere der österreichischen
und der deutschen, Rechtsentwicklung beinflusst werde148. Aufgrund
der übrigen Stellungnahmen, welche die Übernahme des schweizeri-
schen Modells begrüssten, sah die Regierung keinen Anlass, von ihrem
Vorhaben abzuweichen. Die Orientierung des liechtensteinischen
Gesetzes an einem Gesetz aus einem EWR- bzw. EU-Staat hätte den
Vorteil gehabt, dass sich die Rechtsanwendung auf die Gerichtspraxis
und Literatur eines Staates hätte stützen können, der zur Einhaltung
der europarechtlichen Bestimmungen verpflichtet ist. So können die
liechtensteinischen Gerichte künftig nicht mehr nur schweizerische
Praxis und Lehre zur Entscheidfindung heranziehen (was angesichts
der relativ seltenen liechtensteinischen Fälle jedenfalls hilfreich ist),
sondern müssen jeweils separat die Richtlinienkonformität einer Ent-
scheidung prüfen, insbesondere durch die Berücksichtigung der
Rechtsprechung der europäischen Gerichte und durch Rechtsverglei-
che mit EWR-Staaten. Sollten sich Unstimmigkeiten bei einer Gesetzes-
bestimmung ergeben, welche im schweizerischen Gesetz denselben
Wortlaut hat, kann das Ziel der Rezeption, sich bei der Auslegung
auf die Organe des Staates zu stützen, von dem das Gesetz über-
nommen wurde, also nicht mehr erreicht werden. Auf der anderen
Seite haben sich die Rechtsanwender in Liechtenstein daran ge-
wöhnt, dass die Immaterialgüterrechtsgesetze dem schweizerischen
System folgen. Rechtstraditionen sollten nicht ohne zwingenden
Grund durchbrochen werden. Da es sich beim schweizerischen Ge-
setz um ein gutes, fortschrittliches und aus heutiger Sicht grundsätz-
lich europakompatibles Gesetz handelt, stellt es nach wie vor eine
taugliche Rezeptionsgrundlage dar. Das schweizerische Gesetz wurde

___________
146 Erw. 10 der Richtlinie. Soweit ersichtlich widerspricht die schweizerische Auslegung des

Begriffs der Warengleichartigkeit nicht dem Begriff der Warenähnlichkeit des europäischen
Rechts. Die liechtensteinischen Gerichte müssen künftig ohnehin die schweizerische Recht-
sprechung auf die Übereinstimmung mit der Auslegung der europäischen Gerichte überprüfen,
zumindest soweit es um die verbindliche Auslegung von Begriffen des Europarechts geht.

147 Der ursprüngliche Gesetzesentwurf enthielt noch den Begriff der berühmten Marke. Die
Regierung schlug dem Parlament nachträglich die Ersetzung dieses Begriffes mit dem weite-
ren, in der Richtlinie verwendeten Begriff der bekannten Marke vor (siehe Stellungnahme
MschG, S. 3).

148 Bericht MschG 1996, S. 6.
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indessen nicht in allen Bereichen übernommen. So verzichtete der
liechtensteinische Gesetzgeber etwa wie erwähnt auf die Einführung
eines Widerspruchsverfahrens149. Das liechtensteinische Gesetz setzt
im Wesentlichen nur die zwingenden Vorschriften der Markenricht-
linie um. Von den Optionen der Richtlinie betreffend die relativen
Ausschlussgründe wird kein Gebrauch gemacht150.

Bedauerlich ist, dass das neue Markengesetz lediglich die In-
teressen der Markeninhaber gestärkt hat, ohne gleichzeitig den
Aspekt des Verbraucherschutzes stärker im Markenrecht zu veran-
kern. Gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. b MRL kann beispielsweise eine
Marke für verfallen erklärt werden, wenn ihre Benutzung zu einer Ir-
reführung des Publikums, insbesondere über die Art, die Beschaf-
fenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienst-
leistungen, führen kann. Sollen die Interessen der Konsumenten
wirklich gebührend berücksichtigt werden, müssten entsprechende
Klagebefugnisse für die Verbraucher oder ihre Interessenverbände
eingeführt werden151. Verbände und Organisationen sind im gelten-
den Markengesetz jedoch nur im Hinblick auf Herkunftsangaben
sowie Garantie- und Kollektivmarken klageberechtigt. Damit ist die
gerichtliche Durchsetzung der Interessen des Verbraucherschutzes in
Bezug auf Marken eingeschränkt152. Dahingefallen ist auch die Be-
stimmung des alten Markengesetzes, wonach die Lizenzierung der
Marke nur dann gültig ist, wenn Qualitätskontrollvorschriften oder
sonstige Massnahmen die Irreführungsgefahr der Verbraucher aus-
schliessen153. Ganz im Sinne der Verbraucher ist hingegen die aus-
drückliche Verankerung des Grundsatzes der internationalen Er-
schöpfung in Art. 13 Abs. 6 MschG. Gerade in einem Hochpreisland
wie Liechtenstein ist es wichtig, dass Markeninhaber Parallelimporte
nicht gestützt auf ihr Markenrecht verhindern und damit im Inland
ein künstlich hohes Preisniveau zulasten der Verbraucher aufrecht-
erhalten können.

___________
149 Stellungnahme MschG, S. 3ff.

150 Z.B. Art. 4 Abs. 4 Markenrichtlinie.

151 So spricht die Regierung im Bericht MschG 1996, S. 5, zwar vom Ziel einer gebührenden
Berücksichtigung der Konsumenteninteressen als Markenadressaten, lässt dieser Aussage
aber keine Taten folgen. Vor dem Hintergrund des Verzichts auf ein allgemeines Verbandskla-
gerecht ist nicht erkennbar, in welcher Hinsicht denn die Konsumenten in ihrer Stellung we-
sentlich gestärkt würden. Demgegenüber ist im teilrevidierten UWG ein Klagerecht von Kon-
sumentenschutzorganisationen vorgesehen (Art. 10 UWG in der Fassung von LGBl. 1997/58).

152 Art. 54 MschG. Diese Beschränkung wurde in der Vernehmlassung von der Liechtensteini-
schen Industrie- und Handelskammer sowie vom Patentanwaltsverband kritisiert (siehe Bericht
MschG 1996, S. 14). So ergeben sich Klagemöglichkeiten lediglich im Rahmen des UWG.

153 Art. 9 Abs. 4 aMschG.
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5 MUSTER- UND MODELLRECHT

Das liechtensteinische Muster- und Modellgesetz154 entspricht in ma-
terieller Hinsicht dem schweizerischen Bundesgesetz155. Am schwei-
zerischen Vorbild orientiert sich auch die jüngste Anpassung des
Muster- und Modellgesetzes im Jahre 1998, welche aufgrund der
Verpflichtungen aus dem TRIPS-Abkommen vorgenommen werden
musste156. Das Muster- und Modellrecht hat in Liechtenstein bisher
keine grosse praktische Bedeutung erreicht, was sich in der geringen
Anzahl der Hinterlegungen und den fehlenden Gerichtsfällen
zeigt157. Zur Auslegung ist es zielführend, die schweizerische Litera-
tur und Gerichtspraxis heranzuziehen158.

5.1 Begriff des Musters und Modells

“Ein gewerbliches Muster oder Modell im Sinne dieses Gesetzes ist
eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei
der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen
soll” (Art. 2 MMG). Muster sind zweidimensionale Formen, beliebige
Kombinationen von Linien und Flächen, wie z.B. Stoffe oder Tapeten.
Modelle sind dreidimensionale Formen, wie etwa Formen von Ge-
brauchsgegenständen (Waschbecken, Türgriffe usw.), Möbel oder
Kleidermodelle.

___________
154 Gesetz vom 26. Oktober 1926 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (LGBl.

14/1928), mehrmals geändert (LR 232.12). Siehe auch die beiden Vollzugsverordnungen über
das Verfahren und die Gebühren: Vollziehungsverordnung vom 15. Juni 1964 zum Gesetz vom
26. Oktober 1928 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (LGBl. 28/1965, LR
232.121) und Verordnung vom 22. Januar 1991 über die Registergebühren für die Hinterlegung
gewerblicher Muster und Modelle (LGBl. 12/1991, LR 232.121.1).

155 Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 30. März 1900 (SR
232.12).

156 Siehe den Bericht und Antrag der Regierung betreffend die Abänderung des Gesetzes betref-
fend die gewerblichen Muster und Modelle, Nr. 61/1997.

157 So wurden im Jahr 1997 nur 10 gewerbliche Muster und Modelle hinterlegt; vgl. Rech.ber.
1997, S. 192.

158 Siehe z.B. den Kommentar von Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel und Frankfurt 1994, S. 391ff. (mit weite-
ren Literaturhinweisen).
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5.2 Materielle und formelle Schutzvoraussetzungen

Das Recht an der ausschliesslichen Benutzung eines Musters oder
Modells entsteht mit der Hinterlegung159. Zur Gültigkeit der Hin-
terlegung muss der hinterlegte Gegenstand ein Muster und Modell
im Sinne des Gesetzes sein160. Wichtiges Wesensmerkmal und Zweck
ist die Geeignetheit des Musters oder Modells zur gewerblichen Her-
stellung eines Gegenstands161. “Der Muster- und Modellschutz er-
streckt sich dabei nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeits-
zwecke und technischen Wirkungen des nach dem Muster oder Modell
hergestellten Gegenstandes”162. Haben Formgebungen nur prakti-
sche, technische Aspekte, d.h. folgt ihre Formgebung direkt einer
technischen Notwendigkeit, so sind sie keine Muster oder Modelle im
Sinne des Gesetzes. Ein als Muster oder Modell geschützter Gegen-
stand kann natürlich auch funktionelle Zwecke erfüllen, entscheidend
ist, dass die Formgebung aus ästhetischen Gründen erfolgt ist163.

Hinterlegungsberechtigt ist der Urheber des Musters oder
Modells. Die Hinterlegung ist ungültig, “wenn der Hinterleger we-
der der Urheber des Musters oder Modells noch dessen Rechtsnach-
folger ist”164. Eine weitere gesetzliche Schutzvoraussetzung ist die
Neuheit: Das Muster oder Modell darf zur Zeit der Hinterlegung
weder der Allgemeinheit noch “den beteiligten Verkehrskreisen” be-
kannt sein165. Die schweizerische Rechtsprechung sieht die Voraus-
setzung dieser formellen Neuheit als nicht genügend an und verlangt
neben der ästhetischen Wirkung eine gewisse Originalität (materielle

___________
159 Art. 5 MMG. Zum Hinterlegungsverfahren vgl. Art. 15ff. MMG.

160 Art. 12 Bst. 4 in Verbindung mit Art. 2 MMG. Die Ungültigkeitsgründe sind in Art. 12 MMG
aufgelistet.

161 Troller/Troller, S. 101.

162 Art. 3 MMG.

163 So das Bundesgericht in BGE 113 II 70, 80/81. Die Exklusivität besteht nur an der ästheti-
schen, nicht aber an der technischen Wirkung. Merkmalen, die technisch bedingt und für die
praktische Brauchbarkeit unentbehrlich sind, wird der Musterschutz verweigert (BGE 95 II 473).
Nicht zu verwechseln sind die Begriffe “Geschmacksmuster” und “Gebrauchsmuster”, welche
das schweizerische Bundesgericht zur Unterscheidung von Mustern, die ästhetisch bzw. nütz-
lichkeitsbedingt sind, verwendet, was in der Lehre kritisiert wird und zu einer unnötigen Be-
griffsverwirrung geführt hat (vgl. Troller/Troller, S. 102f.). Denn das Gebrauchsmusterrecht
dient dem Schutz einer technischen Erfindung und nicht einer äusseren Form. Einige Staaten,
darunter z.B. Deutschland, nicht aber die Schweiz und Liechtenstein, haben das Gebrauchs-
musterrecht als “kleines Patentrecht” eingeführt. Muster- und Modellrechte werden in anderen
Ländern, wie Deutschland oder Österreich, auch als Geschmacksmusterrechte bezeichnet.

164 Art. 12 Bst. 2 MMG. Es besteht die gesetzliche Vermutung, dass der Hinterleger der wahre
Berechtigte ist (Art. 6 MMG).

165 Art. 12 Bst. 1 MMG. Zur sog. formellen Neuheit David, Kommentar MMG, S. 405f., Rn 10.



245

Neuheit)166. Schutzunfähig sind auch gesetz- oder sittenwidrige Ge-
schmacksmuster167. Wie im Markenbereich ist das Amt für Volks-
wirtschaft für die Hinterlegung der Muster und Modelle in Liechten-
stein zuständig168. Das Amt prüft, ob die erforderlichen Förmlichkei-
ten zur Hinterlegung erfüllt sind und ob es sich bei den eingereichten
Gegenständen oder Darstellungen um Muster und Modelle im Sinne
des Gesetzes handelt169. Es wird hingegen nicht überprüft, ob das Er-
fordernis der (materiellen und formellen) Neuheit erfüllt ist170.

Was die internationale Hinterlegung von Mustern und Mo-
dellen betrifft, sind die Bestimmungen der Pariser Verbandsüberein-
kunft und des Haager Abkommens über die internationale Hinterle-
gung gewerblicher Muster oder Modelle massgebend. Das MMG be-
stimmt lediglich, dass Personen, welche ein Muster oder Modell
international hinterlegen, jenen gleichgestellt sind, die eine nationale
Hinterlegung vorgenommen haben171. Zur besseren Verständlichkeit
und zur Transparenz des Gesetzes wurden die Bestimmungen über
die Prioritätsrechte ausdrücklich in das MMG aufgenommen172. Ge-
mäss Art. 4 PVÜ entsteht das Prioritätsrecht mit der Ersthinterlegung
und ist sechs Monate ab diesem Zeitpunkt gültig. Das TRIPS-
Abkommen bestimmt, dass das von der PVÜ vorgesehene Prioritäts-
recht nicht nur für Mitglieder des Pariser Verbandes, sondern auch
für Staaten gilt, welche nur das TRIPS-Abkommen ratifiziert ha-
ben173. Die Aufnahme eines Gegenrechtsvorbehalts ermöglicht es
zudem, Prioritätsrechte im Verhältnis mit Staaten anzuerkennen,
welche weder Mitglied der PVÜ noch der WTO sind174. Dies wird in

___________
166 Zur sog. materiellen Neuheit siehe David, Kommentar MMG, S. 407, Rn 12. Das deutsche

Geschmacksmustergesetz nennt in § 1 Abs. 2 als Schutzvoraussetzung ausdrücklich die Neu-
heit und die Eigentümlichkeit. Der Begriff der Eigentümlichkeit entspricht dabei dem Begriff der
Originalität im schweizerischen Recht.

167 Art. 12 Bst. 5 MMG.

168 In Art. 16 Abs. 2 MMG ist immer noch die alte Bezeichnung “Amt für geistiges Eigentum” zu
finden. Die für die Hinterlegung von Marken und Mustern zuständige Stelle ist heute dem Amt
für Volkswirtschaft untergeordnet.

169 Art. 15 und 17 MMG.

170 Art. 18 MMG. Die Neuheitsprüfung wird erst in einer gerichtlichen Auseinandersetzung
vorgenommen. Eine amtliche Neuheitsprüfung gibt es auch in der Schweiz sowie in den mei-
sten anderen Ländern des Haager Musterschutzabkommens nicht (vgl. David, Kommentar
MMG, S.432, Rn 5).

171 Art. 23bis MMG.

172 Art. 14 Bst. a bis e MMG, LGBl. 1998/119. Die Aufnahme der Prioritätsbestimmungen dient
auch der Harmonisierung mit dem schweizerischen Patentrecht, das in Liechtenstein anwend-
bar ist und dessen Prioritätsvorschriften sich im wesentlichen mit Art. 14 Bst. a bis d decken
(Bericht MMG, S. 6).

173 Art. 2 Abs. 1, Art. 3 und 4 TRIPS.

174 Art. 14a Abs. 2 MMG.
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der Praxis voraussichtlich keine grosse Bedeutung haben. In Art. 14 e
MMG wird das bisherige Ausstellungsprioritätsrecht zu einer Aus-
stellungsimmunität erweitert175.

5.3 Inhalt des Muster- und Modellrechts und Rechtsschutz

Während der Schutzdauer des Muster- oder Modellrechts, welche
längstens 15 Jahre betragen kann und in Fünfjahresperioden unter-
teilt ist176, kann der Urheber oder sein Rechtsnachfolger Dritten die
Benutzung des Musters oder Modells zum Zwecke der Verbreitung
oder der gewerbsmässigen Verwertung verbieten177. Der Rechtsin-
haber kann sich gegen widerrechtliches Nachmachen und Nachah-
men178 wehren. Nicht nur widerrechtliches Herstellen, sondern auch
das Verkaufen, Feilhalten, Inverkehrbringen oder Einführen eines
widerrechtlich nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstands fällt
in den Schutzbereich des Muster- und Modellrechts179.

Gegen Verfügungen des Amtes für Volkswirtschaft - es wird
sich dabei insbesondere um eine Zurückweisung einer Hinterlegung
handeln - kann binnen 14 Tagen ab Zustellung bei der Regierung Be-
schwerde erhoben werden, deren Entscheid an die Verwaltungsbe-
schwerdeinstanz (VBI) weitergezogen werden kann180.

Zivil- und strafrechtliche Bestimmungen enthalten Art. 24ff.
MMG. Für Streitigkeiten in Muster- und Modellsachen ist in erster
Instanz das Landgericht zuständig181. 1998 wurde der im Muster-
recht noch bestehende Anachronismus, wonach die Berufung unter
Auslassung des Obergerichts direkt an den Obersten Gerichtshof ge-
richtet werden musste, aufgehoben182.

___________
175 Mit Ausstellungen sind alle offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellungen in Liechtenstein

oder einem anderen WTO-Mitgliedsstaat gemeint (Art. 14e Bst. b MMG). Siehe auch den Be-
richt MMG, S. 6f.

176 Art. 8 MMG.

177 Art. 5 Abs. 2 MMG.

178 Als Nachahmung wird eine Änderung des Vorbildes verstanden, wenn die Verschiedenheit nur
bei sorgfältigem Vergleich wahrgenommen werden kann, dabei gelten blosse Farbänderungen
nicht als Verschiedenheit (Art. 24 Ziff. 1 MMG). Es muss also geprüft werden, ob eine Ver-
wechselbarkeit vorliegt. Hinweise auf die schweizerische Praxis bei David, Kommentar MMG,
S. 474f., Rn 6.

179 Art. 24 Bst. 2 MMG.

180 Art. 17a MMG.

181 Art. 33 Abs. 1 MMG.

182 Aufhebung von Art. 33 Abs. 2 MMG (LGBl. 1998/117). Dieselbe Bestimmung enthielt das alte
liechtensteinische Markengesetz (Art. 29 Abs. 1 aMschG).
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Im Bereich des Rechtsschutzes wurden im Zuge der Anpas-
sung des MMG an das TRIPS-Abkommen weitere Ergänzungen und
Änderungen vorgenommen. In Bezug auf die einstweiligen Verfü-
gungen kann der Antragssteller neu nicht nur die ausschliesslich zur
Nachahmung dienenden Werkzeuge und Geräte beschlagnahmen
lassen, sondern auch diejenigen, die vorwiegend dazu bestimmt
sind183. Dasselbe gilt in Bezug auf die mögliche gerichtliche Anord-
nung der Vernichtung solcher Werkzeuge und Geräte sowie sonsti-
ger Mittel184. Obwohl das TRIPS-Abkommen dies nicht ausdrücklich
verlangt185, sind neu im MMG ebenfalls zollbehördliche Massnah-
men vorgesehen186.

5.4 Übertragung und Beendigung des Schutzrechts

Gemäss Art. 4 MMG sind Muster- und Modellrechte übertragbar. Sie
können vererbt sowie ganz oder teilweise an Dritte übertragen wer-
den. Durch Lizenzerteilungen kann der Urheber anderen Personen
die Benutzung seines Musters oder Modells erlauben. Übertragungen
oder Lizenzerteilungen sind gegenüber gutgläubigen Drittpersonen
nur dann wirksam, wenn sie im Register eingetragen sind.

Die Ungültigkeitsgründe bzw. Nichtigkeitsgründe einer Mu-
ster- oder Modellhinterlegung sind in Art. 12 MMG genannt. Bei der
Hinterlegung eines Musters wird vermutet, dass es neu ist (Art. 6
MMG). Diese Vermutung kann bei der Ungültigkeitsklage umgesto-
ssen werden (Art. 12 Abs. 1 MMG). Die Hinterlegung ist des weite-
ren ungültig, wenn der Hinterleger weder der Urheber noch dessen
Rechtsnachfolger ist (Abs. 2), die versiegelte Hinterlegung zur Täu-
schung missbraucht wurde (Abs. 3), der hinterlegte Gegenstand kein
Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes ist (Abs. 4 in Verbindung

___________
183 Art. 28 Abs. 1 MMG - vgl. Art. 46 und 50 TRIPS.

184 Art. 29 Abs. 2 MMG - vgl. Art. 46 und 61 TRIPS.

185 Die gemäss Art. 51ff. TRIPS vorzusehenden Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr sind nur
bei Verletzungen von Marken- und Urheberrechten obligatorisch (Art. 51 Satz 1). Die Einfüh-
rung solcher Massnahmen werden den Mitgliedsstaaten aber auch betreffend die weiteren Im-
materialgüterrechte (z.B. Patente und Muster) nahegelegt (Art. 51 Satz 2).

186 Art. 33 Bst.a MMG verweist auf die entsprechenden Bestimmungen im MschG und erklärt
deren sinngemässe Anwendung. Die EG-Verordnung Nr. 3295/94 vom 22. Dezember 1994
über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren sowie unerlaubt herge-
stellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in
ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (AB. Nr. L
341, S.8) sieht ebenfalls Grenzschutzmassnahmen im Bereich der Muster- und Modellrechte
vor (Art. 1 Abs. 2 b). Entgegen der Aussage im Bericht MMG (S. 7) ist diese Verordnung aber
nicht Bestandteil des EWR-Acquis.
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mit Art. 3 und 3 MMG) oder wenn es sich um ungesetzliche oder an-
stössige Muster oder Modelle handelt (Abs. 5). Liegt ein rechtskräfti-
ges Urteil über die Nichtigkeit des Muster- oder Modellrechts vor, so
wird es aus dem Register gelöscht. Das Recht erlischt zudem nach
Ablauf der Maximalschutzfrist, wenn die Verlängerungsgebühr nach
Ablauf einer Schutzperiode nicht bezahlt wird187, oder aber durch
den Verzicht des Berechtigten.

5.5 Ausblick

Im Oktober 1998 wurde die EG-Richtlinie über den rechtlichen
Schutz von Mustern und Modellen verabschiedet188. Auch die
schweizerischen Behörden sind dabei, ein neues “Designschutzge-
setz” auszuarbeiten, das voraussichtlich im Jahr 2000 in Kraft treten
soll189. Ziel des neuen Gesetzes wird es sein, ein modernes De-
signschutzrecht unter Berücksichtigung der Vorgaben der einschlä-
gigen internationalen Abkommen (HMA, TRIPS) zu schaffen, das
sich so weit wie möglich an der neuen EG-Musterrichtlinie orientie-
ren soll. Eine wichtige Neuerung wird die Erhöhung der Schutzfrist
auf 25 Jahre sein190. Auch Liechtenstein wird im Hinblick auf eine zu
erwartende Übernahme der EG-Richtlinie eine Revision des Muster-
rechts in Angriff nehmen müssen. Ob dabei die schweizerische Vor-
lage wiederum unverändert übernommen werden kann, hängt von
der Kompatibilität des neuen schweizerischen Gesetzes mit der Mu-
sterrichtlinie ab. Die liechtensteinische Regierung wird wohl auf den
Gesetzesvorschlag des Bundesrates warten und dies dann prüfen.

___________
187 Art. 11 MMG.

188 Siehe oben Teil II, 5.1.2.2.

189 Siehe Markus Wang, Neues Schweizer Muster- und Modellrecht - Verhältnis zum entstehen-
den europäischen Recht, Manuskript zum II. Internationalen Immaterialgüterrechtsforum St.
Gallen 1998, S. 5f.

190 Art. 10 Musterrichtlinie.
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6 LAUTERKEITSRECHT

Das liechtensteinische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) vom 22. Oktober 1992191 wurde vom liechtensteinischen
Landtag im Rahmen des ersten EWR-Lex-Paketes verabschiedet. Wie
bereits das damit ersetzte alte UWG192 ist es im wesentlichen eine
Übernahme des entsprechenden schweizerischen Gesetzes, des Bun-
desgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember
1986193. Die materiellen Vorschriften des liechtensteinischen UWG
entsprechen im wesentlichen den schweizerischen. Daher kann auf
die relevanten schweizerischen Gesetzeskommentare und Literatur
verwiesen werden194. Die liechtensteinischen Gerichte ziehen in ih-
ren Entscheidungen auch in diesem Bereich regelmässig schweizeri-
sche Literatur und Judikatur heran195. Unterschiede sind wie bei den
Spezialgesetzen des Immaterialgüterrechts vor allem in den prozess-
rechtlichen Bestimmungen und bei den Vorschriften, welche die
schweizerischen Kantone betreffen, zu finden196.

Was den Schutz immaterieller Güter angeht, bieten die Spezi-
algesetze über den Patent-, Muster- und Modell-, Marken- und Ur-
heberrechtsschutz in der Regel die wirksameren Schutznormen als
das UWG. Die spezialgesetzlichen Normen und die Regeln über die
Lauterkeit des Wettbewerbs können aber kumulativ zur Anwendung
kommen197. Ist ein Immaterialgut nicht über ein Spezialgesetz ge-
schützt, sei es, weil es nicht eingetragen wurde (Patent, Muster oder
Modell), sei es weil es die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht
ganz erfüllen kann oder weil der Schutz abgelaufen ist, so greift im-

___________
191 LGBl. 121/1992, in Kraft seit dem 1. November 1994.

192 Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 22. November 1946 (LGBl. 26/1946), das
eine Rezeption des alten schweizerischen UWG vom 30. September 1943 war.

193 SR 241. Das schweizerische UWG ist am 1. März 1988 in Kraft getreten.

194 Literaturauswahl zum schweizerischen Wettbewerbsrecht, insbesondere zum Lauterkeitsrecht:
Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2.Aufl., Bern 1988; Carl Baudenbacher
(Hrsg.), Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989; von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1 Lauterkeitsrecht, Basel und Frankfurt a.M.
1994; Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, deuxième édition, Basel
1996; Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb. UWG, Bern 1992.

195 Siehe dazu auch den Beschluss des FL-Obergerichts vom 6.10.1982, U 312/82. LES 2/83, S.
62ff., 63. Aufgrund der wörtlichen Übereinstimmung des damaligen Art. 12 UWG mit Art. 13
Bst. a bis g des damaligen schweizerischen UWG hält es das Obergericht für “durchaus ange-
bracht, bei der Auslegung des liechtensteinischen UWG die entsprechende schweizerische
Literatur und Judikatur heranzuziehen”.

196 2. Kapitel, 3 Abschnitt, Art. 12ff. UWG. Die Bestimmungen von Art. 12 CH-UWG (Gerichts-
standsregelung) und Art. 13 CH-UWG (Kantonales Schlichtungsverfahren, einfaches oder ra-
sches Prozessverfahren) fehlen im liechtensteinischen Gesetz.

197 David, Wettbewerbsrecht, S. 28 und Troller/Troller, S. 10.
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merhin noch der wettbewerbsrechtliche Schutz. Mit dem UWG wer-
den aber keine neuen Ausschliesslichkeitsrechte nach dem Muster
der Immaterialgüterrechte geschaffen198.

In einigen Bereichen beziehen sich lauterkeitsrechtliche und
immaterialgüterrechtliche Vorschriften auf dieselben Schutzobjekte
oder Tatbestände. Das Lauterkeitsrecht will vor Irreführung und
Täuschung schützen199. Nach Art. 3 Bst. b handelt unlauter, wer
“über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren,
Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art
der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse un-
richtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender
Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt”200. Unlauter handelt auch,
wer “Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den
Waren, Werken oder Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines
anderen herbeizuführen” (Art. 3 Bst. d UWG). Bei dieser Bestimmung
geht es um den Kennzeichenschutz (Firma, Marke, sonstige Geschäfts-
bezeichnungen, Werktitel, Ausstattung). Die Verwechselbarkeit von
Kennzeichen wird also nicht nur nach dem Markenrecht beurteilt,
sondern auch nach Art. 3 Bst. d UWG, wobei das UWG nicht nur
Marken und Herkunftsangaben, sondern eine ganze Reihe nicht son-
dergesetzlich schützbarer oder geschützter Kennzeichen erfasst201.

Unlauter ist auch die Verwertung von Leistungen Fremder
(Art. 5 UWG), wie die unbefugte Verwertung anvertrauter Arbeits-
ergebnisse oder solcher von Dritten sowie die direkte Übernahme
marktreifer fremder Arbeitsergebnisse. Die Nachahmung einer frem-
den Ware, die ein öffentlich zugängliches Arbeitsergebnis ist, ist aber
dann grundsätzlich frei, wenn sie von einem sondergesetzlichen
Schutz nicht oder nicht mehr erfasst wird202.

___________
198 Dies hat auch das liechtensteinische Obergericht im Zusammenhang des Lauterkeitsschutzes

mit dem Schutz von Mustern und Modellen festgestellt: “Zunächst ist zu erwähnen, dass das
UWG nicht dazu bestimmt ist, neue Monopole zu schaffen”. Selbst die sklavische Nachahmung
einer nach Muster- und Modellrecht nicht oder nicht mehr geschützten Form sei auch unter
dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts nicht grundsätzlich unerlaubt, da sonst die im all-
gemeinen Interessen aufgestellten Schranken des Muster- und Modellschutzes gegenstands-
los wären (Beschluss des FL-Obergerichtes vom 6.10.1982, U 312/82. LES 2/83, S. 64 mit
Verweis auf die BGE 92 II 202).

199 Der Grundsatz in Art. 2 UWG besagt: “Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in
anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Ge-
schäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und
Abnehmern beeinflusst.”

200 Art. 3 Bst. b in der Fassung von LGBl. 1997/134; hierunter fällt etwa der Tatbestand der
Irreführung über die geographische Herkunft und die Qualität. Vgl. dazu David, Wettbewerbs-
recht, S. 72ff.

201 Vgl. mit Beispielen aus der schweizerischen Rechtsprechung a.a.O., S. 82ff.

202 A.a.O., S. 116.
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Das UWG enthält auch Vorschriften über die Verletzung von
Fabrikations- und Geschäftsgeheimissen. Eine Handlung, welche
unter die Tatbestände des unlauteren Wettbewerbs fällt, begeht,
“wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekund-
schaftet oder sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet oder
anderen mitteilt”203. Weitere Bestimmungen über den Geheimnis-
schutz sind im Arbeitsrecht204 und im Strafgesetzbuch205 zu finden.
Damit eine bestimmte Information oder ein bestimmtes Know-how
als Geheimnis angesehen wird, sind verschiedene Voraussetzungen
zu erfüllen206. Geheimnis kann nur sein, was die Sphäre des Ge-
heimnisträgers noch nicht verlassen hat und was nur einem be-
schränkten, zur Geheimhaltung verpflichteten Personenkreis bekannt
und zugänglich ist207. Entscheidend ist auch der Wille zur Geheim-
haltung von Seiten der Geheimnisträger. Nicht alles, was unbekannt
ist, ist auch Geheimnis: Geheimnisse sind nur solche Angaben, die
Einfluss auf das Geschäftsergebnis haben können (Geheimnis im ma-
teriellen Sinn)208. Auch das TRIPS-Abkommen verpflichtet zum
Schutz vertraulicher Informationen, wie Geschäfts- und Fabrikati-
onsgeheimnisse, bedingte aber keine Änderung des UWG209.

Da Liechtenstein ein sehr kleiner Staat ist, wird es sich bei den
meisten Verstössen gegen das Wettbewerbsrecht um grenzüber-
schreitende Angelegenheiten handeln. Aus international-
privatrechtlicher Sicht stellt sich in solchen Situationen die Frage des
anwendbaren Rechts. Eine diesbezügliche Klarstellung hat der Ober-
ste Gerichtshof in seiner Entscheidung Jil Sander II getroffen210.
Demnach ist die Frage des anwendbaren Rechts auf der Grundlage
des Wirkungsstatuts zu entscheiden. Schadenersatz und andere An-
sprüche aus unlauterem Wettbewerb sind demnach nach dem Recht
des Staates zu beurteilen, auf dessen Markt die unlautere Handlung
ihre Wirkung entfaltet (Auswirkungsprinzip).

___________
203 Art. 6 UWG. In Art. 4 Bst. c UWG geht es um die Verleitung von Arbeitnehmern, Beauftragten

oder anderen Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- und Ge-
schäftsgeheimnissen ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers.

204 Art. 4 Abs. 4 des Arbeitsvertragsrechts, enthalten im ABGB § 1173a, LR 210.0.

205 § 122 bis 124 StGB, LGBl. 1988/37.

206 Vgl. dazu die Ausführungen von David, Wettbewerbsrecht, 119ff.

207 Zur Definition des “echten” Geheimnisses siehe auch den Beschluss des FL-Obergerichtes
vom 6.10.1982, U 312/82. LES 2/83, S. 65.

208 BGE 103 IV 284. Eine Reihe von Beispielen, wann es sich um Geheimnisse handelt und wann
nicht, führt David, a.a.O., S. 120, an.

209 Art. 39 TRIPS (Protection of undisclosed information).

210 Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 14.9.1987 (abgedruckt in GRURInt. 1988, S.
69ff.). Diesen Fall erwähnt auch Müller, S. 31.
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7 SORTENSCHUTZ

In Liechtenstein existiert weder ein nationales Gesetz über den
Schutz von Pflanzensorten noch ist ein ausländisches Gesetz an-
wendbar. Betreffend den Sortenschutz liegt damit keine dem Pa-
tentrecht vergleichbare Situation vor, in welcher das schweizerische
Recht zur Anwendung kommt. Bis heute wurden auch noch keine
Schritte unternommen, ein nationales Schutzsystem zu errichten oder
sich an ein bereits bestehendes ausländisches (z.B. das schweizerische
oder das europäische) System anzugliedern. Der Schutz von Pflan-
zensorten hat in Liechtenstein mangels wirtschaftlicher Bedeutung
von Pflanzenzüchtungen auch wenig praktische Relevanz.

Im TRIPS-Abkommen ist jedoch der Schutz von Pflanzensor-
ten vorgeschrieben211. Es stellt sich daher die Frage, ob die gegen-
wärtige liechtensteinische Rechtslage eine Verletzung der TRIPS-
Verpflichtungen darstellt.

Das Abkommen verpflichtet die Staaten, die im Abkommen
enthaltenen Rechte allen Angehörigen der TRIPS-Vertragsparteien zu
gewährleisten. Liechtenstein hat damit alle im Rahmen des TRIPS-
Abkommens erworbenen ausländischen Rechte an Pflanzensorten
anzuerkennen, d.h. eine Verletzung dieser Rechte in Liechtenstein
muss von den Rechtsinhabern bekämpft werden können. In einer
solchen Situation werden dann allerdings die Inländer - zumindest
potentiell - diskriminiert, da sie mangels gesetzlicher Grundlage im
Inland keine Sortenschutzrechte erwerben können. Obwohl in Liech-
tenstein offenbar kein genuines Bedürfnis nach Sortenschutz besteht,
ist eine solche Schlechterstellung von Inländern aus prinzipiellen
Gründen unbefriedigend. Hinzu kommt, dass verschiedene Ver-
tragsparteien Pflanzensorten in Form von Patenten schützen und
dass somit solche Patente anerkannt werden müssten. Dies würde
dem in Liechtenstein anwendbaren schweizerischen Patentrecht wi-
dersprechen, das Pflanzensorten vom Patentschutz ausschliesst.

Was geschieht nun in einem Fall, in welchem ein ausländi-
sches Sortenschutzrecht in Liechtenstein verletzt wird; auf welche
Bestimmungen könnte sich ein Kläger stützen, um die Verletzungs-
handlung in Liechtenstein zu unterbinden? Eine direkte Anwend-
barkeit der relevanten TRIPS-Norm ist wohl zu verneinen, da Art. 27
Abs. 3 Bst. b TRIPS lediglich bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten den
Schutz von Pflanzensorten gewährleisten müssen. Ob sie das durch

___________
211 Siehe oben Teil II, 4.2.2.
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Patente oder durch ein Schutzsystem sui generis tun, ist ihnen freige-
stellt. Die einzige Vorgabe der zitierten Vorschrift ist die Wirksam-
keit des Systems. Diese Bestimmung ist nicht geeignet, unmittelbar
angewendet zu werden, denn sie postuliert lediglich den Auftrag an
die nationalen Gesetzgeber, ein Schutzssystem zu schaffen. Ein liech-
tensteinisches Gericht könnte zudem auch nicht im Sinne des Ur-
sprungslandprinzips das Sortenschutzrecht des Staates anwenden, in
welchem der Kläger das Recht erworben hat. Das IPRG bestimmt
nämlich, dass das Entstehen, der Inhalt und das Erlöschen von Im-
materialgüterrechten nach dem Recht des Staates zu beurteilen ist, in
dem eine Benutzungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird (Art.
38 Abs. 1 IPRG). Eine Verletzungshandlung in Liechtenstein müsste
damit nach liechtensteinischem Recht beurteilt werden, das im Be-
reich des Sortenschutzes nicht existiert. Eine Klägerin hätte somit
zweifellos Schwierigkeiten, sich in Liechtenstein gegen die Verlet-
zung ihres Sortenschutzrechts zu wehren. Im Ergebnis kommt Liech-
tenstein in diesem Punkt dem TRIPS-Abkommen nicht nach, da es
bislang den Auftrag nicht erfüllt hat, ein wirksames Schutzsystem für
Pflanzensorten einzuführen.

Liechtenstein wird in geeigneter Form eine gesetzliche
Grundlage für den Sortenschutz schaffen müssen. Da Sortenschutz-
rechte patentähnlich ausgestaltet sind und deren Administration ei-
niges an Verwaltungsaufwand und speziellem Sachwissen erfordern,
scheint es fraglich, ob sich der Aufwand für die Einrichtung eines ei-
genen nationalen Systems lohnt, zumal kein eigentlicher nationaler
Bedarf zu bestehen scheint. So wird es sinnvoller sein, etwa mit der
Schweiz eine dem Patentschutzvertrag ähnliche Vereinbarung zu
treffen oder auch die Variante zu prüfen, sich dem Europäischen Sor-
tenamt anzuschliessen, welches EU-weite Sortenschutzrechte er-
teilt212. Dies wird auch deshalb nötig sein, weil sich Liechtenstein in
einigen EFTA-Freihandelsabkommen verpflichtet hat, dem Interna-
tionalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
(UPOV) beizutreten, welches ein nationales Schutzsystem voraus-
setzt213.

___________
212 Siehe Teil II, 5.1.2.2.

213 In verschiedenen Freihandelsabkommen der EFTA-Staaten hat sich Liechtenstein zum Beitritt
zum UPOV-Übereinkommen verpflichtet, wie z.B. im Freihandelsabkommen mit Marokko vom
19. Juni 1997, Annex V zu Art. 16 (noch nicht in Kraft).
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8 URHEBERRECHT

Zum Rechtsgebiet des Urheberrechts zählt heute nicht mehr nur das
“klassische” Urheberrecht des Werkschöpfers, sondern es umfasst
auch die sogenannten verwandten Schutzrechte oder Leistungs-
schutzrechte, welche den Schutz der ausübenden Künstler, Sendeun-
ternehmen und Tonträgerhersteller bezwecken. Ebenfalls im Bereich
des Urheberrechts angesiedelt wurde der Rechtsschutz von Topo-
graphien von Halbleitererzeugnissen. Die technische Entwicklung
hat grundlegende Veränderungen des Urheberrechts bewirkt. Die
Konzeption des Urheberrechts im letzten Jahrhundert ging vom Bild
des mittellosen Künstlers als Schöpfer von literarischen und anderen
künstlerischen Werken aus, dessen Ausbeutung es zu verhindern
galt. Genuss und Nutzung der Werke sollten für den Einzelnen bzw.
für die Allgemeinheit nicht kostenlos sein. Heute umfasst das Urhe-
berrecht eine ganze Reihe neuer Schutzobjekte: Filme, Computerpro-
gramme, Datenbanken und andere Werke, die sich aus der zuneh-
menden Digitalisierung ergeben und mit dem Kulturbereich zum
Teil gar nichts mehr zu tun haben. Die urheberrechtlichen Verbie-
tungs- und Verwertungsrechte haben sich den neuen Kommunikati-
onsinstrumenten und Vervielfältigungstechniken angepasst (z.B.
Senderechte, Vermiet- und Verleihrechte). Urheber im Sinne der Ge-
setze sind nicht mehr nur Künstler mit herausragender schöpferi-
scher Leistung, sondern auch Interpreten, Tonträgerhersteller und
Sendeanstalten oder Ersteller von Computerprogrammen. Einige
Rechtsordnungen kennen Urheberrechte für Produzenten und damit
für die wirtschaftlich verantwortlichen Personen für bestimmte Lei-
stungen. Die wirtschaftlichen Interessen drängen sich im Vergleich
zu den persönlichkeitsrechtlichen, ideellen Interessen immer mehr in
den Vordergrund. Urheberrechte werden zunehmend zu Vermö-
gensrechten, über welche die Inhaber frei verfügen können, sie wer-
den wie die übrigen Immaterialgüterrechte zu handelbaren Wirt-
schaftsgütern. Das Urheberrecht ist ein zunehmend komplexes
Rechtsgebiet, das ständigem Wandel unterliegt und mit den techni-
schen Entwicklungen kaum Schritt halten kann.

Auch das liechtensteinische Urheberrecht muss auf diese Ent-
wicklungen reagieren und dabei insbesondere die vertraglichen Ver-
pflichtungen erfüllen, welche sich durch den Beitritt zum EWR-
Abkommen und zum WTO/TRIPS-Abkommen ergeben haben214.

___________
214 Zu den anwendbaren Richtlinien oben Teil II, 5.1.3. Zu den urheberrechtlichen Bestimmungen

des TRIPS-Abkommens oben Teil II 4.2.2.
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Ziel dieser Arbeit ist es nicht, das liechtensteinische Urheberrecht
umfassend darzustellen und zu diskutieren215. Einige Aspekte in Be-
zug auf das heutige und das künftige Urheberrecht sollen aber er-
wähnt werden.

8.1 Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

Als kleines Land mit naturgemäss wenig “Kulturproduzenten” hatte
das Urheberrecht in der Vergangenheit nur eine geringe praktische
Bedeutung. So gibt es auch keine nationale Verwertungsgesellschaft,
welche die Nutzungsgebühren für die Urheberinnen und Urheber
auf liechtensteinischem Territorium eingezogen hätte. Stattdessen
wurde die Tätigkeit der schweizerischen Verwertungsgesellschaften
toleriert216, obwohl auf liechtensteinischem Staatsgebiet keine ge-
setzliche Grundlage zur Einziehung der Gebühren existiert217. Liech-
tenstein rezipierte 1928 zwar das damalige schweizerische Urheber-
rechtsgesetz und übernahm auch die nachfolgenden Revisionsbe-
stimmungen des schweizerischen Gesetzes von 1959, setzte jedoch
bis heute keine Bestimmungen in Kraft, welche der schweizerischen
Verwertungsgesetzgebung entsprochen hätten218.

In der derzeit gültigen Fassung des liechtensteinischen Urhe-
berrechts werden Werke der Literatur und Kunst geschützt, wozu
insbesondere literarische und wissenschaftliche Werke, musikalische
Werke, Werke der bildenden und der angewandten Kunst zählen219.
Unter dem Schutz des URG stehen auch Werke der Photographie,

___________
215 Das neue liechtensteinische Urheberrecht wäre es wert, Gegenstand einer separaten Arbeit zu

sein.

216 Z.B. der SUISA.

217 Auch ein Urteil des liechtensteinischen Obergerichts (Urteil vom 7. Januar 1965, J 580/57, ELG
1962-1966, 66) bestätigt, dass der SUISA die Ausübung ihrer Rechte auch im Fürstentum
Liechtenstein gestattet ist. Zur Problematik der Tätigkeit der schweizerischen Verwertungsge-
sellschaften in Liechtenstein Baur/Seeger, S. 92ff. 1997 hat der OGH bestätigt, dass mangels
einer “Verwertungsgesellschaftenpflicht” in Liechtenstein ausländische Werknutzungsberech-
tigte ihre Weitersenderechte der schweizerischen Verwertungsgesellschaft SUISSIMAGE nach
dem insoweit massgebenden schweizerischen Recht übertragen können und die
SUISSIMAGE zur Geltendmachung dieser Rechte in Liechtenstein aktivlegitimiert ist (siehe
das Urteil des OGH vom 27.1.97, auch abgedruckt in GRURInt. 1998, S.512ff.).

218 Das schweizerische Bundesgesetz betreffend die Verwertung von Urheberrechten stammte
aus dem Jahr 1940. Mit dem Inkrafttreten des neuen Urheberrechtsgesetzes am 1. Juli 1993
wurde es aufgehoben (SR 231.1). Die Bestimmungen über die Verwertungsgesellschaften be-
finden sich im neuen URG (Art. 40ff.).

219 Art. 1 URG (Gesetz vom 26. Oktober 1928 betreffend das Urheberrecht an Werken der
Literatur und Kunst, LGBl. 12/1928).
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Sammlungen und Wiedergaben von Werken220. Vorbehaltlich
staatsvertraglicher Bestimmungen schützt das URG in erster Linie
Werke von liechtensteinischen Bürgern und erstmals in Liechtenstein
herausgegebene Werke von Ausländern; bei Gegenrecht werden
auch Werke von Ausländern, die erstmals im Ausland veröffentlicht
wurden, geschützt221. Das Urheberrecht ist übertragbar und vererb-
lich und unter bestimmten Bedingungen ist das Urheberrecht auch
der Zwangsvollstreckung zugänglich222. Grundlage des liechtenstei-
nischen Urheberrechts ist die dualistische Theorie, nach welcher Ur-
heberrechte bezüglich ihrer vermögensrechtlichen Bestandteile (auch
an juristische Personen223) übertragen werden können. Das “Urhe-
berpersönlichkeitsrecht”224 verbleibt jedoch beim Urheber. Da es den
Urhebern in der Regel selbst nicht oder nur in unbefriedigender Wei-
se möglich sein wird, aus ihren Werken wirtschaftlichen Gewinn zu
ziehen, übertragen sie ihre Rechte meist sog. Verwertungsgesell-
schaften, deren Tätigkeit gesetzlich geregelt wird. Diese verwalten
die Urheberrechte in kollektiver Weise, sie ziehen Entgelte für Nut-
zungshandlungen ein und schütten sie nach festgelegten Vertei-
lungsplänen an die Rechtsinhaber aus und achten so auf die Wah-
rung der Rechte der Urheber225. Wie erwähnt hat Liechtenstein keine
gesetzlichen Regelungen über die kollektive Verwertung von Urhe-
berrechten bzw. über die Konzessionierung von Verwertungsgesell-
schaften auf liechtensteinischem Staatsgebiet getroffen. “Stillschwei-
gend und äusserst pragmatisch”226 hat sich Liechtenstein nicht nur
den schweizerischen Verwertungsvorschriften angeschlossen, son-
dern ohne gesetzliche oder staatsvertragliche Grundlage die Verwer-
tung den schweizerischen Gesellschaften überlassen.

Das Ausschliesslichkeitsrecht des Urhebers umfasst folgende
Befugnisse: das Wiedergaberecht, das Recht auf Veröffentlichung

___________
220 Art. 2 bis 4 URG.

221 Art. 6 URG.

222 Art. 9 und 10 URG. Fälle über die Zwangsvollstreckung gab es auch vor liechtensteinischen
Gerichten (siehe dazu Baur/Seeger, S. 126f.).

223 Baur/Seeger, S. 83.

224 Die Urheberpersönlichkeitsrechte können zwar nicht übertragen, wohl aber zur Ausübung
überlassen werden (Wahrnehmungsvertrag, vgl. Rehbinder, Urheberrecht, S. 130f.) Das Urhe-
berpersönlichkeitsrecht ist nicht zu verwechseln mit den Persönlichkeitsrechten. Dazu a.a.O.,
S. 106ff.

225 Zu den Aufgaben der (schweizerischen) Verwertungsgesellschaften Rehbinder, a.a.O., S.
173ff. Die nationalen Verwertungsgesellschaften schliessen mit ausländischen Gesellschaften
Gegenseitigkeitsverträge betreffend die Wahrnehmung der ihnen übertragenen Urheberrechte
ab. Als Monopolgesellschaften zur Verwertung von Urheberrechten stehen sie unter staatlicher
Aufsicht.

226 Baur/Seeger, S. 84.
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und das Recht, das Werk in irgendeiner Weise Dritten mitzuteilen
(Aufführungs-, Übertragungs- und Senderechte) und Werkexemplare
in Verkehr zu bringen227. Zu diesen ausschliesslichen Nutzungsbe-
fugnissen des Urhebers gibt es eine Reihe von Ausnahmen, wie z.B.
die Wiedergabe eines Werkes zum Privatgebrauch228. Ausgenom-
men vom urheberrechtlichen Schutz sind Gesetze und andere amtli-
che Erlasse und behördliche Schriften229. Zulässig ist auch die Wie-
dergabe von Reden bei öffentlichen Anlässen, Zeitungs- und Zeit-
schriftenartikeln über Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer oder
religiöser Natur, soweit die Wiedergabe nicht ausdrücklich vorbehal-
ten worden ist, und von Tagesneuigkeiten und vermischten Nach-
richten, die einfache Zeitungsmeldungen sind230. Bei Bezeichnung
der Quelle ist die Wiedergabe von Werken in Schulbüchern und, un-
ter bestimmten Voraussetzungen, in wissenschaftlichen Arbeiten
zulässig231.

Eine Diskrepanz zwischen dem URG und der einschlägigen
EWR-Richtlinie besteht bezüglich der Schutzdauer. Gemäss Art. 36
URG endet der Schutz eines Werkes 50 Jahre nach dem Tod des Ur-
hebers, bei anonymen oder pseudonymen Werken 50 Jahre nach der
Veröffentlichung des Werkes (Art. 37 URG). Demgegenüber verlangt
Art. 1 der EWR-Schutzdauerrichtlinie eine Schutzfrist von 70 Jah-
ren232. In der laufenden Urheberrechtsrevision soll ein richtlinien-
konformer Zustand hergestellt werden. In der Zwischenzeit stellt
sich die Frage, ob sich Inhaber von Urheberrechten unmittelbar auf
die zitierte Richtlinie berufen können, um entgegen dem noch an-
derslautenden liechtensteinischen Recht den gesetzlichen Schutz
während 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers beanspruchen zu
können. Dies ist zu verneinen. Die Richtlinienbestimmung mag zwar
self-executing und damit für eine unmittelbare Anwendbarkeit ge-
eignet sein. Aus der unmittelbaren Wirkung folgt jedoch nur, dass
alle staatlichen Behörden daran gebunden sind und anderslautendes
nationales Recht unanwendbar wird. Doch kann sich der einzelne
nur darauf berufen, wenn er sich gegen eine staatliche Stelle wendet
und dadurch keine Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Die unmit-

___________
227 Vgl. im Detail Art. 12 und 13 URG.

228 Art. 22 URG.

229 Art. 23 URG.

230 Art. 24 und 25 URG.

231 Art. 26 und 27 URG. Weitere Ausnahmen enthalten Art. 28 - 33bis.

232 Richtlinie 93/98/EWG vom 29. Oktober 1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer des Urhe-
berrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte.
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telbare Wirkung kann sich nicht im Verhältnis zwischen Individuen
entfalten (keine Horizontalwirkung) - zumindest nicht ausserhalb ei-
ner sog. richtlinienkonformen Auslegung233. Eine interessante Frage,
die hier aber nicht weiter untersucht werden soll, ist, ob der Staat
Liechtenstein infolge der Nichtumsetzung der EWR-Bestimmungen
gegenüber einem solchen Inhaber von Urheberrechten haftbar ge-
macht werden könnte234.

Das liechtensteinische Urheberrechtsgesetz sieht zivil- und
strafrechtliche Sanktionen bei Urheberrechtsverletzungen vor, wel-
che die vermögensrechtlichen235, aber auch die persönlichkeitsrecht-
lichen236 Interessen der Urheber betreffen237. Bestimmungen über
das Urhebervertragsrecht sind insbesondere im ABGB zu finden238.

Unter dem Eindruck der schweizerischen Urheberrechtsrevi-
sion und im Hinblick auf die notwendige Umsetzung der EG-
Richtlinien und später auch des TRIPS-Abkommens wurde eine
Fachkommission zur Revision des Urheberrechts eingesetzt. Ende
1996 hat die Regierung einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlas-
sung gegeben und im Mai 1998 schliesslich ein neues Urheberrechts-
gesetz (URG) sowie ein Topographiengesetz (ToG) dem Parlament
unterbreitet239. Zuvor hatte die Regierung in einem etwas abenteu-
erlichen Ansatz gewisse Neuerungen per Verordnung eingeführt,
um wenigstens einen Teil der europarechtlichen Verpflichtungen zu
erfüllen240. Es ist sehr zweifelhaft, ob die der Verordnung zugrunde-
gelegten Bestimmungen eine ausreichende Kompetenzgrundlage für
den Inhalt der Verordnung geben. So weit reichende Änderungen
wie die Einführung von verwandten Schutzrechten und der Schutz
von Topographien können kaum auf dem Verordnungswege vorge-

___________
233 Vgl. dazu m.w.Nachw. Schweitzer/Hummer, S. 82f.

234 Der EFTA-Gerichtshof hat entschieden, dass das Prinzip der Staatshaftung auch auf die EWR-
EFTA-Staaten Anwendung findet, und hat damit die diesbezügliche Entscheidungspraxis des
EuGH (Francovich-Rechtsprechung) auch im Kontext des EWR-Abkommens als gültig aner-
kannt. Siehe Case E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Government of Iceland, Urteil vom 10.
Dezember 1998 (Quelle: www.efta.int/docs/Court/Publications/Decision/1998).

235 Art. 42 URG.

236 Art. 43 URG.

237 Zum zivil- und strafrechtlichen Schutz vgl. Baur/Seeger, S. 119ff.

238 Siehe dazu Baur/Seeger, S. 125.

239 Siehe den Vernehmlassungsbericht vom 22. Oktober 1996 sowie den Bericht und Antrag URG.

240 Verordnung vom 30. Januar 1996 über bestimmte Schutzrechte im Bereich des geistigen
Eigentums (VGE, LGBl. 1996/31). Die Verordnung wurde auf das EWR-Abkommen, das
TRIPS-Abkommen sowie auf Art. 66 Abs. 2 (allgemeine Kompetenz der Regierung zur Durch-
führung des URG) und Art. 26 UWG (der ebenfalls bloss die allgemeine Verordungskompetenz
der Regierung statuiert) gestützt.
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nommen werden241. Mit dem Inkrafttreten des neuen URG und des
ToG wird die zitierte Verordnung hinfällig.

Rezeptionsgrundlage des neuen liechtensteinischen Urheber-
rechtsgesetzes ist nach alter Tradition das schweizerische Urheber-
recht. In verschiedenen Punkten wurde aber von der Vorlage abge-
wichen, namentlich in Bereichen, in denen die relevanten EWR-
Richtlinien vom schweizerischen Recht nicht vollständig berücksich-
tigt wurden, und im Bereich des Produzentenurheberrechts. Der Ge-
setzesentwurf enthält die wichtigen Neuerungen in Bezug auf die
Schutzrechte ausübender Künstler, Sendeunternehmen und Tonträ-
gerhersteller242. Ausdrücklich geschützt werden Computerpro-
gramme243 und Datenbanken244. Aufgrund der europäischen Har-
monisierung der Schutzdauer wird diese auf 70 Jahre angehoben. Für
verwandte Schutzrechte beträgt die Schutzdauer 50 Jahre und für Da-
tenbanken 15 Jahre. Wichtig sind auch die Vergütungspflichten für
die Werknutzung. Für das Vermieten und Verleihen wird die EWR-
weite Vergütungspflicht eingeführt245. Neu ist auch eine Regelung
für die kollektive Verwertung von Urheberrechten durch Verwer-
tungsgesellschaften246. Die Regierung kann dazu entweder eine
liechtensteinische Verwertungsgesellschaft errichten oder aber inlän-
dische oder ausländische Verwertungsgesellschaften konzessionie-
ren. Welche Lösung angestrebt wird, ist noch offen.

In der Vernehmlassungsvorlage hatte die Regierung wie sei-
nerzeit der schweizerische Bundesrat die Einführung eines Produ-
zentenurheberrechts vorgeschlagen. Aufgrund der im Vernehmlas-
sungsverfahren geäusserten Bedenken wurde nun eine abgeschwäch-
te Version in den Gesetzesentwurf aufgenommen. Art. 6 Abs. 2 des
dem Landtag vorgelegten Gesetzesentwurfs bestimmt: “Unter den in
diesem Gesetz genannten Voraussetzungen geht das Urheberrecht
auf die Produzentin (Herstellerin) über. Die Vertragsfreiheit bleibt
gewahrt.” Es handelt sich dabei nicht um ein eigentliches Produzen-

___________
241 Im Bereich des Urheberrechts führt die Verordnung das Senderecht und das Vermiet- und

Verleihrecht (Art. 2 und 4 VGE) sowie den Schutz von Computerprogrammen (Art. 5) ein. Art.
6ff. regeln die verwandten Schutzrechte für Interpreten, Hersteller von Tonträgern und Filmen
und Sendeunternehmen. Art. 15 VGE führt einen Schutz für Topographien gemäss Art. 5 Bst. c
UWG ein. Wie im TRIPS-Abkommen verlangt, werden Massnahmen bei der Ein- und Ausfuhr
in Art. 19 VGE eingeführt, welche aber erst zusammen mit dem MschG in Kraft getreten sind.

242 Art. 37ff. URGE.

243 Art. 2 Abs. 3 URGE.

244 Datenbanken geniessen einen Schutz sui generis (Art. 45ff. URGE).

245 Vergütungspflichten enthalten Art. 14, 15, 23, 37 und 41 URGE.

246 Art. 50ff. URGE.
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tenurheberrecht, sondern um eine Legalzession in bestimmten Fällen,
welche im Gesetz abschliessend geregelt sind247. Nicht ganz einsich-
tig ist, weshalb der Gesetzesartikel von “Voraussetzungen” statt von
“Fällen” spricht. Eventuell handelt es sich hier um ein redaktionelles
Versehen. Ein Beispiel für ein solches “Produzentenurheberrecht”,
das insbesondere für technische Schutzrechte betreffend Computer-
programme oder Datenbanken relevant sein wird, ist das abhängige
Werkschaffen in einem Arbeitnehmerverhältnis248. Bei Filmwerken
gilt hingegen die Hauptregisseurin als Urheberin. Sollen Urheber-
rechte an die Filmproduzentin übergehen, ist dies nur vertraglich
möglich249. Ein weiterer Unterschied zum schweizerischen Gesetz
betrifft ferner die Aufnahmen für Sendezwecke250.

Wie im Markenrecht wird auch im Urheberrecht der Grund-
satz der weltweiten Erschöpfung des Urheberrechts statuiert, was je-
doch nur für das Verbreitungsrecht, nicht aber für das Vermietrecht
gilt251. Die Regierung ist sich dabei offenbar bewusst, dass die mei-
sten Kommentatoren Art. 9 Abs. 2 der Vermietrechtsrichtlinie als ab-
schliessende Regelung im Sinne einer EWR-weiten Erschöpfung ver-
stehen. Aufgrund des Maglite-Urteils des EFTA-Gerichtshofs, gemäss
welchem es im Markenrecht den Vertragsstaaten freisteht, über den
Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung hinauszugehen, sieht sie
den Grundsatz der weltweiten Erschöpfung zu Recht auch im Urhe-
berrecht als EWR-konform an252.

In der ersten parlamentarischen Beratung im Dezember 1998
wurde das neue Urheberrechtsgesetz positiv aufgenommen. Es ist
mit keinen gravierenden Änderungen mehr zu rechnen, und das Ge-
setz wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 1999 vom
Landtag verabschiedet werden. Am heftigsten diskutiert wurde der
provokative Vorschlag der Regierung, im Urheberrechtsgesetz für
personenbezogene Begriffe konsequent die weibliche Formulierung
zu verwenden, die auch Personen männlichen Geschlechts mitum-
fassen soll, um damit ein Signal zur sprachlichen Gleichbehandlung
von Frauen und Männern zu setzen253. Es ist zu hoffen, dass diese
kreative Idee auch die zweite Lesung im Landtag übersteht.

___________
247 Bericht URG, S. 20f.

248 Art. 19 URGE.

249 Art. 20 URGE.

250 Art. 30 URGE. Siehe den Bericht URG, S. 34.

251 Art. 13 URGE.

252 Siehe Bericht URG, S. 24f. Zum Maglite-Urteil unten Teil IV, 7.3.1.

253 Art. 1 Abs. 3 URGE.
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8.2 Schutz von Halbleitertopographien

Die liechtensteinische Rechtsordnung kannte bisher keine spezialge-
setzliche Regelung des Schutzes von Halbleitertopographien. Infolge
der Einführung eines sui-generis-Schutzes für Halbleitererzeugnisse
durch den US Semiconductor Chip Protection Act im Jahr 1984, der
den Grundsatz der Inländerbehandlung nicht anerkannte, sahen sich
die übrigen Staaten gezwungen, ebenfalls einen spezialgesetzlichen
Schutz einzuführen, wollten sie ihren Unternehmen den Schutz von
Halbleitererzeugnissen auch in den USA ermöglichen254. Die EG er-
liess daraufhin die Richtlinie über den Rechtsschutz von Topogra-
phien von Halbleitererzeugnissen255, welche die Mitgliedsstaaten
verpflichtete, für Topographien von Halbleitererzeugnissen Aus-
schliesslichkeitsrechte zu gewähren und damit eine spezialgesetzli-
che Regelung einzuführen256.

Auf dem Verordnungsweg führte die Regierung 1996 den
Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen gemäss Art. 5
Bst. c UWG ein257. Zusammen mit dem neuen Urheberrechtsgesetz
unterbreitete die Regierung dem Landtag auch ein Gesetz über den
Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen, welches die
Vorschriften der EWR-Richtlinie umsetzt258. Das ToG schützt sowohl
im dafür vorgesehenen Register eingetragene als auch nicht einge-
tragene Topographien259. Der Schutz einer eingetragenen Topogra-
phie erlischt 10 Jahre nach der Anmeldung zum Registereintrag,
längstens aber 15 Jahre nach der Entwicklung der Topographie. Der
Schutz für nicht eingetragene Topographien erlischt zwei Jahre nach
ihrer ersten Verbreitung260. Da es sich um ein technisches Schutz-

___________
254 Siehe Chrocziel, S. 111.

255 Richtlinie 87/54/EWG vom 16. Dezember 1986, ABl. 27.1.87 L 24/36. Die Richtlinie sieht den
Rechtsschutz nur für Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten oder natürliche Personen vor, die
in einem Mitgliedsstaat Wohnsitz haben (“ihren gewöhnlichen Aufenthalt”, Art. 3 Abs. 3 a) oder
auch für juristische Personen, die in einem Mitgliedsstaat niedergelassen sind (Art 3 Abs. 3
Bst. b ii; es muss sich dabei um eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende ge-
werbliche oder Handelsniederlassung handeln). In der Folge hat der Rat verschiedene Ent-
scheidungen über die Schutzausdehnung erlassen (USA, Kanada, WTO). Siehe Anhang XVII
zum EWRA.

256 Vgl. Art. 2 der Richtlinie. Der Schutz von Halbleitertopographien durch Vorschriften über den
unlauteren Wettbewerb ist gemäss der Richtlinie nicht mehr als genügend anzusehen. Siehe
auch Bericht URG, S. 9.

257 Vgl. Art. 15-17 VGE.

258 Bericht URG, inbesondere S. 42ff.

259 Das Register wird wie im Marken- und Musterbereich vom Amt für Volkswirtschaft geführt
(siehe Art. 14 ToGE).

260 Art. 10 ToGE.
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recht handelt, mittels welchem insbesondere die hohen Investitions-
kosten zur Entwicklung einer Topographie geschützt werden sollen,
wird das Schutzrecht der Produzentin zugeordnet261.

Bis auf ein paar kleine Unterschiede, die mit einer richtlinien-
gemässen Formulierung der Bestimmungen begründet werden kön-
nen, stimmt die Vorlage mit dem schweizerischen Topographienge-
setz überein und braucht daher nicht näher erläutert zu werden262.

8.3 Fazit

Mit dem neuen Urheberrechtsgesetz wird ein modernes Gesetz ge-
schaffen, das den Änderungen der wirtschaftlichen Strukturen und
technischen Entwicklungen Rechnung trägt und die bestehenden in-
ternationalen vertraglichen Verpflichtungen Liechtensteins umsetzt.
Im Zuge der Urheberrechtsrevision wird Liechtenstein endlich auch
die jüngste Fassung der Berner Übereinkunft, das Rom-Abkommen
und das Genfer-Tonträger-Übereinkommen ratifizieren können263.
Dennoch muss damit gerechnet werden, dass das Urheberrecht
schon bald wieder geändert werden muss. So wenn neue, in der EU
derzeit in Ausarbeitung stehende Richtlinien (wie etwa jene über das
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft und die Richtlinie über
das Folgerecht) in das EWR-Abkommen übernommen werden264

oder Liechtenstein den 1996 in der WIPO abgeschlossenen Urheber-
rechtsverträgen (WCT und WPPT)265 beitreten will.

___________
261 Art. 4 ToGE.

262 Kleine Unterschiede ergeben sich in den ersten drei Gesetzesartikeln. Art. 2 ToGE enthält zur
besseren Verständlichkeit die Definitionen gemäss Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie. Um eine begriff-
liche Verwirrung mit dem Urheberrecht zu vermeiden, wird der im Schweizer Gesetz verwen-
dete Begriff des “Herstellers” durch den des “Produzenten” bzw. der Produzentin ersetzt.

263 Siehe den Bericht UR-Abkommen.

264 Zu den geplanten Richtlinien Teil II, 5.1.2.2.

265 Dazu oben Teil II, 3.7.
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T E I L I V

E R S C H Ö P F U N G V O N I M M A T E R I A L G Ü T E R R E C H T E N

1 EINFÜHRUNG - PROBLEMSTELLUNG

Die Frage der Erschöpfung von Immaterialgüterrechten stellt sich im
Zusammenhang mit der Zulässigkeit von Parallelimporten betref-
fend Güter, welche immaterialgüterrechtlichen Schutz im Importland
beanspruchen. Wie zu zeigen sein wird, lässt sich an der Entschei-
dung für einen bestimmten Grundsatz der Erschöpfung - nationale,
regionale oder internationale - ablesen, wie die Interessen der
Schutzrechtsinhaber und der übrigen Marktteilnehmer gewichtet
und bewertet werden. Diese Bewertung ergibt sich aus grundsätzli-
chen Überlegungen, aber auch aus einer Einzelfallanalyse jedes
Schutzrechts und muss daher nicht für jedes Immaterialgüterrecht
zum gleichen Ergebnis führen. Die Wahl eines bestimmten Erschöp-
fungsprinzips widerspiegelt nicht nur die Gewichtung verschiedener
Interessen, sondern auch die aussenwirtschaftspolitische Ausrichtung
eines Staats oder einer Regionalgruppe, da es um die Zulässigkeit von
Parallelimporten von Originalprodukten geht. Die Frage der Erschöp-
fung hat in den letzten Jahren neue Aktualität gewonnen, nachdem
versucht wurde, die Erschöpfungsfrage in der internationalen Han-
delsordnung, dem WTO- bzw. dem TRIPS-Abkommen, zu regeln.

Die Vereinheitlichung des Immaterialgüterrechts in der EU
hat zu Unsicherheiten in den Mitgliedsstaaten in Bezug auf die Er-
schöpfungsfrage geführt. Obwohl der EuGH in den letzten 25 Jahren
eine umfangreiche Rechtsprechung betreffend das Verhältnis des
Schutzes von Immaterialgüterrechten zu den Grundregeln des euro-
päischen Binnenmarktes entwickelt hatte, wurde insbesondere nach
der Verabschiedung der Markenrechtsrichtlinie Ende der 80er Jahre
die Erschöpfungsfrage erneut kontrovers diskutiert. Bestimmungen
über die Erschöpfung fanden schliesslich auch Eingang in das 1992
abgeschlossene EWR-Abkommen. Einige Höchstgerichte der EWR-
Mitgliedsstaaten bekundeten Schwierigkeiten, über die Rechtmässig-
keit bisheriger nationaler Erschöpfungsdoktrinen im Lichte der neuen
europäischen Rechtsakte zu urteilen und legten eine Reihe von Fällen
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dem EuGH bzw. dem EFTA-Gerichtshof zur Vorabentscheidung
bzw. zur Begutachtung vor.

Auch in der Schweiz rief das sich an der Markenrichtlinie ori-
entierende neue Markengesetz Unsicherheiten über das geltende Er-
schöpfungsprinzip hervor, da der Gesetzeswortlaut keine eindeutige
Festlegung getroffen hat. Eindeutig Stellung genommen hat hinge-
gen der liechtensteinische Gesetzgeber: Das neue liechtensteinische
Markengesetz legt den Grundsatz der internationalen Erschöpfung
ausdrücklich fest. Mittlerweile haben sowohl das schweizerische
Bundesgericht als auch der EuGH und der EFTA-Gerichtshof ihre
Urteile in Bezug auf die Erschöpfung des Markenrechts gefällt. Das
Urteil des EFTA-Gerichtshofs ist für Liechtenstein im Rahmen seiner
EWR-Mitgliedschaft relevant und soll im Zusammenhang mit dem
Parallelurteil des EuGH diskutiert werden.

Die Problematik der Erschöpfung betrifft grundsätzlich alle
Immaterialgüterrechte, wobei in der Praxis die Erschöpfung des
Markenrechts, des Patentrechts sowie des Urheberrechts oder ver-
wandter Schutzrechte im Vordergrund steht. Das Markenrecht ist
dabei besonders interessant, weil es als einziges Immaterialgüter-
recht eine zeitlich unbegrenzte Wirkung entfalten kann. Eine mar-
kenrechtliche Begründung des Verbots von Parallelimporten hat da-
mit die wohl tiefgreifendsten Auswirkungen auf den Handel. Neben
einer kurzen allgemeinen Diskussion der Erschöpfungsfrage soll deren
Problematik am Beispiel des Markenrechts vertieft dargestellt werden.

Die Erschöpfungsfrage ist nicht in erster Linie ein Problem des
Immaterialgüterrechts an sich, sondern, wie bereits erwähnt, eine
Frage des Aussenwirtschaftsrechts und der Wettbewerbsordnung ei-
nes Staats oder einer Staatengruppe. In den Verhandlungen über das
TRIPS-Abkommen gehörte das Thema zu den umstrittensten. Inner-
halb der EU, die einen vertieften wirtschaftlichen und politischen In-
tegrationsraum darstellt, wurde eine gemeinsame Regelung des Er-
schöpfungsgrundsatzes für alle Mitglieder angestrebt. Die Frage der
Erschöpfung der Immaterialgüterrechte sollte auch im Zusammen-
hang mit der Handels- und Gewerbefreiheit bzw. mit der Aussen-
handelsfreiheit gesehen werden. Diese Sichtweise hat die EU da-
durch, dass sie die Warenverkehrsfreiheit in Beziehung zum Schutz
immaterieller Güter (Art. 30/36 EGV) setzte, bereits “verinnerlicht” -
allerdings nur im Zusammenhang mit dem eigenen Binnenmarkt.
Die WTO und das TRIPS-Abkommen bieten nun die Chance, die
Problematik der Erschöpfung in einem generellen, weltweiten Zu-
sammenhang mit dem Recht auf Freihandel zu sehen und zu lösen.



265

Bevor der Begriff der Erschöpfung von Rechten definiert und
in seinen verschiedenen Ausprägungen dargestellt wird, soll die Si-
tuation, in welcher von Parallelimporten gesprochen wird, erläutert
werden. Anschliessend ist die Erschöpfungsproblematik mit Blick auf
das WTO/TRIPS-Recht und das EU- bzw. EWR-Recht zu erörtern.

2 BEGRIFF DER PARALLELIMPORTE

Die folgende Modellsituation soll verdeutlichen, wann von Parallel-
importen gesprochen wird:

Produkte eines Anbieters X werden nach Land A zum dorti-
gen Verkauf exportiert. Werden diese Produkte aus Land A nach
Land B, wo der Anbieter X ebenfalls die besagten Produkte zum
Verkauf anbietet, ausgeführt, um dort verkauft zu werden, so spricht
man aus der Sicht des Landes B und des Anbieters X von Parallelim-
porten. Die Produkte des Anbieters X stammen im Absatzmarkt B
damit zwar vom selben Anbieter, jedoch wird ein Teil der zum Ver-
kauf angebotenen Menge vom Anbieter direkt bezogen, ein anderer
Teil indirekt, nämlich aus einem anderen Absatzmarkt (Land A). Bei
Parallelimporten handelt es sich also nicht um Fälschungen oder
Nachahmungen von immaterialgüterrechtlich geschützten Produk-
ten, sondern um den Handel mit Originalprodukten.

Aus welchen Gründen könnte Anbieter X nun versuchen, sol-
che indirekten Bezüge - Parallelimporte - zu unterbinden? Parallel-
importe lohnen sich naturgemäss nur, wenn in Land A das Preisni-
veau tiefer ist als in Land B. Hat Anbieter X die Möglichkeit, Parallel-
importe zu unterbinden, so kann er den höheren Absatzpreis in Land
B halten, muss sich nicht dem durch den Parallelimporteur erzeugten
Preisdruck beugen und kann damit durch die Ausschaltung der
Freihandelsregeln einen höheren Gewinn erzielen.

Zur Verhinderung von Parallelimporten werden verschiedene
Methoden angewendet: Kartellistische Vereinbarungen wie Gebiets-
absprachen, vertikale und horizontale Preisabsprachen oder auch die
Berufung auf Patentrechte, Markenrechte oder Urheberrechte. Im
Zusammenhang mit der hier behandelten Thematik interessieren le-
diglich Parallelimporte immaterialgüterrechtlich geschützter Güter.
Die Berufung auf Immaterialgüterrechte ist eines der beliebtesten
Mittel zur Verhinderung von Parallelimporten. Alle diese Massnah-
men bezwecken im Ergebnis, Märkte durch Preisdifferenzierung
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voneinander abzugrenzen und abzuschotten. Die Mitbewerber sowie
die Abnehmer, welche einem künstlich erhöhten Preisniveau ausge-
setzt sind, werden dadurch benachteiligt. Besonders Hersteller und
Vertreiber von technisch hochwertigen Gütern (z.B. Kraftfahrzeuge,
Unterhaltungselektronik, CDs), Arzneimitteln sowie Luxus- und
Modeprodukten (Parfums, Kleidung, Uhren, alkoholische Getränke)
sind an Parallelimportbeschränkungen interessiert. Gerade diese
Produktgruppen sind in der Regel Gegenstand immaterialgüter-
rechtlicher Schutzrechte, insbesondere von Patent- und Markenrech-
ten sowie Urheberrechten. Unter Berufung auf diese Schutzrechte
versuchen Rechtsinhaber, im Importland das Recht abzuleiten, die
Einfuhr von immaterialgüterrechtlich geschützten Produkten zu ver-
hindern. Dabei sind diese Produkte von den Rechtsinhabern selbst
oder mit ihrer Zustimmung (z.B. durch Export oder Lizenzvergabe)
im Ausland in Verkehr gesetzt worden. Insbesondere bei Markenwa-
ren geht es gleichermassen darum, vertraglich vereinbarte Vertriebs-
netze und damit das Absatzgebiet eines ganz bestimmten Anbieters
zu schützen. Wie bereits erwähnt, lohnen sich Parallelimporte nur,
wenn signifikante Preisunterschiede zwischen dem Land, in wel-
chem der Parallelimporteur die Produkte erwirbt, und dem Absatz-
land bestehen. Parallelimporte finden von Ländern mit vergleichs-
weise tiefem Preis- und Kostenniveau in traditionelle Hochpreislän-
der wie Liechtenstein und die Schweiz, Deutschland oder Österreich
statt, jedoch kaum umgekehrt.

Die AIPPI1 definiert Parallelimporte patentierter Erzeugnisse
wie folgt: “Der Parallelimport eines patentierten Erzeugnisses ist de-
finiert als Import eines Erzeugnisses durch einen Dritten in ein (im
folgenden mit “A” bezeichnetes) Land, in dem dieses Erzeugnis un-
ter den Schutz eines Patentes fällt, aus einem anderen (im folgenden
mit “B” bezeichneten) Land, in dem es durch den Patentinhaber oder
seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist”2. Diese Defini-
tion kann auf Markenrechte oder Urheberrechte übertragen werden.

Es kann zwischen zwei verschiedenen Fällen von Parallelim-
porten unterschieden werden3. Im ersten Fall gehört das Immaterial-
güterrecht einem Unternehmen mit Sitz im Ausland, im zweiten Fall
einem inländischen Unternehmen. Beispiele für den ersten Fall sind
Produkte wie Timberland-Schuhe, US-Marken-Jeans (z.B. Levis), Par-

___________
1 Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle.

2 Entschliessung der AIPPI an der Tagung von 1990 in Barcelona zur Frage Q 101, in AIPPI,
Annuaire 1991/, S. 323.

3 Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 561.
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fums (Chanel usw.), elektronische Geräte, Videos, CDs oder Medi-
kamente. Solche Produkte werden oft über einen vertraglich einge-
setzten Generalimporteur eingeführt. Parallelimporte können sowohl
durch andere Anbieter als auch durch die Verbraucher selbst, welche
die Produkte im Ausland kaufen, getätigt werden4. Beispiele für den
zweiten Fall sind inländische Produkte, die weltweit produziert oder
weltweit durch vertikale Vertriebssysteme verkauft werden (für Liech-
tenstein z.B. Hilti-Bohrmaschinen oder Swarovski-Kristallfiguren, für
Österreich z.B. Silhouette-Brillen). Im zweiten Fall handelt es sich ge-
nau genommen um einen Rückimport, im ersten um einen “echten”
Parallelimport.

Häufig werden Parallelimporte immaterialgüterrechtlich ge-
schützter Güter auch als Graumarktimporte bezeichnet. Mit Grau-
markt ist Handel gemeint, der übliche Handelsstufen überspringt,
Waren oder Dienstleistungen ausserhalb des dafür organisierten
Marktes anbietet, systematisch Gesetzeslücken ausnutzt und/oder
subjektive Rechte Privater verletzt5. Parallelimporte können sich im
sogenannten Graumarktbereich abspielen, müssen es - obwohl dies
faktisch meistens der Fall ist - aber nicht6.

3 DAS PRINZIP DER ERSCHÖPFUNG

Auf der Grundlage der Lehre von Josef Kohler wurde der Grundsatz
der Erschöpfung in der Rechtsprechung des deutschen Reichsge-
richts Anfang dieses Jahrhunderts entwickelt7. Im englischen
Sprachgebrauch ist der Erschöpfungsgrundsatz auch unter dem Na-
men “first sale doctrine” bekannt. Nach dem Prinzip der Erschöp-
fung hat der Rechtsinhaber sein Recht dann erschöpft, wenn er sein
geschütztes Produkt selbst in Verkehr bringt oder die Vermarktung
durch einen Dritten gestattet. Obwohl heute vereinfachend von Er-
schöpfung von geistigen Eigentumsrechten bzw. Immaterialgüter-
rechten gesprochen wird, impliziert dieser Grundsatz nicht, dass mit

___________
4 Immer wichtiger werden auch die Käufe via Internet.

5 Bieri-Gut, Rechtsprobleme, S.1, m.w.Nachw.

6 Vgl. Bieri-Gut, Rechtsprobleme, S. 11f.

7 Josef Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim 1900. Vgl. die Entscheidun-
gen des Reichsgerichts zum Markenrecht Kölnisch Wasser (28. Februar 1902, RGZ 50, 229)
und Mariani (2. Mai 1902, RGZ 51, S. 263). Zur Rechtsprechung des Reichsgerichts (und
später des Bundesgerichtshofs) zur Erschöpfungsfrage siehe m.w.Nachw. Loewenheim, S.
307ff.
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dem ersten Inverkehrbringen des geschützten Produkts das Immate-
rialgüterrecht an sich hinfällig ist. Es geht hier lediglich um einen
Teilaspekt des Immaterialgüterrechts, nämlich darum, ob dem
Rechtsinhaber neben dem Erstverkaufsrecht (right of first marketing)
auch das Recht zusteht, die darauffolgende Weiterverbreitung des
geschützten Produkts zu kontrollieren (right of subsequent marke-
ting control)8. Wie Beier einst für die markenrechtliche Erschöpfung
treffend formuliert hat, ist der Begriff der Erschöpfung ein “bildhaf-
ter Ausdruck für den Gedanken, dass der Weitervertrieb einmal - mit
Zustimmung des Zeicheninhabers - in verkehrgebrachter Original-
waren nicht durch warenzeichenrechtliche Ansprüche behindert
werden soll”9. Die Erschöpfung ist damit auch notwendige Voraus-
setzung für die Verkehrsfähigkeit immaterialgüterrechtlich geschütz-
ter Güter10.

Aus der Begrenzung des Grundsatzes der Erschöpfung auf ein
bestimmtes Territorium (einen Staat oder einen Staatenverband) er-
gibt sich die Unterscheidung zwischen nationaler, regionaler und in-
ternationaler bzw. weltweiter Erschöpfung.

3.1 Nationale Erschöpfung

Nationale Erschöpfung bedeutet, dass das Recht zur der Erstinver-
kehrsetzung folgenden Weiterverbreitung nur durch ein Inverkehr-
bringen im Inland erschöpft wird. Ein Immaterialgüterrecht ist nur
erschöpft, wenn im Inland die erste Inverkehrsetzung des betreffen-
den Produkts durch den Rechtsinhaber selbst oder zumindest mit
seiner Zustimmung erfolgt ist. Während unstreitig ist, dass ein
Rechtsinhaber nach dem ersten Inverkehrbringen im Inland nicht
mehr das Recht hat, die Vermarktung der entsprechenden Waren
oder Dienstleistungen unter Berufung auf dieses Recht im Inland
weiter zu kontrollieren, so gilt das nicht bei einer Inverkehrsetzung
im Ausland: Das Inverkehrbringen des geschützten Produkts im
Ausland erschöpft das Immaterialgüterrecht nicht. Folglich können
sich beispielsweise Inhaber einer im Inland geschützten Marke er-
folgreich gegen Parallelimporte wehren. Vor der Entwicklung des
Grundsatzes der EG-weiten Erschöpfung durch den EuGH wurde in
einigen EG-Mitgliedsstaaten das Prinzip der nationalen Erschöpfung

___________
8 Vgl. dazu auch Cottier/Stucki, S. 36.

9 Beier, Territorialität, S. 8, 11.

10 Cottier/Stucki, S. 50.
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angewendet, so etwa in Frankreich oder Spanien. Die Rechtsordnung
der Vereinigten Staaten kennt zwar keine eigentliche Erschöpfungs-
doktrin, die Möglichkeiten der Markeninhaber, sich gegen Parallel-
importe zu wehren, sind jedoch gegeben11.

In den meisten Industriestaaten gilt in Bezug auf das Pa-
tentrecht die nationale Erschöpfung. Die Geltung dieses Prinzips
wird auch für das schweizerische Patentrecht angenommmen, wel-
ches aufgrund des bilateralen Patentschutzvertrags mit der Schweiz
auch in Liechtenstein Anwendung findet. Obwohl die Erschöpfung
im geltenden Patentrecht nicht ausdrücklich geregelt ist und das
Bundesgericht soweit ersichtlich noch nie die Gelegenheit hatte, sich
in dieser Frage zu äussern, nimmt die herrschende Lehre praktisch
einhellig die Geltung nationaler Erschöpfung an12. Aus diesem
Grund war beim liechtensteinischen EWR-Beitritt auch eine Anpas-
sung des Patentschutzvertrags notwendig, da für Liechtenstein im
Verhältnis mit den EWR-Staaten fortan das Prinzip der EWR-weiten
Erschöpfung zu gelten hatte. Ohne ergänzende Regelung wäre es
aufgrund von Art. 4 des Patentschutzvertrages, der Liechtenstein
und die Schweiz zu einem einheitlichen Schutzgebiet für Patente er-
klärt, nicht möglich gewesen zu verhindern, dass Parallelimporte aus
dem EWR-Raum über Liechtenstein in die Schweiz gelangt wären.
Der umgekehrte Fall - Parallelimporte aus der Schweiz über Liech-
tenstein in einen EWR-Staat - ist theoretisch wohl auch möglich, aber
praktisch aufgrund des Preisgefälles kaum vorstellbar. Da zwischen
Liechtenstein und den EWR-Staaten im Gegensatz zu Liechtenstein
und der Schweiz eine Zollgrenze besteht, wird die Durchsetzung eines
Importverbots in einem solchen Fall auch weniger problematisch sein.
Die Ergänzungsvereinbarung zum liechtensteinisch-schweizerischen
Patentschutzvertrag hält fest, dass das Erschöpfungsprinzip, das in
Liechtenstein aufgrund des EWR-Rechts gilt, die Erschöpfung der
Patentrechte in der Schweiz nicht berührt13. Ein Inhaber eines
schweizerisch-liechtensteinischen Patents kann sich damit weiterhin
gegen Parallelimporte seines Produkts aus dem EWR-Raum in die

___________
11 Vgl. die Darstellung bei Rothnie in Bezug auf das Markenrecht, S.68ff.; Patentrecht, S. 142ff.

und Urheberrecht, S. 254ff.

12 Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 573ff. Entscheidungen kantonaler Gerichte gehen explizit oder
implizit von der Geltung nationaler Erschöpfung aus. Vgl. dazu im einzelnen Cottier/Stucki, S.
40f.

13 Art. 1 der Ergänzungsvereinbarung zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft zum Patentschutzvertrag, LGBl. 1995/80. Ein Produkt, das durch
ein schweizerisch-liechtensteinisches Patent geschützt und in Liechtenstein erstmals in Ver-
kehr gesetzt worden ist, kann weiterhin sowohl in die Schweiz als auch den EWR-Raum ex-
portiert werden.
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Schweiz zur Wehr setzen. In der Schweiz gilt weiterhin die nationale
Erschöpfung, in Liechtenstein hingegen der Grundsatz der EWR-
weiten Erschöpfung der Patentrechte. Damit könnte sich die Situati-
on ergeben, dass ein bestimmtes patentgeschütztes Importprodukt
vom schweizerischen Markt ausgeschlossen wird, vom liechtenstei-
nischen aber nicht. Sollte sich ein konkreter Fall aufgrund eines Ur-
teils ergeben, müsste dies wohl durch das liechtensteinische System
der Marktüberwachung kontrolliert werden. Gegenüber Drittstaaten
ausserhalb des EWR-Raums gilt in Liechtenstein weiterhin der im
schweizerischen Patentrecht enthaltene Grundsatz der nationalen Er-
schöpfung14.

3.2 Regionale Erschöpfung

Bei der regionalen Erschöpfung haben auch ausländische Sachverhal-
te, namentlich das Inverkehrbringen von Gütern, Auswirkungen auf
das inländische Immaterialgüterrecht. Dies gilt jedoch nicht generell,
d.h. nicht weltweit, sondern ist auf bestimmte Länder beschränkt.
Das zuvor nationale Territorium wird in der Frage des Eintretens der
Erschöpfung auf ein regionales Territorium ausgedehnt. Wohlge-
merkt gilt dies nur für die Frage der Erschöpfung. Das Immaterialgü-
terrecht muss dazu nicht generell territorial ausgedehnt werden, d.h.
es bedarf keiner Schaffung supranationaler Schutzrechte15.

Als relevanter Markt wird nicht der Inlandmarkt betrachtet,
sondern jener der durch einen gemeinsamen Wirtschaftsraum ver-
bundenen Staaten. Ist die erste Inverkehrsetzung des geschützten
Produkts in diesem regionalen Markt durch den Patent- oder Mar-
kenrechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgt, so kann sich
dieser nicht gegen Parallelimporte aus anderen Staaten dieses Wirt-
schaftsraums zur Wehr setzen. Ein Inverkehrsetzen des betreffenden
Produkts in einem Staat ausserhalb dieser Staatengemeinschaft er-
schöpft das Immaterialgüterrecht hingegen nicht.

___________
14 Dies ergibt sich aber aus der Konzeption der Patentschutzvertrages, der das gesamte schwei-

zerische Patentrecht als in Liechtenstein anwendbar erklärt und mit welchem Liechtenstein die
Vertragsschlusskompetenz gegenüber dritten Staaten der Schweiz übertragen hat (Art. 6
PSV).

15 Dies veranschaulicht auch, dass die Territorialität der Rechte an sich nichts mit der Erschöp-
fungsfrage zu tun hat. Früher wurde der Grundsatz der nationalen Erschöpfung oft mit der Ter-
ritorialität der Rechte begründet. Das Territorialitätsprinzip ist eine immaterialgüterrechtlich
bzw. internationalprivatrechtlich relevante Zuordnungsmaxime, durch welche Rechtsfolgen an
eine bestimmte nationale Rechtsordnung angeknüpft werden. M.w.Nachw. Cottier/Stucki, S.
50.
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Der Binnenmarkt der EU bzw. der EWR-Raum ist zur Zeit das
einzige Beispiel einer solchen regionalen Erschöpfung. Die regionale
Erschöpfung gilt grundsätzlich für alle Immaterialgüterrechte. Weder
das EFTA-Übereinkommen noch die Freihandelsabkommen der EU
oder der EFTA-Staaten mit Drittländern regeln die Erschöpfung von
geistigen Eigentumsrechten. Auch das NAFTA-Abkommen enthält
keine explizite Regelung der Erschöpfungsfrage16. Soweit ersichtlich
gibt es keine bilateralen oder anderen multilateralen Abkommen,
welche eine verbindliche Erschöpfungsregel enthalten, ohne ein ein-
heitliches Schutzgebiet für ein oder mehrere Immaterialgüterrechte
zu schaffen (wie z.B. der Patentschutzvertrag Liechtenstein - Schweiz).

3.3 Internationale bzw. weltweite Erschöpfung

Gilt das Prinzip der internationalen Erschöpfung, so erschöpft sich
das Recht des inländischen Rechtsinhabers in jedem Fall mit dem er-
sten Inverkehrbringen des geschützten Produkts durch ihn selbst
oder mit seiner Zustimmung, unabhängig davon, ob die Inverkehr-
setzung im Inland oder im Ausland erfolgt ist, d.h. weltweit. Der
Grundsatz der internationalen bzw. weltweiten Erschöpfung ist zu-
mindest bisher in keinem internationalen Abkommen ausdrücklich
festgeschrieben. Die Anwendung dieses Prinzips erfolgt einseitig
aufgrund des nationalen Rechts.

Am häufigsten ist die Anwendung dieses Grundsatzes im
Markenrecht, dessen prominentestes Beispiel bis 1995 wohl das deut-
sche Markenrecht war. Bei der Umsetzung der Markenrichtlinie ins
deutsche Recht erachtete der deutsche Gesetzgeber die Beibehaltung
dieses Grundsatzes jedoch als nicht europarechtskonform17. Diese
Einschätzung wurde vom Bundesgerichtshof im Urteil “Gefärbte
Jeans” bestätigt18. Auch das schweizerische Recht folgte lange Jahre
dem Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Markenrechts.
Nach der Novellierung des Markengesetzes im Jahre 1992 war auf-
grund fehlender ausdrücklicher Bestimmungen im Markengesetz

___________
16 Vgl. Levy/Weiser, S. 671ff. und Gonzalez, An Analysis of the Legal Implications of the Intellec-

tual Property Provisions of the North American Free Trade Agreement, Harvard International
Law Journal, 1993, S. 305.

17 Das neue deutsche Markenrecht (Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung
der Ersten Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über die Marken) ist am 1. Januar 1995 in Kraft getreten.

18 Vgl. das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14.12.1995, abgedruckt in GRURInt. 1996, S. 271
mit einem Kommentar von Albert/Heath.
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lange unklar, ob dieser Grundsatz auch in Zukunft Geltung habe.
Diese Unklarheit hat das Schweizerische Bundesgericht 1996 in seiner
“Chanel”-Entscheidung19 beseitigt und sich erneut zum Grundsatz
der internationalen d.h. weltweiten Erschöpfung im Markenrecht be-
kannt.

Im österreichischen Recht galt das Prinzip der internationalen
Erschöpfung des Markenrechts seit einem entsprechenden Urteil des
Obersten Gerichtshofs im Jahr 197020. Ob dieser Grundsatz auch
nach der Umsetzung der europarechtlichen Vorschriften weiterhin
gelten kann, wurde erst nach einer Vorlageentscheidung des EuGH
geklärt21. Im Urteil “Silhouette” entschied der EuGH, dass der
Grundsatz der internationalen Erschöpfung eines Mitgliedsstaats
nicht mit der Markenrichtlinie vereinbar ist22. Das Urteil betrifft auch
andere EU-Staaten, die den Grundsatz der internationalen Erschöp-
fung angewendet hatten, wie z.B. Schweden oder Finnland. Das
liechtensteinische Markengesetz postuliert ausdrücklich den Grund-
satz der internationalen Erschöpfung. Der EFTA-Gerichtshof hat die
Vereinbarkeit dieses Grundsatzes mit dem EWR-Recht in der Ent-
scheidung “Maglite”23 bestätigt.

Die internationale Erschöpfung hat auch im schweizerischen
Urheberrecht Tradition. Deren Weitergeltung war allerdings nach
dem Inkrafttreten des neuen Urheberrechtsgesetzes mangels aus-
drücklicher Regelung umstritten24. Wie im Markenrecht entschied
das Bundesgericht sich aber auch im Urheberrecht für die Weitergel-
tung des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung25. Die bun-
desgerichtliche Analyse des Art. 12 Abs. 1 des revidierten schweize-
rischen Urheberrechtsgesetzes ergab mit Blick auf die Entstehungs-
geschichte, den Zweck und die gesetzliche Systematik in
verfassungskonformer Auslegung eine Ablehnung des in Teilen der

___________
19 Bundesgerichtsurteil vom 23. Oktober 1996 (4C.97/1996, Chanel/EPA), BGE 122 III 480; auch

abgedruckt in sic! 1/1997, S. 80ff. Siehe unten 7.1.3.

20 Urteil des OGH vom 30. Oktober 1970 (Agfa), ÖBl 1971, S. 21.

21 Der österreichische Gesetzgeber hatte die Regelung den Gerichten überlassen, woraufhin der
OGH die Frage dem EuGH vorgelegt hatte.

22 EuGH-Urteil vom 16. Juli 1998 Silhouette International Schmied GmbH&Co. KG/Hartlauer
Handelsgesellschaft GmbH, C-355/96. Siehe unten 7.3.2.

23 Advisory Opinion of the EFTA-Court of 3 December 1997, Case E-2/97; leicht gekürzt auch
abgedruckt in sic! 1/1998, S. 116.

24 Siehe dazu Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 568ff. und auch Cottier/Stucki, S. 44.

25 Urteil 4C.45/1998 vom 20. Juli 1998, Imprafot AG/Nintendo Co. Ltd. und Waldmeier, BGE 124
III 321. Zur Auslegung des neuen schweizerischen Urheberrechts im Sinne der internationalen
Erschöpfung vgl. auch die ausführliche Darstellung von Altenpohl, Zulässigkeit, S. 145ff. (noch
ohne Berücksichtigung des genannten Urteils).
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Lehre propagierten Prinzips der nationalen Erschöpfung. Interessant
ist, dass das Bundesgericht keinen Anlass sah, Markenrecht und Ur-
heberrecht im Hinblick auf die Erschöpfungsregelung zu unterschei-
den. Das Bundesgericht vertrat in seinem Urteil auch eine betont
konsumentenfreundliche Haltung. So führte es etwa aus, dass gerade
die Schweiz als kleines Land besonders auf kulturellen Austausch
angewiesen sei. Mit Spannung darf ein künftiges Urteil betreffend
die Erschöpfung des Patentrechts erwartet werden. Das Bundesge-
richt führte im vorliegenden Fall aus, dass das geänderte Patentge-
setz keineswegs auf eine internationale Erschöpfung verzichtet und
dass mangels gesetzlicher Regelung und einschlägiger Gerichtspraxis
die Frage bisher noch nicht entschieden sei. Es deutete aber an, dass
eventuell die Entscheidung im Patentrecht anders als im Fall des Ur-
heberrechts und des Markenrechts ausfallen könnte, da das Pa-
tentrecht für jedes einzelne Land erhebliche Kosten verursache26.
Sehr überzeugend ist auch die grundrechtliche Argumentation des
Bundesgerichts, wonach es für die Beschränkung der Handels- und
Gewerbefreiheit ein überwiegendes öffentliches Interesse braucht,
was im Fall urheberrechtlich geschützter Güter, die parallel impor-
tiert werden sollen, wohl kaum gegeben sei27. Auch im liechtenstei-
nischen Urheberrecht gilt der Grundsatz der internationalen Er-
schöpfung28.

4 PARALLELIMPORTE: WIRTSCHAFTLICHE FUNKTION UND
INTERESSENLAGE

Ob und unter welchen Bedingungen Parallelimporte verhindert
werden können und wie dies begründet wird, ist eine Entscheidung,
die im Rahmen der Wettbewerbs- und Aussenhandelspolitik eines
Landes getroffen wird. Ziel des Wettbewerbsrechts ist es, einen funk-
tionierenden, unverfälschten Wettbewerb herzustellen. Behinderun-
gen des Wettbewerbs können von staatlicher, aber auch von privater
Seite erfolgen und aus Aktionen und Vereinbarungen resultieren, de-
ren Auswirkungen sich auf das Gebiet eines Staats beschränken oder
den zwischenstaatlichen Handel betreffen (Handelsbeschränkungen).

___________
26 Auch die Tatsache, dass das Patentrecht im Vergleich zum ewig dauernden Markenrecht und

zum Urheberrecht von relativ kurzer Dauer ist, mag bei der Begründung eine Rolle spielen.

27 Diesem Begründungsansatz folgte das Bundesgericht bereits im Chanel-Urteil (unten 7.1.3).

28 Zur diesbezüglichen Bestimmung im Gesetzesentwurf des Urheberrechts oben Teil III, 8.
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Bei Parallelimportbeschränkungen handelt es sich um private Aktio-
nen, welche den grenzüberschreitenden Handel beschränken. Letzt-
lich gibt aber immer die staatliche Ordnung den Rahmen vor, im
welchem Private den Wettbewerb oder den Handel beeinträchtigen
dürfen.

Ob eine Rechtsordnung Parallelimporte zulässt oder nicht, er-
gibt sich aus der politischen Bewertung der verschiedenen involvier-
ten Interessen, namentlich der Interessen der Produzenten, der Ver-
braucher und der Händler (Parallelimporteure). Geht es um Parallel-
importe immaterialgüterrechtlich geschützter Güter, so ist abzuwä-
gen, ob die Zulässigkeit von Parallelimporten mit dem Schutzgegen-
stand des geistigen Eigentumsrechts vereinbar ist. Diese Beurteilung
kann bei den verschiedenen geistigen Eigentumsrechten durchaus
unterschiedlich ausfallen.

Betrachten wir noch einmal die eingangs genannten Beispiel-
fälle29 aus der Sicht des nationalen Gesetzgebers. Ist die Schutz-
rechtsinhaberin ein ausländisches Unternehmen, so wird es wohl na-
heliegend sein, den Parallelimport günstigerer Originalwaren zu er-
lauben. Man wird den Konsumenten kaum zumuten wollen, dass sie
im Inland für im Ausland wesentlich günstiger erhältliche Produkte
mehr bezahlen müssen. Der Anreiz, in einem Hochpreisland durch
ein differenziertes Vertriebssystem höhere Preise als woanders zu
verlangen, ist für ausländische Unternehmen hoch. Im Inland wird
wohl niemand daran interessiert sein, die Gewinne aus monopolisti-
schen Absatzstrukturen zulasten der inländischen Konsumenten ins
Ausland fliessen zu lassen.

Im zweiten Fall haben es die Konsumenten weniger leicht,
sich gegen die Produzenteninteressen durchzusetzen, da die Schutz-
rechtsinhaber inländisch sind. Will ein Unternehmen seine Produkte
in einem Billigpreisland absetzen, so kann es kaum die für das Inland
errechneten Absatzpreise verwenden. Kann das Unternehmen ver-
hindern, dass die im Ausland zu einem tieferen Preis in Verkehr ge-
brachten Produkte wieder auf den inländischen Markt gelangen, so
ist der Gewinn des Unternehmens dementsprechend höher. Im poli-
tischen Entscheidungsprozess können sich erfahrungsgemäss die In-
teressen der Produzenten erfolgreicher artikulieren, weshalb es
wahrscheinlich ist, dass inländischen Unternehmen dieses Recht ge-
währt wird. Da es sich um den Import von Originalprodukten han-
delt, wird man ehrlicherweise nicht mehr nur damit argumentieren

___________
29 Siehe oben 2.
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können, dass Parallelimporte Immaterialgüterrechte verletzen. Hat
nämlich der Rechtsinhaber seine Produkte im Inland in den Verkehr
gebracht - dieses Recht ist ihm als Rechtsinhaber vorbehalten - kann
er die Weiterverbreitung der Produkte im Inland nicht mehr kon-
trollieren.

Das Recht zur Verhinderung von Parallelimporten ist damit
kein rein immaterialgüterrechtlicher Entscheid, da dieser im Verhält-
nis zum Inland nicht anders als im Verhältnis zum Ausland ausfallen
könnte, sondern es spielen aussenwirtschafts- und strukturpolitische
Argumente eine Rolle. Zu bedenken ist, dass, wenn man dieses Recht
inländischen Rechtsinhabern gewähren will, dasselbe Recht auch den
ausländischen Rechtsinhabern zugestanden werden muss. Eine un-
gleiche Behandlung von ausländischen und inländischen Immateri-
algüterrechtsinhabern würde gegen das Prinzip der Inländerbe-
handlung verstossen, welches in den meisten internationalen Ab-
kommen über geistige Eigentumsrechte und auch im TRIPS-
Abkommen verankert ist30.

Gerade aus der Sicht eines Landes mit hohem Preisniveau
kann der protektionistische Ansatz des Verbots von Parallelimporten
allein schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht überzeugen. Aus-
nahmsweise können berechtigte Interessen der Rechtsinhaber oder
auch der Konsumenten Parallelimporten entgegenstehen. Erwarten
die Konsumenten eine besondere Vertriebsleistung im Zusammen-
hang mit dem Erwerb eines Produkts, eine spezielle fachliche Bera-
tung, Montage-, Service- und Garantieleistungen (z.B. bei technisch
anspruchsvollen Produkten wie Autos), welche nur autorisierte, kon-
trollierte Händler bieten können, so können Parallelimportverbote
gerechtfertigt sein31. Veränderungen oder Verschlechterungen der
Produkte oder andere Täuschungen über bestimmte erwartete Pro-
dukteigenschaften (z.B. bei national unterschiedlichen Produktquali-
täten), können zur Verhinderung der Irreführungsgefahr aus der
Sicht der Produzenten und der Konsumenten valable Argumente zur
Verhinderung von Parallelimporten sein32. Allerdings muss auch in
solchen Fällen geprüft werden, ob das Verbot von Parallelimporten
die geeignete Lösung zur Verhinderung der Irreführungsgefahr ist,
oder ob nicht andere, wettbewerbsneutralere Massnahmen wie z.B.

___________
30 Siehe etwa Art. 3 TRIPS.

31 Bieri-Gut, Parallelimporte, S. 562 (m.w.Nachw. in Fn 28).

32 Siehe dazu Rolf Sack, Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz im Euro-
päischen Recht, EWS 10/1994, S. 333ff.
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eine Kennzeichnungspflicht betreffend den Ursprung oder die Quali-
tät der Ware genügen würden.

Wirtschaftlich gesehen schafft die Existenz von Immaterialgü-
terrechten bereits eine tendenziell monopolistische Marktsituation
zulasten der Konsumenten, die mit der Entlöhnung für erbrachte
Leistungen oder gerade im Patenrecht mit der Förderung der Innova-
tion begründet wird33. Geht man von der Annahme aus, dass Pa-
tentrechte die gewünschte innovationsfördernde Wirkung haben und
dies gesamtwirtschaftlich vorteilhaft ist, muss die Ausgestaltung der
Rechte dennoch so erfolgen, dass sie nicht zu übermässigen Be-
schränkungen des Wettbewerbs und des Handels führt. Markenrech-
te dienen im Rahmen der Wettbewerbsordnung der Unterscheidung
von Produkten verschiedener Herkunft. Es kann nicht Sinn des Mar-
kenrechts sein, den Rechtsinhabern Gewinne zu ermöglichen, die
nicht mit ihrer Leistung begründet werden können. Dasselbe gilt
auch für Patentrechte, Urheberrechte und andere Schutzrechte. Mit
der Unterbindung von Parallelimporten können Unternehmen Mo-
nopolgewinne erwirtschaften, die aus der Marktsegmentierung und
Preisdifferenzierung stammen. Sind Parallelimporte unzulässig,
können Anbieter in Hochpreisländern höhere Preise als in Tiefpreis-
ländern verlangen. In den Hochpreisländern werden dadurch Ge-
winne von den Konsumenten abgeschöpft. Die inländischen Konsu-
menten finanzieren dabei die Markterschliessungskosten im Aus-
land, was nicht zuletzt auch eine Verlagerung der Arbeitsplätze an
Billigstandorte zur Folge haben kann34. Zudem wird der Händler-
wettbewerb unterbunden. Verlierer werden gerade auch die Unter-
nehmen sein, welche von der internationalen Preisdiskriminierung
nicht profitieren können, da sie nur im Inland tätig sind. Von der
Zulässigkeit von Parallelimporten werden die Konsumenten im
Hochpreisland profitieren, indem sie die Produkte günstiger einkau-
fen können und das Preisniveau tendenziell sinken wird. Die Unter-
nehmen verlieren dabei einen Teil ihres Monopolgewinns, der aus
der Umverteilung zulasten der Konsumenten entstanden ist. Für die
betroffenen liechtensteinischen weltweit exportierenden Unterneh-
men spielt die Zulässigkeit von Parallelimporten ohnehin keine gro-
sse Rolle, da der Inlandmarkt für sie wirtschaftlich gesehen nicht von
grosser Bedeutung ist. In grösseren Staaten oder Staatengruppen mit
bedeutendem Inlandmarkt wird der Druck der heimischen Unter-

___________
33 Zur Begründung des Schutzes von Immaterialgüterrechten oben Teil I, 2.

34 So Albert/Heath, S. 645.
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nehmen und insbesondere der multinationalen Unternehmen viel
grösser sein.

Das EU-Recht postuliert ein grundsätzliches Verbot von Paral-
lelimportbeschränkungen im Rahmen von Art. 85, 86 und 30 EGV
mit dem Ziel, Preisdiskriminierungen im gemeinsamen Markt zu
vermeiden und den Schutz des Wettbewerbs unter verschiedenen
Händlern zu gewährleisten35. Diese Grundentscheidung wurde in
der EU im Sinne der individualrechtlichen Konzeption des Binnen-
marktes, der Freiheit des Warenverkehrs und der Wettbewerbsord-
nung sowie auch im Interesse der Verbraucher getroffen. Innerhalb
der Gemeinschaftsrechtsordnung wird es damit nicht als notwendig
angesehen, zusätzlich zu den mit der Garantie von Immaterialgüter-
rechten verbundenen ausschliesslichen Vermarktungsrechten noch
das Recht zur Marktsegmentierung zuzugestehen. Allerdings gibt es
eine Reihe von Ausnahmen zu dieser Grundentscheidung, etwa bei
Vereinbarungen über Spezialisierung, Forschung und Entwicklung,
Alleinvertrieb, selektiven Vertrieb von Kraftfahrzeugen, Alleinbezug,
Franchising, und auch bei Patentlizenz- und Know-how-
Vereinbarungen36. Freistellungen von Technologietransfervereinba-
rungen werden etwa mit der Förderung der Verbreitung innovativer
Technologien begründet, wobei jeweils die wettbewerbsfördernden
und die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen solcher Abma-
chungen gegeneinander abzuwägen sind.

___________
35 Vgl. dazu Gieseke, S. 20ff. und 41ff.

36 Grundlage für die sog. Gruppenfreistellungsverordnungen ist Art. 85 Abs. 3 EGV. Vgl. insbe-
sondere die Gruppenfreistellungsverordnung zum Technologietransfer, Verordnung Nr.
240/96/EG der Kommission vom 31.1.1996 zur Anwendung von Art. 85 Abs. 3 des Vertrages
auf Gruppen von Technologietransfervereinbarungen, ABl. 1996 L 31/2 (auch abgedruckt in
GRURInt. 1996, S. 642ff.).
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5 TRIPS

Die bestehenden internationalen Konventionen geben auf die Frage,
ob Immaterialgüterrechte zum Verbot von Parallelimporten berech-
tigen, keine Antwort. Weder die Pariser Verbandsübereinkunft
(PVÜ) noch die Berner Übereinkunft (RBÜ) oder das Madrider Mar-
kenabkommen (MMA) enthalten explizite Bestimmungen über die
Frage der Parallelimporte. Damit ist es den Vertragsstaaten freige-
stellt, welchen Grundsatz sie in ihrer nationalen Gesetzgebung ver-
ankern.

Unterschiedliche Schutzniveaus geistiger Eigentumsrechte
und unterschiedliche formelle Bestimmungen auf nationaler Ebene
können sich negativ auf den Handel auswirken. Einen besonders
starken handelspolitischen Aspekt haben jedoch die Regelungen über
die Erschöpfung der Rechte. Das Prinzip der nationalen Erschöpfung
und die daraus folgende Verhinderung von Parallelimporten bedeu-
ten eine Importbeschränkung und sind damit mit den Zielen des
GATT und der WTO - dem Abbau von Zöllen und anderen Handels-
schranken - nicht vereinbar. Aufgrund der wachsenden Bedeutung
des geistigen Eigentums im internationalen Handel und der damit
einhergehenden stark gestiegenen Verletzung von Immaterialgüter-
rechten durch den Handel mit Fälschungen und unerlaubt hergestell-
ten Kopien verhandelten die GATT-Vertragsparteien in der Uru-
guay-Runde über ein Abkommen betreffend handelsbezogene Rech-
te an geistigem Eigentum. Man hätte erwarten können, dass das
schliesslich zustandegekommene TRIPS-Abkommen gerade die am
stärksten handelsbezogenen Aspekte der geistigen Eigentumsrechte
und damit die Erschöpfungsfrage regeln würde. Doch die Vertrags-
parteien waren aufgrund klar unterschiedlicher Interessen, die sich
nicht nur wie üblich zwischen den Entwicklungs- und Industriestaa-
ten, sondern auch unter den Industriestaaten selbst manifestiert hat-
ten, gerade in diesem Punkt nicht bereit, Zugeständnisse zu machen.

Das TRIPS-Abkommen enthält zwar mit Art. 6 eine Bestim-
mung mit dem Titel Erschöpfung, wonach das Abkommen zum
Zweck der Streitbeilegung (nach dem Abkommen) vorbehaltlich der
Art. 3 und 4 nicht dazu verwendet werden darf, die Frage der Er-
schöpfung der Rechte an geistigem Eigentum zu behandeln. Art. 3
und 4 TRIPS, d.h. die Inländerbehandlung und die Meistbegünsti-
gung, sind also ohne Einschränkung anwendbar. Ein Vertragsstaat
darf zwar seine eigenen Erschöpfungsregeln anwenden, dies aber
nur unter der Voraussetzung, dass nicht nach der Herkunft der
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Schutzrechtsinhaber unterschieden wird und dass die ausländischen
Schutzrechtsinhaber nicht schlechter gestellt sind als die inländi-
schen. Die günstigste Lösung muss allen anderen Schutzrechtsinha-
bern ebenfalls zugestanden werden. Davon abgesehen kann aber das
Prinzip der Erschöpfung im Rahmen eines Streitbeilegungsverfah-
rens nicht vorgebracht werden, um als Argument der Marktöffnung
oder der Abschottung zu dienen37. Dies gilt aber ausdrücklich nur
für das TRIPS-Abkommen, weshalb es durchaus möglich ist, die Fra-
ge der Zulässigkeit von Parallelimporten und damit auch die Er-
schöpfungsfrage im Zusammenhang mit dem GATT 1994 oder auch
einem anderen Abkommen im Rahmen der WTO aufzugreifen38.

Anders als die bereits bestehenden internationalen Marken-
rechtsabkommen wie das Madrider Markenabkommen und das Ma-
drider Protokoll will das TRIPS-Abkommen kein eigenständiges in-
ternationales Markenschutzsystem schaffen (was angesichts der be-
reits bestehenden und gut funktionierenden Systeme auch nicht
angezeigt war), sondern den Schutz der Marken in den entsprechen-
den nationalen oder supranationalen Rechtssystemen vereinheitli-
chen. Ziel ist damit die Vereinheitlichung des materiellen Rechts.

Die Rechte aus der Marke sind in Art. 16 TRIPS dargelegt:
“Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat das ausschliessliche

Recht, allen Dritten zu untersagen, ohne seine Zustimmung im geschäft-
lichen Verkehr identische oder ähnliche Zeichen für Waren oder Dienst-
leistungen zu benutzen, die identisch mit denen oder ähnlich denen sind,
für welche die Marke eingetragen ist, wenn diese Benutzung eine Verwechs-
lungsgefahr zur Folge hätte. Bei Benutzung eines identischen Zeichens für iden-
tische Waren und Dienstleistungen wird die Verwechslungsgefahr vermutet.....”39.

Die Verwendung von gleichen Marken für gleiche Produkte
wird also nur dann verboten, wenn eine Verwechslungsgefahr für
die Konsumentinnen und Konsumenten besteht. Eine solche wird in
diesem Fall zwar vermutet, was aber die Möglichkeit des Gegenbe-
weises offenlässt. Dieser muss nicht nur einem Benutzer einer nach-
geahmten oder gefälschten Marke, sondern auch einem Parallelim-
porteur offenstehen40. Ein Verbot von nicht täuschenden Parallelim-
porten verstösst damit gegen Art. 16 Abs. 1 TRIPS.

___________
37 Cottier/Stucki, S. 54.

38 Siehe dazu Cottier/Stucki (S. 56ff.), die die Zulässigkeit von Parallelimporten aus den Regeln
des GATT 1994, namentlich aus Art. XI (Verbot mengenmässiger Beschränkungen) und Art.
XX (d), herleiten.

39 Art. 16 Abs. 1 TRIPS (Hervorhebung hinzugefügt). Verbindlich ist der englische Originaltext.

40 Cottier/Stucki, S. 52.
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Es fragt sich, ob diese Bestimmung als Mindestvorschrift oder
als abschliessende Regelung und damit Maximalregelung zu verste-
hen ist. Handelt es sich um eine Mindestvorschrift, wofür insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit dem allgemeinen Art. 6, nach wel-
chem die Frage der Erschöpfung ausdrücklich offen gelassen wurde,
argumentiert werden könnte, so wäre es den Vertragsparteien unbe-
nommen, auch in anderen Fällen als bei Täuschungsgefahr oder gar
generell den Markeninhabern das Recht zur Untersagung von Paral-
lelimporten zu gewähren. Geht man aber mit Cottier41 davon aus,
dass es sich bei Art. 16 um eine Maximalvorschrift handelt, welche es
den Vertragsparteien verbietet, eine nationale Erschöpfung des Mar-
kenrechts vorzusehen, so muss man zum Schluss kommen, dass ein
Verbot von Parallelimporten von Markenprodukten nur bei Täu-
schungsgefahr untersagt werden kann.

Bei den anderen im TRIPS-Abkommen geregelten Immaterial-
güterrechten, dem Patenrecht, dem Urheberrecht und dem Muster-
und Modellrecht, ist klar, dass bei fehlender Zustimmung des
Rechtsinhabers ein absolutes Abwehrrecht gegen den Import der be-
troffenen Produkte besteht42. Wo aber eine erste Inverkehrsetzung
der immaterialgüterrechtlich geschützten Produkte mit der Zustim-
mung des Rechtsinhabers geschehen ist - wie im Fall von Parallelim-
porten - können die spezifischen Artikel des TRIPS nicht weiterhel-
fen, und es muss auf die oben erwähnte allgemeine Regelung der Er-
schöpfungsfrage in Art. 6 TRIPS zurückgegriffen werden.

___________
41 Cottier, Parallelimporte, S. 57f.

42 Für das Patentrecht gilt Art. 28. Abs. 1 TRIPS, für das Muster- und Modellrecht Art. 26 TRIPS.
Für das Urheberrecht darf implizit dieselbe Regelung angenommen werden (Cottier/Stucki,
S. 53).
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6 EU

6.1 Freier Warenverkehr versus territorial begrenzte Schutzrechte in der
EU - die Rechtsprechung des EuGH

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung nach und nach das Verhält-
nis der allgemeinen Regeln des EG-Vertrages über den freien Waren-
verkehr (Art. 30ff. EGV) zu seinen Ausnahmeregelungen (Art. 36
EGV) definiert. Art. 36 EGV erlaubt Beschränkungen des freien Wa-
renverkehrs aus Gründen des Schutzes von gewerblichem oder
kommerziellem Eigentum, sofern dies keine willkürliche Diskrimi-
nierung oder eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen
den Mitgliedsstaaten darstellt. Mit der Auslegung dieser Bestim-
mungen begründete der EuGH Teile des gemeinschaftsweiten Mar-
kenbegriffs und insbesondere der Funktionen der Marke.

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann ein Handelshin-
dernis durch Art. 36 EGV jedoch nur gerechtfertigt sein, wenn der
Schutzgrund der spezifische Gegenstand des in Frage stehenden
Schutzrechtes, z.B. des Markenrechts, ist. Der spezifische Gegenstand
des Immaterialgüterrechts umfasst die wesensnotwendigen Funktio-
nen des Schutzrechts, welche bei einer Güterabwägung zwischen
freiem Warenverkehr und Immaterialgüterschutz obsiegen. Damit
bildet der spezifische Gegenstand “das Maximum an Markenschutz,
das noch als vereinbar mit dem Grundsatz der europäischen Waren-
verkehrsfreiheit angesehen wird”43. Mit der Definition des spezifi-
schen Gegenstands des Markenrechts, die auch als Definition der
rechtlich schutzwürdigen Markenfunktionen verstanden werden
kann, bildete der EuGH bereits einen Teil eines supranationalen
Markenrechtsbegriffs. Die dazu ergangene Spruchpraxis hat schliess-
lich auch Eingang in die erste Markenrichtlinie gefunden.

Wie auch bei anderen Schutzrechten hat der EuGH den spezi-
fischen Schutzgegenstand des Markenrechts nicht umfassend und
abschliessend definiert. Der spezifische Gegenstand des Marken-
rechts besteht insbesondere darin, dass seinem Inhaber das aus-
schliessliche Recht garantiert wird, das Warenzeichen beim erstmali-
gen Inverkehrbringen zu benutzen, und dass er dadurch vor Kon-
kurrenten geschützt wird, welche die Stellung und den Ruf des
Warenzeichens durch den Vertrieb widerrechtlich mit diesem Zei-

___________
43 Sack, Erschöpfungsgrundsatz, S. 550.
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chen versehener Erzeugnisse zu missbrauchen suchen44. Der EuGH
führte weiter aus, dass ein Markenrecht ein Abwehrrecht gegen die
Einfuhr von Erzeugnissen gebe, die unter einer zu Verwechslungen
Anlass gebenden Bezeichnung in den Verkehr gebracht wurden,
wenn die umstrittenen Rechte nach unterschiedlichen nationalen
Rechtsordnungen durch verschiedene und nicht voneinander abhän-
gige Inhaber begründet worden seien45.

Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, den Verbrau-
chern oder Endabnehmern die Ursprungsidentität des gekennzeich-
neten Produkts zu garantieren, indem ihnen ermöglicht wird, diese
Produkte ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Her-
kunft zu unterscheiden46. Diese Herkunftsgarantie soll den Verbrau-
chern oder Endabnehmern garantieren, dass an den Produkten keine
Eingriffe ohne Zustimmung der Markeninhaberin auf einer früheren
Vermarktungsstufe durch Dritte vorgenommen wurden, die den
Originalzustand der Produkte berühren47. Mit Art. 30/36 EGV ist
unvereinbar, wenn die Markeninhaberin von ihrem durch die natio-
nalen Rechtsvorschriften eingeräumten Ausschliesslichkeitsrecht da-
hingehend Gebrauch macht, in diesem Staat den Vertrieb eines Pro-
dukts zu unterbinden, das von ihr selbst oder mit ihrer Zustimmung
in Verkehr gebracht worden ist48. Die Markeninhaberin darf sich
aber aufgrund des nationalen Markenrechts der Einfuhr von Waren
widersetzen, die nach den nationalen Rechtsvorschriften eines ande-
ren Mitgliedsstaats mit einer gleichen (oder ähnlichen) Bezeichnung
versehen sind, vorausgesetzt, dass keine rechtliche oder wirtschaftli-
che Abhängigkeit zwischen den Unternehmen besteht und dass ihre
jeweiligen Rechte unabhängig voneinander begründet worden

___________
44 Erstmals Centrafarm/Winthrop, Rs. 16/74, Slg. 1974, 1181, Rn 8. Siehe auch IHT/Ideal

Standard, Rs. 9/93, Slg. 1994, I-2789.

45 Terrapin/Terranova, Rs. 119/75, Slg. 1976, 1053.

46 Pfizer/Eurim-Pharm, Rs. 1/81, Slg. 1981, 2926; Hoffmann-La Roche/Centrafarm, Rs. 102/77,
Slg. 1978, 1165; Centrafarm/American Home, Rs. 3/78, Slg. 1978, 1823.

47 Dabei ist es zulässig, wenn ein Markeninhaber einen Dritten dabei hindert, vom Markeninhaber
zuvor in einem anderen Mitgliedsstaat in Verkehr gebrachte Ware umzupacken und die neue
Packung mit derselben Marke versehen auf den Markt zu bringen (Hoffmann-La Ro-
che/Centrafarm, Slg. 1978, 1139). Wenn aber der Importeur die Ware lediglich in der Weise
umpackt, dass die äussere Umhüllung ersetzt wird, ohne die innere Verpackung zu berühren,
und das vom Hersteller angebrachte Warenzeichen durch die neue äussere Umhüllung sicht-
bar ist, wobei der Importeur auf der äusseren Umhüllung deutlich darauf hinweist, dass das Er-
zeugnis von der Tochtergesellschaft des Inhabers hergestellt und vom Importeur lediglich neu
verpackt worden ist, kann der Markeninhaber sich dagegen nicht zur Wehr setzen (Pfit-
zer/Eurim-Pharm, Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913).

48 Centrafarm/Winthrop, Slg. 1974, 1183.
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sind49. Art. 30/36 EGV sind auch nicht verletzt (bzw. nicht anwend-
bar), wenn eine Markeninhaberin (mit Markenrechten in allen Mit-
gliedsstaaten) einen Dritten daran hindert, mit der gleichen, ihr in ei-
nem Drittland gehörenden Marke versehene Waren in der Gemein-
schaft zu verkaufen oder herzustellen50.

In seiner HAG II-Entscheidung vollzog der EuGH die Korrek-
tur des scharf kritisierten und von der grossen Mehrheit der Kom-
mentatoren als Fehlurteil gewerteten HAG I-Entscheidung, in wel-
chem er das Prinzip der Ursprungsgleichheit der Marke und damit
die Herkunftsfunktion ad absurdum geführt hatte. Widersetzt sich
eine Markeninhaberin der Einfuhr gleichartiger Waren, die in einem
anderen Mitgliedsstaat rechtmässig mit der Marke versehen wurden,
selbst wenn die Marke, unter der die streitigen Waren geführt wer-
den, ursprünglich einer Tochtergesellschaft gehörte und nach der
Enteignung dieser Tochtergesellschaft von einem dritten Unterneh-
men erworben wurde, so stellt dies keinen Verstoss gegen Art. 30/36
EGV dar51. Steht hingegen die Verwendung der Marke unter ein-
heitlicher Kontrolle, so können Parallelimporte nicht unter Berufung
auf nationale Markenrechte verhindert werden. In seiner Entschei-
dung IHT/Ideal Standard hat der EuGH die Möglichkeit des Marken-
inhabers zur Qualitätskontrolle in den Vordergrund gerückt52. Es ist
also massgeblich, ob die Markeninhaber im Importland tatsächlich
die Möglichkeit haben, die Qualität der Importwaren zu kontrollie-
ren. Haben sie diese Möglichkeit nicht, weil etwa die Marke im Ex-
portland durch Zwangsenteignung (wie im Fall HAG II) oder durch
ein freiwilliges Rechtsgeschäft (wie im Fall IHT/Ideal Standard) an
Dritte gelangt ist, so bedeutet dies eine Gefährdung der Herkunfts-
funktion der Marke und die Verhinderung von Parallelimporten ist
daher zulässig53. Der Gerichtshof erkennt damit die Qualitätssiche-

___________
49 Weiters wird vorausgesetzt, dass keine sonstigen wettbewerbswidrigen Absprachen bestehen,

vgl. Terrapin/Terranova, Slg. 1976, S. 1053.

50 EMI/CBS, Slg. 1976, 811. der EuGH postuliert also keinen Grundsatz der internationalen
Erschöpfung.

51 HAG II, Slg. 1989, 3752. Im HAG I-Urteil hatte der EuGH befunden, dass die Marke HAG
denselben Ursprung hätte, obwohl die belgische Tochtergesellschaft des deutschen Unter-
nehmens nach dem Zweiten Weltkrieg zwangsenteignet und 1971 an die Van Zuylen KG ver-
kauft worden war. Es war damit unzulässig, in Belgien die Einfuhr des deutschen Kaffee HAG
zu verbieten. Diese Ansicht korrigierte der EuGH fast zwanzig Jahre später, diesmal in der
umgekehrten Fallkonstellation. Ähnlich urteilte der EuGH auch im Patentrecht: Der Patentinha-
ber darf das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses verhindern, das in einem anderen Mitglieds-
staat vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der
Patentinhaber ist, hergestellt worden ist (Pharmon/Höchst, Slg. 1985, 2281).

52 IHT/Ideal Standard, Slg 1994, I-2789.

53 IHT/Ideal Standard, Rn 37ff.
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rungs- oder Garantiefunktion als schützenswerte Grundfunktion der
Marke an, wobei diese jedoch als untrennbar verknüpft mit der im-
mer wieder erwähnten Hauptfunktion der Marke, der Herkunfts-
funktion, zu sehen ist54.

Der Grundsatz der Erschöpfung des Markenrechts soll den
Markenrechtsinhabern die Möglichkeit nehmen, die nationalen
Märkte abzuschotten und dadurch die Preisunterschiede zwischen
den Mitgliedsstaaten zu fördern55. Die Auslegung der Markenrechts-
richtlinie und insbesondere von deren Art. 7 (Erschöpfung) hat im
Lichte der Bestimmungen über den freien Warenverkehr - insbeson-
dere Art. 36 EGV - zu erfolgen56 Im Urteil Bristol-Myers Squibb u.a.57

anerkennt der EuGH die Werbefunktion der Marke dahingehend,
dass nicht nur das Recht, den Wiederverkauf zu verbieten, mit dem
ersten Inverkehrbringen erschöpft ist, sondern auch das Recht, die
Benutzung der Marke zur Ankündigung des weiteren Vertriebs - also
die Werbung - zu untersagen. Parallelimporteure dürfen die Waren
also nicht nur verkaufen, sondern auch dafür werben58. Liegen “be-
rechtigte Gründe” vor, darf sich der Markeninhaber nach Art. 7
Abs. 2 der Markenrichtlinie in Ausnahme zum Erschöpfungsgrund-
satz dem weiteren Vertrieb der mit der Marke versehenen Waren
widersetzen. Als Beispiel für solche berechtigten Gründe wird die
Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der Waren nach
ihrem Inverkehrbringen genannt59.

Erinnert man sich daran, dass der EuGH in der Entscheidung
Sirena von 1971 die Marke noch als Immaterialgut minderer
Schutzwürdigkeit bezeichnet hat60, so wird man feststellen, dass sich
dieses Verständnis grundlegend geändert hat. Das Markenrecht wird
heute nicht mehr als weniger wichtiges oder weniger schutzwürdi-
ges Immaterialgüterrecht betrachtet. In HAG II hat der EuGH die

___________
54 Schlussanträge des Generalanwalts in der Rs. C-337/95, Parfums Christian Dior SA and

Parfums Christian Dior BV/Evora BV, Rn 41.

55 Bristol-Myers Squibb u.a., Slg. 1996, S. 3457, Rn 46.

56 A.a.O. Rn 27.

57 Verb. Rs. 427/93, 429/93 und 436/93, Slg. 1996, 3457.

58 Ein anderer Grundsatz - Einfuhr und Verkauf ja, aber Werbung nein - wäre wohl auch kaum
einsichtig.

59 Diese Bestimmung hat den Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen
des freien Warenverkehrs in Einklang zu bringen (Bristol-Myers Squibb, Rn 40).

60 Rs. 40/70, Slg. 1971, 69ff. Generalanwalt Dutheillet de Lamothe machte dabei in seinen
Schlussanträgen, den 20 Jahre später von Generalanwalt Jacobs als “boshaft” bezeichneten
Vergleich (Entscheidung HAG II, Rs. C-10/89, Slg. 1990, 3711, 3731), dass die Allgemeinheit
“rein menschlich gesehen” dem Erfinder des Wortzeichens “Prep Good Morning” (eine Marke
für Rasiercrème) nicht den gleichen Dank schulde wie dem Erfinder des Penizillins.
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Qualitäts(sicherungs)- und Garantiefunktion der Marke entdeckt.
Nicht nur der physische Ort der Herkunft der Produkte ist wichtig,
für die Zurechnung der Produkte zu einem bestimmten Unterneh-
men als Markeninhaber ist es erforderlich, dass diese Produkte auch
tatsächlich unter der Kontrolle des Unternehmens hergestellt worden
sind. Neuere Entscheidungen des EuGH, wie z.B. das Dior-Urteil61,
zeigen, dass vermehrt die Goodwill-Funktion der Marke, d.h. der
Schutz des in der Marke verkörperten Goodwills, anerkannt wird.
Ganz allgemein zeigt sich dieser Trend auch beim Schutz der be-
rühmten Marke. Im allgemeinen gilt der Schutz einer bestimmten
Marke nur innerhalb derselben Warenkategorie bzw. der Waren-
oder Dienstleistungskategorien, für welche die Marke eingetragen ist
und auch benutzt wird. Die berühmte Marke ist aber ohne weiteres
absolut geschützt62.

6.2 Rechtslage und Judikatur der EU bezüglich Drittstaaten

6.2.1 Fragestellung

Die Rechtsprechung des EuGH zur Erschöpfungsfrage ist sehr reich
in Bezug auf den Binnenmarkt. Es gab aber lange Zeit nur wenige
Anhaltspunkte dafür, in welcher Form die für den Binnenmarkt er-
arbeitete Erschöpfungsdoktrin auf Drittstaaten angewendet werden
soll. Welche Philosophie besteht gegenüber Staaten, mit welchen die
EG Freihandelsabkommen abgeschlossen hat? Wie wird die Frage
der Zulässigkeit der Parallelimporte mit Staaten beurteilt, mit wel-
chen keine solchen Abkommen bestehen?

In Bezug auf den Handel mit einem Drittstaat hatte der EuGH
in seiner im Jahre 1976 getroffenen Entscheidung EMI/CBS ausge-
führt, dass das erstmalige Inverkehrbringen der geschützten Ware
durch den Schutzrechtsinhaber in einem Drittstaat das Schutzrecht in
der EU nicht erschöpft, da die Vorschriften über den freien Waren-
verkehr (Art. 30ff.) nur Handlungen zwischen den Mitgliedsstaaten
betreffen und daher in diesem Fall nicht zur Anwendung kommen63.

___________
61 Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, Rs. C- 337/95, Urteil

vom 4.11.1997, Rn 39ff.

62 Die Marke Coca-Cola darf nicht nur nicht für ein anderes Getränk, sondern auch nicht als
Bezeichnung für Bekleidung oder Möbel verwendet werden, selbst wenn die Marke Coca-Cola
für diese Warenkategorien gar nicht eingetragen ist.

63 EMI Records/CBS, Urteil vom 15. Juni 1976, Rs. 51/75, 86/75 und 96/75, Slg. 1976, 811.
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Im genannten Fall bestand zwischen den betroffenen Staaten (USA
und einige EG-Mitgliedsstaaten) kein Freihandelsabkommen mit
ähnlich lautenden Vorschriften, was eine Überprüfung der eventuel-
len Anwendbarkeit von Freihandelsbestimmungen verunmöglichte.

6.2.2 Freihandelsabkommen, EWR

Vor fünfzehn Jahren hat der EuGH entschieden, dass die Erschöp-
fungsdoktrin auch gegenüber Freihandelspartnern zur Anwendung
komme bzw. dass auf die Freihandelspartner die Erschöpfungsregeln
des Binnenmarktes nicht ausgedehnt werden müssen. Im Fall Poly-
dor/Harlequin64 war es als zulässig erachtet worden, dass in Grossbri-
tannien der Parallelimport von Schallplatten aus dem damaligen
Freihandelspartnerstaat Portugal (der damals noch nicht EG-Mitglied
war) unter Berufung auf britisches Urheberrecht verhindert wurde.
Die neuere Rechtsprechung des EuGH zu den Freihandelsabkommen
scheint dem freien Warenverkehr mit den Partnerstaaten grössere
Bedeutung beizumessen, so dass ein erneuter Entscheid zu einer
immaterialgüterrechtlichen Frage heute durchaus anders ausfallen
könnte65.

Das markenrechtliche Weiterveräusserungsrecht erschöpft
sich nach den Regeln des europäischen Rechts nur EU- bzw. EWR-
weit. Damit kann sich der Inhaber einer in einem EWR-Land ge-
schützten Marke gegen Parallelimporte aus einem Drittland wehren,
auch wenn die Ware von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in
diesem Drittland in Verkehr gebracht worden ist - dies allerdings
nur, wenn die nationale Rechtsordnung des EWR-Staats dies zulässt.
Im Bereich der Freihandelsabkommen finden sich ausdrückliche Be-
stimmungen über Erschöpfung nur im EWR-Abkommen. Die EG-
weite Erschöpfung ist nach Inkrafttreten des EWR-Abkommens zur
EWR-weiten Erschöpfung geworden66. Art. 11 und 13 EWRA ent-
sprechen Art. 30 und 36 EGV. Nach Art. 2 des Protokolls 28 zum
EWRA über das geistige Eigentum sollen Art. 11 und 13 EWRA auch
gleich ausgelegt werden. Der vom EuGH entwickelte Grundsatz der
gemeinschaftsweiten Erschöpfung wurde auf den EWR-Raum aus-
gedehnt. Nach Art. 8 Abs. 2 EWRA gelten Art. 11 und 13 des Ab-
kommens nur für Ursprungswaren aus den Vertragsparteien. Der Er-

___________
64 Rs. 270/80, Slg. 1982, 329ff.

65 Cottier/Stucki, S. 48 mit Verweis auf Duric, S. 81ff. und 203ff.

66 Siehe oben Teil II, 5.1.3.
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schöpfungsgrundsatz erfasst nur Behinderungen des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs im EWR, d.h. keine reinen Inlandssach-
verhalte, aber auch keine, welche den Warenverkehr innerhalb des
EWR nicht berühren. Die Einführung der EWR-weiten Erschöpfung
ergibt sich schliesslich auch aus der Anwendbarkeit der Marken-
richtlinie, die im Anhang XVII des EWRA aufgeführt ist. Anders als
in den übrigen Freihandelsabkommen der EU ist es innerhalb des
EWR einem EU-Mitglied ausdrücklich nicht erlaubt, Parallelimporte
aus einem EWR/EFTA-Staat zu verhindern.

7 HARMONISIERUNG DER MARKENRECHTLICHEN ERSCHÖPFUNG IN
DER EU UND IM EWR

7.1 Die Markenrichtlinie

7.1.1 Entstehungsgeschichte und Wortlaut

Vor Inkrafttreten der Markenrichtlinie67 war die Gesetzgebung bzw.
die Rechtsprechung zur Frage der Erschöpfung von Markenrechten
in den EG-Mitgliedsstaaten nicht einheitlich. Wie erwähnt folgten ei-
nige Mitgliedsstaaten, wie z.B. Deutschland, die Benelux-Länder,
Österreich, Dänemark und Schweden, dem Prinzip der internationa-
len Erschöpfung, in anderen kam der Grundsatz der nationalen Er-
schöpfung zur Anwendung (z.B. in Frankreich und Spanien). Nach-
dem der EuGH das Prinzip der regionalen Erschöpfung geistiger Ei-
gentumsrechte entwickelt hatte, mussten die Mitgliedsstaaten, in
welchen die Verhinderung von Parallelimporten aus anderen Mit-
gliedsstaaten unter Berufung auf den Grundsatz der nationalen Er-
schöpfung zulässig war, künftig das Prinzip der regionalen Erschöp-
fung anwenden. Mitgliedsstaaten, welche den Grundsatz der interna-
tionalen Erschöpfung anwendeten, sahen sich mit ihrer Regelung
nicht im Widerspruch zur Rechtsprechung des EuGH und behielten
diesen Grundsatz bei. Folglich wurden bis zur Implementierung der
Markenrichtlinie innerhalb der EG die Prinzipien der regionalen und
der internationalen Erschöpfung parallel angewendet.

___________
67 Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der

Mitgliedsstaaten über die Marken (89/194/EG).
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Die Bestrebungen zur Schaffung eines Binnenmarktes beding-
ten eine Vereinheitlichung des Wirtschaftsrechts und insbesondere
des Wettbewerbsrechts, wozu in einem weiteren Sinn auch die Im-
materialgüterrechte gehören. Die Arbeiten zur Vereinheitlichung des
Markenrechts begannen schon Ende der 50er Jahre68. 1980 legte die
EG-Kommission erstmals einen “Vorschlag einer ersten Richtlinie des
Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedsstaaten”
vor69. Die Erwägungsgründe rechtfertigten die Notwendigkeit der
Angleichung der nationalen Markenrechtsvorschriften mit der Tatsa-
che, dass die Unterschiede in den nationalen Rechtsordnungen den
freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behinderten und damit
die Wettbewerbsbedingungen auf dem Gemeinsamen Markt ver-
fälschten, wobei eine vollständige Angleichung der nationalen Mar-
kenrechtsordnungen nicht als notwendig erachtet wurde. Die Kom-
mission schlug in dieser ersten Fassung der Richtlinie (wie auch in
ihrem Vorschlag zur Schaffung einer Gemeinschaftsmarke) die ge-
meinschaftsweite Einführung des Grundsatzes der internationalen
Erschöpfung vor70. Dies geht aus dem vorgeschlagenen Art. 6 Abs. 1
der Richtlinie71 im Zusammenhang mit dem 8. Erwägungsgrund
sowie aus dem Memorandum der Kommission hervor. Sehr deutlich
wird die Kommission in ihrer Begründung zum analogen Art. 11 des
Entwurfs zur Gemeinschaftsmarkenverordnung: Die Regelung, nach
der sich das Markenrecht durch ihre erste Benutzung erschöpfe, folge
direkt aus der Funktion der Marke, auf die Herkunft der Ware oder
der Dienstleistung hinzuweisen. Der Ort, an dem das Markenpro-
dukt in Verkehr gebracht worden ist, sei in dieser Hinsicht unerheb-
lich. Zudem stehe der Grundsatz der internationalen Erschöpfung in
engem Zusammenhang mit der Verwirklichung eines wesentlichen
Ziels des EWG-Vertrages, nämlich die Hindernisse für den freien
Waren- und Dienstleistungsverkehr zu beseitigen und Wettbewerbs-
verfälschungen auf dem gemeinsamen Markt vorzubeugen, was nicht
verwirklicht werden könne, wenn Inhaber von Gemeinschaftsmarken

___________
68 Zunächst dachte man an den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages über ein europäi-

sches Markenrecht, diese Idee wurde jedoch wieder fallengelassen. Zur Entstehungsge-
schichte der Markenrichtlinie vgl. Schweer, S. 15ff.

69 ABl. Nr. C 351 vom 31.12.1980, 1ff. Dies geschah gleichzeitig mit einem ersten Vorschlag zu
einer Verordnung über die EG-Gemeinschaftsmarke.

70 Kom (80)635 endg.

71 Art. 6 Abs. 1 des ersten Entwurfs lautete: “Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht,
einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm
oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.” (ABl. Nr. C 351/1 vom
31.12.1980).
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sich mit ihrer Marke vom Weltmarkt abschotten könnten72. Im Wirt-
schafts- und Sozialausschuss fand dies jedoch kein Gehör. Es wurde
argumentiert, dass eine einseitige Einführung des Grundsatzes der
internationalen Erschöpfung eine Diskriminierung der europäischen
Unternehmen gegenüber Unternehmen aus Ländern, welche nur na-
tionale oder regionale Erschöpfung anwenden, zur Folge haben wer-
de73. Nach den Verhandlungen im Europäischen Parlament erhielt
der Richtlinienvorschlag von 1985 die heutige Fassung, wobei die
Kommission hervorhob, dass sie sich in Übereinstimmung mit den
Ausschussvorschlägen dazu entschlossen habe, auf die Einführung
der internationalen Erschöpfung zu verzichten74.

Viele Autoren ziehen daraus nun den Schluss, dass der euro-
päische Gesetzgeber damit den Grundsatz der internationalen Er-
schöpfung aufgeben und für alle Mitgliedsstaaten verbieten wollte75.
Dieser Schluss erscheint jedoch wenig plausibel, da es für den Ge-
meinschaftsgesetzgeber ein leichtes gewesen wäre, statt des geschei-
terten ausdrücklichen Gebots des Prinzips der internationalen Er-
schöpfung ein ausdrückliches Verbot der Einführung oder Beibehal-
tung dieses Prinzips in der Markenrichtlinie zu verankern.
Näherliegend scheint die Schlussfolgerung, dass es sich bei der Vor-
schrift über die Erschöpfung um einen Mindeststandard - die ge-
meinschaftsweite bzw. EWR-weite Erschöpfung - aber nicht um eine
abschliessende Regelung handelt76. Mindestens ein Teil der EU- bzw.
EWR-Mitgliedsstaaten haben dies auch so interpretiert oder waren
zumindest unsicher über die Interpretation der entsprechenden Vor-

___________
72 KOM (80) 635 endg., Begründung zu Art. 11, S. 34. Zur Entstehungsgeschichte vgl. eingehend

auch Harte-Bavendamm/Scheller, S. 574f. und Rasmussen, S. 174ff., 175f.

73 Stellungnahme zum Richtlinienentwurf auf der Plenartagung vom 23./24. September 1981,
ABl. C 310//22 vom 30.11.1981.

74 ABl. Nr. C 351 vom 31.12.1985, S. 4; KOM (85) 793 endg., S. V. Zur Stellungnahme von
Kommissionsmitglied Narjes während der Beratungen im Europäischen Parlament Harte-
Bavendamm/Scheller, S. 575. Narjes betonte nochmals, dass insbesondere markenrechtliche
Überlegungen sowie die Tatsache, dass in einem Teil der Mitgliedsstaaten und auch in einigen
Drittstaaten die internationale Erschöpfung gelte, für die Aufrechterhaltung dieses Grundsatzes
spreche. Die Kommission erkläre sich aber dennoch aufgrund des Arguments der möglichen
negativen handelspolitischen Auswirkungen und der einseitigen Vorleistungen im Verhältnis zu
Drittstaaten, welche diesen Grundsatz nicht anwendeten, damit einverstanden, von der Einfüh-
rung des Grundsatzes Abstand zu nehmen. Immerhin fügte Narjes noch hinzu, “dass die Ge-
meinschaft im Sinne einer Förderung des internationalen Handels befugt sein muss, zu gege-
bener Zeit mit wichtigen Handelspartnern zwei- oder mehrseitige Verträge abzuschliessen, in
denen der Grundsatz der internationalen Erschöpfung von den Vertragsparteien eingeführt
wird...”

75 U.a. Rasmussen, S. 174ff., 175f., Sack, Erschöpfung, S. 897ff., 899; Schanda, S. 167ff., 174
sowie Harte-Bavendamm/Scheller, S. 571ff., 574f.

76 Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr, S. 603, 615; Koppensteiner, S.
202; Albert/Heath, GRURInt. 1996, S. 277.
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schrift der Markenrichtlinie77. Verschiedene Autoren argumentieren,
dass gerade die Erwähnung von künftigen Möglichkeiten der Ein-
führung des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung im Kom-
mentar der Kommission zur endgültigen Fassung der Erschöpfungs-
bestimmung bedeute, dass der Grundsatz der internationalen Er-
schöpfung mit der Markenrichtlinie nicht vereinbar sei78. Doch
dieser Schluss ist keineswegs zwingend. Im Gegenteil, die genannten
Ausführungen der Kommission belegen ja gerade, dass die Geltung
der internationalen Erschöpfung in allen Mitgliedsstaaten die Ideal-
vorstellung ist, die aber in der Richtlinie nicht durchgesetzt werden
konnte. Wenn dem aber so ist, wäre es geradezu sinnwidrig, dass
Mitgliedsstaaten, welche dieses Prinzip im Sinne des weltweiten
Freihandels bereits anwenden, es jetzt wieder aufheben müssten79.

Art. 7 der Markenrichtlinie (Erschöpfung des Rechts aus der
Marke) bestimmt:

“(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem
Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser
Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den
Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe
es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren
widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inver-
kehrbringen verändert oder verschlechtert ist.”

Ist dieser Wortlaut so zu verstehen, dass nur der Grundsatz
der EU- bzw. EWR-weiten Erschöpfung zu gelten hat? Mit Sicherheit
zwingt er nicht zu dieser Auslegung, sondern lässt auch die Interpre-
tation zu, dass mindestens EU- bzw. EWR-weite Erschöpfung vorge-
schrieben ist und die Frage der weltweiten Erschöpfung der natio-
nalen Gesetzgebung oder Rechtsprechung überlässt. Der Wortlaut
der Richtlinienbestimmung knüpft an die Rechtsprechung des EuGH
und des dort entwickelten Grundsatzes der gemeinschaftsweiten Er-
schöpfung an. Über die Rechtsfolgen des Inverkehrbringens in
Drittstaaten wird in der Bestimmung nichts gesagt. Auch der EuGH
hatte sich lange nicht zu dieser Frage geäussert - dies tat er erst
199880. Zieht man schliesslich den Wortlaut der Vermietrechtsrichtli-
nie in Art. 9 Abs. 2 heran, der bestimmt, dass sich das Verbreitungs-

___________
77 Vgl. unten.

78 Rasmussen, S. 176f.

79 Vgl. schon Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr, S. 615.

80 Dazu unten 7.3.2.
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recht der in Art. 9 Abs. 1 genannten Leistungsberechtigten “nur” mit
dem Erstverkauf des Gegenstands in der Gemeinschaft erschöpft81,
so stellt man fest, dass im Gegensatz zur Markenrichtlinie hier eine
deutlichere Regelung gewählt wurde. In diesem Fall wird man wohl
davon ausgehen müssen, dass der Wortlaut von Art. 9 der Ver-
mietrechtsrichtlinie den EG-Mitgliedsstaaten die Einführung oder
Beibehaltung des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung nicht
erlaubt82.

Es zeigt sich also, dass weder die Entstehungsgeschichte noch
der Wortlaut der Markenrichtlinie darauf schliessen lassen, dass Art.
7 MRL den Mitgliedsstaaten die Einführung oder Beibehaltung des
Grundsatzes der internationalen Erschöpfung verbietet. Da der
Wortlaut nicht eindeutig für oder gegen den Grundsatz ist, ist die lo-
gische Schlussfolgerung, dass es den nationalen Gesetzgebern über-
lassen bleibt, ob sie das Prinzip der internationalen Erschöpfung ein-
führen oder beibehalten83. Der EuGH hat freilich, wie noch ausführ-
lich zu kommentieren sein wird, anders entschieden.

7.1.2 Zielsetzung

Wie der Titel der Richtlinie zum Ausdruck bringt, soll die Marken-
richtlinie eine Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über den Markenschutz herbeiführen. Begründet
wurde dies mit der Tatsache, dass die Unterschiede in den Rechts-
ordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten den freien Waren- und
Dienstleistungsverkehr behinderten, was die Errichtung und das

___________
81 Richtlinie des Rates vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu

bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums
(92/100/EWG). Gegenstände nach Art. 9 Abs. 1 sind Aufzeichnungen von Darbietungen, Ton-
träger, das Original und Vervielfältigungsstücke von Filmen sowie Sendungsaufzeichnungen.
Zu beachten ist, dass sich das Erschöpfungsprinzip nur auf den Verkauf der Werkexemplare
bezieht, nicht aber für das Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrecht und auch nicht für Leistun-
gen wie Verleih, Vermietung, Rundfunkverbreitung, On-line-Dienste und Informations-
Highways gilt. Vgl. das Grünbuch “Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft” vom 19. Juli 1995, KOM (95) endg., S. 44ff.

82 Dies wird auch durch die deutlichen Aussagen der Kommission im Europäischen Parlament,
dass ihrer Ansicht nach der Wortlaut von Art. 9 die Anwendung des Grundsatzes der interna-
tionalen Erschöpfung in den Mitgliedsstaaten nicht zulasse, untermauert. Vgl. mit Verweisen
auf einschlägiges Schrifttum Loewenheim, S. 315, Fn 96.

83 Gleicher Ansicht u.a. Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr, S. 603ff. und
Koppensteiner, S. 195ff. Zu gegenteiliger Auffassung gelangen nach Analyse des Wortlauts,
der Entstehungsgeschichte und teilweise auch des Wandels der Markenfunktion etwa Harte-
Bavendamm/Scheller, S. 571ff., Rasmussen, S. 174ff., Sack, Erschöpfung, S. 897ff., Klaka, S.
321ff. und Schanda, S. 167ff.
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Funktionieren des europäischen Binnenmarktes beeinträchtige84. Der
europäische Gesetzgeber hält jedoch eine vollständige Angleichung
der Markenrechte nicht für notwendig, sondern betrachtet es als aus-
reichend, “wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen
Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das
Funktionieren des Binnenmarktes auswirken”85. Da nun, wie oben
erläutert wurde, der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 MRL keine eindeuti-
ge und abschliessende Regelung in Bezug auf die Erschöpfungsfrage
enthält, kann im Zusammenhang mit der Zielsetzung der Richtlinie,
keine vollständige Harmonisierung der Markenrechte herbeizufüh-
ren, geschlossen werden, dass es sich bei der Regelung der Erschöp-
fung der Markenrechte um einen Bereich handelt, der nach dem Kri-
terium des dritten Erwägungsgrundes der Richtlinie nur so weit
harmonisiert wurde, als es für das Funktionieren des Binnenmarktes
notwendig ist. Dies wird mit der (Minimal-)Vorschrift erreicht, dass
die EU- bzw. EWR-Mitgliedsstaaten das Prinzip der EWR-weiten Er-
schöpfung einführen müssen. Eine Reihe von Autoren argumentiert
hingegen, dass die Ziele der Markenrichtlinie und der Rechtsverein-
heitlichungszweck gegen die Zulassung der internationalen Erschöp-
fung sprächen86.

Die Herkunftsfunktion ist gemäss der Markenrichtlinie wie
auch der Rechtsprechung des EuGH die Hauptfunktion der Marke87.
Mit dieser Funktion soll die Marke gegen Herkunftstäuschungen
bzw. gegen Verwechslungsgefahr schützen. Sind nun aber Waren
mit einer bestimmten Marke versehen und vom Markeninhaber
selbst oder mit seiner Zustimmung irgendwo auf der Welt in Ver-
kehr gebracht worden, so kann bei einem Verbot des Parallelimports
derselben Waren nicht mit einer Herkunftstäuschung und einer dar-
aus folgenden Verwechslungsgefahr argumentiert werden. Die
grundlegende Funktion der Marke steht damit im Einklang mit dem
Grundsatz der weltweiten Erschöpfung. Einige Autoren vertreten
hingegen die Ansicht, dass der Gerichtshof neben der Herkunfts-
funktion auch weitere Markenfunktionen, insbesondere die Garantie-
und Werbefunktion der Marke, anerkannt habe. Zudem könne aus
der Herkunftsfunktion nicht die internationale Erschöpfung abgelei-

___________
84 Erw. 1 der Markenrichtlinie.

85 Erw. 3 der Markenrichtlinie.

86 Sack, Erschöpfungsgrundsatz, S. 564 m.w.Nachw.

87 Erw. 10 der Markenrichtlinie (“Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes
ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten;...”).
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tet werden88. Die Funktionen der Marke würden es dem Gemein-
schaftsgesetzgeber zudem nicht verbieten, mit dem Markenrecht
auch andere Zielsetzungen, z.B. handelspolitische, zu verfolgen89.

7.1.3 Implementierung der Richtlinie in den EWR-Mitgliedsstaaten

Wie wurde die Markenrichtlinie von den EWR-Mitgliedsstaaten ver-
standen? Dies wird anhand der Umsetzung der Richtlinie in den ein-
zelnen Staaten deutlich.

Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung im Marken-
recht wurde in der deutschen Rechtsprechung entwickelt und hat
lange Tradition90. Auch nach Inkrafttreten der Markenrichtlinie und
der Umsetzung ins deutsche Recht haben sich namhafte Autoren für
die Beibehaltung des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung
ausgesprochen91. Sie argumentierten, der europäische Gesetzgeber
lege in Art. 7 MRL lediglich den Mindestumfang des Erschöpfungs-
gebietes fest, es bleibe den Mitgliedsstaaten jedoch unbenommen,
darüber hinauszugehen. Der deutsche Gesetzgeber aber war anderer
Meinung. § 24 Abs. 1 des deutschen Markenrechtsreformgesetzes
enthält praktisch eine wörtliche Wiedergabe des Richtlinientextes im
EWR-Kontext. In der Begründung dazu wird ausgeführt, dass es mit
dieser Bestimmung künftig keine internationale Erschöpfung mehr
gebe, und anders als im geltenden deutschen Recht die Erschöpfung
nur eintrete, wenn das erste Inverkehrsetzen im Inland, in einem EG-
Mitgliedsstaat oder in einem anderen EWR-Vertragsstaat stattgefun-
den habe92. Der deutsche Gesetzgeber hielt die Beibehaltung des
Prinzips der internationalen Erschöpfung also für eine Verletzung
der Markenrichtlinie. Im Urteil “Gefärbte Jeans”93 hat der deutsche
Bundesgerichtshof diese Sichtweise bestätigt.

Der österreichische Gesetzgeber überliess es der Rechtspre-
chung der Gerichte, ob der auch in der österreichischen Rechtsord-

___________
88 Sack, Erschöpfung, S. 900.

89 Sack, Erschöpfungsgrundsatz, S. 563.

90 Vgl. die Entscheide des deutschen Reichsgerichts Kölnisch Wasser (RGZ 50, S. 229) und
Mariani (RGZ 51, S. 263) sowie des Bundesgerichtshofs Maja (abgedruckt in GRUR 1964, S.
372) und Cinzano (abgedruckt in GRUR 1973, S. 468).

91 Unter anderem Beier, Gewerblicher Rechtsschutz und freier Warenverkehr, S. 603, 615; von
Gamm, S. 793, 795; Ebenroth, S. 27ff.

92 BT-Drucksache 12/6581 vom 14. Januar 1994, vgl. auch Harte-Bavendamm/Scheller, S. 576
m.w.Nachw. zu Literatur über das neue deutsche Markenrecht in Fn 50.

93 Urteil des BGH vom 14. Dezember 1995, GRURInt. 1996, S. 271 (mit kritischen Anmerkungen
insbesondere auch zu den wirtschaftspolitischen Überlegungen des BGH von Albert/Heath).
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nung geltende Grundsatz der internationalen Erschöpfung künftig
beibehalten werden könne94. Der Gesetzgeber war offensichtlich un-
sicher, was Art. 7 MRL in Bezug auf den Grundsatz der internatio-
nalen Erschöpfung bedeutet. Wäre er überzeugt gewesen, dass dieser
Grundsatz fortan nicht mehr zulässig sei, so hätte er wohl kaum die
Entscheidung über diese Frage der Rechtsprechung überlassen95. Der
OGH hat in der Folge dem EuGH drei Fälle zur Vorabentscheidung
vorgelegt96. Der erste Fall - Silhouette - ist inzwischen entschieden97.

Dänemark, Italien und die Benelux-Länder haben Art. 7 Abs. 1
MRL ganz oder nahezu wortgleich in ihre Gesetzgebung übernom-
men98. Im Vereinigten Königreich wird wie in der Richtlinie lediglich
die Erschöpfung des Markenrechts bei einem Inverkehrbringen im
EWR-Raum normiert. Es wird aber davon ausgegangen, dass Paral-
lelimporte aus Drittländern gestützt auf das Markenrecht verhindert
werden können99. Auch in Frankreich gibt es in Gesetzgebung oder
Rechtsprechung keine Ansätze im Hinblick auf eine internationale
Erschöpfung des Markenrechts - es gilt damit das in der Richtlinie
vorgesehene Prinzip der gemeinschaftsweiten bzw. EWR-weiten Er-
schöpfung100.

Das norwegische Markenrecht enthält keine ausdrücklichen
Bestimmungen über die Erschöpfung des Markenrechts, jedoch ist
das Prinzip der internationalen Erschöpfung geltendes Recht101.

Das neue liechtensteinische Markengesetz vom 12. Dezember
1996 wiederholt in Art. 13 Abs. 4 und 5 praktisch wortgetreu Art. 7

___________
94 Seit dem Agfa-Urteil des OGH (Entscheidung vom 30. November 1970, ÖBl 1971, S. 21) war

in Österreich klar, dass Importe, die im Ausland von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zu-
stimmung in Verkehr gebracht wurden, mit markenrechtlichen Mitteln nicht verhindert werden
konnten - es galt damit der Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Markenrechts.

95 Koppensteiner, S. 197, 203.

96 Silhouette International Schmied GmbH&Co. KG/Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, C-
355/96; Wrangler Germany GmbH/Metro Selbstbedienungs-Grosshandels GmbH, C-278/97
(ÖBl 1997, S. 220) und Ralph Lauren (OGH 7. Oktober 1997, ÖBl 1998, S. 47).

97 Vgl. unten 7.3.2.

98 Annette Kur, Das neue dänische Markengesetz als Beispiel für die Umsetzung der EG-
Markenrichtlinie, GRURInt. 1991, S. 788; Luigi Carlo Ubertazzi, Angleichung des nationalen
Markenrechts in der EWG: Italien, GRURInt. 1992, S. 103; D.W. Feer Verkade, Angleichung
des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten, GRURInt. 1992, S. 92.

99 Schanda, S. 176, m.w.Nachw.

100 Klaka, S. 321, 325 m.w.Nachw. sowie zum französischen Markengesetz von 1991 Karsch,
Gewerblicher Rechtsschutz in Österreich und im Europarecht, ecolex 1994, S. 175, 177.

101 Dies führte zum Vorabentscheidungsersuchen eines norwegischen Gerichts (Fredrikstad
byrett) im Fall Mag Instrument Inc. vs. California Trading Company Norway, Ulsteen (Maglite)
zur Frage, ob Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie als den Grundsatz der internationalen Er-
schöpfung ausschliessende Vorschrift verstanden werden müsse (Entscheidung des EFTA-
Gerichtshofs vom 3. Dezember 1997 im obengenannten Fall E-2/97). Zu diesem Fall im einzel-
nen unten 7.3.1.
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MRL. Art. 13 Abs. 6 MschG präzisiert, dass eine Markeninhaberin
nur das Recht hat, einer Dritten den Gebrauch der Marke für Waren
zu untersagen, die unter dieser Marke von ihr oder mit ihrer Zu-
stimmung in einem Land ausserhalb des EWR in Verkehr gesetzt wor-
den sind, falls sich aus diesem Gebrauch eine Täuschungsgefahr für
die inländischen Abnehmer ergibt. Mit dieser Formulierung hat der
liechtensteinische Gesetzgeber den Grundsatz der internationalen Er-
schöpfung des Markenrechts ausdrücklich im nationalen Recht ver-
ankert. In der parlamentarischen Debatte wies die Regierung darauf
hin, dass das Markenrecht in Art. 13 Abs. 6 die internationale Er-
schöpfung vorsehe und die Regierung der Auffassung sei, dass diese
Bestimmung auch EWR-konform sei102. In Liechtenstein solle das
Markenrecht nicht protektionistisch und damit zum Nachteil der in-
ländischen Konsumentinnen und Konsumenten konzipiert sein.

Die beschriebene Konzeption der Markenrichtlinie hat in
manchen EU- bzw. EWR-Staaten eine gewisse Verwirrung gestiftet.
Das neue liechtensteinische Markengesetz legt den Grundsatz der in-
ternationalen Erschöpfung ausdrücklich fest. Es ist zu begrüssen,
dass dadurch Unsicherheiten über die Geltung des Erschöp-
fungsprinzips beseitigt sind.

Die Schweiz hat in ihrem neuen Markengesetz die Marken-
richtlinie zu einem grossen Teil autonom nachvollzogen, aber keine
ausdrückliche Gesetzesbestimmung betreffend die Erschöpfung er-
lassen. In der Schweiz galt zuvor der Grundsatz der internationalen
Erschöpfung des Markenrechts, d.h. Parallelimporte waren zulässig,
wenn die Konsumenten nicht über die Herkunft der Waren oder de-
ren Qualität getäuscht wurden103. Nach dem Erlass des neuen Geset-
zes wurden in Rechtsprechung und Literatur divergierende Auffas-
sungen über die Weitergeltung des Grundsatzes der internationalen
Erschöpfung vertreten. Da die Schweiz nicht EWR-Mitglied ist, ist sie
zur Einhaltung der EWR-weiten Erschöpfung nicht verpflichtet. Im
Urteil Chanel104 sprach sich das Bundesgericht erneut für die Gel-
tung der internationalen Erschöpfung aus und begründete dies da-
mit, dass die internationale Erschöpfung im Einklang mit der mar-
kenrechtlichen Funktionenlehre stehe, da die Marke auch im Falle
von Parallelimporten ihre Herkunftsfunktion ohne weiteres erfüllen
könne. Zudem stelle das Markengesetz kein Mittel zur Vertriebskon-

___________
102 Vgl. die Aussagen von Regierungsrat Michael Ritter in der Landtagssitzung, LTP vom 12.

Dezember 1996, S. 2791.

103 BGE 105 II 49 (OMO).

104 Chanel/EPA, BGE 122 III 469.



296

trolle zur Verfügung105. Überzeugend ist auch die verfassungsrecht-
liche Argumentation des Bundesgerichts, wonach die Handels- und
Gewerbefreiheit auch die Freiheit umfasse, Originalprodukte zu im-
portieren und daher ein generelles Verbot von Parallelimporten ver-
fassungswidrig wäre106. Schliesslich bezieht sich das Bundesgericht
auf Art. 16 Abs. 1 TRIPS und konstatiert, dass auch daraus kein gene-
relles Verbot von Parallelimporten hergeleitet werden kann107. Da-
mit geht das Bundesgericht offensichtlich von der unmittelbaren
Anwendbarkeit des genannten TRIPS-Artikels aus, was zu begrüssen
ist108.

7.2 Interpretation der Markenrichtlinie im Rahmen des EWR-Abkommens

Die oben erwähnten Argumentationslinien für oder gegen eine inter-
nationale Erschöpfung gelten unabhängig davon, ob es sich bei den
betroffenen Ländern um EU-Mitgliedsstaaten oder um EWR-EFTA-
Staaten handelt, d.h. unabhängig davon, ob sie sich auf den EG-
Vertrag oder auf das EWR-Abkommen stützen.

Der Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung ist vom EuGH
auf der Grundlage der Bestimmungen über den freien Warenverkehr
entwickelt worden. Art. 7 der Markenrichtlinie muss deshalb im Zu-
sammenhang mit der Freiheit des Warenverkehrs gesehen werden
und ist im Lichte der diesbezüglichen Bestimmungen des EGV (Art.
30/36) bzw. des EWRA (Art. 11/13) auszulegen109. Die Bestimmun-
gen über den freien Warenverkehr müssen jedoch in ihrem jeweili-
gen Rechtszusammenhang - im Kontext des EGV bzw. des EWRA -
betrachtet werden. Das Gemeinschaftsrecht und das EWR-Recht sind
auch bei Wortgleichheit nicht immer inhaltsgleich, da sie in Ziel und
Kontext nicht identisch sind110. Dies hat auch der EuGH in seinem

___________
105 A.a.O., E. 5f.

106 A.a.O., E. 5g. In Liechtenstein könnte auf das Argument der Handels- und Gewerbefreiheit nur
begrenzt zurückgegriffen werden, da angenommen wird, dass diese für ausländische natürli-
che und juristische Personen nicht gilt (siehe dazu Frick, S. 149ff, 165ff.).

107 A.a.O.

108 Siehe Baudenbacher/Joller (mit Verweisen auf Cottier), S. 94. Dies könnte auch ein Indiz für
die Bereitschaft des Bundesgerichts sein, die oft kritisierte Rechtsprechung zu Art. 13 und 20
des Freihandelsabkommens Schweiz-EG, in welcher die unmittelbare Anwendbarkeit von Art.
13 des FHA verneint wurde, zu korrigieren.

109 Die Erschöpfung des Markenrechts wird vom EuGH auch nach dem Inkrafttreten der Marken-
richtlinie anhand der Art. 30, 36 und nicht nur nach Art. 7 der Richtlinie überprüft. Vgl. z.B. Bri-
stol-Myers Squibb/Paranova, Slg. 1996, I-3457ff., 3458, Rn 25ff. sowie Phytheron, Rs. 352/95,
Slg. 1997, I-1729ff, 1730, Rn 18 und Dior/Evora, Rs. 337/95, Rn 17, 18.

110 Ausführlich dazu Carl Baudenbacher, Between Homogenity and Independence: The Legal
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ersten EWR-Gutachten festgestellt, in dem er argumentierte, dass ei-
ner homogenen Rechtsanwendung im EWR die zwischen Zielset-
zung und Zusammenhang des Abkommens auf der einen und Ziel-
setzung und Zusammenhang des Gemeinschaftsrechts auf der ande-
ren Seite bestehenden Unterschiede entgegenstehen111. Obwohl das
EWR-Abkommen weit über die in früheren Freihandelsabkommen
geregelte Materie hinausgeht, schafft es im Gegensatz zum EG-
Vertrag keine Zollunion, sondern lediglich eine (wenn auch gegen-
über den bisherigen Freihandelsabkommen stark verbesserte) Frei-
handelszone112. Eine Vergemeinschaftung der Drittlandpolitik bzw.
eine gemeinsame Aussenhandelspolitik ist jedoch nicht Gegenstand
des EWR-Abkommens, d.h. die EWR-Staaten sind grundsätzlich frei
in der Gestaltung ihrer Aussenhandelsbeziehungen mit dritten Staa-
ten. Dies reflektiert sich auch in der Reichweite der Bestimmungen
über den freien Warenverkehr, dessen grundlegende Vorschriften
gemäss Art. 8 Abs. 2 EWRA auf Ursprungswaren der EWR-
Vertragsparteien eingeschränkt sind. Die Bestimmungen über den
freien Warenverkehr sind demnach nicht auf Güter anwendbar, die
aus Drittstaaten importiert wurden. Die EWR-rechtlich vorgeschrie-
benen Erschöpfungsregeln müssen in diesem generellen Zusammen-
hang gesehen werden.

7.3 Unterschiedliche Entscheidungen des EFTA-Gerichtshofs und des
EuGH zur Zulässigkeit der internationalen Erschöpfung im EWR und
in der EU

7.3.1 Maglite

In der Rechtssache Maglite113 hatte der EFTA-Gerichtshof zu beur-
teilen, ob Norwegen nach dem Inkrafttreten der Markenrichtlinie
insbesondere mit Blick auf die Erschöpfungsregelung gemäss Art. 7

_________
Position of the EFTA Court in the European Economic Area, Columbia Journal of European
Law 1997, S. 169ff., 194ff.

111 Gutachten 1/91, Slg. 1991, I-6079.

112 Sven Norberg bezeichnete den EWR als “a fundamentally improved free trade area” (The
European Economic Area: The legal answers to a Dynamic and Homogeneous EEA, 3 Euro-
pean Business Law Review 1992, S. 195ff.

113 Mag Instrument Inc/California Trading Company Norway, Ulsteen, Advisory Opinion of the
EFTA Court of 3 December 1997, E-2/97, [1997] EFTA Court Report 127 (Maglite). Siehe
GRURInt. 1998, S. 309 mit Anmerkungen von Joller; sic! 1998, S. 115 mit Anmerkungen von
Müller, Joller in ELR 1/98, S. 2ff. Siehe auch Albert/Heath, S. 642ff.
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Abs. 1 der Richtlinie weiterhin berechtigt sei, die internationale Er-
schöpfung vorzusehen. Der Wortlaut der Richtlinie gibt keine Ant-
wort auf die gestellte Frage und die dem EuGH vorgelegten Parallel-
fälle (insbesondere das nachstehend kommentierte Silhouette-Urteil)
waren zur Zeit der Urteilsverkündung noch immer hängig. Dem
EFTA-Gerichtshof bot sich damit die Gelegenheit, eine Rechtsfrage zu
beurteilen, über welche der EuGH noch nicht entschieden hatte114.

Dem Rechtsstreit liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Ein
norwegischer Händler hatte die bekannten Maglite-Lampen, welche
in den USA produziert und weltweit verkauft werden, direkt aus den
USA nach Norwegen importiert. Der amerikanische Hersteller, der in
Norwegen eine Vertriebsgesellschaft als Alleinimporteur bestimmt
hatte, versuchte mit Berufung auf sein Markenrecht, die Parallelein-
fuhr zu unterbinden.

Der EFTA-Gerichtshof hat entschieden, dass das Recht der
EWR-EFTA-Staaten, in ihren nationalen Rechtsordnungen die inter-
nationale Erschöpfung der Markenrechte vorzusehen, aufgrund der
Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie nicht beschränkt
wird. In seiner Entscheidung hat der Gerichtshof zunächst die um-
fangreiche Rechtsprechung des EuGH115 vor dem Erlass der Marken-
richtlinie in Erinnerung gerufen, in welcher durch Auslegung der
Art. 30 und 36 EGV der Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöp-
fung als Minimalvorschrift entwickelt wurde116. Diese Rechtspre-
chung werde in Art. 7 der Markenrichtlinie reflektiert. Da aus dem
Wortlaut der Richtlinie die gestellte Vorlagefrage nicht beantwortet
werden könne und die vor dem EuGH hängigen Parallelfälle Silhou-
ette und Wrangler noch nicht entschieden seien, werde der Gerichts-
hof die Vorlagefrage unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
EuGH entscheiden, die vor der Unterzeichnung des EWR-
Abkommens getroffen worden seien117. In diesen Entscheidungen
hat der EuGH mit der Einführung der gemeinschaftsweiten Erschöp-
fung den Grundsatz der nationalen Erschöpfung ausgeschlossen, je-
doch nicht von den Mitgliedsstaaten verlangt, dass sie den Grund-
satz der internationalen Erschöpfung aufgeben. Auch in nach der Un-
terzeichnung des EWRA ergangenen EuGH-Urteilen ist eine solche

___________
114 Weitere Beispiele solcher Fälle erwähnt Baudenbacher, Vier Jahre EFTA-Gerichtshof, S. 396f.

115 Maglite, Rn 15. Der Gerichtshof erwähnt die in Bezug auf die EU-Mitgliedsstaaten relevanten
Urteile Centrafarm und Ideal Standard sowie das EMI/CBS-Urteil in Bezug auf Drittstaaten. Zu
diesen Urteilen oben 6.1 und 6.2.

116 Maglite, Rn 16.

117 Maglite Rn 22. Dem Gerichtshof obliegt bezüglich der vor der Unterzeichnung des EWRA
ergangenen Rechtsprechung ein Befolgungsgebot (Art. 6 EWRA).
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Verpflichtung nicht erkannt worden118. Der EFTA-Gerichtshof stellt
fest, dass Art. 2 Protokoll 28 EWRA, der die EWR-weite Erschöpfung
vorschreibt, als Minimalvorschrift gemeint ist und daher keinen Auf-
schluss über die Frage geben kann, ob die EWR-EFTA-Staaten den
Grundsatz der internationalen Erschöpfung beibehalten können.

Bei seiner Entscheidung stützt sich der Gerichtshof haupt-
sächlich auf die Feststellung, dass der Grundsatz der internationalen
Erschöpfung im Interesse des Freihandels und des Wettbewerbs und
damit im Interesse der Verbraucher sei, da Parallelimporte in den
EWR zu einem grösseren Angebot an Markenprodukten und folglich
zu einem tieferen Preisniveau als bei exklusiven Vertriebssystemen
führen werden. Im weiteren stehe der Erschöpfungsgrundsatz der
Herkunftsfunktion, welche die Hauptfunktion der Marke darstelle,
nicht im Wege. Obwohl der EuGH in seiner Dior-Entscheidung die
Goodwill-Funktion der Marke betont habe, könne dies keinesfalls
dahingehend interpretiert werden, dass diese Funktion als
Hauptfunktion der Marke ein Verbot von Parallelimporten verlangen
würde119.

Die Regierungen Frankreichs, Deutschlands und des Vereinig-
ten Königreichs sowie die Kommission hatten im Verfahren argu-
mentiert, dass die Zulassung der internationalen Erschöpfung in ein-
zelnen Mitgliedsstaaten zu Ungleichheiten im Binnenmarkt führen
würde und daher derselbe Grundsatz in allen EWR-Staaten zu gelten
habe. Diese Argumentation weist der Gerichtshof in Bezug auf die
EWR-EFTA-Staaten mit der Begründung zurück, dass das EWRA im
Unterschied zum EGV keine Zollunion errichte. Ziel und Inhalt des
EWRA entsprächen daher nicht dem EGV120. Gemäss Art. 8 EWRA
beziehe sich die Warenverkehrsfreiheit nur auf Güter, die ihren Ur-
sprung im EWR haben. Im vorliegenden Fall handle es sich aber
nicht um solche Güter, denn die Maglite-Lampen wurden in den
USA hergestellt und von dort nach Norwegen exportiert. Würde nun
von den EWR-EFTA-Staaten verlangt, dass sie den Grundsatz der
EWR-weiten Erschöpfung als Maximalvorschrift anwenden müssten,
so wäre dies nach Ansicht des Gerichtshofs eine Verletzung der Ziele
des EWRA, welches betreffend die Regelung der Handelsbeziehun-

___________
118 Betreffend die nach der Unterzeichnung des EWRA ergangenen relevanten Urteile des EuGH

statuiert Art. 3 Abs. 2 ÜGA ein Berücksichtigungsgebot. Siehe dazu Baudenbacher, Gerichts-
hof, S. 89f.

119 Maglite, Rn 20. Siehe auch das EuGH-Urteil Dior/Evora, Rs C-337/95, Rn 39ff.

120 Maglite, Rn 25. Die Ziel- und Kontextverschiedenheit habe der EuGH selbst in seinem ersten
EWR-Gutachten (Gutachten 1/91, Slg. 1991 I-6079) festgestellt.
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gen zu Drittstaaten keine gemeinsamen Vorschriften und damit kei-
ne gemeinsame Handelspolitik nach dem Muster des Art. 113 EGV
beinhalte. Abschliessend stellt der Gerichtshof fest, dass seine Ausle-
gung des Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie, gemäss der es den na-
tionalen Gesetzgebern oder Gerichten freigestellt sei, den Grundsatz
der internationalen Erschöpfung einzuführen oder beizubehalten,
sich im Einklang mit dem TRIPS-Abkommen befindet121.

Bei seiner Urteilsfindung ist der EFTA-Gerichtshof damit zwei
Argumentationslinien gefolgt, wovon die eine allgemeine Geltung
hat und die andere EWR-spezifisch ist. Einerseits beurteilt er den
Grundsatz der internationalen Erschöpfung als Lösung, welche den
Konsumenten zugute kommt und sich im Einklang mit einer libera-
len, wettbewerbsorientierten Handelsordnung - auch im Sinne des
TRIPS-Abkommens - befindet. Der internationalen Erschöpfung wi-
dersprechen die in der Markenrichtlinie verankerten Funktionen und
insbesondere die anerkannte Hauptfunktion der Marke, die Her-
kunftsfunktion, nicht. Andererseits argumentiert er mit der Ziel- und
Kontextverschiedenheit von EWR-Abkommen und EG-Vertrag. Im
Gegensatz zum EG-Vertrag schaffe das EWR-Abkommen keine Zoll-
union mit gemeinsamer Handelspolitik, weshalb es den EWR-EFTA-
Staaten freistehe, ihre Beziehungen mit Drittstaaten und damit auch
die Erschöpfungsfrage autonom zu regeln122. Auch die liechtenstei-
nische Regierung hatte sich am Verfahren beteiligt und dabei den im
liechtensteinischen Markengesetz geltenden Grundsatz der interna-
tionalen Erschöpfung erfolgreich verteidigt123.

7.3.2 Silhouette

Ein halbes Jahr nach der Maglite-Entscheidung des EFTA-
Gerichtshofs hat der EuGH den vergleichbaren Fall “Silhouette”124

entschieden; dies aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des
österreichischen Obersten Gerichtshofs betreffend die Auslegung von

___________
121 Maglite, Rn 28 und 29.

122 In einem späteren Urteil beruft sich der EFTA-Gerichtshof auf das Maglite-Urteil und stellt zur
Natur des EWR-Abkommens weiter fest, dass es sich beim EWRA um einen internationalen
Vertrag sui generis handelt, der eine eigene, von den Mitgliedsstaaten verschiedene Rechts-
ordnung geschaffen hat (Urteil Case E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir/Government of Ice-
land, Rn. 59, not yet reported).

123 Siehe Maglite, Rn 13 und auch die Berichterstattung im Liechtensteiner Vaterland vom 10. und
12. November 1997 (S. 7 bzw. S. 9).

124 EuGH-Urteil vom 16.7.1998, Rs. C-335/96, Silhouette International Schmied
GmbH&Co/Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (Silhouette), GRURInt. 1998, S. 695.
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Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie. Die österreichische Silhouette In-
ternational Schmied GmbH&Co. KG stellt die bekannten Silhouette-
Modebrillen in der oberen Preisklasse her und vertreibt diese über
ein selektives Vertriebssystem. Die beklagte Hartlauer Handelsge-
sellschaft verkauft Brillen in zahlreichen Filialen in Österreich und
preist dabei insbesondere ihre tiefen Preise an. Aus diesem Grund
verweigerte ihr Silhouette International die Belieferung mit Silhouet-
te-Brillen, da sie den Verkauf in den Hartlauer-Geschäften als dem
Image der Marke abträglich betrachtete. Hartlauer gelang es aber
dennoch, 21’000 Auslaufmodelle zu erwerben, welche Silhouette In-
ternational zuvor an eine Drittgesellschaft nach Bulgarien mit der
Auflage verkauft hatte, diese nur in Bulgarien und den Staaten der
früheren Sowjetunion zu veräussern und nicht in andere Länder zu
exportieren. Hartlauer bot diese Brillen in Österreich zum Kauf an,
was Silhouette International mit der Begründung der nur gemein-
schaftsweit geltenden Erschöpfung der Markenrechte zu verhindern
suchte125.

Der EuGH hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass nationale
Rechtsvorschriften, welche die internationale Erschöpfung vorsehen,
nicht mit Art. 7 Abs. 1 der Markenrichtlinie vereinbar sind, und ist
damit der von den meisten beteiligten Mitgliedsstaaten und der
Kommission vertretenen Ansicht gefolgt. Der Gerichtshof zieht zur
Begründung den Wortlaut sowie den Aufbau und den Zweck der
Richtlinie heran. Ausserdem nimmt er zu den vorgebrachten Ein-
wänden betreffend die Regelungskompetenz Stellung126. Da der
Wortlaut der fraglichen Bestimmung keine eindeutige Richtung vor-
gibt, stützt sich der EuGH auf den systematischen Aufbau der Richt-
linie und zieht dabei die Erwägungen der Richtlinie zu Rate127. Da-
nach erscheint es “gegenwärtig nicht notwendig, die Markenrechte
der Mitgliedsstaaten vollständig anzugleichen”, sondern nur die
Vorschriften, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des
Binnenmarktes auswirken128. Dies bedeute aber nicht, dass eine um-
fassende Harmonisierung von der Richtlinie ausgeschlossen werde.
Angesichts der ersten und neunten Begründungserwägung der

___________
125 Hartlauer wies dabei in einer Fernsehkampagne darauf hin, dass es ihr gelungen sei, trotz des

Lieferungsboykotts von Seiten Silhouettes im Ausland die Markenbrillen zu erwerben.

126 Zu dieser Argumentation kritisch und m.w.Nachw. Sosnitza, S. 951, 955ff.

127 Der EuGH interpretiert allerdings bereits den Wortlaut der Richtlinie dahingehend, dass die
Erschöpfung nur eintreten könne, wenn die Waren in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht
wurden (Rn 18). Offensichtlich hält er dieses Argument aber für nicht ausreichend und ergänzt
es mit weiteren Argumenten.

128 Erw. 3 der Richtlinie. Siehe Silhouette, Rn 23.
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Richtlinie seien Art. 5 und 7 dahin auszulegen, dass sie eine umfas-
sende Harmonisierung des Markenrechts enthalten129. Damit kommt
der EuGH zum zentralen Element seiner Begründung: Diese Ausle-
gung der Richtlinie sei die einzige, welche den Zweck der Richtlinie,
das Funktionieren des Binnenmarktes zu schützen, voll gewährleiste.
Könnten nämlich einige Mitgliedsstaaten den Grundsatz der interna-
tionalen Erschöpfung, andere dagegen nur eine gemeinschaftsweite
Erschöpfung vorsehen, so würden sich daraus Behinderungen des
freien Verkehrs der Waren und Dienstleistungen ergeben130. Den
Einwand der schwedischen Regierung, wonach Art. 100a EGV, auf
dessen Grundlage die Richtlinie erlassen worden sei, keine Kompe-
tenzgrundlage zur Regelung der Beziehungen zwischen den Mit-
gliedsstaaten und dritten Staaten darstelle, verwarf der EuGH mit
dem Argument, dass Art. 7 nicht die Beziehungen zwischen den
Mitgliedsstaaten und dritten Ländern regle, sondern nur die Rechte
der Markeninhaber in der Gemeinschaft festlege131. Schliesslich hielt
der Gerichtshof fest, dass die zuständigen Gemeinschaftsstellen
durch den Abschluss völkerrechtlicher Verträge die in Art. 7 vorge-
sehene Erschöpfung auf Drittländer ausdehnen können, wie dies im
Rahmen des EWR-Abkommens geschehen sei132.

___________
129 Silhouette, Rn 24 und 25.

130 Rn 27. So wurde auch in den Schlussanträgen des Generalanwalts vom 29.1.1998 (Rn 41, 50
und 52) argumentiert. Der Generalanwalt sah die Integrität des Binnenmarktes gefährdet, weil
unterschiedliche Erschöpfungsgrundsätze zu Verzerrungen des Preiswettbewerbs führen wür-
den.

131 Silhouette, Rn 28 und 29.

132 Rn 30.
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8 ABSCHLIESSENDE WÜRDIGUNG

Weder Ergebnis noch Begründung der Silhouette-Entscheidung sind
überzeugend. Wichtige Argumente sind vom Gerichtshof nicht dis-
kutiert worden. Die Ablehnung des Grundsatzes der internationalen
Erschöpfung ist letztlich handelspolitisch begründet. Die Funktion
der Marke findet keine Erwähnung, obwohl der EuGH in seinen frü-
heren Urteilen zu Art. 30/36 EGV dazu stets Stellung genommen
und die schwedische Regierung in ihrer Intervention darauf Bezug
genommen hat133. Nach Ansicht des EuGH sind die Markenfunktio-
nen offenbar nicht generell, sondern nur in Bezug auf den Binnen-
markt als relevant zu betrachten134. Das Markenrecht ist damit nur
innerhalb der Gemeinschaft als wesentlicher Bestandteil eines unver-
fälschten Wettbewerbs zu sehen. Zwischen dem Binnenmarktziel
und der Funktion der Marke, den Interessen der Markeninhaber,
Händler und Verbraucher nimmt der EuGH bedauerlicherweise kei-
ne Abwägung vor. Die Auslegung zu Art. 30/36 EGV findet also kei-
ne Anwendung, wenn Drittstaaten involviert sind. Mögliche Verzer-
rungen auf dem Binnenmarkt durch eventuelle Preisunterschiede
sollen durch den Ausschluss des internationalen Wettbewerbs ver-
mieden werden135. Unerwähnt bleibt auch das Verhältnis zum
GATT/TRIPS. Nach herrschender Meinung lässt sich aus dem
TRIPS-Abkommen zwar keine Verpflichtung zur Einführung der in-
ternationalen Erschöpfung ableiten136. Es gilt aber zu bedenken, dass
bei einem Wechsel zu einem restriktiveren Erschöpfungsgrundsatz
ein Verstoss gegen Art. I, XI und XXIV GATT 1994 vorliegen könnte137.

___________
133 So etwa in den oben erwähnten Urteilen Dior oder Bristol-Myers Squibb. Die Herkunftsfunktion

der Marke wird aber in den Schlussanträgen des Generalanwalts, Rn 48ff., angesprochen.

134 Diese Ansicht wurde jedenfalls vom Generalanwalt vertreten, der zu bedenken gab, dass die
Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Markenfunktion nur im Zusammenhang mit der Gemein-
schaft, nicht aber dem Weltmarkt entwickelt worden sei (Schlussanträge, Rn 49). Dass Auswir-
kungen auf den Wettbewerb im internationalen Verhältnis nicht (mehr) gleich wie innerhalb des
Binnenmarktes beurteilt werden, hat der EuGH bereits in der Rechtssache Javico festgestellt
(EuGH-Urteil vom 28. April 1998, Rs. C-306/96, Javico International and Javico AG/Yves Saint
Laurent Parfums SA, siehe dazu Beeser, ELR 1998, S. 198ff.)

135 Joller, S. 757.

136 Siehe Cottier, Parallelimporte, S. 55; Cottier/Stucki, S. 54 und Soltysinski, S. 319. Der EuGH
hatte immerhin in seinem TRIPS-Gutachten die Möglichkeit der internationalen Erschöpfung
erwähnt (vgl. Sack, Erschöpfungsgrundsatz, S. 563 m.w.Nachw.).

137 Siehe die Argumentation von Cottier/Stucki, S. 54ff. Gemäss dem Silhouette-Urteil müssen die
EU-Mitgliedsstaaten, welche den Grundsatz der internationalen Erschöpfung anwendeten (z.B.
Österreich und Schweden) zur gemeinschaftsweiten Erschöpfung übergehen.
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Das Silhouette-Urteil stärkt die Position der europäischen
Markeninhaber, beschränkt aber den internationalen Handelsver-
kehr. Im Vorfeld des Urteils, insbesondere im Rahmen der Behand-
lung der Markenrichtlinie im Europäischen Parlament, wurde argu-
mentiert, dass mit der Anwendung des internationalen Erschöp-
fungsgrundsatzes die EU eine einseitige Vorleistung gegenüber
Staaten erbringen würde, welche diesen Grundsatz nicht anwenden,
und dass dadurch die europäischen Unternehmen benachteiligt
würden138. Diese Argumentation hat der EuGH mit der Erwähnung
der Möglichkeit, internationale Abkommen in dieser Hinsicht auszu-
handeln, implizit als handelspolitische Intention des Gesetzgebers
anerkannt139. Der EuGH akzeptiert damit die Haltung, dass mit der
markenrechtlichen Abschottung Europas nach aussen eine Beschrän-
kung des internationalen Wettbewerbs und Handels vorgenommen
wird. Allerdings beruht dieses handelspolitische Argument auf der
Annahme, dass die meisten Handelspartner den Grundsatz der in-
ternationalen Erschöpfung nicht anwenden. Mit Blick auf die neueste
amerikanische Rechtsprechung zum Erschöpfungsgrundsatz140, die
japanische Rechtslage141 und die schweizerische Rechtsprechung142

scheint diese Argumentation zumindest teilweise hinfällig. In wirt-
schaftlicher Hinsicht wird sich diese Entscheidung des EuGH negativ
auf die Verbraucher, aber auch auf die europäischen Unternehmen
auswirken, welche nicht ausserhalb des Binnenmarktes tätig sind
und sich daher die Preisdiskriminierung in Drittstaaten nicht zunut-
ze machen können143.

___________
138 Zur Entstehungsgeschichte der Richtlinie siehe Rasmussen, S. 175ff. Vgl. auch Klaka (S. 325)

mit Hinweisen auf die entsprechenden Aussagen des Kommissionmitglieds Narjes bei der Be-
handlung der Richtlinie im Europäischen Parlament.

139 Zur Kompetenz nationaler Gerichte, bei verbürgter Gegenseitigkeit über die gemeinschafts-
weite Erschöpfung hinauszugehen, welche die Kommission in ihren Erläuterungen zur Ge-
meinschaftsmarke bzw. zur Richtlinie angesprochen hat, siehe Rasmussen, S. 176ff. und Jol-
ler, S. 759 und 763f. Eine solche Ausdehnung ist aber wegen des Grundsatzes der Meistbe-
günstigung nur in Freihandelsabkommen und Zollunionen möglich.

140 US Supreme Court 9.3.1998 - Quality King Distributors/L’Anza Research International, No 96-
1470. Das Urteil bezieht sich zwar auf das Urheberrecht, doch darf angenommen werden, dass
im Fall des Markenrechts analog entschieden worden wäre - siehe dazu Gallus Joller, U.S.
Supreme Court für Internationale Erschöpfung des Urheberrechts, ELR 198, S. 142ff. Es gilt
aber zu bedenken, dass die Möglichkeiten in den USA, sich gegen Parallelimporte zu wehren,
doch relativ intakt sind, da sich bei qualitativ differierenden Originalprodukten eine restriktive
Praxis entwickelt hat (siehe Rothnie, S. 254ff.).

141 Gemäss Albert/Heath (S. 646) gilt in fast allen asiatischen Ländern einschliesslich Japans der
Grundsatz der internationalen Erschöpfung.

142 Chanel/EPA, BGE 122 III 469.

143 Siehe dazu Albert/Heath, S. 645f.
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Der EuGH hat sich nicht mit dem Maglite-Urteil des EFTA-
Gerichtshof auseinandergesetzt. Die Argumentation des EFTA-
Gerichtshofs betreffend die Ziel- und Kontextverschiedenheit von
EWRA und EGV war im Fall Silhouette auch tatsächlich nicht rele-
vant. Dies gilt aber nicht für die zweite Argumentationslinie des
EFTA-Gerichtshofs. So hätte der EuGH auf dessen Ausführungen zur
Funktion der Marke und zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des
Erschöpfungsgrundsatzes Bezug nehmen können.

Zu bedenken ist, dass, obwohl die beiden Gerichtshöfe gleiche
Rechtsfragen zu beurteilen hatten, die Sachlage der beiden Fälle nicht
identisch waren. So hatten die Waren im Fall Maglite ihren Ursprung
ausserhalb des EWR, diejenigen im Fall Silhouette innerhalb des
EWR bzw. der EU. Hätte der EFTA-Gerichtshof gleich entschieden,
wenn es sich im Fall Maglite um Waren mit Ursprung in Norwegen
gehandelt hätte und daher das Argument von Art. 8 EWRA dahinge-
fallen wäre? Davon ist auszugehen, denn alle anderen Argumente
betreffend die Herkunftsfunktion, die Vorteile für die Konsumenten
und die Tatsache, dass der EWR keine Zollunion mit Übertragung
von Aussenhandelskompetenzen darstellt, wären unverändert gültig
gewesen. Die handelspolitisch motivierten Überlegungen des Silhou-
ette-Urteils können nicht für die EWR-EFTA-Staaten gelten. Damit ist
auch klargestellt, dass infolge der abweichenden Entscheidungen des
EuGH und des EFTA-Gerichtshofs kein Justizkonflikt entstanden ist.
Dennoch kann eine gewisse Beieinträchtigung der Homogenität der
Rechtsentwicklung durch die unterschiedlichen Urteile nicht geleug-
net werden144. Die Gefahr einer Inhomogenität der Rechtsprechung
ergibt sich jedoch aus der Natur des EWR-Abkommens selbst. Da der
EuGH mit Bezug auf die Präjudizien des EFTA-Gerichtshofs keinem
Befolgungs- oder Berücksichtigungsgebot unterstellt ist, sind die Ri-
siken der Inhomogenität Ersturteilen des EFTA-Gerichtshofs imma-
nent, zumal der EFTA-Gerichtshof die neue Rechtsprechung des
EuGH lediglich berücksichtigen, nicht aber befolgen muss145.

Es ist nicht zu erwarten, dass die einzelnen EWR-EFTA-
Staaten aufgrund des Silhouette-Urteils zur gemeinschaftsweiten Er-
schöpfung übergehen werden. Für sie ist das Maglite-Urteil massge-
bend. Eine Umgehung der Beschränkung der gemeinschaftsweiten

___________
144 Die Gründung eines dynamischen und homogenen Wirtschaftsraums ist gemäss Art. 1 Ziel des

EWRA (vgl. auch Art. 6 EWRA und Art. 3 ÜGA).

145 Zum Verhältnis von EFTA-Gerichtshof und EuGH siehe Carl Baudenbacher, Between Homo-
genity and Independence: The Legal Position of the EFTA Court in the European Economic
Area, Columbia Journal of European Law 1997, S. 169ff.
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Erschöpfung über die EWR-EFTA-Staaten stellt insofern keine Gefahr
dar, als die Möglichkeit der Markenrechtsinhaber in den EU-Staaten,
sich gegen Parallelimporte (mit oder ohne Ursprung im EWR) aus
Drittstaaten wehren können, intakt bleibt. Man darf wohl davon aus-
gehen, dass die EFTA- oder auch die EWR-Organe dennoch die
Auswirkungen der unterschiedlichen Urteile auf den EWR-Markt
untersuchen werden.

Die Entscheidung Silhouette hat die Frage der Erschöpfung in
der EU vorerst geklärt. Alle EU-Mitgliedsstaaten müssen zwingend
die gemeinschaftsweite Erschöpfung vorsehen; internationale Er-
schöpfung ist nicht zulässig. Die politische Diskussion wird jedoch
weitergehen. Es bleibt abzuwarten, ob dieses “handelspolitische
Faustpfand”146 in Verhandlungen, etwa mit den USA oder innerhalb
der WTO, konkret eingesetzt wird. Von der Kommission wurde eine
Studie in Auftrag gegeben, welche die wirtschaflichen Aspekte der
Erschöpfung im Markenrecht untersuchen soll, auf deren Ergebnisse
man gespannt sein darf. Entsprechende Lösungen werden dann auf
politischer Ebene zu suchen sein. Bereits jetzt wird die Erschöpfungs-
frage von den EU-Ministern weiterberaten. Die schwedische Regie-
rung hat ihre bereits im Silhouette-Verfahren geäusserte Haltung
wiederholt und im Hinblick auf die internationale Erschöpfung eine
entsprechende Änderung der Markenrichtlinie und weiterer sekun-
därer Rechtsakte über Immaterialgüterrechte oder aber den Ab-
schluss von Gegenseitigkeitsabkommen mit Drittstaaten vorgeschla-
gen. Dem Vernehmen nach sollen Dänemark, Finnland, die Nieder-
lande und das Vereinigte Königreich dem schwedischen Vorstoss
positiv gegenüberstehen147. Es sei daran erinnert, dass sich die Ver-
pflichtung zu einer liberalen Handelspolitik direkt aus dem EG-
Vertrag, namentlich aus Art. 110 EGV, ergibt. Es ist zu hoffen, dass
nun auf politischer Ebene die durch die Beschränkung auf die ge-
meinschaftsweite Erschöpfung eingeschlagene restriktive Aussen-
handelspolitik korrigiert wird und damit der liberale Ansatz der
EWR-EFTA-Staaten doch noch auf die EU zurückwirken kann.

___________
146 Schanda, S. 117, mit Verweis auf Klaka.

147 Siehe die Berichterstattung über die Sitzung des Internal Market Council vom 24. September
1998, european report no. 2345, Teil IV, S. 5f.
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